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Executive Summary – deutsch  
 

Ausgangslage 

Die Welt der Altersvorsorge und der Finanzdienstleistungen im 21. Jahrhundert ist aus Sicht der 
Verbraucher mindestens durch zwei wesentliche Charakteristika geprägt.  

 Zum einen wachsen Bedürfnisse und Bedarf nach wirtschaftlicher und insbesondere finan-
zieller Vorsorge nicht nur stetig, sondern sprunghaft, nachdem unter anderem durch 
Ageing-Prozesse der Gesellschafts-, Sozial- und Wirtschaftssysteme die Selbstver-
antwortlichkeit mehr und mehr schon für die bloße Existenzsicherung und umso mehr für 
das darüber hinausgehende Wohlergehen unerlässlich wird.  

Die so genannte Finanzkrise, die eigentlich eine Systemkrise verkörpert, und die nachfol-
gende Wirtschaftskrise dominieren aktuell die politische und ökonomische Diskussion. Die 
mittel- und langfristigen Herausforderungen aber, insbesondere solche durch den demo-
graphischen Wandel und die Alterung der Bevölkerung, sind damit nicht verschwunden, im 
Gegenteil, der kurzfristige Handlungsbedarf verschärft die langfristigen Probleme zusätz-
lich. 

Zurückliegende Reformschritte in der gesetzlichen Rentenversicherung senken das Ver-
sorgungsniveau, das künftige Rentnergenerationen erwarten dürfen (vgl. Fußnote 1). Mit 
Blick auf das reduzierte Sicherungsniveau fordert der Staat daher seine Bürger auf, zu-
sätzlich privat vorzusorgen. Hierzu werden verschiedene Anreize gesetzt, insbesondere 
seit 2002 durch die sogenannte „Riester“-Förderung, die wesentlicher Gegenstand dieser 
Studie ist. 

 Zum anderen wird die Palette der Dienstleistungen und Produkte einschließlich diverser 
staatlicher Fördermaßnahmen permanent größer und tiefer, so dass die mit diesem Kreati-
vitätspotential verbundenen Informationswahrnehmungs-, Informationsverarbeitungs- und 
Entscheidungsprozesse immer komplexer und folgenreicher werden. 

Gleichzeitig lässt sich durch verschiedene empirische Untersuchungen regelmäßig be-
obachten, dass die Praxis im Bereich Finanzdienstleistungen und Vorsorge diesen Heraus-
forderungen kaum gerecht wird (Beratungsmängel). 

Hinzu kommen Ergebnisse aus der Forschung zu Behavioral-Finance-Phänomenen, dass 
Entscheider, die sich – sei es aus Komplexitätsgründen und/oder mangelnder Kompetenz – 
einer Sache nicht gewachsen fühlen, eher zu einem Meidungsverhalten tendieren, ver-
bunden mit einer verminderten Informationsaufnahme, da man Sachverhalte, die man nicht 
kennt, nicht versteht und trotz erheblichen Anstrengungen nicht verstehen wird, als unan-
genehm empfindet. Zu beobachten ist auch eine übertriebene Gegenwartsorientierung. 

 

Bei allen Reformbemühungen bleibt die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung das 
wesentliche Standbein der zukünftigen Altersvorsorge. Mit dem Paradigmenwechsel zur expliziten 
staatlichen Förderung der privaten kapitalgedeckten Vorsorge sollen Bürger aber im Prinzip, trotz 
staatlicher Subventionen, auf eigene Kosten und freiwillig zusätzlich dafür sorgen, dass die Ab-
senkung des Versorgungsniveaus individuell erträglich bleibt. 

Die Chancen und Risiken eines solchen Vorgehens werden anhand der „Riester“-Produkte ex-
emplarisch analysiert. Im Kontext der gesetzlichen Rentenversicherung wird die Umsetzung der 
„Riester“-Förderidee in der Praxis auf den Prüfstand gestellt. Schlussfolgerungen für das weitere 
Handeln nach dem Paradigmenwechsel der ergänzenden freiwilligen Eigenvorsorge werden auf-
gezeigt. 
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„Riester“ meets Praxis: Ergebnisse und Forderungen 

Ausgehend von der grundlegenden Förderidee, also dem geförderten freiwilligen Ausgleich der 
Folgen des politisch beschlossenen Paradigmenwechsels samt Änderung der Beitragsverteilung, 
scheint bestenfalls die Hälfte der angesprochenen Personen bereit oder in der Lage zu sein, 
den vorgesehenen freiwilligen Ausgleich zur Stabilisierung des Gesamtversorgungsniveaus zu 
leisten, zumindest mit „Riester“-Verträgen. Dies ist nach 8 Jahren nicht eben ein überwältigendes 
Ergebnis. 

Die qualitative und quantitative Analyse der in zwei Stichproben für 45-Jährige und für 30-
Jährige erhobenen Angebote zu „Riester“-Produkten ergibt in kurzer, vereinfachender Zusammen-
fassung folgende Ergebnisse (vgl. Abschnitt C.3). 

 Selbst wenn man von einer grundlegenden Sensibilisierung der Verbraucher ausginge, An-
gebote zu „Riester“-Produkten einzuholen und zu vergleichen, sind deutlich Barrieren er-
kennbar, eine solche Teilhabe am Wettbewerb überhaupt zu leisten.  

o Als erster zentraler Punkt sei erwähnt, dass nur knapp die Hälfte aller Anbieter nutzbare 
Kosteninformationen zur Verfügung stellen und auch die direkte Nachfrage nach solchen 
die Transparenz nur ansatzweise verbessert. Die knappe Hälfte der untersuchten An-
bieter fällt also für Verbraucher aus dieser Perspektive aus, weil keine Kosten-
transparenz gegeben ist. 

o 40% der untersuchten Angebote für 45-Jährige und 30% der untersuchten Ange-
bote für 30-Jährige weisen ein oder mehrere zentrale Mängel auf. Es fehlen entwe-
der klare Angaben zu den Abschluss- und Vetriebskosten oder den Verwaltungskosten 
überhaupt, oder eine Angabe zur Verteilung fehlt oder es mangelt an der zwingend vor-
geschriebenen Angabe der Kosten in Euro. In Stichprobe 2 fallen immerhin 30% der An-
gebote durch. 

o Fast 40% der Angebote weisen die Kosten in Euro nicht aus oder machen nur 
teilweise Angaben. Wie soll ein Verbraucher hier einigermaßen sinnvoll Produkte und 
Anbieter vergleichen können, wenn selbst die wichtigsten Informationen fehlen? Ein 
Selbstrechnen setzt in einigen Fällen Fachwissen voraus, ganz abgesehen von den kla-
ren gesetzlichen Vorgaben. 

o Fast ein Viertel aller Produkte haben den Makel, zumindest teilweise intransparent hin-
sichtlich der Abschluss- und Vertriebskosten zu sein, das heißt überhaupt nutzbare An-
gaben zu den Kosten zu machen. Dabei wurde schon recht großzügig ausgewertet. Dies 
trifft auch für Angaben zur Verteilung der Kosten zu. 

o Nicht besser sieht es bei der Angabe zu den Verwaltungskosten und den sonstigen 
Kosten aus. Auch hier fehlen Angaben oder sie sind unvollständig oder unverständlich. 

 Die quantitative Analyse anhand der verschiedenen für einen Verbraucher wichtigen Re-
chengrößen, also z.B. das Endvermögen, welches zu bestimmten Zeitpunkten tatsächlich 
verfügbar wäre (nach 3, 5 und 10 Jahren sowie zum Renteneintritt), oder die mögliche Ren-
tenzahlung, offenbart dramatische Unterschiede nicht nur zwischen den einzelnen „Ries-
ter“-Varianten, sondern auch innerhalb einer Produktgruppe. Dies bedeutet vereinfacht 
formuliert, dass nur dann, wenn ein Verbraucher es schaffen sollte, eine ganze Reihe von 
Angeboten einzuholen, die auch nur halbwegs transparent und vergleichbar sind, er eine 
gewisse Chance hat, einen für sich geeigneten und kostengünstigen Vertrag zu wählen. 
Eher aber dürfte ein Verbraucher mehr „spielerisches Glück“ benötigen als er sich 
an Sachverstand sinnvoll aneignen kann, um einem unnötigen Kostenrisiko zu ent-
gehen. In diesem Kontext sollte man nicht von Entscheidungen in einem wettbe-
werblichen Umfeld der sozialen Marktwirtschaft sprechen, sondern eher von einer 
Lotterie. Diese Praxis könnte als klarer Widerspruch zur staatlichen Förderidee verstanden 
werden. 
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 Bei Bank- und Fondssparplänen besteht meist ein wenig beachtetes Kostenrisiko dahin-
gehend, dass Verbraucher eben nicht alle Kosten erfahren, die für die Beurteilung des Ge-
samtprodukts, also der Anspar- und der Auszahlungsphase, wesentlich sind. Oft wird nur 
auf eine „angemessene Belastung“ mit Abschluss- und Vertriebskosten sowie Verwal-
tungskosten zu Rentenbeginn hingewiesen, mehr nicht. Wie sollen Verbraucher dabei 
auswählen? Es erscheint eine Beurteilung durch den Verbraucher in gedachten zwei 
Stufen sinnvoll, erstens anhand des erreichten Endvermögens zum Renteneintritt und 
zweitens hinsichtlich der Bedingungen für die danach erfolgende Verrentung. Verbraucher 
müssen sich danach orientieren, was sie zu zahlen bereit sind dafür, dass sie bei Versiche-
rungen heute kostenseitig praktisch kaum einem Kostenrisiko hinsichtlich der späteren Ver-
rentung ausgesetzt sind, hingegen bei Bank- und Fondssparplänen ein gegebenenfalls 
nicht unerhebliches Kostenrisiko die spätere Rente schmälern könnte. Wichtig ist dabei, 
dass die gedachte Möglichkeit der zweistufigen Entscheidung einschließt, dass ein Weg-
wechseln von Versicherungsprodukten zum Renteneintritt praktisch kaum sinnvoll sein 
dürfte, weil damit die getragenen Kosten der Anfangsjahre „per du“ sind. Hinzu kämen 
dann auch noch die „Eintrittskosten“ für die Verrentung zu Rentenbeginn beim neuen An-
bieter („doppelte Kosten“). 

 Die Gesamtkosten liegen bei einigen Produkten und Anbietern nach heutigen Angaben 
(Versicherungsprodukte) und möglicherweise auch bei den mangels Angaben zur Verren-
tung aus heutiger Abschätzung nur scheinbar günstigeren anderen Angeboten (Sparpläne) 
jeweils kaum tiefer als der Betrag der staatlichen Zulagen über die 22 bzw. 37 Jahre. Der 
Betrag der staatlichen Zulagen ergibt sich in Szenario 1 nämlich mit 4.703 Euro (22-
Jährige) bzw. 10.191 Euro (37-Jährige). Damit verbleibt im gewählten Beispiel aus den 
staatlichen Zulagen nur ein Rest von 1.109 Euro bzw. 1.063 Euro. Mehr als 75% bei 45-
Jährigen und ganze 90% bei 30-Jährigen der staatlichen Zulagen werden durch die Kos-
ten „aufgefressen“ (vgl. Abschnitt C.3.4). 

 

An dieser Stelle sollen daher einige Lösungsansätze aufgezeigt werden, die verhindern können, 
dass eine Kostenforderung und Kostenverteilung sowie die dargestellten Kostenrisiken die ur-
sprüngliche Förderidee konterkarieren. 

 Selbstverständlich entstehen Verbrauchern auch für Non-„Riester“-Produkte Kosten in un-
terschiedlicher Höhe, die Transparenzproblematik gilt sinngemäß. Insgesamt bleibt dabei 
fraglich, ob größere Teile der staatlichen Zahlungen aus Steuermitteln den Kosten-
forderungen einer Branche dienen sollen, oder aber zusätzliche Renditepunkte bei 
gleichem Risiko die Verbraucher zur Vorsorge anregen sollen (Anreizeffekt).  

 Im Sinne einer nachhaltigen Stützung der grundlegenden Förderidee wäre es dann, die 
Kostenforderungen entsprechend zu begrenzen. Hierzu bestehen verschiedene Ansätze, 
die komplementär und nicht substitutiv zu verstehen sind. Die Ableitung der Lösungsansät-
ze erfolgt praxisorientiert dergestalt, dass nicht nur Angebote mit solchen Kostenstrukturen 
vorzufinden sind. Vielmehr sind die Lösungsansätze so gestaltet, dass sie einfach kontrol-
liert werden können und in diesem Sinne die starke Asymmetrie zu Lasten der Verbraucher 
nachhaltig reduziert wird. 

o Bis zum Renteneintritt mit 67 darf die Gesamtkostenbelastung eines „Riester“-
Vertrages nicht höher sein als 20% der staatlichen Zulagen (entsprechend reduziert 
bei früherem Renteneintritt).  

o Der Vermögensverlust (Differenz vor und nach Kosten) zum Renteneintritt darf nicht 
mehr als 5% betragen. Der Vermögensverlust am Endvermögen in den Zeitab-
schnitten 3, 5, 10 und 20 Jahre darf ebenfalls nicht höher als 5% liegen. Mehr Pro-
zentpunkte sind jeweils nur zulässig, wenn entsprechend viele Renditepunkte garantiert 
werden. Damit wird der grundsätzlich den Wettbewerb fördernde und vom Gesetzgeber 
vorgesehene Wechsel erleichtert. Dies beugt insbesondere vor, Intransparenz über die 
Verrentungskosten zu erzeugen. 
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o Die Gesamtkostenforderung ist gleichmäßig auf die gesamte Laufzeit, mindestens 
aber auf die gesamte Ansparphase zu verteilen. Ist die Ansparphase kürzer als 15 Jah-
re, so sind die Gesamtkosten auf die gesamte Vertragslaufzeit zu verteilen, wobei von 
der durchschnittlichen Lebenserwartung zu Vertragsabschluss auszugehen ist. Damit 
wird der grundsätzlich den Wettbewerb fördernde und vom Gesetzgeber vorgesehene 
Wechsel erleichtert. 

o Die jeweiligen Vermögensverluste am Endvermögen (Differenz vor und nach Kosten) in 
den genannten Zeitabschnitten sind an prominenter Stelle eines Angebotes (Seite 1) 
in relativer Angabe (Prozent) und in absoluten Beträgen (Euro) anzugeben. 

o „Riester“-Verträge ohne explizite Angabe der Kosten der Verrentung sind nicht zulässig. 
Die Kosten der Verrentung sind zwingend in den Gesamtkosten auszuweisen. 

 

Die Ergebnisse der Analyse, insbesondere die umfangreichen Auswertungen zur Transparenz 
bzw. Intransparenz zeigen einen erheblichen Handlungsbedarf hinsichtlich der Beratung und 
Zertifizierung im Bereich der „Riester“-Produkte auf. An dieser Stelle sollen daher einige Lö-
sungsansätze aufgezeigt werden, die verhindern können, dass Verbraucherentscheidungen bis 
hin zu einer weiteren und fortgesetzten Abstinenz die ursprüngliche Förderidee konterkarieren.  

 Einzelne Angebote aus allen „Riester“-Varianten zeigen sehr deutlich, dass es Anbietern 
sehr wohl möglich ist, klar strukturierte und verständliche Informationen für Verbraucher 
schriftlich abzugeben. Grundvoraussetzung für das Funktionieren des „Riester“-
Marktes ist die Transparenz des Systems. Nur wenn die Leistungen der Anbieter gut 
beurteilbar sind, kann ein funktionierender Qualitätswettbewerb entstehen.  

 Aufklärung und Beratung müssen unabhängig sein von Anbieter und Produkt; dies 
muss faktisch in der Praxis sichergestellt werden.  

 Es bedarf wirksamer und praktisch kontrollierbarer Informationspflichten der Anbie-
ter zu ihrer Produkt-Kunde-Zuordnung (wer bekommt was warum?). 

 Ganz besonders mangelt es an einem einheitlichen Zertifizierungssystem mit realisti-
scher laufender Kontrolle (keine Zertifizierung pro forma ohne Wirkung für den Verbrau-
cher wie im aktuellen „Riester“-BaFin-System). Kundentypen werden dann als „default“ be-
stimmte Produktklassen zugeordnet, die auf eigenen Wunsch bzw. auf eigenes Risiko von 
Verbrauchern „abgewählt“ werden können („opt out“). Im „default“ liegen die Nachweis- und 
Sorgfaltspflichten bei den Anbietern. 

 Als Konsequenz der beiden letzten Punkte ergibt sich: Jeder potentiell an „Riester“-
Angeboten interessierte Verbraucher muss unabhängig vom jeweiligen Anbieter im 
Grundsatz bei gleicher Datenlage das selbe Produkt mit einer vergleichbaren Ausstat-
tung angeboten erhalten, um dann nach transparent offengelegten Kosten tatsächlich die 
Rendite-Risiko-Struktur sowie die Liquidität vergleichen zu können. Geeignete Vergleichs-
größen wären die in dieser Studie verwendeten Endvermögensgrößen nach Kosten zu 
festgelegten Zeitpunkten (3, 5, 10 und 20 Jahre und Rentenbeginn) und gegebenenfalls 
der Kapitalbarwert. Unter definierten und vergleichbaren Konditionen kann eventuell auch 
die resultierende Rentenzahlung für einen Vergleich herangezogen werden (wenn alle Kos-
ten einbezogen werden, siehe oben, Bank- und Fondssparpläne). 

 Auf weitere Maßnahmen im Kontext Finanzdienstleistungen und Verbraucherfinanzen wie 
z.B. die Beweislastumkehr und Haftungsregeln, die die zu Lasten des Verbrauchers be-
stehende deutliche Asymmetrie verringern helfen, sei hier nur hingewiesen (vgl. Oehler 
2009a, Oehler et al. 2009). 
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Nach der Reform ist vor der Reform ... 

Essentiell ist es, Transparenz zu schaffen. Ein „Entweder-Oder“ darf es dabei nicht geben, d.h., 
die Versuche, Transparenz im Bereich der Altersvorsorge zu erzielen, müssen sowohl auf die 
gesetzliche Rentenversicherung selbst gerichtet sein als auch auf den Bereich der privaten Zu-
satzvorsorge. Die Betroffenen müssen ein klares Bild davon erhalten, welche Leistungen sie 
erwarten können und was das jeweilige System bzw. Produkt nicht leisten kann.  

Diese „Informationsleistung“ muss naturgemäß beim dominanten Umlagesystem beginnen. Nur 
wenn sich der Versicherte einen (groben) Eindruck davon machen kann, welche Leistungen er aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung im Alter erwarten kann, ist es ihm möglich, überhaupt zu 
entscheiden, ob und in welchem Maße sich eine private Zusatzvorsorge lohnt bzw. nötig ist, um 
das angestrebte Einkommenslevel sicherzustellen. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang eine 
individualisierte Information des einzelnen Versicherten, die Letzterem die Möglichkeit gibt, tat-
sächlich seine „eigene“ Situation zu verstehen. Transparenz bedeutet daher zunächst, Informatio-
nen nicht nur aggregiert, sondern spezifisch anzubieten, zunächst orientiert an spezifischen Grup-
pen und dann auch auf die einzelne Person ausgerichtet. Die bereits vorhandene, regelmäßig ver-
schickte Renteninformation der DRV stellt allerdings nur einen ersten Anfang dar. Weder lässt sich 
für einen durchschnittlichen Verbraucher konkret herleiten, wie seine individuelle Information wirk-
lich zustande kommt, noch kann er nachvollziehen, was die gegebenen Informationen für seine 
Zukunft bedeuten. Interessanterweise wird in der Renteninformation zweifach die Problematik der 
Inflation angesprochen, deren Berücksichtigung aber seitens des DRV in eigenen Berechnungen 
systematisch als nicht sinnhaft angesprochen wird. Der alleinige Hinweise in der Renteninformati-
on hilft dem Verbraucher allerdings auch nicht weiter. Vor allem aber fehlt eine nutzbare vernetzte 
Information, zumindest mit anderen staatlichen und öffentlich-rechtlichen Vorsorgesystemen. 

 

Es fehlt des Weiteren eine unmittelbare informationsbezogene Verknüpfung zwischen gesetz-
licher, privater und gegebenenfalls auch betrieblicher Altersvorsorge, die in der Öffentlichkeit 
häufig als getrennte Einheiten und nicht als gemeinsames System dargestellt und auch entspre-
chend unterschiedlich wahrgenommen werden. Grundsätzlich wären auch noch andere Sozial-
versicherungssysteme einzubeziehen (Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung etc.). Es 
ist bislang noch nicht gelungen, das System als Einheit zu kommunizieren, aufgrund der erhebli-
chen Unterschiede nicht nur hinsichtlich der „verkauften“ Produkte, sondern auch zwischen den 
„Anbietern“. Trotz aller Informationen, die der Einzelne in jedem einzelnen System enthält, bleibt 
die Aufgabe, diese Informationen sinnvoll miteinander zu verknüpfen, von ihm selbst zu leisten. 
Dies dürfte für viele Versicherte nur schwer möglich sein, da das einfache „Addieren“ der mitgeteil-
ten zu erwartenden Leistungen auch, aber nicht nur aufgrund der Unterschiedlichkeit der zur Ver-
fügung gestellten Informationen sowie der Systeme an sich hierfür kaum ausreicht. Es würde ei-
nen wesentlichen Schritt in Richtung Transparenz bedeuten, würde der Versicherte nicht 
meist unabhängig voneinander und durch unterschiedliche Institutionen erfahren, welche Leistun-
gen er im jeweiligen System erhält bzw. wie sich die Wertentwicklung der jeweiligen Vorsorgepro-
dukte gestaltet, sondern unmittelbar und regelmäßig von einer zentralen Institution oder zu-
mindest in einer abgestimmten zentralen Information darüber in Kenntnis gesetzt werden, 
welche „Anwartschaften“ er in allen Sozialversicherungssystemen zusammen bereits er-
worben hat, welche Leistungen er aus diesem „Vorsorge-Komplex“ erwarten kann, welche 
Risiken sich im Gesamtkontext darstellen und eventuell sogar, welche Schritte er unter-
nehmen könnte, um eventuell noch nicht genutzte Chancen zu ergreifen.  

 

Abschließend bleibt festzuhalten, dass die erörterte demographische Entwicklung in direk-
ter und indirekter Verbindung zu den angesprochenen strukturellen Änderungen der Er-
werbstätigkeit in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten massive Auswirkungen auf das 
gesamte soziale Sicherungssystem, insbesondere aber auch auf die gesetzliche und private 
sowie betriebliche Altersvorsorge haben. Es sei daher nochmals der dringend notwendige 
Perspektivenwechsel hin zu einer ganzheitlichen, die einzelnen Systeme übergreifenden 
Sichtweise angemahnt. Diese ist zum einen für die Verbraucher wesentlich, aber unter an-
derem wegen der intensiven finanziellen Verflechtungen auch aus Sicht des Staates und 



Univ.-Prof. Dr. Oehler: „Alles Riester? Die Umsetzung der Förderidee in der Praxis“   
 
 

10 

der Systemträger. Die Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit muss aber dann sowohl die Leis-
tungsseite als auch die Finanzierungsseite einschließlich aller Kosten- und Verwaltungs-
strukturen und deren ökonomische Potentiale einbeziehen.  

 

So sehr es auf den ersten Blick durchaus sinnvoll erscheinen mag, im Zuge der Ergänzung des 
Umlagesystems die Einführung der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge damit zu verbin-
den, dass mit dem arbeitsmarktpolitischen Argument nicht weiter steigender Lohnnebenkosten die 
Arbeitgeber keine weitere Belastung aus einer Beibehaltung eines Gesamtversorgungsniveaus der 
Versicherten erfahren, so sehr verwundert es in diesem Kontext aber, dass es gleichzeitig bis 
heute praktisch keine vergleichbare Diskussion zur Tragfähigkeit der zusätzlichen privaten 
Vorsorge für die Erwerbstätigen gegeben hat und gibt.  

 

Das gleichzeitige Wirken zweier mächtiger und weniger in der ökonomischen als vor allem 
in der politischen Diskussion leider zu sehr getrennt „verarbeiteter“ Einflussgrößen, der 
demographische und der arbeitsstrukturelle Wandel, werden allein schon dadurch an Ge-
wicht gewinnen, dass die notwendige Finanzierungsbasis der Vorsorge durch politische 
Entscheidungen zu Lasten einer nicht geklärten freiwilligen privaten Tragfähigkeit reduziert 
wird. Nur wenn die immer weiter bemühte individuelle Tragfähigkeit tatsächlich hält und die 
zusätzlichen Belastungen übernimmt, kann gegebenenfalls ein stabiles Gesamtversor-
gungsniveau erreicht werden. Es ist unverständlich, warum man sich nicht längst umfas-
send mit der individuellen Tragfähigkeit, z.B. im Rahmen der „Riester“-Förderung, beschäf-
tigt hat. Manche Fehlentwicklungen und Fehlbelastungen im Zuge der Nutzung von „Ries-
ter“-Produkten in der Praxis wären dann sicherlich vermeidbar gewesen. 

 

Aber nach der Reform ist vermutlich vor der Reform ... 
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Zentrale Aussagen – ausführliche Zusammenfassung  
 

Ausgangslage 

Die Welt der Altersvorsorge und der Finanzdienstleistungen im 21. Jahrhundert ist aus Sicht der 
Verbraucher mindestens durch zwei wesentliche Charakteristika geprägt.  

 Zum einen wachsen Bedürfnisse und Bedarf nach wirtschaftlicher und insbesondere finan-
zieller Vorsorge nicht nur stetig, sondern sprunghaft, nachdem unter anderem durch 
Ageing-Prozesse der Gesellschafts-, Sozial- und Wirtschaftssysteme die Selbstverantwort-
lichkeit mehr und mehr schon für die bloße Existenzsicherung und umso mehr für das dar-
über hinausgehende Wohlergehen unerlässlich wird.  

 Zum anderen wird die Palette der Dienstleistungen und Produkte einschließlich diverser 
staatlicher Fördermaßnahmen permanent größer und tiefer, so dass die mit diesem Kreati-
vitätspotential verbundenen Informationswahrnehmungs-, Informationsverarbeitungs- und 
Entscheidungsprozesse immer komplexer und folgenreicher werden. 

 

Zum erstgenannten Brennpunkt: 

 Die so genannte Finanzkrise, die eigentlich eine Systemkrise verkörpert, und die nachfol-
gende Wirtschaftskrise dominieren aktuell die politische und ökonomische Diskussion. 
Kurzfristige Handlungsnotwendigkeiten stehen außer Zweifel. Die mittel- und langfristigen 
Herausforderungen aber, insbesondere solche durch den demographischen Wandel und 
die Alterung der Bevölkerung, sind damit nicht verschwunden, im Gegenteil, der kurzfristige 
Handlungsbedarf verschärft die langfristigen Probleme zusätzlich.  

Bedeutsam sind des Weiteren auch die seit vielen Jahren zu beobachtenden strukturellen 
Änderungen der Erwerbstätigkeit: nicht oder nur eingeschränkt sozialversicherungs-
pflichtige Erwerbstätige, Teilzeitbeschäftigung, Niedriglohnsektor, geringfügig Beschäftigte. 
Grundsätzlich besteht das Erfordernis, sowohl von der Finanzierungs- als auch von der 
Leistungsseite her die Interdependenzen der Sozialversicherungssysteme zu berücksichti-
gen und in einer systemübergreifenden Sichtweise zu behandeln. 

 Zurückliegende Reformschritte in der gesetzlichen Rentenversicherung senken das Ver-
sorgungsniveau, das künftige Rentnergenerationen erwarten dürfen (vgl. Fußnote 1). Mit 
Blick auf das reduzierte Sicherungsniveau fordert der Staat daher seine Bürger auf, zu-
sätzlich privat vorzusorgen. Hierzu werden verschiedene Anreize gesetzt, insbesondere 
seit 2002 durch die sogenannte „Riester“-Förderung, die wesentlicher Gegenstand dieser 
Studie ist. Die verschiedenen, in dieser Studie analysierten Reformschritte lassen zudem 
deutlich erkennen, dass sich das deutsche Rentensystem nicht dem vor allem im kapital-
gedeckten Bereich beobachtbaren weltweiten Trend widersetzt, relativ ungebremst zu Las-
ten der Versicherten von der Leistungsorientierung („defined benefit“) zur Beitragsorientie-
rung („defined contribution“) überzugehen. 

 Bei allen Vorhaben bleibt die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung das we-
sentliche Standbein der zukünftigen Altersvorsorge. Mit dem Paradigmenwechsel zur expli-
ziten staatlichen Förderung der privaten kapitalgedeckten Vorsorge sollen Bürger aber im 
Prinzip, trotz staatlicher Subventionen, auf eigene Kosten und freiwillig zusätzlich dafür 
sorgen, dass die Absenkung des Versorgungsniveaus individuell erträglich bleibt. Dies als 
Eigenvorsorge zu bezeichnen, erscheint kontraintuitiv, weil auch mit den Beiträgen zum 
Umlagesystem Leistungsansprüche erworben werden; gleichwohl wird sich die medial ge-
prägte Begrifflichkeit kaum ändern (sie wird daher auch in dieser Studie nicht ignoriert). 

 Die Chancen und Risiken eines solchen Vorgehens werden anhand der „Riester“-
Produkte exemplarisch analysiert. Im Kontext der gesetzlichen Rentenversicherung wird 
die Umsetzung der „Riester“-Förderidee in der Praxis auf den Prüfstand gestellt. Schluss-
folgerungen für das weitere Handeln nach dem Paradigmenwechsel der ergänzenden frei-
willigen Eigenvorsorge werden aufgezeigt. 
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Zum zweitgenannten Brennpunkt: 

 Gleichzeitig lässt sich durch verschiedene empirische Untersuchungen regelmäßig be-
obachten, dass die Praxis im Bereich Finanzdienstleistungen und Vorsorge diesen Heraus-
forderungen kaum gerecht wird.  

Die Problematik der empirisch regelmäßig belegten Beratungsmängel und ihrer mo-
netären Folgen, insbesondere im Kontext langfristig bedeutsamer Altersvorsorgeent-
scheidungen, wird wesentlich dadurch verstärkt, dass gerade die Verbraucher, die einer 
qualifizierten und interessengerechten Unterstützung am meisten bedürften, am schlech-
testen beraten werden. So zeigte sich in einer aktuellen Studie zur Qualität der Anlagebera-
tung von Banken und Sparkassen im Retail-Bereich, dass das Vorwissen eines Verbrau-
chers in finanziellen Angelegenheiten die Qualität der erhaltenen Beratung wesentlich be-
einflusst, während der sozioökonomische und -demographische Status desselben in die-
sem Verbrauchersegment keine Rolle zu spielen scheint. Kunden mit höherem Finanzwis-
sen werden nicht nur besser beraten, ihnen wird auch eine längere Beratung zu teil und ei-
ne höhere Anzahl an Anlageprodukten vorgestellt und empfohlen. Dies gilt auch für in-
stitutsfremde Produkte. Zudem werden den Verbrauchern mit hohem Vorwissen deutlich 
häufiger Alternativen vorgestellt und auch auf die Altersvorsorgeproblematik wird bei ihnen 
häufiger eingegangen. Diese relative Benachteiligung „schwacher“ Verbrauchergruppen 
(gegebenenfalls  auch älterer Personen) – sei es in Form bewusster Manipulation des 
Verbrauchers oder aus Verzerrung des Beratungsergebnisses aus Unvermögen – er-
schwert es zusätzlich, den Lebensstandard zu sichern und vor allem im Hinblick auf das Al-
ter zu erhalten (vgl. Oehler/Kohlert 2008, Oehler/Kohlert 2009, Kohlert 2009, Kohlert/Oehler 
2009b). 

 Hinzu kommen Ergebnisse aus der Forschung zu Behavioral-Finance-Phänomenen, dass 
Entscheider, die sich – sei es aus Komplexitätsgründen und/oder mangelnder Kompetenz – 
einer Sache nicht gewachsen fühlen, bei Altersvorsorgeentscheidungen nicht unüblich, 
eher zu einem Meidungsverhalten verbunden mit einer oberflächlicheren und verminderten 
Informationsaufnahme tendieren, da sie Sachverhalte, die sie nicht kennen, nicht verstehen 
und absehbar trotz erheblichen Anstrengungen nicht verstehen werden, als unangenehm 
empfinden. Zu beobachten ist auch eine übertriebene Gegenwartsorientierung (vgl. z. B. 
Oehler 1995, Oehler 2002, Oehler 2006; vgl. auch Oehler/Reisch 2008). 

 Grundvoraussetzung für ein Funktionieren des „Vorsorge“-Marktes ist die Transparenz des 
Systems. Nur wenn die Leistungen der Anbieter gut beurteilbar sind, kann ein funktionie-
render Qualitätswettbewerb entstehen. Ansonsten versagt der Preis als Qualitätsindika-
tor, weil sich ein Zusammenhang zwischen Preis und Qualität nicht herstellen lässt. Ist das 
tatsächliche Preis-Leistungs-Verhältnis nicht zu ermitteln oder verzerrt und sind somit ver-
schiedene Anbieter und Angebote für den Kunden nicht vergleichbar, können gute Anbieter 
und Angebote nicht honoriert und schlechte Anbieter und Angebote von Verbrauchern nicht 
gemieden werden. Aufklärung und Beratung müssen deshalb unabhängig sein von An-
bieter und Produkt; dies muss faktisch in der Praxis sichergestellt werden. Es bedarf wirk-
samer und praktisch kontrollierbarer Informationspflichten der Anbieter zu ihrer Produkt-
Kunde-Zuordnung (wer bekommt was warum?). Ganz besonders mangelt es an einem ein-
heitlichen Zertifizierungssystem mit realistischer laufender Kontrolle (keine Zertifizierung 
pro forma ohne Wirkung für den Verbraucher wie im aktuellen „Riester“-BaFin-System). 
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 In diesem Kontext kommt dann auch der Verbraucherbildung und Verbraucherbera-
tung, die den Informations- und Beratungsbedarf bis hin zu einer Problemlösung befriedi-
gen, eine hohe Bedeutung zu, nicht nur, aber auch aufgrund der nur bedingt verfügbaren 
finanziellen Allgemeinbildung (Financial Literacy) vieler Verbraucher (vgl. Oehler/Werner 
2008, Werner/Oehler 2009, Werner 2009). Die unzureichende Sensibilisierung der 
Verbraucher und die Existenz diverser Barrieren müssen angegangen werden. 

 

 

„Riester“-Förderidee 

Die grundlegende Förderidee der staatlich geförderten kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge 
bezogen auf die Bevölkerungsgruppe abhängig Beschäftigter mit so genannten „Riester“-
Produkten besteht nach Angaben der Bundesregierung darin, das Versorgungsniveau im Alter 
(Rentenzugang) zu stabilisieren (in dieser Studie auftragsgemäß ohne Beamte). Damit ist im We-
sentlichen gemeint, das Sicherungsniveau vor Steuern aus der umlagefinanzierten gesetzlichen 
Rentenversicherung um ein solches aus der „Riester“-Rente so zu ergänzen, dass das Gesamt-
versorgungsniveau1 vor Steuern für den Rentenzugang der regelmäßig betrachteten Jahre bis 
2022 in einem mittleren Szenario der Entwicklung der Einflussfaktoren (vgl. Abschnitt B) stabil er-
halten bleibt. Ausweislich der Angaben des Rentenversicherungsberichts 2008 (BMAS 2009c, 
39/40) wird mit einem „Beitrag“ der „Riester“-Rente zum Versorgungsniveau in Höhe von ca. 2 
Prozentpunkten ab 2012, mit ca. 3 Prozentpunkten ab 2017 und mit ca. 4 Prozentpunkten ab 2020 
gerechnet.  

Dieser Ausgleich der von der Bundesregierung erwarteten Senkung des Sicherungsniveaus in der 
umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung um 4 Prozentpunkte in den nächsten 10 Jah-
ren kann natürlich nur dann durch staatlich geförderte kapitalgedeckte private Altersvorsorge ge-
leistet werden, wenn die in dieser Studie betrachteten abhängig Beschäftigten (ohne Beamte) tat-
sächlich freiwillig ins Obligo gehen. Dies bedeutet also, dass das heute von der Bundesregierung 
im Rentenversicherungsbericht zugrundegelegte Sicherungsniveau vor Steuern von ca. 50% nur 
dann individuell erhalten bleibt, wenn sich die Betroffenen jenseits der Freiwilligkeit wirklich beteili-
gen.  

Diese „freiwillige“ Entscheidung zum Eigenbeitrag für den Erhalt des Versorgungsniveaus, der mit 
der Einführung der staatlich geförderten kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge („Riester“-Rente) 
intendiert wurde, stellt rentenpolitisch einen Paradigmenwechsel dar (vgl. Abschnitt B). Aus öko-
nomischer Perspektive wird den abhängig Beschäftigten im Falle der Beteiligung im Vergleich zu 
den Arbeitgebern direkt ein höherer Anteil an Beiträgen zugeordnet (alle Beteiligten „partizipieren“ 
aber als Steuerzahler indirekt durch die Zulagenzahlungen aus Steuermitteln und die steuerliche 
Förderung). Sinngemäß entgeht bei Nicht-Teilnahme ein entsprechender Versorgungsanspruch 
(vgl. Abschnitt F).2  

 

 

                                            
1 BMAS 2009b, 21: „... Das Gesamtversorgungsniveau ist aufgrund der weiteren Definition nicht mit dem im Renten-

versicherungsbericht dokumentierten Sicherungsniveau vor Steuern vergleichbar. ...“. Es werden beim „ ... Gesamt-
versorgungsniveau neben der gesetzlichen Rente auch die Riester-Rente und die Privat-Rente aus Einsparungen 
aus der Steuerfreistellung der Rentenversicherungsbeiträge einbezogen. ...“. 
BMAS 2008, 73,: „... Ziel der Bundesregierung ist deshalb eine möglichst hohe Verbreitung der staatlich geförderten 
zusätzlichen Altersvorsorge. Bei entsprechender Beitragszahlung und Rendite ist es damit möglich, ein langfristig un-
ausweichlich sinkendes Versorgungsniveau aus der ersten Säule zu kompensieren. ...“. 

2 Annähernd symmetrisch wäre (wie bis 2001): Höhere Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge zum Erhalt eines be-
stimmten Sicherungsniveaus oder ein niedrigeres Sicherungsniveau bei gleichbleibenden Beiträgen; seit 2002: Frei-
willig einseitig höhere Beiträge der Arbeitnehmer (um Förderung reduziert) für vergleichbares Sicherungsniveau. 
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Gesetzliche Rentenversicherung: Politik & Prognose, Prognose & Politik ... 

Die Probleme, derer sich die gesetzliche Rentenversicherung gegenübersieht, sind vielfältig. Teil-
weise sind sie exogen gegeben und abhängig von der Entwicklung bestimmter Rahmenbedingun-
gen, teilweise sind sie endogen durch das (politische) System veranlasst und zurückzuführen auf 
Fehlentscheidungen in der Vergangenheit. 

Von den exogen gegebenen Faktoren wird regelmäßig die demographische Entwicklung an erster 
Stelle genannt, gerade in Politik und Medien. Vernachlässigt wird jedoch häufig, dass es nicht ein 
zentrales exogenes Problem für die Rentenversicherung in Gestalt der Demographie gibt, sondern 
sie unmittelbar eingebettet ist in ein komplexes ökonomisches und gesellschaftliches System. In 
diesem System stellt die Demographie nur einen von mehreren potentiellen Gefahrenquellen für 
die gesetzliche Rentenversicherung dar. Wesentlich ist ferner, dass diese potentiellen Probleme 
nicht unabhängig voneinander sind und gerade dann besonders negativ zu wirken drohen, wenn 
sie zusammenfallen (z.B. rückläufiger Arbeitsmarkt, problematische Demographie und schlechte 
wirtschaftliche Lage). Auch unvorhergesehene Ereignisse im Umfeld des Rentenversicherungssys-
tems wie beispielsweise die Wiedervereinigung gehören zu den exogenen Enflüssen. 

Ebenso bedrohlich wie exogene Probleme jedoch können endogene Probleme für die Rentenver-
sicherung werden, die aus dem Rentenversicherungssystem einschließlich seiner politischen Ent-
scheidungsträger selbst stammen. Bei der Betrachtung der Historie der Reformmaßnahmen lässt 
sich kaum der Eindruck vermeiden, dass eine Politik „nach Kassenlage“ und Wahlen wesentlichen 
Einfluss haben. Die Analyse hat zahlreiche „hausgemachte“ Probleme insbesondere durch diskre-
tionäre Eingriffe der Politik offengelegt (vgl. Abschnitt B.1). Allein schon die bloße Anzahl an Maß-
nahmen seit der Reform von 1992 spricht hier Bände. Obwohl stets mit langfristigen Überlegungen 
argumentiert wird – die demographische Entwicklung scheint sich hier beinahe zu etwas wie einer 
gut „passenden“ Legitimationsgrundlage für Reformen aller Art entwickelt zu haben – sind wirklich 
langfristige und an einer ganzheitlichen Problemerfassung und nachhaltigen Problemlösung orien-
tierte Versuche nur selten auszumachen. Solche tatsächlich langfristig orientierten Ansätze, wenn 
man sie denn findet, werden wiederum grundsätzlich durch diskretionäre Veränderungen beein-
trächtigt, sei es, dass sie ad hoc verändert oder außer Kraft gesetzt werden, oder, dass es zu neu-
en Maßnahmen kommt, die den ursprünglichen zuwiderlaufen. Dies zeigt sich insbesondere vor 
Wahlen, wenn das Ziel der systemischen Nachhaltigkeit kurzfristigem Politikinteresse zu weichen 
scheint. 

Vor allem auch aus diesen Gründen war keine der zahlreichen Maßnahmen seit der Rentenreform 
von 1992 effektiv in dem Sinne, dass sie ihre selbstgesteckten Ziele hätte voll erreichen können. 
Bislang ist es nicht gelungen, das Rentensystem nachhaltig zu stabilisieren. Dennoch haben die 
zahlreichen Maßnahmen einschließlich der Rentenreform von 1992 die finanzielle Situation der 
Rentenversicherung verbessert und waren somit zumindest begrenzt effektiv. Selbst diese Aussa-
ge ist jedoch insofern einzuschränken, als Überschüsse leicht – um das Bild des Sachverständi-
genrates zu gebrauchen – wie auf einem „Verschiebebahnhof“ den Zug wechseln, zu Lasten der 
Versicherten. Staatskasse und Rentenversicherung sind eng miteinander verwoben, so dass eine 
trennscharfe Abgrenzung der Leistungen äußerst schwierig ist. Ein erhebliches Problem in diesem 
Zusammenhang stellt der Bundeszuschuss dar, der hochgradig manipulationsanfällig ist. Der Bei-
tragssatz lässt sich leicht senken, wenn man nur den Bundeszuschuss entsprechend erhöht. Glei-
ches gilt für das Leistungsniveau. Daher ergibt es auch wenig Sinn, sich nach dem Beitragssatz 
als alleinigem Reformziel zu richten.  

Nicht nur bei einem Blick auf die erst relativ zart keimenden Ansätze kapitalgedeckter Vorsorge 
wird deutlich, dass die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung das wesentliche Stand-
bein der zukünftigen Altersvorsorge ist und bleibt. Allerdings zeigt die Analyse schonungslos, dass 
ebenso sicher die Versuche, finanzielle Stabilität des Rentensystems zu erzeugen, zu erheblichen 
Einschnitten für die Versicherten geführt haben und einem größeren Druck, selbst individuell 
und/oder betrieblich im Rahmen der Altersvorsorge tätig zu werden. Die Gefahr, dass dabei be-
sonders ökonomisch schwache Haushalte oder Haushalte mit besonderen Charakteristika auf der 
Strecke bleiben, ist jedoch groß. Gerade bezüglich Verteilungsgerechtigkeit und Effizienz der Re-
formmaßnahmen ist eine klare Linie oft nur schwer zu erkennen, zu oft wechseln die Begünstigten. 
Auch hier zeigt sich ein eher allein partei- und regierungspolitisch motivierter Ansatz, so dass der 
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Begünstigte einmal der Staat im Sinne der Steuerzahler, einmal der Beitragszahler und einmal der 
Rentner ist. 

Hinsichtlich der Prognosen sei aufgrund ihrer vermeintlichen Bedeutung für die Politik und damit 
zumindest indirekt für die Versicherten nochmals betont, dass Vorhersagen über mehrere Jahr-
zehnte und ohnehin bei derart komplexen Mechanismen, wie sie das Rentensystem beeinflussen, 
nur einen begrenzten Nutzen haben können. Zwei hervorragende Beispiele hierfür waren die Wie-
dervereinigung und die Finanzkrise. Versicherte und Verbraucher müssen daher sensibilisiert wer-
den, Prognosen als grobe Schätzungen lesen und verstehen zu lernen, so wie verstehendes Le-
senlernen auch in der Schule stattfindet. Aufgrund tatsächlicher Komplexität und solcher der ver-
wendeten Modelle eignen sich Prognosen vortrefflich auch als Instrument der Beeinflussung politi-
scher Entscheidungen. Bezugnehmend auf die Analysen der vergangenen Jahrzehnte wird deut-
lich, dass Prognosen oft der Handlungs- und Ergebnisbegründung dienen und viele Akteure dabei 
einer „self-fulfilling prophecy“ unterliegen. Da tatsächliche Objektivität im menschlichen Zusam-
menwirken eine theoretische Illusion bleibt, sollten alle Beteiligten, vor allem aber die jeweils 
(asymmetrisch) Betroffenen wie die Verbraucher und Versicherten viel intensiver als bisher lernen, 
Prognosen als politisches und ökonomisches Vehikel der Entscheidungsfindung und -begründung 
zu verstehen und weniger als „von oben“ gegebenes Werk, welches „in Stein gemeißelt“ ist.  

Unabhängig davon, wie gut im Einzelfall Prognosen erscheinen mögen oder sich ex post als ge-
lungen herausstellen, unabhängig davon, wie ausgeklügelt angekündigte und verabschiedete Re-
formmaßnahmen dargestellt werden, Stabilität kann es erst geben, wenn Entscheidungsträger und 
Zuträger kaum mehr einen Anreiz haben, das System der Rentenversicherung in eine einseitig be-
günstigende Richtung zu beeinflussen. Hiervon ist man noch weit entfernt.  

 

 

„Riester“ meets Praxis: Ergebnisse und Forderungen 

Ausgehend von der grundlegenden Förderidee, also dem geförderten freiwilligen Ausgleich der 
Folgen des politisch beschlossenen Paradigmenwechsels samt Änderung der Beitragsverteilung, 
scheint bestenfalls die Hälfte der angesprochenen Personen bereit oder in der Lage zu sein, 
den vorgesehenen freiwilligen Ausgleich zur Stabilisierung des Gesamtversorgungsniveaus zu 
leisten, zumindest mit „Riester“-Verträgen. Dies ist nach 8 Jahren nicht eben ein überwältigendes 
Ergebnis. 

Erschwerend kommt hinzu, dass ca. 42% der Personen, die mit Vertragsschluss grundsätzlich ei-
ne Zulageberechtigung „erworben“ haben, die maximale Zulage nicht erhalten und damit die 
Nutzung des Fördersystems nicht optimieren können oder wollen. Das Fortdauern einer solchen 
Entwicklung oder gar eine Verschärfung würde der Förderidee diametral zuwiderlaufen, das lang-
fristige Gesamtversorgungsniveau zu stabilisieren (vgl. Abschnitt C.2). 

 

Die qualitative und quantitative Analyse der in zwei Stichproben für 45-Jährige und für 30-
Jährige erhobenen Angebote zu „Riester“-Produkten ergibt in kurzer, vereinfachender Zusammen-
fassung folgende Ergebnisse (vgl. Abschnitt C.3). 

 Selbst wenn man bereits mit einer eingeschränkten Informationsmündigkeit und Kenntnis, 
also z.B. mit einer Vorinformation aus Publikationen der Stiftung Warentest, und damit nach 
einer grundlegenden Sensibilisierung als Verbraucher daran geht, Angebote zu „Riester“-
Produkten einzuholen und zu vergleichen, sind deutlich Barrieren erkennbar, eine solche 
Teilhabe am Wettbewerb überhaupt zu leisten. Die eher größere Zahl von potentiellen 
„Riester“-Nutzern, die schon diese Sensibilisierung und „Vorbildung“ nicht aufweist, haben 
dann noch deutlich geringere Chancen.  

 Auch mit der in einer Eigenverantwortung „erlernten“ Sensibilisierung und Vorinformation 
wird es zum Teil schwer, die vorhandenen Angebote zu „Riester“-Angeboten zu verglei-
chen. Sieht man einmal von den negativen Begleiterscheinungen bei der Akquisition ab 
(Telefondruck, Datenschutzproblematik, Anbieter“ausfälle“), so fallen in qualitativer Analyse 
vor allem folgende Probleme ins Gewicht: 
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o Als erster zentraler Punkt sei erwähnt, dass nur knapp die Hälfte aller Anbieter nutzbare 
Kosteninformationen zur Verfügung stellen und auch die direkte Nachfrage nach solchen 
die Transparenz nur ansatzweise verbessert. Die knappe Hälfte der untersuchten An-
bieter fällt also für Verbraucher aus dieser Perspektive aus, weil keine Kosten-
transparenz gegeben ist. 

o 40% der untersuchten Angebote für 45-Jährige und 30% der untersuchten Ange-
bote für 30-Jährige weisen ein oder mehrere zentrale Mängel auf. Es fehlen entwe-
der klare Angaben zu den Abschluss- und Vetriebskosten oder den Verwaltungskosten 
überhaupt, oder eine Angabe zur Verteilung fehlt oder es mangelt an der zwingend vor-
geschriebenen Angabe der Kosten in Euro. In Stichprobe 2 fallen immerhin 30% der An-
gebote durch. 

o Fast 40% der Angebote weisen die Kosten in Euro nicht aus oder machen nur 
teilweise Angaben. Wie soll ein Verbraucher hier einigermaßen sinnvoll Produkte und 
Anbieter vergleichen können, wenn selbst die wichtigsten Informationen fehlen? Ein 
Selbstrechnen setzt in einigen Fällen Fachwissen voraus, ganz abgesehen von den kla-
ren gesetzlichen Vorgaben. 

o Fast ein Viertel aller Produkte haben den Makel, zumindest teilweise intransparent hin-
sichtlich der Abschluss- und Vertriebskosten zu sein, das heißt überhaupt nutzbare An-
gaben zu den Kosten zu machen. Dabei wurde schon recht großzügig ausgewertet. Dies 
trifft auch für Angaben zur Verteilung der Kosten zu. 

o Nicht besser sieht es bei der Angabe zu den Verwaltungskosten und den sonstigen 
Kosten aus. Auch hier fehlen Angaben oder sie sind unvollständig oder unverständlich. 

o Im Falle eines ja durchaus zulässigen Vertragswechsels sollten Verbraucher die Extra-
kosten kennen, auch der Gesetzgeber sieht dies so. Ein Drittel der Angebote bleibt die 
Wechselkosten schuldig. Hinzu kommt, dass diese in einigen Fällen nicht ohne weite-
res nachvollzogen werden können oder „unberechenbar“ sind (Prozentangaben). 

o Kosten für Ratenzuschläge bleiben in der Regel versteckt, sofern sie überhaupt ange-
geben werden. 

Im Kontrast dazu steht eine Aussage der Bundesregierung (Deutscher Bundestag (2008d) 
Drucksache 16/10501, 16. Wahlperiode 8.10.2008, 6): „... Auf der Grundlage der beste-
henden Informationsverpflichtungen sind die Verbraucher in der Lage, die einzelnen Ries-
ter-Produkte zu vergleichen und die für sie passenden Angebote zu erkennen. ...“. Leider 
ist nicht bekannt, ob es sich hier um eine ergebnisbegründende Behauptung handelt oder 
aber eigene Evaluationen vorliegen, die nicht publiziert wurden; letzteres wäre dann aber 
wieder kontraintuitiv. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie legen es nahe, dass hier er-
heblicher Nachholbedarf besteht, um die Verbraucherinteressen im Sinne der Realisierung 
der Förderidee nachhaltig zu wahren. 

 Die quantitative Analyse anhand der verschiedenen für einen Verbraucher wichtigen Re-
chengrößen, also z.B. das Endvermögen, welches zu bestimmten Zeitpunkten tatsächlich 
verfügbar wäre (nach 3, 5 und 10 Jahren sowie zum Renteneintritt), oder die mögliche Ren-
tenzahlung, offenbart dramatische Unterschiede nicht nur zwischen den einzelnen „Ries-
ter“-Varianten, sondern auch innerhalb einer Produktgruppe. Dies bedeutet vereinfacht 
formuliert, dass nur dann, wenn ein Verbraucher es schaffen sollte, eine ganze Reihe von 
Angeboten einzuholen, die auch nur halbwegs transparent und vergleichbar sind, er eine 
gewisse Chance hat, einen für sich geeigneten und kostengünstigen Vertrag zu wählen. 
Eher aber dürfte ein Verbraucher mehr „spielerisches Glück“ benötigen als er sich 
an Sachverstand sinnvoll aneignen kann, um einem unnötigen Kostenrisiko zu ent-
gehen. In diesem Kontext sollte man nicht von Entscheidungen in einem wettbe-
werblichen Umfeld der sozialen Marktwirtschaft sprechen, sondern eher von einer 
Lotterie. Diese Praxis könnte als klarer Widerspruch zur staatlichen Förderidee verstanden 
werden. 



Univ.-Prof. Dr. Oehler: „Alles Riester? Die Umsetzung der Förderidee in der Praxis“   
 
 

19 

 Bei Bank- und Fondssparplänen besteht meist ein wenig beachtetes Kostenrisiko dahin-
gehend, dass Verbraucher eben nicht alle Kosten erfahren, die für die Beurteilung des Ge-
samtprodukts, also der Anspar- und der Auszahlungsphase, wesentlich sind. Oft wird nur 
auf eine „angemessene Belastung“ mit Abschluss- und Vertriebskosten sowie Verwal-
tungskosten zu Rentenbeginn hingewiesen, mehr nicht. Wie sollen Verbraucher dabei 
auswählen? Bezüglich der oben geführten Diskussion hinsichtlich der vor allem bei Versi-
cherungsprodukten zumindest anfänglich hohen Kostenanteile ist also zu beachten, dass 
Bank- und Fondssparpläne dagegen ein nicht unerhebliches Kostenrisiko weit in der Zu-
kunft bergen, welches bei den meisten Versicherungsprodukten so nicht besteht.  

 Damit wird klar, dass eine Beurteilung durch den Verbraucher in gedachten zwei Stu-
fen sinnvoll erscheint, erstens anhand des erreichten Endvermögens zum Renteneintritt 
und zweitens hinsichtlich der Bedingungen für die danach erfolgende Verrentung. Verbrau-
cher müssen sich danach orientieren, was sie zu zahlen bereit sind dafür, dass sie bei Ver-
sicherungen heute kostenseitig praktisch kaum einem Kostenrisiko hinsichtlich der späte-
ren Verrentung ausgesetzt sind, hingegen bei Bank- und Fondssparplänen ein gegebenen-
falls nicht unerhebliches Kostenrisiko die spätere Rente schmälern könnte. Wichtig ist da-
bei, dass die gedachte Möglichkeit der zweistufigen Entscheidung einschließt, dass ein 
Wegwechseln von Versicherungsprodukten zum Renteneintritt praktisch kaum sinnvoll sein 
dürfte, weil damit die getragenen Kosten der Anfangsjahre „per du“ sind. Hinzu kämen 
dann auch noch die „Eintrittskosten“ für die Verrentung zu Rentenbeginn beim neuen An-
bieter („doppelte Kosten“). 

 Anhand der analysierten Daten lässt sich die Entscheidungssituation exemplarisch wie folgt 
illustrieren: Im Vergleich zu den Bank- und Fondssparplänen haben sich für die Anspar-
phase ohne Beachtung der fehlenden Angaben zur Verrentung deutlich höhere Kostenbe-
lastungen bei Versicherungsprodukten gezeigt. Bei den einfachen Rentenversicherungen 
schlägt sich dies im Vergleich zur Benchmark in einem um durchschnittlich 3.594 Euro ge-
ringeren Endvermögen zu Rentenbeginn (45-Jährige) nieder (Szenario 1). Für 30-Jährige 
liegt der Vermögensverlust immerhin bei 9.128 Euro (Tab. C.3.4.9/10 und Tab. 
C.3.4.11/12). Verbraucher müssten also die relative Kostensicherheit auf hohem Kostenni-
veau solcher Rentenversicherungsprodukte (kaum ein „Kostenrisiko“ für die Rentenphase) 
vor allem auch unter dem Aspekt abwägen, ob sie für diese relative Sicherheit eine so hohe 
„Prämie“ in Gestalt der exemplarisch ausgerechneten Vermögensverluste von ca. 10% und 
mehr zum Rentenbeginn „zahlen“ möchten: In Szenario 1 der 45-Jährigen also durch-
schnittlich 3.594 Euro nach 22 Jahren und bei 30-Jährigen durchschnittlich 9.128 Euro 
nach 37 Jahren. Dies ist jeweils mehr bzw. deutlich mehr als der nominale Betrag der staat-
lichen Zulagen über die 22 bzw. 37 Jahre. Eine wahrlich schwierige Aufgabe für 
Verbraucher, müssten sie doch abschätzen können, wie hoch die Kosten der Verren-
tung bei den Bank- und Fondssparplänen wären und gleichzeitig sehr sicher wissen, 
ob sie einen Versicherungsvertrag tatsächlich durchhalten können. Dieses gravie-
rende Entscheidungsproblem wird selbst in verbrauchernahen Publikationen mehr 
oder weniger übersehen. 

 

 

Die Gesamtkosten liegen bei einigen Produkten und Anbietern nach heutigen Angaben (Versiche-
rungsprodukte) und möglicherweise auch bei den mangels Angaben zur Verrentung aus heutiger 
Abschätzung nur scheinbar günstigeren anderen Angeboten (Sparpläne) jeweils kaum tiefer als 
der Betrag der staatlichen Zulagen über die 22 bzw. 37 Jahre. Der Betrag der staatlichen Zulagen 
ergibt sich in Szenario 1 nämlich mit 4.703 Euro (22-Jährige) bzw. 10.191 Euro (37-Jährige). Damit 
verbleibt im gewählten Beispiel aus den staatlichen Zulagen nur ein Rest von 1.109 Euro bzw. 
1.063 Euro. Mehr als 75% bei 45-Jährigen und ganze 90% bei 30-Jährigen der staatlichen Zula-
gen werden durch die Kosten „aufgefressen“ (vgl. Abschnitt C.3.4). 

Die Bundesregierung hat zur Kostenbelastung bei „Riester“-Produkten wie folgt Stellung bezogen 
(Deutscher Bundestag (2008d) Drucksache 16/10501, 16. Wahlperiode 8.10.2008, 2): „... Dies ist 
selbstverständlich mit Kosten verbunden. Solche Kosten entstünden aber auch bei ungeförderten 
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Finanzprodukten dieser Art. Von daher hält die Bundesregierung die Gegenüberstellung bzw. Auf-
rechnung der Kosten dieser Produkte mit der staatlichen Förderung für eine rein theoretische 
Überlegung, die praktisch keinen Nutzen hat. ...“. Leider ist nicht bekannt, ob es sich hier um eine 
ergebnisbegründende Behauptung handelt oder aber eigene Evaluationen vorliegen, die nicht pub-
liziert wurden; letzteres wäre dann aber wieder kontraintuitiv. Die Ergebnisse der vorliegenden 
Studie legen es nahe, dass hier erheblicher Nachholbedarf besteht, um die Verbraucherinte-
ressen im Sinne der Realisierung der Förderidee nachhaltig zu wahren. 

 

An dieser Stelle sollen daher einige Lösungsansätze aufgezeigt werden, die weder den Anspruch 
der Vollständigkeit noch der Ausschließlichkeit erheben, die aber verhindern können, dass eine 
Kostenforderung und Kostenverteilung sowie die dargestellten Kostenrisiken die ursprüngliche 
Förderidee – gegeben den erörterten Paradigmenwechsel hin zu einer Mehrbelastung der 
Verbraucher für eine eigenverantwortete Vorsorge – konterkarieren. 

 Selbstverständlich entstehen Verbrauchern auch für Non-„Riester“-Produkte Kosten in un-
terschiedlicher Höhe, die Transparenzproblematik gilt sinngemäß. Allerdings besteht ja die 
grundlegende Förderidee der staatlich geförderten kapitalgedeckten privaten Altersvorsor-
ge nach Angaben der Bundesregierung darin, das Versorgungsniveau im Alter (Rentenzu-
gang) zu stabilisieren. Hierzu gehören zum einen die oben genannten Kriterien im Rahmen 
des BaFin-Zertifizierungsversuchs und zum anderen die Zulage als Anreiz. Insgesamt 
bleibt dabei fraglich, ob größere Teile der staatlichen Zahlungen aus Steuermitteln 
den Kostenforderungen einer Branche dienen sollen, oder aber zusätzliche Rendite-
punkte bei gleichem Risiko die Verbraucher zur Vorsorge anregen sollen. Folgt man 
letzterem, dann ist zu überlegen, wie die in der Analyse (vgl. C.3.3) erörterten „Zulagenren-
diten“ von 1,7% (45-Jährige) bzw. 1,2% (30-Jährige) soweit erhalten bleiben können, dass 
der Anreizeffekt spürbar bleibt.3  

 Im Sinne einer nachhaltigen Stützung der grundlegenden Förderidee wäre es dann, die 
Kostenforderungen entsprechend zu begrenzen. Hierzu bestehen verschiedene Ansätze, 
die komplementär und nicht substitutiv zu verstehen sind. Die Ableitung der Lösungsansät-
ze erfolgt praxisorientiert dergestalt, dass nicht nur Angebote mit solchen Kostenstrukturen 
vorzufinden sind. Vielmehr sind die Lösungsansätze so gestaltet, dass sie einfach kontrol-
liert werden können und in diesem Sinne die starke Asymmetrie zu Lasten der Verbraucher 
nachhaltig reduziert wird. 

o Bis zum Renteneintritt mit 67 darf die Gesamtkostenbelastung eines „Riester“-
Vertrages nicht höher sein als 20% der staatlichen Zulagen (entsprechend reduziert 
bei früherem Renteneintritt). Eine solche Regel würde zudem Anbieter im Rahmen ihrer 
Beratung dazu anregen, stärker auf die Beantragung von Zulagen hinzuwirken (vgl. C.2) 
und über die Höchst- und Mindestbeträge aufzuklären. 

o Der Vermögensverlust (Differenz vor und nach Kosten) zum Renteneintritt darf nicht 
mehr als 5% betragen. Mehr Prozentpunkte sind jeweils nur zulässig, wenn entspre-
chend viele Renditepunkte garantiert werden. Damit wird der grundsätzlich den Wettbe-
werb fördernde und vom Gesetzgeber vorgesehene Wechsel erleichtert. Dies beugt ins-
besondere vor, Intransparenz über die Verrentungskosten zu erzeugen. 

o Der Vermögensverlust am Endvermögen in den Zeitabschnitten 3, 5, 10 und 20 
Jahre darf ebenfalls nicht höher als 5% liegen. Mehr Prozentpunkte sind jeweils nur 
zulässig, wenn entsprechend viele Renditepunkte garantiert werden. Damit wird der 
grundsätzlich den Wettbewerb fördernde und vom Gesetzgeber vorgesehene Wechsel 
erleichtert. 

o Die Gesamtkostenforderung ist gleichmäßig auf die gesamte Laufzeit, mindestens 
aber auf die gesamte Ansparphase zu verteilen. Ist die Ansparphase kürzer als 15 Jah-
re, so sind die Gesamtkosten auf die gesamte Vertragslaufzeit zu verteilen, wobei von 

                                            
3 Dies gilt sinngemäß auch für potentiell höhere Renditen nach Steuern im Falle des Sonderausgabenabzugs (vgl. 

C.2), da die verringerte Steuerschuld ebenfalls von allen Steuerzahlern getragen wird. 
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der durchschnittlichen Lebenserwartung zu Vertragsabschluss auszugehen ist. Damit 
wird der grundsätzlich den Wettbewerb fördernde und vom Gesetzgeber vorgesehene 
Wechsel erleichtert. 

o Die jeweiligen Vermögensverluste am Endvermögen (Differenz vor und nach Kosten) in 
den genannten Zeitabschnitten sind an prominenter Stelle eines Angebotes (Seite 1) 
in relativer Angabe (Prozent) und in absoluten Beträgen (Euro) anzugeben. 

o „Riester“-Verträge ohne explizite Angabe der Kosten der Verrentung sind nicht zulässig. 
Die Kosten der Verrentung sind zwingend in den Gesamtkosten auszuweisen. 

 

 

Die Ergebnisse der Analyse, insbesondere die umfangreichen Auswertungen zur Transparenz 
bzw. Intransparenz zeigen einen erheblichen Handlungsbedarf hinsichtlich der Beratung und 
Zertifizierung im Bereich der „Riester“-Produkte auf. Transparenz und somit Informationszugang, 
Informationsbereitstellung, Informationsdarstellung („framing“) sowie Informationswahrnehmung 
und die damit verbundene Informationsverarbeitung bis hin zur Entscheidungsreife tangieren mit-
telbar und unmittelbar die Rendite einer Vorsorge- und Anlageentscheidung: die mit den genann-
ten Informationsaspekten so verstandene Transparenz beeinflusst direkt und indirekt die Alternati-
venwahl und damit die Rendite der letztlich getroffenen Entscheidung. Gleichzeitig wird darüber 
auch die Risikowahrnehmung und Risikobewertung bewusst und unbewusst gesteuert, so dass 
der gesamte trade off aus Rendite und Risiko betroffen ist. Neuere Untersuchungen weisen zudem 
darauf hin, dass es sich eher um ein grundsätzliches Problem im Bereich der Finanzdienstleistun-
gen handelt (z.B. Oehler 2005e, 2006a, 2009a, sowie Oehler/Kohlert 2008, 2009a, 2009b und 
Kohlert/Oehler 2009a und 2009b, Kohlert 2009).  

 

An dieser Stelle sollen daher einige Lösungsansätze aufgezeigt werden, die weder den Anspruch 
der Vollständigkeit noch der Ausschließlichkeit erheben, die aber verhindern können, dass 
Verbraucherentscheidungen bis hin zu einer weiteren und fortgesetzten Abstinenz (vgl. Abschnitt 
C.2) die ursprüngliche Förderidee – gegeben den erörterten Paradigmenwechsel hin zu einer 
Mehrbelastung der Verbraucher für eine eigenverantwortete Vorsorge – konterkarieren.  

 Einzelne Angebote aus allen „Riester“-Varianten zeigen sehr deutlich, dass es Anbietern 
sehr wohl möglich ist, klar strukturierte und verständliche Informationen für Verbraucher 
schriftlich abzugeben, bei denen nicht nur wenigstens die gesetzlichen Standards eingehal-
ten werden, sondern die auch weitergehend das Interesse des Verbrauchers achten. Öko-
nomisch ist vor allem mit mangelndem Wettbewerb zu erklären, dass seriöse Anbieter nicht 
ein Eigeninteresse haben, ihre potentiellen Kunden transparent zu behandeln. Es verbleibt 
der Eindruck, dass jenseits der bislang kaum fruchtbaren Regulierungsbemühungen die 
Branche selbst nicht willens oder in der Lage ist, im Interesse ihrer Kunden tätig zu werden. 
Oder soll anbieterseitig auf eine unzureichende Sensibilisierung der Verbraucher und die 
Nutzung diverser Barrieren vertraut werden, um kurzfristig eigene Interessen durchzuset-
zen? 

Grundvoraussetzung für das Funktionieren des „Riester“-Marktes ist die Transpa-
renz des Systems. Nur wenn die Leistungen der Anbieter gut beurteilbar sind, kann ein 
funktionierender Qualitätswettbewerb entstehen. Ansonsten versagt der Preis als Quali-
tätsindikator, weil sich ein Zusammenhang zwischen Preis und Qualität nicht herstellen 
lässt. Ist das tatsächliche Preis-Leistungs-Verhältnis nicht zu ermitteln oder verzerrt und 
sind somit verschiedene Anbieter und Angebote für den Kunden nicht vergleichbar, können 
gute Anbieter und Angebote nicht honoriert und schlechte Anbieter und Angebote von 
Verbrauchern nicht gemieden werden. 

 Aufklärung und Beratung müssen unabhängig sein von Anbieter und Produkt; dies 
muss faktisch in der Praxis sichergestellt werden. Der alleinige getrennte Ausweis von 
Preisen für Produkte und Beratung, die heute auch als Baustein der Honorarberatung ver-
standen wird, führt nicht per se zu einer Stärkung der Position der Verbraucher. Da auch 
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ein Honorarberater über ein pekuniäres Eigeninteresse verfügen kann, das sich z.B. in op-
portunistischem Verhalten (z.B. Steigerung der Beratungsdauer bzw. Beratungshäufigkeit) 
niederschlägt, ist dafür Sorge zu tragen, dass Höhe und Häufigkeit der Honorierung stan-
dardisiert und kontrolliert werden. Insbesondere die absolute Höhe des Honorars kann zu-
dem für viele Anleger eine kaum überwindbare Hürde darstellen. Außerdem ist auch hier 
mit Standards eine kontrollierte Qualität vorzusehen. 

 Wirksame und praktisch kontrollierbare Informationspflichten der Anbieter zu ihrer 
Produkt-Kunde-Zuordnung (wer bekommt was warum?). Zu Unrecht wird häufig der Ein-
druck erweckt, der Verbraucher erhielte im Mengenkundengeschäft individuelle Empfeh-
lungen. Vielmehr werden Verbraucher in bestimmten Risikoprofilen mit verschiedenen Be-
zeichnungen und Bedeutungen (z.B. Sicherheit, Chance, Wachstum) eingeordnet, denen 
dann standardisiert ein „Riester“-Produkte zugeordnet wird. Anbieter sollten beispielsweise 
verpflichtet werden, die jeweiligen Profile und ihre Bedeutung sowie die entsprechende Zu-
ordnung von „Riester“-Produkten öffentlich zu machen (z.B. über eine Internet-Datenbank). 
Dies würde die Markttransparenz und den Wettbewerb erheblich steigern. Andere Produkte 
dürften nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch angeboten werden. 

 Ganz besonders mangelt es an einem einheitlichen Zertifizierungssystem mit realisti-
scher laufender Kontrolle (keine Zertifizierung pro forma ohne Wirkung für den Verbrau-
cher wie im aktuellen „Riester“-BaFin-System). Solcherlei echte Information, die unabhän-
gig von Anbieter und Produkt sowie jenseits von Gewinnerzielungsabsichten erfolgt, hat ei-
ne Zuordnung für typisierte Verbraucherinteressen vorzunehmen, damit die Informationen 
für Verbraucher tatsächlich einen Wert haben. Für Kunden wird damit der Beurteilungsauf-
wand reduziert. Es „führt“ zu qualitativ hochwertigen Angeboten und warnt gleichzeitig vor 
Angeboten schlechter Qualität. Kundentypen werden dann als „default“ (vgl. Abschnitt C.5) 
bestimmte Produktklassen zugeordnet, die auf eigenen Wunsch bzw. auf eigenes Risiko 
von Verbrauchern „abgewählt“ werden können („opt out“). Im „default“ liegen die Nach-
weis- und Sorgfaltspflichten bei den Anbietern. 

 Als Konsequenz der beiden letzten Punkte ergibt sich: Jeder potentiell an „Riester“-
Angeboten interessierte Verbraucher muss unabhängig vom jeweiligen Anbieter im 
Grundsatz bei gleicher Datenlage das selbe Produkt mit einer vergleichbaren Ausstat-
tung angeboten erhalten, um dann nach transparent offengelegten Kosten tatsächlich die 
Rendite-Risiko-Struktur sowie die Liquidität vergleichen zu können. Geeignete Vergleichs-
größen wären die in dieser Studie verwendeten Endvermögensgrößen nach Kosten zu 
festgelegten Zeitpunkten (3, 5, 10 und 20 Jahre und Rentenbeginn) und gegebenenfalls 
der Kapitalbarwert.4 Unter definierten und vergleichbaren Konditionen kann eventuell auch 
die resultierende Rentenzahlung für einen Vergleich herangezogen werden (wenn alle Kos-
ten einbezogen werden, siehe oben, Bank- und Fondssparpläne). 

 Auf weitere Maßnahmen im Kontext Finanzdienstleistungen und Verbraucherfinanzen wie 
z.B. die Beweislastumkehr und Haftungsregeln, die die zu Lasten des Verbrauchers be-
stehende deutliche Asymmetrie verringern helfen, sei hier nur hingewiesen (vgl. Oehler 
2009a, Oehler et al. 2009). 

 

 

                                            
4 Die Verwendung einer so genannten Effektivverzinsung oder Effektivrendite auf der Basis der Methode des internen 

Zinsfußes ist im Unterschied zur kapitalwertigen Vorgehensweise in der Regel falsch und gegebenenfalls irreführend. 
Dies liegt unter anderem darin begründet, dass diese Methode möglicherweise nicht nur mehrdeutige Lösungen er-
zeugt, sondern vor allem nur das durchschnittlich gebundene Kapital berücksichtigt und damit die zeitliche Struktur 
eines Zahlungsstroms missachtet. Diese einheitliche und nicht nur herrschende Meinung in der Finanzwirtschaft 
scheint beim zuständigen Ministerium noch nicht berücksichtigt worden zu sein, da eine jüngere Publikation (BMELV 
2009, 2) im Kontext u.a. die Effektivverzinsung als sinnvolle Vergleichgröße fordert. 
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Kapitaldeckung und Umlage treffen auf Ageing und Finanzmärkte 

Die Analyse zeigt, dass es zunächst eine ganze Reihe von Chancen und Risiken gibt, die 
hinsichtlich Kapitaldeckung und Umlagesystem hohe Ähnlichkeiten erkennen lassen, von 
der Krisenanfälligkeit bis hin zu den Idiosynkrasien der politischen Entscheidungsträger, 
der Anbieter und der Verbraucher. Konkrete Auswirkungen von Marktentwicklungen und demo-
graphischem Wandel hängen für den einzelnen Verbraucher jeweils von seiner konkreten Situation 
ab, insbesondere z.B. davon, wie viel Zeit zur Verfügung steht, sein Vorsorgekapital tatsächlich zu 
benötigen (Sicherungsniveau der gesetzlichen Rente zum Renteneintritt?, Renteneintritt abseh-
bar?, Durchhalten von Verträgen, aktuelle Preisbewegungen etc.). Auch angesichts der von der 
OECD (2009a) für die Zukunft als eher trüb angesehenen Aussichten für das bislang bekannte zu-
künftige deutsche System im Vergleich mit anderen Staaten, wird es, zumindest in Form der bis-
lang realisierten und weiter vorgesehenen „Beimischung“ der Kapitaldeckung, einer zunehmenden 
Expertise der Verbraucher bedürfen. Nicht nur, dass die Abschätzung zu den Leistungen aus dem 
Umlagesystem vorgenommen werden muss (Sicherungsniveau der gesetzlichen Rente zum Ren-
teneintritt?, Renteneintritt absehbar? etc.). Vielmehr scheint zunehmend erwartet zu werden, dass 
Verbraucher ihre individuellen Einkommens- und Konsumchancen und -risiken eigenverantwortlich 
angehen, d.h. zunehmend mehr am Prozess der Rendite-Risiko-Teilung mit Staat und Anbietern 
aktiv mitwirken. Solcherlei Überlegungen können aber nur dann auch nur halbwegs erfolgreich in 
der Praxis reüssieren, wenn einige notwendige und hinreichende Bedingungen erfüllt sind, z.B. ein 
funktionierender Qualitätswettbewerb und ein klares Haftungssystem, welches die real existie-
renden deutlichen Asymmetrien zu Lasten des Verbrauchers auf ein Maß zurückschneidet, 
bei dem er ansatzweise in der Lage sein wird, die ihm zugedachte Rolle als Marktteilnehmer 
auszufüllen. 

 

 

Altersvorsorge und Behavioral Economics 

Aus der Analyse der Erkenntnisse der Behavioral Economics für die Thematik der (privaten) Al-
tersvorsorge lassen sich folgende Schlussfolgerungen ziehen, die komplementär und nicht substi-
tutiv zu verstehen sind: 

 Es sollten spezifische, wissenschaftlich fundierte Vorgaben bzw. Standards entwickelt 
und in konkrete rechtliche Pflichten gefasst werden, die Verkäufer und Berater von Alters-
vorsorgeprodukten bei der „Diagnose“ der ihre Unterstützung nachsuchenden Verbrau-
cher befolgen müssen. Diese Standards sollten empirisch entwickelt sein, d.h., es sollte 
sichergestellt werden, dass der Diagnoseprozess die relevanten Aspekte der Kunden-
situation erfasst und dass er unabhängig von dem Berater, der den Prozess durchführt, 
bei gleicher Kundensituation zum gleichen Ergebnis kommt. Auf dieser Basis kann dann 
eine Standardisierung der Diagnostik, also der Erhebung der relevanten Information 
vom Kunden, seiner Ziele und deren Gewichtung, der Risikotragfähigkeit, der Risikoein-
stellung etc. erfolgen. Die empirisch fundierten Standards sollten dann Eingang in Check-
listen finden, die Verbrauchern eine Orientierung und Unterstützung hinsichtlich der Bera-
tung bieten sollen. Hiervon unabhängig sollte im Hinblick auf die Checklisten erheblicher 
Wert darauf gelegt werden, den Verbrauchern zu verdeutlichen, was diese Form der Un-
terstützung leisten kann, welche Rolle sie nur spielen kann und wo ihre Grenzen liegen. 
Checklisten können und sollen den Kunden eine eigene Entscheidung nicht abnehmen 
und sie dürfen auch nicht suggerieren, mit dem „Abhaken“ der Liste sei man auf der „si-
cheren Seite“. 

 Aufbauend auf der empirischen Entwicklung und Standardisierung des Diagnoseprozes-
ses sollte ebenso der Versuch unternommen werden, die Präsentation der relevanten 
Informationen an den Kunden im Sinne von Aufklärung und Beratung empirisch zu ent-
wickeln und zu standardisieren. Wesentlich ist hierbei, zu beachten, welche der potentiell 
verfügbaren Informationen für den Verbraucher relevant und gleichzeitig wahrzunehmen, 
zu verarbeiten und zu speichern sind, d.h., welche Information und auf welche Weise In-
formation den Verbraucher optimal erreicht. Insbesondere hinsichtlich der Risikoprofile 



Univ.-Prof. Dr. Oehler: „Alles Riester? Die Umsetzung der Förderidee in der Praxis“   
 
 

24 

von Finanzprodukten und ihrer Kombination mit bestimmten Anlegertypen muss si-
chergestellt sein, dass der Verbraucher nicht nur das Produktrisiko korrekt wahrnimmt, 
sondern auch seine eigene Bereitschaft, Risiken einzugehen und zu tragen, korrekt ein-
schätzt. 

 Standardisierte Verfahren der Generierung von Empfehlungen sollten auf die empiri-
sche Entwicklung konkreter Standards für Diagnose- und Informationsprozesse folgen. 
Wesentlich ist es auch hier, einen einheitlichen Qualitätsstandard zu schaffen, der Nach-
frage nach Finanzprodukten und Angebot an denselben effizient und interessengerecht 
aus Perspektive der Verbraucher zusammenführt. Dabei sind mehrere wesentliche Fakto-
ren zu berücksichtigen. 

o Erstens, welche Kategorien von Anlageoptionen kommen bei dem gegebenen Kunden 
aufgrund dessen Charakteristika wie Alter, Einkommen usw. nicht in Frage, d.h. dürfen 
vom Berater nicht angeboten werden (wohl vom Kunden angefordert werden). 

o Zweitens, welche Kategorien von Anlageoptionen kommen in Frage, insbesondere auch 
angesichts der Risikoeinstellung und Renditeerwartung des Kunden, und angesichts der 
Ratings durch eine unabhängige Institution. 

o Drittens, welche Art der Anlageoption standardmäßig (als default) empfohlen wird, falls 
der Kunde sich beispielsweise nicht ausführlicher mit dem Anlageproblem beschäftigen 
kann oder will. Ein solches Vorgehen nimmt dem Anleger nicht die Entscheidung ab und 
lässt ihm alle Wahlfreiheiten, bietet aber einen Rahmen, innerhalb dessen er die für ihn 
beste Entscheidung treffen kann. 

Standardisierungen dieser Art würden dem Kunden eine Qualität der Beratung ga-
rantieren, die weitgehend unabhängig von Kompetenz und Motivation des individu-
ellen Beraters und auch dem Interesse des einzelnen Finanzdienstleistungsunter-
nehmens ist. 

 Die Freiheit der Wahl kann vom Verbraucher umso mehr in Anspruch genommen werden, 
je besser er selbst in Fragen der Geldanlage und Finanzierung kundig ist. Daher ist für ei-
nen Ausbau der Verbraucherbildung als notwendiger Voraussetzung eines funktionie-
renden Anbieter- und Qualitätswettbewerbs zu plädieren. Reflektierendes Handeln der 
Verbraucher ist zu fördern und sie sind für die Relevanz finanzieller Fragestellungen zu 
sensibilisieren. Um allerdings wirklich die Zielgruppen zu erreichen, die Finanzbildung be-
sonders benötigen, sollten verschiedene Aspekte Beachtung finden. 

o Erstens sollten Verbraucherorganisationen verstärkt Kooperationen zu erreichen su-
chen mit anderen Institutionen wie beispielsweise Unternehmen/Arbeitgebern, Universi-
täten und Gewerkschaften, welche die Verbraucher in ihrem speziellen Umfeld deutlich 
effektiver und effizienter erreichen können als die bislang überwiegend verfolgten, groß 
angelegten aber gleichzeitig relativ allgemein gehaltenen Ansätze. 

o Zudem sollte mehr Aufmerksamkeit darauf verwendet werden, Verbrauchern den unmit-
telbaren Nutzen der angebotenen Bildungs- und Beratungsleistungen zu vermitteln. 
Besonders betroffene Verbrauchergruppen, sei es hinsichtlich ihrer soziodemographi-
schen oder -ökonomischen Situation, welche fundierte Beratung dringend benötigen, 
werden sonst durch die Kosten der Verbraucherberatung abgeschreckt, denen kein an-
gemessener Nutzen gegenüberzustehen scheint. 

o Diese Gruppen sind es auch, die verstärkt direkt angesprochen werden sollten (z.B. 
Schüler vor dem ersten Abschluss, Senioren ohne Finanzerfahrung, Hochverschuldete). 
Das bestehende System, das es vom Verbraucher verlangt, selbst aktiv zu werden, um 
für seine individuelle Situation relevante Informationen zu bekommen, ist weder effizient 
noch effektiv. Was Verbraucher wissen wollen, können sie nur wissen, wenn sie 
wissen, was sie wissen müssten (Oehler 2005a). Dafür ist Sorge zu tragen.  
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Der verhaltenswissenschaftliche Ansatz (Behavioral Economics) legt es im übrigen nahe, 
dass wenn Marktakteure (Anbieter, Nachfrager) schon nicht neo-klassisch perfekt handeln, 
dies die Akteure im politischen Prozess ebenso wenig tun. 

 

 

Nach der Reform ist vor der Reform ... 

Essentiell ist es, Transparenz zu schaffen. Ein „Entweder-Oder“ darf es dabei nicht geben, d.h., 
die Versuche, Transparenz im Bereich der Altersvorsorge zu erzielen, müssen sowohl auf die 
gesetzliche Rentenversicherung selbst gerichtet sein als auch auf den Bereich der privaten Zu-
satzvorsorge. Die Betroffenen müssen ein klares Bild davon erhalten, welche Leistungen sie 
erwarten können und was das jeweilige System bzw. Produkt nicht leisten kann.  

Diese „Informationsleistung“ muss naturgemäß beim dominanten Umlagesystem beginnen. Nur 
wenn sich der Versicherte einen (groben) Eindruck davon machen kann, welche Leistungen er aus 
der gesetzlichen Rentenversicherung im Alter erwarten kann, ist es ihm möglich, überhaupt zu 
entscheiden, ob und in welchem Maße sich eine private Zusatzvorsorge lohnt bzw. nötig ist, um 
das angestrebte Einkommenslevel sicherzustellen. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang eine 
individualisierte Information des einzelnen Versicherten, die Letzterem die Möglichkeit gibt, tat-
sächlich seine „eigene“ Situation zu verstehen. Transparenz bedeutet daher zunächst, Informatio-
nen nicht nur aggregiert, sondern spezifisch anzubieten, zunächst orientiert an spezifischen Grup-
pen und dann auch auf die einzelne Person ausgerichtet. Die bereits vorhandene, regelmäßig ver-
schickte Renteninformation der DRV stellt allerdings nur einen ersten Anfang dar. Weder lässt sich 
für einen durchschnittlichen Verbraucher konkret herleiten, wie seine individuelle Information wirk-
lich zustande kommt, noch kann er nachvollziehen, was die gegebenen Informationen für seine 
Zukunft bedeuten. Interessanterweise wird in der Renteninformation zweifach die Problematik der 
Inflation angesprochen, deren Berücksichtigung aber seitens des DRV in eigenen Berechnungen 
systematisch als nicht sinnhaft angesprochen wird. Der alleinige Hinweise in der Renteninformati-
on hilft dem Verbraucher allerdings auch nicht weiter. Vor allem aber fehlt eine nutzbare vernetzte 
Information, zumindest mit anderen staatlichen und öffentlich-rechtlichen Vorsorgesystemen. 

 

Es fehlt des Weiteren eine unmittelbare informationsbezogene Verknüpfung zwischen gesetz-
licher, privater und gegebenenfalls auch betrieblicher Altersvorsorge, die in der Öffentlichkeit 
häufig als getrennte Einheiten und nicht als gemeinsames System dargestellt und auch entspre-
chend unterschiedlich wahrgenommen werden. Grundsätzlich wären auch noch andere Sozial-
versicherungssysteme einzubeziehen (Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung etc.). Es 
ist bislang noch nicht gelungen, das System als Einheit zu kommunizieren, aufgrund der erhebli-
chen Unterschiede nicht nur hinsichtlich der „verkauften“ Produkte, sondern auch zwischen den 
„Anbietern“. Trotz aller Informationen, die der Einzelne in jedem einzelnen System enthält, bleibt 
die Aufgabe, diese Informationen sinnvoll miteinander zu verknüpfen, von ihm selbst zu leisten. 
Dies dürfte für viele Versicherte nur schwer möglich sein, da das einfache „Addieren“ der mitgeteil-
ten zu erwartenden Leistungen auch, aber nicht nur aufgrund der Unterschiedlichkeit der zur Ver-
fügung gestellten Informationen sowie der Systeme an sich hierfür kaum ausreicht. Es würde ei-
nen wesentlichen Schritt in Richtung Transparenz bedeuten, würde der Versicherte nicht 
meist unabhängig voneinander und durch unterschiedliche Institutionen erfahren, welche Leistun-
gen er im jeweiligen System erhält bzw. wie sich die Wertentwicklung der jeweiligen Vorsorgepro-
dukte gestaltet, sondern unmittelbar und regelmäßig von einer zentralen Institution oder zu-
mindest in einer abgestimmten zentralen Information darüber in Kenntnis gesetzt werden, 
welche „Anwartschaften“ er in allen Sozialversicherungssystemen zusammen bereits er-
worben hat, welche Leistungen er aus diesem „Vorsorge-Komplex“ erwarten kann, welche 
Risiken sich im Gesamtkontext darstellen und eventuell sogar, welche Schritte er unter-
nehmen könnte, um eventuell noch nicht genutzte Chancen zu ergreifen.  
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Abschließend bleibt festzuhalten, dass die erörterte demographische Entwicklung in direk-
ter und indirekter Verbindung zu den angesprochenen strukturellen Änderungen der Er-
werbstätigkeit in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten massive Auswirkungen auf das 
gesamte soziale Sicherungssystem, insbesondere aber auch auf die gesetzliche und private 
sowie betriebliche Altersvorsorge haben. Es sei daher nochmals der dringend notwendige 
Perspektivenwechsel hin zu einer ganzheitlichen, die einzelnen Systeme übergreifenden 
Sichtweise angemahnt. Diese ist zum einen für die Verbraucher wesentlich, aber unter an-
derem wegen der intensiven finanziellen Verflechtungen auch aus Sicht des Staates und 
der Systemträger. Die Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit muss aber dann sowohl die Leis-
tungsseite als auch die Finanzierungsseite einschließlich aller Kosten- und Verwaltungs-
strukturen und deren ökonomische Potentiale einbeziehen.  

 

So sehr es auf den ersten Blick durchaus sinnvoll erscheinen mag, im Zuge der Ergänzung des 
Umlagesystems die Einführung der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge damit zu verbin-
den, dass mit dem arbeitsmarktpolitischen Argument nicht weiter steigender Lohnnebenkosten die 
Arbeitgeber keine weitere Belastung aus einer Beibehaltung eines Gesamtversorgungsniveaus der 
Versicherten erfahren, so sehr verwundert es in diesem Kontext aber, dass es gleichzeitig bis 
heute praktisch keine vergleichbare Diskussion zur Tragfähigkeit der zusätzlichen privaten 
Vorsorge für die Erwerbstätigen gegeben hat und gibt.  

 

Das gleichzeitige Wirken zweier mächtiger und weniger in der ökonomischen als vor allem 
in der politischen Diskussion leider zu sehr getrennt „verarbeiteter“ Einflussgrößen, der 
demographische und der arbeitsstrukturelle Wandel, werden allein schon dadurch an Ge-
wicht gewinnen, dass die notwendige Finanzierungsbasis der Vorsorge durch politische 
Entscheidungen zu Lasten einer nicht geklärten freiwilligen privaten Tragfähigkeit reduziert 
wird. Nur wenn die immer weiter bemühte individuelle Tragfähigkeit tatsächlich hält und die 
zusätzlichen Belastungen übernimmt, kann gegebenenfalls ein stabiles Gesamtversor-
gungsniveau erreicht werden. Es ist unverständlich, warum man sich nicht längst umfas-
send mit der individuellen Tragfähigkeit, z.B. im Rahmen der „Riester“-Förderung, beschäf-
tigt hat. Manche Fehlentwicklungen und Fehlbelastungen im Zuge der Nutzung von „Ries-
ter“-Produkten in der Praxis wären dann sicherlich vermeidbar gewesen. 

 

Aber nach der Reform ist vermutlich vor der Reform ... 
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A Einleitung 

A.1 Problemaufriss  
 

Ausgangslage 

Die Welt der Altersvorsorge und der Finanzdienstleistungen im 21. Jahrhundert ist aus Sicht der 
Verbraucher mindestens durch zwei wesentliche Charakteristika geprägt.  

 Zum einen wachsen Bedürfnisse und Bedarf nach wirtschaftlicher und insbesondere finan-
zieller Vorsorge nicht nur stetig, sondern sprunghaft, nachdem unter anderem durch 
Ageing-Prozesse der Gesellschafts-, Sozial- und Wirtschaftssysteme die Selbstverantwort-
lichkeit mehr und mehr schon für die bloße Existenzsicherung und umso mehr für das dar-
über hinausgehende Wohlergehen unerlässlich wird.  

 Zum anderen wird die Palette der Dienstleistungen und Produkte einschließlich diverser 
staatlicher Fördermaßnahmen permanent größer und tiefer, so dass die mit diesem Kreati-
vitätspotential verbundenen Informationswahrnehmungs-, Informationsverarbeitungs- und 
Entscheidungsprozesse immer komplexer und folgenreicher werden. 

 

Zum erstgenannten Brennpunkt: 

 Die so genannte Finanzkrise, die eigentlich eine Systemkrise verkörpert, und die nachfol-
gende Wirtschaftskrise dominieren aktuell die politische und ökonomische Diskussion. 
Kurzfristige Handlungsnotwendigkeiten stehen außer Zweifel. Die mittel- und langfristigen 
Herausforderungen aber, insbesondere solche durch den demographischen Wandel und 
die Alterung der Bevölkerung, sind damit nicht verschwunden, im Gegenteil, der kurzfristige 
Handlungsbedarf verschärft die langfristigen Probleme zusätzlich.  

Bedeutsam sind des Weiteren auch die seit vielen Jahren zu beobachtenden strukturellen 
Änderungen der Erwerbstätigkeit: nicht oder nur eingeschränkt sozialversicherungs-
pflichtige Erwerbstätige, Teilzeitbeschäftigung, Niedriglohnsektor, geringfügig Beschäftigte. 
Grundsätzlich besteht das Erfordernis, sowohl von der Finanzierungs- als auch von der 
Leistungsseite her die Interdependenzen der Sozialversicherungssysteme zu berücksichti-
gen und in einer systemübergreifenden Sichtweise zu behandeln. 

 Zurückliegende Reformschritte in der gesetzlichen Rentenversicherung senken das Ver-
sorgungsniveau, das künftige Rentnergenerationen erwarten dürfen (vgl. Fußnote 1). Mit 
Blick auf das reduzierte Sicherungsniveau fordert der Staat daher seine Bürger auf, zu-
sätzlich privat vorzusorgen. Hierzu werden verschiedene Anreize gesetzt, insbesondere 
seit 2002 durch die sogenannte „Riester“-Förderung, die wesentlicher Gegenstand dieser 
Studie ist. Die verschiedenen, in dieser Studie analysierten Reformschritte lassen zudem 
deutlich erkennen, dass sich das deutsche Rentensystem nicht dem vor allem im kapital-
gedeckten Bereich beobachtbaren weltweiten Trend widersetzt, relativ ungebremst zu Las-
ten der Versicherten von der Leistungsorientierung („defined benefit“) zur Beitragsorientie-
rung („defined contribution“) überzugehen. 

 Bei allen Vorhaben bleibt die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung das we-
sentliche Standbein der zukünftigen Altersvorsorge. Mit dem Paradigmenwechsel zur expli-
ziten staatlichen Förderung der privaten kapitalgedeckten Vorsorge sollen Bürger aber im 
Prinzip, trotz staatlicher Subventionen, auf eigene Kosten und freiwillig zusätzlich dafür 
sorgen, dass die Absenkung des Versorgungsniveaus individuell erträglich bleibt. Dies als 
Eigenvorsorge zu bezeichnen, erscheint kontraintuitiv, weil auch mit den Beiträgen zum 
Umlagesystem Leistungsansprüche erworben werden; gleichwohl wird sich die medial ge-
prägte Begrifflichkeit kaum ändern (sie wird daher auch in dieser Studie nicht ignoriert). 
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 Die Chancen und Risiken eines solchen Vorgehens werden anhand der „Riester“-
Produkte exemplarisch analysiert. Im Kontext der gesetzlichen Rentenversicherung wird 
die Umsetzung der „Riester“-Förderidee in der Praxis auf den Prüfstand gestellt. Schluss-
folgerungen für das weitere Handeln nach dem Paradigmenwechsel der ergänzenden frei-
willigen Eigenvorsorge werden aufgezeigt. 

 Die OECD beurteilt die Lage des Alterssicherungssystems in Deutschland in ihrer jüngs-
ten Untersuchung hinsichtlich der Gegenwart noch positiv, bezogen auf die Zukunft werden 
aber einige klare Kritikpunkte deutlich (vgl. OECD 2009a).  

Aktuell positiv: „... Die Entwicklung des vergangen Jahres hat gezeigt, dass kein Renten-
system immun gegen globale Wirtschaftskrisen ist. ... Entscheidend sind vielmehr eine so-
lide Regulierung und Finanzierung. Deshalb sollte jetzt auch nicht die Diversifizierung der 
Altersvorsorge aufgegeben werden, die in den vergangen Jahren stattgefunden hat. ... Ins-
gesamt sind von der Wirtschaftskrise vor allem ältere Arbeitnehmer, die kurz vor der Ver-
rentung stehen, und Rentenbezieher betroffen. Auf die Absicherung jüngerer Arbeitnehmer 
hatte die Krise dagegen vergleichsweise geringe Auswirkungen, unabhängig davon, ob sie 
in umlage- oder kapitalgedeckte Systeme einzahlen. ... Verglichen mit anderen Ländern ist 
die Alterssicherung in Deutschland von der globalen Wirtschaftskrise bislang vergleichs-
weise wenig betroffen. Grund dafür sind die bislang noch vergleichsweise gute Lage auf 
dem Arbeitsmarkt und die Sicherung der betrieblichen Renten wie der Riestervorsorge 
durch verschiedene Schutzmechanismen. ... Das deutsche Rentensystem hat sich in der 
Wirtschaftskrise als vergleichsweise robust erwiesen. ...“ (OECD 2009b, 1). 

Zukünftig negativ: „... Mit den Rentenreformen der vergangen Jahre, die vor allem eine 
langfristige finanzielle Stabilisierung des Systems zum Ziel hatten, wurden in Deutschland 
die Ersatzraten der gesetzlichen Rentenversicherung für alle Einkommensgruppen redu-
ziert. Wer heute als junger Mensch ins Arbeitsleben eintritt und über die gesamte Erwerbs-
karriere unterdurchschnittlich verdient, dem wird durch die gesetzliche Rente ein so gerin-
ger Anteil seines Einkommens ersetzt wie in keinem anderen OECD-Land. Da es gleichzei-
tig immer mehr unterbrochene Erwerbsbiografien gibt, besteht ein erhebliches Risiko, dass 
in den kommenden Jahren die Altersarmut in Deutschland erheblich zunimmt. ... Wer etwa 
in Deutschland über seine gesamte Erwerbskarriere die Hälfte des Durchschnittseinkom-
mens verdient, dem werden nach 45 Beitragsjahren aus der gesetzlichen Rente 43,0 Pro-
zent seines Bruttoeinkommens ersetzt. Im OECD-Schnitt sind es unter vergleichbaren Be-
dingungen dagegen 71,9 Prozent. ...“ (OECD 2009b, 2). 

 

Zum zweitgenannten Brennpunkt: 

 Gleichzeitig lässt sich durch verschiedene empirische Untersuchungen regelmäßig be-
obachten, dass die Praxis im Bereich Finanzdienstleistungen und Vorsorge diesen Heraus-
forderungen kaum gerecht wird.  

Die Problematik der empirisch regelmäßig belegten Beratungsmängel und ihrer mo-
netären Folgen, insbesondere im Kontext langfristig bedeutsamer Altersvorsorgeent-
scheidungen, wird wesentlich dadurch verstärkt, dass gerade die Verbraucher, die einer 
qualifizierten und interessengerechten Unterstützung am meisten bedürften, am schlech-
testen beraten werden. So zeigte sich in einer aktuellen Studie zur Qualität der Anlagebera-
tung von Banken und Sparkassen im Retail-Bereich, dass das Vorwissen eines Verbrau-
chers in finanziellen Angelegenheiten die Qualität der erhaltenen Beratung wesentlich be-
einflusst, während der sozioökonomische und -demographische Status desselben in die-
sem Verbrauchersegment keine Rolle zu spielen scheint. Kunden mit höherem Finanzwis-
sen werden nicht nur besser beraten, ihnen wird auch eine längere Beratung zu teil und ei-
ne höhere Anzahl an Anlageprodukten vorgestellt und empfohlen. Dies gilt auch für in-
stitutsfremde Produkte. Zudem werden den Verbrauchern mit hohem Vorwissen deutlich 
häufiger Alternativen vorgestellt und auch auf die Altersvorsorgeproblematik wird bei ihnen 
häufiger eingegangen. Diese relative Benachteiligung „schwacher“ Verbrauchergruppen 
(gegebenenfalls  auch älterer Personen) – sei es in Form bewusster Manipulation des 
Verbrauchers oder aus Verzerrung des Beratungsergebnisses aus Unvermögen – er-
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schwert es zusätzlich, den Lebensstandard zu sichern und vor allem im Hinblick auf das Al-
ter zu erhalten (vgl. Oehler/Kohlert 2008, Oehler/Kohlert 2009, Kohlert 2009, Kohlert/Oehler 
2009b). 

 Hinzu kommen Ergebnisse aus der Forschung zu Behavioral-Finance-Phänomenen, dass 
Entscheider, die sich – sei es aus Komplexitätsgründen und/oder mangelnder Kompetenz – 
einer Sache nicht gewachsen fühlen, bei Altersvorsorgeentscheidungen nicht unüblich, 
eher zu einem Meidungsverhalten verbunden mit einer oberflächlicheren und verminderten 
Informationsaufnahme tendieren, da sie Sachverhalte, die sie nicht kennen, nicht verstehen 
und absehbar trotz erheblichen Anstrengungen nicht verstehen werden, als unangenehm 
empfinden. Zu beobachten ist auch eine übertriebene Gegenwartsorientierung (vgl. z. B. 
Oehler 1995, Oehler 2002, Oehler 2006; vgl. auch Oehler/Reisch 2008). 

 Grundvoraussetzung für ein Funktionieren des „Vorsorge“-Marktes ist die Transparenz des 
Systems. Nur wenn die Leistungen der Anbieter gut beurteilbar sind, kann ein funktionie-
render Qualitätswettbewerb entstehen. Ansonsten versagt der Preis als Qualitätsindika-
tor, weil sich ein Zusammenhang zwischen Preis und Qualität nicht herstellen lässt. Ist das 
tatsächliche Preis-Leistungs-Verhältnis nicht zu ermitteln oder verzerrt und sind somit ver-
schiedene Anbieter und Angebote für den Kunden nicht vergleichbar, können gute Anbieter 
und Angebote nicht honoriert und schlechte Anbieter und Angebote von Verbrauchern nicht 
gemieden werden. Aufklärung und Beratung müssen deshalb unabhängig sein von An-
bieter und Produkt; dies muss faktisch in der Praxis sichergestellt werden. Es bedarf wirk-
samer und praktisch kontrollierbarer Informationspflichten der Anbieter zu ihrer Produkt-
Kunde-Zuordnung (wer bekommt was warum?). Ganz besonders mangelt es an einem ein-
heitlichen Zertifizierungssystem mit realistischer laufender Kontrolle (keine Zertifizierung 
pro forma ohne Wirkung für den Verbraucher wie im aktuellen „Riester“-BaFin-System). 

 In diesem Kontext kommt dann auch der Verbraucherbildung und Verbraucherbera-
tung, die den Informations- und Beratungsbedarf bis hin zu einer Problemlösung befriedi-
gen, eine hohe Bedeutung zu, nicht nur, aber auch aufgrund der nur bedingt verfügbaren 
finanziellen Allgemeinbildung (Financial Literacy) vieler Verbraucher (vgl. Oehler/Werner 
2008, Werner/Oehler 2009, Werner 2009). Die unzureichende Sensibilisierung der 
Verbraucher und die Existenz diverser Barrieren müssen angegangen werden. 

 

 

„Riester“-Förderidee 

Die grundlegende Förderidee der staatlich geförderten kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge 
bezogen auf die Bevölkerungsgruppe abhängig Beschäftigter mit so genannten „Riester“-
Produkten besteht nach Angaben der Bundesregierung darin, das Versorgungsniveau im Alter 
(Rentenzugang) zu stabilisieren (in dieser Studie auftragsgemäß ohne Beamte). Damit ist im We-
sentlichen gemeint, das Sicherungsniveau vor Steuern aus der umlagefinanzierten gesetzlichen 
Rentenversicherung um ein solches aus der „Riester“-Rente so zu ergänzen, dass das Gesamt-
versorgungsniveau5 vor Steuern für den Rentenzugang der regelmäßig betrachteten Jahre bis 
2022 in einem mittleren Szenario der Entwicklung der Einflussfaktoren (vgl. Abschnitt B) stabil er-
halten bleibt. Ausweislich der Angaben des Rentenversicherungsberichts 2008 (BMAS 2009c, 
39/40) wird mit einem „Beitrag“ der „Riester“-Rente zum Versorgungsniveau in Höhe von ca. 2 
Prozentpunkten ab 2012, mit ca. 3 Prozentpunkten ab 2017 und mit ca. 4 Prozentpunkten ab 2020 
gerechnet.  

                                            
5 BMAS 2009b, 21: „... Das Gesamtversorgungsniveau ist aufgrund der weiteren Definition nicht mit dem im Renten-

versicherungsbericht dokumentierten Sicherungsniveau vor Steuern vergleichbar. ...“. Es werden beim „ ... Gesamt-
versorgungsniveau neben der gesetzlichen Rente auch die Riester-Rente und die Privat-Rente aus Einsparungen 
aus der Steuerfreistellung der Rentenversicherungsbeiträge einbezogen. ...“. 
BMAS 2008, 73,: „... Ziel der Bundesregierung ist deshalb eine möglichst hohe Verbreitung der staatlich geförderten 
zusätzlichen Altersvorsorge. Bei entsprechender Beitragszahlung und Rendite ist es damit möglich, ein langfristig un-
ausweichlich sinkendes Versorgungsniveau aus der ersten Säule zu kompensieren. ...“. 
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Dieser Ausgleich der von der Bundesregierung erwarteten Senkung des Sicherungsniveaus in der 
umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung um 4 Prozentpunkte in den nächsten 10 Jah-
ren kann natürlich nur dann durch staatlich geförderte kapitalgedeckte private Altersvorsorge ge-
leistet werden, wenn die in dieser Studie betrachteten abhängig Beschäftigten (ohne Beamte) tat-
sächlich freiwillig ins Obligo gehen. Dies bedeutet also, dass das heute von der Bundesregierung 
im Rentenversicherungsbericht zugrundegelegte Sicherungsniveau vor Steuern von ca. 50% nur 
dann individuell erhalten bleibt, wenn sich die Betroffenen jenseits der Freiwilligkeit wirklich beteili-
gen.  

Diese „freiwillige“ Entscheidung zum Eigenbeitrag für den Erhalt des Versorgungsniveaus, der mit 
der Einführung der staatlich geförderten kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge („Riester“-Rente) 
intendiert wurde, stellt rentenpolitisch einen Paradigmenwechsel dar (vgl. Abschnitt B). Aus öko-
nomischer Perspektive wird den abhängig Beschäftigten im Falle der Beteiligung im Vergleich zu 
den Arbeitgebern direkt ein höherer Anteil an Beiträgen zugeordnet (alle Beteiligten „partizipieren“ 
aber als Steuerzahler indirekt durch die Zulagenzahlungen aus Steuermitteln und die steuerliche 
Förderung). Sinngemäß entgeht bei Nicht-Teilnahme ein entsprechender Versorgungsanspruch 
(vgl. Abschnitt F).6  

 

 

Bezug zur Forschung in den Wirtschaftswissenschaften 

Die praxisorientierte und politikfokussierte Diskussion der Alterssicherung und Altersvorsorge in 
den Industrieländern beginnt gerade erst, sich auf langjährige Erkenntnisse der Finanzierungs- 
und Finanzmarktforschung (financial economics) und der Behavioral Economics zu besinnen.7 
Insbesondere bei der schwarz-weiß-malenden Frage, ob die Systemzukunft allein kapitalgedeckt 
oder allein umlagefinanziert gestaltet sein soll, zeigt sich eher eine Missachtung ökonomischer 
Sachverhalte. Geht man von unvollkommenen und unvollständigen Finanzmärkten und der Exis-
tenz von Finanzintermediären aus, so sind 

 umfangreiche sogenannte idiosynkratische Risiken der Wirtschaftssubjekte, d.h., allein in 
der Person selbst gebundene, nicht direkt zu streuende bzw. abzugebende Risiken, ins-
besondere aus Arbeitseinkommen, über Banken, Versicherungen oder Finanzmärkte 
kaum (vollständig) versicherbar; 

 die Renditen aus den angebotenen Vermögenswerten und Wertpapieren („assets“) nicht 
nur risikobehaftet, sondern sogar ambiguitätsbehaftet; 

 die Funktionsfähigkeit des Intermediär- bzw. Marktsystems im Hinblick auf einen großen 
Liquiditäts- oder Nachfrageschub ungeklärt (umso höher die Abhängigkeit einer Absiche-
rung von der Funktionsfähigkeit eines Markt-/Intermediärsystems ist, umso deutlicher 
wird, dass ein umlagefinanziertes System davon weniger berührt würde). 

Es zeigt sich für umlagefinanzierte Systeme der Vorteil, dass solche Idiosynkrasien grundsätzlich 
versichert werden können, insbesondere dann, wenn nicht allein das Arbeitseinkommen im Vor-
dergrund steht (Partizipation am Humankapital der Zukunft ähnlich einer Fondsbeteiligung)8. Ver-
einfacht formuliert, entspricht eine „Rendite“ der Beiträge im Umlageverfahren der Summe der 
Wachstumsrate der Löhne und der Bevölkerung. 

Die individualökonomische Perspektive ist dabei kaum intensiver untersucht. Zwar gibt es eine 
ganze Reihe „gewachsener“ direkter oder indirekter Förderhilfen des Staates zur Anregung der 
privaten Vorsorge und Vermögensbildung (Zulagen, Prämien, steuerliche Anrechenbarkeit von 

                                            
6 Annähernd symmetrisch wäre (wie bis 2001): Höhere Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge zum Erhalt eines be-

stimmten Sicherungsniveaus oder ein niedrigeres Sicherungsniveau bei gleichbleibenden Beiträgen; seit 2002: Frei-
willig einseitig höhere Beiträge der Arbeitnehmer (um Förderung reduziert) für vergleichbares Sicherungsniveau. 

7 Vgl. zu dieser Erörterung Oehler 2005d vgl. auch Oehler/Werner 2008 und Goldstein/Johnson/Sharpe 2008. Zur 
Gestaltung des Verbraucherschutzes und der Verbraucherpolitik im Lichte der Institutionenökonomik und der 
Behavioral Economics vgl. z.B. Oehler 2004a, 2005a, 2006 und Oehler/Reisch 2008. 

8 Vgl. z.B. Wagener 2004. 
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Beiträgen bestimmter Kapitallebensversicherungen, Eigenheimzulage, „Riester“-Förderung, „Rü-
rup“-Rente, Bausparzulagen; „vermögenswirksame Leistungen“ etc.), aber die wirkliche Befind-
lichkeit der angesprochenen Bürger als Wirtschaftssubjekte scheint offenbar relativ uninteressant 
zu sein (nicht nur die bloße Akzeptanz oder Zufriedenheit). Ungeklärt ist insbesondere die Wahr-
nehmung und die Informationsverarbeitung der jeweiligen Wirtschaftssubjekte im Zusammenhang 
mit ihrer Versorgungs- und Vorsorgesituation.9 Dies gilt sowohl 

 ex ante, also in der Einkommenserwerbszeit, als auch 

 ex interim, d.h., in der Phase der Entscheidung, das Erwerbsleben zu beenden, und 

 ex post, also in der Nutzungszeit der Vorsorge. 

Aus allgemeinen psychologischen und inzwischen auch wirtschaftspsychologischen Ergebnissen 
ist z.B. gut bekannt, dass in der jeweiligen Phase im Lebensablauf („life cycle“) die Entscheidun-
gen u. a. stark von der Darstellung und Wahrnehmung der Situation beeinflusst werden („fra-
ming“) und von der Selektion sowie vom Verstehen der jeweiligen Informationen abhängen 
(„competence“). Jede Erörterung einer Systemveränderung bedarf daher dringend einer individu-
alökonomischen Begleitung hinsichtlich einer geeigneten Implementierung und Umsetzung. 

Darüber hinaus wird gerade erst ansatzweise begonnen, den (permanenten) Entschei-
dungsprozess in der Ex-ante-Phase danach zu analysieren, inwieweit die grundsätzlich fruchtba-
re Bildung risikostreuender (diversifizierter) Vorsorge-Portfolios auf der Ebene der einzelnen Wirt-
schaftssubjekte stattfindet und überhaupt stattfinden kann. Hier handelt es sich nicht nur um ein 
Problem ökonomischer Bildung und Informationswahrnehmung oder -verarbeitung, sondern viel-
mehr auch darum, ob es einzelnen Personen oder Haushalten überhaupt möglich ist, Produkte 
von Finanzintermediären/-märkten zu erhalten, die ihrer Risikoposition entsprechen, oder ob das 
Chancenpotential der öffentlich-rechtlichen Alterssicherung besser und transparenter kommuni-
ziert werden muss.  

Zu untersuchen ist, welche Wahrnehmungs- und Verarbeitungsprozesse auf welcher öko-
nomischen Bildungsbasis stattfinden und welchen Einfluss bekannte Faktoren wie das genannte 
„framing“ oder die asymmetrische Handhabung wahrgenommener Gewinne und Verluste bzw. 
zukünftiger Chancen und Gefahren haben. Abwehr-, Verdrängungs- oder Beharrungsverhalten 
(Reaktanz) sollte frühzeitig erkennbar und gegenzusteuern sein, wenn eine entsprechende Betei-
ligung an einem Zukunftssystem der Altersvorsorge und Alterssicherung erreicht werden soll. 

Die neoklassische Modellwelt unterstellt Wirtschaftssubjekte, die zukunftsorientiert in dem Sinne 
handeln, dass sie ihre Ressourcen (inkl. Humankapital) über ihre gesamte (erwartete) Lebenszeit 
rational im Sinne der Erwartungsnutzentheorie einsetzen, entsprechend sensitiv auf Veränderun-
gen der Umfeldbedingungen reagieren und alle verfügbaren relevanten Informationen verarbeiten 
(„maximization of expected lifetime utility“; „traditional life-cycle model“)10. Trotz diverser Erweite-
rungen dieses Ansatzes besteht inzwischen erhebliche empirische Evidenz, dass zumindest der 
deskriptive Anspruch dieser Modelle verletzt ist. Verabschiedet man sich von der Vorstellung be-
liebig vieler „Klone“ des „homo oeconomicus“, so weitet sich der Blick auf einige zentrale Aspekte 
des beschränkt rationalen Verhaltens von Wirtschaftssubjekten im Themenfokus.11 Unter einer 
verhaltensökonomischen Perspektive erhält das Verhalten der einzelnen Versicherten, also der 
einzelnen Altersvorsorgenden, entsprechend Geltung (vgl. Abschnitt C.6). 

 

 

                                            
9 Vgl. z. B. Chan/Stevens 2003, Bernheim et al. 1997. 
10 Vgl. den Überblick in Oehler 1995, insbes. S. 80 ff.; vgl. auch Bodie 2003, McCarthy/Neuberger 2004, Kap. 1. 
11 Vgl. z.B. Kahneman 2002, Tversky/Kahneman 1986 und 1992 sowie auch Bulmash et al. 2002, Rosanas 2004. 
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Mit der Studie wird ein zentrales Thema unserer Volkswirtschaft und der Verbraucher in Deutsch-
land aufgegriffen, Effektivität („das Richtige tun“) und Effizienz („das Richtige richtig tun“) der staat-
lich geförderten kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge bezogen auf die Bevölkerungsgruppe 
abhängig Beschäftigter mit so genannten „Riester“-Produkten (ohne Beamte) zu untersuchen. 
Sinnvollerweise geschieht dies zusätzlich auch zukunftsgerichtet, also unter Unsicherheit, und im 
Kontext der dominanten umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung. Allein der Fokus 
auf die abhängig Beschäftigten stellt bereits eine Herausforderung dar. Zur Altersvorsorge könnten 
grundsätzlich auch andere Sicherungssysteme wie die betriebliche Altersvorsorge und die Kran-
kenversicherung (Basis-PKV und -GKV; Zusatzversorgung etc.), gegebenenfalls  auch Versiche-
rungen gegen Arbeitslosigkeit oder Berufsunfähigkeit gerechnet werden. Deren Einbeziehung 
würde aber die Komplexität der Studie deutlich über das mit der Aufgabenstellung vorgegebene 
Maß erhöhen; kurzkommentierende Querverweise werden aber angebracht (vgl. Abschnitte B, E 
und F).  

Die Diskussion vor, während und nach der Einführung der „Riester“-Rente dokumentiert, dass es 
wohl ebenso viele Argumente für und gegen diesen Paradigmenwechsel der asymmetrischen Be-
lastung gab und gibt. Die politische Entscheidung ist aber gefallen. In dieser Studie steht sie daher 
explizit und auftragsgemäß nicht zur Diskussion. Vielmehr sollte aus ökonomischer Sicht der 
Verbraucher anhand der verfügbaren Daten und Unterlagen erörtert werden, wie effektiv und effi-
zient die staatlich geförderte kapitalgedeckte private Altersvorsorge in der Praxis realisiert worden 
ist, was man neudeutsch als „Riester“ meets Praxis umschreiben könnte.  
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A.2 Anlage der Untersuchung 
 

Der Auftrag des Verbraucherzentrale Bundesverbandes e.V. lautete:  
“Analyse und Bewertung der Stärken und Schwächen, Risiken und Chancen der umlagefinanzier-
ten gesetzlichen Rentenversicherung und der kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge bezogen 
auf die Bevölkerungsgruppe abhängig Beschäftigter (ohne Beamte)“. 

 

Im Sinne des Auftrags ist die Studie wie folgt aufgebaut. 

 

Der Abschnitt B „Gesetzliche Rentenversicherung: System, Reformen und Prognosen“ 
widmet sich dem Status quo der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung und der 
staatlich geförderten kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge bezogen auf die Bevölkerungsgrup-
pe abhängig Beschäftigter mit so genannten „Riester“-Produkten (ohne Beamte). Der 
zweitgenannte Teil wird hier integriert in das Gesamtsystem erörtert und bewertet, während eine 
weitergehende Analyse dem Abschnitt C vorbehalten bleibt.  

Abschnitt B.1 „Einschätzung und Bewertung bisheriger Reformansätze und Prognosen“ 
beschäftigt sich mit der Darstellung, Erläuterung und Bewertung zurückliegender Reformen in der 
gesetzlichen Rentenversicherung und begleitender kapitalgedeckter Systeme einschließlich ver-
schiedener Prognosen zur Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung. Welche Verände-
rungen bzw. Reformmaßnahmen seit Einführung der Rentenversicherung gewirkt haben, wird in 
sieben Einzelabschnitten dargestellt.  

Eine Bewertung anhand definierter Kriterien erfolgt in Abschnitt B.1.2 „Kriterien zur Bewertung 
von Reformmaßnahmen und Prognosen“. Die Bewertung von Reformmaßnahmen und Progno-
sen setzt die Ableitung geeigneter Bewertungskriterien voraus. Diese Kriterien sollen es einerseits 
ermöglichen, ein Urteil hinsichtlich Eignung und Qualität einer Maßnahme oder Prognose ab-
zugeben, andererseits die einzelnen Reformmaßnahmen und Prognosen miteinander zu verglei-
chen. Bereits hier ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass Reformmaßnahmen und Prognosen 
nicht notwendigerweise unabhängig voneinander sind. Kausale Beziehungen zwischen Prognosen 
und Reformmaßnahmen sind grundsätzlich möglich und stellen ein wesentliches Problem im 
Rahmen politischer und wirtschaftlicher Entscheidungsfindung dar. So geht eine Prognose, ihre 
Kenntnisnahme durch die relevanten wirtschaftlichen und politischen Akteure vorausgesetzt, als 
weiteres „Datum“ in deren Entscheidungen ein. Damit ist grundsätzlich fraglich, ob das Eintreten 
einer Prognose oder auch einer Maßnahme, um den prognostizierten Missständen entgegenzu-
wirken, auf der Qualität der Prognose beruht oder schlichtweg durch die Prognose selbst veran-
lasst wurde („self-fulfilling prophecy“). Andererseits ist es möglich, dass die Prognose aufgrund des 
bestehenden Kausalzusammenhangs gerade nicht eintritt, wenn es den Entscheidern gelingt, die 
vermuteten „Gefahren“ durch entsprechende Maßnahmen abzuwenden. Ist die Prognosequalität 
jedoch schlecht bzw. existiert die prognostizierte Gefahr gar nicht und wäre sie nie eingetreten, so 
kann dies dazu führen, dass tatsächliche (zukünftige) Probleme vernachlässigt, neue Probleme 
geschaffen und Ressourcen verschwendet werden. Für die Bewertung von Reformmaßnahmen 
und Prognosen werden Kriterien aus folgenden drei Kategorien herangezogen. 

 Allgemeine Kriterien: Die dieser Kategorie zugeordneten Kriterien finden bereichsübergrei-
fend sowohl auf Reformmaßnahmen als auch auf Prognosen Anwendung (Transparenz, 
Neutralität). 

 Maßnahmenspezifische Kriterien: Die dieser Kategorie zugeordneten Kriterien werden aus-
schließlich zur Beurteilung der Reformmaßnahmen herangezogen (Effektivität, Interesse-
wahrung, Effizienz). 

 Prognosenspezifische Kriterien: Die dieser Kategorie zugeordneten Kriterien werden aus-
schließlich zur Beurteilung der Prognosen herangezogen (Datenbasis, Prognosefehler, Me-
thodik, Geltungsbereich). 
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Im anschließenden Abschnitt B.1.3. „Einschätzung und Bewertung“ wird für die bisherigen Re-
formmaßnahmen und Prognosen eine Einschätzung und Bewertung vorgenommen, beginnend mit 
der einschneidenden Reform aus dem Jahr 1992. Der weitere Fortgang der Betrachtung orientiert 
sich am zeitlichen Ablauf, wie er in B.1.1 dargestellt wird (7 Phasen). Reformmaßnahmen und 
Prognosen werden aus den bereits in eben geschilderten Gründen soweit als möglich gemeinsam 
betrachtet. Beispiele wesentlicher, zum Zeitpunkt der jeweiligen Reformmaßnahmen relevanter 
Prognosen werden hierzu kriteriengeleitet analysiert. Der Anspruch, pro und contra der ausge-
wählten Reformmaßnahmen und Prognosen vollumfänglich abzubilden, kann hier nicht erhoben 
werden. Die Analyse wird sich vielmehr auf wesentliche Aspekte beschränken. Zuvor werden noch 
wesentliche Einflussfaktoren solcher Prognosen über Beitrags- und Rentenhöhe, die grundsätzlich 
nicht unabhängig voneinander sind, kurz dargestellt. Dies sind insbesondere die Bevölkerungs-
entwicklung, der Arbeitsmarkt und die Erwerbstätigkeit. 

 

Abschnitt B schließt mit einem Zwischenergebnis (Abschnitt B.2). 

 

 

Abschnitt C „’Riester’ auf dem Prüfstand der Praxis: Varianten, Nutzung, rechtliche Anfor-
derungen, Perspektiven der Verbraucher, Ageing, Finanzmärkte und Behavioral Econo-
mics“ fokussiert auf die Effektivität und Effizienz der staatlich geförderten kapitalgedeckten priva-
ten Altersvorsorge bezogen auf die Bevölkerungsgruppe abhängig Beschäftigter mit so genannten 
„Riester“-Produkten (ohne Beamte). Dieser Untersuchungsabschnitt beschäftigt sich mit Effektivität 
(„das Richtige tun“) und Effizienz („das Richtige richtig tun“) der staatlich geförderten kapitalge-
deckten privaten Altersvorsorge bezogen auf die Bevölkerungsgruppe abhängig Beschäftigter mit 
so genannten „Riester“-Produkten (ohne Beamte). Sinnvollerweise geschieht dies zusätzlich auch 
zukunftsgerichtet, also unter Unsicherheit.  

Praxisbezogen wie wissenschaftlich ergibt eine Analyse mit Zukunftsbezug wohl nur dann einen 
Sinn, wenn trotz getrennter Analyse immer der trade off aus Risiko und Rendite betrachtet wird. 
Hinzu kommen weitere Aspekte wie Liquidität bzw. Liquidierbarkeit und Transparenz einschließlich 
Informationszugang und -verarbeitung, die zwar formal in Risiko- und Renditegrößen abgebildet 
werden können, praxisbezogen aber separat behandelt werden sollten. Effizienz und Effektivität 
sollen begrifflich wie oben angegeben verwendet werden. Darüber hinaus erscheint es sinnvoll, die 
Fragestellung weniger nur finanzmathematisch anzugehen (vgl. Prognoseproblem, Abschnitt B), 
sondern vor allem mit qualitativen Abschätzungen weitere Aspekte der Situation abhängig Be-
schäftigter einzubeziehen. 

In diesem Kontext beschäftigte sich der Abschnitt C.1 „Grundformen so genannter „Riester“-
Produkte“ mit wesentlichen Charakteristika der „Riester“-Produkte, also einer Darstellung und Er-
läuterung der Grundformen so genannter „Riester“-Produkte bis einschließlich 2008, das heißt oh-
ne „Wohn-Riester“-Produkte: Versicherungs-, Bankspar- und Investmentfondsverträge. 

Abschnitt C.2 „Nutzung von „Riester“-Produkten“ wertet in einer Analyse der verfügbaren Da-
ten zu Vertragsabschlüssen und Zulagenzahlungen aus, um Rückschlüsse auf die Nutzung von 
„Riester“-Produkten in der Praxis der ersten acht Jahre der „Riester“-Förderung zu ziehen. 

Abschnitt C.3 „Beurteilung so genannter „Riester“-Produkte anhand definierter Kriterien“ 
widmet sich der Beurteilung so genannter „Riester“-Produkte anhand definierter Kriterien, was man 
neudeutsch als „Riester“ meets Praxis umschreiben könnte.  

In Abschnitt C.3.1 „Erläuterung der Kriterien“ werden zunächst Kriterien aus Sicht der Betroffe-
nen (abhängig Beschäftigte, ohne Beamte) erörtert. Darauf fußen die folgenden Ausführungen mit 
weiteren Annahmen, Kriterien und Instrumenten, damit in Abschnitt C.3.4 die empirischen Befunde 
zu den „Riester“-Produkten aus der Sicht der Verbraucher (abhängig Beschäftigte, ohne Beamte) 
vergleichend dargestellt und beurteilt werden können. Ein solcher direkter Vergleich über alle 
„Riester“-Formen wird nach Wissen der Autoren hier zum ersten Mal in dieser Form durchgeführt; 
bisher werden lediglich Produktgruppen getestet und die einzelnen Formen untereinander nur ver-
bal gegenüber gestellt. 
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Abschnitt C.3.2 „Anforderungen an Anbieter“ erläutert zuvor noch die (gesetzlichen) Anforde-
rungen, die private Vorsorgeprodukte einhalten müssen, um „zertifiziert“ zu werden. Regelungen 
sind vor allem im Altersvermögensgesetz AvmG (Gesetz zur Reform der gesetzlichen Rentenver-
sicherung und zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens), im Altersvorsor-
geverträge-Zertifizierungsgesetz AltZertG (Gesetz über die Zertifizierung von Altersvorsorge- und 
Basisrentenverträgen) und in der VVG-Informationspflichtenverordnung VVG-InfoV (Verordnung 
über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen) zu finden. 

Kern des Abschnitt C.3.3 „Design der Analyse zum Vergleich einzelner Angebote“ sind Mo-
dellrechnungen/Musterrechnungen zum Vergleich einzelner Angebote und zur Bewertung aus 
Sicht der Betroffenen (abhängig Beschäftigte, ohne Beamte). In den Analysen werden neben der 
Rendite unter Risiko die Liquidierbarkeit (Notfallperspektive) und die mit dem Informationszugang 
verbundene Komplexität mit betrachtet werden, wenn auch nicht in einer quantitativen, aber doch 
in einer qualitativ-kommentierenden Analyse und Bewertung. Das letztgenannte Kriterium wird 
heute üblicherweise mit dem Etikett der Transparenz bezeichnet. Dabei wird für diese Studie im 
Weiteren aber im Fokus die Verständlichkeit der Informationen gefasst und weniger die häufig un-
benannt mitdefinierte Komponente der Informationsasymmetrie zwischen Verbrauchern und Anbie-
tern. Damit wird deutlich, dass die vier genannten Kriterien in einer Zielbeziehung zueinander ste-
hen: Originäre Kriterien sind also die Rendite mit den beiden subsidiären Kriterien des Risiko (und 
der Ambiguität) sowie der Liquidierbarkeit einerseits und die Transparenz andererseits. Leider wird 
in der Erörterung verschiedener Strukturierungs- und Bewertungsüberlegungen zu Finanzdienst-
leistungen zu oft übersehen, dass die genannten Kriterien damit nicht unabhängig voneinander 
sind. Vielmehr bestehen in der Regel konfliktäre Beziehungen zwischen Rendite und Risiko sowie 
zwischen Rendite und Liquidität und auch zwischen Risiko und Liquidität. Ähnliches gilt für die Va-
riable Transparenz. 

Die hier vorgenommene vergleichende Analyse der verschiedenen „Riester“-Produkte (Abschnitt 
C.3.4) findet vor einer Berücksichtigung der individuellen Situation potentieller „Riester“-Nutzer 
statt. Untersucht wird praxisorientiert die Rendite vor und nach Kosten unter verschiedenen Sze-
narien, insbesondere verschiedenen Annahmen zur Wertentwicklung einschließlich Inflation, um 
der zukunftsgerichteten Betrachtung (Risiko) gerecht zu werden. Dabei werden zwei verschiedene 
Muster-„Riester“-NutzerInnen unterstellt (Abschnitt C.3.4), ohne dass dabei die Allgemeingültigkeit 
der Aussagen tatsächlich beschränkt wird. Die konkrete Entscheidung für oder gegen einzelne 
Produkte aus individueller Sicht könnte dann die Ergebnisse dieser Studie (Abschnitte C.3.4 und 
C.3.5) dadurch sinnvoll nutzen, dass für ein bestimmtes Risiko die Produkte mit der höchsten 
Rendite oder für eine bestimmte Rendite die Produkte mit dem geringsten Risiko zu wählen wären, 
also nach dem ökonomischen Prinzip unter Risiko vorgegangen wird. Hinzu kommen Analysen zur 
Transparenz und Liquidierbarkeit bzw. zur Vertragsaussetzung und Vertragskündigung sowie zum 
Produktwechsel. 

Der Abschnitt C.3.4 „Ergebnisse der empirischen Analyse zum Angebot von „Riester“-
Produkten“ präsentiert die wesentlichen Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Als Methode 
zur Messung der Anlageberatungsqualität wird die verdeckte teilnehmende Beobachtung einge-
setzt, die auch als „Mystery Shopping“ oder „Mystery Testing“ bezeichnet wird und zur Erfassung 
der Dienstleistungsqualität aus Kundensicht dient. Im Grundprinzip wird mit der gewählten Vorge-
hensweise ganz praktisch verbunden, zu überprüfen, inwieweit überhaupt und wenn ja, in wel-
chem Ausmaß Wettbewerb im Retail Banking und speziell im Bereich der so genannten „Riester“-
Produkte besteht. Unterstellt wurden nämlich teilaufgeklärte Verbraucher, die nach Studium der di-
versen Testberichte der Stiftung Warentest zu den „Riester“-Produkten zum Entschluss kommen, 
schriftlich Angebote zu „Riester“-Produkten (Abschnitt C.1) einzuholen. Die Test-Verbraucher woll-
ten also den viel zitierten Wettbewerb nutzen und möglichst viele aussagekräftige alternative An-
gebote erhalten. Vorgegangen wurde per Brief mit der Bitte um ein Angebot gemäß den Annah-
men (Abschnitt C.3.3), in einigen Fällen musste insbesondere mangels Angabe der Kosten laut 
AltZertG (Abschnitt C.3.2) nachgefragt werden. Indirekt wurde mit der Nutzung der Publikationen 
der Stiftung Warentest impliziert, dass die hier getesteten Anbieter grundsätzlich zu aussagekräfti-
gen Angeboten bereit sein dürften. Allein schon aufgrund geographischer Gegebenheiten war die 
Schriftform die einzig mögliche Vorgehensweise, in einheitlicher Methode möglichst viele Anbieter 
zu erreichen.  
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Jedes Angebot wird entsprechend den weiter oben erörterten qualitativen und quantitativen Krite-
rien beurteilt. Im qualitativen Bereich stehen mehr als 20 verschiedene Aspekte, bei der quantitati-
ven Analyse nochmals mehr als 20 Kriterien zur Verfügung. Befragt wurden je Testkunde, also je 
getrennt für 45-Jährige (Stichprobe 1) und für 30-Jährige (Stichprobe 2) Verbraucher und Verbrau-
cherinnen (Abschnitt C.3.3), 99 verschiedene Anbieter ohne Vorgabe der Produktart (Abschnitt 
C.1). Anschließend an eine kurze deskriptive Statistik widmet sich die qualitative Analyse der 
Auswertung der verfügbaren Angebote zur Transparenz, Verständlichkeit, Informationsbereitstel-
lung und Informationsdarstellung/Framing. Anschließend an diese qualitative Analyse beschäftigen 
sich die weiteren Ausführungen mit der quantitativen Analyse, insbesondere entlang der End-
vermögensgrößen nach einzelnen Vertragsabschnitten und zum Renteneintritt sowie anhand der 
potentiellen Vermögensverluste durch die unterschiedlichen Kosten der einzelnen Produkte ent-
lang der Benchmarkanalyse.  

Der die empirische Analyse abschließende Abschnitt C.3.5 „Einschätzung, Bewertung und Lö-
sungsansätze“ gibt zunächst eine kurze, vereinfachende Zusammenfassung der vielfältigen Er-
gebnisse. Vor allem aber beschäftigt sich dieser Abschnitt mit wesentlichen Lösungsansätzen, mit 
denen erreicht werden könnte, dass die ursprüngliche Förderidee – gegeben den erörterten Para-
digmenwechsel hin zu einer Mehrbelastung der Verbraucher für eine eigenverantwortete Vorsorge 
– nicht scheitert. Einige Lösungsansätze widmen sich der Kostenforderung und der Kostenvertei-
lung sowie den dargestellten Kostenrisiken. Weitere Lösungsansätze zur Transparenz könnten 
verhindern, dass sich Verbraucher unnötigen Barrieren gegenübersehen, die bis hin zu einer wei-
teren und fortgesetzten Abstinenz von der „Riester“-Vorsorge führen. 

Im Abschnitt C.3.5 ist aber auch eine kurze Würdigung zu einem möglichen Vergleich der staatlich 
geförderten kapitalgedeckten Altersvorsorge mit der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversi-
cherung enthalten. Inhaltliche und methodische Probleme werden erörtert. 

Darüber hinaus widmet sich der Abschnitt C.3.5 der Frage, ob eine „non profit“-Lösung für „Ries-
ter“-Produkte denkbar wäre. Ein erster Vorschlag wird dargestellt. 

Abschnitt C.4 „Kapitaldeckung und Umlagesystem unter Ageing und Finanzmarktrisiken“ 
vertieft die bisherigen Ausführungen im Hinblick auf Rendite-Risiko-Überlegungen zur staatlich ge-
förderten kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge bezogen auf die Bevölkerungsgruppe abhängig 
Beschäftigter mit so genannten „Riester“-Produkten (ohne Beamte) im Kontext der demographi-
schen Entwicklung („ageing“) und möglicher Szenarien zur Entwicklung des Finanz- und Wirt-
schaftssystems und seiner Finanzmärkte. 

Abschnitt C.5 „Altersvorsorge und Behavioral Economics: der Mensch im System“ ergänzt 
die Einschätzungen hinsichtlich der Aspekte und Erkenntnisse der Behavioral Economics, also 
Rendite-Risiko-Überlegungen zur staatlich geförderten kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge 
bezogen auf die Bevölkerungsgruppe abhängig Beschäftigter mit so genannten „Riester“-
Produkten (ohne Beamte) im Kontext menschlichen Entscheidungsverhaltens. 

 

Abschnitt C schließt mit einem Zwischenergebnis (Abschnitt C.3.6). 

 

 

Abschnitt D „Der Blick über den nationalen Tellerrand: Alterssicherung in ausgewählten 
Ländern“ widmet sich der Darstellung und Erläuterung (gesetzlicher) Alterssicherungssysteme 
ausgewählter Länder (Schweden, USA, Großbritannien, Schweiz) auch im Hinblick auf die Frage 
der Finanzierbarkeit. Die aktuellen Einschätzungen der OECD lassen es angezeigt erscheinen, 
bezüglich ausgewählter Staaten einen Vergleich von wesentlichen Bausteinen der Alterssiche-
rungssysteme anzustreben, bei dem auch die Finanzierbarkeit betrachtet wird. Auftragsgemäß ist 
es möglich, einen Vergleich kapitalgedeckter und umlagefinanzierter Produkt- und Dienstleis-
tungssysteme zu erörtern, der auch Erkenntnisse aus Daten anderer Länder nutzt, die im Zuge der 
Diskussion der letzten Jahre immer wieder prominent angesprochen werden: Schweden, USA, 
Großbritannien sowie Schweiz. Hinsichtlich Großbritannien gibt es bereits erste empirische Unter-
suchungen; die USA sind als zweites Land mit hoher kapital(markt)abhängiger Altersvorsorge mit 
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beispielhaften Daten dazuzunehmen. Auf der anderen Seite sind auch Daten aus Schweden sowie 
der Schweiz zu berücksichtigen, da hier schon grundsicherungsähnliche Systeme in öffentlicher 
Trägerschaft realisiert scheinen. Rückschlüsse für die deutsche Problematik werden erörtert. 

 

 

Abschnitt E „’Versicherungsfremde’ Leistungen in der gesetzlichen Rentenversicherung“ 
beschäftigt sich zunächst mit der begrifflichen Fixierung so genannter „versicherungsfremder“ Leis-
tungen und deren Erläuterung. Weder in der Wissenschaft noch in der Praxis existiert konsensual 
für jeden Zweig der Sozialversicherung ein eindeutig abgrenzbarer Katalog, mit dem „versiche-
rungsfremde“ Leistungen identifiziert werden können. Ursächlich für diese Abgrenzungsschwierig-
keiten sind unter anderem der erweiterte Sicherungsauftrag der Sozialversicherung (sozialer Aus-
gleich) und die allgemeinen Formulierungen der Aufgaben der einzelnen Sozialversicherungs-
zweige. So sind alle Leistungen, die die Rentenversicherung zu erbringen hat, im sechsten Buch 
Sozialgesetzbuch aufgeführt. In großem Umfang gehören hierzu auch vom Gesetzgeber festgeleg-
te, sozialpolitisch motivierte Leistungen, die auf keiner individuellen Beitragszahlung des Rentners 
beruhen. Diese Rentenbestandteile, denen keine bzw. eine „zu niedrige“ Beitragsentrichtung 
zugrunde liegt, werden oft als „versicherungsfremde“ Leistungen bezeichnet. Der Begriff soll ver-
deutlichen, dass hier das Versicherungsprinzip als enger Zusammenhang zwischen Beitrag und 
Leistung durchbrochen wird. Während bei einer Vielzahl von Leistungen dennoch weitgehend Ei-
nigkeit über die Zuordnung als „versicherungsfremd“ besteht, ist die Zuordnung bei anderen strit-
tig. In einem weiteren Abschnitt widmet sich die Analyse dann einer Abschätzung zu anteilsmäßi-
gen Leistungen des Staates („Ausgleichszahlungen“, Bundeszuschuss) bzw. der Steuerzahler und 
zu ihrer Relevanz im Umlagesystem. 

 

 

Der letzte Abschnitt F „Nach der Reform ist vor der Reform: Perspektiven und Lösungsan-
sätze“ setzt sich mit einer Darstellung und Erläuterung zukünftiger Reformmaßnahmen im Umla-
gesystem in Verbindung mit der begonnenen staatlichen Förderung kapitalgedeckter ergänzender 
Vorsorge auseinander. Dabei wird zunächst die Perspektive der Versicherten näher beleuchtet, 
bevor anschließend mit der Sicht der Systemträger eine gemeinsame, integrierende Erörterung er-
folgt. Das gleichzeitige Wirken zweier mächtiger und weniger in der ökonomischen als vor allem in 
der politischen Diskussion leider zu sehr getrennt „verarbeiteter“ Einflussgrößen, der demographi-
sche und der arbeitsstrukturelle Wandel, werden allein schon dadurch an Gewicht gewinnen, dass 
die notwendige Finanzierungsbasis der Vorsorge durch politische Entscheidungen zu Lasten einer 
nicht geklärten freiwilligen privaten Tragfähigkeit reduziert wird. Nur wenn die immer weiter bemüh-
te individuelle Tragfähigkeit tatsächlich hält und die zusätzlichen Belastungen übernimmt, kann 
gegebenenfalls ein stabiles Gesamtversorgungsniveau erreicht werden.  
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B Gesetzliche Rentenversicherung: System, Reformen und Progno-
sen 

B.1 Einschätzung und Bewertung bisheriger Reformansätze und Prog-
nosen 

 

B.1.1 Reformmaßnahmen  

 

Einführung 

Die gesetzliche Rentenversicherung (GRV) ist das bedeutendste System der sozialen Sicherung 
und eine der zentralen Größen der Volkswirtschaft in Deutschland. Ende 2008 hatte sie 52 Millio-
nen Versicherte ohne Rentenbezug, davon waren knapp 35 Millionen aktiv versichert. Der Ge-
samtstand der Renten betrug 24,8 Millionen, fast 19 Millionen Versichertenrenten und 5,8 Millionen 
Renten wegen Todes. Die Gesamtzahl der Rentner betrug 20,3 Millionen. 2008 nahm die Renten-
versicherung 244,2 Milliarden Euro inklusive Bundeszuschüssen, Erstattungen und Vermögenser-
trägen ein, bei Ausgaben von 240,4 Milliarden Euro. Das Verhältnis von Beitragseinnahmen zu 
Einnahmen betrug circa 74%, das Verhältnis von Rentenzahlungen zu Ausgaben circa 90%. Die 
durchschnittliche Standardrente mit 45 Beitragsjahren beträgt 2009 für die alten Bundesländer 
monatlich 1210 Euro brutto bzw. 1088 Euro netto vor Steuern. Das Standardrentenniveau beträgt 
damit brutto 46,4% bzw. netto vor Steuern 50,2%. Bei 52 Millionen Versicherten ohne Rentenbe-
zug und 43 Millionen Erwerbstätigen (vgl. Statistisches Bundesamt 2009b) ergibt sich, dass über 
80% der Erwerbstätigen Mitglied der Deutschen Rentenversicherung sind (vgl. DRV 2009c). Die 
gesetzliche Rentenversicherung umfaste 2008 77% aller gezahlten Alterssicherungsleistungen. 
Berücksichtigt man außer den Alterssicherungsleistungen auch alle anderen Einkommenskompo-
nenten (Bruttogesamteinkommen), so war auch hier die GRV mit 65% die dominierende Einkom-
mensquelle in gesamtdeutscher Sicht. Im Mittel über Ehepaare, alleinstehende Männer und allein-
stehende Frauen war die gesetzliche Rente mit über 90% bei Weitem die bedeutendste Einkom-
mensquelle (vgl. BMAS 2009b, S. 16 ff.). 

Die Rentenversicherung ist wie folgt organisiert. Das Rentenversicherungsrecht ist Bundesrecht, 
die Verwaltungskompetenzen sind allerdings zwischen Bund und Ländern geteilt. Nach der Aufhe-
bung der Differenzierung zwischen Arbeitern und Angestellten zugunsten eines einheitlichen Ver-
sichertenbegriffs existieren nur noch zwei Versicherungszweige, die allgemeine und die 
knappschaftliche Rentenversicherung. Die Versicherten werden auf Basis der Verteilung nach 
Versicherungsnummern im Verhältnis von 55% zu 45% auf die 14 landesunmittelbaren Regional-
träger (Deutsche Rentenversicherung Baden-Württemberg, Bayern-Süd, Berlin-Brandenburg, 
Braunschweig-Hannover, Hessen, Mitteldeutschland, Nord, Nordbayern, Oldenburg-Bremen, 
Rheinland-Pfalz, Rheinland, Saar, Schwaben, Westfalen) und die beiden bundesunmittelbaren 
Träger (Deutsche Rentenversicherung Bund, Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-
See) aufgeteilt. Die Regionalträger verwalten damit auch den größten Teil des Auskunfts- und Be-
ratungsdienststellennetzes. Auf Bundesebene werden die Versicherten zu 40% der Deutschen 
Rentenversicherung Bund mit Sitz in Berlin und zu 5% der Deutschen Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See mit Sitz in Bochum zugewiesen, die aus dem Zusammenschluss von Bundes-
knappschaft, Seekasse und Bahnversicherungsanstalt entstanden ist. Neben den Versicherten in 
Bergbaubetrieben, für die sie speziell zuständig ist, werden ihr zur Erreichung der Quote auch 
Versicherte der allgemeinen Rentenversicherung zugeteilt. Die 16 Rentenversicherungsträger sind 
Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Selbstverwaltung. Die Deutsche Rentenversicherung 
Bund übernimmt eine Sonderfunktion in doppelter Rolle. Zum einen ist sie Träger. Wie die anderen 
Träger auch betreut sie ihre Versicherten und Rentner, andererseits nimmt sie übergeordnete 
Steuerungs- und Koordinierungsaufgaben wahr. Sie ist für die Grundsatz- und Querschnittsaufga-
ben und gemeinsame Angelegenheiten der gesamten Rentenversicherung zuständig und entwi-
ckelt und steuert den internen Wettbewerb zwischen den rechtlich selbständigen RV-Trägern im 
Rahmen des vom Gesetzgeber geforderten Benchmarkingsystems. Durch Letzteres soll erreicht 
werden, dass die Ressourcen der Rentenversicherungsträger möglichst effizient genutzt werden. 
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Die „verbindlichen Entscheidungen“ der Deutschen Rentenversicherung Bund binden ferner nicht 
nur die Träger, als untergesetzliche Normen sind sie auch von den Aufsichtsbehörden zu beachten 
(vgl. Ruland 2008, S. 72 ff., Rische 2005). 

Die Organe der Rentenversicherung Bund sind Selbstverwaltungsorgane und Direktorium. Seit ih-
ren Anfängen unterliegt die Rentenversicherung der Selbstverwaltung. Das bedeutet, dass diejeni-
gen, die die Beiträge entrichten, auch an der Erledigung der dem Versicherungsträger übertragen-
den Aufgaben mitwirken, alle wichtigen organisatorischen und personellen Entscheidungen treffen 
und die erforderlichen Kontrollfunktionen ausüben sollen. Die Organe der Selbstverwaltung in der 
Rentenversicherung sind Vertreterversammlung und Vorstand. Die Vertreterversammlung (be-
schlussfassendes Organ) ist mit einem Parlament, der Vorstand (ausführendes Organ) mit einer 
Regierung vergleichbar. Aufgrund der Doppelfunktion der Deutschen Rentenversicherung Bund 
hat sie zwei weitere Selbstverwaltungsorgane: die Trägervertreterversammlung und den Träger-
vorstand. Sozialversicherungswahlen, im Rahmen welcher Versicherte und Rentner die Vertreter 
der Versicherten und die Arbeitgeber getrennt davon ihre Vertreter in die Vertreterversammlung 
wählen, finden alle 6 Jahre statt. Vertreterversammlung und Vorstand sind je zur Hälfte mit Vertre-
tern der Versicherten und der Arbeitgeber besetzt. Im Falle der Knappschaft liegt dieses Verhältnis 
bei 2/3 zu 1/3. Die Vertreterversammlung setzt sich aus 96 Mitgliedern zusammen. Von der Vertre-
terversammlung werden die Mitglieder des Vorstandes, der aus 22 Personen besteht bestimmt. 
Die Mitglieder der Selbstverwaltungsorgane arbeiten ehrenamtlich und damit unentgeltlich. Der 
Gesetzgeber hat in der Rentenversicherung weitgehend geregelt, ob und in welchem Umfang Leis-
tungen erbracht werden müssen. Wie die gesetzlichen Regelungen umzusetzen sind, bestimmt die 
Selbstverwaltung. Dies betrifft insbesondere die Bereiche Finanzen, Rehabilitation, Organisation 
und Personal. So beschließt die Trägervertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung 
Bund den zweitgrößten öffentlichen Haushalt in der Bundesrepublik Deutschland und wählt die eh-
renamtlichen Versichertenberater (vgl. DRV 2009c).  

Die Differenzierung zwischen Trägerangelegenheiten und übergreifenden Aufgaben setzt sich im 
Bereich der Geschäftsführung nicht fort. Die Verwaltung der Deutschen Rentenversicherung Bund 
erfolgt durch ein Direktorium als Kollegialorgan. Das Direktorium besteht aus dem Präsidenten und 
zwei Geschäftsführern, die auf Vorschlag des Vorstandes durch die Vertreterversammlung für eine 
Amtsdauer von sechs Jahren gewählt werden. Die Aufgabenverteilung innerhalb des Direktoriums 
wird durch Satzung geregelt. Grundsatz- und Querschnittsaufgaben sowie die Außendarstellung 
werden jedoch grundsätzlich vom Präsidenten wahrgenommen. Neben dem Direktorium wird bei 
der Deutschen Rentenversicherung Bund ein so genanntes Erweitertes Direktorium gebildet. Es 
besteht aus dem Direktorium der Deutschen Rentenversicherung Bund, aus fünf Geschäftsführern 
der Regionalträger und aus einem der Geschäftsführer der Deutsche Rentenversicherung Knapp-
schaft-Bahn-See. Die fünf Geschäftsführer der Regionalträger werden in der Vertreterversamm-
lung in das erweiterte Direktorium gewählt. Das erweiterte Direktorium bereitet Entscheidungen 
vor, die alle Träger der gesetzlichen Rentenversicherung betreffen und ist zuständig für im Gesetz 
definierte Aufgaben wie etwa im Bereich der Versichertenverteilung und der Finanzsteuerung (vgl. 
DRV 2009d, Rische 2005, Standfest 2004). 

Zu den Grundsatz- und Querschnittsaufgaben, welche die Deutsche Rentenversicherung neben 
ihrer Aufgabe als Träger wahrnimmt, gehören gemäß §138 SGB VI: Vertretung der Rentenversi-
cherung in ihrer Gesamtheit gegenüber Politik, Bundes-, Landes-, Europäischen und sonstigen na-
tionalen und internationalen Institutionen sowie Sozialpartnern, Abstimmung mit dem verfahrens-
führenden Träger der Rentenversicherung in Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof, dem 
Bundesverfassungsgericht und dem Bundessozialgericht, Öffentlichkeitsarbeit einschließlich der 
Herausgabe von regelmäßigen Informationen zur Alterssicherung für Arbeitgeber, Versicherte und 
Rentner und der Grundsätze für regionale Broschüren, Statistik, Klärung von grundsätzlichen 
Fach- und Rechtsfragen zur Sicherung der einheitlichen Rechtsanwendung aus den Bereichen 
Rehabilitation und Teilhabe, Sozialmedizin, Versicherung, Beitrag, Beitragsüberwachung, Rente, 
Auslandsrecht, Sozialversicherungsabkommen, Recht der Europäischen Union, soweit es die Ren-
tenversicherung betrifft, Organisation des Qualitäts- und Wirtschaftlichkeitswettbewerbs zwischen 
den Trägern, insbesondere Erlass von Rahmenrichtlinien für Aufbau und Durchführung eines ziel-
orientierten Benchmarking der Leistungs- und Qualitätsdaten, Grundsätze für die Aufbau- und Ab-
lauforganisation, das Personalwesen und Investitionen unter Wahrung der Selbstständigkeit der 
Träger, Grundsätze und Steuerung der Finanzausstattung und -verwaltung im Rahmen der Fi-
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nanzverfassung für das gesamte System, Koordinierung der Planung von Rehabilitationsmaßnah-
men, insbesondere der Bettenbedarfs- und Belegungsplanung, Grundsätze und Koordinierung der 
Datenverarbeitung und Servicefunktionen, Funktion zur Registrierung und Authentifizierung für die 
elektronischen Serviceangebote der Rentenversicherung, Funktion als Signaturstelle, Grundsätze 
für die Aus- und Fortbildung, Grundsätze der Organisation und Aufgabenzuweisung der Auskunfts- 
und Beratungsstellen, Bereitstellung von Informationen für die Träger der Rentenversicherung, 
Forschung im Bereich der Alterssicherung und der Rehabilitation und Treuhänderschaft gemäß 
dem Gesetz zur Regelung der Rechtsverhältnisse der unter Artikel 131 des Grundgesetzes fallen-
den Personen.  

Die Träger der gesetzlichen Rentenversicherung legen ihrer Aufgabenerfüllung ein gemeinsames 
Leitbild zugrunde, um sich daran dauerhaft zu orientieren und gegenüber der Öffentlichkeit ihr heu-
tiges Selbstverständnis zu manifestieren. Das Leitbild der Deutschen Rentenversicherung be-
schreibt in sechs Kernthesen die zentralen Themenfelder sowie die allgemeine Zielsetzung (vgl. 
DRV 2009c): Wir sind die soziale, gesetzliche Rentenversicherung. Unsere Beitragszahlerinnen 
und Beitragszahler und Rentnerinnen und Rentner bilden eine selbstverwaltete Solidargemein-
schaft. Wir tragen mit unseren Leistungen wesentlich zur Lebensstandardsicherung unserer Versi-
cherten und Rentnerinnen und Rentner bei. Wir sind moderne Dienstleistungsinstitutionen im Bund 
und in den Regionen. Wir sind verlässliche Partner für andere Institutionen der sozialen Sicherheit. 
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen Verantwortung für die bestmögliche Erfüllung 
unserer Aufgaben. 

Auf Basis dieser Ausführungen nicht überraschend repräsentiert die gesetzliche Rentenversiche-
rung für den größten Teil der Bevölkerung die wichtigste Säule der Altersvorsorge. Aus diesem 
Grund haben binnenorganisatorische Veränderungen in der Rentenversicherung auch eine breite 
Außenwirkung (vgl. Rische 2005). Welche Veränderungen bzw. Reformmaßnahmen seit Einfüh-
rung der Rentenversicherung gewirkt haben, soll im Folgenden in sieben Einzelabschnitten darge-
stellt werden. Eine Bewertung anhand definierter Kriterien (vgl. Abschnitt B.1.2) erfolgt anschlie-
ßend (vgl. Abschnitt B.1.3). 

 

 

Von den Bismarckschen Sozialreformen bis zur Rentenreform 1957 

Die Bismarcksche Sozialgesetzgebung wird oft als Ursprung der gesetzlichen Rentenversicherung 
angesehen, insbesondere das 1889 verabschiedete Gesetz betreffend die Invaliditäts- und Alters-
sicherung, das nach Einführung der Krankenversicherung 1883 und der Unfallversicherung 1884 
die Grundlage für den dritten Baustein der Bismarckschen Sozialreformen markiert.  

Im Bismarckschen Rentensystem wurde der Ruhestand nicht als eigenständiger Status betrachtet. 
Die Rentenleistungen hatten entsprechend den Charakter eines „Zuschusses“ zur Finanzierung 
des Lebensunterhalts im Alter. Die Invalidenrente war deutlich höher als die Altersrente und wurde 
unabhängig vom Alter bei Erwerbsunfähigkeit gezahlt, wenn der Versicherte – versicherungspflich-
tig waren alle Arbeiter ab dem 16. Lebensjahr und Angestellte mit einem Jahreseinkommen bis zu 
2.000 Reichsmark – fünf Beitragsjahre zurückgelegt hatte. Altersrente wurde ausgezahlt nach 30-
jähriger Wartezeit und regelmäßiger Beitragszahlung ab Vollendung des 70. Lebensjahres. Da die 
durchschnittliche Lebenserwartung damals bei weniger als 50 Jahren lag, bezog jeweils nur ein 
Viertel der Beitragszahler eine Rente wegen Alters (vgl. BMAS 2006, Graf 2004, 209, Hegelich 
2006, 60, Lampert/Althammer 2007, 209 ff., Nöcker 2003, 298). 

Die im Fall des tatsächlichen Bezugs ausgezahlten Leistungen waren statisch, d.h., sie waren un-
abhängig von der Entwicklung des Erwerbseinkommens. Gemäß der zu Grunde liegenden Ren-
tenformel bestimmte sich die Rentenhöhe aus einem einkommensunabhängigen, einheitlich hohen 
(steuerfinanzierten) Grundbetrag und einem Steigerungsbetrag basierend auf den absoluten Be-
trägen früher erzielter Nominallöhne. Eine Anpassung des Rentenzahlbetrages während der Ren-
tenlaufzeit war gesetzlich nicht vorgesehen (vgl. Schmähl 2007, S. 10 ff.).12 Im Gegensatz zur 

                                            
12 Die jeweiligen Parameterwerte unterschieden sich jedoch in der Arbeiterrenten- (niedrigerer Grundbetrag, höherer 

Steigerungssatz) und Angestelltenversicherung (höherer Grundbetrag, niedrigerer Steigerungssatz), so dass sich in 
der Konsequenz bei gleichem Lohnverlauf und unterschiedlicher Versicherungsdauer unterschiedliche Rentenzahlbe-
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Kranken- und Unfallversicherung, wo bereits ein Umlageverfahren zum Einsatz kam, handelte es 
sich um ein zum Teil kapitalgedecktes System. Der zur Finanzierung des Grundbetrags eingesetz-
te Reichszuschuss umfasste dabei zwischen 30 und 40% der Gesamtausgaben (vgl. BMAS 2006; 
Graf 2004, 209; Hegelich 2006, 60; Lampert/Althammer 2007, 209 ff.; Nöcker 2003, 298). Das 
System erschien geeignet, weil in den ersten Jahren der Versicherung wegen unerfüllter Wartezei-
ten keine Rentenleistungen an die Versichertengemeinschaft ausgezahlt wurden und somit Ver-
mögen angesammelt werden konnte (vgl. Glootz 2005, 48).  

Aufgrund der inflationsbedingten Entwertung des Vermögens der Deutschen Rentenbank nach 
dem ersten Weltkrieg fand bereits Ende 1923 ein Wechsel in ein Umlageverfahren statt, jedenfalls 
insoweit, als das Anwartschaftsdeckungsverfahren der Invalidenversorgung durch ein solches er-
setzt wurde. Eine Rückkehr zu einem einheitlichen Kapitaldeckungsverfahren für alle Bereiche der 
Rentenversicherung erfolgte 1933, nachdem zwischenzeitlich deutlich höhere Beiträge zu entrich-
ten waren. Die im Dritten Reich in das Sozialversicherungssystem vorgenommenen Eingriffe wur-
den unmittelbar nach dem Krieg weitgehend wieder beseitigt (vgl. Nöcker 2003, 299).  

 

 

Von der „Großen Rentenreform“ 1957 bis zur Rentenreform 1972 

Wesentliche Gründe für die „Große Rentenreform“ von 1957 waren eine als unzulänglich angese-
hene Höhe der Renten, die häufig in Altersarmut mündete und Leistungen der „Fürsorge“ oder die 
Unterstützung der Familie erforderlich machte, sowie die fehlende Anpassung der bei Rentenbe-
ginn festgesetzten Rente13 (vgl. Schmähl 2007, 10 f.). Als Antwort hierauf wurden im Zuge der 
Rentenreform die Kernelemente des heutigen deutschen Rentensystems geschaffen:14 Die Ren-
tenversicherung wurde als stark leistungsbezogene, umlagefinanzierte Zwangsversicherung aus-
gelegt, die durch eine dynamische Anpassung der Leistungen an das Erwerbseinkommen den 
Ruhestand als eigenständigen Status (Lohnersatz) sicherstellen sollte (vgl. Hegelich 2006, 64).15 
Die Dynamisierung der Renten bedeutete erstens, dass nicht vergangene Nominalwerte des Bei-
trags oder Lohns zugrunde gelegt wurden, sondern relative Werte. Die persönliche Bemessungs-
grundlage der Versicherten errechnete sich danach als das Verhältnis, in dem das Entgelt des 
Versicherten im Laufe seines „Versicherungslebens“ zum jeweiligen Durchschnittsverdienst stand 
(vgl. Hegelich 2006, 65; Nöcker 2003, 299 f.; Zöllner 1981, 145). Die relative Einkommensposition 
des Betroffenen wurde jedes Jahr neu bestimmt, während jährliche Rentenanpassungsgesetze die 
laufenden Renten fortschrieben. Letztere wurden an die Entwicklung der Bruttolöhne gekoppelt 
(vgl. Hegelich 2006, 65; Nöcker 2003, 299f.). Der einheitliche Grundbetrag wurde abgeschafft, die 
Renten sollten noch auf der Basis eines Steigerungsbetrages beruhen. Mit diesen Maßnahmen 
waren folglich sowohl eine Erhöhung des Leistungsniveaus verbunden, das Rentenniveau lag 
1957 netto nach Steuern bei 66,7%, als auch eine Berücksichtigung der Lohnentwicklung. Die Re-
gelaltersgrenze betrug 65 Jahre (vgl. Ruland 2007, 38; Schmähl 2007, 18 ff.). 

Formal lässt sich die aus der Rentenreform 1957 hervorgegangene Rentenformel für die Jahres-
rente wie folgt darstellen (vgl. Schmähl 2007, 12 f.): 

                                                                                                                                                 
träge ergaben. Die Orientierung an früher gezahlten Nominallöhnen bei im Zeitverlauf aber nicht konstanten Löhnen 
führte ebenso zu Unterschieden in der Rentenhöhe je nachdem, wann welche Löhne erzielt wurden und wann die 
Rente erstmals berechnet wurde (vgl. Schmähl 2007, 11).  

13 Diese Rente wurde nur sporadisch durch Zulagen erhöht (vgl. Schmähl 2007, 10). 
14 Aufgrund der elementaren Unterschiede zwischen den Charakteristika des Bismarkschen Rentensystems und des 

heutigen Rentensystems kann der Ansicht von Hinrichs und Kangas (2003) gefolgt werden, dass die Reform im Jahre 
1957 zur Einrichtung eines neuen Rentensystems geführt hat. Auch Döring (1997) konstatiert, dass es sich bei dem 
heute bestehenden System im Kern um ein Produkt der Rentenreform von 1956/1957 handelt. 

15 Die Notwendigkeit der Abkehr vom Kapitaldeckungsverfahren ergab sich bereits durch die Überführung des Kapital-
stocks der Rentenversicherung in die Kriegskasse sowie deutlich gestiegene Belastungen u.a. durch erhöhte Invalidi-
tät und Hinterbliebenenansprüche als Folgen des Krieges (vgl. Döring 1980, 33).  



Univ.-Prof. Dr. Oehler: „Alles Riester? Die Umsetzung der Förderidee in der Praxis“   
 
 

42 

 

 

 

 

mit 
R(t) Höhe der individuellen Versichertenrente im Jahr t  

v Anzahl der zu berücksichtigen Versicherungsjahre16  

pB persönliche Bemessungsgrundlage (Verhältnis zwischen dem Bruttoarbeitsverdienst des einzelnen 
Versicherten bis zur Beitragsbemessungsgrenze zum Bruttoarbeitsentgelt aller Versicherten)  

s Steigerungssatz (1,5% für Altersruhegeld und Erwerbsunfähigkeitsrente bzw. 1% für Berufsunfähig-
keitsrente) 

BG(t) allgemeine Bemessungsgrundlage des laufenden Jahres (durchschnittlicher Bruttojahresverdienst al-
ler Versicherten im Mittel des dreijährigen Zeitraums vor dem Jahr des Versicherungsfalles)  

 

Mit der Rentenreform verbunden war ferner die bis auf Besonderheiten hinsichtlich der Versiche-
rungspflichtgrenze nahezu vollständige Angleichung der rechtlichen Unterschiede zwischen Arbei-
tern und Angestellten bezüglich der Rentenversicherung (siehe hierzu Hinrichs/Kangas 2003, 576, 
Schmähl 2007, 20f.). So wurde unter anderem eine Erwerbsunfähigkeitsrente auch Arbeitern ge-
währt, welche die Hälfte ihrer Erwerbsfähigkeit eingebüßt hatten, ebenso wie die Möglichkeit, ab 
dem 60. Lebensjahr und bei vorgezogener Arbeitslosigkeit von mindestens einem Jahr eine vorge-
zogene Rente im Vorruhestand in Anspruch zu nehmen. Auch das Prinzip „Rehabilitation vor Ren-
te“ (Prioritätsprinzip) wurde gesetzlich verankert (vgl. Hegelich 2006, 67).  

Zur Finanzierung dieser Maßnahmen diente ein „modifiziertes“ Umlageverfahren, da die Vermö-
gensreserven des bisherigen Kapitaldeckungsverfahrens durch die Folgen der Weltwirtschaftskrise 
und des Zweiten Weltkrieges stark reduziert worden waren. Dieses Umlageverfahren war insofern 
„modifiziert“ bzw. „unvollständig“, als ein einheitlicher Beitragssatz für einen jeweils zehnjährigen 
„Deckungsabschnitt“ so festgelegt werden sollte, dass, vereinfacht betrachtet, am Ende des De-
ckungsabschnitts eine Vermögensreserve im Umfang von einer Jahresausgabe vorhanden ist. 
Dieses System der intergenerativen Umverteilung von der jüngeren, erwerbstätigen Generation auf 
die Rentnerjahrgänge wurde von Anfang an durch einen Bundeszuschuss ergänzt, dessen Anteil 
an den Ausgaben der Rentenversicherung im Jahr 1957 29,8% betrug. Laut Rentenreformgesetz 
1957 wurde dieser Anteil entsprechend der Änderung der allgemeinen Bemessungsgrundlage 
fortgeschrieben, so dass die Erhöhungen der Rentenleistungen keine Rückwirkung ausübten (vgl. 
BMAS 2006, Nöcker 2003, 300; Schmähl 2007, 20). Die Rentenansprüche wurden ferner nicht 
mehr komplett durch Rückstellungen gedeckt. Stattdessen beschränkte sich die Mindestreserve 
nun auf die Ausgaben eines Jahres. Die starke Bezogenheit der Leistungen auf die bisherigen Bei-
träge schloss eine horizontale Umverteilung weitgehend aus (vgl. Hegelich 2006, 65 f.; Schmähl 
2007, 21). Ein konstanter Beitragssatz von 14% wurde von der Regierung für den ersten zehnjäh-
rigen Zeitraum als ausreichend angesehen, für den zweiten sollte der Beitragssatz auf 16,25% 
steigen, im dritten Jahrzehnt sollte er 18,25% betragen (vgl. Schmähl 2007, 20). Infolge dieser 
Neudefinition des Rentensystems stiegen die Ausgaben erheblich um 60% an (vgl. Hin-
richs/Kangas 2003, 576). 

Der Ausbau der Rentenversicherung durch die Rentenreform 1957 fiel in eine gesamtgesellschaft-
liche und gesamtwirtschaftliche Situation, die durch das „Wirtschaftswunder“ bestimmt war. Sehr 
hohe Wachstumsraten und Vollbeschäftigung prägten das Bild. Die Bundesregierung sprach an-
gesichts des Verhältnisses aus nachgefragter und angebotener Arbeit gar von Arbeitskräfteman-
gel, dem sie durch die „Gastarbeiterpolitik“ zu begegnen suchte. Der Altersquotient, das Verhältnis 
der 65-jährigen und älteren zur Bevölkerung zwischen 20 und 65 Jahren betrug deutlich unter 
25%. Die Rentner schienen nahezu einzig nicht am wachsenden Wohlstand zu partizipieren (vgl. 

                                            
16 Einschließlich Zeiten längerer Schul- und Berufsausbildung, Zeiten für Krankheit, Arbeitslosigkeit, Kriegsdienst, Ge-

fangenschaft, sowie Zurechnungszeiten bei Berufs- und Erwerbsunfähigkeit (vgl. Schmähl 2007, 12). 

( ) ( )   R t v pB s BG t
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Hegelich 2006, 68). Die Kosten einer Sozialpolitik, welche die Erhaltung des sozialen Status an-
strebte, schienen daher tragbar (vgl. Manow 1997, 27).  

Nach der Rentenreform von 1957 wurde das Rentensystem nochmals erweitert. Durch die Neure-
gelung des Fremdrenten- und Auslandsrentenrechts 1960 wurde für Fremdrenten das Entschädi-
gungsprinzip durch das Eingliederungsprinzip ersetzt, so dass die Betroffenen (Flüchtlinge und 
Vertriebene) so gestellt wurden, als ob sie ein vollständiges Erwerbsleben in der Bundesrepublik 
verbracht hätten (vgl. Zöllner 1981, 150). Das durchschnittliche Rentenzugangsalter betrug 1960 
64,7 Jahre (vgl. Ruland 2007, 40).  

Obwohl bereits im Rahmen einer ersten rezessionsbedingten Krise Ende der 60er Jahre, die u.a. 
durch inflationäre Preissteigerungen, nachlassende Wachstumsraten, ansteigende Arbeitslosigkeit 
und ein nachlassendes Sozialprodukt gekennzeichnet war, an eine Einschränkung der Sozialleis-
tungen gedacht worden war, wurde die Erweiterung in der Dimension der Zahlungen sowie des 
Kreises der Anspruchsberechtigten bis in die 70er Jahre hinein fortgesetzt. Lediglich mit dem 
Rückgriff auf die Mindestreserve wurde versucht, die als kurzfristige Schwächung der Wirtschaft 
interpretierte Phase zu überbrücken. Die Mindestreserve wurde entsprechend auf drei Monatsaus-
gaben reduziert. Dennoch zeigte das durch die Ansammlung von Kapital verbesserte Umlagesys-
tem schon am Ende des ersten 10-jährigen Finanzierungszeitraumes Finanzierungslücken und 
wurde 1969 in ein reines Umlagesystem überführt. Die Einnahmen eines Kalenderjahres sollten 
die Ausgaben dieses Jahres decken. Wenn erforderlich sollten Entnahmen aus einer Schwan-
kungsreserve gedeckt werden, bis auf die kein Kapital mehr angesammelt werden sollte (vgl. He-
gelich 2006, 69, Lampert/Althammer 2007, 323, Nöcker 2003, 300). 

Mit der Rentenreform von 1972 war zunächst der Höhepunkt der Ausdehnung erreicht. Während 
der Bundeszuschuss seit 1957 deutlich abgesenkt wurde und mit 13,1% seinen Tiefststand er-
reichte, wurde die gesetzliche Rentenversicherung für freiwillig Versicherte geöffnet, die bislang 
nur nach mindestens 60-monatiger Pflichtversicherung hatten beitreten können (Selbständige, 
nicht-erwerbstätige Hausfrauen). Auch wurden die Altersgrenzen flexibilisiert, wodurch langjährig 
Versicherte unter bestimmten Voraussetzungen ihre Altersrente – ohne Abschläge – bereits ab 
dem 63. Lebensjahr beanspruchen konnten. Zudem wurde eine Rente nach Mindesteinkommen 
eingeführt17 und es kam zu einer vorgezogenen Rentenanpassung für 1972 um 6 Monate (vgl. He-
gelich 2006, 70 f.; Ruland 2007, 33). Das Rentenreformgesetz entstand aus der Zuversicht auf ein 
stetiges wirtschaftliches Wachstum nach Überwindung der Rezession Mitte der 60er Jahre mit der 
Folge stark ansteigender Löhne und folglich der Beitragseinnahmen der Rentenversicherung. Den 
Hochrechnungen nach erschien es so, dass viel Geld zu verteilen war (vgl. Ruland 2007, 32). 

Finanziert wurde diese schrittweise Ausweitung der gesetzlichen Rentenversicherung insbesonde-
re durch eine Erhöhung der Beiträge. Der Beitragssatz, der seit 1957 bei 14% gelegen hatte,18 
stieg von 1968 bis 1973 auf 18%. Auch der Bundeszuschuss nahm in der Zeit von 1957 bis 1973 
von 1,74 Mrd. Euro auf 4,25 Mrd. Euro zu (vgl. Hegelich 2006, 70). 

 

 

Von der Rentenreform 1973 bis zur Rentenreform 1984 

Das „Wahlgeschenk“ der Reform 1972 sowie die dann einsetzende wirtschaftliche Rezession 
überforderten die Finanzen der Rentenversicherung. So folgten auf die hohen Lohnsteigerungsra-
ten der Vorjahre nun hohe Anpassungsraten für die Renten. Gleichzeitig stiegen die Einnahmen 
mit Beginn der Rezession langsamer. Durch die Wirtschaftskrise und den „Ölschock“ von 1973 
änderte sich die Wirtschaftslage plötzlich dramatisch. Daher bestimmte das Bestreben der Konso-
lidierung der Finanzen der Rentenversicherung die Zeit nach 1972. So kam es bereits im Jahr 
1973 zu ersten Anpassungsbestrebungen, wo zunächst versucht wurde, die Arbeitslosigkeit durch 
die Beschränkung des Zuverdienstes beim Bezug von Altersruhegeldern zu verringern (vgl. Frerich 
                                            
17 Bei Versicherten mit mindestens 35 anrechnungsfähigen Versicherungsjahren wurden die Pflichtbeitragszeiten vor 

1973 auf 75% des Durchschnittsverdienstes aller Versicherten angehoben.  
18 Der Beitragssatz steigt zunächst nicht, da der Zunahme in der Dimension der Zahlungen insbesondere auf Grund des 

Krieges keine entsprechende Ausweitung des Personenkreises gegenüberstand. Auch entwickelte sich die Beschäf-
tigung 1967 erstmals rückläufig (vgl. Hegelich 2006, 70). 
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1996, 84). Der Erfolg war jedoch gering und die Arbeitslosigkeit blieb auf hohem Niveau. Die Dis-
krepanz zwischen Einnahmen und Ausgaben führte schließlich zum ersten Defizit der Rentenver-
sicherung 1976 (vgl. Hegelich 2006, 73).  

Weitreichende Konsolidierungsmaßnahmen der Rentenversicherung wurden erstmals mit dem 20. 
Rentenanpassungsgesetz von 1977 eingeleitet. Das bisher tragende Prinzip der bruttolohnbezo-
genen Rentenanpassung wurde zunächst durch fallweise Korrekturen und Veränderungen außer 
Kraft gesetzt (vgl. Nullmeier/Rüb 1993, 125). So richtet sich ein Block von Reformen unmittelbar 
auf die Verringerung des Leistungsniveaus: das Rentenniveau war 1977 netto nach Steuern be-
reits auf 73,2% gestiegen. Die Anpassung der Renten, die 1972 vorgezogen worden war, wurde 
1977 nach hinten verschoben. Die 21. Rentenanpassung wurde auf den 1.1.1979 verlegt (1972 
war beschlossen worden, die Renten zur Mitte des laufenden Jahres anzupassen). Auch der Kreis 
der Anspruchsberechtigten wurde verringert, unter anderem durch die Verschärfung der Regelun-
gen für den Bezug von Kinderzuschuss, Waisenrente und Heilverfahren. Bildungsbezogene An-
rechnungszeiten wurden nur noch höchstens mit dem Durchschnittsverdienst aller Versicherten 
bewertet (vgl. Hegelich 2006, 74; Ruland 2007, 38). 

Zwischen den Rentenreformen von 1977 und 1983 wurde dieser Kurs fortgesetzt. Der bisherige 
Kinderzuschuss wurde 1977 „eingefroren" und damit von der Entwicklung der Renten abgekoppelt. 
Auch wurde 1977 die Mindestreserve der Rentenversicherung von drei auf eine Monatsausgabe 
verringert, wodurch kurzfristig Rücklagen als Einnahmen zur Verfügung gestellt werden konnten. 
1979 wurden die Renten vorübergehend von der Bruttolohnentwicklung abgekoppelt. Nach den 
Vorschriften der Rentendynamik wären die Renten in den Jahren 1979 bis 1981 um 7,2%, 6,9% 
und 6,1% zu erhöhen gewesen. Dieser Satz wurde auf 4,5%, 4,0% und 4,0% reduziert. 1982 wur-
de die Anpassung der Renten um ein weiteres halbes Jahr nach hinten verschoben. Seit 1978 wa-
ren für Arbeitslose Beiträge von der Bundesanstalt für Arbeit entrichtet worden, und zwar nach 
Maßgabe der bisherigen Arbeitsentgelte. 1982 wurde die Regelung revidiert und die Beiträge den 
Lohnersatzleistungen angepasst. Das 20. Rentenanpassungsgesetz von 1977 sah ferner eine Ent-
lastung von Ausgaben für die Krankenversicherung der Rentner zu Lasten der Krankenversiche-
rung vor. Schließlich wurde die Mindestreserve der Rentenversicherung von drei auf eine Mo-
natsausgabe verringert, wodurch kurzfristig Rücklagen als Einnahmen zur Verfügung gestellt wer-
den konnten (vgl. Frerich 1996, 84, Hegelich 2006, 73 ff., Ruland 2007, 32 f.).  

1983 wurden die Anpassungsmaßnahmen noch verschärft. Eine weitere Verkleinerung des an-
spruchsberechtigten Personenkreises sollte erreicht werden, indem die Beitragsrückerstattung er-
leichtert wurde, die Ausländern gewährt wurde, die 1983 und 1984 dauerhaft in ihre Heimatländer 
zurückkehrten. Hinzu kam die 1983 beschlossene Erschwerung der Anspruchsvoraussetzungen 
für Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit (vgl. Frerich 1996, 74 ff.). Auch das Umschichten 
von Leistungen aus der gesetzlichen Rentenversicherung hin zu anderen Institutionen wurde fort-
gesetzt (vgl. Hegelich 2006, 75).19  

1986 wurde ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1975 umgesetzt, in welchem die Regie-
rung beauftragt wurde, Männer und Frauen bei der Hinterbliebenenrente gleichzustellen. Witwen 
und Witwer sollten danach Hinterbliebenenrente erstmals unter gleichen Voraussetzungen erhal-
ten (vgl. Koeppinghoff 1984, 42).20  

 

                                            
19 1983 wurde der Kinderzuschuss durch das Kindergeld ersetzt (vgl. Steffen 2002, 15). Der Beitrag im Rahmen der 

Krankenversicherung der Rentner wurde ab 1983 schrittweise abgeschmolzen. Eine Selbstbeteiligung für Rehabilita-
tionsmaßnahmen wurde eingeführt. Entlastet wurde die Rentenversicherung auch von den Leistungen zur Behand-
lung von Tbc-Erkrankungen und bei der Finanzierung der knappschaftlichen Krankenversicherung der Rentner (vgl. 
Frerich 1996, 84 f.). Die Rentner wurden ferner an den Beiträgen zur Krankenversicherung beteiligt, um die GRV zu 
entlasten (vgl. Steffen 2002, 15). Um die Einnahmen zu erhöhen, wurde schließlich das Krankentagegeld ab 1983 
voll in die Beitragspflicht einbezogen (vgl. Frerich 1996, 85).  

20 Witwer und Witwen erhalten seitdem erstmals unter gleichen Voraussetzungen Hinterbliebenenrente, auf die aller-
dings Erwerbseinkommen und Einkommensersatzleistungen zu 40% angerechnet wurden, soweit sie einen dynami-
schen Freibetrag je Waisenrentenberechtigtes Kind übersteigen. Außerdem wurden erstmals in der Rentenversiche-
rung Kindererziehungszeiten eingeführt. Für jedes Kind wurde das erste Jahr dem erziehenden Elternteil, meistens 
der Mutter, rentenbegründend und -steigernd gutgeschrieben (vgl. Ruland 2007, 33). 
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Von der Rentenreform 1989/1992 bis zum Beschäftigungsförderungsgesetz 1997 

Mit der 1989 beschlossenen „Rentenreform 1992“ und dem Rentenreformgesetz 1992 wurde die 
gesetzliche Rentenversicherung einheitlich als 6. Buch in das Sozialgesetzbuch eingefügt und 
zugleich die Rentenformel neu aufgebaut. Die Reform bedeutete eine neue Zielvorstellung für die 
Rentenpolitik und stand unter dem expliziten Ziel, die Rentenfinanzen auf Dauer zu sanieren und 
zu stabilisieren. Der damals aufgrund mehr Rentnern und weniger Beitragszahlern prognostizierte 
Anstieg des Beitragssatzes auf im Jahre 2030 zwischen 36% und 41% (siehe unten) sollte ver-
langsamt und begrenzt werden. Eine der wichtigsten Maßnahmen dieser Reform war der Über-
gang von der Brutto- zur Nettoanpassung, das heißt, dass nicht mehr die Brutto-, sondern die Net-
tolohnentwicklung den Referenzpunkt für die Rentenanpassung darstellte. Steigende Steuern, 
aber auch steigende Beitragssätze senken somit im Wege einer Rückkoppelung die Rentenleis-
tungen (Dämpfung). Neuregelungen gab es ebenso hinsichtlich der Bewertung und Berücksichti-
gung von beitragsfreien und beitragsgeminderten Zeiten. So wurden bildungsbezogene Anrech-
nungszeiten nur noch höchstens mit 75% des Durchschnittsverdienstes aller Versicherten bewer-
tet, angerechnet wurden nur noch maximal 7 Jahre. Wesentlich war ebenso die stufenweise An-
hebung der Altersgrenzen von 60 und 63 Jahren auf das Alter 65, zur damaligen Zeit jedoch mit 
langen Übergangsfristen bis 2014. Auch der Bundeszuschuss wurde so fortgeschrieben, dass er 
nicht nur die Veränderung der Bruttolöhne berücksichtigt, sondern auch die relative Entwicklung 
des Beitragssatzes. In der Folge pendelte der Bundeszuschuss zunächst um 18 bis 20%. Diese 
Koppelung ist Teil eines neugeschaffenen Regelkreislaufes von Beitragssatz, Rentenanpassung 
und Bundeszuschuss. Anknüpfungspunkt für diesen Regelkreis ist eine gesetzlich vorgeschriebe-
ne Rücklage in Höhe einer Monatsausgabe für Renten. Der Beitragssatz ist jährlich so zu kalkulie-
ren, dass diese (Mindest-)Ausstattung eingehalten wird. Muss der Beitragssatz erhöht werden, um 
dieses Ziel zu erreichen, so führt das gleichzeitig zu einer Erhöhung des Bundeszuschusses und 
zudem zu einer niedrigeren Rentenanpassung, weil durch die Beitragssatzerhöhung die Nettolöh-
ne geringer steigen (vgl. Quartier 1990). Im Zuge der Reform wurden damit nicht mehr die Ausga-
ben den Einnahmen angepasst, sondern die Rentenformel selbst wurde substantiell geändert (vgl. 
Hegelich 2006, 78 ff., Nöcker 2003, 302, Ruland 2007, 33 f.; Ruland 2001, 2 f.). Das Rentenniveau 
betrug 1992 netto nach Steuern 67,4% (vgl. Ruland 2007, 38). Die Rentenformel stellt sich formal 
wie folgt dar (vgl. Holzapfel 2005, Lampert/Althammer 2007, 313):  

 

   MR EP ZF RF AR  

 

mit 
EP Entgeltpunkte  

ZF Zugangsfaktor 

RF Rentenartfaktor  

AR Aktueller Rentenwert 

 

Der erste Faktor der Rentenformel ist die Summe aller im Lauf eines Versicherungslebens erwor-
benen Entgeltpunkte (EP), die den individuellen Versicherungsverlauf in Form der individuell er-
worbenen rentenrechtlichen Zeiten wiederspiegelt. Sie bewirkt die (Arbeits-) Leistungsbezogenheit 
der Rente, weil die Zahl der persönlichen Entgeltpunkte im Wesentlichen von der Höhe der geleis-
teten Beiträge und der Zahl der Beitragsjahre bestimmt wird. Einen Entgeltpunkt erhält der Versi-
cherte für ein Jahr Beitragszahlung aus einem Einkommen entsprechend dem durchschnittlichen 
Verdienst dieses Jahres. Liegt das Einkommen über (unter) dem Durchschnittsverdienst, erhält er 
entsprechend mehr (weniger) Entgeltpunkte (vgl. Holzapfel 2005, Lampert/Althammer 2007, 313).  

Der Zugangsfaktor (ZF) hat die Funktion, bei vorzeitiger oder bei aufgeschobener Inanspruchnah-
me der Altersrente die im Vergleich zu einer „Normalrente“ abweichende Rentenbezugsdauer in 
die Rentenhöhe zu berücksichtigen. Er resultiert aus dem Beginn des individuellen 
Altersrenteneintritts und beträgt bei einem Regeleintritt 1,0.21 Er steigt (sinkt) bei einem späteren 
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eintritts und beträgt bei einem Regeleintritt 1,0.21 Er steigt (sinkt) bei einem späteren (früheren) 
Eintritt entsprechend. Der Zugangsfaktor reguliert daher das Verhältnis von Höhe und Dauer der 
Rentenzahlungen. So sinkt die Rentenhöhe für jeden Monat, in dem die Erwerbsperson früher in 
Rente geht um 0,3%, also um 3,6% pro Jahr. Zu dieser Kürzung kommt, bedingt durch den frühe-
ren Austritt aus dem Erwerbsleben, noch das Fehlen weiterer erworbener Entgeltpunkte hinzu. 
Umgekehrt erhöht sich der Zugangsfaktor bei späterem Renteneintritt um 0,5% pro Monat, also um 
6% pro Jahr (vgl. Hegelich 2006, 80, Holzapfel 2005, Lampert/Althammer 2007, 317). 

Der Rentenartfaktor (RF) hängt von der jeweiligen Rentenart ab und von dem Ausmaß, in dem ei-
ne Rente Unterhaltsersatz leisten soll. Altersrenten erhalten entsprechend den Rentenartfaktor 1,0 
(vgl. Holzapfel 2005, Lampert/Althammer 2007, 317f.)22.  

Der aktuelle Rentenwert (AR) schließlich wird durch Rechtsverordnung von der Bundesregierung 
bestimmt. Er ist identisch für alle Rentner, unabhängig von Rentenart und Zeitpunkt der Inan-
spruchnahme. Er setzt die in Entgeltpunkten gezählten Anwartschaften in Euro um und stellt folg-
lich den monetären Bestandteil der Rentenformel dar. Er verändert sich während der Zeit des Ren-
tenbezugs und wird grundsätzlich jährlich zum 1. Juli angepasst. Die Rentenanpassungsformel re-
guliert und konkretisiert die Beteiligung der Rentenbezieher an den Einkommensfortschritten der 
Erwerbstätigen und wirkt zugleich auf die Beitragsbelastung der versicherten Beschäftigten. Vor-
nehmlich orientiert sich der aktuelle Rentenwert an der Veränderung der Bruttolohn- und Gehalts-
summe (BE) je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer. Die Anpassungsformel enthält daher 
die Bruttolohnentwicklung des Vorjahres im Vergleich zum davor liegenden Kalenderjahr. Dieser 
Wert wird korrigiert durch zwei weitere Faktoren, die zeigen, wie sich die Belastungen der Bei-
tragszahler (Nettoquote) und der Rentner (Rentennettoquote) in diesen beiden Jahren verändert 
haben. Die Multiplikation der drei Verhältniswerte mit dem (alten) aktuellen Rentenwert ergibt den 
(neuen) aktuellen Rentenwert (vgl. Holzapfel 2005, Lampert/Althammer 2007, 318):23 

 

t 1 t 1 t 2
t t 1

t 2 t 2 t 1

BE NQ RQ
AR AR

BE NQ RQ
  


  

      

mit 
AR aktueller Rentenwert 

NQ Nettoquote für Arbeitsentgelt 

RQ Rentennettoquote 

BE  Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer 

t laufendes Jahr  

t-1 Vorjahr  

t-2 Vorvergangenes Jahr 

                                            
21 Ebenso hoch war der Wert bei Erwerbsminderungsrenten, wenn der Versicherte bei Eintritt der Erwerbsminderung 

mindestens 63 Jahre alt war, und bei Hinterbliebenenrenten, sofern der Verstorbene das 63. Lebensjahr vollendet 
hatte (vgl. Holzapfel 2005).  

22 Volle Erwerbsminderungsrenten, Erziehungsrenten und Witwen-/Witwerrenten werden während des Sterbeviertel-
jahrs ebenso mit dem Faktor 1,0 berechnet. Teilweise Erwerbsminderungsrente wird gewährt bei einem täglichen 
Restleistungsvermögen von bis zu 6 Stunden. Der Rentenartfaktor beträgt daher 0,5 (halbe Rente).  Witwen und 
Witwer erhalten mit dem Rentenartfaktor 0,6 60% der Versichertenrente, bei nur kurz Verheirateten oder jungen Ver-
witweten beträgt der Faktor 0,55. Hinterbliebene Ehepartner (und seit 1.1.2005 auch eingetragene Lebenspartner) die 
erwerbsfähig sind, keine Kinder erziehen und unter 45 Jahre alt sind, erhalten durch den Rentenartfaktor von 0,25 ein 
Viertel der vollen Rente. Der geringste Rentenartfaktor wird bei Waisen angesetzt. Halbwaisen bekommen 10%, 
Vollwaisen 20%, die der Verstorbene erhalten hat oder hätte (vgl. Holzapfel 2005).  

23 Die durchschnittlichen Brutto- und Nettolöhne kamen aus der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung des Statisti-
schen Bundesamtes und entsprechen der Lohn- und Gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer. 
Dabei wurden die im Vorjahr verwendeten Werte im aktuellen Jahr (als Daten des vorvergangenen Jahres) unverän-
dert übernommen. Die Rentennettoquote erfasste das Verhältnis der Bruttorente zur Nettorente eines Standardrent-
ners (45 Jahre Durchschnittsverdienst). Von der Bruttorente waren Abgaben und Steuern abzuziehen. Da eine Stan-
dardrente unter der steuerlichen Freibetragsgrenze lag, fielen keine Steuern auf Renten an. Bei der Anpassungsbe-
rechnung ab 1992 war jedoch der Eigenanteil für die Krankenversicherung der Rentner anzusetzen. Die Rentennet-
toquote, die sich aus den Veränderungen des Eigenanteils zur Krankenversicherung berechnete, bewirkte, dass die 
Belastungen der Rentner für Sozialabgaben in der Rentenanpassung berücksichtigt wurden (vgl. Holzapfel 2005). 
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Wesentlich für die Rentenreform 1992 waren vor allem auch sozialpolitische Veränderungen. So 
ging die Verabschiedung der Rentenreform 1992 unmittelbar mit dem Zusammenbruch der DDR 
einher. Die Rentenversicherung stand damit vor der doppelten Herausforderung, die gerade be-
schlossene Rentenreform umzusetzen und die deutsche Wiedervereinigung zwei Jahre früher als 
ursprünglich geplant rentenpolitisch zu bewältigen (vgl. Ruland 2001, 3 f.; Ruland 2007, 34). Das 
Rentenversicherungssystem der DDR wurde in der Folge in das Westsystem integriert. Spezifi-
sche Finanzierungslücken des Ostsystems mussten nun durch ein Gesamtsystem gedeckt wer-
den. Abweichungen zwischen West und Ost bestanden jedoch weiter in Hinblick auf die Berech-
nung der Zugangsrenten, die Umstellung der Bestandsrenten und bei der Rentenanpassung. So 
wurden die aus Beiträgen zu DDR-Zeiten resultierenden Renten auf Basis von 20 anstelle von 45 
Beitragsjahren kalkuliert. Zudem wurde ein eigenständiger „Aktueller Rentenwert Ost" eingeführt. 
Dieser wurde erstmals fiktiv für Dezember 1991ermittelt, indem der im Dezember 1991 geltende 
aktuelle Rentenwert  mit dem Verhältnis aus Standardrenten in Ost- und Westdeutschland multipli-
ziert wurde. Da das Lohnniveau in den neuen Ländern erheblich unter dem westdeutschen lag, er-
gab sich für die Berechnung von Renten in den neuen Ländern ein geringerer „Aktueller Renten-
wert". Dieser betrug am 1.1.1992 knapp 57% des aktuellen Rentenwertes (23,57 DM gegenüber 
41,44 DM). Auch wurden die Renten, die aus Beiträgen zu DDR-Zeiten resultierten, auf Basis von 
20 (und nicht 45) Beitragsjahren kalkuliert. Die Anpassung der Ostrenten schließlich orientierte 
sich am Verhältnis zwischen Standardrente mit 45 Entgeltpunkten und dem Nettorentenniveau der 
alten Bundesländer. Das durchschnittliche Nettoentgelt (Ost) wurde berechnet und mit dem Faktor 
multipliziert, der dem West-Nettorentenniveau entsprach. Um der schnelleren Lohnentwicklung im 
Beitrittsgebiet Rechnung zu tragen, wurde der aktuelle Rentenwert (Ost) jedoch nicht nur einmal 
jährlich am 1.7. erhöht, sondern bis einschließlich 1996 zusätzlich zum 01.01. jeden Jahres (vgl. 
Hegelich 2006, 83 ff., Holzapfel 2005, Ruland 2001, 3 f., Ruland 2007, 34).24 

Die Einführung der gesetzlichen Pflegeversicherung 1995 durch das Pflegeversicherungsgesetz 
hatte die Einbeziehung der Rentner gegen hälftige Beitragszahlung in die Pflegeversicherung zur 
Folge. Ab 1. April 1995 war eine Rentenversicherungspflicht für Pflegepersonen zu Lasten der 
Pflegekassen vorgesehen (vgl. Ruland 2007, 34). Die Rentenanpassung wurde damit durch die 
höhere Abgabenlast der Arbeitnehmer bei der Ermittlung der Nettoquote und bei der Rentennetto-
quote beeinflusst, weil auch krankenversicherte Rentner in der Pflegeversicherung pflichtversichert 
wurden. Zusätzlich zum Krankenversicherungsbeitrag, der auf die Rentennettoquote bis 1994 al-
lein einwirkte, war ab 1995 auch der Beitrag zur Pflegeversicherung abzusetzen, woraufhin die 
Nettoquote sank, während die Rentennettoquote anstieg (vgl. Holzapfel 2005). 

Als Konsequenz der durch eine hohe Arbeitslosigkeit und die West-Ost-Transfers steigenden Bei-
tragssätze reagierte die Politik mit weiteren Sparmaßnahmen. So beschleunigte das Wachstums- 
und Beschäftigungsförderungsgesetz von 1997 die Anhebung der vorgezogenen Altersgrenzen 
durch die starke Verkürzung der langen Übergangsfristen, schränkte Vergünstigungen des sozia-
len Ausgleichs ein (Verkürzung der Anrechnungszeiten wegen Ausbildung, Reduktion der Leistun-
gen nach dem Fremdrentengesetz) (vgl. Ruland 2007, 35 ff.). 

 

 

Von der Rentenreform 1997 zur Rentenreform 1999/2001 

Seit 1957 war die Grundstruktur der gesetzlichen Rentenversicherung nicht modifiziert worden. Die 
sich wandelnden sozioökonomischen Bedingungen und finanziellen Probleme sollten im Rahmen 
des umlagefinanzierten Systems bewältigt werden. Entsprechend waren die großen Reformen des 
Alterssicherungssystems in langen Abständen (1957, 1972, 1992) im Konsens der großen Volks-
parteien verabschiedet worden. Diese waren sich weitgehend einig, das Rentensystem nicht für 
parteipolitische Profilierungen zu gebrauchen. Dies wandelte sich spätestens Ende der 90er Jahre 
deutlich, als die Gestaltung des Rentensystems plötzlich öffentlich, politisch und wissenschaftlich 
kontrovers diskutiert wurde und Rentenreformen zu einem wichtigen Wahlkampfthema avancier-
ten. Die zeitlichen Abstände zwischen den Reformen sollten sich ebenfalls deutlich verkürzen und 
                                            
24 Für eine ausführliche Darstellung der Entwicklung des aktuellen Rentenwertes (Ost) siehe z.B. Holzapfel 2005. 
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Beschlüsse im Konsens der Vergangenheit angehören. Ziel waren nun nicht mehr systemimma-
nente, sondern strukturelle Reformen, wesentlich begründet auch durch das Bestreben, die Wett-
bewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen durch eine Senkung der Lohnnebenkosten zu gewähr-
leisten. Infolgedessen ging es bei der Rentenreform 2001 erstmals nicht um die Gewährung eines 
bestimmten Sicherungsniveaus. Maßgebliches rentenpolitisches Ziel wurde stattdessen die Stabi-
lisierung des Beitragssatzes zur gesetzlichen Rentenversicherung, der die Höhe des Rentenni-
veaus untergeordnet wurde (vgl. Czada 2004, 128; Wehlau 2009, 65).  

Die erste derartige Entwicklung der Umstrukturierung des Rentensystems wurde durch das Ren-
tenreformgesetz 1999 markiert, das 1997 verabschiedet wurde. Aufgrund des ständig steigenden 
Lebensalters der Bevölkerung und rückläufiger Geburtenzahlen sollte die Demographie berück-
sichtigt werden. Alternativ wäre es möglich gewesen, die Beiträge zu erhöhen und die Rentner un-
belastet zu lassen oder die Beiträge stabil zu halten und die Renten zu kürzen. Während erstere 
Alternative allerdings in den vorausgegangenen Jahrzehnten stark genutzt wurde – der Beitrags-
satz lag 1998 bereits bei 20,3% –, beschloss man nun, die demographische Entwicklung ab 1999 
in die Rentenhöhe einfließen zu lassen. Alle Rentenbezieher sollten das gestiegene Risiko durch 
sinkende Einnahmen und steigende Ausgaben der Rentenkasse mittragen. Hierzu wurde die An-
passungsformel modifiziert, was sich unmittelbar auf den aktuellen Rentenwert und die Höhe aller 
Renten auswirkt. Der Demographiefaktor war als zusätzliche Komponente der Rentenformel vor-
gesehen. Die bisherigen Berechnungsfaktoren blieben identisch, so dass sich die Rentenanpas-
sungsformel mit Demographiefaktor wie folgt darstellte (vgl. Hegelich 2006, 85 f.. Holzapfel 2005, 
Ruland 2007, 35 ff.):  

 

t 9

t 1 t 1 t 2 t 8
t t 1

t 2 t 2 t 1

LEB
1

BE NQ RQ LEB
AR AR 1

BE NQ RQ 2



   


  

  
     
 
    

mit 
AR aktueller Rentenwert 

NQ Nettoquote für Arbeitsentgelt 

RQ Rentennettoquote 

BE  Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer 

LEB Durchschnittliche Lebenserwartung der 65-jährigen im zurückliegenden neunten bzw. achten 

Kalenderjahr 

t laufendes Jahr  

t-1 Vorjahr  

t-2 Vorvergangenes Jahr 

 

Dabei war die (Rest-)Lebenserwartung von 65-Jährigen bzw. deren Veränderung im Vergleich 
zweier aufeinanderfolgender Jahre entscheidend. Nur jeweils ein Wert pro Jahr sollte ermittelt 
werden und vorhandene Unterschiede in der Restlebenserwartung zwischen den Geschlechtern 
oder den beiden Teilen Deutschlands wurden nicht gesondert ausgewiesen. Der Bezug auf länger 
zurückliegende Jahre (nämlich das neunt- und achtvergangene) wurde gewählt, um auch die ge-
stiegene Lebenserwartung der Bestandsrentner einfließen zu lassen. Im Zuge der Wiedervereini-
gung wuchs die durchschnittliche Lebenserwartung zu Beginn der 90er Jahre statistisch stärker als 
in den Jahren nach 1995. Mit dem Zugriff auf Werte ab 1990 wurde daher ein niedrigerer Demo-
graphiefaktor ermittelt, so dass die Rentenerhöhung stärker gebremst wurde als dies mit aktuellen 
Daten zur Lebenserwartung 65-Jähriger hätte getan werden können. Die Teilung des Wertes 
durch zwei beruhte auf der Entscheidung, dass die Belastung durch die demografischen Probleme 
in der Rentenversicherung nur hälftig von den Rentnern getragen werden sollte (vgl. Holzapfel 
2005). Somit sollten die Mehrausgaben in Folge einer längeren Lebenserwartung, wenn die Le-
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benserwartung weiter ansteigt, durch eine niedrigere Anpassung zum Teil wieder ausgeglichen 
werden (vgl. Holzapfel 2005, Ruland 2007, 35 ff.).  

Der Rentenversicherung wurde ferner ein zusätzlicher Bundeszuschuss entsprechend dem Mehr-
aufkommen aus einem Prozentpunkt der allgemeinen Mehrwertsteuer gewährt, die deswegen ab 
1. April 1998 um einen Prozentpunkt von 15% auf 16% angehoben wurde. Dieser Zuschuss sollte 
entlasten von der Finanzierung „versicherungsfremder“ Leistungen und ermöglichte es, den Bei-
tragssatz trotz steigender Ausgaben zum 1. April 2001 von 20,3% auf 19,5% abzusenken. Ein wei-
terer wesentlicher Teil der Rentenreform war die Neuordnung der Rententypen. Die Altersrente 
wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeit wurde abgeschafft und die betroffenen Personen 
werden in die übrigen Rentengruppen eingegliedert. Ebenso wurde die vorzeitige Rente für Frauen 
abgeschafft die Altersgrenzen für die Renten für Frauen und Arbeitslose wurden auf 65 Jahre so-
wie für Schwerbehinderte schrittweise auf 63 Jahre angehoben. Ferner wurde die Teilung von Be-
rufs- und Erwerbsunfähigkeitsrenten aufgehoben und stattdessen eine einheitliche Erwerbsminde-
rungsrente eingeführt. Dabei sollte die Erwerbsfähigkeit wieder abstrakt bestimmt wurden, so dass 
der bisherige Beruf, die Zumutbarkeit und die Verschlossenheit des Arbeitsmarktes nicht mehr 
zählten. Ziel war es, Arbeitsplatz- und Invaliditätsrisiko zu trennen. Erwerbsminderungsrente sollte 
ebenso nicht gezahlt werden, solange noch Entgelt für vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit geleiste-
te Arbeit (insbesondere Vorruhestandsgeld) bezogen wurde. Schließlich wurden für Neurenten ab 
1997 Ausbildungszeiten nur noch bis maximal 3 Jahre anerkannt (vgl. Hegelich 2006, 85 f., Holz-
apfel 2005, Lampert/Althammer 2007, 324, Ruland 2007, 35, Ruland 2001, 5). 

Die neue „rot-grüne“ Bundesregierung setzte unmittelbar nach dem Amtsantritt 1998 sowohl den 
demographischen Faktor als auch die Neuregelung der Erwerbsminderungsrenten bis Ende 2000 
aus. Als Zwischenlösung wurde Ende 1999 beschlossen, statt einer Nettolohnanpassung die Ren-
tenanpassung in den Jahren 2000 und 2001 an die Inflationsrate zu koppeln (vgl. Ruland 2007, 34 
f., Ruland 2001, 5). Außerdem wurde der zusätzliche Bundeszuschuss um Einnahmen aus der er-
höhten Ökosteuer angehoben. Der Beitragssatz konnte hierdurch deutlich auf 19,3% abgesenkt 
werden. Auch die Anrechnung von Kindererziehungszeiten wurde erweitert und ihre Bewertung auf 
100% des Durchschnittsverdienstes erhöht. 1999 wurden geringfügig Beschäftigte und arbeitneh-
merähnliche Selbständige in die Rentenversicherung einbezogen und die Erfassung von 
Scheinselbständigen erleichtert (vgl. Ruland 2007, 35). 

Die Grundlage für die Rentenreform 2001 war das Altersvermögensergänzungsgesetz. Die Reform 
war maßgeblich davon geprägt, dass Beitragssatz und Bundeszuschuss deutlich stärker gestiegen 
waren als 1996 angenommen. Betrug er 1991 noch 18,5%, so war er 2001 auf 24,2% angestie-
gen. Die Reform sollte daher „den Beitragssatz bis 2020 unter 20% und bis 2030 unter 22%“ hal-
ten (Deutscher Bundestag 2002, 16). Die Stabilisierung des Beitragssatzes sollte die internationale 
Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen nicht durch steigende Lohnnebenkosten gefährden 
(vgl. Wehlau 2009, 78). Anstelle eines im Zuge der inzwischen auf 62,3 Jahre gesunkenen durch-
schnittlichen Rentenzugangsalters zunächst diskutierten Ausgleichsfaktors, der abhängig vom 
Rentenbeginn stufenweise eine Art Abschlag von der Rentenhöhe bedeutet hätte, wurde die Ren-
tenanpassungsformel erneut modifiziert. Die neue Anpassungsformel schloss unverändert die 
Bruttolohnentwicklung in den vergangenen beiden Jahren ein. Allerdings wurden nun nicht mehr 
Nettoquote und Rentennettoquote ermittelt, sondern es erfolgte eine Bereinigung um Änderungen 
beim Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung und zur zusätzlichen Altersvorsorge. In 
der Nettoquote wurde neben den Steuern nur die Belastung des Arbeitnehmers durch die Beiträge 
zur Sozialversicherung erfasst (Eigenanteil). Auf die neue modifizierte Bruttolohnanpassung wirkte 
dagegen der volle Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung, also Arbeitnehmer- und Ar-
beitgeberanteil bzw. dessen Veränderungen zum Vorjahr. Be- und Entlastungen der Arbeitnehmer 
bei der Kranken-, Pflege und Arbeitslosenversicherung sowie Änderungen im Steuerrecht blieben 
folglich unberücksichtigt. Die vollständige Anpassungsformel mit dem Altersvorsorgeanteil stellt 
sich wie folgt dar (vgl. Hegelich 2006, 88, Holzapfel 2005, Ruland 2007, 36 ff., Ruland 2001, 6 f.):  
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AR aktueller Rentenwert 

AVA Altersvorsorgeanteil 

RVB durchschnittlicher Beitragssatz der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten 

t laufendes Jahr  

t-1 Vorjahr  

t-2 Vorvergangenes Jahr 

 

Ähnlich wie die aufgehobene Reform der früheren Bundesregierung sollte die Änderung der An-
passungsformel zu einer Stabilisierung des Beitragssatzes und zu einer Absenkung des Nettoren-
tenniveaus führen. Der neue Altersvorsorgeanteil hatte einen flacheren Rentenanstieg im Ver-
gleich zur Lohnentwicklung zur Folge. Für die Jahre 2001 bis 2009 sollte der Beitrag zur Altersvor-
sorge stufenweise angehoben werden. Während er in den Jahren 2001 und 2002 noch keine Rolle 
spielte, sollte er dann jährlich um 0,5% steigen, so dass im Jahr 2009 4% des Einkommens er-
reicht gewesen wären („Riester-Treppe“). Dieser Anstieg des Altersvorsorgebeitrages sollte die 
Anpassung zwischen 2003 und 2011 jeweils um circa 0,6% mindern. Erst im Jahr 2010 sollte die 
Berechnung der Renten dann mit einem Altersvorsorgeanteil von 4% erfolgen. Dieser Wert läuft 
konform mit der steuerlichen Förderung der zusätzlichen Altersvorsorge („Riester“-Rente), die als 
private Vorsorge die Absenkung des Nettorentenniveaus ausgleichen sollte und ebenfalls über 
acht Jahre schrittweise eingeführt wurde. Die Schritte erfolgten hier jedoch im Zwei-Jahres-
Rhythmus. Der Altersvorsorgeanteil wurde bei der Rentenanpassung unabhängig vom Umfang der 
– individuell oder gesamtgesellschaftlich – tatsächlichen Inanspruchnahme der „Riester“-Renten-
Förderung berücksichtigt. Der Gesetzgeber setzte vielmehr voraus, dass Versicherte mindestens 
in Höhe der steuerlichen Förderung eine zusätzliche Altersvorsorge aufbauten. In die Anpassungs-
formel wurde ferner eine Basiszahl eingearbeitet, die den Einfluss der Belastungsänderungen von 
Beiträgen zur Altersversorgung steuert. Statt des Kürzens der Rente durch den Ausgleichsfaktor 
sollte eine Rentenerhöhung durch die Basiszahl gedämpft werden, wenn die Beiträge zur Renten-
versicherung erhöht wurden. Diese Basiszahl sollte jedoch erst ab dem Jahr 2011 wirken, da erst 
dann die Absenkung von 100% auf 90% erfolgen sollte. Der Basiswert von 90% konnte jedoch 
wegen der zwischenzeitlichen Änderung der Rentenanpassungsformel nicht mehr zur Anwendung 
kommen. Die geplante Inflationsanpassung für 2001 wurde zugunsten der modifizierten Brutto-
lohnanpassung aufgegeben. Da im Jahr 2000 keine echte Anpassung durchgerechnet wurde, soll-
ten für die Anpassung zum 01.07.2001 die tatsächlichen Werte der Bruttolohnentwicklung für das 
Jahr 1999 herangezogen werden. Auch in den Jahren 2002 und 2003 errechnete sich der neue 
aktuelle Rentenwert unter Berücksichtigung der Anpassungsformel nach dem Altersvermögenser-
gänzungsgesetz. Der Altersvorsorgeanteil wirkte sich dabei jedoch lediglich im Jahr 2003 aus. Das 
Altersvermögensergänzungsgesetz vom 21.03.2001 trat rückwirkend zum 01.01.2001 in Kraft und 
wirkte sich damit ab der Rentenanpassung zum 01.07.2001 aus (vgl. Holzapfel 2005, Ruland 
2007, 36 ff., Wehlau 2009, 79). 

Konkret sollte das Rentenniveau durch eine Anpassung der Rentenformel von 70% des durch-
schnittlichen Nettolohns im Jahr 2000 schrittweise auf etwa 67% im Jahr 2030 gesenkt werden. 
Diese Bemühungen sollten durch staatliche Förderungen – entweder als Zuschuss, oder als Steu-
erfreibetrag – unterstützt werden. Gefördert werden sollte hiermit der weitere Ausbau der privaten 
und betrieblichen kapitalgedeckten Altersvorsorge. Hinsichtlich letzterer stellt die Rentenreform 
2001 eine weitere grundlegende Änderung dar. War die betriebliche Altersvorsorge bislang über-
wiegend eine freiwillige Sozialleistung der Arbeitgeber, so haben Beschäftigte seit dem 1. Januar 
2002 nunmehr grundsätzlich das Recht, von ihrem Arbeitgeber den Aufbau einer betrieblichen Al-
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tersvorsorge durch Beitrage aus ihren Arbeitsentgelten („Entgeltumwandlung") zu verlangen (vgl. 
Deutscher Bundestag 2002, 11, Lampert/Althammer 2007, 328, Wilke 2008, 50).  

Die Neuregelung der sozialen Sicherung der Frau bildet einen weiteren Schwerpunkt der Reform. 
Beschlossen war eine Höher-Bewertung von Beitragszeiten, die Eltern begünstigt, welche wäh-
rend der ersten 10 Jahre eines Kindes eine Teilzeitarbeit ausüben oder trotz einer Vollzeiterwerbs-
tätigkeit nur unterdurchschnittlich verdienen. Eltern, die wegen gleichzeitiger Erziehung bzw. Pfle-
ge von zwei oder mehr Kindern nicht erwerbstätig sein können, erhalten einen Zuschlag an Ent-
geltpunkten, welcher der höchstmöglichen Förderung von erwerbstätigen Erziehungspersonen 
entspricht (vgl. Ruland 2007, 36, Ruland 2001, 8). 

 

 

Von der Rentenreform 2004 bis zum Beitragsentlastungsgesetz 2005 

Die Umstrukturierung wurde nach der Rentenreform 2001 fortgesetzt. Um den Beitragssatz zur 
gesetzlichen Rentenversicherung bei 19,5% stabil zu halten, wurde nach den Anpassungen von 
2001 bis 2003 die Rentenanpassung für das Jahr 2004 außer Kraft gesetzt, den Rentnern der vol-
le Beitrag zur Pflegeversicherung aufgebürdet, für Rentenneuzugänge der Rentenzahltermin vom 
Monatsanfang auf das Monatsende verschoben und die Schwankungsreserve auf eine Untergren-
ze von 0,2 Monatsausgaben abgesenkt (vgl. Hegelich 2006, 90, Lampert/Althammer 2007, 323, 
Ruland 2007, 37). Ebenso wurde die Altersgrenze für den frühestmöglichen Beginn der vorzeitigen 
Altersrente wegen Arbeitslosigkeit oder nach Altersteilzeitarbeit auf das 63. Lebensjahr erhöht  und 
die Konzentration der bewerteten Anrechnungszeiten bei schulischen und beruflichen Ausbil-
dungszeiten auf insgesamt höchstens 36 Monate verkürzt. Die Aussetzung der Rentenanpassung 
2004 führte dazu, dass der Altersvorsorgeanteil des Jahres 2003 nicht auf 1% angestiegen war, 
sondern bei 0,5% blieb. Damit sollte sich das Erreichen des vollen Wertes von 4% zunächst um 
ein Jahr auf 2010 verzögern (vgl. Holzapfel 2005, Ruland 2007, 37). 

Da nach den damaligen Berechnungen der Beitragssatz ohne weitere Einsparungen bis 2030 auf 
über 24% ansteigen würde, enthielt das Gesetz zur Sicherung der nachhaltigen Finanzierungs-
grundlagen der gesetzlichen Rentenversicherung (RV-Nachhaltigkeitsgesetz) Regelungen, die mit-
tel- und langfristig wirkend dazu beitragen sollten, das umlagefinanzierte System der gesetzlichen 
Rentenversicherung zu stabilisieren. Wichtiges Instrument für dieses Ziel war der Nachhaltigkeits-
faktor, der in die Rentenanpassungsformel eingebaut wurde. Dieser sollte die Anpassung verrin-
gern (erhöhen), wenn entweder die Zahl der Rentner steigt (sinkt) oder die Zahl der Beitragszahler 
sinkt (steigt). Zudem erfolgten weitere Änderungen in der Rentenanpassungsformel, insbesondere 
hinsichtlich des Einflusses von Veränderungen des Arbeitsmarktes auf künftige Rentenhöhen. Die 
Entwicklung der Entgelte oberhalb der Beitragsbemessungsgrenze oder der Entgelte von Perso-
nen, die nicht versicherungspflichtig beschäftigt sind, blieben für die Rentenanpassung ohne Be-
deutung. Neu eingeführt wurde ferner eine Niveausicherungsklausel, die sich ebenfalls auf die 
Rentenanpassung auswirken kann (siehe unten). Die gesamte Anpassungsformel unter Berück-
sichtigung des Nachhaltigkeitsfaktors stellt sich wie folgt dar (vgl. Holzapfel 2005, Krie-
ger/Stöwhase 2009, Ruland 2007, 39, Sachverständigenrat 2005, 333 f.): 
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mit 
AR aktueller Rentenwert 

BEt-1 Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer nach der Volkswirt-

schaftlichen Gesamtrechnung im Vorjahr  

BEt-2 Korrigierte Bruttolohn- und -gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer im Vorvor-

jahr  

AVA Altersvorsorgeanteil 

RVB durchschnittlicher Beitragssatz der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten 

RQ Rentnerquotient, Veränderung des Verhältnisses von Rentenempfängern zu Beitragszahlern 

α Faktor zur Abmilderung der Wirkung des Nachhaltigkeitsfaktors 

t laufendes Jahr  

t-1 Vorjahr  

t-2 Vorvergangenes Jahr 

 

Alle gesamtgesellschaftlichen Veränderungen sollten mit dem Nachhaltigkeitsfaktor berücksichtigt 
werden, die für die finanzielle Situation der Rentenversicherung von Bedeutung sind. Obwohl der 
Nachhaltigkeitsfaktor nur die Veränderung des Verhältnisses von Rentnern und Beitragszahlern 
widerspiegelt, gehören hierzu auch die Veränderung der Situation auf dem Arbeitsmarkt und die 
demografische Entwicklung. Neben der steigenden Lebenserwartung fließen in den Nachhaltig-
keitsfaktor auch die (niedrigen) Geburtenzahlen und die Anzahl der Erwerbstätigen ein, was den 
wesentlichen Unterschied zum Demographiefaktor darstellt, der ausschließlich auf die Entwicklung 
der Lebenserwartung bezogen war. Die Auswirkungen des Nachhaltigkeitsfaktors betreffen sowohl 
Bestands- als auch Zugangsrentner und greifen unmittelbar (vgl. Holzapfel 2005).  

Die Auswirkungen des Nachhaltigkeitsfaktors sollten nicht in vollem Umfang auf die Rentenanpas-
sung wirken, weshalb ein Faktor α als Teil des Nachhaltigkeitsfaktors eingeführt wurde, der die 
Modifizierung desselben steuert und angibt, mit welchem Gewicht eine Änderung des Rentnerquo-
tienten bei der Rentenanpassung berücksichtigt wird. Dieser Parameter war auf 0,25 festgelegt 
und mildert die anpassungsmindernde Wirkung durch die Verschlechterung des Verhältnisses von 
Beitragszahlern zu Rentnern auf ein Viertel. Mittels dieses Parameters sollte der Anstieg des Bei-
tragssatzes zur gesetzlichen Rentenversicherung bis zum Jahr 2030 auf maximal 22% beschränkt 
bleiben. Bei bisher nicht absehbaren Auswirkungen auf den künftigen Beitragssatz sollte über den 
Faktor α eine Adjustierung erfolgen (vgl. Holzapfel 2005, Krieger/Stöwhase 2009, Lam-
pert/Althammer 2007, 319).  

Der Rentnerquotient, der das Verhältnis von Rentnern zu Beitragszahlern messen soll, basiert 
nicht auf den tatsächlichen Zahlen dieser Personengruppen, sondern zieht so genannte Äquiva-
lenzrentner und Äquivalenzbeitragszahler heran. Die Zahl der Äquivalenzrentner wird errechnet, 
indem die Gesamtsumme der gezahlten Renten eines Jahres durch eine Regelaltersrente mit 45 
Entgeltpunkten geteilt wird. Der Gesamtsumme werden dabei die Rententeile entnommen, die 
durch den Bund erstattet werden. Die Zahl der Äquivalenzbeitragszahler ergibt sich als Verhältnis 
aus der Summe der Einnahmen der Rentenversicherung von versicherungspflichtig Beschäftigten, 
geringfügig Beschäftigten und von Arbeitslosengeldbeziehern sowie dem jährlichen Durchschnitts-
entgelt. Mit der Berücksichtigung der Arbeitslosengeldbezieher soll auch die Arbeitsmarktsituation 
auf den Rentnerquotienten wirken. Letzterer misst also nicht das Verhältnis von Beitragszahlern zu 
Rentnern, sondern das Verhältnis von rentenversicherungspflichtigen Durchschnittsverdienern zu 
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Standardrentnern. Durch die Ermittlung dieser Pauschalwerte für Rentner und Beitragszahler lie-
ßen sich Verzerrungen durch geringfügige Beitrags- und Rentenzahlungen vermeiden. Entschei-
dend ist somit nicht die Anzahl der Rentner, sondern die Höhe der Gesamtausgaben für alle Rent-
ner, unabhängig davon, ob der Einzelne eine hohe Rente oder nur wenige Euro monatlich erhält. 
Auch auf Zahlerseite gilt, dass egal, wie viele Menschen im Einzelnen wie viel verdienen (Teilzeit, 
Minijobs), relevant ist, inwieweit die Summe der Beitragseinnahmen die Renten deckt (vgl. Holzap-
fel 2005, Krieger/Stöwhase 2009).  

Die für den Rentnerquotienten benötigten Äquivalenzrentner und Äquivalenzbeitragszahler wurden 
zunächst für beide Teile Deutschlands getrennt ermittelt, wobei den Ost-Äquivalenzrentnern eine 
Standardrente zugrunde liegt, die mit dem aktuellen Rentenwert (Ost) errechnet wird. Die so ermit-
telten Äquivalenzrentner und -beitragszahler wirken auf beide aktuelle Rentenwerte gleich. Inso-
fern wurden keine verschiedenen Werte für Ost und West genutzt, sondern es wurde ein gemein-
samer Faktor unter Berücksichtigung der Besonderheiten der beiden deutschen Teilgebiete ermit-
telt. Verlängert sich die Lebenserwartung und steigt damit die Zahl der Rentner, mindert sich die 
Rentenanpassung. Derselbe Effekt tritt ein, wenn die Zahl der Arbeitnehmer sinkt. Eine kurzfristig 
stabilisierende Wirkung erreicht der Nachhaltigkeitsfaktor. Wenn die Anzahl der Äquivalenzbei-
tragszahler aus konjunkturellen Gründen abnimmt, dann wird auch die nächste Rentenanpassung 
gedämpft. Fließen dagegen mehr Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung, weil mehr Men-
schen beschäftigt wurden, können auch die Renten steigen. Langfristig hängt die Höhe des Nach-
haltigkeitsfaktors von der Entwicklung des Arbeitsmarktes und der Verrentungspraxis ab. Die 
Kommission für die Nachhaltigkeit in der Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme, die nach 
ihrem Vorsitzenden Bert Rürup gemeinhin als „Rürup“-Kommission bezeichnet wird, ging davon 
aus, dass sich der Rentnerquotient in den nächsten Jahren kaum auswirken würde. Erst mit Zu-
nahme der Alterung der Gesellschaft sollte ab 2010 die Rentenanpassung zunehmend gebremst 
werden (vgl. Holzapfel 2005). 

Zusätzlich zu der Einführung des neuen Nachhaltigkeitsfaktors wurde die bekannte Rentenanpas-
sungsformel teilweise verändert. So gab es Modifizierungen bei den heranzuziehenden Bruttolöh-
nen und beim Altersvorsorgeanteil. Bisher flossen die Bruttoentgelte der Arbeitnehmer in die An-
passungsformel ein, wie sie durch das Statistische Bundesamt in der Volkswirtschaftlichen Ge-
samtrechnung ermittelt wurden. Enthalten sind neben den Entgelten der Rentenversicherten auch 
nicht rentenversicherte Einkommen, wie Beamtenbezüge oder Verdienste über der Beitragsbe-
messungsgrenze. Als Folge davon stieg der aktuelle Rentenwert stärker an als die zeitgleichen 
Mehreinnahmen der gesetzlichen Rentenversicherung aufgrund gestiegener Versichertenentgelte. 
Dies lag darin begründet, dass die Gesamtentgelte in Deutschland in den Jahren stärker angestie-
gen sind als die beitragspflichtigen Entgelte (vgl. Holzapfel 2005). 

Die Rentenanpassung orientierte sich nun zwar weiterhin an der Entwicklung der Bruttolohn- und -
gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer und basierte auf Zahlen aus der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung des Statistischen Bundesamtes. Während allerdings BEt-1 

die Bruttolohn- und Gehaltssumme je durchschnittlich beschäftigtem Arbeitnehmer gemäß Volks-
wirtschaftlicher Gesamtrechnung ist, wird bei BEt-2 eine Korrektur derart vorgenommen, dass Brut-
tolöhne und -gehälter jenseits der Bemessungsgrenze sowie Beamtengehälter herausgerechnet 
und die beitragspflichtigen Einkommen von Arbeitslosen und geringfügig Beschäftigten einbezo-
gen werden. Dadurch wird die Entwicklung der Beitragsbasis stärker berücksichtigt und die Ein-
nahmeorientierung der Rentenanpassung verstärkt (vgl. Krieger/Stöwhase 2009).  

Der 2001 eingeführte Altersvorsorgeanteil blieb auch in der neuen Anpassungsformel enthalten. 
Lediglich der Basiswert von 90%, der ab 2011 zur Anwendung hätte kommen sollen, wurde fallen-
gelassen und die anpassungsdämpfende Wirkung steigender Beitragssätze, die bisher durch den 
Basiswert 90% ausgedrückt worden war, sollte nun vom Nachhaltigkeitsfaktor aufgefangen wer-
den. Der Altersvorsorgeanteil und der Beitragssatz zur Rentenversicherung sollten also von der 
Basis 100% abgezogen werden, auch über das Jahr 2010 hinaus. Durch die entfallene Anpassung 
des Jahres 2004 sollte sich das Erreichen der 4% von 2009 auf das Jahr 2010 verschieben. Erst 
ab 2011 sollte damit auf den vollen Wert von 4% des Jahres 2010 zurückgegriffen werden können. 
Auch wurde im Jahr 2004 die „Schutzklausel“ eingeführt, die eine nominale Rentensenkung auf-
grund des Nachhaltigkeitsfaktors oder aufgrund der Erhöhung des Rentenversicherungsbei-
tragssatzes, nicht jedoch aufgrund niedrigerer Bruttoentgelte, verhindert. Bis 2011 wurde diese 
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Schutzklausel auch auf den Altersvorsorgeanteil ausgeweitet. Danach dürfen bis 2011 nicht nur 
der Nachhaltigkeitsfaktor und der Beitrag zur gesetzlichen Rentenversicherung nicht zur Renten-
minderung führen, sondern auch der Altersvorsorgeanteil („Riester-Treppe“). Folglich können bei 
positiver Lohnentwicklung der unter Berücksichtigung des Altersvorsorgeanteils ermittelte Verän-
derungsfaktor der Beiträge und/oder der Nachhaltigkeitsfaktor zwar die Erhöhung abbauen, jedoch 
keine Minderung des aktuellen Rentenwertes bewirken. Haben sich die Löhne negativ entwickelt 
und sinkt daraufhin der aktuelle Rentenwert, dürfen Veränderungen von Altersvorsorgeanteil, Ren-
tenversicherungsbeitrag und Nachhaltigkeitsfaktor sich nicht weiter mindernd auswirken (vgl. 
Holzapfel 2005, Krieger/Stöwhase 2009, Sachverständigenrat 2005, 333 f.). 

Mit den Veränderungen insbesondere der Anpassungsformel hat sich seit 2001 ein wesentlicher 
Wandel vollzogen. Das frühere Ziel der Anpassung der Sicherung eines angemessenen Lebens-
standards wurde durch die Vorgabe ersetzt, der Beitragssatz solle bis 2020 die gesetzliche Vorga-
be von 22% nicht übersteigen. Um aber zu vermeiden, dass die Renten im Vergleich zur Lohnent-
wicklung auf lange Sicht zu stark an Substanz verlieren, wurde eine Untergrenze eingeführt, die 
ein Gegengewicht darstellt zu den eher beitragssatz- und einnahmeorientierten Regelungen des 
RV-Nachhaltigkeitsgesetzes. So sah die neue Niveausicherungsklausel vor, dass das Nettoren-
tenniveau vor Steuern bis zum Jahr 2020 nicht unter 46% und bis 2030 nicht unter 43% fallen durf-
te: Das (bisher auf 67%) festgelegte Nettorentenniveau stellte das Verhältnis zwischen Nettostan-
dardrente und dem durchschnittlichen Nettoentgelt der Arbeitnehmer dar. Die Standardrente war 
die Regelaltersrente des „Eckrentners“, also mit 45 durchschnittlichen Beitragsjahren. Abgezogen 
wurden davon Kranken- und Pflegeversicherungsbeitrage. Steuern mussten bisher nicht berück-
sichtigt werden, weil dieser „Eckrentner“ (ohne weitere Einkünfte) keine Einkommenssteuer zahlen 
musste. Durch die Neuregelung der Rentenbesteuerung im Rahmen des Alterseinkünftegesetzes, 
weg von der Ertragsanteilbesteuerung hin zur nachgelagerten Besteuerung, fielen Steuern nun 
auch für „Nur“-Rentner an. Weil der Anteil des zu besteuernden Einkommens abhängig vom Ren-
tenbeginn war (steuerpflichtiger Anteil z. B. bei Rentenbeginn 2005: 50%, 2015: 70%, 2025: 85%) 
konnte von einem einheitlichen Nettorentenniveau für alle Rentner nicht mehr ausgegangen wer-
den. Die Niveausicherungsklausel stellte deshalb nicht mehr auf das Nettorentenniveau, sondern 
auf das Sicherungsniveau vor Steuern bzw. das Nettorentenniveau vor Steuern ab. Der Vergleich 
Rente-Lohn erfolgte also nicht mehr mit den Nettowerten, sondern mit Nettowerten plus Steuern. 
Die Steuerbelastung der Standardrente bleibt unbeachtlich und der Lohnnettoquote aus der 
Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung wurde die Lohnsteuer wieder aufgeschlagen. Die Besteue-
rung bleibt damit sowohl bei den Beitragszahlern als auch bei den Rentnern unberücksichtigt. Wei-
terhin abgezogen wurden allerdings die Beiträge zu den Sozialversicherungen von den Bruttower-
ten. Außerdem mindern sich die Nettolöhne um den durchschnittlichen Aufwand zur geförderten 
privaten Altersvorsorge („Riester“-Rente). Nach dieser neuen Definition sollte die Standardnetto-
rente vor Steuern bis 2020 nicht weniger als 46% des Standardnettolohns vor Steuern betragen. 
Für das Jahr 2005 wurde ein Wert von 52% erwartet (vgl. Holzapfel 2005, Ruland 2007, 39).  

Das Gesetz zur Organisationsreform in der gesetzlichen Rentenversicherung vom 09.12.2004 re-
gelt ferner die Neustrukturierung der Träger der gesetzlichen Rentenversicherung in Deutschland. 
Aus der Rentenversicherung der Arbeiter und Angestellten wurde die allgemeine Rentenversiche-
rung, Bundesversicherungsanstalt für Angestellte und Verband Deutscher Rentenversicherungs-
träger firmieren künftig unter Deutsche Rentenversicherung Bund und die drei Bundesträger See-
kasse, Bahnversicherungsanstalt und Bundesknappschaft vereinigen sich unter dem Dach der 
Deutschen Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See. Für die Rentenanpassung bzw. den aktu-
ellen Rentenwert hat diese Umstrukturierung keine Auswirkungen. Der Zusammenschluss der 
Träger in Deutsche Rentenversicherung Bund bzw. Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-
Bahn-See galt ab 01.10.2005 (vgl. Hegelich 2006, 91, Holzapfel 2005). 

Der Bundeszuschuss war 2005 auf 25% gestiegen. Nach der Neuregelung waren die Beiträge auf 
das voraussichtliche Arbeitsentgelt eines Monats nun bereits Ende des gleichen Monats fällig. Bis-
her waren die Beiträge auf die erbrachte Arbeitsleistung eines Monats grundsätzlich erst zum 15. 
des Folgemonats fällig gewesen. Mit dieser Neuregelung konnte in der Rentenversicherung eine 
Beitragssatzerhöhung vermieden werden, sodass der Beitragssatz des Jahres 2006 unverändert 
bei 19,5% bleiben konnte. 2006 hatte sich die Liquidität der Rentenversicherungsträger durch die 
Neuerung – insoweit nur vorübergehend – deutlich verbessert. Hinzu kamen aber auch Beitrags-
mehreinnahmen infolge einer anziehenden Beschäftigung, sodass die Nachhaltigkeitsrücklage 
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(frühere Schwankungsreserve) Ende 2006 auf 0,6 Monatsausgaben anstieg. Für 2007 wäre daher 
ein Beitragssatz von 19,7% ausreichend gewesen. Um ihn aber nicht schon 2008 wieder anheben 
zu müssen, ist er Ende 2006 durch ein gesondertes Gesetz in der allgemeinen Rentenversiche-
rung ab 2007 auf 19,9% angehoben worden. Im März 2006 ist aus Sorge vor einer ersten Minus-
anpassung infolge der Entgeltentwicklung eine Aussetzung der Anpassung beschlossen worden. 
Damit gab es seit 2003 keine Anpassung der Renten mehr (vgl. Holzapfel 2005, Lam-
pert/Althammer 2007, 322; Ruland 2007, 37, Sachverständigenrat 2005, 334).  

 

 

Vom Rentenversicherungs-Altersgrenzenanpassungsgesetz 2007 bis heute 

Die volkswirtschaftliche Entwicklung in den Jahren 2005 und 2006 hätte eine Rentenkürzung zur 
Folge gehabt. Dies wurde durch die Schutzklausel verhindert, wobei die dadurch unterbliebenen 
Anpassungsdämpfungen aber langfristig eine dauerhafte Zusatzbelastung der Beitragszahler zur 
Folge gehabt hätten. „Riester-Treppe“ und Nachhaltigkeitsfaktor hätten für sich genommen eine 
Rentenanpassung verlangt. Mit dem Rentenversicherungs-Altersgrenzenanpassungsgesetz, das 
2007 in Kraft trat, wurde deshalb die Schutzklausel modifiziert. Die zur Vermeidung von Renten-
kürzungen bei der Rentenanpassung ausgefallene Dämpfungswirkung sollte ab dem Jahr 2011 
solange durch eine Halbierung der sich dann ergebenden positiven Rentenanpassungen realisiert 
oder nachgeholt werden, bis die ausgefallene Dämpfungswirkung ausgeglichen ist. Dies sollte 
durch den so genannten "Nachholfaktor" erfolgen. Wenn also positive Rentenanpassungen zu-
stande kommen, soll ab 2011 der jeweilige Anpassungssatz mit der unterbliebenen Anpassungs-
dämpfung verrechnet werden. Die Renten würden dann nur noch halb so stark steigen wie rechne-
risch möglich. Und dies gilt so lange, bis der Ausgleichsbedarf wieder aufgeholt ist. Dadurch sollte 
eine übermäßige Belastung der Rentenkassen vermieden werden. Mathematisch wirkt der Nach-
holfaktor, indem der aktuelle Rentenwert ARt nach bisheriger Rentenanpassungsformel mit einem 
Korrekturfaktor multipliziert wird. Dies ergibt den korrigierten aktuellen Rentenwert ARkorr 

t (vgl. Ga-
sche 2005, Krieger/Stöwhase 2009, Sachverständigenrat 2005, 334). Es gilt: 
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Ebenfalls mit dem Rentenversicherungs-Altersgrenzenanpassungsgesetz war die schrittweise An-
hebung des Renteneintrittsalters ab dem Jahr 2012 bis 2030 von 65 auf 67 Jahre verbunden. Be-
ginnend mit dem Geburtsjahrgang 1947 erfolgt die Anhebung ab 2012 zunächst in monatlichen, ab 
2024 in zweimonatigen Schritten, sodass die Regelaltersgrenze von 67 Jahren für die Jahrgänge 
1964 und jünger erreicht wird (vgl. Wilke 2008, 66).25 

                                            
25 Wer mindestens 45 Jahre Pflichtbeiträge aus Beschäftigung, selbständiger Tätigkeit und Pflege sowie aus Zeiten der 

Kindererziehung bis zum 10. Lebensjahr nachweisen kann, kann wie bisher mit 65 Jahren abschlagsfrei in Rente ge-
hen. 63-jährige und ältere Erwerbsgeminderte mit 35 Beitragsjahren können bis Ende 2023 weiterhin abschlagsfrei 
eine Erwerbsminderungsrente beziehen. Des Weiteren gilt, dass Schwerbehinderte eine stufenweise Anhebung des 
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Bereits Ende 2006 war der Beitragssatz durch das Gesetz über die Senkung des Beitrags zur Ar-
beitsförderung, die Festsetzung der Beitragssätze in der gesetzlichen Rentenversicherung und der 
Beiträge und Beitragszuschüsse in der Alterssicherung der Landwirte für das Jahr 2007 auf 19,9% 
angehoben worden. Das durchschnittliche Rentenzugangsalter war 2007 um fast ein Jahr auf 
63,2% gestiegen (vgl. Ruland 2007, 40). 

Nachdem die tatsächliche Entwicklung des Rentenwertes ab dem Jahr 2003 wie dargestellt durch 
eine Phase ohne Rentenerhöhungen gekennzeichnet war, kam es erst in den Jahren 2007 und 
2008 zu moderaten Erhöhungen des aktuellen Rentenwertes. Aufgrund der schwachen Entwick-
lung der Löhne und Gehälter in den beiden Vorjahren wurde für das Jahr 2008 nur mit einem 
schwachen Anstieg des Rentenwerts gerechnet, der im Vergleich zum kräftigen Anstieg der Löhne 
und Gehälter im selben Jahr von der Bundesregierung als inadäquat angesehen wurde, obwohl er 
sich im Jahr 2009 gemäß Rentenformel positiv auf den Rentenwert ausgewirkt hätte. Um den Ren-
tenwert bereits in 2008 anheben zu können, wurde daher der kontinuierliche Anstieg der „Riester-
Treppe“ in den Jahren 2007 und 2008 (mit Wirkung gemäß Rentenanpassungsformel in 2008 und 
2009) ausgesetzt und der Wert des Jahres 2006 (2%) auch in diesen Jahren angesetzt. In der 
Konsequenz wurde der Faktor AVA in der Rentenanpassungsformel für zwei Jahre neutralisiert 
und konnte nicht dämpfend auf den Anstieg des Rentenwerts wirken, was für das Jahr 2008 zu ei-
nem Anstieg um 0,65% führte (vgl. Krieger/Stöwhase 2009). Die Rentensteigerung im Jahr 2009 
betrug aufgrund der stark gestiegenen Löhne und Gehälter 2008 2,41% im Westen, im Osten 
3,4%. Die beiden ausgesetzten Stufen sollten bei den Rentenanpassungen 2012 und 2013 nach-
geholt werden. 

Am 19. Juni 2009 schließlich wurde die Schutzklausel durch das 3. SGB IV-Änderungsgesetz ein 
weiteres Mal ausgeweitet, sodass ein Absinken des Rentenwertes auch dann ausgeschlossen ist, 
wenn die für die Rentenentwicklung wesentliche Berechnungsbasis, die Entwicklung der Brutto-
löhne und -gehälter, rückläufig ist. Im Fall sinkender Löhne wird damit ein nominales Sinken der 
Renten verhindert, wobei die Rentenzahlbeträge in diesem Fall konstant gehalten werden. Die un-
terbliebene Rentenkürzung soll mit späteren Rentenerhöhungen verrechnet werden, bis die unter-
lassene Rentenkürzung nachgeholt ist. 
 

 

                                                                                                                                                 
regulären Renteneintrittsalters von 2017 bis 2029 von 63 auf 65 Jahre erfahren, weshalb hier frühestens die Rente ab 
62 möglich war. Die Abschlagshöhe bleibt hiervon unberührt. Sie beträgt maximal 10,8%.  
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B.1.2 Kriterien zur Bewertung von Reformmaßnahmen und Prognosen 

 

Die Bewertung von Reformmaßnahmen und Prognosen setzt die Ableitung geeigneter Bewer-
tungskriterien voraus. Diese Kriterien sollen es einerseits ermöglichen, ein Urteil hinsichtlich Eig-
nung und Qualität einer Maßnahme oder Prognose abzugeben, andererseits die einzelnen Re-
formmaßnahmen und Prognosen miteinander zu vergleichen. Bereits hier ist es wichtig, darauf 
hinzuweisen, dass Reformmaßnahmen und Prognosen nicht notwendigerweise unabhängig von-
einander sind. Kausale Beziehungen zwischen Prognosen und Reformmaßnahmen sind grund-
sätzlich möglich und stellen ein wesentliches Problem im Rahmen politischer und wirtschaftlicher 
Entscheidungsfindung dar. So geht eine Prognose, ihre Kenntnisnahme durch die relevanten wirt-
schaftlichen und politischen Akteure vorausgesetzt, als weiteres „Datum“ in deren Entscheidungen 
ein. Damit ist grundsätzlich fraglich, ob das Eintreten einer Prognose oder auch einer Maßnahme, 
um den prognostizierten Missständen entgegenzuwirken, auf der Qualität der Prognose beruht 
oder schlichtweg durch die Prognose selbst veranlasst wurde („self-fulfilling prophecy“). Anderer-
seits ist es möglich, dass die Prognose aufgrund des bestehenden Kausalzusammenhangs gerade 
nicht eintritt, wenn es den Entscheidern gelingt, die vermuteten „Gefahren“ durch entsprechende 
Maßnahmen abzuwenden. Ist die Prognosequalität jedoch schlecht bzw. existiert die prognostizier-
te Gefahr gar nicht und wäre sie nie eingetreten, so kann dies dazu führen, dass tatsächliche (zu-
künftige) Probleme vernachlässigt, neue Probleme geschaffen und Ressourcen verschwendet 
werden. 

 

Für die Bewertung von Reformmaßnahmen und Prognosen werden Kriterien aus folgenden drei 
Kategorien herangezogen: 

 Allgemeine Kriterien: Die dieser Kategorie zugeordneten Kriterien finden bereichsüber-
greifend sowohl auf Reformmaßnahmen als auch auf Prognosen Anwendung. 

 Maßnahmenspezifische Kriterien: Die dieser Kategorie zugeordneten Kriterien werden 
ausschließlich zur Beurteilung der Reformmaßnahmen herangezogen. 

 Prognosenspezifische Kriterien: Die dieser Kategorie zugeordneten Kriterien werden 
ausschließlich zur Beurteilung der Prognosen herangezogen. 

 

Die Kategorie der allgemeinen Kriterien setzt sich wie folgt zusammen: 

 Transparenz: Sowohl Reformmaßnahmen als auch Prognosen sollten spezifisch sein. Das 
Problem, auf das eine Reformmaßnahme abzielt, sollte daher klar definiert sein. Ebenso 
sollten klare Ziele definiert werden, die mit der Reformmaßnahme erreicht werden sollen. 
Wünschenswert ist ebenso die Angabe konkreter Messgrößen im Rahmen der Definition 
von Problemen und Zielen (z.B. der Beitragssatz soll von X% heute auf Y% in 2 Jahren ge-
senkt werden). Um die Qualität von Prognosen beurteilen zu können, sollte bekannt sein, 
wie die zu prognostizierende Größe berechnet wird und welche Ergebnisse aus den Prog-
nosen hervorgehen, ob es sich beispielsweise um Verhältniszahlen handelt oder absolute 
Werte. Entscheidend ist die Interpretierbarkeit derselben. Auch Ergebnisse von Prognosen 
sind nur dann sinnvoll interpretierbar, wenn der untersuchte Gegenstand sowie alle be-
rücksichtigten Einflussfaktoren klar und eindeutig definiert sind. Auch wird eine interessen-
geleitete Interpretation von Ergebnissen deutlich erschwert, wenn Definitionen spezifisch 
sind und damit wenig Interpretationsspielraum lassen. So dürfen sich beispielsweise hinter 
der gleichen Bezeichnung nicht verschiedene Dinge verbergen und hinter unterschiedli-
chen Bezeichnungen nicht gleiche Dinge. Ebenso ist bei Prognosen eine vollständige und 
transparente Darstellung der gewählten Methodik unbedingt notwendig, um das vom Erstel-
ler gewählte Vorgehen nachvollziehen zu können (intersubjektive Überprüfbarkeit). 

 Neutralität: Weder Reformmaßnahmen noch Prognosen sollten aus politischen Gründen 
„zweckentfremdet“ werden, es sei denn, ein sinnvoller Kompromiss aus ökonomischem und 
sozialem Nutzen wird hierdurch nicht beeinträchtigt. Insbesondere für die Glaubwürdigkeit 
einer Prognose ist die Neutralität der Institution, die diese Prognose erstellt, wesentlich. 
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Besteht eine solche Neutralität nicht, so ist mit Interessenkonflikten und entsprechenden 
Auswirkungen auf das Prognoseergebnis zu rechnen. Hier kann Krämer gefolgt werden, 
nach dem jede Statistik, die von einer interessierten Seite selbst erstellt und verbreitet wird, 
bis zum Gegenbeweis als manipuliert zu betrachten ist. Dies gilt für Prognosen gleicher-
maßen (vgl. Krämer 2003, 221). 

 

Folgende Kriterien werden zur Beurteilung der Reformmaßnahmen eingesetzt: 

 Effektivität: Die Reformmaßnahmen sollten geeignet sein, eine wesentliche Gefahr für die 
Leistungsfähigkeit der gesetzlichen Rentenversicherung abzuwenden bzw. die Leistungs-
fähigkeit des Systems zu erhöhen. So sollte das Problem, auf dessen Abwendung bzw. 
Minderung eine Reform abzielt, tatsächlich schwer genug wiegen, um den Erhalt der Leis-
tungsfähigkeit des Rentenversicherungssystems gefährden zu können. Einschnitte im Be-
zug auf das Leistungsniveau sind nur dann gerechtfertigt, wenn bei Beibehaltung des Sta-
tus Quo eine wesentliche Gefahr für die Leistungsfähigkeit des Systems bestünde. Poten-
tielle bzw. bereits eingetretene Gefahren sollten daher im Gesamtzusammenhang betrach-
tet werden. Sie sind regelmäßig eng miteinander verknüpft. Wesentlich sind dabei die zum 
Zeitpunkt der Entscheidung über die Reformmaßnahme verfügbaren Informationen (Prog-
nosen, wirtschaftliche Situation etc.). Punktuelle Eingriffe sind grundsätzlich nur dann sinn-
voll, wenn sie ein Teilproblem lösen können, ohne andere Probleme zu verschärfen bzw. 
neue Probleme zu schaffen. Wünschenswert ist es, das Reformmaßnahmen nachhaltig 
wirken, das heißt, es sollte sich nicht lediglich um (politisch motivierte) „Strohfeuer“ han-
deln, die schnell ausbrennen und keine bleibende Wirkung hinterlassen. 

 Interessewahrung: Reformmaßnahmen sollten die Interessen aller betroffenen Parteien 
(Versicherte, Arbeitgeber, Gesamtheit der Steuerzahler etc.) und der verschiedenen Grup-
pen innerhalb dieser Parteien (sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Rentner etc.) be-
rücksichtigen und soziale und ökonomische Komponenten und Konsequenzen einer Maß-
nahme entsprechend ausrichten. Eine Partei sollte nicht zugunsten einer anderen übervor-
teilt werden. 

 Effizienz: Bedeutet Effektivität das Richtige tun, so kann Effizienz als das Richtige richtig 
tun angesehen werden. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass eine Maßnahme, die nicht 
effektiv ist auch nicht effizient sein kann, denn wenn nicht das Richtige getan wird kann das 
Richtige auch nicht richtig getan werden. Neben dieser Definition kann auch eine weitere 
herangezogen werden, der das insgesamt hinsichtlich der leichteren Realisierbarkeit 
„schwache“ Pareto-Kriterium zugrunde liegt. Danach sind ein Zustand oder eine Maßnah-
me (A) effizienter als eine andere Situation oder Maßnahme (B), wenn es unter A keinem 
Individuum schlechter, aber mindestens einem besser geht als unter Maßnahme B. Effi-
zienz in dieser Fassung oder Pareto-Optimalität liegen vor, wenn es nicht mehr möglich ist, 
irgendjemanden besserzustellen, ohne dass sich gleichzeitig jemand anderer verschlech-
tert. Von Effizienz spricht man auch dann, wenn es den „Gewinnern“ – also denjenigen, die 
sich besser stellen – hypothetisch möglich wäre, die „Verlierer“ so zu kompensieren, dass 
diese sich gegenüber dem Ausgangszustand ebenfalls nicht verschlechtern. Tatsächlich 
müssen diese Kompensationszahlungen gar nicht geleistet werden, wichtig ist nur, dass sie 
möglich wären (vgl. Wiegard 2001). 

 

Prognosen werden anhand folgender Kriterien beurteilt: 

 Datenbasis: Die Datenbasis, die der Untersuchung zugrunde liegt, muss geeignet sein, um 
die gewünschten Schlüsse auf zukünftige Sachverhalte ziehen zu können. Hierbei ist ins-
besondere wichtig, auf welche Weise und von wem die Daten gewonnen wurden, wie ge-
nau das Sample beschrieben ist, ob es sich beispielsweise um eine Befragung handelt, ob 
die Daten behördlich erfasst wurden und generell, ob die Daten empirisch gewonnen wur-
den oder es sich selbst nur um Ergebnisse aus Modellrechnungen handelt. Jede Erhe-
bungsmethode hat bestimmte Vor- und Nachteile. Bei Befragungen und insbesondere bei 
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sensiblen Fragen beispielsweise ist problematisch, dass eine hohe Motivation dazu be-
steht, diese falsch bzw. verzerrt zu beantworten.  

 Prognosefehler: Das zentrale Kriterium zur Beurteilung der Prognosequalität ist schließlich 
der Prognosefehler, das heißt die Abweichung der ursprünglichen Prognose vom später 
tatsächlich eingetretenen Wert. Je größer die Abweichung, desto schlechter grundsätzlich 
die Prognose. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass aufgrund der Vielzahl der meist 
wirkenden Einflussfaktoren eine Prognose auch zufällig nah am tatsächlich eingetretenen 
Ergebnis liegen kann. Der Prognosefehler allein genügt daher für eine Beurteilung nicht. 

 Methodik: Wesentlich für die Qualität einer Prognose ist das Prognoseverfahren, das zu ih-
rer Erstellung eingesetzt wird. Als caveat ist jedoch auch anzuführen, dass eine Vielzahl 
von Untersuchungen zeigen, dass keine signifikanten Unterschiede zwischen Prognoseme-
thoden existieren und einfache oder rein statistische Methoden genauso gut abschneiden 
wie komplexe oder ökonometrische Modelle. Für Wirtschaftsprognosen zeigt sich auch, 
dass qualitative Methoden, die nur eine Trendänderung vorhersagen, nicht zuverlässiger 
als quantitative Methoden sind (vgl. hierzu Betz 2004 und die dort zitierte Literatur). Essen-
tiell für die Bewertung der Qualität von Prognosen sind ferner die im jeweiligen Modell ge-
troffenen Annahmen und der Wirkungen dieser Annahmen. Je mehr Annahmen getroffen 
werden (müssen) bzw. je unsicherer die den Annahmen zugrunde liegenden Variablen 
selbst sind, desto geringer die Prognosequalität. Ruland (1995) konstatiert, dass alle Aus-
sagen hinsichtlich der Entwicklung des Beitragssatzes auf Modellrechnungen basieren, die 
Annahmen voraussetzen, deren Bestimmung hochgradig unsicher ist. Er führt ferner an, 
dass neben relevanten Rahmenbedingungen wie der demographischen Entwicklung als 
noch wichtigerer Faktor gerade die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu berücksichti-
gen sind, insbesondere die des Arbeitsmarktes, die wie oben dargestellt, nur sehr schlecht 
prognostizierbar sind. Von Bedeutung für die Qualität einer Prognose ist auch, dass die in 
das Modell eingehenden Daten unverfälscht sind, und auch, dass Wechselwirkungen zwi-
schen diesen Einflussfaktoren und den prognostizierten Größen erkannt und berücksichtigt 
werden. So mag sich beispielsweise ein geringerer Beitrag in der Prognose dadurch erge-
ben, dass von einer Steuererhöhung ausgegangen wird. Schließlich spielt auch der ge-
wählte Prognosehorizont eine Rolle. Je größer dieser ist, desto geringer grundsätzlich die 
Prognosequalität. Aus Untersuchungen beispielsweise, die Wirtschaftsprognosen empi-
risch evaluieren, lässt sich die Beobachtung gewinnen, dass die wirtschaftliche Zukunft 
jenseits der nächsten zwei Jahre als unvorhersehbar betrachtet werden muss (vgl. hierzu 
Betz 2004 und die dort zitierte Literatur). 

 Geltungsbereich: Modellrechnungen sind wenig sinnvoll, wenn sie von fiktiven Charakte-
ren ausgehen, die in der Realität nicht existieren. Die Modellrechnungen sollten daher von 
tatsächlicher Relevanz für die Versicherten bzw. auch bestimmte Gruppen von Versicher-
ten wie beispielsweise Alleinerziehende, Niedrigverdiener oder Teilzeitbeschäftigte sein. Es 
sind folglich geeignete Vergleichsgrößen zu wählen, um abgrenzen zu können, für wen die 
Befunde eigentlich gelten. Aufgrund der grundsätzlichen Unmöglichkeit, exakte Prognosen 
zu treffen, die Vielzahl der wirkenden Faktoren, sich ändernde Rahmenbedingungen sowie 
eine Vielfalt von Messfehlern verhindern dies, sollten ferner Szenarien bzw. Schwankungs-
breiten angegeben werden, die die Veränderung der Ergebnisse bei einer unterschiedli-
chen Entwicklung zentraler Einflussgrößen deutlich machen (z.B. worst case / normal case 
/ best case). Konsequenterweise sollte unter diesen Bedingungen auch jede Angabe ge-
nauer Zahlengrößen als Versuch gewertet werden, Scheingenauigkeit zu erzeugen. 

 

Guth (1979, 57, zitiert nach Schmähl 2009, 265) kommt sogar zu dem Schluss: „... Die Geschichte 
der Bevölkerungsprognosen ist buchstäblich eine Chronik des Irrtums. ...“. 
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B.1.3 Einschätzung und Bewertung 

 

Nachdem die Grundstruktur der gesetzlichen Rentenversicherung seit 1957 nicht modifiziert wor-
den war, wurde durch die im Jahr 1989 verabschiedete Rentenreform 1992 eine wesentliche Um-
strukturierung des Rentensystems eingeleitet, die eine Wende in der Rentenpolitik bedeutete. Ob-
wohl sich bereits in der Zwischenzeit eine zunehmende Unzufriedenheit mit der Verfasstheit des 
Sozialstaates abgezeichnet hatte und erste restriktive Maßnahmen in den Sozialversicherungsleis-
tungen bereits seit Anfang der 70er Jahre begonnen hatten, führten weder diese Einschnitte noch 
die darauf folgenden zur immer wieder befürchteten „Auflösung des traditionellen deutschen Sozi-
alstaats“. Bei den nachfolgenden Reformen ging es nun nicht mehr um Anpassungen. Stattdessen 
sollten die Grundbestandteile des Rentensystems teilweise verändert werden, was besonders an 
den Eingriffen in der Rentenformel deutlich wurde. Aufgrund des ständig steigenden Lebensalters 
der Bevölkerung und rückläufiger Geburtenzahlen sollte nun die Demographie berücksichtigt wer-
den. Die Reform bedeutete eine neue Zielvorstellung für die Rentenpolitik und stand unter dem 
expliziten Ziel, die Rentenfinanzen auf Dauer zu sanieren und zu stabilisieren und war nicht mehr 
primär darauf gerichtet, die bisherige Leistungsfähigkeit der Rentenversicherung aufrecht zu erhal-
ten (vgl. Hegelich 2005, 79 f. und die dort zitierte Literatur).  

Die Einschätzung und Bewertung von Reformmaßnahmen und Prognosen als Ziel dieses Kapitels 
wird mit der einschneidenden Reform aus dem Jahr 1992 beginnen. Der weitere Fortgang der Be-
trachtung orientiert sich am zeitlichen Ablauf, wie er in B.1.1 dargestellt wird (7 Phasen). Reform-
maßnahmen und Prognosen werden aus den bereits in B.1.2 geschilderten Gründen soweit als 
möglich gemeinsam betrachtet. Beispiele wesentlicher, zum Zeitpunkt der jeweiligen Reformmaß-
nahmen relevanter Prognosen werden hierzu kriteriengeleitet analysiert. Der Anspruch, pro und 
contra der ausgewählten Reformmaßnahmen und Prognosen vollumfänglich abzubilden, kann hier 
nicht erhoben werden. Die Analyse wird sich vielmehr auf wesentliche Aspekte beschränken. Be-
vor dies geschieht, sollen jedoch wesentliche Einflussfaktoren solcher Prognosen über Beitrags- 
und Rentenhöhe, die grundsätzlich nicht unabhängig voneinander sind, kurz dargestellt werden. 
Dies sind insbesondere: 

 Bevölkerungsentwicklung: Die Bevölkerungsentwicklung beeinflusst Beitrags- und Ren-
tenhöhe unmittelbar. Je weniger (mehr) Beitragszahler zur Verfügung stehen, desto höher 
(niedriger) fällt unter sonst unveränderten Bedingungen der Beitragssatz für den einzelnen 
Beitragszahler aus. Ebenso gilt hinsichtlich der Anzahl der Rentenempfänger, dass eine 
durch die Altersstruktur bedingte Zunahme (Abnahme) derselben unter sonst gleichblei-
benden Bedingungen zu höheren (niedrigeren) Beitragssätzen der einzelnen Beitragszah-
ler führt. Vorhersagen im Bezug auf die Bevölkerungsstruktur gelten als relativ zuverlässig, 
zumindest bei kurzfristiger Betrachtung. Dies liegt daran, dass die meisten Menschen, die 
die Bevölkerung in der nahen Zukunft stellen werden, heute schon geboren sind. Dies gilt 
damit je nach Jahrgang auch für viele Beitragszahler und Rentner. Damit lassen sich auch 
zukünftige Rentnerzahlen relativ gut vorhersagen. Problematischer sind  Vorhersagen hin-
sichtlich zukünftiger Einflüsse wie Geburtenraten, Lebenserwartung und insbesondere 
Wanderungsbewegungen, da Letztere stark abhängig sind von den rechtlichen und politi-
schen Rahmenbedingungen und sich entsprechend jederzeit ändern können. Gleiches gilt 
für den Zeitpunkt des Rentenzugangs. Aufgrund des gesellschaftlichen und politischen Ein-
flusses ist eine mehrere Jahrzehnte umfassende Aussage mit großer Unsicherheit verbun-
den. 

 Arbeitsmarkt: Es stellt sich die Frage, ob und wenn ja inwiefern sich die Nachfrage nach 
Arbeitskräften verändert. Dies wirkt sich unmittelbar auf die Arbeitslosigkeit aus und ist ab-
hängig von der wirtschaftlichen Entwicklung. Grundsätzlich ist Krämer folgend Arbeitslosig-
keit einer der schwammigsten Begriffe überhaupt, mit Spielraum für Dutzende von Definiti-
onen, von denen jede ein ähnliches Existenzrecht hat wie jede andere auch, mit entspre-
chenden Folgen für das Ergebnis (vgl. Krämer 2003, 137 ff.). Beispielsweise zählt die Bun-
desanstalt für Arbeit/Bundesagentur für Arbeit als arbeitslos, wen ein Arbeitsamt als ar-
beitssuchend registriert, und wer außerdem mehr als 18 Stunden in der Woche arbeiten 
will, nicht nur vorübergehend Arbeit sucht, älter als 15 und jünger als 65 Jahre ist sowie 
dem Arbeitsmarkt sofort zur Verfügung steht. Der verwendete Begriff sollte folglich klar de-
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finiert sein. Wesentlich ist auch, wie mögliche diskontinuierliche Erwerbsbiographien als 
weitere Ausprägung des Arbeitsmarktrisikos Berücksichtigung finden. Hinzu kommt der An-
teil aller Erwerbspersonen (Personen mit Wohnsitz im Bundesgebiet, die eine unmittelbar 
oder mittelbar auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben oder suchen – Selbständige, Arbeit-
nehmer, mithelfende Familienangehörige), unabhängig von der Bedeutung des Ertrages 
dieser Tätigkeit für ihren Lebensunterhalt und ohne Rücksicht auf die tatsächlich geleistete 
oder vertragsmäßig zu leistende Arbeitszeit – an der Bevölkerung, die sogenannte Er-
werbsquote, sowie deren Veränderung im Zeitablauf. Steigt (sinkt) die Erwerbsquote, so 
nimmt die Anzahl der Beitragszahler zu (ab), was unter sonst gleichen Bedingungen den 
Beitragssatz senken (steigern) sollte. 

 Erwerbstätigkeit: Die Rolle verschiedener Erwerbsformen kann sich im Laufe der Zeit än-
dern, mit möglicherweise erheblichen Folgen für die sozialversicherungspflichtige Beschäf-
tigung. Ändert sich die Zahl derer, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, so än-
dert sich auch die Zahl derer, die Beiträge zur Sozialversicherung entrichten. Von Bedeu-
tung sind hier insbesondere die Entwicklung der Selbständigkeit sowie der Teilzeitarbeit. 

 

Die Darstellung der jeweiligen Reformmaßnahmen erfolgte bereits in Kapitel B.1.2. Dennoch sollen 
als Grundlage für die Bewertung wesentliche Bestandteile bzw. Implikationen der in den jeweiligen 
Perioden erfolgten Reformmaßnahmen nochmals stichpunktartig dargestellt werden, beginnend 
bei der Rentenreform des Jahres 1992. Die Darstellung richtet sich wie bereits im Rahmen der 
Schilderung des historischen Ablaufes nach der Relevanz der Maßnahmen vor dem Hintergrund 
der Themenstellung. Ein Anspruch auf Vollständigkeit wird daher nicht erhoben.  

 

Wesentliche Reformmaßnahmen seit der Rentenreform von 1992: 

 Übergang von der Brutto- zur Nettoanpassung 

 Versicherungsmathematische Abschläge 

 Stufenweise Anhebung der Altersgrenzen auf 65 Jahre 

 Koppelung des Bundeszuschusses an Bruttolöhne und Beitragssatzentwicklung 

 „Verarbeitung“ der Wiedervereinigung 

 

Wesentliche Reformmaßnahmen seit der Rentenreform von 1999: 

 Einführung des demographischen Faktors 

 Beschleunigung der Anpassung der Altersgrenze für die Frühverrentung 

 Gewährung eines zusätzlichen Bundeszuschusses 

 Einführung von Abschlägen für Erwerbsminderungsrenten 

 Aussetzung des demographischen Faktors (1.7.1999) 

 Beschluss über Anpassung der Renten gemäß Inflationsrate des Vorjahres ab 2000 

 Beschluss über Abkopplung zusätzlicher Bundeszuschüsse vom Aufkommen der Ökosteu-
er und Fortschreibung mit der Veränderung von Bruttolohn- und Gehaltssumme 2003 
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Wesentliche Reformmaßnahmen seit der Rentenreform von 2001: 

 Veränderte Bruttolohnanpassung 

 Ausbau zweite und dritte Säule der Altersvorsorge: Einführung staatliche Förderung der 
privaten Altersvorsorge; Berücksichtigung des Vorsorgeanteils in der Rentenanpassungs-
formel 

 Absenkung des Nettorentenniveaus 

 Beschluss über die Herabsetzung der Nachhaltigkeitsrücklage 2002 (Untergrenze von 0,9 
auf 0,6 Monatsausgaben) 

 Beschluss über Herabsetzung der Nachhaltigkeitsrücklage 2003 (Untergrenze von 0,8 auf 
0,5 Monatsausgaben) 

 Beschluss über außerordentliche Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze 2003 

 Beschluss über Aussetzung Rentenanpassung für 2004 

 Beschluss über Herabsetzung der Nachhaltigkeitsrücklage 2004 (Untergrenze von 0,5 auf 
0,2 Monatsausgaben) 

 Beschluss über die nachschüssige Rentenzahlung für Neurentner (ab 1.4.2004) 

 

Wesentliche Reformmaßnahmen seit der Rentenreform von 2004: 

 Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors 

 Einführung der Schutzklausel 

 Abstellung auf tatsächliche beitragspflichtige Entgelte statt Bruttolohn und Gehaltssumme 
in der Rentenformel bei Veränderung der Entgeltentwicklung 

 Vorziehen des Fälligkeitstermins für Sozialbeiträge für Arbeitsentgelt 

 Anhebung der Altersgrenze (Frühverrentung) 

 Abschaffung von Anrechnungszeiten 

 Beschluss über schrittweisen Übergang zur nachgelagerten Besteuerung (ab 2005) 

 

Wesentliche Reformmaßnahmen seit der Rentenreform von 2007: 

 Anhebung des Renteneintrittsalters auf 67 Jahre 

 Aussetzung Riester-Faktor für 2008 und 2009 

 Ausweitung Schutzklausel (ab 2009) 

 

 

Rentenreform 1992 

Die Rentenreform stand unter dem expliziten Ziel, „die desolaten Rentenfinanzen auf Dauer zu sa-
nieren und zu stabilisieren" (Hofmann 1992, 16). Das Rentenreformgesetz war daher als „Sparge-
setz“ ausgestaltet. Begründet werden die im Rahmen der Reform beschlossenen Maßnahmen 
primär unter finanziellen Gesichtspunkten. Erstens wurde angeführt, dass die steigende Lebens-
erwartung zusammen mit dem immer früheren Eintritt der Erwerbstätigen in den Ruhestand zu ei-
ner Verlängerung der Rentenbezugszeiten sowie innerhalb der vergangenen 20 Jahre zu einer er-
heblichen Erhöhung des Rentnerbestandes von 5 Millionen auf 13,8 Millionen im Jahr 1989 geführt 
hatte (vgl. Quartier 1990). Verhindert werden sollte zweitens, dass die aufgrund der demokrati-
schen Entwicklung (mehr Rentner, weniger Kinder) prognostizierte Entwicklung des Beitragssatzes 
die finanzielle Stabilität der gesetzlichen Rentenversicherung gefährdet. Geschätzt wurde, dass 
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der Beitragssatz auf im Jahre 2030 je nach wirtschaftlicher Entwicklung zwischen 36% und 41% 
steigen würde (siehe unten). Eine geringere Anzahl von Beitragszahlern und eine steigende Zahl 
von Rentnern würden die Folgen sein (vgl. Ruland 2001).  

Ausgehend zunächst von der Glaubwürdigkeit der entsprechenden Prognosen ist die Gefahr, die 
ceteris paribus von einer derartigen Beitragssatzentwicklung ausgeht, von enormer Bedeutung für 
die Leistungsfähigkeit des Rentensystems und wiegt zweifellos schwer genug, den Erhalt der Leis-
tungsfähigkeit des Rentenversicherungssystems gefährden zu können. Unter diesen Bedingungen 
den Status quo in all seinen Einzelheiten aufrecht zu erhalten, würde die Funktionsfähigkeit des 
Systems in Frage stellen. Gewisse Einschnitte können daher gerechtfertigt sein.  Auch wenn auf-
grund der Veränderungen der Rentenformel der Eindruck entstehen kann, bei der Rentenreform 
von 1992 handelt es sich nicht um eine lediglich punktuelle Maßnahme, sondern um einen Eingriff 
in das Rentenversicherungssystem, der nachhaltig wirkt und umfassend auf die gegebenen Rah-
menbedingungen reagiert, so muss letztlich konstatiert werden, dass die Chance, nicht nur kurz-
fristige Erleichterung herbeizuführen, angesichts des tatsächlichen Ausmaßes der Bedrohung und 
insbesondere auch der andauernden Entwicklung dieser Bedrohung, nicht ergriffen wurde (siehe 
unten). Die Effektivität der Rentenreform des Jahres 1992 ist als unzureichend zu beurteilen. Es ist 
nicht gelungen, die Rentenfinanzen zu stabilisieren, geschweige denn dauerhaft. Die Rentenre-
form kam nicht nur zu spät, sie ging auch nicht weit genug. Zu diesem Ergebnis kommen auch 
Börsch-Supan/Wilke (2007, 704): „... Schnell wurde deutlich, dass die Reform von 1992 zu wenig 
weit ging und zu spät kam, um das deutsche System auf einen stabilen und nachhaltigen Pfad zu 
führen. ...“. Ruland (1995, 131) dagegen resümiert: „... Die Rentenreform 1992 hat bestätigt, dass 
die Finanzierungsprobleme der Rentenversicherung innerhalb des bestehenden Systems gelöst 
werden können. ...“. Er muss aber knapp ein Jahrzehnt später berichten, dass seit der Reform 
1989/1992 das Rentenrecht etwa 150 mal geändert wurde (vgl. Nullmeier et al. 2008). Dies ist 
kaum ein Hinweis auf eine langfristige Problemlösung. 

Bei der demographischen Entwicklung handelt es sich keineswegs um ein neuartiges Problem, 
das erst Ende der 80er oder Anfang der 90er Jahre virulent wurde. Selbst heute noch wird immer 
wieder betont, dass die demographische Entwicklung mit ihren Folgen für die umlagefinanzierte 
Rentenversicherung nicht frühzeitig genug erkannt worden sei. Doch bereits in der Rentenreform-
diskussion der 50er Jahre wurden künftige demographische Veränderungen – unter anderem un-
ter dem Stichwort Überalterung und Rentenberg – thematisiert (vgl. Schmähl 2007, 24). Der Versi-
cherungsmathematiker Heubek hatte beispielsweise 1956 in einem Gutachten für das Finanzmi-
nisterium für 1986 einen Beitragssatz von 24,2% errechnet (tatsächlich dann 19,2%) (vgl. Nullmei-
er et al. 2008). Bereits seit Mitte der 60er/Anfang der 70er Jahre sanken die Geburtenzahlen stark 
und führten zu einer Nettoreproduktionsquote, die unterhalb von 100% lag. Gleichzeitig stieg die 
Lebenserwartung. Auch Mitte der 70er Jahre findet sich eine entsprechende Diskussion, ausgelöst 
auch durch eine anhaltend negative finanzielle Entwicklung und Einnahmelücken in der Renten-
kasse. Der Sozialbeirat beauftragte aufgrund dessen schon 1979 beim Bundesarbeitsministerium 
eine Gruppe von Wissenschaftlern, eine Analyse der längerfristigen Entwicklungsperspektiven der 
Rentenversicherung innerhalb des Gesamtgefüges der Alterssicherung vorzunehmen. Die Er-
kenntnis war, dass nicht einzelne Maßnahmen, sondern nur ein Maßnahmenbündel die entste-
henden Belastungen bewältigen kann (vgl. Quartier 1990). Eine entsprechende umfassende Reak-
tion blieb jedoch aus. Es wurden lediglich punktuell unmittelbar drohende finanzielle Probleme ins 
Auge gefasst. 

Die Rentenreform von 1992 hat zweifellos einige positive Veränderungen gebracht. Die finanzielle 
Situation der gesetzlichen Rentenversicherung konnte durch die Maßnahmen des Reformgesetzes 
verbessert werden und auch der Anstieg des Beitragssatzes fiel durch sie geringer aus als nach 
dem bis zur Reform geltenden Recht. Dennoch gingen die zugrunde liegenden Veränderungen 
nicht weit genug, um dauerhafte finanzielle Stabilität zu erzeugen.  

Die kostendämpfenden Veränderungen durch die Reform 1992 und durch alle darauffolgenden 
Reformen konzentrieren sich auf den aktuellen Rentenwert und definieren neu, inwiefern Verände-
rungen beim Durchschnittsverdienst abhängig Beschäftigter sich auf die Durchschnittsrenten aus-
wirken. Angewandt wird die Formel für die Gesamtheit der Rentner. Damit ist das deutsche Sys-
tem zeit-, nicht kohortenorientiert. Dieser entscheidende Unterschied gegenüber anderen Renten-
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systemen erleichtert Reformen, sofern gleiche Lastenverteilung ein Prinzip darstellt, dem die Wäh-
ler zustimmen (vgl. Börsch-Supan/Wilke 2007, 710). 

Die wohl bedeutendste Veränderung durch die Rentenreform von 1992 war die Einführung der 
Nettoanpassung. Sie löste zumindest einige der Probleme, die durch die Bruttolohnanbindung bis 
1992 entstanden waren (vgl. Börsch-Supan/Wilke 2007, 712). Die Orientierung an der Entwicklung 
der Bruttolöhne hatte das Rentenniveau deutlich ansteigen lassen, da bei der Bruttoanpassung die 
Belastung der Aktiven durch höhere Steuern und Sozialversicherungsbeiträge unberücksichtigt 
blieb. Allerdings hatten die ab Mitte der 70er Jahre erfolgten Anpassungen das Rentenniveau netto 
nach Steuern wieder deutlich sinken lassen, so dass es 1992 bei 67,4% lag (73,2% 1977). Im Er-
gebnis waren auch in dieser Zeit vor 1992 die Renten, abgesehen von dem zwischenzeitlichen 
Aufschwung, den Nettolöhnen gefolgt. Der Wechsel zur Nettoanpassung sollte gemäß Ruland 
dem Rechnung tragen und gleichzeitig die Anpassung von diskretionären Entscheidungen des 
Gesetzgebers unabhängiger und damit kalkulierbarer machen (vgl. Ruland 2007, 38). Die Anpas-
sung an die Nettolöhne bedeutete einen wichtigen Schritt weg von der destabilisierenden Rück-
kopplungsschleife, wonach die Renten stiegen, wenn Steuern und Beiträge erhoben wurden. Die-
ser Mechanismus spielt eine umso größere Rolle, wenn sich das Altern der Bevölkerung be-
schleunigt, denn er enthält einen impliziten Mechanismus der Lastenteilung zwischen den Genera-
tionen (vgl. Börsch-Supan/Wilke 2007, 711 f.).  

Obwohl die Reform von 1992 auch Leistungsanpassungen bei Frühverrentung einführte und das 
großzügige Renteneintrittsfenster abschaffte, für alle mit Ausnahme der langjährig Versicherten, 
waren die Leistungsanpassungen geringer als versicherungsmathematisch geboten. Wesentlicher 
Nachteil der Nettoformel war auch, dass steigende Beiträge zur Krankenversicherung die Rentner 
doppelt trafen und Sparmaßnahmen in anderen Sozialversicherungszweigen mit der Folge sin-
kender Beitragssätze ebenso wie sinkende Steuersätze die Rentner mit einer höheren Anpassung 
begünstigten (vgl. Ruland 2007, 38). Schließlich bleibt generell zu konstatieren, dass eine Lohn- 
statt einer Lebenshaltungskostenindexierung es sehr schwer bis gar unmöglich macht, die durch 
Produktionszuwächse entstehende Rentenlast zu finanzieren (vgl. Börsch-Supan/Wilke 2007, 
711). 

Durch die verschiedenen versicherungsmathematischen Abschläge gelang es ferner, dem wesent-
lich auf die großzügige Rentenreform von 1972 zurückgehenden Ruhestandsverhalten zunächst 
Einhalt zu bieten und die damit verbundene Tendenz des immer weiteren Absinkens des durch-
schnittlichen Renteneintrittsalters zu bremsen bzw. sogar umzukehren. Mit der Anhebung der vor-
gezogenen Altersgrenzen von 60 und 63 Jahren auf das Alter 65 wurde sehr spät der in den Wor-
ten Rulands „Grundfehler“ der Reform von 1972 korrigiert (vgl. Ruland 2007, 39 f.). Die Flexibilität 
des Renteneintritts blieb zwar erhalten, doch musste, wer die Rente vorzeitig in Anspruch nimmt, 
nun Abschläge hinnehmen. Damit geht die längere Rentenlaufzeit nicht mehr gänzlich zu Lasten 
der Solidargemeinschaft (vgl. Ruland 2007, 40). Diese Veränderung macht die modifizierte Ziel-
richtung der Rentenpolitik deutlich. Ging es vor der Reform maßgeblich darum, die Arbeitslosigkeit 
durch Frühverrentung zu verringern, haben diese Änderungen einen entgegengesetzten Effekt 
(vgl. Hegelich 2006, 80).  

Nach Börsch-Supan/Wilke war das deutsche Rentensystem vor der Reform versicherungsmathe-
matisch nicht fair und in dem Sinne besonders verzerrend gewesen, als es die Ruhestandsent-
scheidung deutlich in Richtung des frühestmöglichen Zeitpunktes drängte (vgl. Börsch-
Supan/Wilke 2007, 722 f.). Die Leistungsanpassungen erfolgten je nach Renteneintrittsalter impli-
zit über die Beitragsjahre. Da die Leistungshöhe proportional zu den Versicherungsjahren war, 
würde ein Versicherter vor der Reform mit weniger Versicherungsjahren geringere Rentenleistun-
gen erhalten für jedes Jahr des vorzeitigen Ruhestands. Die Reform von 1992 berücksichtigte nun 
auch altersspezifische Anpassungsfaktoren, die die Rente absenken (vgl. Börsch-Supan 2001, 
20). Das Heraufsetzen des Renteneintrittsalters bewirkt eine Veränderung der zeitlichen Dimensi-
on insofern, als länger Beitrage eingezahlt und kürzere Zeit Leistungen bezogen werden (eine 
gleich bleibende Lebenszeit vorausgesetzt). Hiervon wurde ein Effekt auf das Verhältnis von Bei-
tragszahlern und Rentenempfängern erwartet, da angenommen wurde, dass dieser Aspekt der 
Rentenreform Anreize schafft, länger zu arbeiten, und somit die Zahl der Beitragszahler steigt (vgl. 
Hegelich 2006, 80). 
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Versicherungsmathematisch fair wäre nach Bösch-Supan/Wilke (2007) bei einem Renteneintritts-
alter von beispielsweise 63 Jahren eine Rente von 86,5% des Betrags gewesen, die bei Verren-
tung mit 65 Jahren gezahlt würde. Betrugen die Zahlungen vor 1992 (wie übrigens auch bei jedem 
anderen Eintrittsalter von 62 bis 65 Jahren) noch 100%, so lagen sie nach 1992 noch bei 92,8%. 
Dies war immer noch höher als nach der Rechnung der Autoren als „fair“ zu bezeichnen wäre. Ak-
tuarisch neutral im mathematischen Sinne wären die Anpassungen der Reform demnach nur dann, 
wenn man bei der Berechnung dessen, was versicherungsmathematische Neutralität darstellt, ei-
ne sehr niedrige Abzinsungsrate annimmt. Anstelle der üblicherweise angesetzten Rate von 3%, 
oft auch 4% oder 5%, beruhen die offiziellen Deutschen Berechnungen auf einer Abzinsungsrate 
von 1% (vgl. Börsch-Supan/Wilke 2007, 722 ff.). 

Sinnvoll als „Gegenanreiz“ in dieser Hinsicht waren die systematischen Belohnungen für den spä-
teren Renteneintritt, die entsprechende Zuschläge bei Inanspruchnahme der Renten nach 65 be-
deuteten. Auch vor der Rentenreform 1992 hatte es zwar Steigerungen in den Rentenleistungen 
im Falle eines späteren Renteneintritts nach dem 65. Lebensjahr gegeben. Dieser Anreiz war je-
doch ineffektiv angesichts des weit größeren Anreizes, vorzeitig in Rente zu gehen (vgl. Börsch-
Supan 2001, 20).  

Die Reform von 1992 vermindert diesen Anreizeffekt, sie ist jedoch weit davon entfernt, ihn zu be-
seitigen. Das Versäumnis, die Rentenleistungen an einen aktuarisch fairen Wert anzupassen, be-
deutet einen Verlust an ungedecktem Sozialversicherungsvermögen, wenn ein Versicherter den 
Renteneintritt aufschiebt, weil die verkürzte Zeit des Rentenbezugs nicht durch eine ausreichend 
erhöhte Renten ausgeglichen wird. Dieser Verlust ist erheblich verglichen mit dem Arbeitseinkom-
men, das bei längerer Beschäftigung erzielt werden könnte: nach Börsch-Supan überstieg es vor 
der Reform 1992 50% der Einkünfte und wird auch noch weit nach der Reform darüber liegen. Das 
entspricht einer erheblichen zusätzlichen Steuer auf Arbeit in hohem Alter (vgl. Börsch-Supan 
2001, 20 f.).  

Insgesamt haben die Einführung versicherungsmathematischer Anpassungen im Verhältnis zwi-
schen Leistungen und Renteneintrittsalter sowie eine Erhöhung des normalen Rentenzugangsal-
ters für alle Rententypen – mit Ausnahme der Erwerbs- und Berufsunfähigkeitsrenten – den Anreiz 
zum Vorruhestand verringert, mitnichten aber eliminiert. Die Einführung von Leistungsanpassun-
gen an das Renteneintrittsalter entspricht den automatischen Leistungsanpassungen innerhalb ei-
nes „Notional Defined Contribution“-Ansatzes, in dem die Leistungen mittels Annuitätenfaktoren an 
das Rentenzugangsalter angepasst werden. Im Gegensatz zu einem solchen System jedoch wur-
den die Anpassungen im deutschen System diskretionär gestaltet und nicht direkt an Veränderun-
gen bei der Lebenserwartung geknüpft. Sie liegen damit nach den Berechnungen von Börsch-
Supan und Wilke 1,5 Prozentpunkte niedriger, als Lebenstabellen und eine dreiprozentige Abzin-
sungsrate implizieren würden (vgl. Börsch-Supan/Wilke 2007, 713 ff.).  

Auch die Erhöhung des Bundeszuschusses ist vor dem Hintergrund der erheblichen Zunahme der 
„versicherungsfremden“ Leistungen insbesondere aufgrund der Wiedervereinigung grundsätzlich 
zu begrüßen. Hatte es in den Jahren vor 1992 einen relativen Rückgang des Bundeszuschusses 
gegeben – gemessen an den Rentenausgaben belief sich der Bundeszuschuss 1957 noch fast auf 
ein Drittel, Anfang der 90er Jahre lag der Anteilswert nur noch bei 17% –, war der Anteil nicht bei-
tragsgedeckter Leistungen dagegen bereits auf mindestens ein Viertel der Rentenausgaben ge-
stiegen (vgl. Quartier 1990). Es ist daher zu begrüßen, dass der Bundeszuschuss schrittweise so 
erhöht werden sollte, wie es dem Anteil der nicht beitragsgedeckten Leistungen entsprach. Auch 
wenn dieses Ziel durch die Regelungen des Rentenreformgesetzes von 1992 nicht erreicht wurde, 
wurde die weitere Abwälzung „versicherungsfremder“ Leistungen auf das Rentenversicherungs-
system zumindest abgeschwächt.  

Hinsichtlich des Kriteriums der Interessewahrung ist zu konstatieren, dass sich der Lebensstan-
dard innerhalb der vom Rentenversicherungssystem erfassten Gruppen vor der Reform 1992 ein-
seitig zu Lasten der aktiven Generation entwickelte, da das durchschnittliche Nettoarbeitseinkom-
men der Erwerbstätigen bei steigendem Alterslastquotienten zurückging, während das durch-
schnittliche Renteneinkommen unberücksichtigt blieb (vgl. von Weizsäcker 1990). Durch die Re-
form wurde erreicht, den Anstieg der Belastung auf alle Systembeteiligten zu verteilen. Das Ziel, 
einer ungleichen Lastenentwicklung entgegenzuwirken, wurde damit erreicht und die aus einer 
möglichen Verschiebung der Alterskomposition resultierende Finanzierungsbürde wurde Erwerbs-
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tätigen und Rentnern gemeinsam zugewiesen. Die Rentner sind betroffen durch das Heraufsetzen 
der Altersgrenzen und den Übergang zur nettolohnorientierten Rentenanpassung, die Beitragszah-
ler durch zukünftige Erhöhungen des Beitragssatzes. Der Staat schließlich wird durch die Auswei-
tung der geänderten Fortschreibung des Bundeszuschusses am Anstieg der Belastungen beteiligt. 
Allerdings kann die Verteilung der zusätzlichen Belastungen kaum als angemessen bezeichnet 
werden, da bereits nach den Modellrechnungen der Rentenversicherung etwa die Hälfte des Be-
lastungsanstieges von den Beitragszahlern (Arbeitnehmer und Arbeitgeber) zu tragen sein wird, 
während etwa ein Drittel von den Rentnern getragen werden muss und der Staat nur zu einem 
Siebtel an den künftigen Belastungen beteiligt ist (vgl. Ruland 1995, Quartier 1990). Dies ist insbe-
sondere im Hinblick auf die Entwicklung der „versicherungsfremden“ Leistungen kritisch zu sehen 
(siehe unten und Abschnitt E).  

In diesem Zusammenhang ist zwar Ruland zuzustimmen, dass kein anderes als das umlagefinan-
zierte Alterssicherungssystem die aus dem Zusammenfallen der Verabschiedung der Rentenre-
form sowie des Falls der „Mauer“ resultierende doppelte sozialpolitische Herausforderung hätte 
meistern können, innerhalb weniger Tage mehr als 4 Millionen Bestandsrenten auf das neue Sys-
tem umzustellen und innerhalb weniger Monate die notwendigen Verwaltungsstrukturen aufzubau-
en (vgl. Ruland 2007, 34). Bereits Nell-Breuning hatte 1956 hervorgehoben, dass das umlagefi-
nanzierte System es möglich mache „... am Tage X – wann immer er kommen möge, den mit uns 
wiedervereinigten Teil des deutschen Volkes sofort an diesem „neuen Plan“ teilnehmen zu lassen 
und unmittelbar in den Genuss aller Leistungen zu setzen, die dieses System bietet. Das Kapital-
deckungsverfahren braucht 40-50 Jahre Anlaufzeit; der „neue Plan“ braucht keine Anlaufzeit; das 
ist sein ungeheurer Vorteil im Hinblick auf die Wiedervereinigung. […] Wenn sie drüben, jenseits 
des eisernen Vorgangs, von diesem Plan […] sich ein zutreffendes Bild zu machen imstande sind, 
dann bedeutet er heute bereits einen Pluspunkt in ihrer Wertung der Bundesrepublik, und sie wer-
den den Tag herbeiwünschen, an dem sie an ihm teilhaben dürfen. ...“ (Nell-Breuning zitiert nach 
Schmähl 2007, 23). Dennoch ist kaum mit dem Versicherungsgedanken zu vereinbaren (siehe 
„versicherungsfremde“ Leistungen unten und Abschnitt E), dass die Senioren in den neuen Bun-
desländern, zumindest was die Leistungen der Rentenversicherung betrifft, trotz aller Anpassun-
gen deutlich mehr von der Wiedervereinigung profitierten als die Bestandsrentner in den alten 
Bundesländern, die die Beiträge entrichtet hatten, die nun auf eine wesentlich größere Rentner-
schar verteilt werden mussten. So lag die verfügbare Standardrente nach 45 Versicherungsjahren 
bei maximal 602 DM, was 37% des Westniveaus entspricht. 2007 lag sie bereits bei 1033,65 Euro, 
also bei fast 88%. Diesem Anstieg von 236% steht eine Erhöhung der Standardrente im Westen 
von nur 42% gegenüber (1616 DM auf 1176 Euro) (vgl. Ruland 2007, 34). 

Der Regelkreislauf von Beitragssatz, Rentenanpassung und Bundeszuschuss sowie der Übergang 
zur nettolohnorientierten Rentenanpassung mag ferner tatsächlich zunächst den Eindruck erwe-
cken, es ginge nicht mehr um eine kurzfristige Behebung eines Ungleichgewichts zwischen Ein-
zahlungen und Auszahlungen der Rentenkasse, sondern um den Versuch, das Rentensystem da-
hingehend zu reformieren, dass sich ein Gleichgewicht automatisch einstellt, wie Hegelich formu-
liert (vgl. Hegelich 2006, 81). Auch Quartier (1990) argumentiert zunächst, dass der Regelkreislauf 
Beitragssatz, Rentenanpassung und Bundeszuschuss so intendiert war, dass er die für die kom-
menden Jahrzehnte erwarteten demographischen Belastungen angemessen auf alle Systembetei-
ligten verteilen und zugleich als Axiomatik, die die Finanzierung der Rentenversicherung weitge-
hend aus der politischen Diskussion heraushalten sollte, merkt danach aber selbst an, dass den-
noch in naher Zukunft weitgehende weitere Reformmaßnahmen notwendig sein werden. Wenn 
dies aber bereits vor in Kraft treten der Reform hinlänglich bekannt war, so kann kaum davon ge-
sprochen werden, die Rentenreform hätte eine umfassende und nachhaltige Stabilisierung der 
Rentenfinanzen im Auge gehabt. Die tatsächliche Entwicklung bestätigte dies schließlich nur sehr 
kurze Zeit später. 

Die Art und Weise wie beitragsfreie Zeiten durch Beitragszeiten ersetzt wurden – das Zufallsprin-
zip der Halbbelegung26 wurde aufgegeben und die Bewertung beitragsfreier Zeiten dem Versiche-
rungsprinzip entsprechend an die Beitragsleistung gebunden – führte zu einer Erhöhung der Bei-
tragseinnahmen und Verminderung der Konjunkturabhängigkeit der Einnahmen. Beitragsfreie Zei-

                                            
26 Halbbelegung bedeutet, dass die Zeit vom Eintritt in die Versicherung bis zum Versicherungsfall (Erreichen der Al-

tersgrenze) mindestens zur Hälfte, jedoch nicht unter 60 Monaten mit Pflichtbeiträgen abgedeckt ist. 
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ten wie z.B. Zeiten der Ausbildung, der Krankheit, der Arbeitslosigkeit, die bis 1992 als Ausfallzei-
ten erschienen, gingen danach als Anrechnungszeiten in die Rentenberechnung ein (vgl. Ruland 
2007, 42). Dies bedeutet vollwertige Beitragszeiten bei Zeiten der Arbeitslosigkeit und Krankheit 
mit Bezug von Lohnersatzleistungen bei geringerer (als 100%) Bemessungsgrundlage. Da bei der 
Bewertung der Zeiten berücksichtigt wird, in welchem Umfang der Versicherte der Solidargemein-
schaft angehört, führen Lücken im Versicherungsverlauf somit unter anderem zu einer geringeren 
Bewertung beitragsfreier Zeiten. Die Bewertung der beitragsfreien Zeiten wird damit stärker von 
der individuellen Beitragsleistung der Versicherten abhängig gemacht und so eher am Versiche-
rungsgedanken orientiert (vgl. Quartier 1990).  

Auf ein neben der Demographie weiteres, in der Rentenreform von 1992 nicht angegangenes aber 
dennoch bekanntes Problem hatte der Bundesrat im Zusammenhang mit der Verabschiedung des 
Rentenreformgesetzes hingewiesen. So erhielten nach dem geltenden Recht der Erwerbsminde-
rungsrenten praktisch all diejenigen Versicherten mit der Erwerbsunfähigkeitsrente einen vollen 
Einkommensersatz, die aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr vollschichtig, das heißt den 
ganzen Tag lang, arbeiten konnten. Da es nur wenige Teilzeitarbeitsplätze gab, für Behinderte fast 
gar keine, war es für die Rentenversicherung bzw. das Arbeitsamt fast unmöglich, diesen Versi-
cherten einen konkreten Arbeitsplatz nachzuweisen. Damit war die Voraussetzung für die Er-
werbsunfähigkeit erfüllt. Das Risiko dieser Personen, ihre Resterwerbsfähigkeit auf dem Arbeits-
markt nicht mehr einsetzen zu können, für das eigentlich die Arbeitslosenversicherung als speziel-
ler Träger zuständig wäre, trug damit die Rentenversicherung. Auch bedeuten diese Regelungen 
einen Anreiz für Versicherte, die Anhebung der Altersgrenzen ab dem Jahr 2001 durch ein Aus-
weichen auf die Erwerbsunfähigkeitsrenten zu umgehen (vgl. Ruland 1995).  

Wenn sich schließlich die grundsätzliche Ausrichtung der Rentenreform von 1992 auch in einer 
Vielzahl von Einzelregelungen konkretisiert, hat sich der Gesetzgeber zusätzlich doch von dem 
Ziel leiten lassen, die Transparenz des Rentenversicherungsrechts zu erhöhen. Mit der Zusam-
menfassung des Rentenversicherungsrechts im 6. Buch des Sozialgesetzbuchs, der sprachlichen 
Neufassung sämtlicher Vorschriften sowie der Neugestaltung der Rentenformel ist dies auch ge-
lungen. Die Leistungsbemessung und der Anwartschaftserwerb der Versicherten sind damit über-
schaubarer geworden (vgl. Ruland 2007, 34, Quartier 1990). Es wird klar, welches die mit der Re-
form verfolgten Ziele sind, wie man sie erreichen will und welche Zielgrößen angestrebt werden.  

Grundsätzlich erübrigt sich eine Beurteilung der Effizienz der Rentenreform von 1992, da ihre 
mangelnde Effektivität bereits dargestellt wurde. Wird nicht das Richtige getan (Effektivität), dann 
ist es unnötig die Frage danach zu stellen, ob das Richtige richtig getan wurde (Effizienz). Orien-
tiert man sich jedoch an der Pareto-Effizienz, so lässt sich konstatieren, dass die Verteilungsge-
rechtigkeit zwar grundsätzlich verbessert, nicht aber auf ein ausreichendes Niveau gebracht wird. 

Eine Frage, die sich jedoch stellen muss, ist die nach der Glaubwürdigkeit und Qualität der zentra-
len Aussagen des im Juni 1987 von der Reformkommission vorgelegten Gutachtens „Zur langfris-
tigen Entwicklung der gesetzlichen Rentenversicherung“, die im Wesentlichen den Anstoß für die 
Erarbeitung der im Zuge der Rentenreform 1992 durchgeführten Maßnahmen bildeten. Dieses 
Gutachten basierte wiederum auf einem Auftragsgutachten durch die Prognos AG. Eine Reihe der 
in dem Gutachten der Rentenkommission enthaltenen konkreten Vorschläge, wie unter anderem 
der Übergang von der Brutto- zur Nettoanpassung, wurden unmittelbar in das Reformgesetz auf-
genommen. Die parlamentarischen Arbeiten zur Umsetzung des Reformvorhabens begannen etwa 
zeitlich mit der Veröffentlichung des Gutachtens, die bereits im Herbst 1988 zu einem Diskussions- 
und Referentenentwurf führten (vgl. Quartier 1990).  

Das Ziel des Gutachtens, mit dem der Verband Deutscher Rentenversicherungsträger (VDR) die 
Prognos AG beauftragte, war höchst ambitioniert. Die langfristige Rentenproblematik sollte vor 
dem Hintergrund der Entwicklung sämtlicher sozialer Leistungen und der Gesamtwirtschaft unter-
sucht werden. Insbesondere sollten damit über demographische Veränderungen hinaus auch 
mögliche Interdependenzen zum Gesamtsystem der sozialen Versorgung sowie der Wirtschaft be-
rücksichtigt werden. Die Prognosen des Gutachtens, dort als Modellrechnungen abgegrenzt, ba-
sieren auf zwei Szenarien. Ein optimistisches (pessimistisches) Szenario wird gewählt, das günsti-
gere (weniger günstige) Annahmen hinsichtlich unter anderem der Entwicklung von Bevölkerungs-
entwicklung, Arbeitskräfteangebot, weltwirtschaftlichen Entwicklungstendenzen, deren Konse-
quenzen für die Wirtschaft, technischer Fortschritt und wirtschaftspolitischen Grundlinien trifft. Bei-
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de Szenarien sollen einen Korridor aufspannen, der die tatsächliche Entwicklung der prognostizier-
ten Größen mit hoher Wahrscheinlichkeit enthalten soll. Der Prognosehorizont wird bis auf das 
Jahr 2040 ausgedehnt (vgl. VDR 1987, 38).  

Angesichts der erheblichen Unsicherheit, die mit der Modellierung der Entwicklung jeder einzelnen 
der in der Prognose berücksichtigten Variablen einhergeht, und insbesondere mit den möglichen 
Interdependenzen dieser Variablen, ist der Versuch, Prognosen für einen derartig langen Zeitraum 
zu erstellen, sehr kritisch zu betrachten. Die Kommission selbst schreibt dazu: „... Die starken Ab-
hängigkeiten vom ökonomischen und sozialen Umfeld führen bei Vorausrechnungen über die Ar-
beitsmarktentwicklung zu höheren Schätzrisiken, weil es nahezu unmöglich ist, den Wandel so-
wohl auf dem Gebiet der Wirtschaft speziell als auch bei den gesellschaftlichen Werten allgemein 
sowie die Geschwindigkeit dieser Veränderungsprozesse verlässlich abzuschätzen. ...“ (vgl. VDR 
1987, 16). Ebenso heißt es später: „... Eine Projektion der demographischen und insbesondere der 
ökonomischen Entwicklung über einen Zeitraum von mehr als 50 Jahren ist zwangsläufig mit sehr 
großen Unsicherheiten behaftet. Niemand kann ein eindeutiges Bild davon zeichnen, wie Wirt-
schaft und Gesellschaft im Jahr 2040 aussehen werden. Die Anzahl denkbarer Entwicklungspfade 
ist grundsätzlich unbegrenzt. ...“ (vgl. VDR 1987, 38). Auch Ruland (1995) wird einige Jahre später 
konstatieren, dass alle Aussagen hinsichtlich der Entwicklung des Beitragssatzes auf Modellrech-
nungen basieren, die Annahmen voraussetzen, deren Bestimmung hochgradig unsicher ist. Kon-
kret führt auch er an, dass neben relevanten Rahmenbedingungen wie der demographischen Ent-
wicklung als noch wichtigerer Faktor gerade die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zu berück-
sichtigen sind, insbesondere die des Arbeitsmarktes. Dass gerade diese aber kaum über einen 
längeren Zeitraum prognostizierbar sind, wurde bereits in Abschnitt B.1.2 dargestellt. Eindringli-
ches Beispiel für die Unmöglichkeit selbst deutlich kürzerer Prognosen im Zusammenhang mit 
dem Gutachten sowie auch der Entwicklung der Rentenreform von 1992 ist die Wiedervereinigung, 
welche die meisten Grundannahmen der Modellierung auf einen Schlag in sich zusammenbrechen 
ließ. Und die „Mauer“ fiel nicht 30, sondern keine 3 Jahre nach der Veröffentlichung des Berichts 
der Kommission.  

Aufgrund des Einflusses der Wiedervereinigung und auch der Tatsache, dass das Gutachten und 
die darin enthaltenen Prognosen wesentliche Grundlage der im Zuge der Rentenreform von 1992 
ausgearbeiteten Maßnahmen waren, die wiederum wesentlichen Einfluss auf das Rentenversiche-
rungssystem hatten, ist es nur bedingt erkenntnisfördernd, in diesem Zusammenhang die Abwei-
chung der unter Status quo Bedingungen erzielten ursprünglichen Prognosen vom später tatsäch-
lich eingetretenen Wert zu bestimmen. Lediglich beispielhaft sollen daher zunächst einige für die 
Bestimmung der den geschätzten Beitragssätzen zugrunde liegende Modellgrößen dargestellt 
werden. So wurde beispielsweise mit einem Rückgang des Erwerbspersonenpotentials nach 1984 
gerechnet. Stattdessen stieg das Erwerbspersonenpotential seit Mitte der 80er Jahre deutlich an. 
Dies war wesentlich bedingt durch Zuwanderung, die Wiedervereinigung und die steigende Er-
werbsneigung von Frauen. In der Grundrechnung wird von einem ausgeglichenen Außenwande-
rungssaldo ausgegangen, obwohl das Statistische Bundesamt in seiner Modellrechnung bereits 
einen Zuzugsüberschuss annimmt. Die Wiedervereinigung führte unmittelbar zu einem deutlichen 
Sprung des Erwerbspersonenpotentials. Auch die bereits in der Literatur diskutierten Veränderun-
gen der Lebensstile sowie der gesellschaftlichen Leitbilder (unter anderem steigende Erwerbstä-
tigkeit von Frauen) fanden keinen Eingang in die Überlegungen. Andererseits wurde dem Trend 
steigender Lebenserwartung Rechnung getragen, indem der Sterblichkeitsrückgang der letzten 
zehn Jahre, gemessen an der Sterbetafel 1982/1984 im Vergleich zur Sterbetafel 1972/1974, für 
weitere zehn Jahre fortgeschrieben wurde. Eine weiter steigende Lebenserwartung wurde damit 
ausgeblendet. Die Schätzung der Bevölkerung setzte an dem durch das Statistische Bundesamt 
ermittelten Wert vom 31.12.1984, der sich auf 61 Millionen belief, an. Die Bevölkerungszahlen soll-
ten dann kontinuierlich sinken, bis sie im Jahr 2040 ein Niveau von 45,5 Millionen (optimistisches 
Szenario) bzw. 41,1 Millionen (pessimistisches Szenario) erreicht hätten. Allerdings war Mitte der 
80er Jahre der Tiefpunkt eines Bevölkerungsrückganges erreicht, was bedeutete, dass die realen 
Bevölkerungszahlen nicht nur nicht fielen, sondern sogar zunahmen. Extrem verstärkt wurde die-
ser Effekt schließlich nur kurze Zeit später durch die Wiedervereinigung. Dieses Beispiel belegt, 
dass selbst die als noch relativ zuverlässig dargestellten Bevölkerungsprognosen (vgl. aber das 
Zitat von Guth in Abschnitt B.1.2) an der aktuellen Entwicklung völlig vorbeilaufen können. Schließ-
lich wurde davon ausgegangen, dass sich aufgrund eines unterstellten erheblichen Produktivitäts- 
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und Produktionswachstums die Zahl der Arbeitslosen von 2,27 Millionen im Jahr 1984 auf 770.000 
im guten und 1,76 Millionen im schlechten Szenario verringern und danach weiter deutlich sinken 
würden (vgl. VDR 1987, 24 ff.).  

Einige auf dieser Basis beruhende wesentliche Ergebnisse des Gutachtens stellen sich wie folgt 
dar, wobei bei der Interpretation derselben über das bereits Gesagte hinaus zu beachten ist, dass 
die resultierenden Szenarien auf Status-quo-Bedingungen beruhen, das heißt, die Annahme wird 
getroffen, dass während des Prognosezeitraums sowohl die wirtschaftspolitischen als auch die so-
zialpolitischen Instanzen dem gegenwärtigen Rechtsstand bzw. den geltenden Regelungen ent-
sprechen. Dies umfasst das System der sozialen Sicherung. Die geschätzten Beitragssätze betru-
gen 19,2% (19,2%), 18,5% (18,5%), 22,3% (24,0%), 27,1% (29,6%), 36,7% (41,7%) und 36,4% 
(43,4%) für das jeweils optimistische (pessimistische) Szenario der Jahre 1986, 1990, 2000, 2015, 
2030 und 2040 (vgl. VDR 1987, 63 ff.). Der erhebliche Anstieg bei längerem Prognosehorizont ist 
dabei insbesondere auch auf die Annahme einer starken Abnahme der Zahl der potentiellen Er-
werbspersonen zurückzuführen. Trotz dieser Ergebnisse greift eine Interpretation zu kurz, die auf-
grund der tatsächlich deutlich niedrigeren Beitragssätze die Wirksamkeit der Reformen von 1992 
im Sinne ihrer beitragssatzdämpfenden Wirkung hervorhebt. Dies lässt wesentliche Interdepen-
denzen unberücksichtigt. So spielt beispielsweise nach den angesetzten Modellen der Bundeszu-
schuss, der ebenso nach dem Status quo fortgeschrieben wird, eine mit der Zeit immer geringere 
Rolle. Für das Jahr 2030 wird er auf nur noch 11,4% der Rentenausgaben geschätzt. 

Für die Darstellung der Verteilungsrelationen wurden neben den Ergebnissen für die finanzielle 
Entwicklung auch Angaben über Brutto- und Nettowerte für das Standard-Rentenniveau gemacht, 
das die Standardrente für eine Versicherungsdauer von 45 Versicherungsjahren bei durchschnittli-
chem Bruttoentgelt darstellt. Dieses Standardrentenniveau erzielt nur der „Eckrentner“, ein letztlich 
fiktiver Charakter, dessen „ideale“ Versichertenlaufbahn sich für kaum einen realen Versicherten 
darstellt. Für verschiedene Gruppen von Versicherten wie z.B. Frauen, Niedrigverdiener und Teil-
zeitbeschäftigte, bieten diese Ergebnisse wenige Anhaltspunkte hinsichtlich des selbst erzielten 
Rentenniveaus. Die Anzahl derer, die aufgrund ihrer persönlichen Voraussetzungen zum damali-
gen Zeitpunkt der „Eckrente“ nahe kamen, war zumindest größer als heute.  

Hinsichtlich der Transparenz des Gutachtens schließlich gilt jedoch, dass die Darstellung sehr 
deutlich und spezifisch erfolgt. Mag man sich auch über den Nutzen der Langfristprognosen strei-
ten, das aus der prognostizierten Entwicklung hervorgehende Problem ist ebenso klar dargestellt, 
wie die Reformmaßnahmen selbst, die zu seiner Beseitigung angestrebt werden. Klare, anhand 
konkreter Messgrößen beschriebene finanzielle Ziele der empfohlenen Reformmaßnahmen wer-
den präsentiert, wenn diese aufgrund des Prognosecharakters auch nicht mehr als grobe Orientie-
rungspunkte sein können. Die relevanten Variablen sowie die Konsequenzen ihrer Veränderung 
sind ferner umfassend und klar dargestellt. Es wird deutlich, wie die prognostizierte Größe berech-
net wird und welche Ergebnisse aus den Prognosen hervorgehen. Die Darstellung erlaubt die 
Nachvollziehbarkeit der angewandten Methodik. Negativ fällt die Scheingenauigkeit auf, die durch 
selbst bei einem mehrere Jahrzehnte umfassenden Prognosehorizont auf eine Nachkommastelle 
genau angegebene Werte (z.B. Bevölkerungsentwicklung) erzeugt wird. 

 

 

Die Entwicklung bis zur Rentenreform 2001 

Nach einem kurzen Vereinigungsboom und der Erkenntnis, dass die ökonomischen Probleme der 
Wiedervereinigung nicht so schnell zu bewältigen sind wie von manchen erhofft, setzte spätestens 
seit dem Sommer 1993 eine geradezu permanente Diskussion hinsichtlich der Stabilität des ge-
setzlichen Rentenversicherungssystems ein. Akute Finanzierungsprobleme der gesetzlichen Ren-
tenversicherung boten den Anlass, generell deren langfristige Finanzierbarkeit in Frage zu stellen. 
Diese akuten Finanzierungsprobleme waren nicht durch die Demographie ausgelöst, denn deren 
Entwicklung und Einschätzung hatte sich im Vergleich zum Jahr 1989 kaum verändert. Maßge-
bend war vielmehr eine veränderte ökonomische Situation (vgl. Nullmeier et al. 2008). Höhere 
Zahlungsanforderungen der Rentenversicherung ergaben sich insbesondere aus der nach wie vor 
auf dem Arbeitsmarkt herrschenden Krise. Insbesondere in den neuen Bundesländern lag eine im 
Vergleich mit den alten Bundesländern hohe Arbeitslosigkeit vor, die zudem schnell zunahm und 



Univ.-Prof. Dr. Oehler: „Alles Riester? Die Umsetzung der Förderidee in der Praxis“   
 
 

70 

einen hohen Transferbedarf auslöste. Der Anstieg der Zahl der vorzeitig wegen Arbeitslosigkeit in 
Rente gehenden Versicherten belief sich Mitte der 90er Jahre auf 250% (vgl. Ruland 2007, 31). 
1997 gingen bedingt durch die Frühverrentung von den Rentenneuzugängen nur 250.000 alters-
bedingt, aber 220.000 wegen Arbeitslosigkeit vorzeitig in die Altersrente. Allein Ende 1997 bezo-
gen über 800.000 Personen eine vorgezogene Rente wegen Arbeitslosigkeit. Dies verursachte 
Kosten von über 20 Milliarden DM (vgl. Riester 2008, Ruland 2007, 31).  Siehe hierzu auch die 
nachstehende Abbildung B.1.3.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung B.1.3.1: Entwicklung der Arbeitslosenquote in Deutschland  
(Quelle: http://www.pub.arbeitsagentur.de/hst/services/statistik/000000/html/ 
start/gif/b_aloq_zr.shtml) 

 

Dennoch wurde das Bild der tickenden „demographischen Zeitbombe“ mit großer Medienunterstüt-
zung bemüht und damit die Notwendigkeit tiefgreifender Änderungen begründet – sei es durch 
Übergang zu einer steuerfinanzierten Grundrente (die übrigens aus verschiedenen politischen 
Richtungen propagiert oder gefordert wurde) oder durch drastische Reduzierungen des Leistungs-
niveaus in der GRV (z.B. durch Einfrieren der Beitragsbemessungsgrenze und/oder Deckelung 
des Beitragssatzes). Zu den zahlreichen Maßnahmen, die vorgeschlagen wurden, zählten auch 
Modifikationen der Rentenformel durch Einfügung demographischer und gegebenenfalls die Ar-
beitsmarktsituation berücksichtigender Faktoren. Die häufig – auch z.B. vom Wissenschaftlichen 
Beirat des Bundeswirtschaftsministeriums – beschworenen Krisenszenarien und die über die Me-
dien lancierten Änderungsvorschläge trugen zu einer steigenden Verunsicherung in der Bevölke-
rung bei, führten insbesondere auch zu der Frage Jüngerer, womit sie trotz hoher Beitragssätze 
selbst einmal im Alter werden rechnen können, ob die staatliche Alterssicherung dann nicht mehr 
als eine spärliche Grundsicherung sein werde (vgl. Nullmeier et al. 2008).  

Der Gesamtsozialversicherungsbeitrag stieg von 35,1% im Jahr 1985 auf 39,3% im Jahr 1995, um 
nach einem zwischenzeitlichen Hoch von über 42% im Jahr 1998 einen Wert von 41% im Jahr 
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2001 zu erreichen. Der Rentenversicherungsbeitrag fiel nach der Erhöhung 1985 auf 19,2% zu-
nächst wieder auf 18,7% im Jahr 1986, um dann 1991 auf 17,7% zurückzugehen und ab 1994 
wieder deutlich anzusteigen. Nach einem Zwischenhoch von 1997 bis 1999 von 20,3% kehrte er 
2001 auf ein Niveau von 19,1% zurück (siehe Tabelle B.1.3.1). Allerdings ist hierbei natürlich zu 
berücksichtigen, dass auch die Rentner seit Einführung der sozialen Pflegeversicherung 1995 die-
sen zusätzlichen Sozialversicherungsbeitrag abführen mussten, der die Nettorenten zusätzlich 
minderte und sich gleichzeitig positiv auf den Beitragssatz auswirkte. 

Im Anstieg des Gesamtsozialversicherungsbeitrages spiegeln sich die Lasten der Wiedervereini-
gung unmittelbar wider, die zum großen Teil von den Sozialversicherungen getragen werden 
mussten. Für die Rentenversicherung bedeuteten die jährlichen West-Ost-Transfers in die neuen 
Bundesländer – die Kosten beliefen sich jährlich auf zwischen 17 und 20 Milliarden DM – und die 
hohe Arbeitslosigkeit erhebliche Belastungen (vgl. Riester 2008, Ruland 2007, 31). Auch Schmähl 
argumentiert, dass sich in der Höhe der Beitragssätze auch ein „Preis“ für die deutsche Einheit wi-
derspiegelt. Er veranschlagt den „Preis“ allein in der gesetzlichen Rentenversicherung durch den 
Finanzverbund zwischen West und Ost mit rd. 1,6 Beitragspunkten und beklagt, dass Aspekte wie 
eben diese Art der zusätzliche Belastung der Rentenversicherung bei der Klage über die Höhe der 
Beiträge üblicherweise – bewusst oder unbeabsichtigt – zumeist übersehen werden (vgl. Schmähl 
2006).  

Insgesamt waren 6 Millionen Neurentner zu berücksichtigen. Hinzu kam die Eingliederung von 
hunderttausenden Spätaussiedlern aus Osteuropa (vgl. Riester 2008, Ruland 2007, 31). Die Zahl 
der Renten hatte sich entsprechend deutlich erhöht. Bereits 1994 war die Marke von 20 Millionen 
überschritten, 2001 lag sie bei über 23 Millionen. Im Jahr 1985 waren es dagegen noch 14 Millio-
nen Renten gewesen, 1960 gar nur 8 Millionen (siehe Tabelle B.1.3.2). Auch die Rentenlaufzeiten 
waren von 9,9 Jahren im Jahr 1960 auf über 16 Jahre im Jahr 2001 angestiegen (siehe Tabelle 
B.1.3.3). Prozentual entspricht dies einem Anstieg von über 60%. Gleichzeitig sank die sozialver-
sicherungspflichtige Beschäftigung (siehe Abbildung B.1.3.2). 
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Tabelle B.1.3.1: Beitragssätze zur Sozialversicherung (Quelle: DRV 2008c, 217; 
KnV=Knappschaftversicherung) 
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Tabelle B.1.3.2: Anzahl Renten (Quelle: DRV 2008c, 134) 
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Tabelle B.1.3.3: Durchschnittlicher Zeitraum des Rentenbezugs (Quelle: DRV 2008c, 123) 
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Abbildung B.1.3.2: Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und Arbeitslosigkeit (Quelle: 
http://www.pub.arbeitsagentur.de/hst/services/statistik/000000/html/start/gif/b_b
s_alo_zr.shtml) 

 

Einhergehend mit diesen Entwicklungen wurde der Vorwurf laut, die hohen Lohnnebenkosten 
machten die Arbeit zu teuer und gefährdeten die Arbeitsplätze (vgl. Ruland 2007, 31). Die Sen-
kung der „zu hohen“ Lohnnebenkosten – unter denen in der Regel allein die Beiträge der Arbeit-
geber zur Sozialversicherung verstanden wurden – wurde zum geradezu dominierenden Ziel (vgl. 
Nullmeier et al. 2008). Die Reaktion hierauf erfolgte durch die im Zuge des 1997 verabschiedeten 
Rentenreformgesetzes umzusetzenden Sparmaßnahmen. Bundesregierung und Sozialpartner hat-
ten sich 1996 auf das Kernziel verständigt, den Gesamtsozialversicherungsbeitrag durch die Be-
schleunigung der Anhebung der vorgezogenen Altersgrenzen, die Verkürzung des Übergangszeit-
raumes auf 10 Jahre, die erhebliche Reduzierung der Leistungen nach dem Fremdrentengesetz 
und die Einschränkung der Vergünstigungen des sozialen Ausgleichs bis zum Jahr 2000 auf unter 
40% drücken zu wollen (vgl. Ruland 2001, 4).  

Angesichts der Kosten steigender Lebenserwartung und des sich verschlechternden Verhältnisses 
von Beitragszahlern und Rentenempfängern, so die „offizielle“ Argumentation, sollten die Lasten 
auch durch Änderung der Rentenformel auf Beitragszahler und Rentner ausgewogen verteilt wer-
den. Dies sollte der demographische Faktor vollbringen, dem der Gedanke zu Grunde lag, dass 
die Kosten, die sich aus der längeren Lebenserwartung ergeben und die wegen des problemati-
schen Verhältnisses von Beitragszahlern zu Rentenempfängern nicht durch den bisherigen Me-
chanismus abzudecken sind, gerecht auf Beitragszahler und Rentner verteilt werden, um zu einer 
ausgewogeneren Lastenverteilung zwischen den Generationen zu gelangen. Die Gegenleistung 
für die gezahlten Beiträge bestehe nicht nur in der Höhe der Rente, sondern auch in ihrer Laufzeit, 
war das Argument. Bei gleichem Barwert der Gesamtleistung müsse versicherungstechnisch bei 
längerer Laufzeit die einzelne Auszahlung niedriger werden, wenn der Beitragssatz nicht steigen 
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soll (vgl. Ruland 2001, 4). Maßnahmen, die die Rentenformel selbst betreffen, haben einen gene-
rellen Charakter, der sie von Ad-hoc-Maßnahmen wie etwa einer Erhöhung des Bundeszuschus-
ses unterscheidet. Effekte, die in der ursprünglichen Rentenformel impliziert waren, sollten durch 
Modifikationen dieser Formel aufgehoben werden. Der demographische Faktor sollte den Sach-
zwang unterbinden, dass eine Steigerung der Ausgaben durch eine Erhöhung der Einnahmen der 
Rentenkasse ausgeglichen werden muss. Dies allerdings kann nur über eine Absenkung des Leis-
tungsniveaus erreicht werden (vgl. Hegelich 2006, 86).  

Mit der Zubilligung des zusätzlichen Bundeszuschusses verließ sich die Regierung bei der immer 
problematischeren Finanzierung des Rentensystems mit der Rentenreform von 1997 nicht allein 
auf die beschriebenen Einsparungen. Je nach Blickwinkel der Betrachtung war dies entweder als 
zu viel oder zu wenig anzusehen, ein Problem, das weiter unten kurz angesprochen wird. Zu we-
nig war es jedenfalls, um ceteris paribus den Beitragssatz zu stabilisieren. Diese Anstrengungen, 
einen weiteren Anstieg des Beitragssatzes zur gesetzlichen Rentenversicherung zu verhindern, 
ohne grundlegende Veränderungen des Systems anzugehen, ließen das System der Finanzierung 
der gesetzlichen Rentenversicherung stark an Transparenz verlieren. Die Aufkommen aus der An-
hebung des Regelsteuersatzes bei der Umsatzsteuer von 15% auf 16% sowie der bald darauf fol-
genden Ökosteuer zur Stabilisierung und auch Senkung des Beitragssatzes sind hierfür nur bei-
spielhaft (vgl. Datz 2003, 39). Hinzu kommt, dass es sich bei diesen Maßnahmen lediglich um eine 
Umfinanzierung eines Teils der Rentenleistungen aus der Beitrags- in die Steuerfinanzierung han-
delt, was bei steigenden Ausgaben und gleichzeitig sinkenden Einnahmen (aus Beiträgen) nicht 
die grundlegenden Probleme der GRV löst, sodass die Tragfähigkeit des Systems der Rentenver-
sicherung bereits seit einiger Zeit in Frage gestellt ist (vgl. Datz 2003, 39).  

Nach wie vor stand das Rentenversicherungssystem damit vor einer Konstellation von erheblichen 
Gefahren für seine Leistungsfähigkeit. Wesentlich ist, dass die aktuellen Probleme den Problemen, 
die der Rentenreform 1992 vorausgingen, nicht unähnlich sind und eigentlich in wesentlichen Tei-
len nicht existieren dürften, hätte die Rentenreform 1992 zu einer effektiven Stabilisierung der Fi-
nanzlage des Rentenversicherungssystems geführt. Nicht aber nur aus der Ex-post-Betrachtung 
heraus lässt sich festhalten, dass auch die Ziele der Rentenreform 1999 nicht annähernd erreicht 
werden konnten. Dies bezieht sich weniger darauf, dass der Beitragssatz im Jahr 2000 nicht auf 
unter 40% gesenkt werden konnte und noch deutlich darüber lag, sondern eher darauf, dass eine 
solche Absenkung des Beitragssatzes ohne Inkrafttreten des demographischen Faktors ceteris pa-
ribus höchst unwahrscheinlich gewesen wäre. Diese Inkonsistenz politischer Eingriffe in das Sys-
tem der Rentenversicherung, für die das genannte Eliminieren des demographischen Faktors nur 
ein weiteres Beispiel ist und die sich in der Folge noch häufig zeigen wird, macht es von vornher-
ein fast unmöglich, dass einmal getroffene und dann auf diese Weise konterkarierte Maßnahmen 
effektive Ergebnisse erzielen. Damit blieb auch diese weitere Möglichkeit, den sich immer deutli-
cher abzeichnenden Problemen nachhaltig wirkende Maßnahmen zur Stabilisierung des Systems 
der gesetzlichen Rentenversicherung entgegenzusetzen, weitgehend ungenutzt.  

Die Verkürzung der Übergangsfristen erreichte allerdings eine Beschleunigung des Prozesses der 
Anhebung der vorgezogenen Altersgrenzen. Das durchschnittliche Rentenzugangsalter ist durch 
diese hier begonnene und im Rahmen der weiteren Reformen fortgeführte Entwicklung seitdem 
deutlich angestiegen (siehe Tabelle B.1.3.4).  
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Tabelle B.1.3.4: Durchschnittliches Rentenzugangsalter (Quelle: DRV 2008c, 105) 
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Tabelle B.1.3.5: Ausgewählte Bundesmittel an die Rentenversicherung (Quelle: DRV 2008c, 
201) 
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Feststeht, dass auch die Reform von 1997 nicht zur gewünschten Stabilisierung der Rentenfinan-
zen führte. Durch den Verzicht auf den demographischen Faktor und die Aufschiebung der Neure-
gelung der Erwerbsminderungsrenten bis Ende 2000 wurden wesentliche Anpassungsmaßnah-
men weiter verzögert. Auch die zwischenzeitliche Kopplung der Rentenanpassung an die Inflati-
onsrate kann dies nicht kompensieren. Der Hintergrund für die Rentenreform 2001 war daher 
maßgeblich dadurch geprägt, dass der Beitragssatz stärker gestiegen war als 1996 angenommen. 
Gleiches galt für den Bundeszuschuss, dessen Anteil an den Gesamteinnahmen der Rentenversi-
cherung innerhalb eines Jahrzehnts von knapp 15 Milliarden Euro im Jahr 1990 auf über 42 Milli-
arden Euro im Jahr 2000 gestiegen war (siehe Tabelle B.1.3.5). Dieser Anstieg ging nicht zuletzt 
auf die Vernachlässigung des demographischen Faktors zurück (vgl. Hegelich 2006, 87).  

Obwohl sich die wirtschaftliche Situation als über die Rentenreform 2001 beraten wurde deutlich 
gebessert hatte, was sich auch an der Arbeitslosigkeit ablesen lässt, die 1997 ihren Höhepunkt er-
reichte und danach abfiel (siehe Abbildung B.1.3.2), waren, wie oben beschrieben, Beitragssatz, 
Rentenanzahl, durchschnittlicher Zeitraum des Rentenbezugs und Bundeszuschüsse weiter ge-
stiegen. Auch die Prognosen ließen keine Besserung erwarten. Geschätzt wurde, dass der Alten-
quotient – das Verhältnis der Personen mit 65 und mehr Jahren zu den Personen von 20 bis 64 
Jahren – sich bis zum Jahre 2035 in etwa verdoppeln würde und sich ein starker Anstieg des Bei-
tragssatzes der gesetzlichen Rentenversicherung trotz der Einschnitte der Rentenreform von 1992 
sich kaum vermeiden lassen würde. Die Beitragssätze sollten in ca. 30 Jahren bei je nach Progno-
se zwischen 24,5% und über 30% liegen (vgl. Sinn/Thum 1999).  

Die Rentenreform von 2001 wurde daher damit beworben, die Rentenversicherung auch langfristig 
für die jüngeren Generationen bezahlbar zu erhalten und ihnen einen angemessenen Lebensstan-
dard im Alter sichern. Damit waren drei Hauptziele verbunden. Erstens sollten die Beitragssätze 
stabilisiert werden, um damit den weiteren Anstieg der Lohnnebenkosten zu begrenzen und eine 
fairere Lastenverteilung zwischen den Generationen zu erreichen. Sehr konkret festgelegt wurde 
dieses Ziel durch die gesetzliche Festschreibung der maximalen Beitragssätze bis 2030 sowie des 
Mindestniveaus der Nettoersatzquote. Zweitens sollte ein langfristig stabiles Rentenniveau gesi-
chert werden. Drittens sollte der Rückgang bei den gesetzlichen Renten durch staatliche geförder-
te Zusatzrenten aufgefangen werden. Damit äußerte die Politik erstmals explizit die Notwendigkeit 
privater Vorsorge zur Sicherung des Lebensstandards im Alter. Die durch die „Riester“-Reform 
eingeleiteten Veränderungen führten folglich weg vom einst einsäuligen, monolithischen Renten-
system Bismarckscher Prägung. Es sollte stattdessen ein komplexes Vielsäulensystem geschaffen 
werden (vgl. Börsch-Supan/Wilke 2005, Schnabel/Ottnad 2008). 

Qualitativ stehen diese Leistungskürzungen für eine Abkehr von der sozialpolitischen Zielvorstel-
lung, wonach die gesetzliche Rentenversicherung lebensstandardsichernde Altersrenten gewährt. 
Erstmals seit Festlegung der zentralen Grundsätze der heutigen gesetzlichen Rentenversicherung 
im Jahr 1957 wurde nun nicht mehr ein bestimmtes Rentenniveau als Ziel angestrebt, sondern die 
Stabilisierung des Beitragssatzes zur maßgeblichen Zielgröße erklärt („defined contribution“). Die-
se Umorientierung bedeutete den Wechsel weg von einer bedarfsorientierten Leistungspolitik („de-
fined benefit“) hin zu einer einnahmeorientierten Ausgabenpolitik. Durch die Reduzierung des Leis-
tungsniveaus zur Dämpfung des Beitragssatzanstiegs verlor die erste Schicht des Alterssiche-
rungssystems relativ an Bedeutung, da durch die Kürzungen das Ziel der Lebensstandardsiche-
rung in diesem Rahmen praktisch nicht mehr zu erreichen sein würde. Als Folge gewinnt die zu-
sätzliche Altersvorsorge an Bedeutung, da sie zur Aufrechterhaltung des Lebensstandards im 
Rentenalter und zur Verminderung von Altersarmut nun zwingend erforderlich wird. Die dritte 
Schicht der Altersvorsorge dient nicht länger der Ergänzung der Leistungen der gesetzlichen Ren-
tenversicherung, sondern tritt teilweise an ihre Stelle und substituiert sie partiell. Die geförderte 
private Altersvorsorge ist formell freiwillig, bei der Berechnung der Rentenanpassung wird zukünf-
tig aber unterstellt, dass die steuerlich geförderte Vorsorge zu 100% in Anspruch genommen wird, 
was sich deshalb für alle Versicherten in der gesetzlichen Rentenversicherung rentenmindernd 
auswirkt – unabhängig davon, ob tatsächlich privat vorgesorgt wird. Faktisch machen die Leis-
tungskürzungen der gesetzlichen Versicherung für die Versicherten den Abschluss einer privaten 
Zusatzvorsorge in vielen Fällen aber zwingend erforderlich (vgl. Wehlau 2009, 80).  
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Diese paradigmatische Neuausrichtung ist grundsätzlich im Interesse der Finanzdienstleistungs-
branche, da die Ausrichtung auf eine Stärkung der kapitalgedeckten Verfahren der zweiten und 
dritten Säule der Alterssicherung eine Hauptquelle für das Wachstum von institutionellen Investo-
ren und des Anlagevolumens auf den Finanzmärkten ist. Weil in Deutschland im Rahmen der ge-
setzlichen Rentenversicherung vor der Reform zumindest als Leitziel lebensstandardsichernde 
Renten gewährt wurden, waren die potentiellen Wachstumsmöglichkeiten in der Sparte der priva-
ten Altersvorsorge begrenzt. Mit der dargestellten Teil-Substituierung der Alterssicherung sind die 
Geschäfts- und vor allem die Gewinnaussichten der Anbieter von privaten Vorsorgeprodukten der 
Alterssicherung deutlich gefördert worden (vgl. Wehlau 2009, 87). Für die Finanzdienstleistungs-
branche war damit auch insofern ein günstiger Moment gekommen, als das Finanzministerium ei-
ne Teil-Substituierung der Alterssicherung anstrebte, um die Bundeszuschüsse zur gesetzlichen 
Rentenversicherung zu senken und den deutschen Finanzmarkt zu stärken. Die Interessen der Fi-
nanzdienstleistungsbranche und des Finanzministeriums waren damit in diesem Punkt nicht kont-
rär. Erhebliche Lobbyarbeit, insbesondere vor Einführung der „Riester“-Rente dürfte die Folge ge-
wesen sein (vgl. hierzu Wehlau 2009, 314 f.). 

Neben der positiven Auswirkungen für die Finanzdienstleistungsbranche steht außer Frage, dass 
sich die durch die Rentenreform 2001 bewirkten Einschnitte auch positiv auf die Finanzlage der 
Rentenversicherung auswirken, zumindest im Vergleich zum Status-Quo. Dies gilt unabhängig da-
von, ob sich die konkret gesteckten Ziele, insbesondere die Stabilisierung des Beitragssatzes, er-
reichen lassen und ist, ceteris paribus, eine logische Konsequenz der Absenkung des Nettoren-
tenniveaus. Um den Anstieg des Beitragssatzes zu verhindern, wurde von dem zentralen Ziel der 
Lebensstandardsicherung im Alter abgerückt. Für die gesetzlich Versicherten bedeutet dies 
zwangsläufig Leistungskürzungen. Gleichzeitig bewirkt die staatliche Förderung privater und be-
trieblicher Vorsorge im Rahmen der Riester-Rente eine neue Gewichtung der drei Schichten, da 
die individuelle Vorsorge nicht nur – wie in der Vergangenheit – die Leistungen der GRV ergänzen, 
sondern explizit die über die Reform induzierten Leistungskürzungen kompensieren soll (vgl. Weh-
lau 2009, S. 66).  

Die Entwicklung, die seit den frühen 80er Jahren sichtbar war, wird damit fortgesetzt. Das Niveau-
ziel im deutschen Alterssicherungssystem verschiebt sich. Hatte die Sachverständigenkommission 
Alterssicherungssysteme noch eine Bandbreite von 70-90% des Nettoarbeitsentgeltes als Maß-
stab für die Höhe des Nettoalterseinkommens bestimmt, so konkretisierte sich dies im Rentenre-
formgesetz 1992 unter anderem durch Umdefinition der „Eckrente“ (45 statt 40 Versicherungsjah-
re) auf 70% des durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelts. War das am Tag des „Mauerfalls“ 1989 
verabschiedete Gesetz aber noch eindeutig an einem Leistungsniveau orientiert („defined bene-
fit“), so änderte sich das seit Ende der 90er Jahre, zunächst mit der beabsichtigten allmählichen 
Absenkung des Rentenniveaus auf 64% durch den demographischen Faktor. Mit der Übernahme 
der Regierungsverantwortung durch „Rot-Grün“ setzte dann jener Prozess ein, der aus einem „de-
fined benefit“-System inzwischen ein „defined contribution“-System hat werden lassen, vollzogen 
in der Nachhaltigkeitsreform von 2004, in der für ein bestimmtes in der Zukunft liegendes Jahr ein 
politisch gewollter Beitragssatz unter Berücksichtigung der potentiell besten wirtschaftlichen und 
demographischen Prognosen definiert wird, aus dem sich ein Versorgungsniveau für die Versi-
cherten nur noch rechnerisch ableitet. Eine sozialpolitische Zielbestimmung findet sich dann nur 
noch in einer Niveauuntergrenze, dem Rentenniveau vor Steuern. Auch auf der EU-Ebene ist das 
Versorgungsniveau der Bürger und Bürgerinnen nur als eines von drei Zielelementen bestimmt, 
zudem vage als Angemessenheit definiert (vgl. Nullmeier et al. 2008). Hinzu kommen unter ande-
rem (siehe oben) Maßnahmen wie die Reform der Erwerbsminderungsrenten 2001 und die damit 
verbundene Einführung der zweistufigen Erwerbsminderungsrente. Auch Erwerbsminderungsren-
ten werden nun nur noch mit versicherungstechnischen Abschlägen ausgezahlt, um Ausweichre-
aktionen entgegenzuwirken.  

Ergänzend sei in diesem Zusammenhang jedoch auf den Einwurf Dörings hingewiesen, dass die 
Reform von 2001 mit der Rückkehr zur Bruttolohnentwicklung zu bezeichnen, ignoriert, dass der 
Effekt, der durch die Kopplung der Renten an die Nettolohnentwicklung erreicht werden sollte, 
nach wie vor Bestand hat und einziger Unterschied sei, dass nur die Beiträge in die Rentenkasse 
als Index der Rentenentwicklung fungieren. Nach wie vor gelte also, dass die Rentner einen stei-
genden Beitragssatz als Abzug ihrer Renten zu spüren bekommen und dass auch die angenom-
menen Zahlungen in die „Riester“-Rente einberechnet werden (vgl. Döring 2002, 101). Hegelich 
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(2006) schließt daran an, dass, da von einer progressiven Steigerung dieser Beiträge ausgegan-
gen wird, nach der neuen Anpassungsformel selbst unter der Bedingung einer Senkung der Ren-
tenbeitrage und einer moderaten Lohnsteigerung eine Absenkung der Renten eintreten könne. Der 
entscheidende Punkt der neuen Anpassungsformel sei also nicht, dass die Renten nicht durch die 
Steigerung von Lohnnebenkosten belastet werden sollen, die nicht zum Rentensystem dazu gehö-
ren (z. B. Lohnsteuer), sondern dass es vielmehr darum gehe, dass sich eine Absenkung der 
Lohnnebenkosten, die ja weiterhin angestrebt wird, nicht rentensteigernd auswirken soll. 

Was allerdings im Zusammenhang mit den beschriebenen Leistungskürzungen dennoch, zumin-
dest unter Ausblendung politischer Interessen, zunächst überrascht, auch hinsichtlich früherer Re-
formen, ist, wie Börsch-Supan und Wilke (2007) nicht ganz zu Unrecht anführen, dass keine Re-
form an dem normalen Renteneintrittsalter von 65 Jahren gerührt hat, da es im Lichte eines länge-
ren Lebens eine geradezu natürliche Reformoption wäre, auch den aktiven Teil des Lebens zu ver-
längern, besonders weil damit gleichzeitig die Zahl der Beitragszahler steigt und die Zahl der Leis-
tungsempfänger abnimmt. Zudem scheinen sich die Raten für altersbedingte Krankheit mit der 
Sterblichkeit verschoben zu haben (vgl. Börsch-Supan/Wilke 2007, 704). 

Zu mehr Transparenz schließlich, gerade im Hinblick auf die trennscharfe Abgrenzung „versiche-
rungsfremder“ Leistungen, und gleichzeitig zur Optimierung der Rentenfinanzen durch Reduzie-
rung der Umverteilung trug bei, dass die bis zu diesem Zeitpunkt geltenden Regelungen zur Rente 
nach Mindesteinkommen durch eine garantierte Grundsicherung auf Sozialhilfeniveau plus 15% 
ersetzt wurden (vgl. Börsch-Supan/Wilke 2007, 712). 

Dass die Riester-Reform sich positiv für die Anbieter entsprechender Produkte und auch die Fi-
nanzlage der Rentenversicherung auswirkt, bedeutet nicht, dass dies auch für die gesetzlich Ver-
sicherten gilt. Der Paradigmenwechsel findet ja schließlich gerade in der Rentenanpassungsformel 
seinen Niederschlag und die freiwilligen, staatlich geförderten Beiträge zur Altersvorsorge werden 
dort ebenso wie die Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung berücksichtigt – unabhängig 
davon, ob sie vom versicherungspflichtigen Beschäftigten tatsächlich gezahlt werden. Die damit 
verbundene Schrittweise steigende Minderung des Nettolohns soll über einen Zeitraum von acht 
Jahren die Rentenanpassung dämpfen und damit das Rentenniveau dauerhaft absenken (vgl. 
Schnabel/Ottnad 2008, 17). Die hiermit einhergehende Abflachung der Renten bzw. der Versor-
gungsbezüge zieht bei den betroffenen Personen im Alter eine Versorgungslücke nach sich, die 
durch den Aufbau der privaten kapitalgedeckten Zusatzvorsorge ausgeglichen werden soll (vgl. 
Datz 2003, 45). Die Frage, die sich daher zunächst stellt, ist die nach dem Anreizcharakter der 
„Riester“-Renten. Da diese nicht obligatorisch sind, ist einer der meist-diskutierten Aspekte der 
Rentenreform, ob die Arbeitnehmer bereit sind, auf entsprechenden Konsum zu verzichten. Die 
Freiwilligkeit der zusätzlichen Altersvorsorge stellt damit ein Risiko dar und es ist unsicher, ob die 
Haushalte den Willen und/oder die Fähigkeit aufbringen, die zusätzliche Ersparnis für das Alter zu 
beginnen und anschließend konsequent durchzuhalten (vgl. Abschnitte C.3.5 und C.5; vgl. Börsch-
Supan et al. 2003, 8).  

Zwei Aspekte sind zu berücksichtigen, wenn die Anreizstruktur der “Riester”-Rente betrachtet wird 
(vgl. Auch Abschnitt C.1 und C. 2). Erstens sind dies die Förderung bzw. die Steuervorteile wä-
hrend der Ansparphase. Zweitens sind dies die steuerlichen Vor- und Nachteile während der Ren-
tenphase. Die direkte Föderung während der Beitragsphase ist sehr weitgehend für diejenigen mit 
relativ geringem Einkommen und Kindern. Das Umgekehrte gilt für die Steuervorteile durch das 
progressive Steuersystem, da hier Haushalte mit höheren Einkommen stärker profitieren. Das re-
sultiert insgesamt in einem U-förmigen Zusammenhang zwischen Förderung und Einkommen. Für 
Haushalte mit niedrigem Einkommen ist die Förderung fast so groß wie der Beitrag selbst. Aber 
auch sonst sind die Förderquoten mit 40 - 50% sehr hoch. Zu beachten ist aber, dass die Besteue-
rung zwar nicht die Rentner mit einem Einkommen in der unteren Hälfte der Einkommensvertei-
lung trifft, weil ihr Einkommen unter einer Ausnahmeschwelle für Rentnerhaushalte liegt, es wird 
aber stark die effektive Förderung für Haushalte reduzieren, die überdurchschnittliches Einkom-
men erzielen (vgl. Börsch-Supan/Wilke 2007, 733 ff.).  

Betrachtet man die konkreten Absatzzahlen der „Riester“-Rente, ergibt sich folgendes Bild (vgl. 
Abschnitt C.2): im ersten Jahr nach Inkrafttreten der Rentenreform 2001 sind in Deutschland 
knapp zwei Millionen zertifizierte private Altersvorsorgeverträge abgeschlossen worden. Mit den 
1,4 Millionen vor Inkrafttreten der Reform bestehenden Versicherungsverträgen, die den Förde-
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rungskriterien von vornherein entsprachen, besaß damit im Jahr 2002 nur jede zehnte förderbe-
rechtigte Person einen „Riester“-Vertrag. Im Jahr 2003 lag die Summe der neu abgeschlossenen 
„Riester“-Policen bei knapp über 550.000 und im Jahr 2004 bei lediglich 265.000 Neuverträgen 
(vgl. Wehlau 2009, 83). Dieser schleppende Absatz war auch bedingt durch mangelnde Anreize 
für die Anbieter, hohe Komplexität der Verträge und Abwicklungsmodalitäten sowie mangelnde Öf-
fentlichkeitsarbeit. Nach 2005 nahm die Verbreitung der „Riester“-Rente jedoch deutlich zu. Dies 
war wesentlich mit einer Reihe von adminstrativen Veränderungen verbunden, mit denen das be-
stehende Verfahren stark vereinfacht wurde. Das System sollte hierdurch auch an Popularität ge-
winnen. Insbesondere wurden Zertifizierungskriterien für die „Riester“-Rente deutlich überarbeitet. 
Auch Fehlerquellen bei der Antragstellung wurden durch weitere Verfahrensvereinfachungen ver-
mindert. Damit brauchte beispielsweise nicht mehr jedes Jahr ein Antrag auf Zulage gestellt zu 
werden, sondern der erstmalige Antrag reicht für alle Folgejahre aus. Ferner erfolgte die jährliche 
Aktualisierung der Einkünfte in Zukunft durch einen Datenabgleich der Zulagenstelle mit der Ren-
tenversicherung und der Sockelbetrag, den Geringverdiener als Mindesteigenbeitrag bisher nach 
der Kinderzahl gestuft zahlen müssen, wurde vereinheitlicht. Eine weitere Maßnahme war die Ver-
kürzung der vorgegebenen Verteilung der Abschluss- und Vertriebskosten von zehn auf 5 Jahre. 
Damit wurde auf Forderungen von Anbietern eingegangen, so dass die Akzeptanz der „Riester“-
Rente für den Vertrieb/Verkauf verbessert wurde, nicht für Verbraucher. Im Jahr 2006 belief sich 
das Wachstum auf 2,4 Millionen und im Jahr 2007 auf 2,7 Millionen neu unterzeichnete „Riester“-
Policen. Ende des Jahres 2007 hatte von den insgesamt mehr als 30 Millionen Anspruchsberech-
tigten jede dritte Person einen „Riester“-Vertrag abgeschlossen (vgl. Ludwig 2008, 62 ff., Wehlau 
2009, 83). In 2009 waren wurden bislang über 12 Millionen Verträge abgeschlossen.  

Allein die Tatsache, dass bislang kaum mehr als ein Drittel der förderberechtigten Personen einen 
“Riester”-Vertrag abgeschlossen haben, zeugt nicht davon, dass die staatlich geförderte ergän-
zende Altersvorsorge ihre Zielklientel zu erreichen und damit effektiv die durch den “Riester”-
Faktor erzeugte Rentenlücke zu kompensieren in der Lage ist. Darüber hinaus bleibt offen, ob die-
jenigen Personen, welche der ergänzenden Rente besonders bedürfen, diese auch erhalten (kön-
nen). Mehrere Studien kommen zu dem Ergebnis, dass wie oben bereits erwähnt die konsequente 
Durchführung der privaten Altersvorsorge künftig zur Aufrechterhaltung des Lebensstandards im 
Ruhestand unabdingbar ist, während das Renditerisiko teilweise nicht so stark ins Gewicht fällt 
(vgl. Abschnitt C; vgl. Essig/Reil-Held 2003, Börsch-Supan et al. 2005). Die Haushalte folglich, die 
überhaupt keine angesparten Mittel haben und auch nichts aus dem laufenden Einkommen spa-
ren, werden künftig mit weit weniger Ruhestandseinkommen auskommen müssen als die Genera-
tion der jetzigen Rentner, weil sie sich völlig auf die gesetzliche Renten verlassen. Bei einigen von 
ihnen dürfte das Armutsrisiko groß sein, weil sie nur eine geringe gesetzliche Rente erhalten wer-
den und unter Umständen dann auf die Grundsicherung angewiesen sind (vgl. Börsch-Supan et al. 
2003, 8).  

Empirische Befunde zeigen jedoch auch, dass die Bereitschaft und die Fähigkeit für eine zusätzli-
che Altersvorsorge in den unteren Einkommensgruppen weniger stark ausgeprägt sind und zudem 
durch eine geringere finanzielle Bildung erschwert werden. Corneo et al. (2007) beispielsweise 
kommen auf Basis einer ökonometrischen Untersuchung basierend auf dem Sozioökonomischen 
Panel zu dem Ergebnis, dass der Einfluss der Förderung der “Riester”-Rente bei Geringverdienern 
nur sehr gering bzw. gar nicht vorhanden ist und damit die hohen Fördersätze bei niedrigem Ein-
kommen zu keiner zusätzlichen Ersparnis führen (vgl. Abschnitt C.2, auch zur beschränkten Aus-
sagekraft von Corneo at al.). Dabei wäre gerade für diese Haushalte, die in der Regel auch nur ei-
ne geringe gesetzliche Rente und meist keine betriebliche Rente erhalten, eine weitere Einkom-
mensquelle im Alter besonders wichtig. Konkret zeigt sich, dass in vielen Haushalten, insbesonde-
re in den unteren Einkommenssegmenten, trotz der staatlichen Förderung die finanziellen Mittel für 
eine ausreichende private Altersvorsorge fehlen. Dabei sind es genau diese Haushalte, die auf-
grund der niedrigen Einkommen und den damit inhärent niedrigen Rentenansprüchen eine zusä-
tzliche Alterssicherung besonders nötig haben. Die trotz hoher Verluste durch Rückkaufswerte und 
Zillmerung beobachtbaren hohen Abbruchquoten bei Bausparverträgen und Kapitallebensversi-
cherungen belegen ferner, dass die Probleme für viele Verbraucher aus solchen „Risikogruppen“ 
nicht allein durch einen Vertragsabschluss gelöst werden können. Für Sie ist bei der privaten Al-
tersvorsorge das Abbruchrisiko sehr real (vgl. Börsch-Supan et al. 2003, 8). 
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Hinzu kommt stets die Frage, ob Zulagenförderung nicht auch deshalb nicht zu einer höheren Er-
sparnis führt, weil vor allem bei den Beziehern niedrigerer Einkommen der Anreiz der Grundsiche-
rung im Alter dem Anreiz staatlicher Förderung der Alterssicherung engegenläuft (vgl. Abschnitte 
C.2 und C.3.5 sowie C.5; vgl. auch Ludwig 2008, 62 ff.). So mögen Haushalte in höheren Einkom-
mensklassen beispielsweise ihre bestehenden Verträge in “Riester”-Verträge umwandeln bzw. Er-
stere durch Letztere ersetzen können, wodurch auch eine Zunahme der Gesamtverträge resultiert, 
aber grundsätzlich keine zusätzliche Sparleistung. Für Personen in geringen Einkommensklassen 
ist trotz hoher Förderquoten aber relevant, ob es sich lohnt, für eine zusätzliche private Alterssi-
cherung zu sparen, wenn sie durch die Grundsicherung im Alter ohne zusätzliche private Alterssi-
cherung ein höheres Nutzenniveau erreichen können als mit der Alterssicherung.  

Auf Basis dieser Zahlen und Überlegungen erscheint es zumindest überraschend, wenn Schnabel 
(2008) argumentiert, dass auch der Anstieg der privaten Altersvorsorge, insbesondere durch die 
„Riester“-Rente, als Erfolg der Rentenpolitik interpretiert werden kann. Er führt an, dass zum Jah-
resende 2007 10,76 Millionen Verträge bestanden, was bei rund 30 Millionen Berechtigten einer 
Beteiligungsquote von einem Drittel entspricht. Nun geht er darauf ein, dass hierbei Geringverdie-
ner, Frauen und Familien mit Kindern überrepräsentiert wären, was bedeute, dass die ergänzende 
private Altersvorsorge auch und gerade von denjenigen Bevölkerungsgruppen angenommen wird, 
die im Zentrum der Sorge um Altersarmut stehen. Dies berechtige zu der Hoffnung, dass weite 
Bevölkerungsteile die entstehende Rentenlücke der gesetzlichen Rentenversicherung durch priva-
te Vorsorge füllen könnten. Zu den Ausführungen Schnabels (2008) bleibt aber anzumerken, dass 
eine Quote der „Nicht-Beteiligung“ von ungefähr 70 Prozent nach mehr als 5 Jahren Riester-
Förderung keineswegs als Erfolg gewertet werden sollte (vgl. Abschnitt C.2). Die überwiegende 
Anzahl der Berechtigten verzichtete somit zu diesem Zeitpunkt nach wie vor auf einen Ausgleich 
der Leistungskürzungen seitens des Staates. Auch ist aufgrund der verhältnismäßig geringen An-
zahl an Verträgen zweifelhaft, ob selbst dann, wenn die seitens des Autors angesprochenen 
Gruppen (Geringverdiener etc.) überrepräsentiert hinsichtlich der Vertragsabschlüsse wären, die 
diesen Gruppen zugehörigen Personen auch in ausreichender absoluter Anzahl mit einem ent-
sprechenden Riester-Vertrag ausgestattet sind. Hinzu kommt, dass der reine Abschluss eines 
Riester-Vertrages nichts über dessen tatsächlichen Nutzen (Qualität, Kosten, Förderhöhe etc.) und 
damit das Absicherungsniveau des Versicherten aussagt (vgl. Abschnitt C). 

Börsch-Supan und Wilke (2007) zustimmend kann ferner konstatiert werden, dass der wichtigste 
Lackmustest für die “Riester”-Reform über die Annahme der “Riester”-Rente hinaus zweifellos ist, 
ob der Wechsel vom umlagefinanzierten zum teilweise kapitalgedeckten Rentensystem die Beitra-
gssätze für die jüngere Generation stabil hält bei gleichzeitig akzeptablen Ersatzquoten für die äl-
tere Generation. Gerade im Hinblick auf eine über das Pareto-Optimum definierte Effizienz und 
über die bereits diskutierten Aspekte auch hinsichtlich der Interessewahrung ist diese Frage es-
sentiell. Es fragt sich, ob sich die Versprechen einhalten lassen, dass die Standardersatzquote 
nicht unter 67% fallen und gleichzeitig der Beitragssatz bis 2020 nicht über 20% und bis 2030 nicht 
über 22% steigen darf. Auch diesbezüglich kann den Autoren zugestimmt werden, wenn sie zu 
dem Schluss kommen, dass die Antwort ziemlich eindeutig nein lauten muss. Dies ergibt sich nicht 
nur aus der Ex-post-Betrachtung, sodern bereits aus den offiziellen Demographie- und Wirtschaf-
tsprognosen (siehe unten). Die von den Autoren verwendeten Modelle zur Berechnung der Lan-
gfristwirkungen der Rentenanpassungen zeigen hinsichtlich der Ersatzquoten, dass das künftige 
Rentenniveau infolge der neuen Rentenanpassungsformel stärker fällt als von der Bundesregie-
rung prognostiziert, sehr rasch unter 65% sinken und tatsächlich bei 62% liegen wird. Dies würde 
bedeuten, dass die Rentenleistungen ohne zusätzliche Altersvorsorge nicht ausreichen werden, 
um den Lebensstandard im Alter zu gewährleisten. Obwohl die neue Rentenanpassungsformel le-
tztlich zu einem stärkeren Absinken des Rentenniveaus führen würde, ergäbe sich damit eine 
deutliche Differenz zwischen Versprechen und aktueller Projektion beim Ziel stabiler Beitragssä-
tze. Trotz realen Absenkens des Beitragssatzes zur umlagefinanzierten Säule durch die “Riester”-
Reform, würde die 20%-Marke 2014 und die 22%-Marke 2022 überschritten (vgl. Börsch-
Supan/Wilke 2007, 739). Auch weitere Autoren melden Zweifel an der optimistischen Sicht der 
Regierung hinsichtlich der in den Demographie- und Wirtschaftsprognosen unterstellten Entwick-
lungen an (siehe unten). Börsch-Supan und Wilke sprechen sogar davon, dass man im Zuge eines 
fragilen Kompromisses zwischen Reformern und Gewerkschaften allzu optimistische demographi-
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sche und ökonomische Annahmen zugrunde legte, um die parlamentarischen Hürden zu nehmen 
(vgl. Börsch-Supan/Wilke 2007, 739, Börsch-Supan/Wilke 2005).  

Neben den unmittelbar finanziellen Folgen darf die psychologische Komponente der Eingriffe in die 
Rentenformel nicht vernachlässigt werden. So hatte in der Vergangenheit gerade die Stabilität der 
Rentenformel zumindest für ein Gefühl versicherungsmathematischer Fairness gesorgt, sodass 
die Beschäftigten die Beiträge weitgehend als Versicherungsprämien betrachteten. Dies änderte 
sich jedoch bereits als die Formel nach 1992 mehrmals korrigiert wurde. Bis 1992 waren die Ren-
ten an die Bruttolöhne gekoppelt, zwischen 1992 und 1998 an die Nettolöhne und 1999 bis 2000 
an die Inflationsrate des jeweils vorangegangenen Jahres. Die Wahrnehmung diskretionärer Ver-
änderungen und die Aussicht auf weitere Einschnitte bei den Rentenleistungen führten zu Unzu-
friedenheit mit dem deutschen Rentensystem, vor allem unter jüngeren Arbeitnehmern. Umfragen 
zeigen, dass die Beiträge 2001 weitgehend als Steuern empfunden wurden (vgl. Börsch-
Supan/Wilke 2007, 711).  

Vor dem nächsten Schritt und der Analyse der weiteren Reformen soll ein kurzer Blick auf die „offi-
ziellen“ demographischen und ökonomischen Annahmen, die zur Zeit der „Riester“-Reform be-
nannt wurden und diese maßgeblich beeinflussten, geworfen werden. Ist es tatsächlich korrekt, 
dass sie deutlich zu positiv waren, während andere Institutionen bereits von viel negativeren Ent-
wicklungen ausgingen? Anhaltspunkte liefert die Arbeit von Sinn und Thum von 1999. Diese setzt 
sich mit vorangegangen Studien, die die stabilisierenden Wirkungen einer demographischen Kom-
ponente untersucht hatten, näher auseinander, um die Frage zu beantworten, ob eine Reform wie 
die für 1999 ursprünglich geplante Reform ausreichen würde, das Umlagesystem gegen den de-
mographischen Wandel hinreichend abzuschirmen. Sollte dies nicht der Fall sein, so sei „... ein 
Mißtrauen gegen die Politik des Laissez Faire, die die jetzige Regierung in Rentendingen gewählt 
zu haben scheint, a fortiori geboten. ...“ (Sinn/Thum 1999, 2).  

Die Studien, die die Autoren untersuchen, kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen insofern, als 
einige derselben die Politik kleinerer Anpassungen in der Rentenformel zu bestätigen scheinen, 
andere nicht. Sowohl das Gutachten der Prognos AG (1998), das im Auftrag des Verbandes Deut-
scher Rentenversicherungsträger erstellt wurde, als auch die Analyse des Sozialbeirats (1998) für 
das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung prognostizierten trotz der demographischen 
Verwerfungen nur einen mäßigen Anstieg des Beitragssatzes. Gemäß beider Gutachten bleibt der 
Beitragssatz bis zum Jahr 2030 unter 24%. Selbst in den „Krisenjahren“ um 2035 sieht die 
Prognos AG den Beitragssatz lediglich bei 24,5% Prozent. Langmantel et al. (1997) vom ifo-Institut 
sowie Besendorfer et al. (1998) erwarten für die Krisenjahre einen Beitragssatz von über 30%, und 
Schnabel (1998) prognostiziert einen Beitragssatz von gut 29%. Die noch optimistischste Progno-
se der “Pessimisten“ basierte auf Prognoserechnungen, die das Center for Economic Studies 
(CES) der Universität München für den Wissenschaftlichen Beirat des Bundesministeriums für 
Wirtschaft (BMWi) durchgeführt hatte und auf denen das Gutachten dieses Beirates (1998) fußt; 
dort kam man für die Jahre ab 2035 auf Werte von über 28% (vgl. Sinn/Thum 1999). Von diesen 
Prognosen beziehen die Autoren nur die „offiziellen“ Prognosen, wie sie in den Gutachten des So-
zialbeirats, der Prognos AG und des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesministerium für Wirt-
schaft (BMWi) dargelegt werden, in ihre Analyse ein und fassen die wesentlichen Annahmen der-
selben zusammen (siehe Abbildung B.1.3.3). 

Obwohl gewisse Vorsicht geboten ist, da die Autoren selbst an einer der untersuchten Studien 
(BMWi-Beirat und CES) mitgearbeitet haben, zeigt der Beitrag sehr deutlich die Interdependenzen 
zwischen den verschiedenen Einflussfaktoren des Beitragssatzes auf.  
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Abbildung B.1.3.3: Alternative Prognosen der Beitragsatzentwicklung (Quelle: Sinn/Thum 1999, 3) 

 

Die Bevölkerungsprognosen der drei betrachteten Gutachten unterscheiden sich nur geringfügig. 
So wird bis zum Jahr 2040 mit einer Bevölkerungsabnahme von etwa 10 bis 15 Millionen Men-
schen gerechnet, wobei BMWi-Beirat und CES auf die Prognosen des Statistischen Bundesamtes 
zurückgreifen und die höchste Bevölkerungszahl annehmen, während Prognos und Sozialbeirat in 
dieser Reihenfolge darunter liegen. Die Unterschiede in den Bevölkerungsprognosen scheiden als 
Ursache für die deutlichen Unterschiede in den geschätzten Beitragssätzen aus, denn setzt man 
sie in die Annahmen der Prognos-Studie bei sonst gleich bleibenden Bedingungen in das 
BMWi/CES-Modell ein, so gelangt man, zumindest nach Aussage der Autoren, zu einer sogar ge-
ringeren Schätzung des Beitragssatzes.  

Nach Sinn/Thum (1999) unterstellt der Wissenschaftliche Beirat beim BMWi ferner für den gesam-
ten Zeitraum konstante Erwerbsneigungen – sofern sie nicht durch die rentenrechtlichen Regelun-
gen selbst verändert werden –, er unterscheidet lediglich zwischen der Erwerbsneigung von Män-
nern und Frauen und lässt eine Erhöhung des Rentenzugangsalters zu. Für Männer im Alter zwi-
schen 20 und 65 Jahren wurde eine Erwerbsquote von durchschnittlich 88% unterstellt, was dem 
mittleren Wert der Jahre 1987 bis 1996 für das alte Bundesgebiet entsprach. Bei Frauen wurde mit 
68,5% der höchste Wert dieses Zeitraumes für das ganze Bundesgebiet gewählt. Eine konstante 
gesamtdeutsche Frauenerwerbsquote bedeutet, dass die fallende Frauenerwerbsquote in den 
neuen Bundesländern durch einen Anstieg der Frauenerwerbsquote in den alten Ländern kom-
pensiert wird. Da die Rentenreform 1999 vorsah, das Zugangsalter für die Altersrente anzuheben, 
wurde in den Berechnungen des BMWi bzw. CES unterstellt, dass das Zugangsalter bis zum Jahr 
2004 von 63 auf 65 Jahre ansteigen würde. Die Folgen für die aggregierte Erwerbsquote, die auf 
die Bevölkerung zwischen 20 und 65 Jahren berechnet wird, wurden berücksichtigt. Gehen weni-
ger Personen vor einem Alter von 65 Jahren in Rente, so steigt bei gegebener Gesamtstärke der 
Altersgruppe zwischen 20 und 65 Jahren die Zahl der Erwerbstätigen und mit ihr die aggregierte 
Erwerbsquote. Die Autoren finden differenzierte Annahmen zur Erwerbsquote beim Prognos-
Gutachten, da nicht nur altersspezifische sondern auch über die Zeit veränderliche Erwerbspoten-
tialquoten unterstellt werden und im Gegensatz zur BMWi/CES-Prognose auch noch eine Unter-
scheidung zwischen Erwerbspersonen und Erwerbspersonenpotential getroffen wird. Die Prognos-
Studie hält die Erwerbsquote in den ersten 20 Jahren nahezu konstant, wobei sich die einzelnen 
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Effekte – verringerte Erwerbsneigung bei den Jungen, erhöhte Erwerbsneigung bei den Alten etc. 
– in etwa die Waage halten. In den Jahren nach 2020 kommt es jedoch zu einem signifikanten An-
stieg der Erwerbsquote, der hilft, den Beitragssatz zu senken. Da die Anpassungen in der Er-
werbsneigung (vor allem in Ostdeutschland) in diesen Jahren praktisch abgeschlossen sind, kann 
die Ursache für den Anstieg kaum an den variablen und altersspezifischen Erwerbspotentialquoten 
liegen. Vielmehr ist die Annahme eines Abbaus der „stillen Reserve“ im Arbeitsmarkt für diesen Ef-
fekt verantwortlich. Bei Männern zwischen 30 und 55 Jahren wird davon ausgegangen, dass die 
Erwerbsneigung auf einem konstant hohen Niveau bleibt. Bei jüngeren Männern soll wegen der 
längeren Ausbildungsphasen ein leichter Rückgang eintreten, während sich bei den höheren Al-
tersklassen eine erhöhte Erwerbsneigung ergeben wird. Dieselben Trends erwarten die Autoren 
der Prognos-Studie auch bei den Frauen. Einziger Unterschied ist ein allmählicher Anstieg der 
Frauenerwerbsquote für die mittleren Jahrgänge. Für den ostdeutschen Arbeitsmarkt wird unter-
stellt, daß sich die Erwerbsquoten bis zum Jahr 2010 weitgehend an das westdeutsche Niveau 
angeglichen haben. Für das Gutachten des Sozialbeirats ließ sich die Zahl der Erwerbspersonen 
nur indirekt über die Arbeitslosenquote ermitteln. Da weder die Bevölkerungs- noch die Beschäfti-
gungszahlen nach Alter aufgeschlüsselt wurden, ließen sich auch keine altersspezifischen Er-
werbsquoten ermitteln (vgl. Sinn/Thum 1999). 

Da allerdings Variationen in den Detailannahmen zur Entwicklung von Faktoren wie der Bevölke-
rung, der Erwerbsquote, der „stillen Reserve“ und der Frühverrentung generell jedoch keine be-
sonders starken Hebel darstellen, um die Prognosen des Beitragssatzes zu beeinflussen, verwun-
dert es auch nicht, dass sich dennoch auch hier keine großen Unterschiede im Hinblick auf den 
Beitragssatz zeigen. So weicht der errechnete Beitragssatz des Prognos-Gutachtens wegen der 
anderen Erwerbsannahmen in den Krisenjahren in etwa um so viel nach unten von der 
BMWi/CES-Prognose ab, wie er aufgrund der unterschiedlichen Bevölkerungsprognosen nach 
oben abweicht (0,9 Prozentpunkte). Beide Unterschiede zusammen führen also zu keiner Ände-
rungen in den Prognosen (vgl. Sinn/Thum 1999). 

Die Prognos-Studie unterstellt ferner eine dauerhaft hohe Arbeitslosenquote, die gegenüber dem 
Niveau zur Zeit der Entstehung der Untersuchung sogar noch etwas anstieg. Der Wissenschaftli-
che Beirat beim BMWi dagegen gibt für die Arbeitslosenquote in den nächsten 40 Jahren dagegen 
gar keine explizite Prognose ab, weil er hierfür keine seriöse Möglichkeit sieht. Daher wurde für al-
le Jahrgänge dieselbe konstante Arbeitslosenquote unterstellt. Der Sozialbeirat schlug einen drit-
ten Weg ein und unterstellte, daß die Arbeitslosigkeit in den nächsten 30 Jahren fast vollständig 
abgebaut werden könnte. Ab dem Jahr 2015 führe der gesellschaftliche Alterungsprozeß zu einem 
Rückgang des potentiellen Arbeitsangebots. Dies führe nach der Auffassung des Sozialbeirates zu 
einem Rückgang der Arbeitslosigkeit, bis annähernd Vollbeschäftigung erreicht sei. Der Verdacht 
allerdings, dass eine so optimistischen Annahme der Grund für das niedrige Niveau der prognosti-
zierten Beitragssätze ist, bestätigt sich jedoch nach Aussage der Autoren nicht, da die Ergänzung 
des BMWi/CES-Modell um die Annahmen zur Entwicklung der Arbeitslosenquote, wie sie von der 
Prognos AG bzw. dem Sozialbeirat getroffen wurden, nur in einer recht mäßigen beitragssenken-
den Wirkung der verringerten Arbeitslosigkeit von im Maximum 0,9 Prozentpunkten (Differenz) zur 
BMWi/CESPrognose resultiert. Die Implikationen der Prognos-Annahmen sind mit 0,2 Prozent-
punkten Unterschied noch geringer27 (vgl. Sinn/Thum 1999). 

Auch eine Variation der Annahmen zur Entwicklung der Erwerbstätigkeit und der Arbeitslosigkeit 
könnte daher die Unterschiede in den Beitragsprognosen zur Rentenversicherung nicht erklären. 
Obwohl sich in den Gutachten erhebliche Unterschiede in der Arbeitsmarktentwicklung fänden – 
Status-quo-Annahmen bei der BMWi/CES-Prognose, Abbau der „stillen Reserve“ bei Prognos und 
langfristige Vollbeschäftigung beim Sozialbeirat –, blieben die Wirkungen auf den Beitragssatz un-
bedeutend. Die zusätzlichen Arbeitskräfte, die bei den Vorausschätzungen des Sozialbeirats und 
der Prognos AG in den Arbeitsmarkt gelangen, könnten die Folgen der drastischen Alterung der 
Bevölkerung kaum mildern (vgl. Sinn/Thum 1999). 

                                            
27 Der moderate Effekt auf den Beitragssatz lässt sich nach den Autoren durch die Beitragsleistungen der damaligen 

Bundesanstalt für Arbeit für die arbeitslosen Versicherten an die Rentenkassen erklären.  
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Informationen zum Bundeszuschuss werden nur spärlich gegeben. Der Sozialbeirat macht hierzu 
keine Angaben, in der Prognos-Rechnung steigt der Anteil des Bundeszuschusses an den Ein-
nahmen der gesetzlichen Rentenversicherung von 19% im Jahr 1995 auf 22% für die Jahre 2010 
bis 2030 und schließlich auf 24% im Jahr 2040. Der Wissenschaftliche Beirat beim BMWi betrach-
tet nur jene Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Rentenversicherung, die in einem propor-
tionalen Verhältnis zu Rentnern und Beitragszahlern stehen – die also mit der demographischen 
Entwicklung unmittelbar verknüpft sind. Daher konzentriert sich das Gutachten auf die Einnahmen 
der Beitragszahler und auf die Leistungen für Altersrenten, Erwerbsunfähigkeitsrenten, sowie Wit-
wen- und Waisenrenten. Da für die nächsten 40 Jahre kaum vorherzusagen ist, welche besonde-
ren Belastungen – in Form von neuen Anrechnungszeiten, Rentenzahlungen ohne vorherige Ein-
zahlungen etc. – auf die Rentenversicherung zukommen, wird bei der BMWi/CES-Prognose unter-
stellt, dass der Bundeszuschuss gerade ausreicht, um alle derartigen sonstigen Leistungen der 
Rentenversicherung abzudecken (vgl. Sinn/Thum 1999). 

Den Autoren ist zuzustimmen, wenn sie deutlich machen, dass die Problematik des Bundeszu-
schusses darin liegt, dass durch Variation dieses Finanzierungsinstruments jede beliebige Höhe 
des Beitragssatzes erreicht werden kann. Zwar unterliegt der Bundeszuschuss einer gesetzlichen 
Regelbindung, die Autoren argumentieren aber, dass man sich dennoch keiner Illusion hingeben 
solle, da auch der Bundeszuschuss finanziert werden müsse, was ihn geradezu für diskretionäre 
Eingriffe prädestiniere. Auf Basis ihrer Berechnungen gelangen sie zu dem Schluss, dass der 
Bundeszuschuss durchaus einen Teil der Differenz zwischen optimistischen und pessimistischen 
Rentenprognosen zu erklären vermag, es sich aber dabei nur um einen kleinen Teil der Differen-
zen handeln kann (1,2 Prozentpunkte im Jahr 2037) (vgl. Sinn/Thum 1999). 

Die Autoren gehen nun allerdings noch einen Schritt weiter und untersuchen die Gutachten auch 
im Hinblick auf ihre Annahmen zur Wechselwirkung zwischen dem Steuer- und dem Sozialversi-
cherungssystem, da man wegen der Nettolohnanpassung der Renten den Beitragssatz zur Ren-
tenversicherung nicht unabhängig von den übrigen Belastungen des Faktors Arbeit betrachten 
könne. Steigende prozentuale Abgabesätze für die Lohnsteuer, die Krankenkasse, die Arbeitslo-
senversicherung, die Pflegeversicherung oder die Rentenversicherung, führen so zu reduzierten 
Nettoeinkommen der Beschäftigten gegenüber dem andernfalls realisierten Entwicklungspfad. Und 
mit ihnen fallen die Ansprüche der Rentner, was für sich genommen den Anstieg des Beitragssat-
zes zur Rentenversicherung dämpft. Die endogene Dämpfung des Beitragssatzes zur Rentenver-
sicherung, die darin begründet liegt, dass der für die Rentenanpassung relevante Nettolohn unter 
Abzug eben dieses Beitragssatzes definiert ist, wird bei den Prognosen von BMWi/CES, Prognos 
und Sozialbeirat jedoch in gleicher Weise berücksichtigt. Erhebliche Unterschiede gibt es aber bei 
der Behandlung der anderen Sozialbeiträge und der Lohnsteuern. Da die Autoren entgegen den 
vorausgegangenen Rechnungen mangels geeigneter Grunddaten nicht die Annahmenkonstellati-
on von Prognos oder Sozialbeirat imitieren konnten, sondern lediglich eine Variante ihres eigenen 
Modells gerechnet haben, soll auf die Einzelheiten hier nicht genauer eingegangen werden. Stim-
men jedoch die auf diese Weise erzielten Ergebnisse der Autoren, was durchaus möglich er-
scheint, so bedeutet das, dass die Unterschiede zwischen den untersuchten Prognosen viel weni-
ger in der Erwerbsquote, der Arbeitslosigkeit oder dem Bundeszuschuss begründet liegen, als 
vielmehr in der Annahmen über die zukünftige Belastung der Arbeitseinkommen. Für die Rentner 
war dies wenig hilfreich, denn höhere Belastungen des Arbeitseinkommens bedeuteten wegen der 
Nettolohnanpassung eine Rentenkürzung (vgl. Sinn/Thum 1999).  

Grundsätzlich sind die Ergebnisse von Sinn und Thum trotz der Eigenbeteiligung der Autoren in 
einer der untersuchten Studien durchaus plausibel. Zwar sind die Berechnungen anhand des prop-
rietären Modells nicht nachprüfbar und die Ergebnisse daher mit gebotener Vorsicht zu betrachten, 
dennoch liefern sie wichtige Hinweise. Die Ergebnisse machen unmittelbar deutlich, wie wesentlich 
einzelne Faktoren Prognoseergebnisse verändern können, selbst wenn sonst nur geringe Unter-
schiede zwischen den Modellen bestehen. Auch wird klar, wie problematisch der Vergeich ver-
schiedener Gutachten aufgrund unterschiedlicher Transparenzniveaus sein kann, und wie schwie-
rig es ist, sinnvolle Langfristprognosen abzugeben und welch unterschiedliche Auffassungen die 
Durchführung derartiger Studien im Allgemeinen und die Auswahl spezifischer Variablen im Spe-
ziellen beeinflussen können, sowie wie leicht möglich, bewusst oder unbewusst, Manipulationen 
und Verzerrungen der Prognosen erzeugt werden können. Insbesondere was den Bundeszu-
schuss angeht, trifft dies zu. In dieser Hinsicht waren die Gutachten besonders weit vom tatsächli-
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chen Wert entfernt. Zudem wirft gerade der zentrale Befund ein schwieriges Licht auf die Progno-
searbeit. Ist es nämlich korrekt, dass gerade die Belastungen des Arbeitseinkommens den Haupt-
einfluss ausüben, dann sind dies gerade die Variablen, die mit am schlechtesten zu prognostizie-
ren sind. Ebenso wie das Rentensystem ist das Steuersystem konstantem (diskretionären) Wandel 
unterworfen. Schließlich verdeutlichen die Befunde die grundsätzliche Sinnlosigkeit eines eindi-
mensionalen Ziels von Rentenreformen. Wenn der Beitragssatz so stark mit anderen wesentlichen 
Variablen interagiert wie von Sinn/Thum (1999) gezeigt, dann ist erstens notwendig, dass hierüber 
auch alle Beteiligten Bescheid wissen, denn ansonsten führt ein prognostizierter höherer Beitrags-
satz zu Senkungsanstrengungen im Zuge weiterer Rentenreformen, während ein niedrigerer, der 
aber mit deutlich höheren sonstigen Belastungen verbunden ist, keinen Reformbedarf signalisiert. 
Zweitens bedeutet es, dass daher gerade auch die übrigen Einflussfaktoren berücksichtigt werden. 
Das alleinige Ziel der Beitragssatzstabilisierung auf einem bestimmten Niveau ist ansonsten wenig 
sinnvoll. 

 

 

Die Entwicklungen nach der Rentenreform 2001 

Wie bereits im Fall der Rentenreform von 1992, so wurde auch unmittelbar nach der Rentenreform 
2001 offensichtlich, dass die Maßnahmen der “Riester”-Reform nicht ausreichen würden, um die 
angestrebten Ziele hinsichtlich Beitragssatz und Rentenniveau zu erreichen. Die ökonomischen 
und demographischen Annahmen der „Riester“-Reform aus dem Jahr 2001 hatten sich recht bald 
als zu optimistisch erwiesen und es war klar geworden, dass die langfristigen Beitragsziele deut-
lich verfehlt worden wären (vgl. Sachverständigenrat 2007, 175). Börsch-Supan et al. (2004, 3) 
kommentieren: “… Auch bei der Riesterreform konnten aus Gründen der politischen Durchsetzbar-
keit nur erste Schritte gemacht werden, doch es war damals schon bekannt, dass weitere folgen 
müssen. Aufgrund des ausgeprägter als erwartet ausgefallenen Konjunkturtiefs im Jahr 2002 ge-
riet die gesetzliche Rentenversicherung schneller als erwartet in die antizipierten Finanzierungs-
schwierigkeiten. ...“. Im November 2002 wurde daher die “Rürup”-Kommission eingesetzt. Sie hat-
te im Wesentlichen die gleichen Ziele wie die “Riester”-Reform. Die Beitragssätze sollten stabil ge-
halten und gleichzeitig sollte ein angemessenes künftiges Rentenniveau sichergestellt werden. Die 
“Rürup”-Kommission fand 2003 jedoch ganz andere Umstände vor als Riester 2001. Nachdem die 
Arbeitslosenquoten nach der Jahrtausendwende 2001 zunächst einen Tiefpunkt erreicht hatten, 
stiegen sie hierauf unerwartet stark (siehe Abbildung B.1.3.4) und die Wirtschaftsleistung in Deu-
tschland zeigte sich sehr schwach mit extrem niedrigen Wachstumsraten (siehe Abbildung 
B.1.3.5). Das Rentensystem befand sich damit in einer kurzfristigen finanziellen Krise. Reformen 
erschienen hierdurch umso notwendiger.  

Mit der wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung musste die Bundesregierung die Hoffnung 
begraben, das Ziel der Beitragsstabilität hauptsächlich durch die Ausweitung der privaten und be-
trieblichen Rente erreichen zu können. Die Einführung des von der Reformkommission vorge-
schlagenen und dem demographischen Faktor ähnlichen Nachhaltigkeitsfaktors, durch den die 
Rentenformel nun dahingehend modifiziert werden sollte, dass „ ... das Verhältnis von Leistungs-
beziehern und versicherungspflichtig Beschäftigten bei der Rentenanpassung berücksichtigt ..." 
wird (Hegelich 2006, 90 und die dort zitierte Literatur), kam dem Eingeständnis gleich, dass keine 
der seit 1989 unternommenen Reformbemühungen ihre jeweiligen Ziele langfristig hatte gewähr-
leisten können und die Aussetzung des demographischen Faktors eine Fehlentscheidung war.  
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Abbildung B.1.3.4: Wirtschaftswachstum in Deutschland (Quelle: Statistisches Bundesamt 2009c, 
7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung B.1.3.5: Entwicklung der Bruttoentgelte und Renten im Vergleich (Quelle: Sachver-
ständigenrat 2008, 360)28 

                                            
28 Text unter der Abb. B.1.3.5: 1) Inlandskonzept; für 2008 eigene Schätzung.– 2) Standardrente: Rente wegen Alters 

eines Versicherten mit durchschnittlichem Bruttojahresarbeitsentgelt und 45 anrechnungsfähigen Versicherungsjah-
ren;  Stichtag jeweils 1. Juli.– 3) Nach Abzug des durchschnittlichen Eigenbeitrags der Rentner zur KVdR und 
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Das Ergebnis dieser häufigen Änderungen der Rentenformel seit 1992 war, dass die Rente nur 
noch im Grundsatz den Löhnen folgte. Seit 2001 grundsätzlich wieder „bruttolohnorientiert“, kam 
es ab 2004 zu einer Eingrenzung auf die Entwicklung der versicherten Entgelte, was dem tenden-
ziell stärkeren Anstieg der höheren Einkommen die Anpassungswirksamkeit nahm. Von der Belas-
tung der Aktiven mit Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen blieb in der neuen modifizierten 
Bruttoanpassungsformel nur die Entwicklung des Beitragssatzes zur Rentenversicherung relevant 
hinsichtlich der Anpassung. Dass seit 2001 auf den vollen Beitragssatz abgestellt wurde, verstärk-
te den die Anpassung mindernden Effekt. Darüber hinaus ließen der Altersvorsorgeanteil und der 
Nachhaltigkeitsfaktor die Renten hinter die Löhne zurückfallen (vgl. Nullmeier et al. 2008). 

Dass der Nachhaltigkeitsfaktor im Gegensatz zum demographischen Faktor auch die gesamte Be-
völkerungsentwicklung berücksichtigt (einschließlich der Veränderungen bei der Mitgration und vor 
allem bei den Geburtenraten) sowie die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist jedoch relevant, 
denn der Rückgang der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter lässt sich möglicherweise durch eine 
höhere Erwebsbeteiligung von Frauen und älteren Abreitnehmern ausgleichen. Im Gegensatz zur 
„Riester“-Treppe, bei der es sich um rein diskretionäre Abschläge handelt, die weder Veränderun-
gen in der Bevölkerungsstruktur noch in der Erwerbstätigkeit berücksichtigt, wird damit vom „alten 
Denken“ in konstanten Nettorentenniveaus, das von einer Parallelentwicklung von Nettorenten und 
Nettoarbeitsentgelten ausgeht, Abstand genommen. Die Einführung des Nachhaltigkeitsfaktors 
ermöglicht es somit, Rentenanpassungen direkt an entscheidende Faktoren zu koppeln, welche 
die Rentenfinanzierung bestimmen – nämlich die Zahlen der Beitragszahler und der Leistungsem-
pfänger. Damit bringt der Nachhaltigkeitsfaktor grundsätzlich einen selbststabilisierenden Rü-
ckkopplungsmechanismus in das Rentensystem ein (vgl. Börsch-Supan/Wilke 2007, 743, Sa-
chverständigenrat 2007, 178 f.). 

Die Abkopplung der Renten von der Entwicklung der durchschnittlichen Bruttolöhne und -gehälter 
je Arbeitnehmer zeigt auch Abbildung B.1.3.10. Dieses Zurückbleiben der Renten hinter den Löh-
nen war Bestandteil einer politischen Entscheidung mit dem kommunizierten Ziel, den Beitrags-
satzanstieg aufgrund der demographischen Veränderungen zu begrenzen. Die vergleichsweise 
niedrigen Entgeltsteigerungen führen seit dem Jahr 2003 für Rentner sowie auch die Personen im 
erwerbsfähigen Alter zu Realeinkommensverlusten (vgl. Sachverständigenrat 2008, 360). 

Dennoch wird gerade am Beispiel des Nachhaltigkeitsfaktors und seiner prompten Aussetzung die 
Inkonsequenz der diskretionären politischen Eingriffe in das System der Rentenversicherung ein 
weiteres Mal deutlich. So wäre zwar mit dem Nachhaltigkeitsfaktor und der Umstellung der Ren-
tenberechnungsbasis das Rentenniveau deutlich abgesunken und das neue Sicherungsziel unter 
das im Zuge der Rentenreform 2001 festgelegte Mindestrentenniveau gesunken. Zudem wurden 
Einschnitte bei der Anrechnung für die Schul- und Hochschulausbildung vorgenommen, im Unter-
schied zur Rentenreform 2001 zur Kompensation dieser Kürzungen parallel jedoch keine zusätzli-
che Förderung privater und betrieblicher Vorsorgeformen angeboten, was insgesamt in der Kon-
sequenz zur Aufrechterhaltung des Lebensstandards bzw. zur Vermeidung von Altersarmut ein 
privates Vorsorgesparen erforderlich macht, das über die „Riester“-Rente hinausgeht, staatlich 
aber nicht explizit gefördert wird (vgl. Wehlau 2009, 321 und die dort zitierte Literatur). Bereits aber 
die nach dem Nachhaltigkeitsfaktor aufgrund der schlechten Entwicklung von Beschäftigung und 
Lohnniveau notwendige Senkung der Renten in den Jahren 2004 bis 2006 wurde ausgesetzt. Der 
Nachhaltigkeitsfaktor, der nun eigentlich hätte sicherstellen sollen, dass sich die Rentenanpassun-
gen auch an der Lage der Erwerbsbevölkerung orientieren, war damit obsolet. Gerade dies wurde 
durch die Niveausicherungsklausel erreicht, die nicht nur nicht unumstritten, sondern auch im ei-
gentlichen Vorschlag der „Rürup“-Kommission nicht enthalten war. Auch hieran wird ein weiteres 
Mal deutlich, dass eine einmal vorgesehene Maßnahme in der ursprünglichen Form sich in der 
Realität oft gar nicht als effektiv oder ineffektiv bzw. effizient oder ineffizient erweisen kann, weil 
sie durch diskretionäre Eingriffe der Politik früher oder später abgewandelt wird. In diesen Kontext 
passt, dass einige Maßnahmen, wie eben der Nachhaltigkeitsfaktor, nicht nur unterminiert wurden, 

                                                                                                                                                 
PVdR.– 4) Für Bruttolöhne und -gehälter: einschließlich Berlin; für Renten: einschließlich Berlin-West.– 5) Für Brutto-
löhne und -gehälter: ohne Berlin; für Renten: einschließlich Berlin-Ost.– 6) Bruttolöhne und -gehälter je Arbeitnehmer 
sowie Standardrenten deflationiert mit dem Verbraucherpreisindex (Verbraucherpreisindex für 2008 eigene Schät-
zung). 
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sondern ein Teil der Vorschläge der “Rürup”-Kommission in die Agenda 2010 und in den daraus 
resultierenden Entwurf eines neuerlichen Rentenreformgesetzes nicht übernommen wurde. Dies 
gilt insbesondere für die schrittweise Anhebung des Renteneintrittsalters ab 2010 in monatlichen 
Schritten. Diese entspricht zwei Dritteln der prognostizierten Veränderung der Lebenserwartung 
mit 65 Jahren und hätte somit künftige Anstiege beim Gesamtwert der akkumulierten Rentenlei-
stungen kompensiert, die durch eine längere Rentenbezugsdauer entstanden wären. Hinter die-
sem Anstieg des Rentenzugangsalters stand die Überlegung, dass die verlängerte Lebenszeit ei-
ner entsprechenden Verlängerung des Erwerbslebens bedarf, wenn das Rentenversicherun-
gssystem nicht ständig erweitert werden soll. Die Erhöhung des Renteneintrittsalters wurde jedoch 
nicht gesetzlich verankert, mit dem Argument, dass bei einem Beginn der Anpassungen erst 2011 
zum derzeitigen Zeitpunkt noch kein Handlungsbedarf bestehe (vgl. Börsch-Supan et al., 3, 
Börsch-Supan/Wilke 2005).  

Die Politik hat demnach schon in den ersten Jahren ihre erst 2004 aufgestellten Regeln außer 
Kraft gesetzt, mit der Konsequenz, dass die gesamte Rentenpolitik der Bundesregierung unter 
Bundeskanzler Schröder – und der Kern dieser Politik, der Nachhaltigkeitsfaktor – als unglaubwür-
dig erscheinen und die Transparenz des und das Vertrauen in das immer unberechenbar wirkende 
System der gesetzlichen Rentenversicherung weiter leiden müssen. Die Gefahr besteht daher, 
dass dies die Unzufriedenheit mit dem Rentenversicherungssystem noch weiter erhöht, wenn sich 
die Rentner auf stärker steigende Renten einstellen und auch die Beitragszahler zu erwarten be-
ginnen, dass der Staat in ihrem Fall in den kommenden Jahrzehnten höhere Renten zahlen wird 
als bisher in Aussicht gestellt. Dies wiederum kann die private Vorsorge behindern. Zudem er-
scheinen die von der Politik gesteckten Beitragssatzziele unter diesen Bedingungen als unrealis-
tisch. Zwar ist vorgesehen, dass im Gegenzug bei guter Konjunktur die fälligen Erhöhungen solan-
ge ausgesetzt werden, bis der Effekt der Niveausicherungsklausel wieder kompensiert ist, diese 
Nachholung der Rentenkürzung unterliegt jedoch ebenso diskretionären Eingriffen, was sich an ih-
rer Verschiebung auf die Zukunft deutlich zeigt (vgl. Schnabel 2008).  

Im Jahr 2004 stellte sich die Situation dergestalt dar, dass die Lohnsteigerungen sehr gering aus-
fielen − die für die Rentenanpassung maßgebliche Lohngröße stieg im Jahr 2004 in Westdeutsch-
land um 0,12% und in Ostdeutschland um 0,21%. Somit hätte die Anwendung der Anpassungs-
formel 2005 zu einer nominalen Rentensenkung geführt. Der aktuelle Rentenwert, der den monat-
lichen Rentenzahlbetrag für einen Entgeltpunkt angibt, hätte in Westdeutschland von 26,13 Euro 
auf 25,84 Euro, das heißt um 1,11% und in Ostdeutschland von 22,97 Euro auf 22,74 Euro, also 
um 1,00% sinken müssen. Diese nominale Rentensenkung wurde aber durch die Schutzklausel 
verhindert. Die „Riester“-Treppe und der Nachhaltigkeitsfaktor hätten in 2005 für sich genommen 
jeweils eine Rentensenkung um etwa 0,6 Prozentpunkte erzeugt. Faktisch wurde somit durch die 
Schutzklausel nahezu die gesamte Bremswirkung der „Riester“-Treppe und des Nachhaltigkeits-
faktors ausgesetzt. Mithin wurde auch das Ziel der Rentenanpassungsformel − das Rentenniveau 
zu senken − konterkariert. Eine für die Erreichung der langfristigen Beitragssatzziele notwendige 
Rentenniveausenkung fand damit im Jahr 2005 nicht statt, und die aufgrund des Greifens der 
Schutzklausel nicht realisierten Minderausgaben belaufen sich auf rund 2 Milliarden Euro. Somit 
ergibt sich für die Folgejahre ein Beitragssatzerhöhungsdruck, der mit jeder Anwendung der 
Schutzklausel größer wird. 2005 zeichneten sich aufgrund einer anhaltend schwachen Einnahme-
entwicklung (wiederum bedingt durch hohe Arbeitslosigkeit, eine anhaltende Schrumpfung der so-
zialversicherungspflichtigen Beschäftigung sowie eine verhaltene Lohnentwicklung) bald ernste Li-
quiditätsschwierigkeiten und die Notwendigkeit einer Anhebung der Beitragssätze für 2006 ab, 
weshalb beim Bund im Rahmen der Bundesgarantie erstmalig ein zinsloser Kredit in Höhe von 600 
Millionen Euro zur Finanzierung der Leistungen aufgenommen wurde und mit dem Beitragssatz-
entlastungsgesetz die Fälligkeit des Gesamtsozialversicherungsbeitrags vorverlegt wurde (vgl. 
Sachverständigenrat 2005, 333 f.). 

Die angespannte finanzielle Situation der gesetzlichen Rentenversicherung auch im Jahr 2005 war 
im Wesentlichen auf die andauernd schwache Entwicklung der Einnahmen zurückzuführen. So 
sanken die beitragspflichtigen Einnahmen bis September 2005 um 0,4% gegenüber dem gleichen 
Vorjahreszeitraum, so dass bei konstantem Beitragssatz von 19,5% die Beitragseinnahmen der 
Arbeiterrenten- und Angestelltenversicherung in gleichem Ausmaß zurückgingen. Die Beitragsba-
sis entwickelte sich damit ähnlich wie die Summe der Bruttolöhne und -gehälter, die im Jahr 2005 
um 0,3% sank. Bei den Haushaltsplanungen der gesetzlichen Rentenversicherung und der Fest-
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setzung des Beitragssatzes für das Jahr 2005 war man zu Jahresbeginn noch von einer Steige-
rung der Bruttolohn- und -gehaltssumme um 1,6% und einer Erhöhung der Einnahmen aus Pflicht-
beiträgen um 1,2% ausgegangen. Auch diese Annahmen stellten sich aber bald als unrealistisch 
heraus. Bereits im April 2005 ging die Bundesregierung daher nur noch von einer Lohnsummen-
steigerung von 0,6% aus, Mitte des Jahres erwartete der Schätzerkreis für die Finanzen der ge-
setzlichen Rentenversicherung für das gesamte Jahr 2005 einen Rückgang der Pflichtbeiträge um 
rund 0,4%. Dies machte deutlich, dass die Beitragseinnahmen die Ausgaben im Jahr 2005 nicht 
würden decken können und der Beitragssatz mit 19,5% für das Jahr 2005 zu niedrig angesetzt 
worden war (vgl. Sachverständigenrat 2005, 333). 

Verantwortlich für den Beitragsrückgang waren wieder die hohe Arbeitslosigkeit, die anhaltende 
Schrumpfung der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung sowie die verhaltene Lohnentwick-
lung. Einen positiven Effekt auf die Einnahmesituation dagegen hatte die Zusammenlegung von 
Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe. Zwar wird für einen Empfänger von Arbeitslosengeld II ein gerin-
gerer Beitrag entrichtet als zuvor für einen durchschnittlichen Empfänger von Arbeitslosenhilfe. 
Weil aber die Anzahl der Arbeitslosengeld II-Empfänger die Anzahl der früheren Arbeitslosenhilfe-
Empfänger deutlich übersteigt, kam es zu Beitragsmehreinnahmen in einer Größenordnung von 
rund 600 Millionen Euro. Der negative Beitragseffekt wurde von einem positiven Mengeneffekt 
überkompensiert. Diesen höheren Einnahmen stehen zunächst auch keine höheren Ausgaben der 
gesetzlichen Rentenversicherung für die Arbeitslosengeld II-Empfänger gegenüber. Langfristig je-
doch werden die Rentenausgaben gemäß Sachverständigenrat steigen, und bereits mittelfristig 
könnten die Ausgaben für Rehabilitation zunehmen, da diese Personengruppe auch Anspruch auf 
Rehabilitationsleistungen hat (vgl. Sachverständigenrat 2005, 333).  

Das Jahr 2006 kann geradezu als Musterbeispiel diskretionärer Eingriffe der Politik in die Mecha-
nismen der gesetzlichen Rentenversicherung angesehen werden. Dies lag nicht nur an der Wir-
kung der Schutzklausel. In der Summe (einschließlich 2005) fanden durch diese Rentensenkun-
gen um 2% nicht statt und es gab keine Reduktion des Bruttorentenniveaus um einen Prozent-
punkt. Für die Renten in Ostdeutschland betrug der kumulierte Effekt aus den Jahren 2005 und 
2006 sogar über 2,5% der Rentenausgaben. Laut Berechnungen des Sachverständigenrates ver-
ursacht die Wirkung der Schutzklausel sich kumulierende Mehrausgaben in Höhe von rund 4 Milli-
arden Euro jährlich. Bei Greifen der Schutzklausel würden die Renten in Westdeutschland zum 
Zeitpunkt der Berechnung um insgesamt 2,7% höher ausfallen als ohne Schutzklausel. Die jährli-
chen Ausgabenbelastungen im Vergleich zur Situation ohne Schutzklausel nähmen dann auf über 
5 Milliarden Euro oder rund 0,6 Beitragssatzpunkte zu. Die finanziellen Auswirkungen der Schutz-
klausel bleiben also nicht konstant, sondern wachsen weiter, weshalb der Sachverständigenrat 
das Nachholen der unterbliebenen Rentenmindersteigerungen bzw. der unterbliebenen Rentenni-
veausenkungen – selbst dann, wenn die Schutzklausel abgeschafft werden sollte – als dringend 
angezeigt betrachtete (vgl. Sachverständigenrat 2006). 

Ungeachtet der Wirkung der Schutzklausel hatte sich die Beitragslage der gesetzlichen Renten-
versicherung 2006 zumindest auf den ersten Blick entspannt. Allerdings ließ vor allem das Vorzie-
hen des Zahlungstermins für Beitragszahlungen die Einnahmen aus Pflichtbeiträgen in den ersten 
drei Quartalen des Jahres um 9,6% oder 10,7 Milliarden Euro zunehmen. Dies bedeutete, dass die 
Unternehmen die zusätzlichen Zahlungen aufgrund des Vorziehens des Fälligkeitstermins bis zum 
Juli strecken konnten, so dass sich die Effekte nicht nur in den Beitragseinnahmen des Januar, 
sondern auch in den Folgemonaten niederschlugen. Insgesamt betrugen die Mehreinnahmen auf-
grund des Vorziehens des Fälligkeitstermins rund 10,5 Milliarden Euro. Rechnet man jedoch die-
sen Vorzieheffekt heraus, ergibt sich für das Jahr 2006 ein Anstieg der Einnahmen aus Pflichtbei-
trägen um nicht mehr als 0,7%, was zeigt, dass sich die seit längerem bestehende Einnahme-
schwäche nur leicht abgemildert hatte und durch den Sondereffekt überdeckt wurde. Ohne diese 
einmaligen Einnahmen hätte die gesetzliche Rentenversicherung auch 2006 ein Defizit realisiert. 
Der Beitragssatz hätte also tatsächlich höher liegen müssen (vgl. Sachverständigenrat 2006, 237). 

Auch Schnabel argumentiert in einer dem Sachverständigenrat sehr ähnlichen Weise, dass die 
Bundesregierung in diesen Jahren mit kurzfristigen Eingriffen versucht hatte, Beitragssatzsteige-
rungen zu vermeiden. Von 2001 bis 2005 erfolgte so ein Vermögensverzehr von über 12 Milliarden 
Euro durch Absenkung der Nachhaltigkeitsreserve (von 0,9 Monatsausgaben in 2001 schrittweise 
auf 0,1 Monatsausgaben in 2005; siehe Abbildung B.1.3.11) und Veräußerung von Vermögen. 
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2006 verschaffte das zeitliche Vorziehen der Beitragszahlung um einen halben Monat den Sozial-
versicherungsträgern einmalig fast eine dreizehnte Monatseinnahme an Beiträgen. Dies bedeute 
jedoch nichts anderes, als dass in diesem Umfang Beitrags- und Steuerzahlungen auf die Zukunft 
überwälzt werden. Auch die seit 2004 stattfindende Ausbezahlung der monatlichen Rente nicht 
mehr am Monatsanfang, sondern am Monatsende für Neurentner wirke solange fort, bis alle Rent-
ner im Bestand ihre Rente am Monatsende erhielten. Während diese Eingriffe vornehmlich Ein-
maleffekte auslösten, führten laut Schnabel die starke Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze 
zum 1. Januar 2003 (um 600 Euro im alten und 500 Euro im neuen Bundesgebiet) und die Strei-
chung des Zuschusses der Rentenversicherung zur Pflegeversicherung der Rentner am 1. April 
2004 zu dauerhaften Entlastungen der Rentenversicherung bzw. zu dauerhaften Belastungen der 
Beitragszahler und Rentner. Dennoch könnten diese Stützungsmaßnahmen und der zwischenzeit-
liche Aufschwung eine neuerliche Beitragssatzerhöhung von 19,5 auf 19,9% zum 1. Januar 2007 
nicht verhindern (vgl. Schnabel 2008).  

Weiter zu den diskretionären Eingriffen mit grundsätzlich schädlicher Wirkung hinsichtlich der Fi-
nanzierungsseite der Rentenversicherung zählte ferner die im Koalitionsvertrag beschlossene Re-
duzierung der Beitragszahlungen zur gesetzlichen Rentenversicherung für Empfänger von Arbeits-
losengeld II, die ab 2007 Wirkung entfalten sollte. Danach sollte die Beitragsgrundlage für die Be-
messung der Beiträge für Empfänger von Arbeitslosengeld II nicht mehr 400 Euro sondern nur 
noch 205 Euro, was eine monatliche Beitragssenkung um rund 78 Euro auf rund 40 Euro im Monat 
bedeutet. Insgesamt sollten mit diesen Maßnahmen, denen der Sachverständigenrat den Charak-
ter einer Verschiebebahnhofspolitik beimisst, pro Jahr rund 2 Milliarden Euro an Beitragszahlun-
gen für den Bund eingespart werden. Für die gesetzliche Rentenversicherung bedeutet das eine 
Belastung in entsprechender Höhe, die sich auf rund 0,23 Beitragssatzpunkte beläuft. Nachvoll-
ziehbar kommt der Sachverständigenrat daher zu dem Schluss, dass ein Teil der für das Jahr 
2007 geplanten Beitragssatzerhöhung auf 19,9% durch Maßnahmen der Regierung selbst verur-
sacht ist (vgl. Sachverständigenrat 2006, 237). 

Ganz ähnlich verhält es sich unter anderem mit der Anhebung des Beitragssatzes für geringfügig 
entlohnte Beschäftigte zur gesetzlichen Rentenversicherung von 12% auf 15%, durch die die ge-
setzliche Rentenversicherung zwar Mehreinnahmen erzielt, die aber in Form eines reduzierten 
Bundeszuschusses an den Bund „zurückgegeben“ werden müssen. Der allgemeine Bundeszu-
schuss wurde daher um die geschätzten Mehreinnahmen 2006 und 2007 durch die Beitragssatz-
erhöhung pauschal vermindert und im jeweiligen Folgejahr die pauschalierten Beträge mit den tat-
sächlichen zusätzlichen Einnahmen verrechnet. Laut Sachverständigenrat wurde dieser kompli-
zierte Umweg über die gesetzliche Rentenversicherung offenbar deshalb gewählt, weil die Mehr-
einnahmen aus der einfacheren und transparenteren Anhebung des pauschalen Lohnsteuersatzes 
auf Einkommen aus geringfügiger Beschäftigung nicht nur dem Bund, sondern zum Teil auch den 
Ländern und Gemeinden zugestanden hätten (vgl. Sachverständigenrat 2006, 237 f.). 

Im Jahr 2007 führte die Belebung von Konjunktur und Arbeitsmarkt zu einer merklichen Verbesse-
rung der Finanzlage der Systeme der sozialen Sicherung, die in der Summe einen Überschuss in 
Höhe von etwa 9 Mrd. Euro erzielen konnten. Die finanzielle Lage der gesetzlichen Rentenversi-
cherung hatte sich im Zuge der guten Konjunkturentwicklung und des damit verbundenen Anstiegs 
sowohl der Beschäftigung als auch der beitragspflichtigen Einkommen insbesondere auf der Ein-
nahmeseite verbessert (siehe Abbildung B.1.3.6).  
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Tabelle B.1.3.6: Einnahmen der Rentenversicherung (Quelle: DRV 2008c, 196) 
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Tabelle B.1.3.7: Ausgaben der Rentenversicherung (Quelle: DRV 2008c, 203) 
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Tabelle B.1.3.8: Nachhaltigkeitsrücklage der Rentenversicherung (Quelle: DRV 2008c, 207) 
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Positiv wirkte sich in dieser Hinsicht auch die Erhöhung des Beitragssatzes aus. Die zur Mitte des 
Jahres 2007 nach mehreren Nullrunden erfolgte Rentenerhöhung von 0,54% ließ die Ausgaben 
nur moderat ansteigen (siehe Tabelle B.1.3.7). Die Gesamteinnahmen der gesetzlichen Renten-
versicherung beliefen sich auf 238 Mrd. Euro (siehe Tabelle B.1.3.6). Zwar waren rein rechnerisch 
die Pflichtbeiträge in Höhe von 175 Milliarden Euro im Vergleich zu 2006 um ca. 6% gesunken, 
das Ergebnis des Jahres 2006 war jedoch gerade aufgrund des Sonderbeitragseffekts durch das 
Vorziehen des Fälligkeitstermins der Beitragszahlungen um etwa einen Monatsbeitrag, das heißt 
rund 10,5 Milliarden Euro höher als in einem normalen Rechnungsjahr (vgl. auch Sachverständi-
genrat 2007, 172). Unter Berücksichtigung dieser Effekte ergibt sich, wie in Tabelle B.1.3.6 zu er-
kennen, immer noch ein kräftiger Zuwachs für 2007. 

Die Nachhaltigkeitsrücklage erhöhte sich bis zum Ende des Jahres auf 0,7 Monatsausgaben (sie-
he Tabelle B.1.3.8). Diese Erhöhung war möglich, da 2007 ein Überschuss erzielt wurde, der die-
ser zugeführt wurde. Zusammen mit dem Anstieg um 7,8 Milliarden Euro im Jahr 2006, der auf den 
Sonderbeitragseffekt des vorgezogenen Fälligkeitstermins zurückzuführen war, erreichte sie damit 
den angegebenen Wert. Die seit dem Jahr 2004 gesetzlich vorgeschriebene Mindesthöhe von 
20% einer Monatsausgabe wurde damit deutlich überschritten. Laut Sachverständigenrat wurde 
allerdings noch kein Wert erreicht, der in die Richtung einer als „nachhaltig“ zu bezeichnenden 
Rücklage von 150% der Monatsausgaben weist (vgl. Sachverständigenrat 2007, 171 f.).  

Dem ist insbesondere vor dem Hintergrund der Auswirkungen des Einsatzes der Schutzklausel 
sowie der Aussetzung des kontinuierlichen Anstiegs der „Riester“-Treppe in den Jahren 2007 und 
2008 (mit Wirkung gemäß Rentenanpassungsformel in 2008 und 2009) zuzustimmen, ohne die ei-
ne deutlich schnellere Aufstockung der Nachhaltigkeitsrücklage möglich gewesen wäre. So wurde 
der aufgrund der Schutzklausel in den Jahren 2005 und 2006 aufgelaufene Ausgleichsbedarf in 
Höhe von gemäß Sachverständigenrat 1,75% in Westdeutschland und 1,3% in den neuen Ländern 
aufgrund der Rentenanhebung weder erhöht noch abgebaut. Nach Berechnungen des VDR hätten 
die bis 2004 beschlossenen bzw. vorgesehenen Maßnahmen das Bruttorentenniveau aber von 
2001 bis 2030 von 48% auf 39% und bis 2040 auf 37% des Bruttolohns senken sollen. Anstelle 
dessen stieg das Bruttorentenniveau zwischenzeitlich sogar wieder an, so dass es 2008 knapp 2,5 
Prozentpunkte über dem 2004 avisierten Wert liegen würde, mit der Konsequenz, dass die west-
deutsche Standardrente monatlich um 60 Euro höher ausfiel als es bei vollständiger Realisierung 
der geplanten Niveauabsenkungen der Fall gewesen wäre. Der Umstand, dass der Nachhaltig-
keitsfaktor in den Jahren 2006 und 2007 rentenerhöhend wirkte, ist daher rein der politischen Ent-
scheidung geschuldet, die modifizierte Schutzklausel erst in der nächsten Legislaturperiode nach 
dem Auslaufen der „Riester“-Treppe greifen zu lassen (vgl. Sachverständigenrat 2007, 179, 
Schnabel/Ottnad 2008, 20, VDR 2004, 30 ff.). Wann schließlich der Nachholfaktor tatsächlich zum 
Einsatz kommt und ob überhaupt, muss sich zeigen.  

Auf der Basis der mittelfristigen gesamtwirtschaftlichen Einschätzung der Bundesregierung sollte 
die Nachhaltigkeitsrücklage bis zum Jahr 2011 bei unverändertem Beitragssatz auf 2,1 Mo-
natsausgaben ansteigen, was entsprechend der gesetzlichen Vorgaben in diesem Fall eine Redu-
zierung des Beitragssatzes von 19,9% um etwa 0,8 Beitragssatzpunkte auf dann 19,1% bedeuten 
würde (vgl. Sachverständigenrat 2007, 171 f.). 

Was die Anhebung der Regelaltersgrenzen durch das RV-Anpassungsgesetz betrifft, ist dies für 
die finanzielle Situation der gesetzlichen Rentenversicherung positiv. Die Anhebung der Regelal-
tersgrenze trägt dazu bei, den Anstieg der Rentenausgaben langfristig zu begrenzen. Sie macht 
zwar die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung für die Versicherten nicht rentabler, 
doch reduziert sie langfristig den Einkommensanteil, den Versicherte an die gesetzliche Alterssi-
cherung abführen müssen. Unabhängig davon, ob die Versicherten tatsächlich länger arbeiten 
oder nicht – die gesetzliche Rentenversicherung stellt sich besser als bei einer niedrigeren Regel-
altersgrenze. Grund hierfür ist, dass entweder die Versicherten länger Beiträge zahlen und auf 
diese Weise zugleich ihre Rentenbezugsdauer reduzieren oder ihre gegenwärtigen Verhaltenswei-
sen nur wenig ändern – und dann für jeden Monat vor Vollendung des 67. Lebensjahres einen 
Rentenabschlag in Höhe von 0,3% hinnehmen müssen. Für einen ledigen männlichen Standard-
rentner ergäbe sich ceteris paribus nach den Berechnungen von Ottnad und Schnabel (2006) im 
Vergleich zur zuvor geltenden Regelung eine Einkommenseinbuße von insgesamt etwa 17.500 
Euro. Hierdurch sinken die Rentenausgaben spürbar. Zwar wird ein Teil der anfänglichen Einspa-



Univ.-Prof. Dr. Oehler: „Alles Riester? Die Umsetzung der Förderidee in der Praxis“   
 
 

98 

rungen durch höhere Rentenanpassungen aufgrund der Gestaltung der Rentenformel wieder auf-
gezehrt, dennoch würde die gesetzlich Rentenversicherung unter dem Strich entlastet. Für die Au-
toren bedeutet dies, dass durch eine Verschiebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters von 65 
auf 67 Jahre die gesetzliche Rentenversicherung spürbar stabilisiert würde (vgl. Ottnad/Schnabel 
2006, 1 ff.). Festzuhalten sei nach Schnabel (2008) auch, dass die Rente mit 67 für die Bestands-
rentner nicht zu Einbußen führe, da sie nur die Rentenzugänge (und diese erst ab dem Jahr 2012) 
betreffe. Forderungen nach einer Rückkehr zum alten Regelalter von 65 würden hingegen vor al-
lem die aktuellen Bestandsrentner schädigen, denn um die eiserne Budgetbedingung der gesetzli-
chen Rentenversicherung einzuhalten, müssten die Leistungen dann für alle abgesenkt werden, 
wenn das gesetzliche Beitragssatzziel erreicht werden solle (vgl. Schnabel 2008). 

Der Sachverständigenrat konkretisiert diese „Einspareffekte“. So muss hinsichtlich der Einsparun-
gen, die aus einer Anhebung des Renteneintrittsalters resultieren, zwischen kurzfristigen und mit-
telfristigen Entlastungseffekten unterschieden werden. Wird die Erwerbszeit bis zur neuen Regelal-
tersgrenze ausgeweitet, kommt es kurzfristig zu Mehreinnahmen der Rentenversicherung, weil in 
der verlängerten Erwerbszeit zusätzlich Beiträge geleistet werden. Gleichzeitig entstehen im Ver-
gleich zum Status quo Minderausgaben, da die Renten für diese Personen nicht gezahlt werden 
müssen. Mittelfristig werden durch die längere Erwerbsphase allerdings höhere Rentenansprüche 
erworben, so dass die späteren monatlichen Rentenzahlungen über die gesamte Rentenbezugs-
zeit höher ausfallen. Die Rentenbezugszeit ist dafür wiederum im Vergleich zum Status quo ver-
kürzt, was entlastend wirkt. Die Einsparungen der Rentenversicherung über den gesamten Zeit-
raum entsprechen gemäß Rürup (2006) quantitativ letztlich den nicht gezahlten Rentenzuschlägen 
in Höhe von 6% pro Jahr, die im Status quo bei einer Ausweitung der Erwerbsphase über das ge-
setzliche Renteneintrittsalter von 65 Jahren angefallen wären, nun aber erst für die Erwerbszeit 
über das 67. Lebensjahr hinaus gewährt werden (vgl. Rürup 2006). Wenn ein Versicherter die Er-
werbszeit nicht ausweitet und Abschläge in Kauf nimmt, kommt es kurzfristig zu keinen zusätzli-
chen Beitragseinnahmen. Allerdings fällt der Rentenzahlbetrag im Vergleich zum Status quo über 
die unveränderte Rentenbezugszeit hinweg geringer aus, was Einsparungen generiert. Wenn die 
Abschläge und Zuschläge aus der Sicht der Rentenversicherung versicherungsmathematisch kor-
rekt sind, müsste der Einspareffekt unabhängig davon, ob sich der Versicherte für eine Ausweitung 
der Erwerbszeit oder für eine Rente mit Abschlägen entscheidet, identisch sein. Die Nettoentlas-
tungen sind aber zeitlich anders verteilt. Während im Fall der Ausweitung der Erwerbsphase die 
Entlastungen durch höhere Beiträge und nicht gezahlte Renten kurzfristig voll eintreten und dann 
über die gesamte Rentenlaufzeit Mehrausgaben im Vergleich zum Status quo auftreten, werden im 
Fall des Rentenbezugs mit Abschlägen die Entlastungen in geringeren Beträgen gleichmäßig auf 
die Rentenlaufzeit verteilt. Für die Höhe der Einsparungen durch die Anhebung des gesetzlichen 
Renteneintrittsalters ist noch ein weiterer Effekt relevant, der auf den Nachhaltigkeitsfaktor in der 
Rentenanpassungsformel zurückzuführen ist. Denn die Erhöhung des Renteneintrittsalters senkt 
tendenziell den Rentnerquotienten und kann dazu führen, dass die Wirkung des Nachhaltigkeits-
faktors geringer ausfällt und damit das Rentenniveau im Vergleich zum Status quo steigt. Da der in 
der Rentenanpassungsformel verwendete Rentnerquotient jedoch nicht die demographisch be-
dingte Anzahl der Rentner im Verhältnis zu den Beitragszahlern berücksichtigt, sondern den Quo-
tienten aus Äquivalenzrentnern zu Äquivalenzbeitragszahlern, wird das Ausmaß des Rückkopp-
lungseffekts reduziert, so dass die die Rentenentwicklung dämpfende Wirkung des Nachhaltig-
keitsfaktors nicht so stark abgeschwächt werden dürfte. Insgesamt wird der Einspareffekt von der 
Deutschen  Rentenversicherung Bund unter Berücksichtigung des Rückkopplungseffekts aus der 
Veränderung des Rentnerquotienten auf 0,6 bis 0,7 Beitragssatzpunkte bis zum Jahr 2030 quanti-
fiziert (vgl. Sachverständigenrat 2006, 241 ff. und die dort zitierte Literatur). 

Für die Versicherten selbst allerdings sind die Wirkungen dieser Maßnahme weniger eindeutig. 
Erstens wird die implizite Rendite durch die Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters der 
gesetzlichen Rentenversicherung im Fall einer Ausweitung der Erwerbszeit von folgenden vier − 
teilweise gegenläufigen − Effekten beeinflusst, die für die Versicherten der einzelnen Jahrgänge 
verschieden stark ausgeprägt sind (vgl. Sachverständigenrat 2006, 245): 
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 Die Rentenbezugsdauer wird verkürzt und die Beitragszeit erhöht, was für sich betrachtet 
negativ auf die Rendite wirkt. 

 Durch die längere Beitragszeit wird eine höhere Anzahl an Entgeltpunkten erworben. Da-
durch steigt der Rentenzahlbetrag, was für sich betrachtet die Rendite erhöht. 

 Die Maßnahme senkt die Beitragssätze im Vergleich zum Status quo, was tendenziell den 
Barwert der Beitragszahlungen reduziert und damit die Rendite erhöht. 

 Die Reduktion der Beitragssätze hat aufgrund der Systematik der Rentenanpassungsformel 
zur Folge, dass die Rentenanpassungen höher ausfallen und somit der Barwert der Ren-
tenzahlungen im Vergleich zum Status quo steigt. Dies erhöht für sich genommen die Ren-
dite ebenfalls. 

 

Zu der Problematik der unterschiedlichen Betroffenheit verschiedener Jahrgänge durch die Maß-
nahmen äußern sich Börsch-Supan/Wilke (2007, 746) insofern, als sie die Krux aller Übergangs-
modelle darin sehen, dass die Übergangsgeneration zusätzlich wird bezahlen müssen, will sie bei 
geringerer gesetzlicher Rente ihr Gesamtniveau des Renteneinkommens bewahren. Übergangs-
modelle zeigen laut der Autoren, dass für die Kohorten mit der höchsten Übergangsbelastung eine 
Sparquote von 8% erforderlich ist. 

Auch der Sachverständigenrat schätzt, dass es vor allem für die mittleren Jahrgänge der heute 30- 
bis 45-Jährigen zu Renditeverlusten kommt. Dabei müsse der Jahrgang 1964 die größten Rendi-
teeinbußen von 0,34 Prozentpunkten bei den Männern und 0,24 Prozentpunkten bei den Frauen 
hinnehmen, weil dieser Jahrgang gänzlich von der längeren Beitragszeit und von der verkürzten 
Bezugsdauer betroffen ist, aber nur relativ wenig an den Effekten des geringeren Beitragssatzes 
partizipiert. Bei den jüngeren Alterskohorten dagegen käme der Beitragssatzsenkungseffekt voll 
zum Tragen und könnte den Effekt der längeren Beitragszeit und des kürzeren Rentenbezugs teil-
weise kompensieren. Ginge der Versicherte weiterhin im Alter von 65 Jahren in Rente und bezöge 
aber infolge der Abschläge eine niedrigere Rente, hätte die Renditekurve einen ähnlichen Verlauf 
wie im Falle einer Ausweitung der Erwerbszeit (vgl. Sachverständigenrat 2006, 245). 

Auch Ottnad/Schnabel konstatieren, dass die Übergangsjahrgänge mit ihrer Renditeminderung die 
Last der Reform trügen, durch die die Rentenfinanzierung bzw. der Bundeshaushalt finanziell ent-
lastet werden. Die für sie mit der Anhebung der Regelaltersgrenze verbundene Leistungsver-
schlechterung reduziere die implizite Verschuldung der Rentenversicherung, die bei Einführung 
der umlagefinanzierten Rentenversicherung und späterer Leistungsverbesserungen aufgebaut 
worden sei. Dadurch verringere sich die Abgabenlast der nachfolgenden Jahrgänge (vgl. Ott-
nad/Schnabel 2006, 79). 

Neben der angesprochenen unterschiedlichen Form der Betroffenheit hängt der Erfolg der Anpas-
sung des Renteneintrittsalters wesentlich von den künftigen Beschäftigungsperspektiven älterer 
Erwerbspersonen ab (vgl. Ottnad/Schnabel 2006, 35). Hier wird dann beispielsweise argumentiert, 
dass die Erhöhung des Rentenzugangsalters entweder verkappten Rentenkürzungen gleichkom-
me, da die erforderliche Zahl von Arbeitsplätzen für ältere Arbeitnehmern nicht angeboten werde 
und damit eine Verlängerung der Erwerbsphase nicht möglich sei, oder aber die Arbeitslosigkeit 
unter den Jüngeren deutlich ansteigen werde. Begründet werden diese Befürchtungen mit dem 
Argument, dass in dem Zeitraum, in dem die Regelaltersgrenze angehoben werden soll, aus de-
mographischen Gründen die Zahl der insbesondere davon betroffenen Arbeitnehmer im Alter von 
60 bis 65 Jahren deutlich ansteigen werde. Um zu verhindern, dass die Erhöhung des Rentenein-
trittsalters zu einer Zunahme der verdeckten Arbeitslosigkeit unter den Älteren oder einen Anstieg 
der offenen Arbeitslosigkeit der Jüngeren führt, so die Argumentation, müssten − je nach Reaktion 
der Betroffenen − zwischen gut 1 Million und bis zu über 3 Millionen Arbeitsplätze zusätzlich ent-
stehen. Dies sei aber nicht zu erwarten, da die Nachfrage nach Arbeit ein durch die Anhebung des 
Renteneintrittsalters erhöhtes Arbeitsangebot nicht absorbieren werde (vgl. Sachverständigenrat 
2006, 250 f.). 

Hiergegen wendet der Sachverständigenrat ein, dass es zahlreiche Staaten gäbe, in denen die 
Partizipationsquoten deutlich höhere Werte aufweisen. Zudem sei die Arbeitswelt in diesen Län-
dern sicher nicht humaner als in Deutschland und der Rationalisierungsdruck nicht geringer. Die 



Univ.-Prof. Dr. Oehler: „Alles Riester? Die Umsetzung der Förderidee in der Praxis“   
 
 

100 

hinter den Befürchtungen stehende explizite Annahme, eine Erhöhung der Beschäftigungsquoten 
der älteren Arbeitnehmer müsse − als Folge einer beschränkten Nachfrage nach Arbeitskräften − 
mit höheren Arbeitslosenquoten unter den Jüngeren erkauft werden, sei zudem falsch. Eher treffe 
das Gegenteil zu, denn in den Staaten, in denen die Erwerbsquoten der älteren Beschäftigten 
hoch sind, seien in aller Regel auch die Beschäftigungsquoten der Jüngeren hoch und damit die 
gesamte Arbeitslosigkeit gering. Zudem zeigten empirische Untersuchungen, dass Länder mit ei-
ner hohen Erwerbsquote keine höhere Arbeitslosigkeit haben und dass Frühverrentung keine ge-
ringere Jugendarbeitslosigkeit induziere. Die Befürchtung fehlender Beschäftigungsperspektiven 
für das mit einer Anhebung der Regelaltersgrenze einhergehende Arbeitsangebot verkenne, dass 
die Nachfrage nach Arbeitskräften − auch nach älteren −, anders als das demographisch bedingte 
Erwerbspotential, keine exogene Größe, sondern ebenso Ausfluss der gesamtwirtschaftlichen 
Entwicklungsdynamik wie der politischen Rahmenbedingungen sei. Wer dies nicht akzeptiere und 
implizit eine gegebene Anzahl an Arbeitsplätzen unterstelle, müsse dann auch Bedenken gegen 
höhere Erwerbsquoten der Frauen oder eine Verkürzung der Ausbildungszeiten haben, die eben-
falls das Arbeitsangebot erhöhten  (vgl. Sachverständigenrat 2006, 251 f. und die dort zitierte Lite-
ratur). 

Das Defizit an Arbeitsplätzen für Ältere auszugleichen, ist auch nach Ottnad/Schnabel (2006) kei-
ne prinzipiell unlösbare Aufgabe, auch wenn es illusorisch sei, hierbei vorrangig auf demographi-
sche Verschiebungen zu setzen. Zwar schrumpfe die Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter deut-
lich bis 2029. Die heutige Zahl von Arbeitsplätzen würde daher zu diesem Zeitpunkt rechnerisch 
auch bei steigender Erwerbsbeteiligung Älterer Vollbeschäftigung ermöglichen. Allerdings sei we-
der sicher, dass die heutigen Arbeitsplätze nach Anzahl und Qualität erhalten blieben, noch, dass 
diese entsprechend mit älteren Arbeitnehmern besetzt würden (vgl. Ottnad/Schnabel 2006, 3). 
Schnabel (2008) ergänzt nur wenig später mit Verweis auf vergangene Reformen, dass es mittels 
der Maßnahmen seit der Rentenreform 1992 gelungen sei, einen deutlichen Beschäftigungsan-
stieg der Älteren zu erreichen und damit ein Jahrzehnte alter Trend erstmals umgedreht worden 
wäre. Dieser Anstieg der Erwerbstätigkeit der Älteren wäre sogar trotz einer ungünstigen allgemei-
nen Entwicklung der Beschäftigung gelungen. Die Arbeitslosigkeit der Älteren sei spiegelbildlich 
verlaufen, während die allgemeine Arbeitslosenquote bis 2005 weiter angestiegen sei. Diese posi-
tive Erwerbsentwicklung der Älteren zeige, dass ein geringer Beschäftigungsstand in dieser Al-
tersgruppe nicht naturgegeben sei und dass es möglich sei, innerhalb recht kurzer Zeit, die Be-
schäftigung zu erhöhen (vgl. Schnabel 2008). 

Heftig kritisiert wird schließlich die Ausnahmeregelung für bestimmte Gruppen, mit mindestens 45 
Beitragsjahren schon im Alter von 65 Jahren abschlagsfrei in Rente gehen zu können. So argu-
mentiert der Sachverständigenrat (2007), dass durch diese Maßnahme das der Rentenversiche-
rung zugrunde liegende Prinzip der Teilhabeäquivalenz verletzt29 und eine neue „versicherungs-
fremde“ Leistung geschaffen werde. Zwei Versicherte mit gleicher Entgeltpunktzahl erhielten dann, 
je nachdem, in wieviel Versicherungsjahren diese Entgeltpunkte erzielt wurden, unterschiedlich 
hohe Renten. Ein Versicherter, der im Alter von 65 Jahren in Rente ginge und in 45 Jahren einen 
Rentenanspruch von 2.000 Euro monatlich erworben hätte, erhielte so über die gesamte Renten-
bezugsdauer betrachtet − ohne Berücksichtigung eines Diskontfaktors − eine um 48.000 Euro hö-
here Rentenzahlung als ein Versicherter, der in 44 Beitragsjahren die gleiche Entgeltpunktzahl er-
worben hat, aber mit 67 Jahren in Rente ginge. In der Konsequenz ergäben sich Unterschiede bei 
der impliziten Rendite eines Rentners mit 45 Versicherungsjahren, die bei gleicher Entgeltpunkt-
zahl für die Männer um 0,5 Prozentpunkte und für die Frauen um 0,4 Prozentpunkte höher lägen, 
als die implizite Rendite eines Versicherten, der erst im Alter von 67 Jahren in Rente geht. Neben 
dieser Ungleichbehandlung führe diese Regelung auch dazu, dass der durch die Anhebung der 
Regelaltersgrenze erzielbare Einspareffekt um etwa 0,2 Beitragssatzpunkte bis zum Jahr 2030 ge-
schmälert wird, da unter den Rentenzugängen zum Beispiel des Jahres 2004 20% mindestens 45 
Beitragsjahre aufweisen (vgl. Sachverständigenrat 2007, 180 ff. und die dort zitierte Literatur). 

Ottnad/Schabel (2006) argumentieren ähnlich, dass ein beachtlicher Teil der Versicherten von der 
Anhebung des gesetzlichen Renteneintrittsalters unmittelbar gar nicht betroffen wäre, da bei den 
gegenwärtigen Rentenzugängen immer noch fast jeder zweite Mann und etwa jede dreizehnte 

                                            
29 So auch Schnabel (2008, 104): „ ... Mit dieser Regel wird zudem ein zentrales Prinzip der gesetzlichen Rentenversi-

cherung aufgegeben, nämlich die Beitragsäquivalenz. ...“.  
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Frau mindestens 45 Versicherungsjahre aufwiesen. Zweitens impliziere sie, dass Versicherte mit 
gleich hohen Anwartschaften künftig unterschiedlich hohe Leistungen erhalten könnten. Um wel-
che Größenordnungen es dabei geht, verdeutliche bereits ein einfacher Vergleich der unverzinsten 
normalen Auszahlungssummen, bei dem von künftigen Änderungen der Löhne, Preise und Ren-
tenwerte abgesehen wird. Dank der geplanten Ausnahmeregelung könne ein Durchschnittsverdie-
ner, der seit dem 20. Lebensjahr durchgehend Beiträge gezahlt hat, weiterhin ab dem 65. Lebens-
jahr abschlagsfrei eine Regelatersrente in Höhe der bisheringen Standardrente beziehen. Auf heu-
tige Verhältnisse übertragen wären dies 1.176 Euro monatlich. Ein überdurchschnittlich verdienen-
der Altersgenosse, der dieselbe Anwartschaft von 45 Entgeltpunkten mit höheren Einzahlungen in 
weniger als 45 Beitragsjahren erworben hätte, müsste dagegen künftig beim Renteneintritt mit 65 
Jahren einen Abschlag von 7,2% hinnehmen und erhielte nur rund 1.091 Euro. Dies führe für die 
Betroffenen zu einer erheblich niedrigeren Rentenleistung. Die Ungleichbehandlung der jeweils 
erworbenen Entgeltpunkte benachteilige zudem bestimmte Gruppen besonders: Elternteile die in 
der Erzeihung von Kindern und höher qualifizierte Berufsgruppen mit längeren Ausbildungszeiten 
(vgl. Ottnad/Schnabel 2006, 34).  

Die Autoren kommen zu dem Schluss (Ottnad/Schnabel 2006, 103): „... Die finanziellen Auswir-
kungen der „Rente ab 67“ sind recht gering. Insbesondere wird es auch mit ihr nicht gelingen, den 
Beitragssatz dauerhaft auf höchstens 22 Prozent zu begrenzen und einen weiteren Anstieg des 
Bundeszuschusses zu vermeiden. Das liegt zum Einen an der Wirkungsweise der Rentenformel: 
Gesetzliches Renteneintrittsalter und Rentenquotient (bzw. Nachhaltigkeitsfaktor) kompensieren 
sich zum Teil. Zum anderen reduzieren mögliche großzügige Ausnahmeregelungen und Aus-
weichreaktionen der Versicherten den Wirkungsgrad und damit den fiskalischen Erfolg. Hier agiert 
die Politik bislang widersprüchlich. ...“. Und weiter (104): „... Aber auch die geplante Anhebung des 
gesetzlichen Renteneintrittsalters selbst begründet weiteren Handlungsbedarf. Die Lasten müssen 
sowohl zwischen den Generationen als auch innerhalb der Kohorten gleichmäßig verteilt werden. 
Dies ist nach den bisherigen Planungen nicht gewährleistet. Besonders die geplante Ausnahmere-
gelung für Versicherte mit 45 Versicherungsjahren, aber auch großzügig gestaltete Ausweichmög-
lichkeiten auf Erwerbsminderungsrenten führen zu erheblichen Ungleichbehandlungen. Daneben 
werden heutige Bestandsrentner und rentennahe Beschäftigte gegenüber den Übergangsfristen 
tendenziell begünstigt. ...“.  

Insgesamt lässt sich mit Blick auf die Erhöhung des Rentenzugangsalters schließen, dass ange-
sichts der steigenden Lebenserwartung eine Anhebung sinnvoll ist. Zwar lässt sich die Lebenser-
wartung naturgemäß nicht einfach fortschreiben, es ist jedoch noch nicht abzusehen, dass hier be-
reits der Scheitelpunkt erreicht wäre. Abgesehen hiervon trägt die Reform sicherlich zur Stabilisie-
rung der Rentenfinanzen bei, die Frage ist jedoch nach der Größe des Effektes (vgl. Ott-
nad/Schnabel 2006). Wie groß dieser Effekt sein wird, lässt sich auch gerade vor dem Hintergrund 
der potentiell möglichen und aufgrund der Vorgeschichte auch wahrscheinlichen Eingriffe, Verän-
derungen und neuen Maßnahmen kaum abschätzen, ebenso wenig wie die Auswirkungen für Be-
troffenen angesichts fehlender Informationen über die zukünftige Beschäftigungssituation eindeutig 
zu bewerten ist. Fest steht jedoch für die Versicherten, dass das Leistungsniveau sinken wird, be-
sonders für die Übergangsjahrgänge. Ob die Anhebung der Altersgrenzen jedoch mehr ist als nur 
ein weiterer von vielen Schritten in Richtung Stabilität, wie Ottnad und Schnabel vermuten, bleibt 
fraglich. Dies hängt, wie auch die folgenden Ausführungen zeigen, erheblich von den ökonomi-
schen Rahmenbedingungen ab. 

Nach dem konjunkturell guten Vorjahr konnte 2008 ein deutlicher Einnahmenüberschuss der Ren-
tenversicherung erzielt werden, der sich auf beinahe 4 Milliarden Euro belief. Positiv wirkte einer-
seits ein weiterer, sich aber abschwächender Anstieg der Beschäftigung aus, andererseits kam es 
im Zusammenhang mit zahlreichen Tarifabschlüssen zu einem vergleichsweise kräftigen Anstieg 
der beitragspflichtigen Einkommen.  

Die Gesamteinnahmen der allgemeinen Rentenversicherung beliefen sich im Jahr 2008 auf 237,3 
Milliarden Euro und waren damit im Vergleich zum Vorjahr um 2,6% höher ausgefallen. Den 
Hauptanteil an den Gesamteinnahmen mit rund 75% oder 179,1 Milliarden Euro machten die Ein-
nahmen aus Beiträgen aus (Bundeszuschüsse 56,4 Milliarden Euro), die gegenüber dem Vorjahr 
um knapp 3,1% gestiegen waren. Die noch positive Entwicklung bei der Beschäftigung schlug sich 
insbesondere bei den Pflichtbeiträgen aus Arbeitseinkommen nieder. Ohne die Pauschalbeiträge 
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für geringfügig Beschäftigte haben sich die Pflichtbeiträge aus dem Arbeitsentgelt von 150,6 Milli-
arden Euro im Jahr 2007 um knapp 4% auf 156,5 Milliarden Euro erhöht. Den Einnahmen standen 
im Jahr 2008 Gesamtausgaben in Höhe von 233,5 Milliarden Euro gegenüber, was einem Anstieg 
um rund 1,4% entsprach. Als Folge des haushaltsmäßigen Überschusses wuchs auch die Nach-
haltigkeitsrücklage auf 15,7 Milliarden Euro an und entsprach somit 0,97 Monatsausgaben (vgl. 
Sachverständigenrat 2008, 257). 

Vergleichbar mit dem Fall des Nachhaltigkeitsfaktors setzte die große Koalition vor diesem Hinter-
grund den erst kürzlich verabschiedeten „Riester“-Faktor für die Jahre 2008 und 2009 teilweise 
außer Kraft. Bei einer unveränderten Anwendung der Rentenanpassungsformel wäre es nur zu ei-
nem geringen Anstieg der Renten gekommen, die sogar etwas niedriger ausgefallen wäre als die 
vorangegangene Rentenerhöhung zum 1. Juli 2007. Nach der geltenden Rechtslage hätte sich auf 
der Grundlage der vom Statistischen Bundesamt und von der Deutschen Rentenversicherung 
Bund Mitte März 2008 ermittelten Daten zum 1. Juli 2008 in West- und Ostdeutschland eine plan-
mäßige Rentenanpassung in Höhe von 0,46% ergeben, ohne das Greifen der gesetzlichen 
Schutzklauseln wäre es in Ostdeutschland sogar zu einer Rentenkürzung um rund 0,4% gekom-
men. Ursächlich für die erneute geringe Rentenanpassung waren insbesondere der schwächer als 
erwartet ausgefallene Zuwachs der rentenrechtlich relevanten Durchschnittsentgelte im Jahr 2007 
sowie die Erhöhung des Beitragssatzes 2007, deren Effekt über den Beitragssatzfaktor in der Ren-
tenformel die Rentenanpassung in den alten und neuen Bundesländern um 0,51 Prozentpunkte 
gebremst hatte (vgl. Sachverständigenrat 2008, 361). 

Erleichtert durch den gewachsenen Spielraum für finanzielle Zugeständnisse an die aktuelle Rent-
nergeneration aufgrund der sich weiterhin stabilisierenden Finanzlage der gesetzlichen Renten-
versicherung und der als kurzfristig positiv eingeschätzten Finanzperspektiven und mit dem Argu-
ment, die Rentner über das nach geltender Rechtslage sich ergebende Maß hinaus an der ver-
besserten gesamtwirtschaftlichen Situation teilhaben zu lassen, kam es dann zu den bekannten 
Abweichungen von den bisherigen Berechnungsvorschriften und zu Rentenerhöhungen von 1,1% 
für West- und Ostdeutschland. Klar war damit auch, dass erstens keine weitere Aufstockung der 
Schwankungsreserve möglich sein würde und zweitens die Aussetzung des „Riester“-Faktors ihre 
größte Wirkung im Wahljahr entfalten würde, wenn wegen der zwischenzeitlich stark gestiegenen 
Lohnabschlüsse die rein lohnbezogene Rentenanpassung vergleichsweise hoch ausfallen würde. 
Dem hätte dann erstmals wieder die volle dämpfende Wirkung des „Riester“-Faktors gegenüber-
gestanden (vgl. Sachverständigenrat 2008, 359 f., Schnabel/Ottnad 2008, 20). 

Der Sachverständigenrat kommt angesichts dieses weiteren diskretionären Eingriffs zu dem 
Schluss, dass es leichtfertig ist, vor Wahlen Forderungen von Interessengruppen nachzugeben 
und finanzielle Zugeständnisse zu machen, weil dies zum einen das Vertrauen in die Rentenpolitik 
beschädigt und zum anderen damit von zukünftigen Regierungen eine höhere Standfestigkeit er-
wartet wird als man selbst aufzubringen in der Lage war. Im günstigsten Fall, wenn die Anpas-
sungsdämpfungen tatsächlich nur verschoben werden, bliebe es bei einer temporären Belastung, 
andernfalls drohe ein dauerhaft höherer Beitragssatz (vgl. Sachverständigenrat 2008, 359).  

Was sich dann Ende 2008 und im Jahr 2009 abzeichnete, lässt sich gut mit dem Überraschungsef-
fekt vergleichen, den die Wiedervereinigung auf Prognosenrechner und Politiker gut 20 Jahre zu-
vor ausgelöst haben muss. So dürfte die Finanzkrise die politischen Akteure und die Forschungs-
institute nicht weniger unvorbereitet getroffen haben als die Wiedervereinigung ihre Vorgänger. 
Nach dem wiederholten Aussetzen des „Riester“-Faktors, den damit einhergehenden Rentenstei-
gerungen sowie dem Verzicht auf das Aufstocken der Nachhaltigkeitsrücklage in den Vorjahren 
und der aufgezeigten trendextrapolierenden Erwartung, es werde nun alles besser und man könne 
die Beitragssätze bald wieder senken, führte dieser weitere Rückschlag einmal mehr die negativen 
Konsequenzen einer diskretionären Rentenpolitik klar vor Augen. 

So traf eine der höchsten Rentenerhöhungen seit Jahren auf die tiefste Rezession für die Weltwirt-
schaft seit der „Großen Depression“ und für Deutschland seit der Gründung der Bundesrepublik. 
Die Produktion im verarbeitenden Gewerbe brach zum Jahresende 2008 regelrecht zusammen. Zu 
Jahresbeginn 2009 verschärfte sich die Abwärtsbewegung weiter. Trotz erster Erholungstenden-
zen wird nicht vor Mitte 2010 mit einer durchgreifenden Stabilisierung gerechnet. Das reale Brutto-
inlandsprodukt dürfte sich in diesem Jahr gemäß einer Schätzung der Institute der Gemein-
schaftsdiagnose um circa 6% verringern und für das nächste Jahr wird noch ein weiterer Rück-
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gang erwartet. Das Bruttoentgelt könnte nach dieser Schätzung 2009 um über 3% zurückgehen 
und 2010 um weitere 2% sinken, mit entsprechenden Konsequenzen für die Einnahmen der Sozi-
alversicherung. Zugleich steigen die öffentlichen Defizite durch sinkende Steuer- und Beitragsein-
nahmen, Konjunkturprogramme und zunehmende Arbeitsmarktausgaben. Für 2010 wird demnach 
ein öffentliches Finanzierungsdefizit in Höhe von 113 Milliarden Euro mit einer Defizitquote von 
5,5% erwartet. Diese Schätzung basiert selbst allerdings auf der Annahme der Gesundung des in-
ternationalen Bankensystems (vgl. Döring et al. 2009 und die dort zitierte Literatur). 

Auch wenn für 2009 erwartet wird, dass die Beschäftigung nur in einem vergleichsweise geringen 
Umfang zurückgehen wird – Kurzarbeit sowie die Möglichkeit der vollen Erstattung der Sozialver-
sicherungsbeiträge machen es für Unternehmen attraktiv, das arbeitsmarktpolitische Instrument 
der Kurzarbeit anzuwenden –, erwarten die Institute der Gemeinschaftsdiagnose für 2009 eine 
Abnahme der Erwerbstätigkeit um 1,3% bzw. um rund 540.000 Beschäftigte. Dieser Rückgang soll 
zum größten Teil zu Lasten sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung gehen. Die Unternehmen 
werden den starken Produktivitätsrückgang und den massiven – noch durch Kurzarbeit getrage-
nen – Rückgang der Arbeitszeit nach dieser Schätzung nicht mehr lange aufrechterhalten können, 
so dass mit einem deutlichen Rückgang der Erwerbstätigkeit in 2010 zu rechnen ist. Auch die Ar-
beitsmarktprojektion des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung geht für das Jahr 2010 von 
einem massiven Rückgang der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung um 3,2% (Annahme 
der Bundesregierung: BIP-Wachstum von 0,5%) bzw. 3,6% (Annahme der Gemeinschaftsprogno-
se: Schrumpfung um 0,5%) aus. Selbst bei einer konjunkturellen Belebung ab 2011, die gegenwär-
tig keinesfalls sicher ist, ist wahrscheinlich, dass der nachfolgende Anstieg der Beschäftigung nur 
mühsam erfolgen wird: Angesichts einer Schrumpfung des Bruttoinlandsproduktes, das historisch 
ohne Beispiel ist, steht zu erwarten, dass es nachfolgend zu einem starken Anstieg der Arbeits-
produktivität kommt, so dass eine moderate wirtschaftliche Belebung keine positiven Effekte auf 
dem Arbeitsmarkt zeitigen könnte. Gegenläufig zum Rückgang der Beschäftigung stellt sich der 
Anstieg der Arbeitslosigkeit dar. Nachdem für 2009 ein jahresdurchschnittlicher Wert von 3,7 Mio. 
Arbeitslosen geschätzt wird, könnte die Grenze von 4 Millionen im Jahr 2010 deutlich überschritten 
werden. Eine spürbare Verbesserung der Situation auf dem Arbeitsmarkt hängt daher von einer 
längeren Phase der konjunkturellen Belebung aus. Keinesfalls kann als Folge des demographi-
schen Wandels, der in einigen Jahren zu einem Rückgang des Erwerbspersonenpotenzials führen 
wird, eine automatische Entlastung unterstellt werden. Zusammengefasst lässt sich festhalten, 
dass das Jahr 2010 mit großer Wahrscheinlichkeit ein extrem schlechtes Jahr für den Arbeitsmarkt 
werden wird. Die Erhöhung der Beschäftigung bzw. der Abbau der Arbeitslosigkeit wird dabei 
mutmaßlich auch in den folgenden Jahren nur langsam von statten gehen, so dass die Sozialver-
sicherungen sowohl durch einen Rückgang der Beitragseinnahmen als auch durch zusätzliche 
Ausgabensteigerungen stark belastet werden (vgl. Döring et al. 2009 und die dort zitierte Literatur).  

Den Ergebnissen der Analyse der Implikationen der Finanzkrise durch Döring et al. (2009), die die 
Autoren vor dem geschilderten Hintergrund anstellen, erscheinen plausibel. Sie geben wesentliche 
Punkte wieder, die auch in den vorangegangenen Abschnitten immer wieder aufgefallen sind. Dies 
bezieht sich insbesondere auch auf die Schwachpunkte der gesetzlichen Rentenversicherung. So 
merken die Autoren an, dass, wenn die Löhne und Gehälter in diesem Jahr in dem Ausmaß zu-
rückgehen, wie von den Wirtschaftsforschungsinstituten in der Gemeinschaftsdiagnose prognosti-
ziert wird, im nächsten Jahr eine Rentenkürzung gedroht hätte. Sie begründen dies damit, dass 
nach der Rentenformel die Rentensteigerungen eines Jahres unter anderem vom Anstieg der tat-
sächlich beitragspflichtigen Löhne und Gehälter im Vorjahr abhängen, an die wiederum der Hartz-
IV-Regelsatz gekoppelt ist. Die neu geschaffene Schutzklausel der Bundesregierung verhindert 
nun ein weiteres Mal die Absenkung der Renten, diesmal in Zeiten einer extremen Krise. Die Auto-
ren argumentieren, dass das kurz vor einer Bundestagswahl leicht als Wahlgeschenk missver-
standen werden kann und das Rentensystem unnötigerweise diskreditiert. Die Schutzklausel führe 
am Kern des Problems vorbei, denn wesentlich mitverantwortlich für den prognostizierten Rück-
gang der Bruttolohn- und -gehaltssumme je Kopf in diesem Jahr sei – neben der schwachen 
Lohnentwicklung in der Rezession – der massive Anstieg der Kurzarbeit. Problematisch daran ist, 
dass es sich bei der Kurzarbeit um eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme handelt, welche dahin-
gehend wirkt, dass eine Reduktion der Produktion sich verstärkt in einem Rückgang der durch-
schnittlich geleisteten Arbeitszeit der Beschäftigten niederschlägt, und nicht in Entlassungen, was 
neben dem sinnvollen und erfolgreichen Effekt der Verringerung der Auswirkungen von Konjunk-
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turkrisen auch zu einem rechnerischen Rückgang der durchschnittlichen Bruttolöhne pro Kopf ge-
genüber dem Vorjahr führen kann. So werden die Monatslöhne der Kurzarbeiter entsprechend 
dem Arbeitsausfall gekürzt, gleichzeitig erhalten die Beschäftigten Kurzarbeitergeld in Abhängig-
keit von der Lohnkürzung und ihrer Familiensituation. Das kann für sich genommen zu einer Ren-
tenkürzung führen. Läuft die Kurzarbeit aus, weil die Kurzarbeiter entlassen werden oder die Kon-
junktur wieder anzieht, tritt der Gegeneffekt ein und die Bruttolöhne pro Kopf steigen überdurch-
schnittlich an und die Renten müssten entsprechend überdurchschnittlich steigen (vgl. Döring et al. 
2009 und die dort zitierte Literatur).  

Abschließend soll schließlich noch eine letzte „offizielle“ Prognose Berücksichtigung finden. So ist 
die Bundesregierung seit dem dritten Rentenversicherungsänderungsgesetz von 1969 gesetzlich 
verpflichtet, im jährlichen Rentenanpassungsbericht eine 15 Jahre umfassende Langfristprojektion 
vorzulegen, die die mittelfristigen Eckwerte der Bundesregierung für die nächsten fünf Jahre mit 
längerfristigen Trendannahmen fortschreibt. Zudem sind von oder im Auftrag der Bundesregierung 
und der gesetzlichen Rentenversicherung seit Mitte der 80er Jahre wiederholt Prognosen mit ei-
nem längeren Zeithorizont vorgelegt worden. Kennzeichnend für praktisch alle amtlichen Projekti-
onen sind nach Schnabel und Ottnad überzogene Erwartungen an die künftige Wirtschaftsentwick-
lung und damit eine günstige Entwicklung der Rentenleistungen (vgl. Schnabel/Ottnad 2008, 9).  

Ob dies auch für die Projektionen der Jahre 2009 und Folgende der Fall sein könnte, soll nun kurz 
betrachtet werden. Schnabel/Ottnad 2008 konstatieren, dass die Bundesregierung in der langfristi-
gen Einschätzung der künftigen Wirtschaftsentwicklung stets übermäßig zuversichtlich blieb. Zwar 
hätten sich konjunkturelle Schwankungen und die Abschwächung des Wachstums mit Zeitverzö-
gerungen in ihren Annahmen niedergeschlagen, doch ginge selbst die mittlere Variante der Ren-
tenberichte weit über die plausiblen und auch über die tatsächlichen Entwicklungen hinaus. Hier-
auf sei von wissenschaftlicher Seite immer wieder kritisch hingewiesen worden (vgl. Schna-
bel/Ottnad 2008, 10). 

Die Prognosen hinsichtlich der Entgeltsteigerungen liegen wie in Tabelle B.1.3.9 dargestellt stets 
deutlich über den tatsächlichen Werten. Dies dürfte auch für 2009 gelten, für das von einer nomi-
nalen Steigerung von 2,8% ausgegangen wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle B.1.3.9: Durchschnittliche Entgeltsteigerungen bis 2007 (Westdeutschland; mittleres 
Szenario) (Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Schnabel/Ottnad 2008, 
11) 

 

Den Autoren zufolge führen derartig optimistische Lohnannahmen zusammen mit einer ebenso op-
timistischen Beschäftigungserwartung zu übertrieben optimistischen Einschätzungen der künftigen 
Beitragsbemessungsgrundlage. Konsequenz sei, dass die Beitragssatzentwicklung über Jahrzehn-
te hinweg systematisch unterschätzt wurde und die Politik immer wieder zu Leistungsausweitun-
gen animiert wurde. Insbesondere Anfang der siebzieger Jahre seien die  Perspektiven noch au-
ßerordentlich günstig erschienen und entsprechend großzügig fielen in dieser Zeit auch die Ren-
tenerhöhungen aus (vgl. Schnabel/Ottnad 2008, 11). 

Berichtsjahre Annahme nominal Nominal Real 

1970-1975 6% 10,30% 3,96% 

1976-1977 8% 6,95% 2,88% 

1978-1982 6% 5,22% 0,46% 

1983-1993 4% 3,73% 1,36% 

1994-2007 3% 1,43% 0,15% 
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Auch die Zahl der Arbeitnehmer soll 2009 nur sehr leicht zurückgehen. Die Zahl der Arbeitslosen 
wird auf 3,265 Mrd. Euro geschätzt und für die folgenden Jahre zunächst sogar fallend, dann leicht 
steigend (siehe Tabelle B.1.3.10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelle B.1.3.10: Durchschnittliche Entgeltsteigerungen ab 2008 (Westdeutschland; mittleres 
Szenario) (Quelle: BMAS 2009c, 45) 

 

Wie oben bereits angesprochen sind ferner die Annahmen hinsichtlich Beitragssatzentwicklung 
und Nachhaltigkeitsrücklage deutlich zu optimistisch (siehe Tabelle B.1.3.11). Während der Bei-
tragssatz ab 2012 fallen soll, sollte die Nachhaltigkeitsrücklage bis zu diesem Zeitpunkt auf 1,54 
Monatsausgaben ansteigen bzw. 27,2 Milliarden Euro. Angesichts der Finanzkrise ist das Errei-
chen dieser Ziele eher unwahrscheinlich. Grundlage für die Modellrechnungen zur Beschäfti-
gungsentwicklung bildet die Abschätzung des künftigen Erwerbspersonenpotenzials. Wesentliche 
Einflussfaktoren für die Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials sind demographischer Wan-
del, die unterstellte steigende Erwerbsbeteiligung von Frauen sowie die steigende Erwerbsbeteili-
gung Älterer. Im Ergebnis nimmt das Erwerbspersonenpotenzial in Deutschland bis 2013 leicht zu. 
Anschließend geht es bis 2022 geringfügig unter das heutige Niveau zurück (vgl. BMAS 2009c, 
49). Obwohl es zunächst so aussieht, als ob die offiziellen Schätzungen der Bundesregierung ein 
zu gutes Bild zeichnen, sind die gegebenen Daten nicht ausreichend, um hierauf definitive Aussa-
gen zu stützen. Ein starkes Indiz für eine interessengeleitete Schätzung ist jedoch gegeben. Es 
liegt eindeutig im Interesse der Bundesregierung, die Stabilität des Rentensystems so gut wie 
möglich darzustellen. Allerdings ist die von Schnabel und Ottnad aufgezeigte Gefahr der hierdurch 
veranlassten übermäßigen Ausgaben gerade in Krisenzeiten enorm. 
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Tabelle B.1.3.11: Beitragssatzentwicklung (mittleres Szenario) (Quelle: BMAS 2009c, 47) 
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B.2 Zwischenergebnis  
 

Die Probleme, derer sich die gesetzliche Rentenversicherung gegenübersieht, sind vielfältig. Teil-
weise sind sie exogen gegeben und abhängig von der Entwicklung bestimmter Rahmenbedingun-
gen, teilweise sind sie endogen durch das (politische) System veranlasst und zurückzuführen auf 
Fehlentscheidungen in der Vergangenheit. 

Von den exogen gegebenen Faktoren wird regelmäßig die demographische Entwicklung an erster 
Stelle genannt, gerade in Politik und Medien. Vernachlässigt wird jedoch häufig, dass es nicht ein 
zentrales exogenes Problem für die Rentenversicherung in Gestalt der Demographie gibt, sondern 
sie unmittelbar eingebettet ist in ein komplexes ökonomisches und gesellschaftliches System. In 
diesem System stellt die Demographie nur einen von mehreren potentiellen Gefahrenquellen für 
die gesetzliche Rentenversicherung dar. Wesentlich ist ferner, dass diese potentiellen Probleme 
nicht unabhängig voneinander sind und gerade dann besonders negativ zu wirken drohen, wenn 
sie zusammenfallen (z.B. rückläufiger Arbeitsmarkt, problematische Demographie und schlechte 
wirtschaftliche Lage). Auch unvorhergesehene Ereignisse im Umfeld des Rentenversicherungssys-
tems wie beispielsweise die Wiedervereinigung gehören zu den exogenen Einflüssen. 

Ebenso bedrohlich wie exogene Probleme jedoch können endogene Probleme für die Rentenver-
sicherung werden, die aus dem Rentenversicherungssystem einschließlich seiner politischen Ent-
scheidungsträger selbst stammen. Bei der Betrachtung der Historie der Reformmaßnahmen lässt 
sich kaum der Eindruck vermeiden, dass eine Politik „nach Kassenlage“ und Wahlen wesentlichen 
Einfluss haben. Die Analyse hat zahlreiche „hausgemachte“ Probleme insbesondere durch diskre-
tionäre Eingriffe der Politik offengelegt. Allein schon die bloße Anzahl an Maßnahmen seit der Re-
form von 1992 spricht hier Bände. Obwohl stets mit langfristigen Überlegungen argumentiert wird – 
die demographische Entwicklung scheint sich hier beinahe zu etwas wie einer gut „passenden“ 
Legitimationsgrundlage für Reformen aller Art entwickelt zu haben – sind wirklich langfristige und 
an einer ganzheitlichen Problemerfassung und nachhaltigen Problemlösung orientierte Versuche 
nur selten auszumachen. Solche tatsächlich langfristig orientierten Ansätze, wenn man sie denn 
findet, werden wiederum grundsätzlich durch diskretionäre Veränderungen beeinträchtigt, sei es, 
dass sie ad hoc verändert oder außer Kraft gesetzt werden, oder, dass es zu neuen Maßnahmen 
kommt, die den ursprünglichen zuwiderlaufen. Dies zeigt sich insbesondere vor Wahlen, wenn das 
Ziel der systemischen Nachhaltigkeit kurzfristigem Politikinteresse zu weichen scheint. 

Vor allem auch aus diesen Gründen war keine der zahlreichen Maßnahmen seit der Rentenreform 
von 1992 effektiv in dem Sinne, dass sie ihre selbstgesteckten Ziele hätte voll erreichen können. 
Bislang ist es nicht gelungen, das Rentensystem nachhaltig zu stabilisieren. Dennoch haben die 
zahlreichen Maßnahmen einschließlich der Rentenreform von 1992 die finanzielle Situation der 
Rentenversicherung verbessert und waren somit zumindest begrenzt effektiv. Selbst diese Aussa-
ge ist jedoch insofern einzuschränken, als Überschüsse leicht – um das Bild des Sachverständi-
genrates zu gebrauchen – wie auf einem „Verschiebebahnhof“ den Zug wechseln, zu Lasten der 
Versicherten. Staatskasse und Rentenversicherung sind eng miteinander verwoben, so dass eine 
trennscharfe Abgrenzung der Leistungen äußerst schwierig ist. Ein erhebliches Problem in diesem 
Zusammenhang stellt der Bundeszuschuss dar, der hochgradig manipulationsanfällig ist. Wie Sinn 
und Thum 1999 eingehend formulieren, lässt sich der Beitragssatz leicht senken, wenn man nur 
den Bundeszuschuss entsprechend erhöht. Gleiches gilt für das Leistungsniveau. Daher ergibt es 
auch wenig Sinn, sich nach dem Beitragssatz als alleinigem Reformziel zu richten.  

Nicht nur bei einem Blick auf die erst relativ zart keimenden Ansätze kapitalgedeckter Vorsorge 
wird deutlich, dass die umlagefinanzierte gesetzliche Rentenversicherung das wesentliche Stand-
bein der zukünftigen Altersvorsorge ist und bleibt. Allerdings zeigt die Analyse schonungslos, dass 
ebenso sicher die Versuche, finanzielle Stabilität des Rentensystems zu erzeugen, zu erheblichen 
Einschnitten für die Versicherten geführt haben und einem größeren Druck, selbst individuell 
und/oder betrieblich im Rahmen der Altersvorsorge tätig zu werden. Die Gefahr, dass dabei be-
sonders ökonomisch schwache Haushalte oder Haushalte mit besonderen Charakteristika auf der 
Strecke bleiben, ist jedoch groß. Gerade bezüglich Verteilungsgerechtigkeit und Effizienz der Re-
formmaßnahmen ist eine klare Linie oft nur schwer zu erkennen, zu oft wechseln die Begünstigten. 
Auch hier zeigt sich ein eher allein partei- und regierungspolitisch motivierter Ansatz, so dass der 
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Begünstigte einmal der Staat im Sinne der Steuerzahler, einmal der Beitragszahler und einmal der 
Rentner ist. 

Hinsichtlich der Prognosen sei aufgrund ihrer vermeintlichen Bedeutung für die Politik und damit 
zumindest indirekt für die Versicherten nochmals betont, dass Vorhersagen über mehrere Jahr-
zehnte und ohnehin bei derart komplexen Mechanismen, wie sie das Rentensystem beeinflussen, 
nur einen begrenzten Nutzen haben können. wei hervorragende Beispiele hierfür waren die Wie-
dervereinigung und die Finanzkrise. Versicherte und Verbraucher müssen daher sensibilisiert wer-
den, Prognosen als grobe Schätzungen lesen und verstehen zu lernen, so wie verstehendes Le-
senlernen auch in der Schule stattfindet. Aufgrund tatsächlicher Komplexität und solcher der ver-
wendeten Modelle eignen sich Prognosen vortrefflich auch als Instrument der Beeinflussung politi-
scher Entscheidungen. Bezugnehmend auf die Analysen der vergangenen Jahrzehnte wird deut-
lich, dass Prognosen oft der Handlungs- und Ergebnisbegründung dienen und viele Akteure dabei 
einer „self-fulfilling prophecy“ unterliegen. Da tatsächliche Objektivität im menschlichen Zusam-
menwirken eine theoretische Illusion bleibt, sollten alle Beteiligten, vor allem aber die jeweils 
(asymmetrisch) Betroffenen wie die Verbraucher und Versicherten viel intensiver als bisher lernen, 
Prognosen als politisches und ökonomisches Vehikel der Entscheidungsfindung und -begründung 
zu verstehen und weniger als „von oben“ gegebenes Werk, welches „in Stein gemeißelt“ ist.  

Unabhängig davon, wie gut im Einzelfall Prognosen erscheinen mögen oder sich ex post als ge-
lungen herausstellen, unabhängig davon, wie ausgeklügelt angekündigte und verabschiedete Re-
formmaßnahmen dargestellt werden, Stabilität kann es erst geben, wenn Entscheidungsträger und 
Zuträger kaum mehr einen Anreiz haben, das System der Rentenversicherung in eine einseitig be-
günstigende Richtung zu beeinflussen. Hiervon ist man noch weit entfernt.  
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C „Riester“ auf dem Prüfstand der Praxis: Varianten, Nutzung, rechtli-
che Anforderungen, Perspektiven der Verbraucher, Ageing, Fi-
nanzmärkte und Behavioral Economics 

 

Dieser Untersuchungsabschnitt beschäftigt sich mit Effektivität („das Richtige tun“) und Effizienz 
(„das Richtige richtig tun“) der staatlich geförderten kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge be-
zogen auf die Bevölkerungsgruppe abhängig Beschäftigter mit so genannten „Riester“-Produkten 
(ohne Beamte). Sinnvollerweise geschieht dies zusätzlich auch zukunftsgerichtet, also unter Unsi-
cherheit.  

Praxisbezogen wie wissenschaftlich ergibt eine Analyse mit Zukunftsbezug wohl nur dann einen 
Sinn, wenn trotz getrennter Analyse immer der trade off aus Risiko und Rendite betrachtet wird. 
Hinzu kommen weitere Aspekte wie Liquidität oder Informationszugang und -verarbeitung, die 
zwar formal in Risiko- und Renditegrößen abgebildet werden können, praxisbezogen aber separat 
behandelt werden sollten. Effizienz und Effektivität sollen begrifflich wie oben angegeben verwen-
det werden. Darüber hinaus erscheint es sinnvoll, die Fragestellung weniger nur finanzmathema-
tisch anzugehen (vgl. Prognoseproblem, Abschnitt B), sondern vor allem mit qualitativen Abschät-
zungen weitere Aspekte der Situation abhängig Beschäftigter einzubeziehen. 

 

 

C.1 Grundformen so genannter „Riester“-Produkte30  

 

Die so genannte „Riester“-Rente ist seit 2002 eine staatlich geförderte Form der privaten oder be-
trieblichen Altersvorsorge. Die nach dem früheren Bundesarbeitsminister Walter Riester benannte 
staatliche Altersvorsorge-Förderung ist bei privaten Altersvorsorgeverträgen daran gebunden, 
dass Beiträge in einen sogenannten zertifizierten, das heißt förderfähigen Altersvorsorgevertrag 
eingezahlt werden. Man kann privat vorsorgen, aber auch über einen Arbeitgeber einen „Riester“-
Vertrag abschließen. Auftragsgemäß werden in dieser Studie nicht die Formen der betrieblichen 
Altersvorsorge berücksichtigt, sondern diejenigen der privaten Vorsorge und dabei der geförderte 
Personenkreis der abhängig Beschäftigten (ohne Beamte) einbezogen.  

Die Förderung umfasst Zulagen und Steuervorteile. Diese Förderung außerhalb der gesetzlichen 
Rentenversicherung setzt sich aus der Grundzulage und der Kinderzulage zusammen. Sofern der 
erforderliche Eigenbeitrag (ab 2008: 4% des Vorjahreseinkommens, maximal 2.100 Euro) geleistet 
wurde, beträgt die jährliche Höchstförderung seit dem Jahr 2008 154 Euro (zusätzlich 185 Euro je 
Kind; für Geburten ab 2008: 300 Euro; einmaliger „Berufseinsteigerbonus“ ab 2008 in Höhe von 
200 Euro für Zulagenberechtigte, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben). Falls es für 
den Begünstigten von Vorteil ist, lässt sich die staatliche Förderung als weiteres Element auch in 
der Weise in Anspruch nehmen, dass die Aufwendungen für die „Riester“-Rente sowie die erhalte-
nen Zulagen im Rahmen eines zusätzlichen Sonderausgabenabzugs bei der Einkommensteuer 
berücksichtigt werden (Günstigerprüfung).31 Nach Information des Bundesministerium der Finan-
zen BMF (2005, 71) ergibt sich bei einem rentenversicherungspflichtigen Einkommen von 30.000 
Euro (alleinstehend) und damit einem Beitrag von 1.200 Euro (1.046 Euro Eigenbeitrag, 154 Zula-
ge) eine steuersenkende Wirkung des Sonderausgabenabzugs in der Ansparphase in Höhe von 
361 Euro, so dass im Wege der Günstigerprüfung zusätzlich zu den Zulagen 207 Euro p.a. geför-
dert werden (Stiftung Warentest 2008f, 36; StiftungWT/vzNRW 2007, 17: 257 Euro). Zin-

                                            
30 Vgl. z.B. die Darstellungen in BMF 2005, DRV 2008a, 2008b, 2009a sowie das AvmG (Gesetz zur Reform der ge-

setzlichen Rentenversicherung und zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens, Altersvermö-
gensgesetz), das AltZertG (Gesetz über die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen (Altersvor-
sorgeverträge-Zertifizierungsgesetz) und die VVG-InfoV (Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungs-
verträgen (VVG-Informationspflichtenverordnung). 

31 Vgl. die allgemeine Einführung in Ruland/Rürup 2008, Kap. 8. 



Univ.-Prof. Dr. Oehler: „Alles Riester? Die Umsetzung der Förderidee in der Praxis“   
 
 

110 

sen/Erträge bleiben in der Ansparphase steuerfrei. Die Leistungen in der Auszahlungsphase unter-
liegen grundsätzlich der so genannten nachgelagerten Besteuerung. 

Sollen im Rahmen der privaten zusätzlichen Altersvorsorge von 2002 an Altersvorsorgeverträge 
staatlich gefördert werden (durch Zulagen beziehungsweise Steuervorteile), muss zuvor deren 
Förderungsfähigkeit amtlich bescheinigt werden. Dies geschieht durch die sogenannte Zertifizie-
rung. Zuständige Behörde ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin. Die Zerti-
fizierung ist kein Qualitäts- oder Gütesiegel; sie bestätigt nur, dass die Voraussetzungen für die 
Förderung gegeben sind. Ob dies die Verbraucher ebenso wahrnehmen, insbesondere angesichts 
der einschlägigen Werbemaßnahmen, die vor allem auf die „Schnäppchen“ durch Zulagen und 
steuerliche Förderung setzen, bleibt an dieser Stelle zunächst offen. Die Bundesregierung jeden-
falls äußert sich zur Zertifizierung durch die BaFin wie folgt (Deutscher Bundestag (2008d) Druck-
sache 16/10501, 16. Wahlperiode 8.10.2008, 4): „... Die Bundesregierung hält die nach dem Al-
tersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG) formulierten Mindestvoraussetzungen für Riester-
Produkte sowie die entsprechenden Informationspflichten derzeit für ausreichend. ... Mit der Zerti-
fizierung wird außerdem keine Prüfung und qualitative Beurteilung der vorgelegten Altersvorsorge-
verträge vorgenommen, insbesondere wird kein staatliches „Gütesiegel“ verliehen (vgl. Bundes-
tagsdrucksache 14/5150 S. 41). ...“.  

 

Förderfähige Anlageformen, so genannte „Riester“-Verträge/-Produkte, sind die Folgenden. Auf-
tragsgemäß werden in dieser Studie so genannte „Wohn-Riester“-Produkte, die erst in 2008 einge-
führt worden sind, nicht berücksichtigt, unter anderem, weil zu wenige Daten verfügbar sind. 

 Bei einem Banksparplan wird ein Guthaben mit festgelegter oder variabler Verzinsung an-
gespart. Dabei kann der Zinssatz von der Laufzeit oder dem Sparbetrag abhängig sein 
oder sich nach einem Referenzwert wie z. B. der Umlaufrendite festverzinslicher Anleihen 
richten. Es besteht ein geringes Risiko. Allerdings ist mit einer geringeren Rendite zu rech-
nen. Zusätzliche Kosten entstehen in der Regel nicht oder nur in sehr geringem Umfang.  

o BMF (2005, 85) bewertet: „... Banksparpläne eignen sich besonders für ältere Anleger, 
da der Ansparzeitraum kürzer ist, und für Menschen mit einem gewissen Sicherheitsbe-
dürfnis. ...“. 

o StiftungWT/vzNRW (2007, 137 ff.) bewertet: „... Für Ältere (50+) sind die sicheren Bank-
produkte am besten. Unentschlossene, die später eventuell zu einem anderen Vertrag 
wechseln wollen, sollten mit einem Banksparplan in die Förderung einsteigen, denn sie 
verlieren beim Wechsel kein Kapital; ebenfalls bei eventuell späterem Immobilienkauf 
(„Wohn-Riester“). Für Ältere gibt es nichts Besseres. ...“. 

o Stiftung Warentest (2008a) urteilt: „... Vor allem für über 40- und auch noch über 50-
Jährige. Auch für jüngere Kunden, die ihr Riester-Konto zwischendurch für eine Immobi-
lienfinanzierung beleihen wollen. ...“. 

o Stiftung Warentest (2008g, 31) meint: „... Für Sparer ab 50 Jahre, die nicht mehr viel Zeit 
bis zur Rente haben, und für jüngere Sparer, die sichere Erträge wollen. ...“. 

o BMAS (2009a, 34) bewertet: „... Es besteht nur ein sehr geringes Risiko. Allerdings 
wachsen die Erträge auch nur langsam. Banksparpläne eignen sich besonders für ältere 
Anleger mit kurzen Ansparzeiträumen und für Menschen mit hohem Sicherheitsbedürf-
nis. ...“. 

 Bei einem Fondssparplan erfolgt die Anlage des Kapitals in Investmentfonds, z. B. Aktien-
, Renten- oder gemischten Fonds. Sie unterscheiden sich in den Ertragschancen – und im 
Risiko für den Anleger. Bei Aktienfonds steht der Chance auf eine hohe Anlagerendite das 
Verlustrisiko durch fallende Kurse gegenüber. Eine Mindestrendite ist nicht garantiert, ledig-
lich der Kapitalerhalt muss bei geförderten Produkten zugesagt werden. Die Chance auf ei-
ne hohe Rendite hängt genau wie das Verlustrisiko von der Mischung des Fonds und den 
jeweiligen Marktentwicklungen ab, sollte jedoch höher als bei Banksparplänen und privaten 
Rentenversicherungen sein. Kosten entstehen durch Ausgabeaufschläge beim Kauf von 
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Fondsanteilen und durch Verwaltungs-/Depotgebühren sowie Rücknahmeabschläge beim 
Verkauf von Fondsanteilen. 

o BMF (2005, 85) bewertet: „... Fonds mit hohem Aktienanteil sind eher für jüngere risiko-
freudige Anleger geeignet, weil hier ausreichend Zeit ist, vorübergehende Kursverluste 
wieder auszugleichen. ...“. 

o StiftungWT/vzNRW (2007, 137) bewertet: „... Fondinvestments sind riskanter, aber sie 
bieten höhere Renditechancen. Sie sind vor allem für Sparer bis 45 Jahre geeignet; ihr 
Risiko ist überschaubar, vor allem für junge Sparer, denn sie haben oft noch mehr als 30 
Jahre bis zur Rente und können in dieser langen Zeit gut von den Chancen profitieren. 
Allerdings besteht die Gefahr, dass der Anleger am Ende der Sparphase tatsächlich nur 
über das eingezahlte Kapital samt Zulagen verfügt. ...“. 

o Stiftung Warentest (2008a) urteilt: Vor allem jüngere Kunden bis ungefähr Mitte 40. Sie 
können sich die hohen Renditechancen der Aktienfonds zunutze machen. 

o Stiftung Warentest (2008g, 31) meint: „... Für Anleger bis 45 Jahre, die es verkraften 
können, dass ihre Anlage während der Ansparphase auch mal ins Minus rutschen kann. 
...“. 

o BMAS (2009a, 34) bewertet: „... Je höher der Aktienanteil eines Fonds ist, desto größer 
sind die Chancen, desto größer ist aber auch das Verlustrisiko. Die Rendite der einzel-
nen Fonds ist zudem abhängig von der Güte des Fondsmanagements. Eine Mindest-
rendite ist nicht garantiert. Allerdings muss der Erhalt des eingesetzten Kapitals (Eigen-
beiträge und Zulagenförderung) zugesagt werden. Fonds mit hohem Aktienanteil sind 
eher für jüngere, risikofreudige Anleger geeignet, weil sie ausreichend Zeit haben, um 
etwaige Kursverluste wieder auszugleichen. ...“. 

 Die klassische private Rentenversicherung verbindet die Kapitalanlage mit der Absiche-
rung biometrischer Risiken. Der angesparte Teil der Beiträge wird dabei – je nach vertragli-
cher Ausgestaltung – mit einer garantierten Mindestverzinsung angelegt. Hinzu können 
Überschussbeteiligungen kommen, die jedoch nicht garantiert sind. Private Rentenversi-
cherungen haben im Allgemeinen ein eher geringes Risiko und mittlere Ertragschancen. 
Ein Teil der Beiträge wird für Abschluss-/Vertriebs- und Verwaltungskosten verwendet. 

o BMF (2005, 85) bewertet: „... Private Rentenversicherungen eignen sich besonders für 
sicherheitsbewusste Anleger. ...“. 

o StiftungWT/vzNRW (2007, 137) bewertet: „... Unter den „Riester“-Produkten sind die 
Rentenversicherungen der Verkaufsschlager; berechtigt ist das nicht, denn mit diesen 
Verträgen sind Sparer weniger flexibel als mit den beiden anderen Formen. Für die feste 
Garantiezusage über die spätere Rente nehmen sie ein meist ungünstiges Kostenkor-
sett in Kauf; das entsteht durch die auf die ersten Vertragsjahre gelegten Abschlusskos-
ten, Änderungen des Vertrages werden auf diese Weise teuer. ...“. 

o Stiftung Warentest (2007) urteilt: „... Ob man bis Auszahlung dennoch eine akzeptable 
Beitragsrendite erreicht, hängt davon ab, ob der Versicherer tatsächlich mit weniger 
Kosten auskommt und ob er außerdem eine deutlich höhere Rendite am Kapitalmarkt 
erwirtschaftet als 2,25%. ...“. 

o Stiftung Warentest (2008a) urteilt: „... Vor allem für 40- bis 50-jährige Menschen, die sich 
nicht aktiv um ihre Altersvorsorge kümmern möchten und die sich sehr sicher sind, die 
einmal vereinbarten Raten auch über die gesamte Laufzeit des Vertrages leisten zu 
können. ...“. 

o Stiftung Warentest (2008g, 31) meint: „... Für Sparer, die zwischen 40 und 50 Jahre alt 
sind und die Mindesthöhe ihrer Rente bereits bei Vertragsabschluss wissen wollen. ...“. 

o BMAS (2009a, 34) bewertet: „... Private Rentenversicherungen haben ein sehr geringes 
Risiko und bieten mittlere Ertragschancen. Sie eignen sich besonders für jüngere, si-
cherheitsbewusste Anleger. ...“. 
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 Es gibt auch Mischprodukte: Bei Banksparplänen können die Zinsen in Fonds angelegt 
werden, um gegebenenfalls die Erträge zu steigern. Bei fondsgebundenen Rentenversiche-
rungen wird das Kapital zum Teil in Investmentfonds angelegt. Bis zum Beginn der Renten-
zahlung ist die fondsgebundene Rentenversicherung unmittelbar an der Wertentwicklung 
dieser Fonds beteiligt. Weil die Wertentwicklung der Fonds nicht vorhersehbar ist, kann wie 
beim Fondssparplan nur der Kapitalerhalt zugesichert werden. Bei positiver Wertentwick-
lung kann jedoch eine wesentlich höhere monatliche Rente als bei der herkömmlichen pri-
vaten Rentenversicherung erzielt werden. 

o StiftungWT/vzNRW (2007, 137 ff.) bewertet: „... Fondsvarianten für Rentenversicherun-
gen; wir empfehlen solche Produkte nicht; die Garantieleistung beschränkt sich oft auf 
den Erhalt der Eigenbeiträge plus Zulagen. Der Kunde trägt das Anlagerisiko bis auf 
diese gesetzliche Mindestgarantie und er hat gleichzeitig aber die im Vergleich zu ande-
ren Formen ungünstigeren Kosten einer Rentenversicherung zu tragen. ...“. 

o Stiftung Warentest (2007) urteilt: „... Fondsgebundene „Riester“-Rentenversicherungen, 
kurz Fondspolicen genannt, werden von Lebensversicherern angeboten. Das Kunden-
geld fließt hier zu einem nicht unbeträchtlichen Teil in Investmentfonds. Unterschieden 
werden reine Fondspolicen und Hybridangebote. Bei den reinen Fondspolicen sagt der 
Versicherer dem Kunden nur das mindestens zu, was vom Gesetz verlangt wird, nämlich 
dass zum Rentenbeginn mindestens so viel Geld im Topf ist, wie der Kunde selbst ein-
gezahlt hat und was an Zulagen hinzukam. Eine verbindliche Mindestverzinsung des 
Sparanteils im Beitrag, wie es sie bei der klassischen „Riester“-Rentenversicherung in 
Höhe von derzeit 2,25% gibt, wird Kunden nicht garantiert. Der Kunde trägt das Anlage-
risiko also weitgehend selbst. Abgeschwächte Fondspolicen stellen die sogenannten 
Hybridangebote dar. Hier erhält der Kunde wie beim klassischen Produkt eine Zinszusa-
ge in Höhe von 2,25%. Nur das, was darüber hinaus erwirtschaftet wird, die Überschüs-
se, wird in Fonds investiert. Nachteil von Fondspolicen ist, dass trotz der Minimalgaran-
tie beziehungsweise trotz der größeren Unsicherheit, die ein Hybridangebot im Vergleich 
zur klassischen Form der „Riester“-Rentenversicherung mit sich bringt, Kunden bei die-
sen Policen mit den ungünstigen Kosten für das Versicherungskorsett konfrontiert sind. 
Finanztest empfiehlt diese Verträge deshalb nicht. Die Produkte sind nichts Halbes und 
nichts Ganzes. Fondsinteressenten sind mit „Riester“-Fondssparplänen gut bedient. Nur 
für Kunden mit Spezialwünschen, etwa nach Ökofonds, kann eine „Riester“-
Fondsversicherung ausnahmsweise sinnvoll sein. Die 2,25% Zins, die der Versicherer 
bei einem ab 2007 geschlossenen klassischen Vertrag garantiert, beziehen sich nur auf 
den Teil des Beitrags, der nach Abzug der Kosten von 15% übrig bleibt. Die garantierte 
Rendite auf den Gesamtbeitrag liegt klar unter 2,25%. ...“. 

o Stiftung Warentest (2008g, 31) bewertet: „... Nur für Anleger, die ihre Einzahlungen auf 
möglichst viele Fonds verteilen möchten und dafür die höheren Kosten ... in Kauf neh-
men. ...“. 

 

Da die Riester-Rente wie die gesetzliche Rente bis zum Lebensende gezahlt wird, unterstellt sie 
eine ziemlich hohe Lebenserwartung des Versicherten. Das hat Folgen für die Höhe der Rente. 
Die Riester-Rente ist aus diesem Grund auch wenig flexibel, maximal 30% des bis dahin ange-
sparten Vermögens kann der Sparer zum Rentenbeginn bar entnehmen (Stiftung Warentest 
2008d, 27). 

 

Für Geringverdiener stellt sich nach Stiftung Warentest (2008a) die Situation grenzwertig dar: „Al-
leinstehende ohne Kinder, die im Alter auf Grundsicherung angewiesen sein werden, profitieren 
nach derzeitigem Stand von einer Riesterrente nicht oder nur eingeschränkt. Die Riester-Rente 
wird – wie alle anderen Einkünfte und Vermögenswerte jenseits der Freibeträge – auf die Grundsi-
cherung angerechnet. Nur vor Eintritt ins Rentenalter ist Riester-Vermögen vor der Anrechnung bei 
Hartz IV sicher. Aktuell gilt nach Finanztest-Berechnungen: Wer durchschnittlich 1.450 Euro pro 
Monat brutto und das über 45 Jahre verdient hat, erhält eine gesetzliche Rente in Höhe der 
Grundsicherung (710 Euro inkl. Zuschuss zu den Wohnungskosten) und profitiert voll von einem 
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Riestervertrag. Wer weniger Versicherungsjahre hat, muss mehr verdient haben, um eine gesetzli-
che Rente zumindest in Höhe der Grundsicherung zu erhalten. Allerdings: Diese Berechnungen 
beruhen auf der Annahme, dass sich bis zum Rentenbeginn an den Einkünften des Sparers nichts 
ändert. Das ist selbst wenn nur noch wenige Jahre bleiben oft unwahrscheinlich.“ In 2008b wird 
ergänzt, dass man ja nicht weiß, „... ob man in den Jahren bis zur Rente immer wenig verdient. 
Und zweitens wird man in der Rente, bevor man die Grundsicherung beziehen kann, beispielswei-
se ja auch mit seinem Ehepartner zusammen angeschaut. Die Grundsicherung wird nur gezahlt, 
wenn die „Bedarfsgemeinschaft“ über zu wenig Einkommen verfügt. Hat der Partner genug Geld, 
ist die Riester-Rente garantiert ein Zusatzeinkommen im Alter.“ In DRV 2008b, 58, wird klarge-
stellt: „In der Auszahlungsphase zählt die „Riester“-Rente – wie jede andere Rentenleistung auch – 
jedoch zum Einkommen, das angerechnet wird. Ist das Einkommen und Vermögen geringer als 
der festgestellte Bedarf, wird die Differenz als Grundsicherungsleistung gezahlt.“ 

 

Die Beurteilungen unterstellen natürlich alle grundsätzlich, dass der entsprechende Eigenbeitrag in 
der Regel aufgebracht werden kann und auch grundsätzlich eine solche Festlegung der Mittel über 
die Zeitspanne bis zum Rentenbeginn angestrebt wird.32 

 

 

Ausfall Anbieter 

Die „Riester“-Produkte sind gegen Verluste gut gesichert. Ansprüche aus Lebens- oder Renten-
versicherungen werden durch die „Protektor-Lebensversicherungs-AG“ und Banksparpläne sowie 
Tagesgeld und Sparbücher nach dem Einlagensicherungs- und Anlegerentschädigungsgesetz ge-
schützt. Je nachdem, ob Sparkasse, Privat- oder Genossenschaftsbank, existiert außerdem ein 
freiwilliges spezifisches Einlagesicherungssystem. Investmentfonds sind im Rahmen von gebilde-
tem Sondervermögen insolvenzsicher (DRV 2008b). Zu beachten ist allerdings, dass auch Ver-
tragskonstruktionen mit geteilten Kapitalgarantien auf dem Markt sind, bei denen z.B. ein Bank-
sparplan mit einem Fonds gekoppelt ist. Bei einem Ausfall der Bank sind dann die Fondsanteile 
nicht durch die Einlagensicherung geschützt und eine Abwärtsphase an den Finanzmärkten ge-
fährdet dann den Kapitalerhalt aufgrund des schlagenden Preisrisikos. Insbesondere bei Misch-
produkten muss daher die tatsächliche Belastbarkeit der Zusage des Kapitalerhaltes geprüft wer-
den, unabhängig von der rein formalen Zertifizierung der BaFin.  

Eine andere, bislang praktisch kaum erörterte Problematik besteht darin, dass bei vielen Bank- 
und Fondssparplänen keine oder keine genauen Angaben zur Verrentung gegeben werden (vgl. 
Abschnitt C.3.4). Wie ist dann der Anschluss gesichert und von wem? 

Offen bleibt im bisherigen System auch, inwieweit im Rahmen der Zertifizierung gemäß Altersvor-
sorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG) durch die BaFin wirklich belastbare Garantien verlangt oder 
nur formale Prüfungen vorgenommen werden.  

 

 

Kündigen, Ruhenlassen, Wechsel 

„... Eine vorzeitige Kündigung geförderter Altersvorsorgeverträge widerspricht dem Ziel, langfristig 
und stetig eine private Zusatzrente aufzubauen. Mögliche Gründe für eine Vertragsauflösung hat 
der Staat soweit wie möglich ausgeschlossen (der Schutz vor Pfändung und Anrechnung; die 
Möglichkeit, Altersvorsorgeverträge ruhen zu lassen; der Ausschluss eines Kündigungsrechts des 
Anbieters). Wer seinen geförderten Vorsorgevertrag dennoch kündigt, muss daher alle bis zur Auf-
lösung erhaltenen Zulagen und Steuervorteile zurückzahlen. ...“ (BMAS 2009a).  

„... Wenn man nach einigen Jahren einfach aufhört zu „riestern“ und nichts weiter tut, bleibt das 
„Riester“-Vermögen bis zur Rente stehen und wird weiter verzinst. Sinnvoll ist das nicht. Vernünftig 
ist hingegen, in Jahren, in denen das Geld einfach vorne und hinten nicht reicht, weniger oder eine 
                                            
32 Ein Anbieter kommentiert dies z.B. so: „... ein solcher unflexibler Vorsorgevertrag ...“. 
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Mindestsumme einzuzahlen. Da sind die „Riester“-Verträge sehr flexibel. ...“ (Stiftung Warentest 
2008b). Wer die Mindestbeiträge nicht mehr aufbringen kann, der sollte den Vertrag erst einmal 
beitragsfrei stellen lassen; eine vorzeitig Rückforderung des eingezahlten Kapitals würde nicht 
nur eine Rückzahlung der Zulagen (und mögliche Steuervorteile) bedeuten, sondern auch noch 
Stornokosten des Anbieters (StiftungWT/vzNRW 2007, DRV 2008b, BMAS 2009a). 

Bei einem Wechsel kann der Sparer aber nicht die Summe seiner eigenen Einzahlungen und die 
Zulagen mitnehmen, sondern nur die Summe, die sein Konto ausweist (Kündigung je 3 Monate 
zum Quartalsende).  

„... Diese liegt bei vielen Fondssparplänen zurzeit weit unter den Einzahlungen. Auch wenn der 
Kontoauszug ein Minus ausweist – ein Wechsel in einen anderen „Riester“-Vertrag wäre ein siche-
rer Verlust. Der Anbieter ist zu einer Garantie auf den Kapitalerhalt zum Rentenbeginn verpflichtet. 
Wenn man aber vorher „aussteigt“, bekommt man nur den Zeitwert des Kontos ausbezahlt (so ge-
nanntes gebildetes Kapital) und machen tatsächlich Minus. Der neue Anbieter gibt seine Garantie 
nur für das, was bei ihm eingezahlt wird, nicht für die ursprünglichen Beiträge. Auch wenn der Ver-
trag durch die Finanzmarktkrise zeitweise im Minus steht – die eigenen Einzahlungen und staatli-
chen Zulagen sind sicher, und es wäre falsch, wegen der gefallenen Aktienkurse in einen anderen 
„Riester“-Vertrag zu wechseln. Damit würden die augenblicklichen Verluste nur langfristig festge-
schrieben. Der Sparer würde beim Gang zu einem anderen Anbieter dann nur noch diese Summe 
garantiert bekommen und womöglich tatsächlich Minus machen. ...“ (Stiftung Warentest 2008c, 
2008e).  

Fast immer problemlos ist der Ausstieg aus einem Banksparplan. Die meisten Banken verlangen 
dafür Gebühren zwischen 50 und 100 Euro (Stiftung Warentest 2008d).  

Eine Versicherung zu kündigen, ist fast immer schmerzhaft. Ein frühzeitiger Aus- oder Umstieg ist 
teuer (Stiftung Warentest 2008d). 

Zu beachten sind aber nicht nur die „Ausstiegskosten“ beim alten Anbieter, sondern auch die „Ein-
stiegskosten“ beim neuen, insbesondere bei Rentenversicherungen (vgl. auch Abschnitt C.3). 

 

 

Vererben 

Auch bei „Riester“-Verträgen kann man Geld vererben. In der Ansparphase: Der Ehepartner kann 
das Kapital in seinen eigenen Altersvorsorgevertrag übernehmen oder in eine Rente umwandeln. 
Er kann es sich auch auszahlen lassen, muss aber die staatlichen Zuschüsse zurückgeben. Gibt 
es keinen Ehepartner, bekommen etwa die Kinder das Geld, müssen aber die Förderung zurück-
zahlen. In der Auszahlphase: Bei „Riester“-Banksparplänen und -Fondssparplänen kann das Ver-
mögen vererbt werden, bei einer „Riester“-Rentenversicherung ist ein Vererben nicht vorgesehen. 
Man kann aber eine Rentengarantiezeit vereinbaren, die dafür sorgt, dass der Partner für diese 
Zeit weiter eine Rente erhält. Ein Nachteil ist, dass Ansprüche aus der „Riester“-Rente damit nur 
eingeschränkt vererbt werden können. Bei Bank- und Fondssparplänen haben Erben immerhin 
Anspruch auf das Restguthaben – für Kinder allerdings unter Abzug der Förderung. Bei Versiche-
rungen geht die Vereinbarung einer Rentengarantiezeit zulasten der Rentenhöhe (Stiftung Waren-
test 2007, 2008b, 2008d; StiftungWT/vzNRW 2007).  
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C.2 Nutzung von „Riester“-Produkten 
 

Die grundlegende Förderidee der staatlich geförderten kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge 
bezogen auf die Bevölkerungsgruppe abhängig Beschäftigter mit so genannten „Riester“-
Produkten (ohne Beamte) besteht nach Angaben der Bundesregierung darin, das Versorgungsni-
veau im Alter (Rentenzugang) zu stabilisieren. Damit ist im Wesentlichen gemeint, das Siche-
rungsniveau vor Steuern aus der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung um ein sol-
ches aus der „Riester“-Rente so zu ergänzen, dass das Gesamtversorgungsniveau33 vor Steuern 
für den Rentenzugang der regelmäßig betrachteten Jahre bis 2022 in einem mittleren Szenario der 
Entwicklung der Einflussfaktoren (vgl. Abschnitt B) stabil erhalten bleibt. Ausweislich der Angaben 
des Rentenversicherungsberichts 2008 (BMAS 2009c, 39/40) wird mit einem „Beitrag“ der „Ries-
ter“-Rente zum Versorgungsniveau in Höhe von ca. 2 Prozentpunkten ab 2012, mit ca. 3 Prozent-
punkten ab 2017 und mit ca. 4 Prozentpunkten ab 2020 gerechnet.  

Dieser Ausgleich der von der Bundesregierung erwarteten Senkung des Sicherungsniveaus in der 
umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung um 4 Prozentpunkte in den nächsten 10 Jah-
ren kann natürlich nur dann durch staatlich geförderte kapitalgedeckte private Altersvorsorge ge-
leistet werden, wenn die in dieser Studie betrachteten abhängig Beschäftigten (ohne Beamte) tat-
sächlich freiwillig ins Obligo gehen. Dies bedeutet also, dass das heute von der Bundesregierung 
im Rentenversicherungsbericht zugrundegelegte Sicherungsniveau (vgl. Fußnote oben) vor Steu-
ern von ca. 50% nur dann individuell erhalten bleibt, wenn sich die Betroffenen jenseits der Freiwil-
ligkeit wirklich beteiligen.  

Diese „freiwillige“ Entscheidung zum Eigenbeitrag für den Erhalt des Versorgungsniveaus, der mit 
der Einführung der staatlich geförderten kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge („Riester“-Rente) 
intendiert wurde, stellt rentenpolitisch einen Paradigmenwechsel dar (vgl. Abschnitt B). Aus öko-
nomischer Perspektive wird den abhängig Beschäftigten im Falle der Beteiligung im Vergleich zu 
den Arbeitgebern direkt ein höherer Anteil an Beiträgen zugeordnet (alle Beteiligten „partizipieren“ 
aber als Steuerzahler indirekt durch die Zulagenzahlungen aus Steuermitteln und die steuerliche 
Förderung). Sinngemäß entgeht bei Nicht-Teilnahme ein entsprechender Versorgungsanspruch 
(vgl. Abschnitt F).34  

Die Diskussion vor, während und nach der Einführung der „Riester“-Rente dokumentiert, dass es 
wohl ebenso viele Argumente für und gegen diesen Paradigmenwechsel der asymmetrischen Be-
lastung gab und gibt. Die politische Entscheidung ist aber gefallen. In dieser Studie steht sie daher 
explizit und auftragsgemäß nicht zur Diskussion. Vielmehr sollte aus ökonomischer Sicht der 
Verbraucher anhand der verfügbaren Daten und Unterlagen erörtert werden, wie effektiv und effi-
zient die staatlich geförderte kapitalgedeckte private Altersvorsorge in der Praxis realisiert worden 
ist. In diesem Kontext beschäftigt sich dieser Abschnitt (C.2) mit einer kurzen Analyse der verfüg-
baren Daten zu Vertragsabschlüssen und Zulagenzahlungen35, während sich der folgende Ab-

                                            
33 BMAS 2009b, 21: „... Das Gesamtversorgungsniveau ist aufgrund der weiteren Definition nicht mit dem im Renten-

versicherungsbericht dokumentierten Sicherungsniveau vor Steuern vergleichbar. ...“. Es werden beim „ ... Gesamt-
versorgungsniveau neben der gesetzlichen Rente auch die Riester-Rente und die Privat-Rente aus Einsparungen 
aus der Steuerfreistellung der Rentenversicherungsbeiträge einbezogen. ...“. 

34 Annähernd symmetrisch wäre (wie bis 2001): Höhere Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge zum Erhalt eines be-
stimmten Sicherungsniveaus oder ein niedrigeres Sicherungsniveau bei gleichbleibenden Beiträgen; seit 2002: Frei-
willig einseitig höhere Beiträge der Arbeitnehmer (um Förderung reduziert) für vergleichbares Sicherungsniveau. 

35 Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen werden in allgemeiner Form entsprechend mit be-
richtet, eine Anwendung auf Einzeltypen ist aufgrund der Situationsspezifika individueller Gegebenheiten nicht ziel-
führend, auch wenn einzelne Anbieter gerade mit Steuervorteilen werben (siehe C.1); einmal ganz abgesehen von 
der Problematik der Stabilität (oder eher: Volatilität?) steuerlicher Rahmenbedingungen (vgl. auch C.3.1). 
Allgemein erklärt das Statistisches Bundesamt (2009c, 3) dazu: „... Im Rahmen des Altersvermögensgesetzes 
(AVmG) vom 26. Juni 2001 fördert der Staat die kapitalgedeckte Altersvorsorge, die sogenannte Riester-Rente, durch 
eine Altersvorsorgezulage (Abs. IX, §§ 79 ff., Einkommenssteuergesetz EStG) sowie durch einen steuermindernden 
Sonderausgabenabzug (§10a, EStG). In der Praxis sieht dies so aus, dass förderberechtigte Sparerinnen und Sparer, 
die einen entsprechenden Anlagevertrag abschließen, für diesen eine Zulage über die Zulagenstelle erhalten. Zusätz-
lich können sie die gezahlten Beiträge in der Einkommensteuererklärung als Sonderausgaben geltend machen. So-
fern der Steuervorteil höher als die Zulagenförderung ist (Günstigerprüfung durch die Finanzverwaltung), wird dieser 
zusätzlich gewährt. Die Daten dieser beiden Fördermöglichkeiten liegen an unterschiedlichen Stellen vor: zum einen 
bei den Finanzverwaltungen, da die Riester-Sparerinnen und - Sparer bei ihrer Einkommensteuererklärung die ge-
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schnitt C.3 mit der Beurteilung so genannter „Riester“-Produkte anhand definierter Kriterien ausei-
nandersetzen wird, was man neudeutsch als „Riester“ meets Praxis umschreiben könnte. 

 

Quasi als Soll-Größe stehen mehr als 25 Millionen Förderberechtigte (StiftungWT/vzNRW 2007, 
12) in der freiwilligen Pflicht zur Sicherung ihres Sicherungsniveaus durch „Riester“-Verträge. Vor 
diesem Hintergrund sind die Ist-Zahlen zur Entwicklung der Zahl der Verträge und der Zulagenzah-
lungen zu erörtern.36 Dann erhält man einen ersten Eindruck, in welchem Ausmaß die Berechtigten 
das Ansinnen ihrer Regierung verstanden und in der Praxis umgesetzt haben. Zu beachten ist al-
lerdings die Problematik bei den so genannten Geringverdienern, hierzu wird auf den vorangegan-
genen Abschnitt (C.1) verwiesen (nur kein „Riester“-Vertrag dann, wenn man als Verbraucher wirk-
lich recht klar absehen kann, dass man bei der Grundsicherung landen wird). 

 

In der weiteren Erörterung wird überwiegend auf die publizierten Daten der Bundesregierung zu-
rückgegriffen.37 Tabelle C.2.1 stellt den aktuell verfügbaren Stand zum Abschluss von „Riester“-
Verträgen nach den in Abschnitt C.1 genannten Kategorien dar. Der Überblick zeigt zunächst, 
dass nach recht bescheidenem Beginn (weniger als 10% der Berechtigten) und einem gewissen 
Verharren in den Folgejahren erst ab 2006 ein knappes Drittel sich freiwillig der Sicherung ihres 
Versorgungsniveaus genähert haben, ohne hier qualifizieren zu können, ob die jeweiligen Verträge 
und Zahlungsverpflichtung den Maximalbeträgen (für die maximale Zulage und/oder für die maxi-
male steuerliche Förderung) genügen. In 2009, also erst 8 Jahre nach der Einführung, deutet sich 
nun an, dass ca. die Hälfte des freiwilligen Solls erfüllt werden könnte. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
zahlten Beiträge angeben müssen, um so von der Steuerersparnis zu profitieren, und zum anderen bei der Zentralen 
Zulagenstelle für Altersvermögen (ZfA), bei der die Zulage beantragt wird. Das Gesamtvolumen der Riester-
Förderung ist die Summe dieser beiden Fördermöglichkeiten. ...“. Die weitere Analyse konzentriert sich auf die Ver-
tragsschlüsse und die Zulagen. 

36 Stolz/Rieckhoff (2008, 267) weisen ausdrücklich auf Datenprobleme hin: „... An dieser Stelle soll nochmals darauf 
hingewiesen werden, dass aus einer einfachen Gegenüberstellung der Zulagenkonten oder der Zahl der Personen, 
die für ein bestimmtes Beitragsjahr eine Zulage erhalten haben, und dem Bestand an abgeschlossenen Riester-
Verträgen in diesem Kalenderjahr nicht auf die Zahl „entgangener“ Zulagen geschlossen werden kann. Bisherige Er-
fahrungen zeigen, dass die Zahl der Zulagenkonten mit einer zeitlichen Verzögerung von rd. 18 Monaten der Zahl der 
Riester-Verträge folgt. Gleichzeitig bedeutet der Abschluss eines Riester-Vertrages aber nicht zwangsläufig, dass für 
ein bestimmtes Zulagenjahr auch Eigenbeiträge eingezahlt wurden. Die Leistung der Eigenbeträge kann zu einem 
späteren Zeitpunkt beginnen bzw. kann – für einen durch den Förderberechtigten zu bestimmenden Zeitraum – auch 
ganz ausgesetzt werden. Diese Möglichkeit dürfte z.B. dann genutzt werden, wenn sich der Förderberechtigte auf-
grund von Änderungen des Einkommens nicht in der Lage sieht, den notwendigen Eigenbeitrag zu erbringen. Auch 
der Status als Förderberechtigter kann sich im Zeitablauf durchaus ändern – z.B. beim Wechsel von einer abhängi-
gen zu einer selbständigen Tätigkeit. Dauert diese selbständige Tätigkeit ein volles Kalenderjahr, so entfällt für dieses 
Jahr in der Regel der Anspruch auf Zulage. Daher hat der Gesetzgeber auch für diese Fälle vorgesehen, dass – bei 
Fortdauer des Riester-Vertrages – die Eigenbeiträge ausgesetzt werden können. Zudem ist zu beachten, dass ein 
Zulageempfänger auch mehrere Riester-Verträge abschließen kann. ...“. 

37 Die folgenden Ausführungen basieren zunächst im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Alterssicherungsberichts 
2008 der Bundesregierung (BMAS 2009b) sowie des Weiteren auf Daten des Rentenversicherungsberichts 2008 der 
Bundesregierung (BMAS 2009c) sowie den Darstellungen in Stolz/Rieckhoff 2008 und des Statistischen Bundesam-
tes 2009 sowie in Kriete-Dodds 2008 (vgl. auch die älteren Publikationen Kriete-Dodds/Vorgrimler 2007, 
Stolz/Rieckhoff 2007 und 2006).  
Die Bitte an die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV), gerichtet an den Präsidenten und die Geschäftsführung, 
aktuelle Daten zur Verfügung zu stellen, wurde abschlägig beschieden, eine Auskunft wurde ohne Begründung ver-
weigert. Es wurde lediglich auf die alten Daten verwiesen. (Die Anfrage lautete: „Welchen Verbreitungsgrad hat die 
staatlich geförderte Altersvorsorge? Wie viele Verträge welcher Kategorie wurden von welchen Bevölkerungsgruppen 
abgeschlossen (Alter, Einkommen etc.)? Wie viele Förderanträge (Zulagen) wurden von welchen Bevölkerungsgrup-
pen einerseits gestellt (Alter, Einkommen etc.) und andererseits ausgezahlt? Wird durch die staatliche Förderung tat-
sächlich zusätzlich vorgesorgt, oder gibt es lediglich eine Umverteilung von ungeförderter und geförderter Altersvor-
sorge?“). 
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Tabelle C.2.1: Abgeschlossene Verträge in „Riester“-Produkten (Stand: 30. Juni 2009; Quelle: 
Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Internet-Download am 3.10.09, 
http://www.bmas.de/portal/37924/property=pdf/2009__09__18__entwicklung__rie
sterrente.pdf) 

 

Die vorstehende Tabelle signalisiert des Weiteren, dass die Verbraucher weit überwiegend mit ca. 
75% in Versicherungsverträge investieren, keine 20% in Fondssparpläne und keine 5% in Bank-
sparpläne. Nach Angaben des zuständigen Bundesministeriums für Arbeit und Soziales handelt es 
sich um Netto-Zahlen, also um Daten, die um Abgänge und Wechsel bereinigt worden sind (vgl. 
BMAS 2009d). 

Auf den ersten Blick mag die sehr ungleiche Verteilung in der Nachfrage nach den entsprechen-
den Produkttypen überraschen. Auf den zweiten Blick allerdings lassen sich durchaus Argumente 
finden, die das Verbraucherverhalten erklären könnten. Zum einen mag eine Rolle spielen, dass in 
Verbindung mit der in Deutschland traditionell hohen Dichte an Lebensversicherungsverträgen vie-
le Verbraucher mit den Stichworten Altersvorsorge und „Riester“-Rente Lebensversicherungsver-
träge assoziieren. Zum anderen dürfte in nicht unerheblichem Maße eine Rolle spielen, dass die 
Anbieter von Versicherungsprodukten, zum Teil auch solche von Fondsprodukten, eine erheblich 
höhere Kostenforderung realisieren und sich aus dieser Perspektive eine Verkaufsanstrengung 
wesentlich mehr lohnt (vgl. die Analyse in Abschnitt C.3.4). Trotz der schon von Beginn an stark 
asymmetrischen Verteilung zwischen den nachgefragten Produkttypen zugunsten der Versiche-
rungsprodukte wurde ab 2004 eine die Verbraucher zusätzlich belastende neue Verteilung der 
Kosten (so genannte Zillmerung) eingeführt, die Verteilungspflicht wurde von 10 auf 5 Jahre redu-
ziert. Die Bundesregierung begründet diese insbesondere die Versicherer begünstigende Ände-
rung so: „... Letztlich stellt die jetzige, seit 2004 geltende Regelung, wonach diese Kosten auf min-
destens fünf Jahre zu verteilen sind (vor 2004: zehn Jahre), einen Kompromiss dar zwischen ei-
nerseits dem Verbraucherschutz und andererseits dem staatlichen Interesse an einer möglichst 
hohen Verbreitung der Riester-Rente, die nur mit einem ausreichend motivierten Vertrieb sicher-
gestellt werden kann ...“ (Deutscher Bundestag (2008d) Drucksache 16/10501, 16. Wahlperiode 
8.10.2008, 7). 

 

Unter Beachtung des unter Umständen beträchtlichen time lag zwischen der Entwicklung der Zahl 
der Verträge und der Zahl der Zulagekonten oder des Volumens der gezahlten Zulagen (vgl. Fuß-
note weiter oben) sind nachstehend die aktuell verfügbaren Daten für die Entwicklung der Zahl der 
Zulagenkonten und der gezahlten Zulagen von 2003 bis 2008 angegeben. Aufgrund der zweijäh-
rigen Antragsfrist enthalten die angegebenen Zahlungen 2007 auch noch solche für 2005. Erst für 
das Beitragsjahr 2005 liegen damit endgültige Ergebnisse vor. 
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Tabelle C.2.2: Zulagekonten und Zulagezahlungen (Quelle: BMAS 2009b, 133) 
 

Die Entwicklung bei den „Riester“-Verträgen spiegelt sich mit der genannten Verzögerung grund-
sätzlich auch in der Entwicklung der Zulagekonten bei der Zentralen Zulagenstelle für Altersver-
mögen ZfA wider: Im gesamten Jahr 2007 wurden rd. 2 Mio. neue Zulagekonten angelegt, bis zum 
15.8.2008 waren es weitere 2 Mio. neue Zulagenkonten. Der Gesamtbestand an Zulagenkonten 
erreichte damit rd. 8,2 Mio. Zulagekonten. 

 

Die Einkommensstruktur der Zulageempfänger stellt sich für das Beitragsjahr 2005 wie in der 
nachstehenden Tab. C.2.3 dar (BMAS 2009b, 136). Die bislang vorliegenden Zwischenergebnisse 
für die beiden Folgejahre zeigen eine sehr ähnliche Struktur (vgl. Stolz/Rieckhoff 2008, 269). Zwei 
Drittel beziehen ein Jahreseinkommen unter 30.000 Euro. Dieses Bild des Gesamtdurchschnitts 
gibt in etwa auch den Stand für die in dieser Studie betrachteten abhängig Beschäftigten (ohne 
Beamte) wieder. Zur Einordnung dieses Ergebnisses sollte allerdings beachtet werden, dass das 
durchschnittliche Jahresarbeitsentgelt dieser Gruppe in 2004 (Berechnungsjahr für 2005) auch nur 
bei 29.804 Euro lag (DRV 2008c, 28).38  

Das Statistische Bundesamt (2009a, 9) kommt daher auch zu dem Ergebnis, dass „... Riester-
Sparende im Durchschnitt einen höheren Bruttoarbeitslohn als die Bruttolohnempfänger insgesamt 
hatten. Diese Auswertung auf Personenbasis sind insofern weiterführend gegenüber solchen der 
ZfA, als hier der Vergleich der „Riester“-Nutzer im Vergleich zu allen steuerpflichtigen „Riester“-
Berechtigten gesucht wird. Insofern ergibt sich als weiteres Ergebnis (Statistisches Bundesamt 
2009a, 10): „...Im Vergleich zu den Steuerpflichtigen insgesamt sind bei den Riester-Sparerinnen 
und -Sparern die Einkommen zwischen 12 500 Euro und 22 500 Euro sowie zwischen 25 000 Euro 
und 90 000 Euro überproportional vertreten. In der Einkommensgruppe zwischen 12 500 Euro und 
22 500 Euro sind vor allem verheiratete Frauen vertreten. ...“.39  
 

                                            
38 Vgl. Abschnitt C.3.3, in dem in den Grundannahmen genau von diesem Durchschnittsbetrag von fast 30.000 Euro 

ausgegangen wird. 
39 BMAS 2009b, 140, hält hierzu fest: „...Die ZfA betrachtet nur Einzelpersonen mit Riesterverträgen, während das Sta-

tistische Bundesamt Steuerpflichtige auswertet, die bei Zusammenveranlagung (Eheleute) aus zwei Personen beste-
hen. Außerdem gehen Statistisches Bundesamt und ZfA von unterschiedlichen Einkommensbegriffen aus und be-
trachten nicht den gleichen Personenkreis. Die ZfA kennt nur Personen, die eine Zulage beantragt haben, während 
das Statistische Bundesamt dagegen in erster Linie diejenigen Steuerpflichtigen auswertet, die einen Antrag auf Son-
derausgabenabzug gestellt haben. In der Einkommensteuerstatistik sind aber Personen nicht erfasst, bei denen auf-
grund geringen Einkommens keine Einkommensteuerveranlagung durchgeführt wurde. Trotzdem zeigen auch die 
Daten des Statistischen Bundesamtes, dass die Mehrheit der Geförderten ein unterdurchschnittliches Einkommen 
hat. Insofern ergibt sich kein Widerspruch zu der entsprechenden Feststellung der ZfA. ...“. 
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Tabelle C.2.3: Einkommensstruktur der Zulageempfänger (Quelle: BMAS 2009b, 135) 
 

Das mit der Einführung der „Riester“-Rente zu beobachtende Problem der mangelnden Nutzung 
der staatlichen Förderung, sei es mangels Zulageantrag oder mangels Antrag auf Sonderausga-
benabzug, hat sich zumindest hinsichtlich der versäumten Zulageanträge weitgehend geklärt 
(BMAS 2009b, 139), vermutlich auch durch die Einführung des Dauerzulageantrags.  

Problematisch scheint dagegen noch immer der hohe Anteil der nicht vollständigen Zahlung 
der maximalen Zulage zu sein, weil Berechtigte nicht den Nachweis des notwendigen Mindestei-
genbetrags erbringen können oder wollen. Stolz/Rieckhoff (2008, 271) berichten für 2005 den ho-
hen Anteil von 42% der Zulagenempfänger, die nur eine gekürzte Zulage erhalten. In den vorläu-
figen Daten aus 2006 und 2007 ergeben sich 42,3% bzw. 41,1%. Mögliche Ursachen sind z.B. ei-
ne Fehlberechnung des Mindestbeitrags oder eine unvollständige Zahlung des Mindestbeitrags. 
Gerade der letztgenannte Fall wäre interessant, weil in den Jahren 2004 und 2005 nur 2% des 
zugrundeliegenden Einkommens abzüglich Zulage aufzuwenden waren, in den Folgejahren dann 
aber deutlich mehr (2006 und 2007: 3%, maximal 1.575 Euro, jeweils abzüglich Zulage; ab 2008: 
4%, maximal 2.100 Euro, jeweils abzüglich Zulage). Das Fortdauern einer solchen Entwicklung 
oder gar eine Verschärfung würde der Förderidee diametral zuwiderlaufen, das langfristige Ge-
samtversorgungsniveau zu stabilisieren. Die gelegentlich angedeuteten ausgleichenden Alternati-
ven oder die betonte flexible Gestaltung der Mindestbeiträge (vgl. z.B. Stolz/Rieckhoff 2008, 267) 
scheinen dabei eher einer politischen Handlungsbegründung zu entspringen. 

 

Ein weiterer Diskussionspunkt besteht darin, dass insbesondere bei „Riester“-
Rentenversicherungen über eine hohe Vertragsfluktuation, also Auflösung, Ruhen lassen, 
Wechsel, berichtet wird. Mangels einer öffentlichen Statistik bleiben an dieser Stelle nur eine kurze 
Synopse aus Medienberichten, natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit.  

 Spiegel Online berichtet am 8.12.2008 (2008a) und 9.12.2008 (2008b) mit Bezugnahme 
auf verschiedene Quellen über eine hohe Vertragsfluktuation: „...Obwohl die Kontrakte lan-
ge Laufzeiten von bis zu 30 Jahren haben, sind eine Million Bürger ihre Versicherungsver-
träge schon wieder losgeworden: Das Sozialministerium bestätigte, dass zwischen dem 
Start der Riester-Reform 2001 und Ende 2007 rund 950.000 Verträge aufgelöst, gewech-
selt oder ruhen gelassen wurden - Bank- und Fondssparer nicht eingeschlossen. ...“ (Spie-
gel Online 2008b). 

 Die Wirtschaftswoche online berichtet am 9.3.2009, die Daten des BMAS zu den Vertrags-
schlüssen 2009 kommentierend: „...Die Zahl der Anleger, die auf diese Weise fürs Alters 
vorsorgen, stieg auf 12,2 Millionen. In diese Zahl sind bereits die rund 480 000 Stornierun-
gen und Vertragsabgänge des vergangenen Jahres eingerechnet. Allerdings handelt es 
sich dabei laut Ministerium oft um Vertragswechsel und nicht um eine Abkehr von dieser 
Form der Altersvorsorge. ...“. 
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Mangels einer klaren Datenlage, auch und insbesondere bezüglich möglicher Ursachen der hohen 
Vertragsfluktuation, zumindest die mehr als 5% für Versicherungen in 2008, bleiben leider nur ers-
te Einschätzungen über die Hintergründe. Während der zuständige Anbieterverband die Daten als 
normal einstuft (vgl. Spiegel Online 2008b), erklären Verbraucherschützer (vgl. Spiegel Online 
2008b) die hohe Fluktuation unter anderem mit der meist späten „Entdeckung“ der hohen Kosten-
forderungen der Anbieter (vgl. auch Abschnitt C.3.4). Auch wenn trotz allem ein Wechsel noch in-
teressant sein kann (vgl. Spiegel Online 2008b), so ist es aus ökonomischer Perspektive für 
Verbraucher natürlich unnötig, dass zumindest ein Teil der Abschluss- und Vertriebskosten sowie 
gegebenenfalls der Verwaltungskosten verloren ist.  

 

Ein abschließend zu nennender Aspekt in der Diskussion um die Wirkung der staatlich geförderten 
kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge besteht in der Frage, inwieweit, zumindest bei bestimm-
ten Teilgruppen der abhängig Beschäftigten, die Förderidee einer vermehrten Vorsorge erreicht 
wird oder Umschichtungen in den Anlageportfolios unter Mitnahme der staatlichen Förderung statt-
finden, so genannte Mitnahmeeffekte. 

Die Publikation von Corneo et al. (2007) auf der Basis von Daten des Sozio-ökonomischen Panel 
(SOEP) kommt im Rahmen einer ökonometrischen Analyse zu dem Ergebnis, dass bei Niedrigein-
kommensbeziehern sich weder der Anteil der sparenden Haushalte noch die Sparquote erhöht. 
Die Zeit online (2008) zitiert in diesem Kontext: „... Die Förderung hat in erster Linie ‚Mitnahmeef-
fekte’, sagt der Ökonom. Von den Riester-Zulagen profitieren offenbar vor allem jene, die ohnehin 
gespart hätten. Bezieher niedriger Einkommen sparen seit der Einführung der Riester-Rente weder 
häufiger noch legen sie mehr Geld beiseite. ... Die Erkenntnis, dass Menschen so handeln, ist al-
les andere als neu. Seit Jahrzehnten führen Ökonomen in den USA eine Debatte darüber, ob 
Sparförderung Menschen dazu bringt, mehr für das Alter zurückzulegen. Der Streit endete gewis-
sermaßen unentschieden. Zuletzt aber tendierte die Forschung dazu, anzunehmen, dass sich die 
Ersparnis nicht erhöht, wenn der Staat Förderung zuschießt – zumindest nicht so sehr, dass es die 
staatlichen Transfers rechtfertigen würde. ...“ Die Autoren geben aber grundsätzlich selbst zu be-
denken, dass ihre Ergebnisse nur für den Startzeitraum bis 2005 Geltung beanspruchen können, 
gemessen an der Vertragsentwicklung (siehe oben) ein nur bedingt aussagekräftiger Zeitraum.  

Schmähl (2005, 5) merkt grundsätzlich an: „...Von der bestehenden steuerfinanzierten Förderung 
privater Vorsorge können im Prinzip diejenigen mit sehr niedrigem oder sehr hohem Einkommen 
am meisten profitieren. Im höheren Einkommensbereich wird man von nicht unbeträchtlichen Mit-
nahmeeffekten (und damit auch keinem zusätzlichen Sparen) ausgehen können, während diejeni-
gen, die die Förderung nicht nutzen oder nicht nutzen können (geringes Einkommen, Überschul-
dung), dennoch an der Finanzierung der Förderung beteiligt sind, auch wenn in der Werbung der 
Eindruck erweckt wird, als ob „der Staat“ den Bürgern die Förderung „schenkt“. Die Erfahrungen 
aus Großbritannien zeigen, dass steuerfinanzierte Förderung privater Vorsorge weit überwiegend 
Personen mit höherem Einkommen zugute kommt. ...“.  

Eine ähnliche Auffassung ergibt sich auch in Meinhardt et al. (2009, 55), unter anderem unter Be-
zugnahme auf weitere Studien, z.B. von MEA: „...Sie stellen fest, dass Haushalte mit Kindern und 
mit höherem Einkommen überdurchschnittlich häufig Riesterverträge abschließen. Haushalte, die 
bereits für das Alter vorsorgen, schließen auch mit höherer Wahrscheinlichkeit Riesterverträge ab. 
Ob es sich dabei um zusätzliche Ersparnisse handelt, wurde aber nicht untersucht. ...“. Am ande-
rer Stelle wird ebenso wie bereits in dieser Studie (siehe oben) aufgrund der fehlenden Daten ge-
schlussfolgert (60): „...Zudem lassen die Daten keine Rückschlüsse darüber zu, ob die Ersparnis 
zusätzlich gebildet wurde oder andere Sparformen verdrängt worden sind. Für eine belastbare 
Aussage zur Wirkung der Riester-Rente reichen diese Daten nicht aus. ...“. 
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Die Analyse der verfügbaren Daten und Publikationen ergibt in kurzer, vereinfachender Zu-
sammenfassung folgende Ergebnisse. 

 Ausgehend von der grundlegenden Förderidee, also dem geförderten freiwilligen 
Ausgleich der Folgen des politisch beschlossenen Paradigmenwechsels samt Ände-
rung der Beitragsverteilung, scheint bestenfalls die Hälfte der angesprochenen Per-
sonen bereit oder in der Lage zu sein, den vorgesehenen freiwilligen Ausgleich zur 
Stabilisierung des Gesamtversorgungsniveaus zu leisten, zumindest mit „Riester“-
Verträgen. Dies ist nach 8 Jahren nicht eben ein überwältigendes Ergebnis. 

 Erschwerend kommt hinzu, dass ca. 42% der Personen, die mit Vertragsschluss 
grundsätzlich eine Zulageberechtigung „erworben“ haben, die maximale Zulage 
nicht erhalten und damit die Nutzung des Fördersystems nicht optimieren können 
oder wollen. Da hier eine Queranalyse z.B. zur Einkommensstruktur mangels Daten 
nicht möglich erscheint, bleibt offen, inwieweit durch die erhöhten Eigenbeiträge ab 
2008 die „schiefe“ Förderlage möglicherweise noch verschlechtert wird, insbesonde-
re, wenn es sich um untere Einkommensgruppen handeln sollte. Das Fortdauern ei-
ner solchen Entwicklung oder gar eine Verschärfung würde der Förderidee diametral 
zuwiderlaufen, das langfristige Gesamtversorgungsniveau zu stabilisieren. 

 Leider fehlt eine umfassende Dokumentation zur Vertragsfluktuation. Allerdings er-
scheint allein die für Versicherungsverträge bekannt gewordene Abbruch- und 
Wechselquote von 5% in 2008 hinsichtlich der ökonomischen Folgen für den 
Verbraucher (Vermögensverlust) deutlich zu hoch (vgl. auch Abschnitt C.3.4). 

 Ebenfalls unbefriedigend ist die Datenlage zu den so genannten Mitnahmeeffekten. 
Im Sinne einer Evaluation der Förderidee ist es erstaunlich, wie wenig bislang sei-
tens der Bundesregierung genau zu dieser Thematik publiziert worden ist, auch an 
öffentlich zugänglichen Daten. 
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C.3 Beurteilung so genannter „Riester“-Produkte anhand definierter 
Kriterien 

 

Die Diskussion vor, während und nach der Einführung der „Riester“-Rente dokumentiert, dass es 
wohl ebenso viele Argumente für und gegen diesen Paradigmenwechsel der asymmetrischen Be-
lastung gab und gibt. Die politische Entscheidung ist aber gefallen. In dieser Studie steht sie daher 
explizit und auftragsgemäß nicht zur Diskussion. Vielmehr sollte aus ökonomischer Sicht der 
Verbraucher anhand der verfügbaren Daten und Unterlagen erörtert werden, wie effektiv und effi-
zient die staatlich geförderte kapitalgedeckte private Altersvorsorge in der Praxis realisiert worden 
ist. In diesem Kontext beschäftigte sich der letzte Abschnitt C.2 mit einer kurzen Analyse der ver-
fügbaren Daten zu Vertragsabschlüssen und Zulagenzahlungen, während sich der folgende Ab-
schnitt (C.3) mit der Beurteilung so genannter „Riester“-Produkte anhand definierter Kriterien aus-
einandersetzen wird, was man neudeutsch als „Riester“ meets Praxis umschreiben könnte. 

 

 

C.3.1 Erläuterung der Kriterien  

 

Das Entscheidungsverhalten und hier im Kontext der Studie das Anlageverhalten von Privatperso-
nen zur Vorsorge wird durch eine Vielzahl einzelner Faktoren beeinflusst. An dieser Stelle kann 
nur ein kurzer Überblick der wesentlichen Determinanten des Verhaltens privater Wirtschaftssub-
jekte gegeben werden, eine ausführliche Erörterung befindet sich in Oehler 1995 (vgl. auch die 
Updates in Kohlert 2009 und Werner 2009). Für die weitere Arbeit werden zwei Hauptgruppen von 
Einflussfaktoren differenziert,  

 die Person des Anlegers und  

 die Umwelt des Anlegers. 

Die Determinantengruppe der Person des Anlegers umfasst alle Faktoren, die unmittelbar auf ein 
Individuum bezogen sind (persönliche Merkmale), die andere Faktorengruppe ("Umwelt") schließt 
alle Determinanten mit ein, die entweder von außen auf einen Anleger einwirken oder in Kombina-
tion mit seinen persönlichen Merkmalen wirksam werden und damit mehr als nur die einzelne Per-
son betreffen (z.B. Partner, Familie). 

Die persönlichen Merkmale des Anlegers können in zwei Gruppen differenziert werden, 

 die persönliche Disposition (emotionale, motivationale und kognitive Faktoren; Fach- und 
Methodenkompetenz sowie Sozial- und Selbstkompetenz) und  

 die persönliche Situation (Alter, Geschlecht, Einkommen, Bildung, Beruf). 

Die Determinanten der Umwelt des privaten Anlegers lassen sich ebenfalls in zwei Bereiche eintei-
len, 

 die externen Informationen (gesamtwirtschaftliche und einzelwirtschaftliche Informationen) 
und  

 das soziale Umfeld (Einfluss von Kultur und Subkultur, der Einfluss von Bezugsgruppen, 
besonders der Familie). 

Die beiden Determinantengruppen "Person" und "Umwelt" können um situative Faktoren ergänzt 
werden. Hierbei handelt es sich um zeit- und ortspezifische Einflussgrößen (z.B. Komplexität der 
Entscheidung inkl. Zeitdruck oder Präsentation der Entscheidung bzw. Framing des Alternativen-
raums).  
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Die notwendige dynamische Betrachtung des Anlegerverhaltens als komplexem Informations-
wahrnehmungs-, Informationsverarbeitungs- und Informationsspeicherungsprozess schließt mit 
ein, dass nicht nur zwischen den beiden Hauptgruppen von Einflussfaktoren (z.B. zwischen der 
persönlichen Situation und dem sozialen Umfeld oder zwischen den externen Informationen und 
den kognitiven Faktoren) wechselseitige Beziehungen bestehen, sondern dass auch das vergan-
gene Verhalten via personen- und umweltbezogener Einflussgrößen das zukünftige Anlageverhal-
ten determiniert (Rückkoppelungsprozesse). 

Zusätzlich zu persönlichen Faktoren emotionaler und motivationaler Art (z.B. Vorsorgemotiv) und 
damit verknüpften Einflussgrößen wie die des "involvement" (Engagement, Interesse) lassen sich 
die folgenden kognitiven Faktoren des privaten Vorsorge- und Anlageverhaltens differenzieren 
(vgl. Oehler 1995; vgl. auch Kohlert 2009, Werner 2009): 

 Der Informationsstand eines Anlegers, einschließlich Erlebnisse und Erfahrungen (Ergeb-
nisse von Lernprozessen), die Informationshäufigkeit und die bei der Informationsaufnah-
me genutzten Informationsquellen (Informationsverhalten): diese Größen schaffen eine we-
sentliche Voraussetzung für die Berücksichtigung potentieller Anlagealternativen und Pro-
dukte (subjektive Bekanntheit); 

 das Ausmaß subjektiver Kontrollüberzeugung als Grad der Überzeugung, Anlageentschei-
dungen "im Griff" zu haben und – damit zusammenhängend – die Bereitschaft zur Delega-
tion von Anlageentscheidungen (Nutzung von Problemlösungen Dritter) bzw. zum Aufbau 
von und das Vertrauen in Verkaufs- und Beratungsbeziehungen; 

 die Ziele, die mit Anlageentscheidungen verfolgt werden; 

 die Einstellungen und besonders die Risikoeinstellung(en). 

In Bezug auf die Fragestellung zur Effektivität und Effizienz staatlicher geförderter privater Alters-
vorsorgeprodukte und der Leistungen der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung 
aus der Perspektive abhängig Beschäftigter (ohne Beamte) wären zwar grundsätzlich alle genann-
ten Faktoren heranzuziehen, jedoch würde ein solcher Ansatz entweder an der Komplexität des 
Faktorensystems oder an der Datenverfügbarkeit in der empirischen Analyse scheitern müssen. 
Daher wird für die nachfolgenden Untersuchungen zur Effektivität und Effizienz auf wesentliche 
kognitive Faktoren der persönlichen Disposition fokussiert. Hierbei wird im Lichte der eingangs er-
örterten realistischen Einschätzung der Wirtschaftssubjekte als Entscheider unter einer bounded 
rationality zunächst auf die Standardkriterien eines trade offs aus Rendite und Risiko rekurriert 
(Aspekte 3 und 4 der Aufzählung oben), allerdings auch die Überlegungen zur Informationsauf-
nahme und -verarbeitungsprozessen berücksichtigt (Aspekt 1 der Aufzählung oben; z.B. Informati-
onstransparenz, Verständlichkeit und Nachvollziehbarkeit von Informationen; vgl. ausführlicher 
zum Anlageentscheidungsprozess, zu den Zielen privater Anleger und zu den Typen von Anlage-
entscheidungen und -formen in Oehler 1995 und die Updates in Kohlert 2009 sowie Werner 2009). 

Analysiert man die Beiträge zum Zielsystem privater Wirtschaftssubjekte im wissenschaftlichen 
und im praxisorientierten Schrifttum, dann lassen sich die dort genannten Ziele scheinbar auf das 
sogenannte magische Dreieck reduzieren, das aus den Begriffen Rentabilität oder Rendite, Si-
cherheit und Liquidierbarkeit oder Liquidität besteht (vgl. hierzu und im Folgenden Oehler 1995 
und die dort zitierte Literatur).  

Rentabilität lässt sich ökonomisch als originäre Zielvariable charakterisieren, die eine angemesse-
ne oder maximale (abhängig von der Zielfunktion) positive Verzinsung der angelegten Finanzmittel 
bezeichnet. Diese Definition schließt sowohl eine laufende (potentielle) Entnahme als auch einen 
(potentiellen) Wertzuwachs mit ein. Sicherheit und Liquidierbarkeit lassen sich dagegen als subsi-
diäre Zielvariable des Rentabilitätsstrebens auffassen. Das Sicherheitsstreben hebt die Unsicher-
heit über das Ausmaß der Rentabilität als wichtiges Moment der unsicheren Anlagesituation her-
vor, das Liquidierbarkeitsstreben betont die Unsicherheit über die Halteperiode von Anlageformen 
und damit das Problem, angelegte Finanzmittel als Zahlungsmittel verwenden zu wollen oder sie in 
bestimmten Zeiträumen in solche zu transferieren (nur im Kontext dieser Studie werden die Begrif-
fe Liquidität und Liquidierbarkeit synonym verwendet; in anderen Kontexten erscheint es dagegen 
durchaus sinnvoll Liquidität und Liquidierbarkeit unterschiedlich zu definieren, z.B. bei der Betrach-
tung der Mikrostruktur von Finanzmärkten: vgl. Oehler et al. 2003 und Oehler 2006b). 
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Diese drei Zielvariablen können um eine weitere originäre Zielvariable ergänzt werden, die sich mit 
dem Begriff des Einfachheitsstrebens oder des geringen kognitiven Aufwands bezeichnen lässt. 
Diese Zielvariable umfasst sowohl das Streben nach einem möglichst geringen Komplexitätsgrad 
einer Alternative als auch das Verlangen, den laufenden geistigen und physischen Aufwand zur 
„Betreuung“ oder „Pflege“ einer Anlagealternative gering zu halten. Grundsätzlich kann erwogen 
werden, diese zweite originäre Zielvariable mit der des Rentabilitätsstrebens zusammenzufassen, 
indem versucht wird, die Handhabung der Komplexität und der laufenden Verwaltung einer Alter-
native in quantitative Größen zu transformieren. Einige theoretische und empirische Befunde deu-
ten allerdings darauf hin, dass private Anleger eine solche quantitative Betrachtung nicht vorneh-
men (können oder wollen) und das Einfachheitsstreben als separate Zielvariable verstehen. 

Für die weiteren Analysen folgt daraus, dass neben der Rendite unter Risiko (eigentlich unter 
Ambiguität, vgl. z.B. Oehler 1995) die Liquidierbarkeit (Notfallperspektive) und die mit dem Infor-
mationszugang verbundene Komplexität mit betrachtet werden, wenn auch nicht in einer quantita-
tiven, aber doch in einer qualitativ-kommentierenden Analyse und Bewertung. Das letztgenannte 
Kriterium wird heute üblicherweise mit dem Etikett der Transparenz bezeichnet. Dabei wird für 
diese Studie im Weiteren aber im Fokus die Verständlichkeit der Informationen gefasst und weni-
ger die häufig unbenannt mitdefinierte Komponente der Informationsasymmetrie zwischen 
Verbrauchern und Anbietern (vgl. Oehler 2004a, 2005a und 2006a zur Problematik der Verbrau-
cher-Anbieter-Beziehung aus institutionenökonomischer Sicht: Informations-, Gestaltungs- und Be-
troffenheitsasymmetrien). 

Damit wird deutlich, dass die vier genannten Kriterien in einer Zielbeziehung zueinander stehen: 
Originäre Kriterien sind also die Rendite mit den beiden subsidiären Kriterien des Risiko (und der 
Ambiguität) sowie der Liquidierbarkeit einerseits und die Transparenz andererseits. Leider wird in 
der Erörterung verschiedener Strukturierungs- und Bewertungsüberlegungen zu Finanzdienstleis-
tungen zu oft übersehen, dass die genannten Kriterien damit nicht unabhängig voneinander sind. 
Vielmehr bestehen in der Regel konfliktäre Beziehungen zwischen Rendite und Risiko sowie zwi-
schen Rendite und Liquidität und auch zwischen Risiko und Liquidität.  

Ökonomisch besteht die Rendite immer aus einem Preis/einer Prämie für die zeitliche Überlassung 
von Finanzmitteln („price of time“) und einem Preis/einer Prämie für das gesamte Adressenausfall-
risiko; Marktrisiken werden meist als zukünftige Schwankung zumindest des erstgenannten Prei-
ses formuliert („price of risk“). Es gibt also ökonomisch betrachtet immer nur den sinnhaften trade 
off aus Rendite und Risiko/Ambiguität: mit steigendem Risiko werden mehr Renditepunkte als 
Ausgleich gefordert oder eine steigende Rendite ist nur mit steigendem Risiko zu erhalten. Unter-
schiedliche, zeitlich nicht unbedingt und notwendigerweise stabile Risikopräferenzen lassen sich 
entsprechend als die Forderung nach mehr oder weniger Renditepunkten als Ausgleich für über-
nommene Risiken formulieren oder umgekehrt als ein Eingehen von mehr oder weniger Risiko für 
die zugesagte Rendite.  

Ähnliche Aussagen lassen sich zum Verhältnis von Rendite und Liquidierbarkeit treffen. Letzt-
lich stellt die Liquidierbarkeit bzw. der liquide zu erhaltende Gegenwert von investierten Finanzmit-
teln nichts anders dar als eine Form des Risikos bzw. von Ambiguität. Die beiden subsidiären Ziel-
kriterien Risiko/Ambiguität und Liquidierbarkeit lassen sich streng genommen aus ökonomischer 
und insbesondere finanzwirtschaftlicher Sicht als ein Kriterium Risiko darstellen. Allerdings gebie-
tet es wohl eine praxisorientierte und verbrauchergeleitete Sicht, Risiko/Ambiguität eher im Sinne 
des Adressenausfallrisikos und des Marktrisikos zu verstehen und Liquidität eher im Sinne einer 
weitgehend ungeschmälerten zeitnahen Erreichbarkeit der eingesetzten Finanzmittel. 

In diesem Kontext wird Risiko40 in allgemeiner Form als die aus der Unsicherheit über die zukünfti-
ge Entwicklung resultierende Gefahr verstanden, dass eine finanzwirtschaftliche Zielgröße von ei-
nem Referenzwert negativ abweicht. In Abhängigkeit vom jeweils konkret vorliegenden Produkt 
sind mögliche Zielgrößen die Zahlungsströme, Vermögensgrößen oder deren absolute Verände-
rungen (Marktwerte, Gewinne oder Verluste) oder Veränderungsraten von Zahlungsmittel- oder 
Vermögensbeständen (Renditen). Als Referenzwerte kommen dann ein in einem Finanzkontrakt 
vereinbarter Betrag, ein erwarteter Betrag nach wahrscheinlichkeitstheoretischen Überlegungen, 

                                            
40 Vgl. Oehler/Unser 2002 und die dort zitierte Literatur. 
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das ursprünglich eingesetzte Vermögen, eine Alternativverzinsung oder auch der aktuelle Markt-
wert einer Vermögensgröße in Frage. Im Kontext dieser Studie wird in einer praxisorientierten, 
verbrauchergeleiteten Perspektive das Risiko durch alternative Kapitalwerte (Barwerte oder End-
werte (bei gleicher Laufzeit) oder daraus errechnete Annuitäten) im Sinne einer Annahme alterna-
tiver Szenarien der Wertentwicklung einschließlich der Inflation berücksichtigt (vgl. Abschnitt 
C.3.3). Die Verwendung von Alternativrenditen auf der Basis der Effektivverzinsung bzw. der inter-
nen Zinsfußmethode ist nicht brauchbar, da neben dem Problem der Mehrdeutigkeit selbst bei 
gleichen Laufzeiten die zeitliche Struktur der Zahlungsströme missachtet wird, wodurch Fehlent-
scheidungen programmiert sind. 

Die zweite originäre Zielvariable der Transparenz hingegen könnte auf den ersten Blick eher als 
unabhängig von der anderen originären Variable der Rendite betrachtet werden. Auf den zweiten 
Blick wird allerdings schnell deutlich, dass der Informationszugang, die Informationsbereitstellung, 
die Informationsdarstellung („framing“), die Informationswahrnehmung und die damit verbundene 
Informationsverarbeitung bis hin zur Entscheidungsreife mittelbar und unmittelbar die Rendite ei-
ner Vorsorge- und Anlageentscheidung tangieren: die mit den genannten Informationsaspekten so 
verstandene Transparenz beeinflusst direkt und indirekt die Alternativenwahl und damit die Rendi-
te der letztlich getroffenen Entscheidung. Gleichzeitig wird darüber auch die Risikowahrnehmung 
und Risikobewertung bewusst und unbewusst gesteuert, so dass der gesamte trade off aus Rendi-
te und Risiko betroffen ist.  

Aus pragmatischen und praxisorientierten Gründen der oben getroffenen Festlegung der verbrau-
chergeleiteten Perspektive wird für diese Studie jedoch daran festgehalten, Transparenz und Li-
quidität als eigenständige Kriterien in einer qualitativ-kommentierenden Darstellung und Bewertung 
zu führen, neben der Rendite-Risiko-Betrachtung. Mögliche Ausfallrisiken werden separat analy-
siert und bewertet. 

Die hier vorgenommene vergleichende Analyse der verschiedenen „Riester“-Produkte (siehe un-
ten, Abschnitt C.3.4) findet vor einer Berücksichtigung der individuellen Situation potentieller „Ries-
ter“-Nutzer statt. Untersucht wird praxisorientiert die Rendite vor und nach Kosten unter verschie-
denen Szenarien, insbesondere verschiedenen Annahmen zur Wertentwicklung einschließlich In-
flation, um der zukunftsgerichteten Betrachtung (Risiko) gerecht zu werden. Dabei werden zwei 
verschiedene Muster-„Riester“-NutzerInnen unterstellt (siehe unten, Abschnitt C.3.4), ohne dass 
dabei die Allgemeingültigkeit der Aussagen tatsächlich beschränkt wird. Die konkrete Entschei-
dung für oder gegen einzelne Produkte aus individueller Sicht könnte dann die Ergebnisse dieser 
Studie (vgl. Abschnitt C.3.4 und C.3.5) dadurch sinnvoll nutzen, dass für ein bestimmtes Risiko die 
Produkte mit der höchsten Rendite oder für eine bestimmte Rendite die Produkte mit dem gerings-
ten Risiko zu wählen wären, also nach dem ökonomischen Prinzip unter Risiko vorgegangen wird. 
Hinzu kommen Analysen zur Transparenz und Liquidierbarkeit bzw. zur Vertragsaussetzung und 
Vertragskündigung sowie zum Produktwechsel. 

Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen werden in allgemeiner Form ent-
sprechend mit berichtet, eine Anwendung auf Einzeltypen ist aufgrund der Situationsspezifika indi-
vidueller Gegebenheiten nicht zielführend, auch wenn einzelne Anbieter gerade mit Steuervortei-
len werben (siehe C.1); einmal ganz abgesehen von der Problematik der Stabilität (oder eher: Vo-
latilität?) steuerlicher Rahmenbedingungen.  
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C.3.2 Anforderungen an Anbieter41 

 

Private Vorsorgeprodukte müssen bestimmte Bedingungen erfüllen, um „zertifiziert“ zu werden:  

 „Riester“-Verträge müssen geschlechtsneutrale Tarife anbieten (ab 2006; so genannte Uni-
sexTarife). 

 Die Rente darf nicht vor Vollendung des 60. Lebensjahres ausgezahlt werden; bei Verträ-
gen ab 2012 nicht vor Vollendung des 62. Lebensjahres. 

 Zu Beginn der Auszahlungsphase müssen mindestens die eingezahlten Beiträge (Eigen-
beiträge und Zulagen) zur Verfügung stehen (ohne Abzüge irgendwelcher Art, z.B. für Ab-
schluss-, Vertriebs- oder Verwaltungskosten); bis zu 15% der Beiträge dürfen aber für die 
zusätzliche Absicherung gegen Erwerbsminderung oder Dienstunfähigkeit sowie der Hin-
terbliebenen verwendet werden. 

 Die Altersvorsorgeverträge müssen Leistungen zur Altersversorgung vorsehen, entweder in 
Form einer Rentenzahlung oder als Auszahlungsplan mit festen Raten oder mit festen und 
variablen Teilraten. Die Auszahlung muss als lebenslange Rente erfolgen („Leibrente“) 
oder als Auszahlungsplan mit Restverrentung („aufgeschobene Rentenversicherung“, „Teil-
kapitalverrentung“), wobei zu Beginn der Auszahlungsphase eine Einmalzahlung von ma-
ximal 30% des Kapitals möglich ist. Im Falle eines Auszahlungsplans muss ein Teil des zu 
Beginn der Auszahlungsphase zur Verfügung stehenden Kapitals in eine Rentenversiche-
rung eingebracht werden, die dem Anleger ab Vollendung des 85. Lebensjahres eine gleich 
bleibende oder steigende lebenslange Leibrente gewährt. Die erste monatliche Rate dieser 
Leibrente muss mindestens so hoch sein wie die letzte monatliche Auszahlung aus dem 
Auszahlungsplan. Variable Teilrenten bleiben dabei unberücksichtigt.  

 Die Abschluss- und Vertriebskosten müssen auf mindestens fünf Jahre verteilt werden (vgl. 
Abschnitt C.3.4). 

 Verträge dürfen vom Verbraucher ruhend gestellt und gekündigt werden, der Anbieter darf 
gewechselt werden (vgl. Abschnitt C.3.4). 

 Zudem unterliegen die Anbieter bestimmten Informationspflichten (siehe auch weiter unten, 
C.3.4):  

o Der Anbieter muss vor Vertragsschluss schriftlich über die Höhe und zeitliche Verteilung 
der Abschluss- und Vertriebskosten informieren.  

o Außerdem muss er die Kosten beziffern, die für die Vermögensverwaltung, bei einem 
Anbieter- oder Produktwechsel sowie für eine Vertragsumstellung entstehen.  

o Der Anbieter ist außerdem verpflichtet, über die Anlagemöglichkeiten und die Struktur 
des Anlageportfolios sowie das Risikopotential zu informieren.  

o Auch nach Vertragsabschluss muss der Anbieter jährlich über die Verwendung der Al-
tersvorsorgebeiträge, die Höhe des angesparten Vermögens einschließlich der Erträge, 
die Höhe der Verwaltungskosten, den Stand der Verteilung der Vertriebs- und Ab-
schlusskosten sowie über die Berücksichtigung ethischer, sozialer und ökologischer Be-
lange bei der Kapitalanlage informieren.  

o Um die verschiedenen Produkte der geförderten Altersvorsorge besser vergleichen zu 
können, muss der Anbieter das Guthaben bei gleichmäßigen Beiträgen nach zehn Jah-
ren (maximal bis zum Beginn der Auszahlungsphase) vor und nach den Wechselkosten 
darstellen. Diesem Betrag muss er die Summe der bis dahin gezahlten Beiträge mit ei-
ner Verzinsung von 2%, 4% und 6% oder mit der bereits fest vereinbarten Verzinsung 

                                            
41 Vgl. z.B. die Darstellungen in DRV 2008a, 2008b, 2009a sowie das AvmG (Gesetz zur Reform der gesetzlichen Ren-

tenversicherung und zur Förderung eines kapitalgedeckten Altersvorsorgevermögens, Altersvermögensgesetz), das 
AltZertG (Gesetz über die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen (Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetz) und die VVG-InfoV (Verordnung über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen (VVG-
Informationspflichtenverordnung). 
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gegenüber stellen. Durch diesen Vergleich soll mehr Transparenz für den Verbraucher 
entstehen.  

o Informationen, die sich auf Geldleistungen, Erträge oder Kosten beziehen, sind in Euro 
auszuweisen. 

o Darüber hinaus muss er alle Daten der Zertifizierung seines Produkts angeben: Zertifi-
zierungsstelle, -nummer, -datum und Ähnliches. Auch ein deutlich hervorgehobener 
Hinweis mit dem Wortlaut der Zertifizierung ist erforderlich. 

 

Die Stiftung Warentest hat in einer Pressemitteilung (2008i) auf teils gravierende Mängel in der 
Transparenz der laufenden Dokumentation an „Riester“-Kunden in den Jahresmitteilungen hinge-
wiesen, die allerdings nicht Gegenstand dieser Studie sind. Unter dem Titel „Riester-
Jahresmitteilungen: Unvollständig, verwirrend, fehlerhaft“ wird dabei unter Verweis auf einen Test 
(2008d, 29 ff.) ausgeführt: „...Die jährlichen Riester-Informationen sollen Sparern Aufschluss über 
den Stand ihres Altersvorsorgevertrags geben. Doch oft sind die Mitteilungen unvollständig, verwir-
rend oder sogar fehlerhaft. Zu diesem Ergebnis kommt die Zeitschrift Finanztest in ihrer August-
Ausgabe, nachdem sie die Jahresmitteilungen von Riester-Verträgen untersucht hat. 18 von 28 
getesteten Mitteilungen waren „mangelhaft“ oder „ausreichend“, keine einzige erhielt ein „gutes“ 
Urteil. Die schlechte Information kann die Kunden Geld kosten, z.B. wenn sie sich dadurch För-
derbeiträge entgehen lassen. Anhand der Mitteilung sollte der Sparer nachvollziehen können, wie 
sich das angesparte Vermögen entwickelt hat, welche Beiträge wie angelegt und welche Kosten 
abgezogen wurden. Mit Anfangs- und Endbestand sollten alle Posten so aufbereitet werden, dass 
sie rechnerisch nachvollzogen werden können. Vor allem bei den Versicherungen liegt vieles im 
Argen. Nur wenige weisen z.B. alle Kosten so aus, dass der Kunde weiß, woran er ist. Auch die 
Fondanbieter konnten nicht glänzen; am besten sah es noch bei den Riester-Banksparplänen aus. 
...“. 

 

Die Bundesregierung hat dazu in einer Anfrage Stellung bezogen und verweist ihrerseits auf die 
Wirkung der Stiftungs-Publikationen, statt selbst tätig zu werden (Deutscher Bundestag (2008d) 
Drucksache 16/10501, 16. Wahlperiode 8.10.2008, 5): „...Diese Kritik ist nach Auffassung der 
Bundesregierung vor dem Hintergrund der geschilderten Fälle nachvollziehbar. Da viele Anbieter 
in der Vergangenheit mit Finanztest-Prüfergebnissen ihre Produkte beworben haben, dürfte der 
Artikel dazu führen, dass die Mitteilungen überarbeitet und im Sinne der Verbraucher verbessert 
werden. ...“. 
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C.3.3 Design der Analyse zum Vergleich einzelner Angebote 

 

Die folgenden Ausführungen fokussieren auf die Annahmen, Kriterien und Instrumente, um die im 
nächsten Abschnitt (C.3.4) vorgestellten empirischen Befunde zu den „Riester“-Produkten aus der 
Sicht der Verbraucher (abhängig Beschäftigte, ohne Beamte) vergleichend darstellen und beurtei-
len zu können. Ein solcher direkter Vergleich über alle „Riester“-Formen wird nach Wissen der Au-
toren hier zum ersten Mal in dieser Form durchgeführt; bisher werden lediglich Produktgruppen ge-
testet und die einzelnen Formen untereinander nur verbal gegenüber gestellt (vgl. C.1).42 Die Ver-
gleichsrechnungen werden auf der Basis eines im Rahmen mehrerer Forschungsprojekte des Au-
tors, unter anderem zur Beratungsqualität, entwickelten Berechnungstools durchgeführt. Die we-
sentlichen Annahmen werden im Folgenden erläutert. 

Entsprechend den genannten Entscheidungskriterien Rendite mit Risiko/Unsicherheit und Liquidi-
tät sowie Transparenz und der unterschiedlichen Ausgestaltung der realen Angebote werden fol-
gende quantitative Variablen in die Analyse eingeführt (vgl. auch C.3.1). 

 Die Eigenbeiträge und Zulagen werden je nach Anbieterangabe in monatlichen oder in 
jährlichen Beträgen, vor- oder nachschüssig verzinst, einbezogen. Zur besseren Vergleich-
barkeit wird unterstellt, dass die erste Zulage im zweiten Vertragsjahr verfügbar ist, auch 
wenn einige Anbieter mit dem ersten Vertragsjahr kalkulieren (vgl. auch Stiftung Warentest 
2008g, 32). 

 Ausgangspunkt sind ledige, kinderlose Personen, die jährlich brutto 30.000 Euro verdie-
nen43 und einen gesamten Sparbeitrag von 1.200 Euro (4%) leisten, der sich aus 1.046 Eu-
ro Eigenbeitrag und 154 Euro Zulage p.a. zusammensetzt. Es werden beide Geschlechter 
und zwei Altersstufen, 30 und 45 Jahre einbezogen. Zur besseren Vergleichbarkeit wird ein 
Vertragsbeginn am 1.1.2009 angenommen. Der Renteneintritt liegt nach geltender Rechts-
lage im Normalfall bei 67; dieser wird zur Berechnung herangezogen. 

 Es werden verschiedene Szenarien für die Wertentwicklung angenommen, darunter ein 
Szenario, welches der Wertentwicklung der 10-jährigen Bundesanleihen entspricht (ca. 
3%), weil diese – wie andere Bundeswertpapiere auch – nahezu kostenlos erworben und 
gehalten werden können („Null-Kosten“-Benchmark). Die übrigen Zinsszenarien werden mit 
2,5%, 4,5%, 6,5% und 9% angenommen, wobei das „Best case“-Szenario vor allem auf An-
lageformen mit Bezug zu Aktienmärkten zielt (siehe C.1, Fondsparpläne, Fondspolicen44). 
Die Szenariotechnik erlaubt die Abbildung der Rendite unter Unsicherheit. An der Rangfol-
ge einzelner Angebote ändert sich durch die alternativen Szenarien grundsätzlich nichts. 

 Mögliche kaufkraftbedingte Einflüsse (Inflation) werden in drei Szenarien berücksichtigt: 
keine Inflation, Inflation in Höhe von 2,5% und Inflation in Höhe von 5%. Auch wenn ein 
Szenario ohne Inflation ökonomisch wenig sinnhaft erscheinen mag, so wird dies hier mit-
geführt, um eine erste Vergleichsbasis zu haben. Das Szenario mit 2,5% resultiert aus ak-
tuellen Marktbewertungen im Vergleich ähnlich lang laufender Bundesanleihen mit und oh-
ne Inflationsindexierung (2016). Im Juli 2009 lag die Rendite-Differenz als Schätzer für die 
Inflation (Inflationserwartung) damit bei 2,5%. Das hier verwendete „Worst case“-Szenario 
mit 5% ist den Überlegungen stark inflationärer Entwicklungen in der Folge der so genann-
ten Finanzkrise geschuldet. Es sei hier wie auch zu den anderen Szenario-Betrachtungen 
darauf hingewiesen, dass es sich um Schätzungen für die Zukunft handelt, die ohnehin für 
die langen Zeiträume (bis zu 57 Jahre für 30-Jährige mit 20 Jahren Lebenserwartung ab 
Renteneintritt) nicht mit Eintrittswahrscheinlichkeiten bewehrt werden können. Es wird aus-

                                            
42 Üblich sind bisher Vergleiche und Tests innerhalb der einzelnen Produktgruppen; führend ist hier die Stiftung Waren-

test aktiv, teilweise in Zusammenarbeit mit Verbraucherzentralen. 
43 Vgl. Abschnitt C.2; Das durchschnittliche Jahresentgelt der hier untersuchten Personengruppe liegt bei fast 30.000 

Euro (vgl. DRV 2008c, 28). 
44 Die Stiftung Warentest meint dazu, dass bei langer Laufzeit bis zu 10% möglich sind (2008c, 27); an anderer Stelle 

werden dann aber 9% angenommen (29). Rentenversicherungen mit Fonds werden etwas zu günstig beurteilt, da die 
Beiträge mangels Anbieterangaben als Fondsbeitrag behandelt werden, obwohl eher von einer niedrigeren Investiti-
onsquote auszugehen sein dürfte. 
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drücklich auf die Ausführungen zu Prognosen in Abschnitt B.2 verwiesen. Die hier ver-
wandte Szenariotechnik erlaubt aber eine Gegenüberstellung möglicher Entwicklung ohne 
den Anspruch der scheinbar exakten Vorhersage. 

 Die erkennbaren Kostenkomponenten werden je nach Angabe monatlich sowie einmalig 
oder laufend jährlich berücksichtigt. Gemäß Anbieteranforderungen (vgl. C.3.2) ist von ei-
nem Ausweis in Euro auszugehen; andernfalls werden die Kosten trotzdem berücksichtigt 
und gegebenenfalls eine entsprechende Umrechnung vorgenommen. 

 Einkommenssteigerungen werden mangels Prognosefähigkeit und zur besseren Vergleich-
barkeit nicht einbezogen, zumal sie in einer vorsteuerlichen Analyse keine neuen Unter-
schiede zwischen den Angeboten erkennbaren lassen würden. Da der Angebotsvergleich 
auftragsgemäß im Zentrum der Analyse steht, wird die Aussagekraft der Ergebnisse nicht 
beeinflusst.45 

 Für die Auszahl- oder Rentenphase wird von der heute bekannten durchschnittlichen Le-
benserwartung von 20 Jahren (Frauen) bzw. 17 Jahren (Männer) ausgegangen. Weitere 
Alternativen werden aufgrund der zahlreichen Einflussfaktoren und Imponderabilien für rein 
spekulativ gehalten, da hier über einen Zeitraum zu prognostizieren wäre, der erst in 22 
Jahren beginnt und bis zu 57 Jahren in der Zukunft liegt (siehe oben).46 Im Durchschnitt 
werden auf diese Weise die einzelnen Produkte modellhaft vergleichbar, Lebensversiche-
rungen ebenso wie „aufgeschobene Lebensversicherungen“.47  

 

Als wesentliche resultierende Größen werden zum Vergleich der einzelnen Angebote in den ver-
schiedenen Produktgruppen folgende Daten berechnet: 

 Die Vergleichsergebnisse werden an zwei Kenngrößen gut nachvollziehbar verdeutlicht. 
Die wesentliche Vergleichsgröße für alle „Riester“-Produkte stellt derjenige Betrag dar, der 
als Ergebnis der Ansparphase zum Renteneintritt zur Verfügung steht (Kapitalendwert), je-
weils nach 22 Jahren (für heute 45-Jährige) oder nach 37 Jahren (für heute 30-Jährige). 
Diese Endvermögensgröße hat vor allem Bedeutung für die Höhe der daraus abzuleiten-
den Rente in der Auszahlphase, aber gegebenenfalls auch für die maximal 30%ige Ent-
nahmeoption. Die Endvermögensgröße kann mindestens in zwei Ausprägungen zum Ver-
gleich herangezogen werden.48 

o Zum einen kann der Betrag gemäß den oben genannten Angaben (Szenarien) und auf-
grund der anbieterspezifischen Daten, z.B. zu den Kosten, aus den gesamten Sparleis-
tungen abzüglich sämtlicher Abzugsbeträge und Kosten als Nettobetrag berechnet 
werden. Dieses Ergebnis der Ansparphase stellt dann faktisch den Betrag dar, den der 
Verbraucher als Startkapital zu Beginn der Rentenphase zur Verrentung, d.h. zur monat-
lichen Auszahlung gemäß den rechtlichen Vorgaben zur Verfügung hat.  

o Zum anderen kann als Vergleichgröße hierzu diejenige Endvermögensgröße berechnet 
werden, die gemäß den oben genannten Angaben (Szenarien) ohne Kosten und Ab-
zugsbeträge zum Renteneintritt zur Verfügung stehen würde. Eine solche Betrachtung 
unterstellt dann eine praktisch kostenlose Anlage bzw. Verwaltung, wie sie weiter oben 
für die Bundeswertpapiere angesprochen wurde und wie sie tatsächlich auch realisierbar 
wäre (Bruttobetrag). Die Differenz zur erst genannten Nettogröße stellt dann im Sinne 
einer Opportunitätsbetrachtung denjenigen Betrag dar, der sich zusätzlich dadurch er-
geben würde, wenn man die jeweils fälligen Kosten zum Szenariozinssatz hätte anlegen 

                                            
45 Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen wurden in allgemeiner Form entsprechend mit be-

richtet, eine Anwendung auf Einzeltypen ist aufgrund der Situationsspezifika individueller Gegebenheiten nicht ziel-
führend, auch wenn einzelne Anbieter gerade mit Steuervorteilen werben (siehe C.1, C.2); einmal ganz abgesehen 
von der Problematik der Stabilität (oder eher: Volatilität?) steuerlicher Rahmenbedingungen. 

46 Vgl. z.B. Ohsmann/Thiede 2009. 
47 Andere Versicherungsleistungen, die auch nicht erfragt waren, werden nicht berücksichtigt. 
48 Die letzte Zulage wird im Endvermögen am Ende der Ansparphase nicht berücksichtigt, da diese ja erst mit bis zu 

einem Jahr Verzögerung eintrifft (siehe oben); vgl. auch den Hinweis in Stiftung Warentest 2008g, 32. Für den Ver-
gleich der Angebote spielt dies keine Rolle. 
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können und insgesamt als Kapitalendwert zum Rentenbeginn ausweisen würde. Der 
Differenzbetrag stellt also denjenigen Vermögensverlust dar, der durch die Existenz 
bzw. Wahl des Anbieters entsteht. 

o Zusätzlich kann man selbstverständlich auch noch den Nominalbetrag als Vergleichs-
größe heranziehen („Kapitalerhalt“ laut Gesetz, ohne Inflation), der sich aus der einfa-
chen Summe der Eigenbeiträge und Zulagen ergeben würde: im Falle der 45-Jährigen 
also insgesamt 26.400 Euro (23.012 Eigenbeitrag und 3.388 Euro Zulagen), im Falle der 
30-Jährigen insgesamt 44.400 Euro (38.702 Eigenbeitrag und 5.698 Euro Zulagen). Es 
ergibt sich eine positive Rendite allein durch die Tatsache der Zulagenzahlung, hinzu 
kommt gegebenenfalls noch der oben genannte Steuervorteil. Vor Steuern erhält ein 45-
Jähriger Verbraucher damit eine Rendite (durchschnittliche Verzinsung des jeweils ge-
bundenen Kapitals) in Höhe von ca. 2,5%, ein 30-Jähriger immerhin noch ca. 1,7% (oh-
ne Inflation), wenn man nur bezogen auf den Eigenbeitrag rechnet49. Korrekter wird die 
Ermittlung dann, wenn man die Rendite allerdings auf das gesamte jeweils gebundene 
Kapital aus Eigenbeiträgen und Zulagen rechnet, weil ökonomisch betrachtet die „Ver-
zinsung“ in Form der Zulage ja nicht entnommen werden kann. Es ergeben sich jeweils 
ca. 1,7% (45-Jährige) und ca. 1,2% (30-Jährige). 

 Als weitere Vergleichgröße kann die Höhe der Rentenzahlung pro Monat Verwendung fin-
den, die sich unter den gegebenen Annahmen (Szenarien) ab Renteneintritt aus dem 
Startkapital ergeben würde. Hier kann dann analog zur Kapitalendwertanalyse (Startkapital 
zum Renteneintritt) verfahren werden.50 

 Die genannten drei Endvermögensgrößen werden dann auch für kürzere Zeiträume von 3, 
5 und 10 Jahren berechnet, um Szenarien der Kündigung, des Ruhens, des Wechsels ein-
zubeziehen, indem zu den entsprechend frühe(re)n Zeitpunkten klar wird, welches Ender-
gebnis im Sinne des bis dahin verfügbaren Kapitals existiert. Wichtig ist dabei – wie auch 
bei den oben genannten Endvermögensgrößen –,dass der Fördereffekt selbst und die 
möglichen zusätzlichen Renditeeffekte dann bestmöglich eintreffen, wenn die Anbieter 
möglichst geringe oder nahezu keine Kosten berechnen. Im Durchschnitt werden so zu-
kunftsbezogen die einzelnen Produkte vergleichbar, Lebensversicherungen ebenso wie 
“aufgeschobene Lebensversicherungen”.51 

 Ergänzend kann auch betrachtet werden, wie hoch aus heutiger Sicht (2009) der entschei-
dungsrelevante Kapital(bar)wert ausfällt. Positive Werte gelten u.a. als Hinweis darauf, die 
Vorsorge einzugehen (Investitionsprojekt „Riester“). Solche Überlegungen werden zusätz-
lich dadurch anschaulich, indem man die äquivalente Annuität analysiert. Gemeint ist damit 
der theoretisch gedachte monatliche Betrag, den ein Verbraucher regelmäßig entnehmen 
könnte, wenn sein Zugewinn aus dem Vorsorgeprojekt im Vergleich zum Unterlassen zum 
Renteneintritt gerade aufgebraucht sein soll.52 

                                            
49 Dieses Vorgehen wird z.B. auch in StiftungWT/vzNRW 2007, 137; Stiftung Warentest 2008e, 121; 2008f, 34, gewählt. 
50 Die mögliche Rente wird geringer ausfallen, da von Anbietern grundsätzlich lebenslang vorgesorgt werden muss, 

nicht nur für die 17 Jahre (Männer) oder die 20 Jahre (Frauen). Für einen Vergleich der Produkte ist dies aber uner-
heblich, solange alle Kosten bekannt sind.  
Bereits an dieser Stelle sei schon darauf verwiesen, dass die Bank- und Fondssparpläne grundsätzlich eine „Kosten-
falle“ haben, weil sie keine Kosten für die Rentenphase angeben.  
Die Verwendung einer so genannten Effektivverzinsung oder Effektivrendite auf der Basis der Methode des internen 
Zinsfußes ist im Unterschied zur kapitalwertigen Vorgehensweise in der Regel falsch und gegebenenfalls irreführend. 
Dies liegt unter anderem darin begründet, dass diese Methode möglicherweise nicht nur mehrdeutige Lösungen er-
zeugt, sondern vor allem nur das durchschnittlich gebundene Kapital berücksichtigt und damit die zeitliche Struktur 
eines Zahlungsstroms missachtet. 

51 Andere Versicherungsleistungen, die auch nicht erfragt waren, werden nicht berücksichtigt. 
52 In anderen Worten stellt somit eine positive (negative) Annuität einer Investition den Betrag an, den der Anleger bei 

Durchführung der Investition in jedem Jahr zusätzlich entnehmen könnte (zusätzlich einlegen müsste), ohne deshalb 
ein anderes Endvermögen zu erhalten als er im Falle der Realisierung der Unterlassensalternative, dem Nichtab-
schluss des Vertrages erhalten würde. Die positive (negative) Annuität gibt somit den Betrag an, um den die Einzah-
lungsüberschüsse in jedem Jahr geringer (höher) sein dürften (müssen), ohne deshalb ein anderes Endvermögen zu 
erreichen als bei Nichtabschluss des Vertrages. Der Abschluss eines Rentenversicherungsvertrags ist damit nur dann 
vorteilhaft, wenn die Annuität größer gleich null ist. 
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C.3.4 Empirische Daten zum Angebot von „Riester“-Produkten 

 

Als Methode zur Messung der Anlageberatungsqualität wird die verdeckte teilnehmende Beobach-
tung eingesetzt, die auch als „Mystery Shopping“, „Mystery Testing“, „Silent-Shopper-Verfahren“ 
oder „Testkundenverfahren“ bezeichnet wird und zur Erfassung der Dienstleistungsqualität aus 
Kundensicht dient. Das Empfinden der Kunden bezüglich des Dienstleistungsprozesses bzw. ihre 
subjektive Qualitätswahrnehmung lassen sich mit ihr auf eine möglichst objektive Ebene bringen. 
Zusätzlich werden die rechtlichen Vorgaben überprüfbar kontrolliert, insgesamt also den genann-
ten Kriterien und Anforderungen (vgl. C.3.1 und C.3.2) Rechnung getragen. Aufgrund dieser Cha-
rakteristika bietet sie im Hinblick auf die Erfassung der Kriterien und Anforderungen zu Rendite 
und Risiko, zur Transparenz sowie zur Liquidierbarkeit, also deutliche Vorzüge gegenüber ande-
ren, in der empirischen Forschung weiter verbreiteten Methoden der systematischen Datenerfas-
sung wie insbesondere der Befragung und offenen Beobachtung.53 Von Vorteil ist vor allem, dass 
weder eine aufgrund des Bankgeheimnisses sowie generell in einem sensiblen Bereich wie der 
Anlageberatung regelmäßig nicht gegebene Bereitschaft der Untersuchungspersonen (Berater 
oder Kunden) zur Mitarbeit erforderlich ist, noch die Möglichkeit der Beeinflussung der Ergebnisse 
durch Reaktivität besteht, also dadurch, dass sich die Untersuchungsobjekte – insbesondere die 
Berater – bewusst darüber sind, Untersuchungsgegenstand zu sein und die Möglichkeit haben, auf 
den Datenerhebungsvorgang selbst zu reagieren. Durch die Möglichkeit, viele relevante Rahmen-
bedingungen wie z.B. die Situation der Testkunden und die erfragten Informationen konstant zu 
halten, kann zudem eine hohe Vergleichbarkeit der Ergebnisse erreicht werden. Beim Einsatz rea-
ler Kunden als Testpersonen oder Untersuchungsobjekte, die sich nicht nur bezüglich ihrer finan-
ziellen und personellen Situation unterscheiden, sondern auch unterschiedliche Qualitätsauffas-
sungen haben und in unterschiedlichem Maße fähig sind, Erlebtes wahrzunehmen, zu verarbeiten, 
zu memorieren und wiederzugeben, ist diese gerade nicht gegeben.  

Im Grundprinzip wird mit der gewählten Vorgehensweise ganz praktisch verbunden, zu überprüfen, 
inwieweit überhaupt und wenn ja, in welchem Ausmaß Wettbewerb im Retail Banking54 und spe-
ziell im Bereich der so genannten „Riester“-Produkte besteht. Unterstellt wurden nämlich teilaufge-
klärte Verbraucher, die nach Studium der diversen Testberichte der Stiftung Warentest zu den 
„Riester“-Produkten55 zum Entschluss kommen, schriftlich Angebote zu „Riester“-Produkten (vgl. 
C.1) einzuholen. Die Test-Verbraucher wollten also den viel zitierten Wettbewerb nutzen und mög-
lichst viele aussagekräftige alternative Angebote erhalten. Vorgegangen wurde per Brief mit der 
Bitte um ein Angebot gemäß den oben dargestellten Annahmen (vgl. C.3.3), in einigen Fällen 
musste insbesondere mangels Angabe der Kosten laut AltZertG (vgl. C.3.2; Gesetz über die Zerti-
fizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen (Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetz) nachgefragt werden. Indirekt wurde mit der Nutzung der Publikationen der 
Stiftung Warentest impliziert, dass die hier getesteten Anbieter grundsätzlich zu aussagekräftigen 
Angeboten bereit sein dürften.56 Allein schon aufgrund geographischer Gegebenheiten war die 
Schriftform die einzig mögliche Vorgehensweise, in einheitlicher Methode möglichst viele Anbieter 
zu erreichen.57  

                                            
53 Vgl. zu den typischen Methoden einer systematischen Datengewinnung in der empirischen Forschung z.B. Oehler 

1995. Vgl. zur Nutzung und Diskussion der Methode des „Mystery Testing“ im Retail Banking Oehler/Kohlert 2008, 
Kohlert 2009. 

54 Zum Wettbewerb im Retail Banking vgl. z.B. Oehler 2005e und 2005f; vgl. auch Oehler 2005a. 
55 Vgl. Stiftung WT 2008c, 2008d, 2008g und 2008h (alle vier nahezu unverändert auch in 2008f). 
56 Auf Nachfrage hat der zuständige Untersuchungsleiter der Stiftung Warentest mitgeteilt, dass die Stiftung Warentest 

bei ihrer Untersuchung eine offene Anbieterbefragung durchgeführt, also nicht verdeckt erhoben hat. Mit dem in der 
Studie gewählten Vorgehen bezogen auf die von der Stiftung Warentest dokumentierten Anbieter werden alle wesent-
lichen Marktteilnehmer erfasst (vgl. Kohlert 2009).  

57 Die Stiftung Warentest (2008h, 25) weist zumindest für Banksparpläne auf ein regionales Versorgungsproblem hin. 
Bezüglich dezentral agierender strukturierter Vertriebe, die mehr oder weniger direkt im Auftrag nur zentral aufgestell-
ter Anbieter operieren (z.B. manche Versicherer), könnte eingewandt werden, dass ein verdecktes Vorgehen auffällig 
werden kann, da eine Zentrale möglicherweise seltener angeschrieben wird. Sollte dies tatsächlich der Fall sein, so 
könnte erwartet werden, dass die folgenden Angebote „unter Beobachtung“ eher vollständiger und transparenter aus-
fallen. Dies wäre der ökonomischen Überlegung geschuldet, dass unter der Erwartung, dass viele Abschlüsse auch 
mit wenigen Informationen erreicht werden könnten, es in einer kurzfristigen Effizienzüberlegung scheinbar sinnhaft 
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Jedes Angebot wird entsprechend den weiter oben erörterten qualitativen und quantitativen Krite-
rien beurteilt. Im qualitativen Bereich stehen mehr als 20 verschiedene Aspekte, bei der quantitati-
ven Analyse nochmals mehr als 20 Kriterien zur Verfügung. Bevor auf die einzelnen Kriterien und 
Anforderungen en detail eingegangen wird, soll zunächst nachstehend ein erster Einblick in die 
Rückläufe zur Akquisition der Angebote vermittelt werden. 

Befragt wurden je Testkunde, also je getrennt für 45-Jährige (Stichprobe 1) und für 30-Jährige 
(Stichprobe 2) Verbraucher und Verbraucherinnen (vgl. C.3.3), 99 verschiedene Anbieter ohne 
Vorgabe der Produktart (vgl. C.1). In jedem Fall wurde bewusst auf die Angabe von Telefonnum-
mer und E-Mail-Adresse verzichtet, um vergleichbare Angebote zu erhalten. Folgende erste de-
skriptive Befunde zum Anbieterverhalten lassen sich zusammenfassen: 

 In Stichprobe 1 lehnten 12 Anbieter mit Verweis auf das Regionalprinzip jedes Angebot ab. 
Weitere 19 Anbieter betonten, nur persönlich ein Angebot abgeben zu können, oder be-
gründeten eine Angebotsverweigerung mit dem Fehlen von Daten, die aber zur Verfügung 
standen. 13 Anbieter verwiesen sinngemäß auf das Erfordernis eines Telefonats (siehe 
auch unten), ohne das kein Angebot möglich sei. Weitere 7 Anbieter reagierten gar nicht. 
Hier verbleiben zunächst 48 Anbieter. In Stichprobe 2 ergibt sich ein vergleichbares Bild 
(51 Anbieter zunächst verbleibend; 16 „regional“, 20 „nur persönlich“, 12 ohne Reaktion).  

 Hinsichtlich der Handhabung des Datenschutzes fällt bei einzelnen – zum Glück nur weni-
gen – Anbietern ein Umgang mit der Angebotsnachfrage auf, die problematisch erscheinen. 
Zum einen wurden Bekannte und Verwandte der Testperson am Adressort von Bank- und 
Sparkassenmitarbeitern angesprochen, um „Näheres“ zu erfahren. Zum anderen fand eine 
Weitergabe der Anfrage an andere Intermediäre statt, die nicht direkt zu dem Unternehmen 
gehören, das jeweils angefragt wurden. Zudem wurde zumindest in einem Fall versucht, 
quasi in einer „Sippenklärung“, zur Testperson gleichnamige Personen an der Adresse 
über eine anbieterinterne Kundendatenbank ausfindig zu machen und anzusprechen. 

 Ein kleiner Unterschied zwischen beiden Stichproben bestand darin, dass in einem Fall ei-
ne Telefonnummer des Testkunden grundsätzlich recherchiert werden konnte, im anderen 
aber nicht. Ohne dass Anrufe erwünscht waren, wurde die Adresse mit recherchierbaren 
Telefonanschluss vom ersten Tag an und über mehrere Wochen einem regelrechten Tele-
fon-Bombardement ausgesetzt. Die jeweilige Bitte zu schriftlichen Angeboten wurde meist 
ignoriert, Anrufe wurden wiederholt („Druck“). Interessant ist des Weiteren, dass in der 
Stichprobe ohne Telefonmöglichkeit die selben Anbieter, die den Telefondruck versuchten, 
sehr wohl auch so zu schriftlichen Angeboten in der Lage waren, diese aber nach den An-
rufen in der anderen Stichprobe meist ausblieben. Die Angaben in den Angeboten dieser 
Anbieter waren zunächst überproportional häufig ohne nachvollziehbare Kostenangaben 
(siehe unten). 

 In Stichprobe 1 fehlten bei 22 Anbietern, also bei der knappen Hälfte, nutzbare Angaben zu 
den Kosten, obwohl zum Teil unterschriftsreife Verträge mitgesandt wurden oder Informati-
onen teilweise die Überschrift „vorvertragliche Informationen“ trugen. Eine schriftliche 
Nachfrage erbrachte nur in etwa drei Viertel soweit Erfolg, dass die Angebote ausgewertet 
werden können (17 von 22 Anbietern). In Stichprobe 2 ergibt sich ein ähnlich negatives 
Bild: 23 der 51 Anbieter mussten nachgefragt werden (45%), davon haben nur 12 auswert-
bare Informationen geschickt, das heißt, dass fast die Hälfte der Anbieter selbst auf Nach-
frage keine nutzbaren Kosteninformationen bereitgestellt haben. Dazu fällt auf, dass bei 
manchen Anbietern der jeweilige Sachbearbeiter „entscheidet“, ob die Angebote alle not-
wendigen Kostenangaben besitzen oder nicht: Einige Angebote vom selben Anbieter un-
terscheiden sich. 

                                                                                                                                                 
ist, auch nur wenige Informationen bereitzustellen. Die genannte „Zentrale“-Tendenz ist im übrigen nicht zu beobach-
ten.  
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 Insgesamt verleiben damit in Stichprobe 1 43 Anbieter mit 71 Produkten (27 Banksparplä-
ne, 13 Fondssparpläne, 21 Lebensversicherungen, 10 fondsgebundene Versicherungen) in 
Stichprobe 2 40 Anbieter mit 63 Produkten (25 Banksparpläne, 12 Fondssparpläne, 20 Le-
bensversicherungen, 6 fondsgebundene Versicherungen). 

 

Anschließend an diese kurze deskriptive Statistik beginnt die qualitative Analyse mit der Auswer-
tung der verfügbaren Angebote zur Transparenz, Verständlichkeit, Informationsbereitstellung und 
Informationsdarstellung/Framing (vgl. C.3.1).  

 Ein zentraler Aspekt ist die bereits kurz angesprochene Transparenz hinsichtlich der im 
„Riester“-Produkt anfallenden Abschluss- und Vertriebskosten sowie der weiteren 
Verwaltungskosten und sonstigen Kosten im Rahmen der Vermögensanlage. In der 
weiteren Analyse wird weitgehend auf die oben genannten Regelungen des AltZertG (vgl. 
C.3.2; Gesetz über die Zertifizierung von Altersvorsorge- und Basisrentenverträgen (Alters-
vorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz) abgestellt. Die Ergebnisse werden anhand der ers-
ten Stichprobe dargestellt. Diejenigen der Stichprobe 2 weisen hohe Ähnlichkeit auf, aller-
dings zeigt sich interessanterweise, dass hier die Anbieter in der fast vollständig erzwun-
genen Schriftform zumindest auf schriftliche Nachfrage häufiger transparent informieren. 

 Als erster zentraler Punkt sei nochmals erwähnt, dass nur knapp die Hälfte aller Anbieter 
nutzbare Kosteninformationen zur Verfügung stellen und auch die direkte Nachfrage nach 
solchen die Transparenz nur ansatzweise verbessert. Die knappe Hälfte der untersuch-
ten Anbieter fällt also für Verbraucher aus dieser Perspektive aus, weil keine Kosten-
transparenz gegeben ist. 

 In Folgenden werden nun die Angebote der verbleibenden Anbieter analysiert, also 71 An-
gebote in Stichprobe 1 und 63 Produkte in Stichprobe 2. Hinsichtlich der Kosteninformatio-
nen werden dabei auch Angaben der Anbieter nicht grundsätzlich als negativ eingestuft, 
die der Verbraucher einigermaßen selbst zusammensuchen kann, soweit überhaupt nach-
vollzogen werden kann, welche Kosteninformationen gemeint sein könnten (im Detail siehe 
unten). 

o In dieser schon recht großzügigen Vorgehensweise fallen in Stichprobe 1 immer noch 
40% aller Angebote durch, weil eine oder mehrere zentrale Kostenangaben fehlen. Es 
fehlen entweder klare Angaben zu den Abschluss- und Vetriebskosten oder den Verwal-
tungskosten überhaupt, oder eine Angabe zur Verteilung fehlt oder es mangelt an der 
zwingend vorgeschriebenen Angabe der Kosten in Euro. In Stichprobe 2 fallen immerhin 
30% der Angebote durch. 40% der untersuchten Angebote für 45-Jährige und 30% 
der untersuchten Angebote für 30-Jährige weisen also ein oder mehrere zentrale 
Mängel auf. 

o Ein wesentlicher Aspekt der Kostentransparenz liegt im gesetzlich vorgeschriebenen 
Ausweis aller Kosten in Euro (vgl. C.3.2). Dieser Aspekt ist neben möglichen Hinwei-
sen aus der Struktur der Kosten u.a. deshalb wichtig für eine Förderung der Vergleich-
barkeit von „Riester“-Produkten, weil Verbrauchern nur so ansatzweise die absolute Be-
lastung eines möglichen Produktes zumindest während der Ansparphase und damit der 
potentielle Vermögensverlust im Vergleich verschiedener Alternativen vor Augen geführt 
wird. Mit dieser Transparenzvorschrift haben die Anbieter anscheinend große Probleme. 
Fast 40% der Angebote weisen die Kosten in Euro nicht aus oder machen nur 
teilweise Angaben.  

Ein Beispiel sei angeführt, um die Problematik zu verdeutlichen (die Information wurde 
trotz Nachfrage so gegeben, s.o.): „... Die Abschlusskosten betragen jährlich 0,76% der 
Beitragssumme. Als Beitragssumme gilt hier die Summe aller vertraglich vereinbarten 
Beiträge, wobei Beiträge innerhalb der flexiblen Abrufphase nur zur Hälfte berücksichtigt 
werden. Die Beitragssumme umfasst jedoch höchstens die Summe der in den ersten 30 
Jahren fälligen (vollen) Beiträge. Diese Abschlusskosten werden jährlich erhoben, je-
doch nicht länger als bis zum Ablauf des fünften Versicherungsjahres. Für ... Altersvor-
sorgezulagen betragen die Abschlusskosten jeweils 4,00% des Zulagenbetrages. Die 
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Vertriebskosten betragen jährlich 1,50% des vereinbarten Jahresbeitrages. Die Verwal-
tungskosten betragen jährlich 3,00% des vereinbarten Jahresbeitrages und 4,50% des 
Zuzahlungsbetrages bei jeder ... Altersvorsorgezulage. Zusätzlich fallen jährliche Ver-
waltungskosten an, die vor Rentenbeginn 0,08% des bei Rentenbeginn gegebenen De-
ckungskapitals und nach Rentenbeginn 2,00% der Jahresrente betragen. ....“. 

Aber auch kürzere Formulierungen erscheinen nicht geeigneter: „...Gemessen an dem 
dargestellten Guthaben ...“ (AOe: in das eine angenommene Wertsteigerung von 6% 
eingebaut ist >>> Kosten ohne Wertsteigerung?); und: „... sonstige Kosten ... monatlich 
0,03 Euro je 100 Euro Deckungskapital ...“.  

Manche Anbieter sind offensichtlich der Auffassung, Verbraucher könnten so einfach die 
Kostenbeträge in Euro ermitteln und dabei auch die ganzen Fachtermini korrekt interpre-
tieren. 

o Hinsichtlich der Abschluss- und Vertriebskosten ist zunächst zu prüfen, ob diese ins-
gesamt alle ersichtlich sind. Dem Erfordernis kommen leider nur etwas mehr als drei 
Viertel der Anbieter nach. Fast ein Viertel aller Produkte (23%) haben den Makel, zu-
mindest teilweise intransparent hinsichtlich der Abschluss- und Vertriebskosten zu sein, 
das heißt überhaupt nutzbare Angaben zu den Kosten zu machen. Dabei wurde schon 
recht großzügig ausgewertet: 

Zugunsten der Anbieter wird auch dann eine Transparenz attestiert, wenn Formulierun-
gen wie (Bank/Sparkasse) „... Verwaltungskosten laut Preisaushang; derzeit belaufen 
sich die Kosten auf...“, oder „... Darüber hinaus können einmalige Verwaltungskosten 
beim Übergang von der Anspar- in die Auszahlphase erhoben werden ...“, oder „... Für 
den Abschluss der Rentenversicherung ... (gemeint ist die Kapitalverrentung zu Beginn 
der Auszahlphase, Oe) ... können weitere Kosten entstehen ...“, oder alternativ „... Im 
Falle der Vereinbarung einer Leibrente oder einer lebenslangen Teilkapitalverrentung im 
Rahmen eines Auszahlungsplans in der Auszahlungsphase wird der Sparer gegebenen-
falls  mit angemessenen Abschluss- und/oder Vermittlungskosten belastet ...“ 

Diese Zitate, die für die meisten Banksparpläne und Fondssparpläne zutreffen, rühren 
an einem sehr wunden Punkt der „Riester“-Produkte solcher Art: Es besteht eine klare 
„Kostenfalle“ dahingehend, dass Verbraucher eben nicht alle Kosten erfahren, die für 
die Beurteilung des Gesamtprodukts, also der Anspar- und der Auszahlungsphase, we-
sentlich sind. Wie sollen Verbraucher dabei auswählen? Bezüglich der später in der 
quantitativen Analyse geführten Diskussion hinsichtlich der vor allem bei Versicherungs-
produkten zumindest anfänglich hohen Kostenanteile ist also zu beachten, dass Bank- 
und Fondssparpläne dagegen ein nicht unerhebliches Kostenrisiko bergen, welches bei 
den meisten Versicherungsprodukten nicht besteht.  

Des Weiteren wird damit schon an dieser Stelle klar, dass eine Beurteilung des 
Verbrauchers in gedachten zwei Stufen sinnvoll erscheint, erstens anhand des erreich-
ten Endvermögens zum Renteneintritt und zweitens hinsichtlich der Bedingungen für die 
danach erfolgende Verrentung (vgl. die in dieser Studie verwendeten quantitativen Grö-
ßen, C.3.3). 

Als Intransparenz dagegen wird gewertet, wenn z.B. bei Fondssparplänen aufgrund der 
nicht einzeln berechneten Folgen der Aufschläge nur im Kleingedruckten nach intensiver 
Suche Formulierungen gefunden werden wie: „... Zur Abgeltung der Abschluss- und Ver-
triebskosten werden die beim Erwerb der Investmentfondsanteile ... anfallenden Ausga-
beaufschläge erhoben, deren Höhe sich aus dem Verkaufsprospekt der betreffenden In-
vestmentfonds in der jeweils geltenden Fassung ergibt (derzeit ...). ...“. 
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o Sodann ist die Angabe zur Verteilung der Abschluss- und Vertriebskosten (mindes-
tens auf die ersten 5 Jahre) zu klären.  

Hierzu ist zunächst anzumerken, dass diese Regelung vor 2004 noch bei einer Vertei-
lung auf die ersten 10 Jahren lag, hier also klar zu Lasten der Verbraucher geändert 
wurde, weil vorzeitige Vertragsauflösungen noch teurer werden (siehe unten, quantitati-
ve Analyse nach 3, 5 und 10 Jahren). Die Bundesregierung begründet diese insbeson-
dere die Versicherer begünstigende Änderung so: „... Letztlich stellt die jetzige, seit 2004 
geltende Regelung, wonach diese Kosten auf mindestens fünf Jahre zu verteilen sind 
(vor 2004: zehn Jahre), einen Kompromiss dar zwischen einerseits dem Verbraucher-
schutz und andererseits dem staatlichen Interesse an einer möglichst hohen Verbreitung 
der Riester-Rente, die nur mit einem ausreichend motivierten Vertrieb sichergestellt 
werden kann ...“ (Deutscher Bundestag (2008d) Drucksache 16/10501, 16. Wahlperiode 
8.10.2008, 7).  

Mit 28% fehlt deutlich mehr als einem Viertel aller untersuchten Produkte eine klare 
Kennzeichnung der Kostenverteilung.  

o Auch die Verwaltungskosten und die sonstigen Kosten, die insgesamt für die Ver-
mögensanlage und Verwaltung anfallen, müssen angegeben werden. Nur etwas mehr 
als drei Viertel aller untersuchten Produkte (77%) weist diese Kostenkomponente offen 
aus, das heißt ein Viertel aller Angebote weist überhaupt nutzbare Angaben zu den Kos-
ten aus. Dabei wurde schon recht großzügig ausgewertet: 

Zugunsten der Anbieter wird auch dann auf Transparenz erkannt, wenn Formulierungen 
wie (Versicherung) „... An sonstigen Kosten können Gebühren nach dem Kostenver-
zeichnis in den Versicherungsbedingungen anfallen ...“ Verwendung finden. 

Solches gilt auch, wenn bezüglich der „Kostenfalle“ nur Verwaltungskosten dabei er-
wähnt werden (Bank/Sparkasse): „... Darüber hinaus können einmalige Verwaltungskos-
ten beim Übergang von der Anspar- in die Auszahlungsphase erhoben werden ...“; theo-
retisch nicht schlecht, da es zusätzlich heißt: „... Abschluss- und Vertriebskosten werden 
für den Altersvorsorgevertrag nicht berechnet ...“ (Unterstreichung Oe). 

Intransparenz ist zu attestieren, wenn z.B. Formulierungen zu finden sind wie „... Ausga-
beaufschläge und Verwaltungskosten wurden bei den zugrundeliegenden Berechnun-
gen nicht berücksichtigt. Kosten einer Depotverwahrung ... bleiben unberücksichtigt.“  

Intransparenz liegt auch vor, wenn z.B. bei Fondssparplänen aufgrund der nicht einzeln 
berechneten Folgen der Prozentsätze nur im Kleingedruckten nach intensiver Suche 
Formulierungen gefunden werden wie: „... Zur Abgeltung der Kosten für die Verwaltung 
des gebildeten Kapitals werden Gebühren erhoben, deren Höhe sich aus dem Ver-
kaufsprospekt der betreffenden Investmentfonds in der jeweils geltenden Fassung ergibt 
und die diesen unmittelbar belastet werden (derzeit ...). Darüber hinaus werden ... Ge-
bühren für die Depotverwaltung erhoben, deren Höhe und Zahlweise sich aus den Be-
dingungen für ... in der jeweils geltenden Fassung in Verbindung mit dem aktuellen All-
gemeinen Preisverzeichnis ergibt (derzeit ...) ... Außer den Depotgebühren erhält die 
Depotbank eine tägliche Vergütung in Höhe von 1/365 (in Schaltjahren: 1/366) von bis 
zu 0,05% des börsentäglich festgestellten Inventarwertes der betreffenden Investment-
fonds ...“. 

o Interessant ist gegebenenfalls die Beobachtung, dass einige Anbieter ihre prozentualen 
Kostenangaben nach Eigenbeitrag und Zulage deutlich unterscheiden und die letztere 
prozentual mehrfach höher belasten. Aus der Sicht der Verbraucher ist dies mit Blick auf 
die Gesamtkosten und ihre Struktur eher unwesentlich, eine Regulierung, die Kosten-
sätze auf Zulagen nicht gestatten würde, ist ohnehin nicht bekannt. Ob es kommunikati-
onspolitisch opportun erscheint, als Anbieter gegenüber dem Staat zu signalisieren, man 
nutze die Zulagen nach Prozentpunkten (nicht unbedingt nach Absolutbeträgen) über-
proportional für die eigenen Kosten, sei dahingestellt. 
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o Außerdem dürfte es für Verbraucher interessant sein, in welcher Höhe Wechselkosten 
anfallen, wenn das Produkt und/oder der Anbieter gewechselt werden soll, ganz abge-
sehen von der verbindlichen Vorschrift des AltZertG (siehe oben). Nur zwei Drittel aller 
Produkte enthalten hierzu die geforderten Angaben. Die Wechselkosten variieren bei 
den meisten Produkten in einer Höhe von 40 Euro bis zu einer Höhe von 150 Euro.  

Einigen wenigen Anbietern gelingt es aber in ihren Vertragstexten auch Formulierungen 
unterzubringen, die leicht eine weitere „Kostenfalle“ bergen, z.B.: „... 2% vom Guthaben, 
mindestens 25 Euro ...“.  

o Ferner verweist die Stiftung Warentest (2008g, 33) zu Recht darauf hin, dass es für 
Verbraucher wichtig sein könnte zu erfahren, ob Ratenzuschläge für unterjährige Zah-
lungen (z.B. monatlich oder quartalsweise) bestehen. Fast alle Produkte (90%) enthalten 
dazu keine oder keine nachvollziehbaren Angaben. Bei den verbleibenden 7 Produkten 
wird man erst im Kleinstgedruckten fündig, in seltenen Fällen findet sich eine Angabe of-
fensiv gut sichtbar für die Kunden. 

 

 Ein weiterer wesentlicher Teil der Transparenz betrifft die Information zur Wertentwicklung 
und zur Unsicherheit (Risiken).58  

Zu dieser Analyse gehören auf den ersten Blick das Wertzuwachsrisiko nominal (ohne 
Inflation), real (mit Inflation), vor Kosten und nach Kosten (vgl. C.3.2, gesetzlicher Ka-
pitalerhalt: Eigenbeiträge und Zulagen ohne Abzüge). Des Weiteren ist aber zu überprüfen, 
inwiefern die Berechnung der Rente nachvollziehbar dokumentiert wird. Dabei sind ins-
besondere auch Informationen zu den Zinszusagen und Aussagen zur Veränderlichkeit von 
Preisen/Kursen zu klären. Die nach AltZertG (siehe oben C.3.2) vorgeschriebene Darstel-
lung der Wertentwicklung modellhaft mit den drei Prozentsätzen 2%, 4% und 6% einer 
möglichen Wertentwicklung stellt ohnehin eine Mindestanforderung dar. Ebenso wichtig ist 
eine Transparenz hinsichtlich potentieller Vertragsänderungen (Kündigen, Ruhen, 
Tod) und der Aspekt, inwieweit zumindest die von einem Anbieter angebotenen Produkte 
vergleichbar dargestellt werden und nicht Berechnungen, Aussagen und Leistungsver-
sprechen enthalten, die nicht angefordert wurden, aber die Transparenz und Vergleichbar-
keit mit Produkten anderer Anbieter erschweren. 

o Risiko/Unsicherheit bzw. Variabilität der Wertentwicklung(szusagen), Wertzuwachsrisi-
ko: Alle „Riester“-Produkte enthalten zukunftsbezogen mindestens ein einzelnes Preisri-
siko (Zins(änderungs)risiko bei zinstragenden Produkten, Banksparplänen) oder eine 
Kombination aus solchen (Zins- und Kursrisiko bei Nutzung von Fonds oder bei der An-
lage von Versicherungen). Ökonomisch erscheint leicht nachvollziehbar, dass bereits die 
Einschätzung nur eines einzelnen Preisrisikos wie des Zinsänderungsrisikos mit seinen 
vielfältigen Einflussfaktoren schwierig erscheint, die unterschiedliche Koppelung aber 
von verschiedenen Preisrisiken (Aktienkurse, Zinsen, Ausfälle Emittenten/Kontrahenten, 
Währungen) noch um einiges diffiziler und wesentlich aufwendiger wird, mit der Folge, 
dass in der Regel die Aussagekraft der Prognose deutlich sinkt. 

In fast 60% aller Angebote wird die vorgeschriebene modellhafte Wertentwicklung 
nicht dargestellt. Damit wird in diesen Fällen noch nicht einmal den gesetzlichen Min-
deststandards genügt. Zugunsten von Anbietern wurde dabei bereits berücksichtigt, 
wenn statt der Untergrenze von 2% der Höchstrechnungszins eingesetzt wurde. 

Wesentlich sind auch Informationen zum gesamten Risikopotential, gegebenenfalls  
auch der Anlagestruktur der im Angebot genannten Produkte. Bezug nehmend auf die 
gesetzlichen Mindeststandards wird meist eine gesetzesähnliche Formalformulierung 
verwendet, die wenig Aussagegehalt besitzt. Aber selbst dann schaffen nur knapp 60% 
der Angebote diese Hürde. Oft sind die Angaben auch so verklausuliert im Kleinstge-

                                            
58 Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen sein, dass die Kosten und deren Risiken natürlich auch hier hätten 

einbezogen werden können, quasi in einer Nettobetrachtung; allerdings auf Kosten einer transparenten Analyse, 
weswegen die getrennte Erörterung gewählt worden ist. 
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druckten oder derart mit Fachtermini dargestellt, dass die meisten Verbraucher solches 
kaum nachvollziehen und verstehen können. Dies fällt insbesondere bei den insgesamt 
komplexeren Produkten der einfachen und der fondsgebundenen Rentenversicherung 
und den Fondssparplänen auf. Allerdings werden Zins(änderungs)risiken bei Bankspar-
plänen ebenfalls nur selten wirklich transparent.59 

Eine weitere für Verbraucher interessante Information liegt in der Einschätzung des 
Anbieters hinsichtlich der Wertentwicklung in der Ansparphase und in der Renten-
phase, denn man möchte ja gerne wissen, was der Anbieter in seinem Produkt für rea-
listisch hält. Nur ca. zwei Drittel aller Angebote enthielt eine solche Einschätzung über-
haupt, wobei die häufigste Nennung bei 6% (Einzahlungsphase) bzw. 4% (Rentenpha-
se) lag. 

Geprüft wurde des Weiteren, ob die Angebote erklären, wie die Renten unter Einbezie-
hung der Eigenbeiträge und Zulagen berechnet werden. In beiden Stichproben war dies 
nur bei einem Produkt tatsächlich gegeben, alle anderen Angebote enthielten, wenn 
überhaupt, so kryptische Angaben, dass die dargestellten Berechnungen für die Anspar- 
und Rentenphase auch nach intensiveren Recherchen kaum möglich war. 

Zusätzlich interessiert Verbraucher, inwiefern feste Überschüsse in die Wertentwick-
lung einfließen, oder ob unsichere Bewertungsreserven vorliegen sowie, ob mit 
Schlussüberschüssen gearbeitet werden und wie unsicher diese sind. Immerhin enthiel-
ten fast alle Angebote zumindest Hinweise darauf, welche Wertentwicklungsbestandteile 
sicher zugesagt und welche mit Unsicherheit behaftet sind. Dagegen wird nur in einem 
einzigen Versicherungsangebot ausdrücklich erwähnt, auf welche u.a. um Kosten redu-
zierte Summe („Sparanteil“) sich der Höchstrechnungszins von derzeit 2,25% tatsächlich 
bezieht, in allen anderen Fällen bleibt es Verbrauchern überlassen, eine solche Sach-
kenntnis zu besitzen. Entsprechend kann hinsichtlich des Wertzuwachsrisikos nicht ge-
rade von hoher Transparenz gesprochen werden, ein sicherlich wunder Punkt bei Ange-
boten zu „Riester“-Versicherungen. Noch offensichtlicher wird die Problematik bei 
fondsgebundenen Versicherungen. Fondssparpläne verweisen inzwischen nahezu uni-
sono darauf, dass „alles“ möglich erscheint, eine wenig hilfreiche Einschätzung für 
Verbraucher, die ein Risiko für sich abschätzen möchten. 

Im Rahmen des Wertzuwachsrisikos ist bei den zinstragenden Produkten wie den Bank-
sparplänen ebenfalls eine hohe Transparenz nur dann gegeben, wenn zunächst klar 
dargestellt wird, wie das Verzinsungssystem funktioniert und dann gegebenenfalls  er-
läutert wird, wie der Referenzzins und der Zins des Produkts bestimmt sowie, wie er 
wann angepasst wird.60 Deutlich mehr als die Hälfte der einschlägigen Angebote infor-
miert praktisch nicht nachvollziehbar über den gewählten Referenzzins, fast kein Pro-
dukt enthält Angaben über gegenüber der Umlaufrendite verzögerte Anpassungen. Bei 
den Staffel- und Bonuszinsangeboten fehlt in der Regel eine klare Dokumentation, wel-
che Wertentwicklungsschwankung auf der Grundlage des variablen Basiszinses ent-
steht. Schließlich wird in fast keinem Angebot ersichtlich, welche Risiken aus einer an-
bieterseitigen Kündigung des Referenzzinsmodells für Verbraucher folgen. So einfach 
und transparent ein Produkt wie eine Banksparplan dargestellt werden könnte, so sehr 
entsteht der Eindruck, dass hier bei vielen Angeboten nur sehr eingeschränkt wert auf 
genau diese Transparenz gelegt wird, aus welchen Gründen auch immer. Das mit Bank-
sparplänen vorhandene Preisrisiko können aufmerksame Verbraucher indirekt oft nur 
dadurch entdecken, dass in der deutlichen Mehrheit der Angebote die Anbieter anfäng-
lich mit einer deutlich geringeren Verzinsung starten, als sie selbst in ihrer Einschätzung 
zur Wertentwicklung (siehe oben) angeben. Die Risikoprämie möglicher Zinsänderungen 

                                            
59 Dabei können sich Anbieter formal noch auf der relativ sicheren Seite wähnen, da selbst der Vorschlag des BMELV 

zu den so genannten Produktinformationsblättern (PIB) praktisch auf die Thematik des Zins(änderungs)risikos bei 
zinstragenden Produkten verzichtet (und allgemein damit dann verbunden auch das Geldanschlussrisiko sowie das 
Liquiditätsrisikos bei festen Vertragslaufzeiten ignoriert); ob man diese wichtigen Informationen den Verbrauchern 
nicht zumuten möchte oder diesen wesentliche Aspekt gegebenenfalls  schlicht vergessen hat, bleibt offen. Die im 
PIB auftauchende Rubrik „Kursrisiko/Geschäftsrisiko“ erscheint jedenfalls alles andere als zielführend zu sein. 

60 Vgl. hierzu z.B. die informative Kurzerörterung in Stiftung WT 2008h, 27; vgl. auch StiftungWT/vzNRW 2007, 139. 
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zahlt der Kunde, auch wenn natürlich auch vertriebstechnische Erwägungen hinter die-
sem Anbieterverhalten stehen könnten (Vermeidung von später, bei gestiegenen Zinsen, 
kündigender „Laufkundschaft“, die anfänglich höhere Zinsen „mitnehmen“). Das 
Zins(änderungs)risiko ist sicherlich ein wunder Punkt bei den Banksparplänen, der viel 
zu wenig thematisiert wird, und der nur bedingt (bei sehr kurzen Laufzeiten und bezogen 
auf das einlagensicherungssystemgefederte Ausfallrisiko) zu der häufiger kolportierten 
Einschätzung als „sicheres“ Produkt passen will (vgl. C.1). 

Für verschiedene Interessenlagen der Verbraucher wesentlich ist die Überprüfung, in-
wieweit Informationen bereitgestellt werden, wie sich Guthaben, Rückkaufs- und Über-
tragungswerte ohne sichere Überschüsse und Boni entwickeln, damit verlässliche 
Rückschlüsse für die Kündigung, die Beitragsfreistellung (Ruhen), die Übertragung bei 
einem Vertragswechsel oder den Todesfall möglich sind. Ca. 80% der Angebote in 
Stichprobe 1 und fast drei Viertel aller Angebote in Stichprobe 2 enthält dazu keine klar 
verwertbaren Angaben, obwohl zum Teil unterschriftsreife Verträge mitgesandt wurden 
oder Informationen teilweise die Überschrift „vorvertragliche Informationen“ trugen. 

o Fast alle Angebote entziehen sich der ökonomischen Aufklärung über den Kaufkraftver-
lust bis zum Eintritt in die Rentenphase oder darüber hinaus. Einige wenige Anbieter 
weisen das Inflationsrisiko aus oder beziehen dies (intransparent) in ihre Modellrech-
nungen mit ein. Dabei wird deutlich, dass hier eher versucht wird, die Rechen- bzw. 
Schätzgrößen zur Wertentwicklung oder zur Rentenzahlung möglichst gut darzustellen, 
indem man Inflationserwartungen vermeidet. 

o Abschließend bleibt anzumerken, dass mehreren Angeboten eines Anbieters kaum 
auch nur der Versuch unternommen wird, die Produkte einigermaßen für Verbraucher 
vergleichbar darzustellen. Ein Vergleich scheitert schon meist allein daran, dass unter-
schiedliche Grunddaten verwendet werden (mal mit, mal ohne Inflation, mit und ohne 
Einkommenssteigerung, vor und nach Kosten). Daneben „vernebeln“ oder „verschleiern“ 
in die Angebote eingebaute Zusätze wie zusätzlich Versicherungsleistungen, Einkom-
menssteigerungen, Steuervariationen etc., die im Angebotsanschreiben nicht verlangt 
waren, in einigen Fällen die Vergleichbarkeit der Angebote verschiedener Anbieter. 

 

 

Anschließend an diese qualitative Analyse hinsichtlich Transparenz, Verständlichkeit, Informati-
onsbereitstellung und Informationsdarstellung beschäftigen sich die weiteren Ausführungen mit der 
quantitativen Analyse analog der dargestellten Vorgehensweise, insbesondere entlang der End-
vermögensgrößen nach einzelnen Vertragsabschnitten und zum Renteneintritt sowie anhand der 
potentiellen Vermögensverluste durch die unterschiedlichen Kosten der einzelnen Produkte ent-
lang der Benchmarkanalyse. Auf die Ausführungen zu Beginn des Abschnitts C.3.3 wird ausdrück-
lich hingewiesen, einige wesentliche Aspekte seien kurz wiederholt:  

 Ausgangspunkt sind ledige, kinderlose Personen, die jährlich brutto 30.000 Euro verdienen 
und einen gesamten Sparbeitrag von 1.200 Euro (4%) leisten, der sich aus 1.046 Euro 
Eigenbeitrag und 154 Euro Zulage p.a. zusammensetzt. Es werden zwei Altersstufen, 30 
und 45 Jahre einbezogen. Zur besseren Vergleichbarkeit wird ein Vertragsbeginn am 
1.1.2009 angenommen. Der Renteneintritt liegt nach geltender Rechtslage im Normalfall 
bei 67; dieser wird zur Berechnung herangezogen. 

 Es werden verschiedene Szenarien für die Wertentwicklung angenommen, darunter ein 
Szenario, welches der Wertentwicklung der 10-jährigen Bundesanleihen entspricht (ca. 
3%), weil diese – wie andere Bundeswertpapiere auch – nahezu kostenlos erworben und 
gehalten werden können („Null-Kosten“-Benchmark). Die übrigen Zinsszenarien werden 
mit 2,5%, 4,5%, 6,5% und 9% angenommen, wobei das „Best case“-Szenario vor allem auf 
Anlageformen mit Bezug zu Aktienmärkten zielt (siehe C.1, Fondsparpläne, Fondspoli-
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cen61). Die Szenariotechnik erlaubt die Abbildung der Rendite unter Unsicherheit. An der 
Rangfolge einzelner Angebote ändert sich durch die alternativen Szenarien grundsätzlich 
nichts. 

 Mögliche kaufkraftbedingte Einflüsse (Inflation) werden in drei Szenarien berücksichtigt: 
keine Inflation, Inflation in Höhe von 2,5% und Inflation in Höhe von 5%. Auch wenn ein 
Szenario ohne Inflation ökonomisch wenig sinnhaft erscheinen mag, so wird dies hier mit-
geführt, um eine erste Vergleichsbasis zu haben. Das Szenario mit 2,5% resultiert aus ak-
tuellen Marktbewertungen im Vergleich ähnlich lang laufender Bundesanleihen mit und oh-
ne Inflationsindexierung (2016). Im Juli 2009 lag die Rendite-Differenz als Schätzer für die 
Inflation (Inflationserwartung) damit bei 2,5%. Das hier verwendete „Worst case“-Szenario 
mit 5% ist den Überlegungen stark inflationärer Entwicklungen in der Folge der so genann-
ten Finanzkrise geschuldet. Es sei hier wie auch zu den anderen Szenario-Betrachtungen 
darauf hingewiesen, dass es sich um Schätzungen für die Zukunft handelt, die ohnehin für 
die langen Zeiträume (bis zu 57 Jahre für 30-Jährige mit 20 Jahren Lebenserwartung ab 
Renteneintritt) nicht mit Eintrittswahrscheinlichkeiten bewehrt werden können. Es wird aus-
drücklich auf die Ausführungen zu Prognosen in Abschnitt B.2 verwiesen. Die hier ver-
wandte Szenariotechnik erlaubt aber eine Gegenüberstellung möglicher Entwicklung ohne 
den Anspruch der scheinbar exakten Vorhersage. 

Damit die folgende Analyse der erhobenen Angebote zu „Riester“-Produkten noch übersichtlich 
bleibt, werden aus den insgesamt analysierten 15 Szenarien (5 zur Wertentwicklung mal 3 zur In-
flation) 4 ausgewählt, die gut geeignet erscheinen, exemplarisch die Rendite-Risiko-Struktur abzu-
bilden.62  

 Szenario 1 wird – wie in C.3.3 ausgeführt – als Basisszenario verwendet, um eine so ge-
nannte „Null-Kosten“-Benchmark zu erhalten. Dies ist so zu verstehen, dass der Kauf 
von Bundeswertpapieren (gegebenenfalls  fortgesetzt) im Rahmen eines Kontos bei der Fi-
nanzagentur GmbH (ehemals Bundeswertpapierverwaltung) praktisch kostenfrei die (ge-
genwärtige) Rendite von 3% ermöglicht. Aus Gründen der besseren Vergleichbarkeit und 
einer höheren Aussagekraft werden diese 3% Wertentwicklung in der Analyse des Szena-
rios beibehalten. Gleichzeitig wird in Szenario 1 angenommen, es gäbe keine Inflation (zur 
Sinnhaftigkeit siehe oben). 

 Szenario 2 geht von den Bedingungen des Szenario 1 aus und nimmt nun eine mittlere In-
flationsrate von 2,5% an (zur Ableitung siehe oben). 

 Szenario 3 unterscheidet sich von Szenario 1 durch die Annahme einer stärkeren Wert-
entwicklung von 6,5%, die im gewählten Vorgehen der 15 Szenarien auch als gutes mittle-
res Szenario über einen langen Zeitraum (Vorsorge) verstanden werden kann. Es wird – 
wie die anderen Szenarien auch – gleichermaßen für alle „Riester“-Produkte verwendet, 
auch wenn manches Produkt/mancher Anbieter den Renditeanspruch nicht erhebt. 

 Szenario 4 schließlich ergänzt analog zu oben um einen angenommenen Kaufkraftverlust 
von 2,5%. 

Die weitere quantitative Analyse vergleicht nun die verschiedenen „Riester“-Produkte anhand der 
Endvermögensgrößen nach 3, 5 und 10 Jahren (z.B. Guthaben bei Kündigung/Wechsel) sowie 
nach 22 und 37 Jahren (Renteneintritt 45-Jährige und 30-Jährige). Zusätzlich werden die jeweili-
gen Vermögensverluste durch die erhobenen Kosten in Prozent nach 3, 5 und 10 sowie nach 22 
und 37 Jahren dargestellt. Dies erzeugt nützliche Informationen hinsichtlich eines Produktver-
gleichs, weil damit gut ersichtlich wird, welche Vermögensteile noch erreichbar bzw. anlegbar ge-
wesen wären oder zum Renteneintritt als Grundlage der Verrentung fehlen. Darüber hinaus wer-
den die potentiellen Rentenzahlungen in der Zeit der durchschnittlichen Lebenserwartung (vgl. 

                                            
61 Die Stiftung Warentest meint dazu, dass bei langer Laufzeit bis zu 10% möglich sind (2008c, 27); an anderer Stelle 

werden dann aber 9% angenommen (29). Rentenversicherungen mit Fonds werden etwas zu günstig beurteilt, da die 
Beiträge mangels Anbieterangaben als Fondsbeitrag behandelt werden, obwohl eher von einer niedrigeren Investiti-
onsquote auszugehen sein dürfte. 

62 Die anderen, hier nicht berücksichtigten Szenarien sind entweder ähnlich strukturiert (2,5% oder 4,5% Wertentwick-
lung mit den drei Kaufkraft-Szenarien) oder extremer ausgestaltet (9%). 
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C.3.3) erörtert.63 Daran lässt sich für die Rentenphase ablesen, wie viel monatlich aus dem Erspar-
ten samt Förderung aus den Zulagen übrig bleibt. Ergänzend kann auch betrachtet werden, wie 
hoch aus heutiger Sicht (2009) der entscheidungsrelevante Kapital(bar)wert ausfällt. Positive 
Werte gelten u.a. als Hinweis darauf, die Vorsorge einzugehen (Investitionsprojekt „Riester“). Sol-
che Überlegungen werden zusätzlich dadurch anschaulich, indem man die äquivalente Annuität 
analysiert. Gemeint ist damit der theoretisch gedachte monatliche Betrag, den ein Verbraucher re-
gelmäßig entnehmen könnte, wenn sein Zugewinn aus dem Vorsorgeprojekt im Vergleich zum Un-
terlassen zum Renteneintritt gerade aufgebraucht sein soll.64  

Entlang der Einteilung der typischen „Riester“-Produkte (vgl. C.1) werden im Folgenden die ge-
nannten Daten aus der empirischen Erhebung anhand der jeweiligen Durchschnittswerte (Mittel-
werte) und – soweit zielführend – auch anhand der Extremwerte (bestes Angebot, schlechtestes 
Angebot) erörtert. Einer Gesamtbetrachtung anhand der „Null-Kosten“-Benchmark (Tabelle C.3.4.1 
für 45-Jährige und Tabelle C.3.4.2 für 30-Jährige) und über alle Angebote (Tabelle C.3.4.3 für 45-
Jährige und Tabelle C.3.4.4 für 30-Jährige) folgen Daten zu den Banksparplänen (Tabelle C.3.4.5 
für 45-Jährige und Tabelle C.3.4.6 für 30-Jährige), den Fondssparplänen (Tabelle C.3.4.7 für 45-
Jährige und Tabelle C.3.4.8 für 30-Jährige), den einfachen Rentenversicherungen (Tabelle C.3.4.9 
für 45-Jährige und Tabelle C.3.4.10 für 30-Jährige) sowie den fondsgebundenen Rentenversiche-
rungen (Tabelle C.3.4.11 für 45-Jährige und Tabelle C.3.4.12 für 30-Jährige). Die Angaben werden 
auf ganze Euro und Prozentpunkte gerundet dargestellt.65  

Tabelle C.3.4.1 stellt die genannten wichtigsten quantitativen Kenngrößen der Stichprobe 1 (45-
Jährige) für die jeweilige Benchmark dar. Da keine Kosten in der Benchmark bestehen, sind die 
jeweiligen Zeilen „vor Kosten“ und „nach Kosten“ mit identischen Werten ausgefüllt. Das Szenario 
1 mit 3% Wertentwicklung ohne Inflation zeigt, dass man nach 22 Jahren zum Renteneintritt als 
Basis für eine Verrentung ein Endvermögen von 36.858 Euro erreichen kann, mit 2,5% Inflation 
aber über 9.000 Euro weniger. Der nominale Betrag aller Eigenbeiträge und Zulagen beträgt da-
gegen nur 26.400 Euro (gesetzlicher Kapitalerhalt).66 Entsprechend weichen die möglichen Ren-
tenzahlungen unter den gegebenen Annahmen erheblich voneinander ab. Während ohne den ge-
nannten Kaufkraftverlust 204 (Frauen) bzw. 230 (Männer) Euro Rente möglich wären, schmälert 

                                            
63 Die mögliche Rente wird geringer ausfallen, da von Anbietern grundsätzlich lebenslang vorgesorgt werden muss, 

nicht nur für die 17 Jahre (Männer) oder die 20 Jahre (Frauen), vgl. C.3.3. Für einen Vergleich der Produkte ist dies 
aber unerheblich, solange alle Kosten bekannt sind. 

64 In anderen Worten stellt somit eine positive (negative) Annuität einer Investition den Betrag an, den der Anleger bei 
Durchführung der Investition in jedem Jahr zusätzlich entnehmen könnte (zusätzlich einlegen müsste), ohne deshalb 
ein anderes Endvermögen zu erhalten als er im Falle der Realisierung der Unterlassensalternative, dem Nichtab-
schluss des Vertrages erhalten würde. Die positive (negative) Annuität gibt somit den Betrag an, um den die Einzah-
lungsüberschüsse in jedem Jahr geringer (höher) sein dürften (müssen), ohne deshalb ein anderes Endvermögen zu 
erreichen als bei Nichtabschluss des Vertrages. Der Abschluss eines Rentenversicherungsvertrags ist damit nur dann 
vorteilhaft, wenn die Annuität größer gleich null ist. 

65 Es sei auf die obigen Ausführungen zur so genannten „Kostenfalle“ verwiesen. Bei Bank- und Fondssparplänen er-
fahren Verbraucher nicht alle Kosten, die für die Beurteilung des Gesamtprodukts, also der Anspar- und der Auszah-
lungsphase, wesentlich sind. Hinsichtlich der vor allem bei Versicherungsprodukten zumindest anfänglich hohen Kos-
tenanteile ist also zu beachten, dass Bank- und Fondssparpläne dagegen ein nicht unerhebliches Kostenrisiko ber-
gen, welches bei den meisten Versicherungsprodukten nicht besteht. Die Angaben bei Bank- und Fondssparplänen 
sind also zumindest für die Renten zu günstig.  
Versicherungsprodukte erheben schon heute Kosten auch für die Rentenphase (in den Abschluss- und Vertriebskos-
ten, in den Verwaltungskosten, in den sonstigen Kosten), die bei den Angeboten der Bank- und Fondssparpläne re-
gelmäßig nicht angegeben sind. Dafür wird in diesem Vergleich auf die Einbeziehung der direkt für die Rentenphase 
angegebenen Kosten der Anbieter, meist Verwaltungskosten, verzichtet, um Verzerrungen zu vermeiden (typisch 
sind z.B.: „... während des Rentenbezugs Kosten jährlich von ...“, „... während der Rentenphase ... Kosten jährlich 
1,00 Euro je 100 Euro ...“, „... übrige laufende jährliche Kosten im Rentenbezug ...“, „... für die Zeit des Rentenbezugs 
betragen die Verwaltungskosten 2,00% der Jahresrente ...“. Die Rentenzahlung wird daher oft um mehrere Prozent-
punkte geringer ausfallen. 

66 Unter der Annahme von Eigenleistungen und Zulagen in jährlich gleichbleibender Höhe führt eine Inflation von 2,5% 
verglichen mit den Nominalwerten (26.400 Euro) bei einer Rendite von 0% zu einer Verminderung des Endvermö-
gens um ca. 23% im Fall des 45-Jährigen. Dies bedeutet, dass ca. 32.000 Euro aufgewendet werden müssen, um 
mindestens die „garantierte“ Kapitalrückzahlung von 26.400 Euro am Ende der Vertragslaufzeit zu erhalten (ohne Be-
rücksichtigung eventueller Abschläge bei Kauf und Verkauf) bzw. den Kaufkrafterhalt des eingesetzten Vermögens 
sicherzustellen. In der jeweiligen Tabelle wird ausdrücklich immer nur der „gesetzliche Kapitalerhalt“ (nominale Grö-
ße) angegeben, da die Wertentwicklung und Inflation je nach Szenario ja in der Zeile „vor Kosten“ abgelesen werden 
kann. 
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die angenommene Inflation die Rente auf nur noch 121 bzw. 141 Euro. Würde man nur den Kapi-
talerhalt ohne Inflation betrachten, so ergäben sich nur Renten von 110 bzw. 129 Euro. 

Tabelle C.3.4.2 stellt die genannten wichtigsten quantitativen Kenngrößen der Stichprobe 2 (30-
Jährige) für die jeweilige Benchmark dar. Da keine Kosten in der Benchmark bestehen, sind die 
jeweiligen Zeilen „vor Kosten“ und „nach Kosten“ mit identischen Wert ausgefüllt. Das Szenario mit 
3% Wertentwicklung ohne Inflation zeigt, dass man nach 37 Jahren zum Renteneintritt als Basis 
für eine Verrentung ein Endvermögen von 80.048 Euro erreichen kann, mit 2,5% Inflation aber 
über 31.000 Euro weniger. Der nominale Betrag aller Eigenbeiträge und Zulagen beträgt dagegen 
nur 44.400 Euro (gesetzlicher Kapitalerhalt).67 Entsprechend weichen die möglichen Rentenzah-
lungen unter den gegebenen Annahmen erheblich voneinander ab. Während ohne den genannten 
Kaufkraftverlust 442 (Frauen) bzw. 500 (Männer) Euro Rente möglich wären, schmälert die ange-
nommene Inflation die Rente auf nur noch 212 bzw. 247 Euro. Würde man nur den Kapitalerhalt 
ohne Inflation betrachten, so ergäben sich nur Renten von 185 bzw. 218 Euro.68 

Unter der „Null-Kosten“-Benchmark sind alle „Riester“-Vorhaben sinnvoll, wie die Kapitalwerte in 
der jeweils letzten Zeile der beiden Tabellen zeigen. Dies ist auch nicht überraschend, da – wie 
oben beschrieben (vgl. C.3.3) – allein die staatlichen Zulagen eine „Rendite“ vor Inflation in Höhe 
von 1,7% (45-Jährige) bzw. 1,2% (30-Jährige) erlauben. Selbst im schlechtesten Szenario 2 mit 
nur 3% Wertentwicklung bei 2,5% Inflation könnten 45-Jährige bis zum Renteneintritt fiktiv 27 Euro 
entnehmen, 30-Jährige entsprechend immerhin schon fiktiv 73 Euro. 

                                            
67 Unter der Annahme von Eigenleistungen und Zulagen in jährlich gleichbleibender Höhe führt eine Inflation von 2,5% 

verglichen mit den Nominalwerten (44.400 Euro) bei einer Rendite von 0% zu einer Verminderung des Endvermö-
gens um ca. 34% im Fall des 30-Jährigen. Dies bedeutet, dass ca. 49.000 Euro aufgewendet werden müssen, um 
mindestens die „garantierte“ Kapitalrückzahlung von 44.400 Euro am Ende der Vertragslaufzeit zu erhalten (ohne Be-
rücksichtigung eventueller Abschläge bei Kauf und Verkauf) bzw. den Kaufkrafterhalt des eingesetzten Vermögens 
sicherzustellen. In der jeweiligen Tabelle wird ausdrücklich immer nur der „gesetzliche Kapitalerhalt“ (nominale Grö-
ße) angegeben, da die Wertentwicklung und Inflation je nach Szenario ja in der Zeile „vor Kosten“ abgelesen werden 
kann. 

68 Die Rente p.M. für Frauen fällt geringer aus als für Männer, da der zur Verrentung zur Verfügung stehende selbe Be-
trag über eine längere Lebenserwartung zu „verrenten“ ist. 
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Durchschnittswerte für die Benchmark (ohne Kosten) 
 Typische Szenarien für Wertentwicklung und Inflation 

Rechengrößen: 
Vermögen, Kos-
ten, Rente 

Szenario 1: 
3% Wertentw., 
keine Inflation 

Szenario 2: 
3% Wertentw., 
2,5% Inflation 

Szenario 3: 
6,5% Wertentw., 
keine Inflation 

Szenario 4: 
6,5% Wertentw., 
2,5% Inflation 

Endvermögen brutto 
nach 3 Jahren  
(vor Kosten) 

3.594 € 3.470 € 3.774 € 3.640 € 

Endvermögen netto 
nach 3 Jahren  
(nach Kosten) 

3.594 € 3.470 € 3.774 € 3.640 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 3 
Jahren in % 

0% 0% 0% 0% 

Endvermögen brutto 
nach 5 Jahren  
(vor Kosten) 

6.283 € 5.915 € 6.832 € 6.420 € 

Endvermögen netto 
nach 5 Jahren  
(nach Kosten) 

6.283 € 5.915 € 6.832 € 6.420 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 5 
Jahren in % 

0% 0% 0% 0% 

Endvermögen brutto 
nach 10 Jahren  
(vor Kosten) 

13.742 € 12.133 € 16.396 € 14.378 € 

Endvermögen netto 
nach 10 Jahren  
(nach Kosten) 

13.742 € 12.133 € 16.396 € 14.378 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 10 
Jahren in % 

0% 0% 0% 0% 

Rentenbeginn: 
Endvermögen brutto 
nach 22 Jahren  
(vor Kosten) 

36.858 € 27.688 € 56.375 € 41.012 € 

Rentenbeginn: 
Endvermögen netto 
nach 22 Jahren  
(nach Kosten) 

36.858 € 27.688 € 56.375 € 41.012 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 22 
Jahren in % 

0% 0% 0% 0% 

Zum Vergleich: 
Eigenbeiträge + Zu-
lagen nach 22 Jahren 
(ohne Szenario) 

26.400 € 26.400 € 26.400 € 26.400 € 

Rente Frau monatlich  
(vor Kosten) 204 € 121 € 414 € 245 € 

Rente Frau monatlich  
(nach Kosten) 204 € 121 € 414 € 245 € 

Rente Mann monatl.  
(vor Kosten) 230 € 141 € 451 € 274 € 

Rente Mann monatl.  
(nach Kosten) 230 € 141 € 451 € 274 € 

Annuität Ansparphase  
(vor Kosten) 342 € 27 € 650 € 412 € 

Annuität Ansparphase  
(nach Kosten) 342 € 27 € 650 € 412 € 

Kapitalbarwert  
(vor Kosten) 5.458 € 565 € 7.500 € 6.010 € 

Kapitalbarwert  
(nach Kosten) 5.458 € 565 € 7.500 € 6.010 € 
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Tabelle C.3.4.1: Durchschnittswerte für die Benchmark entlang der 4 Szenarien (45-Jährige)  
Lesebeispiel:  
Die Benchmark enthält keine Kosten, daher sind die jeweiligen Zeilen „vor Kos-
ten“ und „nach Kosten“ in dieser Tabelle identisch.In der Zeile „Rentenbeginn: 
Endvermögen brutto nach 22 Jahren (nach Kosten)“ bedeutet der angegebene 
Wert 36.858, dass dieser Betrag in Euro zum Renteneintritt als Basis einer Ver-
rentung zur Verfügung steht, wenn die Wertentwicklung 3% beträgt und kein 
Kaufkraftverlust eintritt. Mit einer Inflation von 2,5% stehen aber nur 27.688 Euro 
zur Verfügung. Die mögliche Rente beliefe sich dann nur noch auf 121 (Frauen) 
bzw. 141 Euro (Männer) statt 204 bzw. 230 Euro.69 

 

                                            
69 Unter der Annahme von Eigenleistungen und Zulagen in jährlich gleichbleibender Höhe führt eine Inflation von 2,5% 

verglichen mit den Nominalwerten (26.400 Euro) bei einer Rendite von 0% zu einer Verminderung des Endvermö-
gens um ca. 23% im Fall des 45-Jährigen. Dies bedeutet, dass ca. 32.000 Euro aufgewendet werden müssen, um 
mindestens die „garantierte“ Kapitalrückzahlung von 26.400 Euro am Ende der Vertragslaufzeit zu erhalten (ohne Be-
rücksichtigung eventueller Abschläge bei Kauf und Verkauf) bzw. den Kaufkrafterhalt des eingesetzten Vermögens 
sicherzustellen. In der jeweiligen Tabelle wird ausdrücklich immer nur der „gesetzliche Kapitalerhalt“ (nominale Grö-
ße) angegeben, da die Wertentwicklung und Inflation je nach Szenario ja in der Zeile „vor Kosten“ abgelesen werden 
kann. 
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Durchschnittswerte für die Benchmark (ohne Kosten) 
 Typische Szenarien für Wertentwicklung und Inflation 

Rechengrößen: 
Vermögen, Kos-
ten, Rente 

Szenario 1: 
3% Wertentw., 
keine Inflation 

Szenario 2: 
3% Wertentw., 
2,5% Inflation 

Szenario 3: 
6,5% Wertentw., 
keine Inflation 

Szenario 4: 
6,5% Wertentw., 
2,5% Inflation 

Endvermögen brutto 
nach 3 Jahren  
(vor Kosten) 

3.594 € 3.470 € 3.774 € 3.640 € 

Endvermögen netto 
nach 3 Jahren  
(nach Kosten) 

3.594 € 3.470 € 3.774 € 3.640 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 3 
Jahren in % 

0% 0% 0% 0% 

Endvermögen brutto 
nach 5 Jahren  
(vor Kosten) 

6.283 € 5.915 € 6.832 € 6.420 € 

Endvermögen netto 
nach 5 Jahren  
(nach Kosten) 

6.283 € 5.915 € 6.832 € 6.420 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 5 
Jahren in % 

0% 0% 0% 0% 

Endvermögen brutto 
nach 10 Jahren  
(vor Kosten) 

13.742 € 12.133 € 16.396 € 14.378 € 

Endvermögen netto 
nach 10 Jahren  
(nach Kosten) 

13.742 € 12.133 € 16.396 € 14.378 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 10 
Jahren in % 

0% 0% 0% 0% 

Rentenbeginn: 
Endvermögen brutto 
nach 37 Jahren  
(vor Kosten) 

80.048 € 48.455 € 174.871 € 97.110 € 

Rentenbeginn: 
Endvermögen netto 
nach 37 Jahren  
(nach Kosten) 

80.048 € 48.455 € 174.871 € 97.110 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 37 
Jahren in % 

0% 0% 0% 0% 

Zum Vergleich: 
Eigenbeiträge + Zu-
lagen nach 37 Jahren 
(ohne Szenario) 

44.400 € 44.400 € 44.400 € 44.400 € 

Rente Frau monatlich  
(vor Kosten) 442 € 212 € 1.284 € 580 € 

Rente Frau monatlich  
(nach Kosten) 442 € 212 € 1.284 € 580 € 

Rente Mann monatl.  
(vor Kosten) 500 € 247 € 1.400 € 649 € 

Rente Mann monatl.  
(nach Kosten) 500 € 247 € 1.400 € 649 € 

Annuität Ansparphase  
(vor Kosten) 539 € 73 € 914 € 645 € 

Annuität Ansparphase  
(nach Kosten) 539 € 73 € 914 € 645 € 

Kapitalbarwert  
(vor Kosten) 11.942 € 2.459 € 12.693 € 12.517 € 

Kapitalbarwert  
(nach Kosten) 11.942 € 2.459 € 12.693 € 12.517 € 
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Tabelle C.3.4.2: Durchschnittswerte für die Benchmark entlang der 4 Szenarien (30-Jährige)  
Lesebeispiel:  
Die Benchmark enthält keine Kosten, daher sind die jeweiligen Zeilen „vor Kos-
ten“ und „nach Kosten“ in dieser Tabelle identisch.In der Zeile „Rentenbeginn: 
Endvermögen brutto nach 37 Jahren (nach Kosten)“ bedeutet der angegebene 
Wert 80.048, dass dieser Betrag in Euro zum Renteneintritt als Basis einer Ver-
rentung zur Verfügung steht, wenn die Wertentwicklung 3% beträgt und kein 
Kaufkraftverlust eintritt. Mit einer Inflation von 2,5% stehen aber nur 48.455 Euro 
zur Verfügung. Die mögliche Rente beliefe sich dann nur noch auf 212 (Frauen) 
bzw. 247 Euro (Männer) statt 442 bzw. 500 Euro.70 

 

                                            
70 Unter der Annahme von Eigenleistungen und Zulagen in jährlich gleichbleibender Höhe führt eine Inflation von 2,5% 

verglichen mit den Nominalwerten (44.400 Euro) bei einer Rendite von 0% zu einer Verminderung des Endvermö-
gens um ca. 34% im Fall des 30-Jährigen. Dies bedeutet, dass ca. 49.000 Euro aufgewendet werden müssen, um 
mindestens die „garantierte“ Kapitalrückzahlung von 44.400 Euro am Ende der Vertragslaufzeit zu erhalten (ohne Be-
rücksichtigung eventueller Abschläge bei Kauf und Verkauf) bzw. den Kaufkrafterhalt des eingesetzten Vermögens 
sicherzustellen. In der jeweiligen Tabelle wird ausdrücklich immer nur der „gesetzliche Kapitalerhalt“ (nominale Grö-
ße) angegeben, da die Wertentwicklung und Inflation je nach Szenario ja in der Zeile „vor Kosten“ abgelesen werden 
kann. 
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Im Weiteren sind nun die Analyseergebnisse für die „Riester“-Produkte entlang der erörterten 
Benchmark darzustellen. Tabelle C.3.4.3 gibt hierzu die Daten für den Durchschnitt über alle 71 
Angebote wieder, die in Stichprobe 1 (45-Jährige) erhoben wurden. Die Daten zu Stichprobe 2 
(30-Jährige) sind grundsätzlich vergleichbar (Tabelle C.3.4.4).  

Die Endvermögen geben an, dass nach 3 Jahren und nach 5 Jahren im Durchschnitt über alle 
Produkte 8% Vermögensverlust „erwirtschaftet“ wird (45-Jährige). Die Ergebnisse für die 30-Jähri-
gen liegen erwartungsgemäß deutlich höher (12%). Hier wirkt die „Verdichtung“ der Kosten des 
insgesamt allein bis zum Renteneintritt 15 Jahre länger laufenden Vertrages von 30-Jährigen auf 
die ersten 3, 5 oder 10 Jahre genauso, wie das höhere Langlebigkeitsrisiko aus der Perspektive 
der Anbieter. Aus Letzterem resultiert aber auch eine Chance für die (jüngeren) Verbraucher, 
wenn sie einen Vertrag tatsächlich durchhalten (siehe oben). Andernfalls wird es für die 30-Jähri-
gen besonders teuer, Verträge aufzugeben, die jeweiligen Anbieter sind dann nämlich schon auf 
„ihre Kosten gekommen“. Durch die Verteilung der Kosten auf die Anfangsjahre (vgl. C.3.2) ver-
ringert sich der prozentuale Vermögensverlust nach 10 Jahren auf 6% und nach 22 Jahren zum 
Renteneintritt auf 5% für die 45-Jährigen, für die 30-Jährigen auf 8% respektive 6%, also dann auf 
ein ähnliches Niveau wie bei den 45-Jährigen.  

Damit stehen im Szenario 1 (45-Jährige) im Durchschnitt aller „Riester“-Angebote 1.851 Euro we-
niger Kapital zur Verrentung zur Verfügung, als in der Benchmark, bei den 30-Jährigen fehlen 
durchschnittlich 4.574 Euro. Entsprechend fällt die potentielle Rente niedriger aus. Bereits die An-
nahme des Kaufkraftverlustes von 2,5% führt dazu, dass die gesamte Anlage „in den Durchschnitt“ 
unvorteilhaft wird, wie der negative Kapitalbarwert zeigt (45-Jährige) bzw. nur noch ganz knapp 
rentiert (30-Jährige). In diesem Fall einer 3%igen Wertentwicklung mit 2,5% Inflation müssten 45-
Jährige Verbraucher monatlich während der Ansparphase 31 Euro „Zuzahlung“ leisten (Annuität).  
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Durchschnittswerte für alle „Riester“-Produkte  
 Typische Szenarien für Wertentwicklung und Inflation 

Rechengrößen: 
Vermögen, Kos-
ten, Rente 

Szenario 1: 
3% Wertentw., 
keine Inflation 

Szenario 2: 
3% Wertentw., 
2,5% Inflation 

Szenario 3: 
6,5% Wertentw., 
keine Inflation 

Szenario 4: 
6,5% Wertentw., 
2,5% Inflation 

Endvermögen brutto 
nach 3 Jahren  
(vor Kosten) 

3.594 € 3.470 € 3.774 € 3.640 € 

Endvermögen netto 
nach 3 Jahren  
(nach Kosten) 

3.300 € 3.183 € 3.469 € 3.343 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 3 
Jahren in % 

8% 8% 8% 8% 

Endvermögen brutto 
nach 5 Jahren  
(vor Kosten) 

6.283 € 5.915 € 6.832 € 6.420 € 

Endvermögen netto 
nach 5 Jahren  
(nach Kosten) 

5.777 € 5.434 € 6.289 € 5.905 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 5 
Jahren in % 

8% 8% 8% 8% 

Endvermögen brutto 
nach 10 Jahren  
(vor Kosten) 

13.742 € 12.133 € 16.396 € 14.378 € 

Endvermögen netto 
nach 10 Jahren  
(nach Kosten) 

12.903 € 11.401 € 15.381 € 13.497 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 10 
Jahren in % 

6% 6% 6% 6% 

Rentenbeginn: 
Endvermögen brutto 
nach 22 Jahren  
(vor Kosten) 

36.858 € 27.688 € 56.375 € 41.012 € 

Rentenbeginn: 
Endvermögen netto 
nach 22 Jahren  
(nach Kosten) 

35.007 € 26.347 € 53.407 € 38.928 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 22 
Jahren in % 

5% 5% 5% 5% 

Zum Vergleich: 
Eigenbeiträge + Zu-
lagen nach 22 Jahren 
(ohne Szenario) 

26.400 € 26.400 € 26.400 € 26.400 € 

Rente Frau monatlich  
(vor Kosten) 204 € 121 € 414 € 245 € 

Rente Frau monatlich  
(nach Kosten) 193 € 115 € 392 € 232 € 

Rente Mann monatl.  
(vor Kosten) 230 € 141 € 451 € 274 € 

Rente Mann monatl.  
(nach Kosten) 219 € 135 € 427 € 260 € 

Annuität Ansparphase  
(vor Kosten) 342 € 27 € 650 € 412 € 

Annuität Ansparphase  
(nach Kosten) 282 € -31 € 586 € 350 € 

Kapitalbarwert  
(vor Kosten) 5.458 € 565 € 7.500 € 6.010 € 

Kapitalbarwert  
(nach Kosten) 4.492 € -641 € 6.758 € 5.112 € 
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Tabelle C.3.4.3: Durchschnittswerte für alle „Riester“-Produkte entlang der 4 Szenarien (45-Jäh-
rige) 
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Durchschnittswerte für alle „Riester“-Produkte  
 Typische Szenarien für Wertentwicklung und Inflation 

Rechengrößen: 
Vermögen, Kos-
ten, Rente 

Szenario 1: 
3% Wertentw., 
keine Inflation 

Szenario 2: 
3% Wertentw., 
2,5% Inflation 

Szenario 3: 
6,5% Wertentw., 
keine Inflation 

Szenario 4: 
6,5% Wertentw., 
2,5% Inflation 

Endvermögen brutto 
nach 3 Jahren  
(vor Kosten) 

3.594 € 3.470 € 3.774 € 3.640 € 

Endvermögen netto 
nach 3 Jahren  
(nach Kosten) 

3.167 € 3.053 € 3.331 € 3.209 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 3 
Jahren in % 

12% 12% 12% 12% 

Endvermögen brutto 
nach 5 Jahren  
(vor Kosten) 

6.283 € 5.915 € 6.832 € 6.420 € 

Endvermögen netto 
nach 5 Jahren  
(nach Kosten) 

5.539 € 5.208€ 6.034 € 5.663 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 5 
Jahren in % 

12% 12% 12% 12% 

Endvermögen brutto 
nach 10 Jahren  
(vor Kosten) 

13.742 € 12.133 € 16.396 € 14.378 € 

Endvermögen netto 
nach 10 Jahren  
(nach Kosten) 

12.611 € 11.153 € 15.013 € 13.186 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 10 
Jahren in % 

8% 8% 8% 8% 

Rentenbeginn: 
Endvermögen brutto 
nach 37 Jahren  
(vor Kosten) 

80.048 € 48.455 € 174.871 € 97.110 € 

Rentenbeginn: 
Endvermögen netto 
nach 37 Jahren  
(nach Kosten) 

75.474 € 45.884 € 163.796 € 91.408 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 37 
Jahren in % 

6% 5% 6% 6% 

Zum Vergleich: 
Eigenbeiträge + Zu-
lagen nach 37 Jahren 
(ohne Szenario) 

44.400 € 44.400 € 44.400 € 44.400 € 

Rente Frau monatlich  
(vor Kosten) 442 € 212 € 1.284 € 580 € 

Rente Frau monatlich  
(nach Kosten) 417  € 201€ 1.203 € 546 € 

Rente Mann monatl.  
(vor Kosten) 500 € 247 € 1.400 € 649 € 

Rente Mann monatl.  
(nach Kosten) 471 € 234 € 1.311 € 610 € 

Annuität Ansparphase  
(vor Kosten) 539 € 73 € 914 € 645 € 

Annuität Ansparphase  
(nach Kosten) 470 € 9€ 836 € 574 € 

Kapitalbarwert  
(vor Kosten) 11.942 € 2.459 € 12.693 € 12.517 € 

Kapitalbarwert  
(nach Kosten) 10.409 € 312 € 11.616 € 11.134 € 
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Tabelle C.3.4.4: Durchschnittswerte für alle „Riester“-Produkte entlang der 4 Szenarien (30-Jäh-
rige) 
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Aufgrund der Erörterung der Unterschiede der einzelnen Arten von „Riester“-Produkten (vgl. C.1), 
erscheint es geboten, die Daten zu den entsprechenden Angeboten einzeln darzustellen und zu 
vergleichen.  

Die in der Regel ausgesprochen niedrigen Kosten der Banksparpläne führen zum in Tab. C.3.4.5 
(45-Jährige) gut ablesbaren Ergebnis, dass die Endvermögen und die potentiellen Renten vor und 
nach Kosten nur recht geringfügig voneinander abweichen. Dies wird auch für die 30-Jährigen in 
Tab. C.3.4.6 deutlich, die markanten Kostenunterschiede entfallen dann natürlich. Angebote ohne 
Kosten erreichen die Benchmark. Der Vermögensverlust ist in dieser Rechnung vernachlässigbar.  

Allerdings soll hier nochmals darauf hingewiesen werden, dass bei solchen Angeboten grundsätz-
lich nicht die Abschluss- und Vertriebskosten und die Verwaltungskosten der Rentenphase be-
kannt und berücksichtigt sind, die bei versicherungsbasierten Produkten zum größeren Teil schon 
in der Ansparphase verrechnet sind (Kostenrisiko).71 Die Angaben sind also zumindest für die po-
tentiellen Renten zu günstig. Offen bleibt, ob solche Kosten – wie unten bei den Versicherungen – 
dann im zweistelligen Prozentbereich liegen werden (10 bis 20%) und dann die Rentenzahlungen 
deutlich schmälern dürften. Jedenfalls erklärt die Nicht-Angabe und Nicht-Berücksichtigung der 
Kosten der Verrentung bei den Banksparplänen, dass die Ergebnisse nach Kosten bzw. die Ver-
mögensverluste durch Kosten auch für die 30-Jährigen niedrig sind im Vergleich zum Durchschnitt 
der Produkte. 

 

                                            
71 Es sei auf die obigen Ausführungen zur so genannten „Kostenfalle“ verwiesen. Bei Bank- und Fondssparplänen er-

fahren Verbraucher nicht alle Kosten, die für die Beurteilung des Gesamtprodukts, also der Anspar- und der Auszah-
lungsphase, wesentlich sind. Hinsichtlich der vor allem bei Versicherungsprodukten zumindest anfänglich hohen Kos-
tenanteile ist also zu beachten, dass Bank- und Fondssparpläne dagegen ein nicht unerhebliches Kostenrisiko ber-
gen, welches bei den meisten Versicherungsprodukten nicht besteht. Die Angaben bei Bank- und Fondssparplänen 
sind also zumindest für die Renten zu günstig.  
Darauf wird zu wenig hingewiesen. Die Stiftung Warentest (2008h, 27) weist zwar als einzige bekannte Quelle allge-
mein darauf hin, dass Angaben fehlen („Banksparpläne haben in der Einzahlphase keine nennenswerten Schatten-
seiten. Die Auszahlung ist aber bisher kaum geregelt. Anders als bei einer Riester-Rentenversicherung wissen die 
Kunden zunächst nicht, wie hoch ihre spätere Rente mindestens sein wird. Wir haben bei allen Teilnehmern unseres 
Tests schriftlich nachgefragt, wie es für den Riester-Sparer weitergeht, wenn er mit dem Einzahlen fertig ist. Grobe 
Pläne haben die meisten Banken, konkrete Angebote aber selten.“) (Unterstreichung: AOe). Allerdings wird das Kos-
tenrisiko nicht deutlich bzw. ein solches nicht gesehen. 
An anderer Stelle wird von der Stiftung Warentest (2008g, 31) ein indirekter Hinweis gegeben: „Für Sparer, die zwi-
schen 40 und 50 Jahre alt sind und die Mindesthöhe ihrer Rente bereits bei Vertragsabschluss wissen wollen.“ (Un-
terstreichung: AOe). 
Auf den Internetseiten des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (www.vorsorgedurchblick.de) findet sich nach 
nach längerem „Klicken“ und Suchen der eher versteckte Hinweis „... Allerdings stehen die Kosten für die Renten-
phase bei den meisten Anbietern im Voraus noch nicht fest. Das ist ein Manko ...“. 
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Durchschnittswerte für die „Riester“-Produkte Banksparpläne 
 Typische Szenarien für Wertentwicklung und Inflation 

Rechengrößen: 
Vermögen, Kos-
ten, Rente 

Szenario 1: 
3% Wertentw., 
keine Inflation 

Szenario 2: 
3% Wertentw., 
2,5% Inflation 

Szenario 3: 
6,5% Wertentw., 
keine Inflation 

Szenario 4: 
6,5% Wertentw., 
2,5% Inflation 

Endvermögen brutto 
nach 3 Jahren  
(vor Kosten) 

3.594 € 3.470 € 3.774 € 3.640 € 

Endvermögen netto 
nach 3 Jahren  
(nach Kosten) 

3.584 € 3.460 € 3.763 € 3.630 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 3 
Jahren in % 

0% 0% 0% 0% 

Endvermögen brutto 
nach 5 Jahren  
(vor Kosten) 

6.283 € 5.915 € 6.832 € 6.420 € 

Endvermögen netto 
nach 5 Jahren  
(nach Kosten) 

6.265 € 5.898 € 6.813 € 6.402 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 5 
Jahren in % 

0% 0% 0% 0% 

Endvermögen brutto 
nach 10 Jahren  
(vor Kosten) 

13.742 € 12.133 € 16.396 € 14.378 € 

Endvermögen netto 
nach 10 Jahren  
(nach Kosten) 

13.703 € 12.099 € 16.351 € 14.338 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 10 
Jahren in % 

0% 0% 0% 0% 

Rentenbeginn: 
Endvermögen brutto 
nach 22 Jahren  
(vor Kosten) 

36.858 € 27.688 € 56.375 € 41.012 € 

Rentenbeginn: 
Endvermögen netto 
nach 22 Jahren  
(nach Kosten) 

36.756 € 27.611 € 56.221 € 40.899 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 22 
Jahren in % 

0% 0% 0% 0% 

Zum Vergleich: 
Eigenbeiträge + Zu-
lagen nach 22 Jahren 
(ohne Szenario) 

26.400 € 26.400 € 26.400 € 26.400 € 

Rente Frau monatlich  
(vor Kosten) 204 € 121 € 414 € 245 € 

Rente Frau monatlich  
(nach Kosten) 203 € 121 € 413 € 244 € 

Rente Mann monatl.  
(vor Kosten) 230 € 141 € 451 € 274 € 

Rente Mann monatl.  
(nach Kosten) 229 € 141 € 450 € 273 € 

Annuität Ansparphase  
(vor Kosten) 342 € 27 € 650 € 412 € 

Annuität Ansparphase  
(nach Kosten) 339 € 24 € 647 € 409 € 

Kapitalbarwert  
(vor Kosten) 5.458 € 565 € 7.500 € 6.010 € 

Kapitalbarwert  
(nach Kosten) 5.405 € 495 € 7.462 € 5.961 € 
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Tabelle C.3.4.5: Durchschnittswerte für die Banksparpläne entlang der 4 Szenarien (45-Jährige) 
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Durchschnittswerte für die „Riester“-Produkte Banksparpläne 
 Typische Szenarien für Wertentwicklung und Inflation 

Rechengrößen: 
Vermögen, Kos-
ten, Rente 

Szenario 1: 
3% Wertentw., 
keine Inflation 

Szenario 2: 
3% Wertentw., 
2,5% Inflation 

Szenario 3: 
6,5% Wertentw., 
keine Inflation 

Szenario 4: 
6,5% Wertentw., 
2,5% Inflation 

Endvermögen brutto 
nach 3 Jahren  
(vor Kosten) 

3.594 € 3.470 € 3.774 € 3.640 € 

Endvermögen netto 
nach 3 Jahren  
(nach Kosten) 

3.586 € 3.461 € 3.765 € 3.631 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 3 
Jahren in % 

0% 0% 0% 0% 

Endvermögen brutto 
nach 5 Jahren  
(vor Kosten) 

6.283 € 5.915 € 6.832 € 6.420 € 

Endvermögen netto 
nach 5 Jahren  
(nach Kosten) 

6.268 € 5.901 € 6.816 € 6.405 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 5 
Jahren in % 

0% 0% 0% 0% 

Endvermögen brutto 
nach 10 Jahren  
(vor Kosten) 

13.742 € 12.133 € 16.396 € 14.378 € 

Endvermögen netto 
nach 10 Jahren  
(nach Kosten) 

13.710 € 12.104 € 16.358 € 14.344 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 10 
Jahren in % 

0% 0% 0% 0% 

Rentenbeginn: 
Endvermögen brutto 
nach 37 Jahren  
(vor Kosten) 

80.048 € 48.455 € 174.871 € 97.110 € 

Rentenbeginn: 
Endvermögen netto 
nach 37 Jahren  
(nach Kosten) 

79.863 € 48.341 € 174.471 € 96.886 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 37 
Jahren in % 

0% 0% 0% 0% 

Zum Vergleich: 
Eigenbeiträge + Zu-
lagen nach 37 Jahren 
(ohne Szenario) 

44.400 € 44.400 € 44.400 € 44.400 € 

Rente Frau monatlich  
(vor Kosten) 442 € 212 € 1.284 € 580 € 

Rente Frau monatlich  
(nach Kosten) 441 € 211 € 1.281 € 579 € 

Rente Mann monatl.  
(vor Kosten) 500 € 247 € 1.400 € 649 € 

Rente Mann monatl.  
(nach Kosten) 499 € 247 € 1.396 € 647 € 

Annuität Ansparphase  
(vor Kosten) 539 € 73 € 914 € 645 € 

Annuität Ansparphase  
(nach Kosten) 536 € 70 € 911 € 642 € 

Kapitalbarwert  
(vor Kosten) 11.942 € 2.459 € 12.693 € 12.517 € 

Kapitalbarwert  
(nach Kosten) 11.880 € 2.365 € 12.655 € 12.463 € 
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Tabelle C.3.4.6: Durchschnittswerte für die Banksparpläne entlang der 4 Szenarien (30-Jährige) 
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Die Angebote zu Fondssparplänen (Tab. C.3.4.7 (45-Jährige)) führen über alle angegebenen Sze-
narien und betrachteten Zeitabschnitte zu Vermögensverlusten von 4 % aus Kostengründen. 30-
Jährige haben entsprechend der bereits oben genanten Begründung mit Vermögensverlusten von 
durchschnittlich 6% zu rechnen (Tab. C.3.4.8).72  

Da solche Produkte meist mit einer entsprechend höheren Renditeerwartung verkauft werden (vgl. 
oben bei der Einführung zur quantitativen Analyse sowie C.1), müsste diese dann auch zu einem 
guten Teil realisiert werden, um die Differenz zu den Banksparplänen zu egalisieren.  

Dies lässt sich gut an den weiteren Szenarien der Tabellen ablesen. Werden nur 3% Wertent-
wicklung bei 2,5% Inflation erzielt, dann wird das gesamte Vorhaben unvorteilhaft (negativer Bar-
wert), es ist noch „Geld mitzubringen“ (45-Jährige); bei den 30-Jährigen rentiert „Riester“ noch 
ganz knapp. Erst deutlich höhere Renditen versprechen eine Überkompensation des Kosteneffekts 
(vgl. Szenario 4), allerdings bedeuten höhere Renditechancen auch höhere Risiken der Fehlent-
wicklung (vgl. oben C.3.1 zum trade off aus Rendite und Risiko).  

Hinzu kommen noch die selben Kostenrisiken wie bei den Banksparplänen, da bei solchen Ange-
boten grundsätzlich nicht die Abschluss- und Vertriebskosten und die Verwaltungskosten der Ren-
tenphase bekannt und berücksichtigt sind, die bei versicherungsbasierten Produkten zum größe-
ren Teil schon in der Ansparphase verrechnet sind (Kostenrisiko). Die Angaben sind also zumin-
dest für die potentiellen Renten zu günstig. Offen bleibt, ob solche Kosten – wie unten bei den 
Versicherungen – dann im zweistelligen Prozentbereich liegen werden (10 bis 20%) und dann die 
Rentenzahlungen deutlich schmälern dürften. Jedenfalls erklärt die Nicht-Angabe und Nicht-
Berücksichtigung der Kosten der Verrentung bei den Fondssparplänen, dass die Ergebnisse nach 
Kosten bzw. die Vermögensverluste durch Kosten niedriger sind als im Durchschnitt aller Pro-
dukte. 

 

 

                                            
72 In einigermaßen vergleichbaren Untersuchungen werden im Prinzip ähnliche Kostenbelastungen angegeben, wenn 

auch nicht wie in dieser Studie differenziert nach Vertragsabschnitten, sondern nur pauschal. Stiftung Warentest 
(2008c, 27) berichtet von Kosten zwischen 4 und mehr als 14% aller Beiträge, je nach Höhe und Verteilung. 

. 
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Durchschnittswerte für die „Riester“-Produkte Fondssparpläne 
 Typische Szenarien für Wertentwicklung und Inflation 

Rechengrößen: 
Vermögen, Kos-
ten, Rente 

Szenario 1: 
3% Wertentw., 
keine Inflation 

Szenario 2: 
3% Wertentw., 
2,5% Inflation 

Szenario 3: 
6,5% Wertentw., 
keine Inflation 

Szenario 4: 
6,5% Wertentw., 
2,5% Inflation 

Endvermögen brutto 
nach 3 Jahren  
(vor Kosten) 

3.594 € 3.470 € 3.774 € 3.640 € 

Endvermögen netto 
nach 3 Jahren  
(nach Kosten) 

3.459 € 3.340 € 3.633 € 3.504 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 3 
Jahren in % 

4% 4% 4% 4% 

Endvermögen brutto 
nach 5 Jahren  
(vor Kosten) 

6.283 € 5.915 € 6.832 € 6.420 € 

Endvermögen netto 
nach 5 Jahren  
(nach Kosten) 

6.048 € 5.694 € 6.577 € 6.181 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 5 
Jahren in % 

4% 4% 4% 4% 

Endvermögen brutto 
nach 10 Jahren  
(vor Kosten) 

13.742 € 12.133 € 16.396 € 14.378 € 

Endvermögen netto 
nach 10 Jahren  
(nach Kosten) 

13.230 € 11.680 € 15.787 € 13.842 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 10 
Jahren in % 

4% 4% 4% 4% 

Rentenbeginn: 
Endvermögen brutto 
nach 22 Jahren  
(vor Kosten) 

36.858 € 27.688 € 56.375 € 41.012 € 

Rentenbeginn: 
Endvermögen netto 
nach 22 Jahren  
(nach Kosten) 

35.486 € 26.657 € 54.282 € 39.487 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 22 
Jahren in % 

4% 4% 4% 4% 

Zum Vergleich: 
Eigenbeiträge + Zu-
lagen nach 22 Jahren 
(ohne Szenario) 

26.400 € 26.400 € 26.400 € 26.400 € 

Rente Frau monatlich  
(vor Kosten) 204 € 121 € 414 € 245 € 

Rente Frau monatlich  
(nach Kosten) 196 € 117 € 399 € 236 € 

Rente Mann monatl.  
(vor Kosten) 230 € 141 € 451 € 274 € 

Rente Mann monatl.  
(nach Kosten) 222 € 136 € 434 € 264 € 

Annuität Ansparphase  
(vor Kosten) 342 € 27 € 650 € 412 € 

Annuität Ansparphase  
(nach Kosten) 298 € -17 € 605 € 367 € 

Kapitalbarwert  
(vor Kosten) 5.458 € 565 € 7.500 € 6.010 € 

Kapitalbarwert  
(nach Kosten) 4.742 € -362 € 6.976 € 5.353 € 
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Tabelle C.3.4.7: Durchschnittswerte für die Fondssparpläne entlang der 4 Szenarien (45-Jährige) 
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Durchschnittswerte für die „Riester“-Produkte Fondssparpläne 
 Typische Szenarien für Wertentwicklung und Inflation 

Rechengrößen: 
Vermögen, Kos-
ten, Rente 

Szenario 1: 
3% Wertentw., 
keine Inflation 

Szenario 2: 
3% Wertentw., 
2,5% Inflation 

Szenario 3: 
6,5% Wertentw., 
keine Inflation 

Szenario 4: 
6,5% Wertentw., 
2,5% Inflation 

Endvermögen brutto 
nach 3 Jahren  
(vor Kosten) 

3.594 € 3.470 € 3.774 € 3.640 € 

Endvermögen netto 
nach 3 Jahren  
(nach Kosten) 

3.388 € 3.270 € 3.557 € 3.431 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 3 
Jahren in % 

6% 6% 6% 6% 

Endvermögen brutto 
nach 5 Jahren  
(vor Kosten) 

6.283 € 5.915 € 6.832 € 6.420 € 

Endvermögen netto 
nach 5 Jahren  
(nach Kosten) 

5.923 € 5.575 € 6.441 € 6.052 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 5 
Jahren in % 

6% 6% 6% 6% 

Endvermögen brutto 
nach 10 Jahren  
(vor Kosten) 

13.742 € 12.133 € 16.396 € 14.378 € 

Endvermögen netto 
nach 10 Jahren  
(nach Kosten) 

12.956 € 11.438 € 15.460 € 13.555 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 10 
Jahren in % 

6% 6% 6% 6% 

Rentenbeginn: 
Endvermögen brutto 
nach 37 Jahren  
(vor Kosten) 

80.048 € 48.455 € 174.871 € 97.110 € 

Rentenbeginn: 
Endvermögen netto 
nach 37 Jahren  
(nach Kosten) 

74.474€ 45.682 € 164.896 € 91.563€ 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 37 
Jahren in % 

6% 6% 6% 6% 

Zum Vergleich: 
Eigenbeiträge + Zu-
lagen nach 37 Jahren 
(ohne Szenario) 

44.400 € 44.400 € 44.400 € 44.400 € 

Rente Frau monatlich  
(vor Kosten) 442 € 212 € 1.284 € 580 € 

Rente Frau monatlich  
(nach Kosten) 417 € 200 € 1.211 € 547 € 

Rente Mann monatl.  
(vor Kosten) 500 € 247 € 1.400 € 649 € 

Rente Mann monatl.  
(nach Kosten) 471 € 233 € 1.320 € 612 € 

Annuität Ansparphase  
(vor Kosten) 539 € 73 € 914 € 645 € 

Annuität Ansparphase  
(nach Kosten) 470 € 4 € 844 € 576 € 

Kapitalbarwert  
(vor Kosten) 11.942 € 2.459 € 12.693 € 12.517 € 

Kapitalbarwert  
(nach Kosten) 10.409 € 143 € 11.723 € 11.171€ 
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Tabelle C.3.4.8: Durchschnittswerte für die Fondssparpläne entlang der 4 Szenarien (30-Jährige) 
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Die dritte Kategorie der hier betrachteten „Riester“-Produkte stellen die einfachen oder klassischen 
Rentenversicherungen dar („einfach“ bedeutet nicht, dass die Produkte aus Sicht von Verbrau-
chern nicht komplex wären). Wie bereits weiter oben angesprochen, enthalten die Angebote in der 
Regel die Kosten für die gesamte Laufzeit, bergen insofern also nicht das Kostenrisiko der Bank- 
und Fondssparpläne.  

Allerdings zeigen die Daten der Tab. C.3.4.9 (45-Jährige), dass in den ersten 3 und 5 Jahren meist 
durchschnittlich 16% des Vermögens kostenbedingt verloren gehen, aufgrund der vorge-
schriebenen Verteilung auf mindestens die ersten 5 Jahre sinken die Vermögensverluste nach 10 
Jahren auf dann noch 12% und zum Renteneintritt (Stichprobe 1) auf ca. 10%. Tab. C.3.4.10 (30-
Jährige) zeigt in der Struktur vergleichbare Ergebnisse, nur liegen die Vermögensverluste in den 
ersten Jahren wesentlich höher. Hier wirkt die „Verdichtung“ der Kosten des insgesamt allein bis 
zum Renteneintritt 15 Jahre länger laufenden Vertrages von 30-Jährigen auf die ersten 3, 5 oder 
10 Jahre genauso, wie das höhere Langlebigkeitsrisiko aus der Perspektive der Anbieter. Aus 
Letzterem resultiert aber auch eine Chance für die (jüngeren) Verbraucher, wenn sie einen Vertrag 
tatsächlich durchhalten (siehe oben). Andernfalls wird es für die 30-Jährigen besonders teuer, Ver-
träge aufzugeben, die jeweiligen Anbieter sind dann nämlich schon auf „ihre Kosten gekommen“.  

Diese im Vergleich zu den bisher erörterten Angeboten sehr viel höheren Kostenbelastungen 
schlagen sich entsprechend zunächst in einem um durchschnittlich 3.594 Euro geringeren End-
vermögen zu Rentenbeginn (45-Jährige) nieder (Szenario 1). Für 30-Jährige liegt die negative 
Endvermögensdifferenz immerhin bei 9.128 Euro. Entsprechend wird nach Inflation (Szenario 2) 
die potentielle Wahl nicht nur unvorteilhaft, sondern die mögliche Rente liegt erheblich tiefer (Ni-
veau der Nominalrente aus Kapitalerhalt).  

Noch mehr als eben bereits bei den Fondssparplänen erörtert, bedürfte es hier dann einer ent-
sprechenden Hebung von Renditepotentialen (Szenario 4), um die Verluste überkompensieren zu 
können, der Rechnungszins von 2,25% reicht ausweislich der Szenarien hierfür nicht aus (ver-
nachlässigt wurden ja die direkten Kosten der Rentenphase, siehe oben). Solcherlei Renditeoptio-
nen stehen dann aber auch entsprechende Renditerisiken gegenüber. Die Thematik wird darüber 
hinaus noch dadurch verschärft, dass die kostenteuersten Angebote in den ersten 3 und 5 Jahren 
nicht 16%, sondern 26% Vermögensverluste aus Kostenbelastungen aufweisen, die nach 10 Jah-
ren immer noch bei 19% (statt 12%) und zu Rentenbeginn (45-Jährige) bei 18% (statt 10%) liegen. 
Bei den 30-Jährigen liegen die „Spitzenangebote“ bei Vermögensverlusten durch Kosten in den 
ersten 3, 5 und 10 Jahren nicht mehr bei durchschnittlich 25-26% bzw. 17-18%, sondern in Einzel-
fällen beim Doppelten ebenso zu Rentenbeginn. Die kostengünstigsten Angebote liegen allerdings 
auch nur bei der Hälfte der durchschnittlichen Kostenbelastungen.73  

Dies macht sehr deutlich, dass es für den Verbraucher bei der Wahl gerade dieser „Riester“-Pro-
dukte der Rentenversicherung entscheidend darauf ankommt, mit hoher Transparenz einen güns-
tigen Anbieter zu finden. In nackten Euro-Zahlen kann es also sein, dass ein Verbraucher nach 37 
Jahren in Szenario 1 („Null-Kosten“: 80.048 Euro) nicht ein um ca. 4.000 Euro geringeres End-
vermögen hat (bester Anbieter), sondern ca. 18.000 Euro einbüßt (schlechtester Anbieter). 

 

                                            
73 In einigermaßen vergleichbaren Untersuchungen werden im Prinzip ähnliche Kostenbelastungen angegeben, wenn 

auch nicht wie in dieser Studie differenziert nach Vertragsabschnitten, sondern nur pauschal. Bareis/Nauhauser 
(2008, 206) berichten von Kosten zwischen 7 und 17%.  

. 
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Durchschnittswerte für die „Riester“-Produkte einfache Rentenversicherungen 
 Typische Szenarien für Wertentwicklung und Inflation 

Rechengrößen: 
Vermögen, Kos-
ten, Rente 

Szenario 1: 
3% Wertentw., 
keine Inflation 

Szenario 2: 
3% Wertentw., 
2,5% Inflation 

Szenario 3: 
6,5% Wertentw., 
keine Inflation 

Szenario 4: 
6,5% Wertentw., 
2,5% Inflation 

Endvermögen brutto 
nach 3 Jahren  
(vor Kosten) 

3.594 € 3.470 € 3.774 € 3.640 € 

Endvermögen netto 
nach 3 Jahren  
(nach Kosten) 

3.004 € 2.894 € 3.163 € 3.044 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 3 
Jahren in % 

16% 17% 16% 16% 

Endvermögen brutto 
nach 5 Jahren  
(vor Kosten) 

6.283 € 5.915 € 6.832 € 6.420 € 

Endvermögen netto 
nach 5 Jahren  
(nach Kosten) 

5.268 € 4.950 € 5.744 € 5.387 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 5 
Jahren in % 

16% 16% 16% 16% 

Endvermögen brutto 
nach 10 Jahren  
(vor Kosten) 

13.742 € 12.133 € 16.396 € 14.378 € 

Endvermögen netto 
nach 10 Jahren  
(nach Kosten) 

12.083 € 10.686 € 14.388 € 12.635 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 10 
Jahren in % 

12% 12% 12% 12% 

Rentenbeginn: 
Endvermögen brutto 
nach 22 Jahren  
(vor Kosten) 

36.858 € 27.688 € 56.375 € 41.012 € 

Rentenbeginn: 
Endvermögen netto 
nach 22 Jahren  
(nach Kosten) 

33.264 € 25.093 € 50.585 € 36.958 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 22 
Jahren in % 

10% 9% 10% 10% 

Zum Vergleich: 
Eigenbeiträge + Zu-
lagen nach 22 Jahren 
(ohne Szenario) 

26.400 € 26.400 € 26.400 € 26.400 € 

Rente Frau monatlich  
(vor Kosten) 204 € 121 € 414 € 245 € 

Rente Frau monatlich  
(nach Kosten) 184 € 110 € 372 € 221 € 

Rente Mann monatl.  
(vor Kosten) 230 € 141 € 451 € 274 € 

Rente Mann monatl.  
(nach Kosten) 208 € 128 € 405 € 247 € 

Annuität Ansparphase  
(vor Kosten) 342 € 27 € 650 € 412 € 

Annuität Ansparphase  
(nach Kosten) 225 € -85 € 525 € 292 € 

Kapitalbarwert  
(vor Kosten) 5.458 € 565 € 7.500 € 6.010 € 

Kapitalbarwert  
(nach Kosten) 3.582 € -1.768 € 6.051 € 4.264 € 
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Tabelle C.3.4.9: Durchschnittswerte für die einfachen Rentenversicherungen entlang der 4 Sze-
narien (45-Jährige) 
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Durchschnittswerte für die „Riester“-Produkte einfache Rentenversicherungen 
 Typische Szenarien für Wertentwicklung und Inflation 

Rechengrößen: 
Vermögen, Kos-
ten, Rente 

Szenario 1: 
3% Wertentw., 
keine Inflation 

Szenario 2: 
3% Wertentw., 
2,5% Inflation 

Szenario 3: 
6,5% Wertentw., 
keine Inflation 

Szenario 4: 
6,5% Wertentw., 
2,5% Inflation 

Endvermögen brutto 
nach 3 Jahren  
(vor Kosten) 

3.594 € 3.470 € 3.774 € 3.640 € 

Endvermögen netto 
nach 3 Jahren  
(nach Kosten) 

2.678€ 2.576 € 2.825 € 2.715 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 3 
Jahren in % 

26% 26% 25% 25% 

Endvermögen brutto 
nach 5 Jahren  
(vor Kosten) 

6.283 € 5.915 € 6.832 € 6.420 € 

Endvermögen netto 
nach 5 Jahren  
(nach Kosten) 

4.677 € 4.387 € 5.112 € 4.786 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 5 
Jahren in % 

26% 26% 25% 25% 

Endvermögen brutto 
nach 10 Jahren  
(vor Kosten) 

13.742 € 10.133 € 16.396 € 14.378 € 

Endvermögen netto 
nach 10 Jahren  
(nach Kosten) 

11.376 € 10.087 € 13.498 € 11.884 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 10 
Jahren in % 

17% 17% 18% 17% 

Rentenbeginn: 
Endvermögen brutto 
nach 37 Jahren  
(vor Kosten) 

80.048 € 48.455 € 174.871 € 97.110 € 

Rentenbeginn: 
Endvermögen netto 
nach 37 Jahren  
(nach Kosten) 

70.920 € 43.385 € 152.446 € 85.685 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 37 
Jahren in % 

11% 11% 13% 12% 

Zum Vergleich: 
Eigenbeiträge + Zu-
lagen nach 37 Jahren 
(ohne Szenario) 

44.400 € 44.400 € 44.400 € 44.400 € 

Rente Frau monatlich  
(vor Kosten) 442 € 212 € 1.284 € 580 € 

Rente Frau monatlich  
(nach Kosten) 392 € 190 € 1.120 € 512 € 

Rente Mann monatl.  
(vor Kosten) 500 € 247 € 1.400 € 649 € 

Rente Mann monatl.  
(nach Kosten) 443 € 222 € 1.220 € 572 € 

Annuität Ansparphase  
(vor Kosten) 539 € 73 € 914 € 645 € 

Annuität Ansparphase  
(nach Kosten) 401 € -53 € 757 € 502 € 

Kapitalbarwert  
(vor Kosten) 11.942 € 2.459 € 12.693 € 12.517 € 

Kapitalbarwert  
(nach Kosten) 8.884 € -1.775 € 10.512 € 9.746 € 
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Tabelle C.3.4.10: Durchschnittswerte für die einfachen Rentenversicherungen entlang der 4 Sze-
narien (30-Jährige) 
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Tab. C.3.4.11 (45-Jährige) und Tab. C.3.12 (30-Jährige) zeigen abschließend die Daten für das 
Mischprodukt der fondsgebundenen Rentenversicherungen. Die Kostenbelastungen in den ersten 
Jahren sind nochmals höher als bei den einfachen Rentenversicherungen, damit verschärft sich 
die bereits dargelegte Kompensationsproblematik überproportional, zumal die bei den meisten An-
geboten unterstellte Anlagepolitik per se risikoreicher ausgerichtet ist. Die beworbenen höheren 
Renditechancen stehen auch höhere Risiken der Fehlentwicklung (vgl. oben C.3.1 zum trade off 
aus Rendite und Risiko) gegenüber. Diese höheren Risiken sind dann aber im Vergleich nur mit 
einer geringeren Rendite nach Kosten verbunden, das heißt, die „Entlohnung“ für die eingegange-
nen höheren Risiken wird teilweise oder erheblich (bei vorzeitigem Vertragsabbruch) „angefres-
sen“, woraus ein ungünstigeres Rendite-Risiko-Verhältnis resultiert. 
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Durchschnittswerte für die „Riester“-Produkte Fonds-Rentenversicherungen 
 Typische Szenarien für Wertentwicklung und Inflation 

Rechengrößen: 
Vermögen, Kos-
ten, Rente 

Szenario 1: 
3% Wertentw., 
keine Inflation 

Szenario 2: 
3% Wertentw., 
2,5% Inflation 

Szenario 3: 
6,5% Wertentw., 
keine Inflation 

Szenario 4: 
6,5% Wertentw., 
2,5% Inflation 

Endvermögen brutto 
nach 3 Jahren  
(vor Kosten) 

3.594 € 3.470 € 3.774 € 3.640 € 

Endvermögen netto 
nach 3 Jahren  
(nach Kosten) 

2.950 € 2.841 € 3.107 € 2.990 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 3 
Jahren in % 

18% 18% 18% 18% 

Endvermögen brutto 
nach 5 Jahren  
(vor Kosten) 

6.283 € 5.915 € 6.832 € 6.420 € 

Endvermögen netto 
nach 5 Jahren  
(nach Kosten) 

5.176 € 4.862 € 5.645 € 5.293 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 5 
Jahren in % 

18% 18% 17% 18% 

Endvermögen brutto 
nach 10 Jahren  
(vor Kosten) 

13.742 € 12.133 € 16.396 € 14.378 € 

Endvermögen netto 
nach 10 Jahren  
(nach Kosten) 

12.042 € 10.658 € 14.322 € 12.588 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 10 
Jahren in % 

12% 12% 13% 12% 

Rentenbeginn: 
Endvermögen brutto 
nach 22 Jahren  
(vor Kosten) 

36.858 € 27.688 € 56.375 € 41.012 € 

Rentenbeginn: 
Endvermögen netto 
nach 22 Jahren  
(nach Kosten) 

33.326 € 25.164 € 50.602 € 37.013 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 22 
Jahren in % 

10% 9% 10% 10% 

Zum Vergleich: 
Eigenbeiträge + Zu-
lagen nach 22 Jahren 
(ohne Szenario) 

26.400 € 26.400 € 26.400 € 26.400 € 

Rente Frau monatlich  
(vor Kosten) 204 € 121 € 414 € 245 € 

Rente Frau monatlich  
(nach Kosten) 184 € 110 € 372 € 221 € 

Rente Mann monatl.  
(vor Kosten) 230 € 141 € 451 € 274 € 

Rente Mann monatl.  
(nach Kosten) 208 € 129 € 405 € 247 € 

Annuität Ansparphase  
(vor Kosten) 342 € 27 € 650 € 412 € 

Annuität Ansparphase  
(nach Kosten) 227 € -82 € 525 € 294 € 

Kapitalbarwert  
(vor Kosten) 5.458 € 565 € 7.500 € 6.010 € 

Kapitalbarwert  
(nach Kosten) 3.615 € -1.703 € 6.056 € 4.287 € 
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Tabelle C.3.4.11: Durchschnittswerte für die fondsgebundenen Rentenversicherungen entlang der 
4 Szenarien (45-Jährige) 
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Durchschnittswerte für die „Riester“-Produkte Fonds-Rentenversicherungen 
 Typische Szenarien für Wertentwicklung und Inflation 

Rechengrößen: 
Vermögen, Kos-
ten, Rente 

Szenario 1: 
3% Wertentw., 
keine Inflation 

Szenario 2: 
3% Wertentw., 
2,5% Inflation 

Szenario 3: 
6,5% Wertentw., 
keine Inflation 

Szenario 4: 
6,5% Wertentw., 
2,5% Inflation 

Endvermögen brutto 
nach 3 Jahren  
(vor Kosten) 

3.594 € 3.470 € 3.774 € 3.640 € 

Endvermögen netto 
nach 3 Jahren  
(nach Kosten) 

2.614 € 2.514 € 2.758 € 2.651 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 3 
Jahren in % 

27% 28% 27% 27% 

Endvermögen brutto 
nach 5 Jahren  
(vor Kosten) 

6.283 € 5.915 € 6.832 € 6.420 € 

Endvermögen netto 
nach 5 Jahren  
(nach Kosten) 

4.604 € 4.319 € 5.031 € 4.711 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 5 
Jahren in % 

27% 27% 26% 27% 

Endvermögen brutto 
nach 10 Jahren  
(vor Kosten) 

13.742 € 12.133 € 16.396 € 14.378 € 

Endvermögen netto 
nach 10 Jahren  
(nach Kosten) 

11.456 € 10.175 € 13.564 € 11.962 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 10 
Jahren in % 

17% 16% 17% 17% 

Rentenbeginn: 
Endvermögen brutto 
nach 37 Jahren  
(vor Kosten) 

80.048 € 48.455 € 174.871 € 97.110 € 

Rentenbeginn: 
Endvermögen netto 
nach 37 Jahren  
(nach Kosten) 

72.364 € 44.378 € 154.955 € 87.346 € 

Vermögensverlust 
durch Kosten nach 37 
Jahren in % 

10% 8% 11% 10% 

Zum Vergleich: 
Eigenbeiträge + Zu-
lagen nach 37 Jahren 
(ohne Szenario) 

44.400 € 44.400 € 44.400 € 44.400 € 

Rente Frau monatlich  
(vor Kosten) 442 € 212 € 1.284 € 580 € 

Rente Frau monatlich  
(nach Kosten) 400 € 194 € 1.138 € 522 € 

Rente Mann monatl.  
(vor Kosten) 500 € 247 € 1.400 € 649 € 

Rente Mann monatl.  
(nach Kosten) 452 € 227 € 1.240 € 583 € 

Annuität Ansparphase  
(vor Kosten) 539 € 73 € 914 € 645 € 

Annuität Ansparphase  
(nach Kosten) 423 € -28 € 775 € 523 € 

Kapitalbarwert  
(vor Kosten) 11.942 € 2.459 € 12.693 € 12.517 € 

Kapitalbarwert  
(nach Kosten) 9.368 € -945 € 10.756 € 10.148 € 
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Tabelle C.3.4.12: Durchschnittswerte für die fondsgebundenen Rentenversicherungen entlang der 
4 Szenarien (30-Jährige) 
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C.3.5 Einschätzung, Bewertung und Lösungsansätze 

 

Qualitative und quantitative Analyse 

Die qualitative und quantitative Analyse der in zwei Stichproben für 45-Jährige und für 30-Jährige 
erhobenen Angebote zu „Riester“-Produkten ergibt in kurzer, vereinfachender Zusammenfassung 
folgende Ergebnisse. 

 Selbst wenn man bereits mit einer eingeschränkten Informationsmündigkeit und Kenntnis, 
also z.B. mit einer Vorinformation aus Publikationen der Stiftung Warentest, und damit nach 
einer grundlegenden Sensibilisierung als Verbraucher daran geht, Angebote zu „Riester“-
Produkten einzuholen und zu vergleichen, sind deutlich Barrieren erkennbar, eine solche 
Teilhabe am Wettbewerb überhaupt zu leisten. Die eher größere Zahl von potentiellen 
„Riester“-Nutzern, die schon diese Sensibilisierung und „Vorbildung“ nicht aufweist, haben 
dann noch deutlich geringere Chancen.  

 Auch mit der in einer Eigenverantwortung „erlernten“ Sensibilisierung und Vorinformation 
wird es zum Teil schwer, die vorhandenen Angebote zu „Riester“-Angeboten zu verglei-
chen. Sieht man einmal von den negativen Begleiterscheinungen bei der Akquisition ab 
(Telefondruck, Datenschutzproblematik, Anbieter“ausfälle“), so fallen in qualitativer Ana-
lyse vor allem folgende Probleme ins Gewicht: 

o Als erster zentraler Punkt sei erwähnt, dass nur knapp die Hälfte aller Anbieter nutzbare 
Kosteninformationen zur Verfügung stellen und auch die direkte Nachfrage nach solchen 
die Transparenz nur ansatzweise verbessert. Die knappe Hälfte der untersuchten An-
bieter fällt also für Verbraucher aus dieser Perspektive aus, weil keine Kosten-
transparenz gegeben ist. 

o 40% der untersuchten Angebote für 45-Jährige und 30% der untersuchten Ange-
bote für 30-Jährige weisen ein oder mehrere zentrale Mängel auf. Es fehlen entwe-
der klare Angaben zu den Abschluss- und Vetriebskosten oder den Verwaltungskosten 
überhaupt, oder eine Angabe zur Verteilung fehlt oder es mangelt an der zwingend vor-
geschriebenen Angabe der Kosten in Euro. In Stichprobe 2 fallen immerhin 30% der An-
gebote durch. 

o Fast 40% der Angebote weisen die Kosten in Euro nicht aus oder machen nur 
teilweise Angaben. Wie soll ein Verbraucher hier einigermaßen sinnvoll Produkte und 
Anbieter vergleichen können, wenn selbst die wichtigsten Informationen fehlen? Ein 
Selbstrechnen setzt in einigen Fällen Fachwissen voraus, ganz abgesehen von den kla-
ren gesetzlichen Vorgaben. 

o Fast ein Viertel aller Produkte haben den Makel, zumindest teilweise intransparent hin-
sichtlich der Abschluss- und Vertriebskosten zu sein, das heißt überhaupt nutzbare An-
gaben zu den Kosten zu machen. Dabei wurde schon recht großzügig ausgewertet. Dies 
trifft auch für Angaben zur Verteilung der Kosten zu. 

o Nicht besser sieht es bei der Angabe zu den Verwaltungskosten und den sonstigen 
Kosten aus. Auch hier fehlen Angaben oder sie sind unvollständig oder unverständlich. 

o Im Falle eines ja durchaus zulässigen Vertragswechsels sollten Verbraucher die Extra-
kosten kennen, auch der Gesetzgeber sieht dies so. Ein Drittel der Angebote bleibt die 
Wechselkosten schuldig. Hinzu kommt, dass diese in einigen Fällen nicht ohne weiteres 
nachvollzogen werden können oder „unberechenbar“ sind (Prozentangaben). 

o Kosten für Ratenzuschläge bleiben in der Regel versteckt, sofern sie überhaupt ange-
geben werden. 

Im Kontrast dazu steht eine Aussage der Bundesregierung (Deutscher Bundestag (2008d) 
Drucksache 16/10501, 16. Wahlperiode 8.10.2008, 6): „... Auf der Grundlage der beste-
henden Informationsverpflichtungen sind die Verbraucher in der Lage, die einzelnen Ries-
ter-Produkte zu vergleichen und die für sie passenden Angebote zu erkennen. ...“. Leider 
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ist nicht bekannt, ob es sich hier um eine ergebnisbegründende Behauptung handelt oder 
aber eigene Evaluationen vorliegen, die nicht publiziert wurden; letzteres wäre dann aber 
wieder kontraintuitiv. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie legen es nahe, dass hier 
erheblicher Nachholbedarf besteht, um die Verbraucherinteressen im Sinne der Rea-
lisierung der Förderidee nachhaltig zu wahren. 

 Die quantitative Analyse anhand der verschiedenen für einen Verbraucher wichtigen Re-
chengrößen, also z.B. das Endvermögen, welches zu bestimmten Zeitpunkten tatsächlich 
verfügbar wäre (nach 3, 5 und 10 Jahren sowie zum Renteneintritt), oder die mögliche Ren-
tenzahlung, offenbart dramatische Unterschiede nicht nur zwischen den einzelnen „Ries-
ter“-Varianten, sondern auch innerhalb einer Produktgruppe. Dies bedeutet vereinfacht 
formuliert, dass nur dann, wenn ein Verbraucher es schaffen sollte, eine ganze Reihe von 
Angeboten einzuholen, die auch nur halbwegs transparent und vergleichbar sind (siehe 
oben), er eine gewisse Chance hat, einen für sich geeigneten und kostengünstigen Vertrag 
zu wählen. Eher aber dürfte ein Verbraucher mehr „spielerisches Glück“ benötigen 
als er sich an Sachverstand sinnvoll aneignen kann, um einem unnötigen Kostenri-
siko zu entgehen. In diesem Kontext sollte man nicht von Entscheidungen in einem wett-
bewerblichen Umfeld der sozialen Marktwirtschaft sprechen, sondern eher von einer Lotte-
rie (siehe unten). Diese Praxis könnte als klarer Widerspruch zur staatlichen Förder-
idee verstanden werden. 

 Bei Bank- und Fondssparplänen besteht meist ein wenig beachtetes Kostenrisiko dahin-
gehend, dass Verbraucher eben nicht alle Kosten erfahren, die für die Beurteilung des Ge-
samtprodukts, also der Anspar- und der Auszahlungsphase, wesentlich sind. Wie sollen 
Verbraucher dabei auswählen? Bezüglich der oben geführten Diskussion hinsichtlich der 
vor allem bei Versicherungsprodukten zumindest anfänglich hohen Kostenanteile ist also 
zu beachten, dass Bank- und Fondssparpläne dagegen ein nicht unerhebliches Kostenrisi-
ko weit in der Zukunft bergen, welches bei den meisten Versicherungsprodukten so nicht 
besteht.  

 Damit wird klar, dass eine Beurteilung durch den Verbraucher in gedachten zwei Stufen 
sinnvoll erscheint, erstens anhand des erreichten Endvermögens zum Renteneintritt und 
zweitens hinsichtlich der Bedingungen für die danach erfolgende Verrentung. Verbraucher 
müssen sich danach orientieren, was sie zu zahlen bereit sind dafür, dass sie bei 
Versicherungen heute kostenseitig praktisch kaum einem Kostenrisiko hinsichtlich 
der späteren Verrentung ausgesetzt sind, hingegen bei Bank- und Fondssparplänen 
ein gegebenenfalls nicht unerhebliches Kostenrisiko die spätere Rente schmälern 
könnte. Wichtig ist dabei, dass die gedachte Möglichkeit der zweistufigen Entscheidung 
einschließt, dass ein Wegwechseln von Versicherungsprodukten zum Renteneintritt prak-
tisch kaum sinnvoll sein dürfte, weil damit die getragenen Kosten der Anfangsjahre „per du“ 
sind. Hinzu kämen dann auch noch die „Eintrittskosten“ für die Verrentung zu Rentenbe-
ginn beim neuen Anbieter („doppelte Kosten“). 

 Anhand der vorstehend analysierten Daten und den Werten in den Tabellen lässt sich die 
Entscheidungssituation exemplarisch wie folgt illustrieren: Im Vergleich zu den Bank- und 
Fondssparplänen haben sich für die Ansparphase ohne Beachtung der fehlenden Angaben 
zur Verrentung deutlich höhere Kostenbelastungen bei Versicherungsprodukten gezeigt. 
Bei den einfachen Rentenversicherungen schlägt sich dies im Vergleich zur Benchmark in 
einem um durchschnittlich 3.594 Euro geringeren Endvermögen zu Rentenbeginn (45-
Jährige) nieder (Szenario 1). Für 30-Jährige liegt der Vermögensverlust immerhin bei 9.128 
Euro (Tab. C.3.4.9/10 und Tab. C.3.4.11/12). Verbraucher müssten also die relative 
Kostensicherheit auf hohem Kostenniveau solcher Rentenversicherungsprodukte 
(kaum ein „Kostenrisiko“ für die Rentenphase) vor allem auch unter dem Aspekt ab-
wägen, ob sie für diese relative Sicherheit eine so hohe „Prämie“ in Gestalt der ex-
emplarisch ausgerechneten Vermögensverluste von ca. 10% und mehr zum Renten-
beginn „zahlen“ möchten: In Szenario 1 der 45-Jährigen also durchschnittlich 3.594 
Euro nach 22 Jahren und bei 30-Jährigen durchschnittlich 9.128 Euro nach 37 Jah-
ren. Dies ist jeweils mehr bzw. deutlich mehr als der nominale Betrag der staatlichen 
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Zulagen über die 22 bzw. 37 Jahre. Eine wahrlich schwierige Aufgabe für Verbraucher, 
müssten sie doch abschätzen können, wie hoch die Kosten der Verrentung bei den Bank- 
und Fondssparplänen wären und gleichzeitig sehr sicher wissen, ob sie einen Versiche-
rungsvertrag tatsächlich durchhalten können. Dieses gravierende Entscheidungsprob-
lem wird selbst in verbrauchernahen Publikationen mehr oder weniger übersehen 
(außer die beiden oben genannten eher versteckten Hinweise). 

 

 

Kostenbelastung 

Die Gesamtkosten liegen bei einigen Produkten und Anbietern nach heutigen Angaben (Versiche-
rungsprodukte) und möglicherweise auch bei den mangels Angaben zur Verrentung aus heutiger 
Abschätzung nur scheinbar günstigeren anderen Angeboten (Sparpläne) jeweils kaum tiefer als 
der Betrag der staatlichen Zulagen über die 22 bzw. 37 Jahre. Der Betrag der staatlichen Zulagen 
ergibt sich in Szenario 1 nämlich mit 4.703 Euro (22-Jährige) bzw. 10.191 Euro (37-Jährige). Damit 
verbleibt im gewählten Beispiel aus den staatlichen Zulagen nur ein Rest von 1.109 Euro bzw. 
1.063 Euro. Mehr als 75% bei 45-Jährigen und ganze 90% bei 30-Jährigen der staatlichen Zula-
gen werden durch die Kosten „aufgefressen“. 

Die Bundesregierung hat zur Kostenbelastung bei „Riester“-Produkten wie folgt Stellung bezo-
gen (Deutscher Bundestag (2008d) Drucksache 16/10501, 16. Wahlperiode 8.10.2008, 2): „... Dies 
ist selbstverständlich mit Kosten verbunden. Solche Kosten entstünden aber auch bei ungeförder-
ten Finanzprodukten dieser Art. Von daher hält die Bundesregierung die Gegenüberstellung bzw. 
Aufrechnung der Kosten dieser Produkte mit der staatlichen Förderung für eine rein theoretische 
Überlegung, die praktisch keinen Nutzen hat. ...“. Leider ist nicht bekannt, ob es sich hier um eine 
ergebnisbegründende Behauptung handelt oder aber eigene Evaluationen vorliegen, die nicht pub-
liziert wurden; letzteres wäre dann aber wieder kontraintuitiv. Die Ergebnisse der vorliegenden 
Studie legen es nahe, dass hier erheblicher Nachholbedarf besteht, um die Verbraucherinte-
ressen im Sinne der Realisierung der Förderidee nachhaltig zu wahren. 

An dieser Stelle sollen daher einige Lösungsansätze aufgezeigt werden, die weder den Anspruch 
der Vollständigkeit noch der Ausschließlichkeit erheben, die aber verhindern können, dass eine 
Kostenforderung und Kostenverteilung sowie die dargestellten Kostenrisiken die ursprüngliche 
Förderidee – gegeben den erörterten Paradigmenwechsel hin zu einer Mehrbelastung der 
Verbraucher für eine eigenverantwortete Vorsorge – konterkarieren. 

 Selbstverständlich entstehen Verbrauchern auch für Non-„Riester“-Produkte Kosten in un-
terschiedlicher Höhe, die Transparenzproblematik gilt sinngemäß. Allerdings besteht ja die 
grundlegende Förderidee der staatlich geförderten kapitalgedeckten privaten Altersvorsor-
ge nach Angaben der Bundesregierung darin, das Versorgungsniveau im Alter (Rentenzu-
gang) zu stabilisieren. Hierzu gehören zum einen die oben genannten Kriterien im Rahmen 
des BaFin-Zertifizierungsversuchs und zum anderen die Zulage als Anreiz. Insgesamt 
bleibt dabei fraglich, ob größere Teile der staatlichen Zahlungen aus Steuermitteln den 
Kostenforderungen einer Branche dienen sollen, oder aber zusätzliche Renditepunkte bei 
gleichem Risiko die Verbraucher zur Vorsorge anregen sollen. Folgt man letzterem, dann 
ist zu überlegen, wie die in der Analyse (vgl. C.3.3) erörterten „Zulagenrenditen“ von 1,7% 
(45-Jährige) bzw. 1,2% (30-Jährige) soweit erhalten bleiben können, dass der Anreizeffekt 
spürbar bleibt.74  

 Im Sinne einer nachhaltigen Stützung der grundlegenden Förderidee wäre es dann, die 
Kostenforderungen entsprechend zu begrenzen. Hierzu bestehen verschiedene Ansätze, 
die komplementär und nicht substitutiv zu verstehen sind. Die Ableitung der Lösungsansät-
ze erfolgt praxisorientiert dergestalt, dass nicht nur Angebote mit solchen Kostenstrukturen 
vorzufinden sind. Vielmehr sind die Lösungsansätze so gestaltet, dass sie einfach kontrol-

                                            
74 Dies gilt sinngemäß auch für potentiell höhere Renditen nach Steuern im Falle des Sonderausgabenabzugs (vgl. 

C.2), da die verringerte Steuerschuld ebenfalls von allen Steuerzahlern getragen wird. 
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liert werden können und in diesem Sinne die starke Asymmetrie zu Lasten der Verbraucher 
nachhaltig reduziert wird. 

o Bis zum Renteneintritt mit 67 darf die Gesamtkostenbelastung eines „Riester“-
Vertrages nicht höher sein als 20% der staatlichen Zulagen (entsprechend reduziert 
bei früherem Renteneintritt). Eine solche Regel würde zudem Anbieter im Rahmen ihrer 
Beratung dazu anregen, stärker auf die Beantragung von Zulagen hinzuwirken (vgl. C.2) 
und über die Höchst- und Mindestbeträge aufzuklären. 

o Der Vermögensverlust (Differenz vor und nach Kosten) zum Renteneintritt darf nicht 
mehr als 5% betragen. Mehr Prozentpunkte sind jeweils nur zulässig, wenn entspre-
chend viele Renditepunkte garantiert werden. Damit wird der grundsätzlich den Wettbe-
werb fördernde und vom Gesetzgeber vorgesehene Wechsel erleichtert. Dies beugt ins-
besondere vor, Intransparenz über die Verrentungskosten zu erzeugen. 

o Der Vermögensverlust am Endvermögen in den Zeitabschnitten 3, 5, 10 und 20 Jah-
re darf ebenfalls nicht höher als 5% liegen. Mehr Prozentpunkte sind jeweils nur zuläs-
sig, wenn entsprechend viele Renditepunkte garantiert werden. Damit wird der grund-
sätzlich den Wettbewerb fördernde und vom Gesetzgeber vorgesehene Wechsel 
erleichtert. 

o Die Gesamtkostenforderung ist gleichmäßig auf die gesamte Laufzeit, mindestens 
aber auf die gesamte Ansparphase zu verteilen. Ist die Ansparphase kürzer als 15 Jah-
re, so sind die Gesamtkosten auf die gesamte Vertragslaufzeit zu verteilen, wobei von 
der durchschnittlichen Lebenserwartung zu Vertragsabschluss auszugehen ist. Damit 
wird der grundsätzlich den Wettbewerb fördernde und vom Gesetzgeber vorgesehene 
Wechsel erleichtert. 

o Die jeweiligen Vermögensverluste am Endvermögen (Differenz vor und nach Kosten) in 
den genannten Zeitabschnitten sind an prominenter Stelle eines Angebotes (Seite 1) in 
relativer Angabe (Prozent) und in absoluten Beträgen (Euro) anzugeben. 

o „Riester“-Verträge ohne explizite Angabe der Kosten der Verrentung sind nicht zulässig. 
Die Kosten der Verrentung sind zwingend in den Gesamtkosten auszuweisen. 

 

 

Transparenz 

Die Ergebnisse der Analyse, insbesondere die umfangreichen Auswertungen zur Transparenz 
bzw. Intransparenz zeigen einen erheblichen Handlungsbedarf hinsichtlich der Beratung und Zerti-
fizierung im Bereich der „Riester“-Produkte auf. Transparenz und somit Informationszugang, In-
formationsbereitstellung, Informationsdarstellung („framing“) sowie Informationswahrnehmung und 
die damit verbundene Informationsverarbeitung bis hin zur Entscheidungsreife tangieren mittelbar 
und unmittelbar die Rendite einer Vorsorge- und Anlageentscheidung: die mit den genannten In-
formationsaspekten so verstandene Transparenz beeinflusst direkt und indirekt die Alternativen-
wahl und damit die Rendite der letztlich getroffenen Entscheidung. Gleichzeitig wird darüber auch 
die Risikowahrnehmung und Risikobewertung bewusst und unbewusst gesteuert, so dass der ge-
samte trade off aus Rendite und Risiko betroffen ist. Neuere Untersuchungen weisen zudem dar-
auf hin, dass es sich eher um ein grundsätzliches Problem im Bereich der Finanzdienstleistungen 
handelt (z.B. Oehler 2005e, 2006a, 2009a, sowie Oehler/Kohlert 2008, 2009a, 2009b und Koh-
lert/Oehler 2009a und 2009b, Kohlert 2009). Die Süddeutsche Zeitung vom 24.9.2009 zitiert im 
Kontext einer Studie zu Lebensversicherungen den zuständigen Direktor der BaFin, Steffen: „... 
Wir brauchen eine bessere Risikoeinschätzung und mehr Transparenz bei der Verbraucherinfor-
mation. ...“. Eine Studie der EU zu Girokonten und Bankkarten deutet in die gleiche Richtung 
(Süddeutsche Zeitung 2009b). 

An dieser Stelle sollen daher einige Lösungsansätze aufgezeigt werden, die weder den Anspruch 
der Vollständigkeit noch der Ausschließlichkeit erheben, die aber verhindern können, dass 
Verbraucherentscheidungen bis hin zu einer weiteren und fortgesetzten Abstinenz (vgl. Abschnitt 
C.2) die ursprüngliche Förderidee – gegeben den erörterten Paradigmenwechsel hin zu einer 



Univ.-Prof. Dr. Oehler: „Alles Riester? Die Umsetzung der Förderidee in der Praxis“   
 
 

175 

Mehrbelastung der Verbraucher für eine eigenverantwortete Vorsorge – konterkarieren (vgl. auch 
Oehler 2005e, 2006a, 2009a, sowie Oehler/Kohlert 2008, 2009a, 2009b und Kohlert/Oehler 2009a 
und 2009b, Kohlert 2009 sowie Oehler/Kohlert/Jungermann 2009).  

 Einzelne Angebote aus allen „Riester“-Varianten zeigen sehr deutlich, dass es Anbietern 
sehr wohl möglich ist, klar strukturierte und verständliche Informationen für Verbraucher 
schriftlich abzugeben, bei denen nicht nur wenigstens die gesetzlichen Standards eingehal-
ten werden, sondern die auch weitergehend das Interesse des Verbrauchers achten. Öko-
nomisch ist vor allem mit mangelndem Wettbewerb zu erklären, dass seriöse Anbieter nicht 
ein Eigeninteresse haben, ihre potentiellen Kunden transparent zu behandeln. Es verbleibt 
der Eindruck, dass jenseits der bislang kaum fruchtbaren Regulierungsbemühungen die 
Branche selbst nicht willens oder in der Lage ist, im Interesse ihrer Kunden tätig zu werden. 
Oder soll anbieterseitig auf eine unzureichende Sensibilisierung der Verbraucher und die 
Nutzung diverser Barrieren vertraut werden, um kurzfristig eigene Interessen durchzuset-
zen? 
Grundvoraussetzung für das Funktionieren des „Riester“-Marktes ist die Transparenz des 
Systems. Nur wenn die Leistungen der Anbieter gut beurteilbar sind, kann ein funktionie-
render Qualitätswettbewerb entstehen. Ansonsten versagt der Preis als Qualitätsindika-
tor, weil sich ein Zusammenhang zwischen Preis und Qualität nicht herstellen lässt. Ist das 
tatsächliche Preis-Leistungs-Verhältnis nicht zu ermitteln oder verzerrt und sind somit 
verschiedene Anbieter und Angebote für den Kunden nicht vergleichbar, können gute An-
bieter und Angebote nicht honoriert und schlechte Anbieter und Angebote von Verbrau-
chern nicht gemieden werden. 

 Aufklärung und Beratung müssen unabhängig sein von Anbieter und Produkt; dies 
muss faktisch in der Praxis sichergestellt werden. Der alleinige getrennte Ausweis von 
Preisen für Produkte und Beratung, die heute auch als Baustein der Honorarberatung ver-
standen wird, führt nicht per se zu einer Stärkung der Position der Verbraucher. Da auch 
ein Honorarberater über ein pekuniäres Eigeninteresse verfügen kann, das sich z.B. in op-
portunistischem Verhalten (z.B. Steigerung der Beratungsdauer bzw. Beratungshäufigkeit) 
niederschlägt, ist dafür Sorge zu tragen, dass Höhe und Häufigkeit der Honorierung stan-
dardisiert und kontrolliert werden. Insbesondere die absolute Höhe des Honorars kann zu-
dem für viele Anleger eine kaum überwindbare Hürde darstellen. Außerdem ist auch hier 
mit Standards eine kontrollierte Qualität vorzusehen. 

 Wirksame und praktisch kontrollierbare Informationspflichten der Anbieter zu ihrer 
Produkt-Kunde-Zuordnung (wer bekommt was warum?). Zu Unrecht wird häufig der Ein-
druck erweckt, der Verbraucher erhielte im Mengenkundengeschäft individuelle Empfeh-
lungen. Vielmehr werden Verbraucher in bestimmten Risikoprofilen mit verschiedenen Be-
zeichnungen und Bedeutungen (z.B. Sicherheit, Chance, Wachstum) eingeordnet, denen 
dann standardisiert ein „Riester“-Produkte zugeordnet wird. Anbieter sollten beispielsweise 
verpflichtet werden, die jeweiligen Profile und ihre Bedeutung sowie die entsprechende Zu-
ordnung von „Riester“-Produkten öffentlich zu machen (z.B. über eine Internet-Datenbank). 
Dies würde die Markttransparenz und den Wettbewerb erheblich steigern. Andere Produkte 
dürften nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch angeboten werden. 

 Ganz besonders mangelt es an einem einheitlichen Zertifizierungssystem mit realisti-
scher laufender Kontrolle (keine Zertifizierung pro forma ohne Wirkung für den Verbrau-
cher wie im aktuellen „Riester“-BaFin-System). Solcherlei echte Information, die unabhän-
gig von Anbieter und Produkt sowie jenseits von Gewinnerzielungsabsichten erfolgt, hat ei-
ne Zuordnung für typisierte Verbraucherinteressen vorzunehmen, damit die Informationen 
für Verbraucher tatsächlich einen Wert haben. Für Kunden wird damit der Be-
urteilungsaufwand reduziert. Es „führt“ zu qualitativ hochwertigen Angeboten und warnt 
gleichzeitig vor Angeboten schlechter Qualität. Kundentypen werden dann als „default“ (vgl. 
Abschnitt C.5) bestimmte Produktklassen zugeordnet, die auf eigenen Wunsch bzw. auf ei-
genes Risiko von Verbrauchern „abgewählt“ werden können („opt out“). Im „default“ liegen 
die Nachweis- und Sorgfaltspflichten bei den Anbietern. 



Univ.-Prof. Dr. Oehler: „Alles Riester? Die Umsetzung der Förderidee in der Praxis“   
 
 

176 

 Als Konsequenz der beiden letzten Punkte ergibt sich: Jeder potentiell an „Riester“-
Angeboten interessierte Verbraucher muss unabhängig vom jeweiligen Anbieter im 
Grundsatz bei gleicher Datenlage das selbe Produkt mit einer vergleichbaren Aus-
stattung angeboten erhalten, um dann nach transparent offengelegten Kosten tat-
sächlich die Rendite-Risiko-Struktur sowie die Liquidität vergleichen zu können. Ge-
eignete Vergleichsgrößen wären die in dieser Studie verwendeten Endvermögensgrößen 
nach Kosten zu festgelegten Zeitpunkten (3, 5, 10 und 20 Jahre und Rentenbeginn) und 
gegebenenfalls der Kapitalbarwert.75 Unter definierten und vergleichbaren Konditionen 
kann eventuell auch die resultierende Rentenzahlung für einen Vergleich herangezogen 
werden (wenn alle Kosten einbezogen werden, siehe oben, Bank- und Fondssparpläne). 

 Auf weitere Maßnahmen im Kontext Finanzdienstleistungen und Verbraucherfinanzen wie 
z.B. die Beweislastumkehr und Haftungsregeln, die die zu Lasten des Verbrauchers be-
stehende deutliche Asymmetrie verringern helfen, sei hier nur hingewiesen (vgl. Oehler 
2009a, Oehler et al. 2009). 

 

 

Vergleich zur gesetzlichen Rentenversicherung? 

Auf den ersten Blick könnte es nahe liegen, die staatlich geförderte kapitalgedeckte private Alters-
vorsorge mit der umlagefinanzierten gesetzlichen Rentenversicherung zu vergleichen. Auf den 
zweiten Blick erscheint dies aus verschiedenen Gründen grundsätzlich problematisch. 

 Ein wirklicher Vergleich im Sinne einer Auswahlsituation (Entscheidung) funktioniert für fast 
alle Betroffenen aufgrund des „Zwangscharakters“ der umlagefinanzierten gesetzlichen 
Rentenversicherung nicht. 

 Ein „Vergleich“ kann also nur einen Bezug herstellen zu einem grundsätzlich anders ange-
legten System (Finanzierung, rechtliche Rahmenbedingungen, Wettbewerb etc.) und dabei 
unter den jeweils den Berechnungen zugrundegelegten Annahmen (vgl. Abschnitt B zu den 
Einflussfaktoren des Umlagesystems) renditeorientierte Daten nebeneinander stellen; dies 
wird ansatzweise im Folgenden versucht. 

 Leider stehen seitens der Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV) nur rudimentäre Da-
ten zur Verfügung. Die Bitte an die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV), gerichtet an 
den Präsidenten und die Geschäftsführung, aktuelle und ausführlichere Daten zur Verfü-
gung zu stellen, wurde abschlägig beschieden, eine Auskunft wurde ohne Begründung 
verweigert. Es wurde lediglich auf bekannte Publikationen verwiesen. (Die Anfrage lautete 
(zusätzlich zu den Kostenfragen, s.o.): „Welche Berechnungen gibt es zu einer Rendite des 
Umlagesystems für einzelne Beitragszahler bzw. Typen von Beitragszahlern?“). Entspre-
chend werden die verfügbaren Publikationen, auch außerhalb der DRV, ausgewertet. 

 

Die Deutsche Rentenversicherung DRV berichtet in einer aktuellen Darstellung (Ohsmann/Thiede 
2009, 22): „... Die Rendite in der GRV wird sich nach den aktuellen Berechnungen langfristig bei 
ca. 2 bis 3 Prozent stabilisieren. ...“. Der Präsident der DRV bestätigt (DRV 2009b, 4): „... Nach 
den jüngsten Reformmaßnahmen in der Rentenversicherung werden sich die Renditen in der Ren-
tenversicherung zwar verringern, bleiben aber auch künftig positiv. ...“. Irritierend wirkt, dass in der 
selben Quelle auf der Folgeseite euphorischer steht: „... Rendite ... langfristig deutlich positiv 
bleibt. ...“. Ab Rentenbeginn 2030, welcher zu den in der Studie untersuchten Fällen passt, wird 
von 2,7% für Männer und 3,2% für Frauen gesprochen (DRV 2009b, 6). Die DRV bezeichnet ge-

                                            
75 Die Verwendung einer so genannten Effektivverzinsung oder Effektivrendite auf der Basis der Methode des internen 

Zinsfußes ist im Unterschied zur kapitalwertigen Vorgehensweise in der Regel falsch und gegebenenfalls irreführend. 
Dies liegt unter anderem darin begründet, dass diese Methode möglicherweise nicht nur mehrdeutige Lösungen er-
zeugt, sondern vor allem nur das durchschnittlich gebundene Kapital berücksichtigt und damit die zeitliche Struktur 
eines Zahlungsstroms missachtet. Diese einheitliche und nicht nur herrschende Meinung in der Finanzwirtschaft 
scheint beim zuständigen Ministerium noch nicht berücksichtigt worden zu sein, da eine jüngere Publikation (BMELV 
2009, 2) im Kontext u.a. die Effektivverzinsung als sinnvolle Vergleichgröße fordert. 
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mäß den gegenüber dem Handelsblatt abgegebenen Einschätzungen diese Daten als „konserva-
tiv“ berechnet (Handelsblatt 2009).76  

Die DRV und ihre Autoren weisen ausdrücklich auf zwei wesentliche Annahmen hin. Zum einen 
werden Versicherte unterstellt, die 45 Beitragsjahre schaffen und zum geltenden Rentenalter (ak-
tuell für 2030 ff.: 67 Jahre) in Rente gehen (vgl. z.B. Handelsblatt 2009; BfA 2004, 2; Ohs-
mann/Stolz 2004). Die schon jetzt bekannte Tatsache, dass viele Verbraucher diese „Eckdaten“ 
aus verschiedenen Gründen nicht schaffen werden („gebrochene“ Erwerbsbiographien, Niedrig-
lohnsektor, geringfügige Beschäftigung etc.), lässt Zweifel am Realismus solcher Schätzungen 
aufkommen (vgl. Abschnitte A und B). Zum anderen legen der DRV und seine Autoren ausdrück-
lich fest, nur nominale und nicht reale Renditen auszuweisen, also die Inflation nicht zu 
berücksichtigen (BfA 2004, 677), ein Vorgehen was nicht begründet erscheint (siehe Fußnote). 
Letzteres gilt natürlich für alle Anlagen/“Vorsorgeprojekte“, die Leistungen der DRV sind aber 
besonders relevant für das Gesamtversorgungsniveau der Verbraucher (vgl. oben). Es überrascht 
daher nicht, dass auch die OECD (vgl. z.B. OECD 2009a) mit realen Renditen arbeitet. 

Methodisch ist zudem anzumerken, dass die Verwendung der so genannten internen Rendite (in-
terner Zinsfuß) aus Sicht von Wissenschaft und Praxis grundsätzlich obsolet ist, weil diese Metho-
de in der Regel falsch und gegebenenfalls irreführende Ergebnisse erzeugt. Dies liegt unter ande-
rem darin begründet, dass diese Methode möglicherweise nicht nur mehrdeutige Lösungen er-
zeugt, sondern vor allem nur das durchschnittlich gebundene Kapital berücksichtigt78 und damit die 
zeitliche Struktur eines Zahlungsstroms missachtet. Dies ist nicht nur herrschende, sondern auch 
einheitliche Meinung in der Finanzwirtschaft79, insofern überrascht die Nutzung einer nicht zielfüh-
renden Methode. Nimmt man allerdings die Angaben in BfA 2004, 1, und Ohsmann/Stolz 2004, 
56/57, zusammen, dann lässt sich daraus schließen, dass die DRV und ihre Autoren eigentlich ei-
ne kapitalwertige Rechnung durchführen (Barwerte der Ein- und Auszahlungen zum Rentenein-
tritt). Dann allerdings ist die Extraschleife mit dem internen Zinsfuß doppelt (vielleicht wurde aber 
„doppelt hält besser“ intendiert, um Kritikpunkte am Umlagesystem abzufedern). 

Definitiv nicht zielführend ist aber die von der DRV und ihren Autoren propagierte Verwendung der 
internen Rendite zum Vergleich von alternativen Anlagen/„Vorsorgeprojekten“ (vgl. z.B. Ohs-
mann/Thiede 2009, 12 und 22), allein weil schon die zeitliche Struktur eines Zahlungsstroms miss-
achtet wird, eine durchaus schon lange bekannte Tatsache.80 Korrekt wäre wiederum die kapital-
wertige Vorgehensweise (z.B. Endvermögen zum Renteneintritt, das für die Verrentung zur Verfü-
gung steht; vgl. C.3.3 und C.3.4). Insofern sind Aussagen wie „...Die Rendite in der GRV ist damit 
tendenziell nicht geringer als die vergleichbarer kapitalgedeckter Vorsorgeprodukte. ...“ (Ohs-
mann/Thiede 2009, 22) wenig zielführend, damit wird einem möglichen Vergleich nur ausgewi-
chen. 

 

 

                                            
76 Die Stiftung Warentest weist in ihrem Renditerechner ausdrücklich noch auf die alternative (höhere) Versichertenren-

dite und die alternative (niedrigere) Rendite auf den Gesamtbeitrag hin. 
77 Die an der Stelle gegebene Behauptung, reale Werte nach Inflation zu berechnen sei unüblich und nur in modelltheo-

retischen Arbeiten zu finden, erstaunt – vorsichtig formuliert – sehr. In Wissenschaft und Praxis ist es vollkommen 
normal, Szenarien mit und ohne Inflation zu untersuchen (siehe auch Abschnitt C.3.3 und C.3.4). Die Behauptung 
lässt aber auch jeden Pragmatismus vermissen, denn schon viele Verbraucher sind sich doch darüber klar, dass die 
Inflation an der Rendite „nagt“. Zudem ist die Berechnung der DRV und ihrer Autoren gerade selbst modelltheore-
tisch. Es könnte der Eindruck entstehen, dass hier ergebnisbegründend der Eindruck von realen Null-Renditen ver-
mieden werden sollte. 

78 Vereinfacht formuliert wird die irreführende Vorgehensweise zumindest bei Alternativenvergleichen so deutlich: Fühlt 
man sich mit einem Fuß im Eis und einem Fuß im Feuer wirklich „im Durchschnitt“ wohl? 

79 Vgl. für viele Kruschwitz, 2009, 102; Bitz et al., 2002, 122. 
80 Dito. 
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„Riester“ als „non profit“-Lösung? 

Aufgrund der Befunde aus der qualitativen und der quantitativen Analyse zu den in der Praxis an-
gebotenen „Riester“-Produkten privater und öffentlich-rechtlicher Anbieter des Finanzdienstleis-
tungssektors und den darin sichtbaren teilweise deutlichen Mängeln in Transparenz und Wettbe-
werb einerseits und Kostenstrukturen andererseits, könnte die Idee aufkeimen, ob nicht im Rah-
men der Institutionen der gesetzlichen Rentenversicherung kostengünstige Produkte zu 
„Riester“-Varianten angeboten werden könnten. In dieser Studie sollte versucht werden, dieser 
Frage z.B. mittels Daten der Deutschen Rentenversicherung Bund DRV nachzugehen.  

Leider ist das Vorhaben an der Intransparenz des Monopols gescheitert. Die DRV wirbt zwar mit 
sehr niedrigen Kostensätzen bei den Verwaltungskosten (1,6%), ähnlich wie übrigens mancher 
privatwirtschaftlicher Anbieter auch (1%), allerdings wären für eine tragfähige Analyse mehr Daten 
erforderlich als nur die eine Zahl. Die Bitte an die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV), ge-
richtet an den Präsidenten und die Geschäftsführung, aktuelle Daten zur Verfügung zu stellen, 
wurde abschlägig beschieden, eine Auskunft wurde ohne Begründung verweigert. Es wurde ledig-
lich auf bekannte Publikationen verwiesen, die hierzu aber keine Aussagen treffen. (Die Anfrage 
lautete: „Wie hoch liegen die Gesamtkosten der gesetzlichen Rentenversicherung für abhängig 
Beschäftigte (ohne freiwillige Versicherung, ohne Witwen- und Waisenversorgung und andere 
verwandte „fremde“ Leistungen), insb. für Personal und Sachaufwendungen sowie Transaktionen 
(Zahlungsverkehr etc.) inkl. Rentenberatung? ... Im Rahmen der Ergänzung des Umlagesystems 
durch „Riester“ könnte man auch eine öffentlich-rechtliche Institution überlegen, die möglichst kos-
tengünstige „Riester“-Produkte anbietet: Welche rechtlichen Schranken gibt es für eine solche 
„non-profit“-Lösung (auch im Vergleich zur freiwilligen gesetzlichen Rentenversicherung)? Welche 
Realisierungschancen und -gefahren werden seitens eines solchen z.B. bei der DRV Bund ange-
siedelten Lösung gesehen?“). 

Insofern bleibt an dieser Stelle auf eine Antwort der Bundesregierung zu verweisen (Deutscher 
Bundestag (2008d) Drucksache 16/10501, 16. Wahlperiode 8.10.2008, 9): „... Aus wettbewerbs-
rechtlichen Gesichtspunkten ist es sehr problematisch, ob der Staat als Anbieter von privaten Fi-
nanzdienstleistungsprodukten auftreten darf. Dies gilt besonders auch vor dem Hintergrund des 
insoweit restriktiven Rechts der Europäischen Union. Darüber hinaus erscheint fraglich, ob ein 
staatliches Angebot tatsächlich für den Einzelnen immer das passende wäre. In jedem Fall bliebe 
es auch bei einem staatlichen Anbieter dabei, dass die Bürger sich vor Vertragsabschluss darüber 
informieren müssten, wer das für sie beste, also ertragsstärkste, kostengünstigste und zielgenau-
este Angebot unterbreitet. ...“. 

Manche Autoren mahnen im Kontext des bisherigen Angebots der staatlich geförderten kapitalge-
deckten Vorsorge die mangelnde Nutzung so genannter „economies of scale“ an, also die allein 
auf Größeneffekten beruhende Fixkostendegression: „... Das beeinträchtigt die Effektivität der für 
die Zusatzvorsorge erbrachten Beiträge. ...“ (Döring et al. 2009, 26). Nicht nur, dass betriebswirt-
schaftlich gut bekannt ist, dass rein auf quantitativen Größen beruhende Skaleneffekte oft weniger 
relevant sind als solche, die auf Qualität basieren (verschiedene „economies of scope“). Vielmehr 
bleiben solche Überlegungen zumindest zweifelhaft, solange nicht ansatzweise transparent offen-
gelegt wird, ob solche Skaleneffekte tatsächlich gegeben sind (siehe oben). Die Größe einer Insti-
tution oder eines Anbieters ist jedenfalls weder theoretisch noch empirisch per se ein Garant dafür, 
dass effektiv und effizient gearbeitet wird, weder in der Privatwirtschaft, noch im öffentlich-
rechtlichen Bereich. 

Grundsätzlich denkbar erscheint allerdings eine andere sehr kostengünstige Variante, zu-
mindest in der Ansparphase: Es wird zugelassen, anhand eines „Riester“-Kontos bei der 
Finanzagentur GmbH (ehemals Bundeswertpapierverwaltung) mit langlaufenden Bundes-
wertpapieren anzusparen und auf dieses Konto auch die Zulagen zu erhalten. Dies könnte 
auf Wunsch gegebenenfalls auch inflationsbereinigt durch Anlage in inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere geschehen. Mit der „Riester“-Konto-Eröffnung wird vertraglich der 
Zwang zum Abschluss einer Verrentung zum Renteneintritt vereinbart. Kunden müssten 
dabei des Weiteren vertraglich zusagen, mindestens 70% in die Verrentung einzubringen. 
Zumindest solange Anbietern trotz BaFin-Zertifizierung gestattet wird, auf klare Aussagen 
und Angaben zur Verrentung zu verzichten (insbesondere Bank- und Fondssparpläne, siehe 
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oben), besteht mit diesem Vorschlag eine kostengünstige „non profit“-Alternative jenseits 
der befürchteten (europa-)rechtlichen Verwicklungen mit der DRV.  
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C.4 Kapitaldeckung und Umlagesystem unter Ageing und Finanzmarkt-
risiken 

 

Demographischer Wandel: „ageing“ 

In Deutschland laufen zwei Entwicklungen parallel: Die Zahl (nicht nur der Anteil) der über 60-
Jährigen nimmt von 1998 bis 2050 um rd. 10 Mio. zu, gleichzeitig geht die Zahl der 20- bis 60-
Jährigen um 16 Mio. zurück. Birg (2003, 6) spricht in diesem Kontext von einer „... Bevölkerungs-
explosion der Älteren und einer Bevölkerungsimplosion der Jüngeren ...“. Die Zahl der über 
80-Jährigen wächst besonders schnell: von rd. 3 Mio. auf rd. 10 Mio. Es wird im Jahr 2050 so viele 
Menschen über 80 geben wie unter 20. Die 60-Jährigen und älteren im Jahr 2050 sind die 19-
Jährigen und älteren, die heute unter uns leben. „... Demographische Berechnungen zeigen in aller 
Klarheit, dass sich die demographische Alterung auch durch hohe Zuwanderungsüberschüsse 
Jüngerer nicht stoppen, sondern nur mildern lässt ...“ (Birg 2009, 6; vgl. auch Birg 2004).  

Alle zwölf Varianten der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausberechnung des Statistischen Bun-
desamtes (2008) zeigen, dass der Rückgang der Bevölkerung nicht mehr aufzuhalten ist – weder 
durch eine etwas höhere Kinderzahl, noch durch eine schneller steigende Lebenserwartung. Die 
Bevölkerungszahl nimmt nicht nur weiter ab, sondern es wird auch weniger Kinder und 
noch mehr ältere Menschen geben (bpb 2006). Auch die Zuwanderungsüberschüsse aus dem 
Ausland können den Rückgang der Bevölkerung nicht mehr kompensieren. Der Anstieg der Le-
benserwartung hat in Verbindung mit der anhaltend niedrigen Geburtenziffer eine Veränderung 
der Altersstruktur zur Folge. Die Zahl der über 60-Jährigen hat absolut und relativ zugenommen, 
es gibt potenziell mehr Rentenbezieher und der Ruhestand dauert länger. Der demographische 
Wandel ist und bleibt eine Herausforderung für die sozialen Sicherungssysteme (bpb 2003). Die 
nachstehende Abbildung C.4.1 fasst dies zusammen. 

 

 

Abbildung C.4.1: Demographischer Wandel 
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Als vereinfachendes Fazit lässt sich die seit Jahrzehnten bekannte und immer wieder im Kontext 
der Sozialversicherungssysteme erörterte Thematik des „Ageing“ mit einer Entwicklung von der 
traditionellen Bevölkerungspyramide hin zu einem „Bevölkerungs-Muffin“ beschreiben, wie man 
der nachstehenden Abbildung C.4.2 auf der Basis der 11. koordinierten Bevölkerungsvorausbe-
rechnung des Statistischen Bundesamtes (2008) entnehmen kann. 

 

 

Abbildung C.4.2: Von der traditionellen Bevölkerungspyramide zum „Bevölkerungsmuffin“ 
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Die Deutsche Bundesbank kommt daher in ihrer jüngsten Analyse im Kontext der Staatsfinanzen 
zu einem sehr klaren Bild (2009, 31): „...Die öffentlichen Finanzen werden perspektivisch sowohl 
von den Auswirkungen des derzeitigen drastischen Schuldenanstiegs als auch des demographi-
schen Wandels belastet. Es besteht daher weiterhin Anpassungsbedarf, wohingegen die Rück-
nahme bereits beschlossener Reformen die Probleme vergrößern würde. Besondere Bedeutung 
kommt einer Erhöhung und Verlängerung der Erwerbsbeteiligung der Älteren zu. Stark steigende 
Belastungen künftiger Generationen können außerdem dadurch abgemildert werden, dass Anpas-
sungen auf die nähere Zukunft vorverlagert werden. Hierzu trägt nicht zuletzt eine zeitnahe Konso-
lidierung der Staatsfinanzen bei, sobald sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung stabilisiert hat. 
...“. 

 

 

Kapitalgedecktes System „meets“ Ageing 

Vor diesem Hintergrund ist zu erörtern, inwieweit die staatlich geförderte kapitalgedeckte private 
Altersvorsorge, im Kontext dieser Studie die „Riester“-Produkte, durch den demographischen 
Wandel betroffen sind.  

 Die Berücksichtigung kapitalgedeckter Elemente in der Altersvorsorge wird gerne vereinfa-
chend damit begründet, dass das Fehlen von Erwerbstätigen in der Zukunft bei gleichzei-
tigem Anstieg der Zahl der Rentner relativ unabhängig von den jeweils nachfolgenden Ge-
nerationen und so auch von der Bevölkerungsentwicklung sei (Sesselmeier 2006, 8): „...Die 
Abwesenheit von ausreichendem Humankapital, das für die Alterssicherung aufkommen 
soll, muss deshalb durch andere Faktoren kompensiert werden. Eine solche Kompensation 
könnte die vermehrte Anhäufung von Realkapital sein. Die Einführung von kapitalgedeck-
ten Elementen kann helfen, die fehlende Geburtenstärke durch den Produktionsfaktor Kapi-
tal zu kompensieren. ...“.  

Solche Überlegungen erscheinen nicht nur deshalb seltsam, weil doch hinreichend bekannt 
ist, dass auch kapitalgedeckte Verfahren Nachfrager in Form von Erwerbstätigen benöti-
gen. Vor allem überrascht die implizite Gleichsetzung von Humankapital mit der Zahl der 
Arbeitskräfte. Solcherlei Reduktion und Glaube an die einfache Substituierbarkeit von 
Human- durch Sachkapital verkennt die strukturelle Qualität des volkswirtschaftlichen 
Geschehens: Eine Erhöhung der Produktivität und des Sozialprodukts kann auch durch 
Humankapitalinvestitionen in Form von Bildung, Ausbildung und Weiterbildung (z.B. für äl-
tere Erwerbstätige) erfolgen (vgl. Schmähl 2009, 310). Zimmermann (2008, 96) weist aber 
zu Recht darauf hin, „... dass auch ein kapitalgedecktes Vorsorgesystem keinen sicheren 
Schutz gegenüber demografischen Veränderungen bietet. ...“: „... Dies führt zur paradoxen 
Situation, dass eine alternde Gesellschaft zwar viel stärker auf die Erträge des Kapital-
stocks angewiesen ist, während dieser aus gesamtwirtschaftlicher Sicht an Bedeutung ver-
liert: eine alternde Gesellschaft benötigt weniger Investitionen. ...“. Allerdings kann der 
Rückgang der Erwerbstätigen in einem wirtschaftlichen Anpassungsprozess hin zu höherer 
Kapitalintensität führen (vgl. Börsch-Supan et al. 2005, 4), was möglicherweise das erörter-
te Überangebot reduzieren würde. 

Grundsätzlich wird ein kapitalgedecktes System („funded system“) nicht substitutiv sondern 
komplementär für erforderlich gehalten, ob nun je einzeln oder in Kombination betrieblicher 
oder direkter privater Vorsorge81.  

 Anpassungsprozesse: Eine stark alternde Bevölkerung in einem zumindest teilweise kapi-
talgedeckten System löst Belastungsänderungen in Form von Angebots- und Nachfrageef-
fekten aus, natürlich auch in Relation zu den zunehmend weniger werdenden Jüngeren. 

                                            
81 Vgl. z.B. den Überblick in Miles/Cerny 2001, Deutsche Bundesbank 1999 und 2002, Börsch-Supan 2003, Ruland 

2003, Wagener 2003. 
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o Systemseitig wird die Gefahr der sogenannten Wertvernichtung („asset meltdown“) ge-
sehen, wenn eine hohe Liquidation von Anlagen zugunsten des Konsums im Alter bei 
den geburtenstarken Jahrgängen („baby boomer“) zu geringen Realisationen (Wertan-
sätzen) führt.82  

Steigt die Zahl der entsparenden Älteren im Verhältnis zu den ansparenden Jüngeren 
(deutlich), dann muss ceteris paribus entweder die Ersparnis der Jüngeren zunehmen 
oder aber der Ertrag und/oder das Vermögen der Älteren sinken (Überangebot). Gibt 
es, wie hier bei einer Überalterung, relativ viele Anspruchsberechtigte, dann tritt bei den 
Anbietern Netto-Entsparen (Defizite) ein. Ohne Zusatz-Ersparnis folgen Vermögensver-
luste, also ein Absinken des Versorgungsniveaus. 

Müssen Finanzintermediäre den Ansprüchen entsprechen, so werden diese (frühzeitig) 
ihre Konditionen ändern, um eigene Verluste zu vermeiden: die Beiträge steigen 
und/oder die Leistungen sinken (vgl. auch Sozialschutzausschuss 2004, 19). Eine Ver-
wandtschaft zum Umlagesystem ist gut zu erkennen.  

In einer zügigen Aufbauphase kann der gegenteilige Effekt die zukünftigen Vorsorge-
vermögen schmälern (Übernachfrage).  

Zudem kann kaum von wirklich effizient funktionierenden Finanzmärkten ausgegangen 
werden, wie nicht nur die aktuelle Finanzsystemkrise gut vor Augen führt. Eine Ver-
wandtschaft zu auch durch Idiosynkrasien geprägte politische Entscheidungen im Umla-
gesystem ist unverkennbar. 

o Der gerne diesbezüglich herausgehobene Effekt der Internationalisierung, der gerade 
bei Kapitaldeckung recht einfach sei (Sesselmeier 2006, 8; vgl. sinngemäß auch Schna-
bel/Ottnad 2008), kann aber jenseits bestimmter Preisrisiken nachhaltig nur dann grei-
fen, wenn keine hoch-positive Korrelation zur Entwicklung in anderen Ländern vorliegt. 
Industriestaaten westlicher Prägung teilen eher das „Schicksal“ Deutschlands und ob 
nicht schlagende Preis- und Ausfallrisiken anderer Staaten wie des ehemaligen Ost-
blocks oder von Schwellenländern die Diversifikationsidee konterkarieren, bleibt offen. 
Zudem zeigen internationale Studien, dass bei Finanzdienstleistern und/oder ihren Kun-
den nicht zwingend von ökonomisch rationalem Handeln im Sinne der internationalen 
Diversifikation ausgegangen werden kann. Vielmehr ist häufig ein „bias“ in Richtung auf 
Heimatregionen zu beobachten, der so genannte Home bias (vgl. z.B. Oehler et al. 
2008, Oehler et al. 2007, Oehler/Chao 2000). Auch hier bestehen Ähnlichkeiten zu poli-
tischen Entscheidungsprozessen. 

o Zimmermann (2008, 95/6) merkt in diesem Kontext an, dass eine zielführende internati-
onale Diversifikation also nur „... in Wachstumsmärkten mit vielen Erwerbstätigen und 
geringer Kapitalausstattung ...“ erfolgen kann (vgl. auch Sozialschutzausschuss 2004, 
20). Darauf werden sich dann aber alle einschlägig bekannten Industrienationen stürzen. 
Grundsätzlich ist also eine dominante demographische Diversifikation mit einer ökono-
misch-risikotechnisch motivierten regionalen Diversifikation zu kombinieren. 

o Zusätzlich zu den eben erörterten Ungleichgewichten kommen in den realen und damit 
keineswegs perfekten Märkten durch entsprechende größenordnungstechnisch gewich-
tige Anlageentscheidungen der institutionellen Investoren zusätzliche Preisschwankun-
gen hinzu. Des Weiteren lassen sich international „biases“ beobachten, z.B. das so ge-
nannte Herdenverhalten gerade von Institutionellen, was die Preisschwankungen mög-
licherweise weiter verstärken dürfte (vgl. z.B. Oehler 1998b, Oehler 2000, Oehler/Wendt 
2008). Auch hier bestehen Ähnlichkeiten zu politischen Entscheidungsprozessen. 

o Insgesamt deuten neuere Untersuchungen an, dass zumindest für Aktien- und Renten-
märkte der Effekt eines „meltdown“ eher bescheiden ausfallen dürfte, da einerseits ein 
abruptes und/oder komplettes Entsparen analog neoklassischer Überlegungen nicht zu 
erwarten ist (kontra-neoklassisch sogar gleich bleibende oder steigende Sparquoten im 

                                            
82 Vgl. z.B. Börsch-Supan et al. 2003, Braun 2003, Coile/Levine 2004, Deutsche Bundesbank 2001, Domeij/Floden 

2003, Lim/Weil 2003, Mc Morrow/Roeger 2004, Poterba 2004. 
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Alter) und andererseits ein wachsender Arbeitskräftemangel zu kapitalintensiveren Wirt-
schaftsprozessen führen könnte. Für Immobilien zur Altersvorsorge wird die Problematik 
des Wertrückgangs allerdings schwerwiegender eingeschätzt (deutlich geringere Nach-
frage, folgender Wertverlust und geringe Handelbarkeit/Liquidierbarkeit). 

 Zusätzlich zu solchen Anpassungsprozessen, von denen fälschlicherweise noch immer 
(gelegentlich) angenommen wird, sie würden durch Märkte „geheilt“ oder „geregelt“, könnte 
auf die wahrscheinlich notwendige Zusatz-Ersparnis zugunsten des Angebots Älterer dar-
auf gesetzt werden, dass Jüngere aufgrund abnehmender Kinderzahl mehr sparen können. 
Oder werden die Jüngeren dann mehr in die Freizeit „investieren“? Oder führt die Ange-
botsverknappung am Arbeitsmarkt zu weniger Freizeit? Oder zu höheren Arbeitseinkom-
men? 

 Hinzu käme möglicherweise das Problem noch stärkerer Oligopolbildung im Finanzsektor 
durch die Vermögensverwaltung und eine weitere Reduzierung des ohnehin schon schwa-
chen Wettbewerbs. Oder werden viele sensibilisierte und teil-aufgeklärte Verbraucher den 
Qualitätswettbewerb zwischen den Finanzdienstleistern entfachen? (vgl. Abschnitt C.3). 
Jenseits einer ordnungspolitischen Problematik steht aus Sicht der Verbraucher viel mehr 
ganz praktisch im Vordergrund, wie sie zu kapitalgedeckten Vorsorgeprodukten mit einer 
ökonomisch angemessenen und an ihrem individuellen Profil angepassten Rendite-Risiko-
Relation gelangen können angesichts der erheblichen Intransparenz. Die besonders in der 
Finanzkrise gut sichtbar gewordene steile Asymmetrie zwischen ratsuchenden Verbrau-
chern und Verkäufern der Finanzindustrie dürfte wenig motivierend wirken, eine ökono-
misch langfristig ausgelegte sinnvolle Partizipation am Risikokapital der Wirtschaft zu ver-
suchen. 

 Abschließend lässt sich die Thematik auch im Kontext der aktuellen Finanz- und Wirt-
schaftskrise erörtern. Zunächst zu den kapitalgedeckten Produkten: 
Die Stiftung Warentest (2008c) schätzt die Situation so ein: „...Klassische Lebens- und 
Rentenversicherungen sind sehr sicher. Die garantierte Verzinsung gilt für die gesamte 
Vertragslaufzeit. Die Versicherer müssen strikte Anlagerichtlinien einhalten. Geht dennoch 
ein Versicherer pleite, muss die Auffanggesellschaft Protektor für die garantierten Leistun-
gen einstehen. Überschüsse, die meist die Garantierente deutlich aufstocken, können in 
der Krise allerdings schwinden. Fondsgebundene Angebote sind viel stärker vom Kapital-
markt abhängig. Das Risiko trägt der Kunde. Es gibt auch Tarife, bei denen der 
-Versicherer zumindest den Erhalt der Einzahlung garantiert. So funktionieren zum Beispiel 
alle fondsgebundenen Riester-Rentenversicherungen, alle Firmenrenten mit Fondsinvest-
ment und manchmal auch fondsgebundene Rürup-Verträge. Kunden, deren Fondspolice 
kurz vor der Auszahlung steht, sollten prüfen, ob sie sich statt des Geldes die Fondsanteile 
übertragen lassen können. Dann können sie auf steigende Kurse hoffen. Oft schichten 
Versicherer vor der Auszahlung in sichere Anlagen um. Geschah dies rechtzeitig, haben 
Kunden vielleicht nichts verloren. Betriebsrenten sind selten fondsgebundene, sondern 
meist klassische Rentenversicherungen. Dann gilt eine hohe Sicherheit wie bei klassischen 
Lebensversicherungen und sogar noch etwas mehr, weil zusätzlich der Arbeitgeber haftet. 
Bei Betriebsrenten über eine Direktzusage, eine Unterstützungskasse oder einen Pensi-
onsfonds springt der Pensionssicherungsverein (PSV) ein, wenn die Firma pleitegeht. ...“. 
Die OECD (2009a) kommt zu einer ähnlichen Einschätzung (vgl. auch Benz et al. 2009, 
Döring et al. 2009). 

Im Kontext ist dann natürlich auch das Umlagesystem zu betrachten: 

Gasche (2009) weist darauf hin, dass das Umlagesystem indirekt selbst negativ von der Fi-
nanzkrise betroffen ist, „... da die konjunkturelle Schwächephase durch die Ausweitung der 
Kurzarbeit, die steigende Arbeitslosigkeit und einem tendenziell schwächeren Lohnwachs-
tum die Beitragseinnahmen reduziert. Damit werden im Vergleich zu einer Situation ohne 
Krise Beitragssatzerhöhungen und/oder geringere Rentensteigerungen wahrscheinlicher. 
Denn wenn die Renten so wie geplant ansteigen sollen, müssen bei geringeren Bei-
tragseinnahmen die Beitragssätze ansteigen. Umgekehrt müssen die Rentenansprüche 
langsamer ansteigen oder gar gekürzt werden, wenn der Beitragssatz wie vor der Krise ge-
plant verlaufen soll, aber das Volumen der Beitragseinnahmen sinkt. ... anders als bei der 
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kapitalgedeckten Altersvorsorge ist der eben angesprochene Effekt dauerhaft, da alle zu-
künftigen Rentenanpassungen auf diesem aufgrund der Finanzkrise niedrigerem Niveau 
aufsetzen müssen. ...“ (vgl. auch die jüngste Analyse der Deutschen Bundesbank (2009)). 

Börsch-Supan et al. (2009, 3) resümieren daher unter Betrachtung der Kapitaldeckung und 
der Umlage: „...Die Finanz- und Wirtschaftskrise zeigt damit, wie stark die Risiken der Al-
tersvorsorge kurzfristig miteinander korreliert sind. Ein Einbruch des Wirtschaftswachs-
tums vermindert nicht nur die Kapitalwerte, auf der die zweite und dritte Säule der Alters-
vorsorge aufbauen, sondern auch die Lohnsumme, auf der die erste Säule steht. Aber auch 
langfristig sind die Risiken aller Säulen stark miteinander korreliert, weil Arbeit und 
Kapital zu einem großen Teil komplementäre Elemente unserer Produktionskraft sind. Ar-
beit braucht Maschinen und Ausrüstungen, um hoch produktiv zu sein; Maschinen und 
Ausrüstungen sind ohne die sie bedienenden Menschen wertlos. In der Alterssicherung sit-
zen daher die umlagefinanzierten und die kapitalgedeckten Elemente in vielerlei Hinsicht in 
einem Boot. ...“ (Hervorhebungen AOe). 

 

 

Fazit 

Die Analyse zeigt, dass es zunächst eine ganze Reihe von Chancen und Risiken gibt, die hinsicht-
lich Kapitaldeckung und Umlagesystem hohe Ähnlichkeiten erkennen lassen, von der Krisenanfäl-
ligkeit bis hin zu den Idiosynkrasien der politischen Entscheidungsträger, der Anbieter und der 
Verbraucher. Konkrete Auswirkungen von Marktentwicklungen und demographischem Wandel 
hängen für den einzelnen Verbraucher jeweils von seiner konkreten Situation ab, insbesondere 
z.B. davon, wie viel Zeit zur Verfügung steht, sein Vorsorgekapital tatsächlich zu benötigen (Siche-
rungsniveau der gesetzlichen Rente zum Renteneintritt?, Renteneintritt absehbar?, Durchhalten 
von Verträgen, aktuelle Preisbewegungen etc.). Auch angesichts der von der OECD (2009a) für 
die Zukunft als eher trüb angesehenen Aussichten für das bislang bekannte zukünftige deutsche 
System im Vergleich mit anderen Staaten, wird es, zumindest in Form der bislang realisierten und 
weiter vorgesehenen „Beimischung“ der Kapitaldeckung, einer zunehmenden Expertise der 
Verbraucher bedürfen. Nicht nur, dass die Abschätzung zu den Leistungen aus dem Umlagesys-
tem vorgenommen werden muss (Sicherungsniveau der gesetzlichen Rente zum Renteneintritt?, 
Renteneintritt absehbar? etc.). Vielmehr scheint zunehmend erwartet zu werden, dass Verbrau-
cher ihre individuellen Einkommens- und Konsumchancen und -risiken eigenverantwortlich ange-
hen, d.h. zunehmend mehr am Prozess der Rendite-Risiko-Teilung mit Staat und Anbietern aktiv 
mitwirken (vgl. für viele Zimmermann 2008, 99/100). Solcherlei Überlegungen können aber nur 
dann auch nur halbwegs erfolgreich in der Praxis reüssieren, wenn einige notwendige und hinrei-
chende Bedingungen erfüllt sind, z.B. ein funktionierender Qualitätswettbewerb und ein klares Haf-
tungssystem (vgl. oben und Oehler 2006a und Oehler 2009a), welches die real existierenden deut-
lichen Asymmetrien zu Lasten des Verbrauchers auf ein Maß zurückschneidet, bei dem er an-
satzweise in der Lage sein wird, die ihm zugedachte Rolle als Marktteilnehmer auszufüllen. 
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C.5 Altersvorsorge und Behavioral Economics: der Mensch im System 
 

Der demographische Wandel in den westlichen Industrieländern setzt nationale Alterssicherungs-
systeme unter Anpassungsdruck. Länder, deren Rentensystem der Bismarckschen Tradition folgt, 
initiieren zusätzliche kapitalgedeckte Systeme, die auf eine größere Eigenvorsorge und damit auf 
Eigenverantwortung des Individuums zielen (vgl. z.B. Oehler 2005a, 2005d, Oehler/Werner 2008). 
In Deutschland wurden mit Einführung der „Riester“-Rente und der „Rürup“-Rente Schritte hin zu 
einer stärkeren privaten Vorsorge unternommen. Jedoch auch andere Länder, wie zum Beispiel 
Großbritannien, die gemäß des Beveridge Rentensystems eine Basissicherung im Alter anstreben, 
sehen sich in Anbetracht steigender Altersarmut unter Handlungsdruck, ihre Bürger zu einer aus-
reichenden, ergänzenden Altersvorsorge zu motivieren. 

In der neoklassischen Modellwelt der vollkommenen Information, der vollkommenen Märkte und 
rationalen Entscheidungen passt sich der Verbraucher als „homo oeconomicus“ an die geänderten 
Rahmenbedingungen an und betreibt gemäß der Lebenszyklustheorie des Sparens eine ange-
messene freiwillige Altersvorsorge (vgl. für einen kurzen Überblick, Kritik und Weiterentwicklung 
des Lebenszyklusmodells Oehler 1995, Blake 2006). Aufgeschobenes oder unzureichendes Vor-
sorgesparen und der Abschluss von Verträgen, die nicht auf die individuelle Situation der Verbrau-
cher abgestimmt sind, zeigen, dass das tatsächliche Verhalten von dieser idealtypischen Modell-
welt divergiert. Somit stößt die neoklassische Spartheorie an ihre Grenzen, wenn es darum geht, 
die Herausforderungen, die sich für Verbraucher in Bezug auf Altersvorsorge ergeben, abzubilden. 
Um das Verständnis für diese Herausforderungen zu schärfen und potenzielle Lösungsansätze zu 
identifizieren, bietet es sich an, die theoretische Fundierung um das Paradigma der Neuen Institu-
tionenökonomik, innerhalb derer besonders die Informationsökonomik und die Prinzipal-Agenten-
Theorie nutzbar gemacht werden können, und um die Erkenntnisse der Behavioral Finance & 
Economics zu erweitern (vgl. z.B. Oehler 2002, 2004a, 2005a, 2006a; vgl. auch Oehler/Reisch 
2008). 

Hierzu zählen die Familie der institutionenökonomischen Ansätze und hier insbesondere informa-
tionsökonomische Arbeiten und solche zur Principal-Agent-Theorie einerseits (vgl. für einen Über-
blick Oehler/Unser 2002, Kap. III.2 und die dort zitierte Literatur) und die Behavioral Economics 
basierend auf dem Ansatz der Bounded Rationality andererseits (vgl. Oehler 1995, 1998a, 2000 
und 2002). Die zuerst genannte Gruppe von Ansätzen widmet sich der Analyse der Beschaffenheit 
von expliziten und impliziten Vertragsbeziehungen zwischen Wirtschaftssubjekten. Im Kontext der 
Altersvorsorge spielen dabei zunächst die Informationsbeschaffung und der Informationsaustausch 
zwischen potentiellen und/oder schon kontrahierten Vertragspartnern eine maßgebliche Rolle. 
Darüber hinaus haben Sachverhalte Bedeutung, die an der Delegation von Eigentums- und vor al-
lem aber von Verfügungsrechten ansetzen. Hier geht es sowohl um die Akquisition, Auswahl und 
Bewertung geeigneter Agenten im Vorfeld, als auch um deren ziel- bzw. auftraggeberorientiertes 
Verhalten während der Vertragslaufzeit sowie um Aspekte der Vertragsabwicklung nach formalem 
Vertragsende einschließlich damit verbundener Risiken. Die zweite Gruppe von Ansätzen be-
schäftigt sich dagegen mit beschränkt rationalem Verhalten insbesondere mit dem Fokus sowohl 
auf Wahrnehmungsprozessen und -unterschieden, als auch auf verfügbaren Informationsverar-
beitungs- und Entscheidungs- sowie Lernkapazitäten. Dies bedeutet jedoch nicht die einseitige 
und sehr stark kognitiv geprägte Sicht, dass Wirtschaftssubjekte sich grundsätzlich fehlerhaft ent-
scheiden und verhalten. Vielmehr wird davon ausgegangen, dass eine Beurteilung kognitiver Stra-
tegien als rational oder irrational nur dann sinnvoll möglich ist, wenn sie im Kontext des Umfelds 
(physical or social environment) stattfindet. 

 

 



Univ.-Prof. Dr. Oehler: „Alles Riester? Die Umsetzung der Förderidee in der Praxis“   
 
 

187 

Verhaltensökonomische Perspektive des Lebensablaufs (“behavioral life-cycle“) 

Im Konflikt jedes altersvorsorgenden Wirtschaftssubjektes, einerseits das gegenwärtige und zu-
künftige Einkommen bzw. Vermögen grundsätzlich zeitnah konsumieren zu wollen und anderer-
seits grundsätzlich zu wissen, dass sich dies gegen die eigenen mittel- bis langfristigen Interes-
sen (Vorsorge, Vorsicht) richtet, erhält die Selbstkontrolle bzw. Selbstdisziplin zentralen Stellen-
wert. 

Ob man sich dieser Thematik institutionenökonomisch als Konflikt zweier Agenten, dem kurzsich-
tig Handelnden („myopic doer“) und dem weitsichtig Planenden („farsighted planner“)83, oder ver-
haltenswissenschaftlich in Form emotional-motivationaler Prozesse in der Zeit nähert84, fördert 
zunächst keine wesentlichen Unterschiede im offenbarten Verhalten zu Tage, gegebenenfalls  
aber in seiner Erklärung und Steuer-/ Beeinflussbarkeit: die Problematik zeitinkonsistenter Präfe-
renzen und Entscheidungen85. Typischerweise werden zur Bewältigung solcher 
Entscheidungssituationen, in denen die bestmögliche Lösung (first best“) nicht erreicht werden 
kann, Heuristiken und verwandte vereinfachende Entscheidungsregeln auf der Basis vereinfa-
chender und verkürzender Wahrnehmungsprozesse verwendet. So versuchen 
Wirtschaftssubjekte eine Selbstkontrolle dadurch herbeizuführen, indem sie ihr heutiges und 
zukünftiges Einkommen bzw. Vermögen in getrennten mentalen Konten sortieren, die nicht 
perfekte Substitute sind. Die Zuordnung/Buchung zu solchen Konten hängt u. a. von der 
Einkommens- bzw. Vermögensart und -höhe sowie von der Häufigkeit/Regelmäßigkeit der 
Zahlungsströme ab. Selbstdisziplinierung wird dann z. B. durch eine Verlagerung/Verzögerung 
von Einkommensbestandteilen versucht, um die Konsumausgaben zu kontrollieren, oder 
dadurch, dass Gewinne/Zuwächse bei bestimmten Konten (Immobilien, Renten-
/Versicherungskonto) allein dem zukünftigen Konsum vorbehalten bleiben. Entgegen der 
neoklassischen Annahme sind damit einige Vermögenswerte (zeitweise) nicht fungibel. Eine 
besondere Rolle spielen auch Einmalzahlungen im Vergleich zu einer Verrechnung dieser in den 
monatlichen Zahlungen (erstere mit höherem Konsumverzicht zugunsten des Sparens aufgrund 
des Charakters einer Sonderzahlung).  

 

Zusammenspiel von Ruhestand und Konsum („retirement-consumption puzzle“) 

Eng mit dem ersten Sachverhalt verwandt ist das Phänomen, dass mit dem Eintritt in den Ruhe-
stand das Konsumniveau deutlich fällt bzw. wahrgenommen wird, es müsse fallen.86 Hier spielen 
sowohl der „Kampf“ um zeitkonsistente Präferenzen eine Rolle als auch die sogenannte hyperbo-
lische Diskontierung, d.h. das Phänomen, dass die Gegenwart stark überbewertet („overvalue“) 
und gleichzeitig die Zukunft zu stark diskontiert („overdiscount“) wird.87 Daneben spielen Proble-
me der Trägheit oder Verharrung („inertia“) und von vermiedenen Entscheidungen („defaults“) ei-
ne Rolle.88 

 

 

Verhaltensökonomische Portfoliobildung („behavioral portfolio-formation“) 

Zahlreiche empirische Befunde zeigen, dass individuelle Wirtschaftssubjekte nur sehr begrenzt in 
der Lage sind, ein Gesamtvermögensportfolio nach den Vorstellungen der Neoklassik zu bilden 
(Rendite-Risiko-Optimierung, „risk-return tradeoff“). Vielmehr treten drei Problemlagen auf, von 
denen zumindest die ersten beiden auf beschränkt rationales Verhalten zurückgeführt werden 

                                            
83 Vgl. für viele z.B. Shefrin/Thaler 1988. 
84 Vgl. z.B. Loewenstein/Thaler 1989, Loewenstein/Prelec 1992. 
85 Vgl. z.B. Rosanas 2004. 
86 Vgl. z.B. Ameriks et al. 2002, Haider/Stephens 2004. 
87 Vgl. z.B. Hunter 2003, Nir 2004, Rubinstein 2003. 
88 Vgl. z.B. Hirshleifer/Welch 2001; vgl. auch Duflo/Saez 2003. 
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können, letztere dagegen eher auf unvollkommene und unvollständige Finanzmärkte bzw. Infor-
mationen.89 

 Hinsichtlich der Risikokomponente besteht sowohl die grundsätzliche Gefahr, Risiken zu 
unterschätzen als auch das spezifische Problem, gegenwärtige Risiken überzubewerten 
und zukünftige Risiken zu vernachlässigen. Darüber hinaus bleibt die Frage nach einem 
geeigneten Risikomaß und einer konsistenten Risikoeinstellung offen. Bezüglich der Ren-
ditekomponente („performance“) bestehen ähnliche Probleme, insbesondere auch, alle re-
levanten Vermögensarten zu berücksichtigen (insb. auch: Humankapital). 

 Zusätzlich besteht das Problem für die Vorsorgenden, die Korrelationen zwischen Alter-
nativen bzw. Risiken verstehen und verwenden zu können, um Streuungseffekte („Di-
versifikation“) erzielen zu können, die über denen einer „naiven“ Aufteilungsregel (Gleich-
gewichtung) liegen. 

 Unabhängig davon ist das Portfolio intertemporal aufzustellen und entlang der Diversifika-
tion über alle Vermögensarten in Abhängigkeit von der Entscheidungssituation und der 
gewählten Risikodefinition zu optimieren (Problematik intertemporaler Präferenzen und 
Optimierung). Zum Beispiel werden landläufige Strategien wie die Empfehlung, bei Eintritt 
in das Erwerbsleben bzw. bei langem Anlagehorizont einen möglichst hohen Anteil an Ak-
tien oder vergleichbaren risikoreicheren Anlageformen zu wählen, unter Vorsorgege-
sichtspunkten durchaus zweifelhaft, wenn man mit einem Risikokonzept wie den verlust-
orientierten Maßen („shortfall“-Maße) arbeitet: Zwar wird die Wahrscheinlichkeit eines Ver-
lustes („shortfall“) mit zunehmendem Zeithorizont immer geringer; tritt der Fall aber ein, so 
kann es zur substantiellen Unterschreitung des Vorsorge-Niveaus („benchmark“) kom-
men, das mit zunehmendem Zeithorizont auch nicht kleiner, sondern eher größer wird. 

Auf Systemebene können diese personenbezogenen („idiosynkratischen“) Aspekte erhebliche 
Auswirkungen haben. Inzwischen scheint sich schon aufgrund der Einsicht in die „drohende“ 
Zeitachse des demographischen Alterungsprozesses der Bevölkerung („ag(e)ing“) der Grundkon-
sens gebildet zu haben, dass das umlagefinanzierte System („unfunded“ oder „Pay-as-you-go 
(PAYG) Pension System“) in seinen Grundzügen zu erhalten ist (siehe oben). Nicht substitutiv 
sondern komplementär wird ein kapitalgedecktes System („funded system“) für erforderlich gehal-
ten, ob nun je einzeln oder in Kombination betrieblicher oder direkter privater Vorsorge90. In die-
sem Zusammenhang erlangt die eben angesprochene Potfolio-Problematik besonderes Gewicht, 
da ja nun die Finanzmärkte und insbesondere die Aktienmärkte eine besondere Rolle für diese 
ergänzenden kapitalgedeckten Sicherungssysteme spielen sollen (direkt oder indirekt, z.B. via 
Versicherungen und Fonds). Auf die vorherigen Ausführungen zu Transparenz, Beratung und Bil-
dung wird verwiesen (vgl. Abschnitte A.1, C.3). 

Aus System- bzw. Anbietersicht ist darüber hinaus auf das Selbstkontroll- bzw. Selbstdisziplin-
Problem der Wirtschaftssubjekte deutlich Rücksicht zu nehmen91. Neben der Beachtung des 
grundsätzlichen Problems der Verdrängung privater Vorsorge durch PAYG-Systeme („crowding 
out“ von „private savings“) sind Produkte und Systemarrangements zu forcieren, die eine hohe 
Selbstverpflichtung („pre-commitment“) verlangen („Riester“ oder „Rürup“-Produkte deuten zwar 
in diese Richtung, allerdings ist das Regelwerk und die Vermarktung („framing“) wohl eher kon-
traproduktiv). Darüber hinaus ist jenseits neoklassischer Vorstellungen davon auszugehen, dass 
staatliche Förderungsanstrengungen und Systemgestaltungen deutlich lenkende Wirkungen ha-
ben, z.B. hinsichtlich des Ausmaßes der Zahlungen zur Vorsorge genauso wie bezüglich der zu 
übernehmenden Risiken. Hier können konkretere Vorgaben im Sinne eines fürsorgenden Libera-
lismus („paternalistic libertarianism“92) den Blick des einzelnen Wirtschaftssubjektes für die Hand-
lungsalternativen schärfen. Ferner ist die bildungspolitische Komponente in diesem Zusammen-
hang nicht zu unterschätzen. Zunächst tragen geeignete Kommunikations- und Lernmechanis-

                                            
89 Vgl. z.B. Shefrin/Statman 2000, Muradoglu et al. 2003; vgl. auch Oehler 2004a. 
90 Vgl. z.B. den Überblick in Miles/Cerny 2001, Deutsche Bundesbank 1999 und 2002, Börsch-Supan 2003, Ruland 

2003, Wagener 2003. 
91 Vgl. z.B. Poterba 2004. 
92 Vgl. Sunstein/Thaler 2003; inzwischen besser unter dem marketing- und medienwirksamen Begriff „nudge“ bekannt, 

vgl. Thaler/Sunstein 2008. 
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men dazu bei, die Einschätzungsprobleme und Zeitinkonsistenzen zu reduzieren (s. o.). Aber 
umgekehrt ist auch ein Bewusstseins- und Verhaltenswandel zu initiieren, der Lernprozesse um 
die Aspekte der Eigenvorsorge erst zulässt93.  

Einzubeziehen sind auch Aspekte des tatsächlichen Vertragsverhaltens (vgl. Abschnitt C.2), da 
z.B. allein schon die nicht-reguläre Beendigung der Vertragsverhältnisse einen entscheidenden 
„Renditekiller“ darstellen kann. Essig/Reil-Held (2003, 3) weisen zudem auf das „Risiko“ der Frei-
willigkeit der (staatlich geförderten) kapitalgedeckten Altersvorsorge („Riester“-Förderung) hin: 
„...Es ist unsicher, ob die Haushalte – insbesondere die einkommensschwachen – den Willen 
und/oder die Fähigkeit aufbringen, die zusätzliche Ersparnis für das Alter konsequent durchzufüh-
ren. Empirische Befunde bestätigen, dass die Bereitschaft und die Fähigkeit für eine zusätzliche 
Altersvorsorge in den unteren Einkommensgruppen weniger stark ausgeprägt sind und zusätzlich 
durch eine geringere finanzielle Bildung erschwert werden. Dabei wäre gerade für diese Haushal-
te, die in der Regel auch nur eine geringe gesetzliche Rente, gegebenenfalls eine zusätzliche ge-
ringe betriebliche Rente erwarten und auch über keine nennenswerten Vermögensbestände ver-
fügen, eine weitere Einkommensquelle im Alter besonders wichtig. Die trotz hoher Verluste durch 
Rückkaufswerte und Zillmerung beobachtbaren hohen Abbruchquoten bei Bausparverträgen und 
Kapitallebensversicherungen lassen auch bei der privaten Altersvorsorge das Abbruchrisiko real 
erscheinen. ...“. Mit Bezugnahme auf eine Untersuchung der Bertelsmann-Stiftung wird berichtet, 
„... dass 50 Prozent der bestehenden Verträge in Deutschland nicht bis zum vereinbarten Laufzei-
tende durchgehalten werden. Die stärksten Abbruchquoten wurden kurz vor dem Renteneintritts-
alter bei den 55- bis 64-Jährigen ermittelt. Als häufigste Gründe werden Schulden (26%), Schei-
dung (16%) und Arbeitslosigkeit (13%) genannt. ...“. Die Autoren ergänzen: „...Etwas weniger 
gravierend als Abbrüche, aber dennoch bedeutsam und wahrscheinlicher sind Unterbrechungen 
der Einzahlungen in die private Altersvorsorge in finanziell angespannten Zeiten, zum Beispiel 
Phasen der Arbeitslosigkeit oder der Wegfall eines Verdienstes aufgrund von Kindererziehung. 
...“. 

 

Daraus leiten sich klare Schlussfolgerungen ab, die komplementär und nicht substitutiv zu ver-
stehen sind (vgl. Oehler 2005d, 2009a und 2009b, Oehler/Kohlert 2008 und 2009, Oehler/Reisch 
2008, Kohlert/Oehler 2009a und 2009b, Kohlert 2009; vgl. auch Abschnitt C.3): 

 Es sollten spezifische, wissenschaftlich fundierte Vorgaben bzw. Standards entwickelt 
und in konkrete rechtliche Pflichten gefasst werden, die Verkäufer und Berater von Alters-
vorsorgeprodukten bei der „Diagnose“ der ihre Unterstützung nachsuchenden Verbrau-
cher befolgen müssen. Diese Standards sollten empirisch entwickelt sein, d.h., es sollte 
sichergestellt werden, dass der Diagnoseprozess die relevanten Aspekte der Kunden-
situation erfasst und dass er unabhängig von dem Berater, der den Prozess durchführt, 
bei gleicher Kundensituation zum gleichen Ergebnis kommt. Auf dieser Basis kann dann 
eine Standardisierung der Diagnostik, also der Erhebung der relevanten Information 
vom Kunden, seiner Ziele und deren Gewichtung, der Risikotragfähigkeit, der Risikoein-
stellung etc. erfolgen. Die empirisch fundierten Standards sollten dann Eingang in Check-
listen finden, die Verbrauchern eine Orientierung und Unterstützung hinsichtlich der Bera-
tung bieten sollen. Hiervon unabhängig sollte im Hinblick auf die Checklisten erheblicher 
Wert darauf gelegt werden, den Verbrauchern zu verdeutlichen, was diese Form der Un-
terstützung leisten kann, welche Rolle sie nur spielen kann und wo ihre Grenzen liegen. 
Checklisten können und sollen den Kunden eine eigene Entscheidung nicht abnehmen 
und sie dürfen auch nicht suggerieren, mit dem „Abhaken“ der Liste sei man auf der „si-
cheren Seite“. 

                                            
93 Vgl. Oehler 2004a, 2004b, 2005a. 
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 Aufbauend auf der empirischen Entwicklung und Standardisierung des Diagnoseprozes-
ses sollte ebenso der Versuch unternommen werden, die Präsentation der relevanten 
Informationen an den Kunden im Sinne von Aufklärung und Beratung empirisch zu ent-
wickeln und zu standardisieren. Wesentlich ist hierbei, zu beachten, welche der potentiell 
verfügbaren Informationen für den Verbraucher relevant und gleichzeitig wahrzunehmen, 
zu verarbeiten und zu speichern sind, d.h., welche Information und auf welche Weise In-
formation den Verbraucher optimal erreicht. Insbesondere hinsichtlich der Risikoprofile 
von Finanzprodukten und ihrer Kombination mit bestimmten Anlegertypen muss si-
chergestellt sein, dass der Verbraucher nicht nur das Produktrisiko korrekt wahrnimmt, 
sondern auch seine eigene Bereitschaft, Risiken einzugehen und zu tragen, korrekt ein-
schätzt. 

 Standardisierte Verfahren der Generierung von Empfehlungen sollten auf die empiri-
sche Entwicklung konkreter Standards für Diagnose- und Informationsprozesse folgen. 
Wesentlich ist es auch hier, einen einheitlichen Qualitätsstandard zu schaffen, der Nach-
frage nach Finanzprodukten und Angebot an denselben effizient und interessengerecht 
aus Perspektive der Verbraucher zusammenführt. Dabei sind mehrere wesentliche Fakto-
ren zu berücksichtigen. 

o Erstens, welche Kategorien von Anlageoptionen kommen bei dem gegebenen Kunden 
aufgrund dessen Charakteristika wie Alter, Einkommen usw. nicht in Frage, d.h. dürfen 
vom Berater nicht angeboten werden (wohl vom Kunden angefordert werden). 

o Zweitens, welche Kategorien von Anlageoptionen kommen in Frage, insbesondere auch 
angesichts der Risikoeinstellung und Renditeerwartung des Kunden, und angesichts der 
Ratings durch eine unabhängige Institution. 

o Drittens, welche Art der Anlageoption standardmäßig (als default) empfohlen wird, falls 
der Kunde sich beispielsweise nicht ausführlicher mit dem Anlageproblem beschäftigen 
kann oder will. Ein solches Vorgehen nimmt dem Anleger nicht die Entscheidung ab und 
lässt ihm alle Wahlfreiheiten, bietet aber einen Rahmen, innerhalb dessen er die für ihn 
beste Entscheidung treffen kann).94 

Standardisierungen dieser Art würden dem Kunden eine Qualität der Beratung garantie-
ren, die weitgehend unabhängig von Kompetenz und Motivation des individuellen Beraters 
und auch dem Interesse des einzelnen Finanzdienstleistungsunternehmens ist. 

 Die Freiheit der Wahl kann vom Verbraucher umso mehr in Anspruch genommen werden, 
je besser er selbst in Fragen der Geldanlage und Finanzierung kundig ist. Daher ist für ei-
nen Ausbau der Verbraucherbildung als notwendiger Voraussetzung eines funktionie-
renden Anbieter- und Qualitätswettbewerbs zu plädieren. Reflektierendes Handeln der 
Verbraucher ist zu fördern und sie sind für die Relevanz finanzieller Fragestellungen zu 
sensibilisieren. Um allerdings wirklich die Zielgruppen zu erreichen, die Finanzbildung 
besonders benötigen, sollten verschiedene Aspekte Beachtung finden. 

o Erstens sollten Verbraucherorganisationen verstärkt Kooperationen zu erreichen su-
chen mit anderen Institutionen wie beispielsweise Unternehmen/Arbeitgebern, Universi-
täten und Gewerkschaften, welche die Verbraucher in ihrem speziellen Umfeld deutlich 
effektiver und effizienter erreichen können als die bislang überwiegend verfolgten, groß 
angelegten aber gleichzeitig relativ allgemein gehaltenen Ansätze. 

o Zudem sollte mehr Aufmerksamkeit darauf verwendet werden, Verbrauchern den unmit-
telbaren Nutzen der angebotenen Bildungs- und Beratungsleistungen zu vermitteln. 
Besonders betroffene Verbrauchergruppen, sei es hinsichtlich ihrer soziodemographi-
schen oder -ökonomischen Situation, welche fundierte Beratung dringend benötigen, 
werden sonst durch die Kosten der Verbraucherberatung abgeschreckt, denen kein an-
gemessener Nutzen gegenüberzustehen scheint. 

                                            
94 Vgl. Thaler/Sunstein 2008, die hier mit dem Begriff „nudge“ eine Neuformulierung gefunden haben, die schon länger 

zu den Erkenntnissen der Behavioral Economics gehört. 
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o Diese Gruppen sind es auch, die verstärkt direkt angesprochen werden sollten (z.B. 
Schüler vor dem ersten Abschluss, Senioren ohne Finanzerfahrung, Hochverschuldete). 
Das bestehende System, das es vom Verbraucher verlangt, selbst aktiv zu werden, um 
für seine individuelle Situation relevante Informationen zu bekommen, ist weder effizient 
noch effektiv. Was Verbraucher wissen wollen, können sie nur wissen, wenn sie wissen, 
was sie wissen müssten (Oehler 2005a). Dafür ist Sorge zu tragen (vgl. auch OECD 
2009c).  

Der verhaltenswissenschaftliche Ansatz (Behavioral Economics) legt es im übrigen nahe, 
dass wenn Marktakteure (Anbieter, Nachfrager) schon nicht neo-klassisch perfekt handeln, 
dies die Akteure im politischen Prozess ebenso wenig tun (vgl. hierzu z.B. auch Hirshleifer 
2008). 

 

 

Soziale Versorgung und Vorsorge als „dritte Dimension“ 

In diesem Kontext der Diskussion um ein System der Altersvorsorge und Alterssicherung aus ei-
ner umlagefinanzierten Grundversorgung („erarbeitet und verdient“) und einer kapitalgedeckten 
Zusatzversorgung („erspart und bezahlt“) wird gerne die zentrale dritte Komponente unbe-
rücksichtigt gelassen, die soziale Versorgung („erlebt und gelebt“). Die Wohlfahrt der im Alte-
rungsprozess befindlichen Menschen wird neben einkommens- und vermögensmäßigen Aspek-
ten als Determinanten entscheidend durch das familiäre und soziale Netzwerk beeinflusst („rei-
chere“ Individuen leben länger und länger gesund, aber: Kausalitätsproblem)95. Funktionierende 
oder vielleicht besser „gesündere“ Netzwerke (Familie, Freunde, Bekannte) führen zu länger an-
haltender Gesundheit für Ältere und entlasten die beiden ersten „Dimensionen“ bzw. System-
komponenten. Die soziale Versorgung kann im ökonomischen Sinne als Ressource verstanden 
werden („Generationennetzwerk“).  

 

 

                                            
95 Vgl. z.B. Bulmash et al. 2002. 
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C.6 Zwischenergebnis  
 

Die Diskussion vor, während und nach der Einführung der „Riester“-Rente dokumentiert, dass es 
wohl ebenso viele Argumente für und gegen diesen Paradigmenwechsel der asymmetrischen 
Belastung gab und gibt. Die politische Entscheidung ist aber gefallen. In dieser Studie steht sie 
daher explizit und auftragsgemäß nicht zur Diskussion. Vielmehr sollte aus ökonomischer Sicht der 
Verbraucher anhand der verfügbaren Daten und Unterlagen erörtert werden, wie effektiv und effi-
zient die staatlich geförderte kapitalgedeckte private Altersvorsorge in der Praxis realisiert worden 
ist. In diesem Kontext beschäftigte sich der Abschnitt C.1 mit wesentlichen Charakteristika der 
„Riester“-Produkte und Abschnitt C.2 mit einer kurzen Analyse der verfügbaren Daten zu Vertrags-
abschlüssen und Zulagenzahlungen, während sich der Abschnitt C.3 mit der Beurteilung so ge-
nannter „Riester“-Produkte anhand definierter Kriterien auseinandersetzte, was man neudeutsch 
als „Riester“ meets Praxis umschreiben könnte. Die Abschnitte C.4 und C.5 ergänzen die Ein-
schätzungen hinsichtlich der Aspekte des demographischen Wandels („ageing“), des Finanz-
marktbezugs und der Behavioral Economics. 

 

 

Nutzung von „Riester“-Produkten  

Die Analyse der verfügbaren Daten und Publikationen ergibt in kurzer, vereinfachender Zusam-
menfassung folgende Ergebnisse. 

 Ausgehend von der grundlegenden Förderidee, also dem geförderten freiwilligen Ausgleich 
der Folgen des politisch beschlossenen Paradigmenwechsels samt Änderung der Bei-
tragsverteilung, scheint bestenfalls die Hälfte der angesprochenen Personen bereit 
oder in der Lage zu sein, den vorgesehenen freiwilligen Ausgleich zur Stabilisierung des 
Gesamtversorgungsniveaus zu leisten, zumindest mit „Riester“-Verträgen. Dies ist nach 8 
Jahren nicht eben ein überwältigendes Ergebnis. 

 Erschwerend kommt hinzu, dass ca. 42% der Personen, die mit Vertragsschluss grundsätz-
lich eine Zulageberechtigung „erworben“ haben, die maximale Zulage nicht erhalten und 
damit die Nutzung des Fördersystems nicht optimieren können oder wollen. Da hier eine 
Queranalyse z.B. zur Einkommensstruktur mangels Daten nicht möglich erscheint, bleibt 
offen, inwieweit durch die erhöhten Eigenbeiträge ab 2008 die „schiefe“ Förderlage mögli-
cherweise noch verschlechtert wird, insbesondere, wenn es sich um untere Einkommens-
gruppen handeln sollte. Das Fortdauern einer solchen Entwicklung oder gar eine Verschär-
fung würde der Förderidee diametral zuwiderlaufen, das langfristige Gesamtversorgungsni-
veau zu stabilisieren. 

 Leider fehlt eine umfassende Dokumentation zur Vertragsfluktuation. Allerdings erscheint 
allein die für Versicherungsverträge bekannt gewordene Abbruch- und Wechselquote von 
5% in 2008 hinsichtlich der ökonomischen Folgen für den Verbraucher (Vermögensverlust) 
deutlich zu hoch. 

 Ebenfalls unbefriedigend ist die Datenlage zu den so genannten Mitnahmeeffekten. Im 
Sinne einer Evaluation der Förderidee ist es erstaunlich, wie wenig bislang seitens der 
Bundesregierung genau zu dieser Thematik publiziert worden ist, auch an öffentlich zu-
gänglichen Daten. 
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Qualitative und quantitative Analyse der „Riester“-Produkte 

Die qualitative und quantitative Analyse der in zwei Stichproben für 45-Jährige und für 30-Jährige 
erhobenen Angebote zu „Riester“-Produkten ergibt in kurzer, vereinfachender Zusammenfassung 
folgende Ergebnisse. 

 Selbst wenn man bereits mit einer eingeschränkten Informationsmündigkeit und Kenntnis, 
also z.B. mit einer Vorinformation aus Publikationen der Stiftung Warentest, und damit nach 
einer grundlegenden Sensibilisierung als Verbraucher daran geht, Angebote zu „Riester“-
Produkten einzuholen und zu vergleichen, sind deutlich Barrieren erkennbar, eine solche 
Teilhabe am Wettbewerb überhaupt zu leisten. Die eher größere Zahl von potentiellen 
„Riester“-Nutzern, die schon diese Sensibilisierung und „Vorbildung“ nicht aufweist, haben 
dann noch deutlich geringere Chancen.  

 Auch mit der in einer Eigenverantwortung „erlernten“ Sensibilisierung und Vorinformation 
wird es zum Teil schwer, die vorhandenen Angebote zu „Riester“-Angeboten zu verglei-
chen. Sieht man einmal von den negativen Begleiterscheinungen bei der Akquisition ab 
(Telefondruck, Datenschutzproblematik, Anbieter“ausfälle“), so fallen in qualitativer Analyse 
vor allem folgende Probleme ins Gewicht: 

o Als erster zentraler Punkt sei erwähnt, dass nur knapp die Hälfte aller Anbieter nutzbare 
Kosteninformationen zur Verfügung stellen und auch die direkte Nachfrage nach solchen 
die Transparenz nur ansatzweise verbessert. Die knappe Hälfte der untersuchten An-
bieter fällt also für Verbraucher aus dieser Perspektive aus, weil keine Kosten-
transparenz gegeben ist. 

o 40% der untersuchten Angebote für 45-Jährige und 30% der untersuchten Ange-
bote für 30-Jährige weisen ein oder mehrere zentrale Mängel auf. Es fehlen entwe-
der klare Angaben zu den Abschluss- und Vetriebskosten oder den Verwaltungskosten 
überhaupt, oder eine Angabe zur Verteilung fehlt oder es mangelt an der zwingend vor-
geschriebenen Angabe der Kosten in Euro. In Stichprobe 2 fallen immerhin 30% der An-
gebote durch. 

o Fast 40% der Angebote weisen die Kosten in Euro nicht aus oder machen nur 
teilweise Angaben. Wie soll ein Verbraucher hier einigermaßen sinnvoll Produkte und 
Anbieter vergleichen können, wenn selbst die wichtigsten Informationen fehlen? Ein 
Selbstrechnen setzt in einigen Fällen Fachwissen voraus, ganz abgesehen von den kla-
ren gesetzlichen Vorgaben. 

o Fast ein Viertel aller Produkte haben den Makel, zumindest teilweise intransparent hin-
sichtlich der Abschluss- und Vertriebskosten zu sein, das heißt überhaupt nutzbare An-
gaben zu den Kosten zu machen. Dabei wurde schon recht großzügig ausgewertet. Dies 
trifft auch für Angaben zur Verteilung der Kosten zu. 

o Nicht besser sieht es bei der Angabe zu den Verwaltungskosten und den sonstigen 
Kosten aus. Auch hier fehlen Angaben oder sie sind unvollständig oder unverständlich. 

o Im Falle eines ja durchaus zulässigen Vertragswechsels sollten Verbraucher die Extra-
kosten kennen, auch der Gesetzgeber sieht dies so. Ein Drittel der Angebote bleibt die 
Wechselkosten schuldig. Hinzu kommt, dass diese in einigen Fällen nicht ohne weite-
res nachvollzogen werden können oder „unberechenbar“ sind (Prozentangaben). 

o Kosten für Ratenzuschläge bleiben in der Regel versteckt, sofern sie überhaupt ange-
geben werden. 

Im Kontrast dazu steht eine Aussage der Bundesregierung (Deutscher Bundestag (2008d) 
Drucksache 16/10501, 16. Wahlperiode 8.10.2008, 6): „... Auf der Grundlage der beste-
henden Informationsverpflichtungen sind die Verbraucher in der Lage, die einzelnen Ries-
ter-Produkte zu vergleichen und die für sie passenden Angebote zu erkennen. ...“. Leider 
ist nicht bekannt, ob es sich hier um eine ergebnisbegründende Behauptung handelt oder 
aber eigene Evaluationen vorliegen, die nicht publiziert wurden; letzteres wäre dann aber 
wieder kontraintuitiv. Die Ergebnisse der vorliegenden Studie legen es nahe, dass hier er-
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heblicher Nachholbedarf besteht, um die Verbraucherinteressen im Sinne der Realisierung 
der Förderidee nachhaltig zu wahren. 

 Die quantitative Analyse anhand der verschiedenen für einen Verbraucher wichtigen Re-
chengrößen, also z.B. das Endvermögen, welches zu bestimmten Zeitpunkten tatsächlich 
verfügbar wäre (nach 3, 5 und 10 Jahren sowie zum Renteneintritt), oder die mögliche Ren-
tenzahlung, offenbart dramatische Unterschiede nicht nur zwischen den einzelnen „Ries-
ter“-Varianten, sondern auch innerhalb einer Produktgruppe. Dies bedeutet vereinfacht 
formuliert, dass nur dann, wenn ein Verbraucher es schaffen sollte, eine ganze Reihe von 
Angeboten einzuholen, die auch nur halbwegs transparent und vergleichbar sind (siehe 
oben), er eine gewisse Chance hat, einen für sich geeigneten und kostengünstigen Vertrag 
zu wählen. Eher aber dürfte ein Verbraucher mehr „spielerisches Glück“ benötigen 
als er sich an Sachverstand sinnvoll aneignen kann, um einem unnötigen Kostenri-
siko zu entgehen. In diesem Kontext sollte man nicht von Entscheidungen in einem 
wettbewerblichen Umfeld der sozialen Marktwirtschaft sprechen, sondern eher von 
einer Lotterie (siehe unten). Diese Praxis könnte als klarer Widerspruch zur staatlichen 
Förderidee verstanden werden. 

 Bei Bank- und Fondssparplänen besteht meist ein wenig beachtetes Kostenrisiko dahin-
gehend, dass Verbraucher eben nicht alle Kosten erfahren, die für die Beurteilung des Ge-
samtprodukts, also der Anspar- und der Auszahlungsphase, wesentlich sind. Wie sollen 
Verbraucher dabei auswählen? Bezüglich der oben geführten Diskussion hinsichtlich der 
vor allem bei Versicherungsprodukten zumindest anfänglich hohen Kostenanteile ist also 
zu beachten, dass Bank- und Fondssparpläne dagegen ein nicht unerhebliches Kostenrisi-
ko weit in der Zukunft bergen, welches bei den meisten Versicherungsprodukten so nicht 
besteht.  

 Damit wird klar, dass eine Beurteilung durch den Verbraucher in gedachten zwei Stu-
fen sinnvoll erscheint, erstens anhand des erreichten Endvermögens zum Renteneintritt 
und zweitens hinsichtlich der Bedingungen für die danach erfolgende Verrentung. Verbrau-
cher müssen sich danach orientieren, was sie zu zahlen bereit sind dafür, dass sie bei Ver-
sicherungen heute kostenseitig praktisch kaum einem Kostenrisiko hinsichtlich der späte-
ren Verrentung ausgesetzt sind, hingegen bei Bank- und Fondssparplänen ein gegebenen-
falls nicht unerhebliches Kostenrisiko die spätere Rente schmälern könnte. Wichtig ist da-
bei, dass die gedachte Möglichkeit der zweistufigen Entscheidung einschließt, dass ein 
Wegwechseln von Versicherungsprodukten zum Renteneintritt praktisch kaum sinnvoll sein 
dürfte, weil damit die getragenen Kosten der Anfangsjahre „per du“ sind. Hinzu kämen 
dann auch noch die „Eintrittskosten“ für die Verrentung zu Rentenbeginn beim neuen An-
bieter („doppelte Kosten“). 

 Anhand der vorstehend analysierten Daten und den Werten in den Tabellen lässt sich die 
Entscheidungssituation exemplarisch wie folgt illustrieren: Im Vergleich zu den Bank- und 
Fondssparplänen haben sich für die Ansparphase ohne Beachtung der fehlenden Angaben 
zur Verrentung deutlich höhere Kostenbelastungen bei Versicherungsprodukten gezeigt. 
Bei den einfachen Rentenversicherungen schlägt sich dies im Vergleich zur Benchmark in 
einem um durchschnittlich 3.594 Euro geringeren Endvermögen zu Rentenbeginn (45-
Jährige) nieder (Szenario 1). Für 30-Jährige liegt der Vermögensverlust immerhin bei 9.128 
Euro (Tab. C.3.4.9/10 und Tab. C.3.4.11/12). Verbraucher müssten also die relative Kos-
tensicherheit auf hohem Kostenniveau solcher Rentenversicherungsprodukte (kaum ein 
„Kostenrisiko“ für die Rentenphase) vor allem auch unter dem Aspekt abwägen, ob sie für 
diese relative Sicherheit eine so hohe „Prämie“ in Gestalt der exemplarisch ausgerechne-
ten Vermögensverluste von ca. 10% und mehr zum Rentenbeginn „zahlen“ möchten: In 
Szenario 1 der 45-Jährigen also durchschnittlich 3.594 Euro nach 22 Jahren und bei 30-
Jährigen durchschnittlich 9.128 Euro nach 37 Jahren. Dies ist jeweils mehr bzw. deutlich 
mehr als der nominale Betrag der staatlichen Zulagen über die 22 bzw. 37 Jahre. Eine 
wahrlich schwierige Aufgabe für Verbraucher, müssten sie doch abschätzen können, wie 
hoch die Kosten der Verrentung bei den Bank- und Fondssparplänen wären und gleichzei-
tig sehr sicher wissen, ob sie einen Versicherungsvertrag tatsächlich durchhalten können. 
Dieses gravierende Entscheidungsproblem wird selbst in verbrauchernahen Publikationen 
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mehr oder weniger übersehen (außer die beiden oben genannten eher versteckten Hinwei-
se). 

 

 

Kostenbelastung durch „Riester“-Produkte 

Die Gesamtkosten liegen bei einigen Produkten und Anbietern nach heutigen Angaben (Versiche-
rungsprodukte) und möglicherweise auch bei den mangels Angaben zur Verrentung aus heutiger 
Abschätzung nur scheinbar günstigeren anderen Angeboten (Sparpläne) jeweils kaum tiefer als 
der Betrag der staatlichen Zulagen über die 22 bzw. 37 Jahre. Der Betrag der staatlichen Zulagen 
ergibt sich in Szenario 1 nämlich mit 4.703 Euro (22-Jährige) bzw. 10.191 Euro (37-Jährige). Damit 
verbleibt im gewählten Beispiel aus den staatlichen Zulagen nur ein Rest von 1.109 Euro bzw. 
1.063 Euro. Mehr als 75% bei 45-Jährigen und ganze 90% bei 30-Jährigen der staatlichen Zula-
gen werden durch die Kosten „aufgefressen“. 

Die Bundesregierung hat zur Kostenbelastung bei „Riester“-Produkten wie folgt Stellung bezogen 
(Deutscher Bundestag (2008d) Drucksache 16/10501, 16. Wahlperiode 8.10.2008, 2): „... Dies ist 
selbstverständlich mit Kosten verbunden. Solche Kosten entstünden aber auch bei ungeförderten 
Finanzprodukten dieser Art. Von daher hält die Bundesregierung die Gegenüberstellung bzw. Auf-
rechnung der Kosten dieser Produkte mit der staatlichen Förderung für eine rein theoretische 
Überlegung, die praktisch keinen Nutzen hat. ...“. Leider ist nicht bekannt, ob es sich hier um eine 
ergebnisbegründende Behauptung handelt oder aber eigene Evaluationen vorliegen, die nicht pub-
liziert wurden; letzteres wäre dann aber wieder kontraintuitiv. Die Ergebnisse der vorliegenden 
Studie legen es nahe, dass hier erheblicher Nachholbedarf besteht, um die Verbraucherinteressen 
im Sinne der Realisierung der Förderidee nachhaltig zu wahren. 

An dieser Stelle sollen daher einige Lösungsansätze aufgezeigt werden, die weder den Anspruch 
der Vollständigkeit noch der Ausschließlichkeit erheben, die aber verhindern können, dass eine 
Kostenforderung und Kostenverteilung sowie die dargestellten Kostenrisiken die ursprüngliche 
Förderidee – gegeben den erörterten Paradigmenwechsel hin zu einer Mehrbelastung der 
Verbraucher für eine eigenverantwortete Vorsorge – konterkarieren. 

 Selbstverständlich entstehen Verbrauchern auch für Non-„Riester“-Produkte Kosten in un-
terschiedlicher Höhe, die Transparenzproblematik gilt sinngemäß. Allerdings besteht ja die 
grundlegende Förderidee der staatlich geförderten kapitalgedeckten privaten Altersvorsor-
ge nach Angaben der Bundesregierung darin, das Versorgungsniveau im Alter (Rentenzu-
gang) zu stabilisieren. Hierzu gehören zum einen die oben genannten Kriterien im Rahmen 
des BaFin-Zertifizierungsversuchs und zum anderen die Zulage als Anreiz. Insgesamt 
bleibt dabei fraglich, ob größere Teile der staatlichen Zahlungen aus Steuermitteln den 
Kostenforderungen einer Branche dienen sollen, oder aber zusätzliche Renditepunkte bei 
gleichem Risiko die Verbraucher zur Vorsorge anregen sollen. Folgt man letzterem, dann 
ist zu überlegen, wie die in der Analyse (vgl. C.3.3) erörterten „Zulagenrenditen“ von 1,7% 
(45-Jährige) bzw. 1,2% (30-Jährige) soweit erhalten bleiben können, dass der Anreizeffekt 
spürbar bleibt.96  

 Im Sinne einer nachhaltigen Stützung der grundlegenden Förderidee wäre es dann, die 
Kostenforderungen entsprechend zu begrenzen. Hierzu bestehen verschiedene Ansätze, 
die komplementär und nicht substitutiv zu verstehen sind. Die Ableitung der Lösungsansät-
ze erfolgt praxisorientiert dergestalt, dass nicht nur Angebote mit solchen Kostenstrukturen 
vorzufinden sind. Vielmehr sind die Lösungsansätze so gestaltet, dass sie einfach kontrol-
liert werden können und in diesem Sinne die starke Asymmetrie zu Lasten der Verbraucher 
nachhaltig reduziert wird. 

o Bis zum Renteneintritt mit 67 darf die Gesamtkostenbelastung eines „Riester“-
Vertrages nicht höher sein als 20% der staatlichen Zulagen (entsprechend reduziert 
bei früherem Renteneintritt). Eine solche Regel würde zudem Anbieter im Rahmen ihrer 

                                            
96 Dies gilt sinngemäß auch für potentiell höhere Renditen nach Steuern im Falle des Sonderausgabenabzugs (vgl. 

C.2), da die verringerte Steuerschuld ebenfalls von allen Steuerzahlern getragen wird. 
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Beratung dazu anregen, stärker auf die Beantragung von Zulagen hinzuwirken (vgl. C.2) 
und über die Höchst- und Mindestbeträge aufzuklären. 

o Der Vermögensverlust (Differenz vor und nach Kosten) zum Renteneintritt darf nicht 
mehr als 5% betragen. Mehr Prozentpunkte sind jeweils nur zulässig, wenn entspre-
chend viele Renditepunkte garantiert werden. Damit wird der grundsätzlich den Wettbe-
werb fördernde und vom Gesetzgeber vorgesehene Wechsel erleichtert. Dies beugt ins-
besondere vor, Intransparenz über die Verrentungskosten zu erzeugen. 

o Der Vermögensverlust am Endvermögen in den Zeitabschnitten 3, 5, 10 und 20 
Jahre darf ebenfalls nicht höher als 5% liegen. Mehr Prozentpunkte sind jeweils nur 
zulässig, wenn entsprechend viele Renditepunkte garantiert werden. Damit wird der 
grundsätzlich den Wettbewerb fördernde und vom Gesetzgeber vorgesehene Wechsel 
erleichtert. 

o Die Gesamtkostenforderung ist gleichmäßig auf die gesamte Laufzeit, mindestens 
aber auf die gesamte Ansparphase zu verteilen. Ist die Ansparphase kürzer als 15 Jah-
re, so sind die Gesamtkosten auf die gesamte Vertragslaufzeit zu verteilen, wobei von 
der durchschnittlichen Lebenserwartung zu Vertragsabschluss auszugehen ist. Damit 
wird der grundsätzlich den Wettbewerb fördernde und vom Gesetzgeber vorgesehene 
Wechsel erleichtert. 

o Die jeweiligen Vermögensverluste am Endvermögen (Differenz vor und nach Kosten) in 
den genannten Zeitabschnitten sind an prominenter Stelle eines Angebotes (Seite 1) 
in relativer Angabe (Prozent) und in absoluten Beträgen (Euro) anzugeben. 

o „Riester“-Verträge ohne explizite Angabe der Kosten der Verrentung sind nicht zulässig. 
Die Kosten der Verrentung sind zwingend in den Gesamtkosten auszuweisen. 

 

 

Transparenz 

Die Ergebnisse der Analyse, insbesondere die umfangreichen Auswertungen zur Transparenz 
bzw. Intransparenz zeigen einen erheblichen Handlungsbedarf hinsichtlich der Beratung und Zerti-
fizierung im Bereich der „Riester“-Produkte auf. Transparenz und somit Informationszugang, In-
formationsbereitstellung, Informationsdarstellung („framing“) sowie Informationswahrnehmung und 
die damit verbundene Informationsverarbeitung bis hin zur Entscheidungsreife tangieren mittelbar 
und unmittelbar die Rendite einer Vorsorge- und Anlageentscheidung: die mit den genannten In-
formationsaspekten so verstandene Transparenz beeinflusst direkt und indirekt die Alternativen-
wahl und damit die Rendite der letztlich getroffenen Entscheidung. Gleichzeitig wird darüber auch 
die Risikowahrnehmung und Risikobewertung bewusst und unbewusst gesteuert, so dass der ge-
samte trade off aus Rendite und Risiko betroffen ist. Neuere Untersuchungen weisen zudem dar-
auf hin, dass es sich eher um ein grundsätzliches Problem im Bereich der Finanzdienstleistungen 
handelt (z.B. Oehler 2005e, 2006a, 2009a, sowie Oehler/Kohlert 2008, 2009a, 2009b und Koh-
lert/Oehler 2009a und 2009b, Kohlert 2009). Die Süddeutsche Zeitung vom 24.9.2009 zitiert im 
Kontext einer Studie zu Lebensversicherungen den zuständigen Direktor der BaFin, Steffen: „... 
Wir brauchen eine bessere Risikoeinschätzung und mehr Transparenz bei der Verbraucherinfor-
mation. ...“. Eine Studie der EU zu Girokonten und Bankkarten deutet in die gleiche Richtung 
(Süddeutsche Zeitung 2009b). 

An dieser Stelle sollen daher einige Lösungsansätze aufgezeigt werden, die weder den Anspruch 
der Vollständigkeit noch der Ausschließlichkeit erheben, die aber verhindern können, dass 
Verbraucherentscheidungen bis hin zu einer weiteren und fortgesetzten Abstinenz (vgl. Abschnitt 
C.2) die ursprüngliche Förderidee – gegeben den erörterten Paradigmenwechsel hin zu einer 
Mehrbelastung der Verbraucher für eine eigenverantwortete Vorsorge – konterkarieren (vgl. auch 
Oehler 2005e, 2006a, 2009a, sowie Oehler/Kohlert 2008, 2009a, 2009b und Kohlert/Oehler 2009a 
und 2009b, Kohlert 2009 sowie Oehler/Kohlert/Jungermann 2009).  

 Einzelne Angebote aus allen „Riester“-Varianten zeigen sehr deutlich, dass es Anbietern 
sehr wohl möglich ist, klar strukturierte und verständliche Informationen für Verbraucher 
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schriftlich abzugeben, bei denen nicht nur wenigstens die gesetzlichen Standards eingehal-
ten werden, sondern die auch weitergehend das Interesse des Verbrauchers achten. Öko-
nomisch ist vor allem mit mangelndem Wettbewerb zu erklären, dass seriöse Anbieter nicht 
ein Eigeninteresse haben, ihre potentiellen Kunden transparent zu behandeln. Es verbleibt 
der Eindruck, dass jenseits der bislang kaum fruchtbaren Regulierungsbemühungen die 
Branche selbst nicht willens oder in der Lage ist, im Interesse ihrer Kunden tätig zu werden. 
Oder soll anbieterseitig auf eine unzureichende Sensibilisierung der Verbraucher und die 
Nutzung diverser Barrieren vertraut werden, um kurzfristig eigene Interessen durchzuset-
zen? 

Grundvoraussetzung für das Funktionieren des „Riester“-Marktes ist die Transpa-
renz des Systems. Nur wenn die Leistungen der Anbieter gut beurteilbar sind, kann ein 
funktionierender Qualitätswettbewerb entstehen. Ansonsten versagt der Preis als Quali-
tätsindikator, weil sich ein Zusammenhang zwischen Preis und Qualität nicht herstellen 
lässt. Ist das tatsächliche Preis-Leistungs-Verhältnis nicht zu ermitteln oder verzerrt und 
sind somit verschiedene Anbieter und Angebote für den Kunden nicht vergleichbar, können 
gute Anbieter und Angebote nicht honoriert und schlechte Anbieter und Angebote von 
Verbrauchern nicht gemieden werden. 

 Aufklärung und Beratung müssen unabhängig sein von Anbieter und Produkt; dies 
muss faktisch in der Praxis sichergestellt werden. Der alleinige getrennte Ausweis von 
Preisen für Produkte und Beratung, die heute auch als Baustein der Honorarberatung ver-
standen wird, führt nicht per se zu einer Stärkung der Position der Verbraucher. Da auch 
ein Honorarberater über ein pekuniäres Eigeninteresse verfügen kann, das sich z.B. in op-
portunistischem Verhalten (z.B. Steigerung der Beratungsdauer bzw. Beratungshäufigkeit) 
niederschlägt, ist dafür Sorge zu tragen, dass Höhe und Häufigkeit der Honorierung stan-
dardisiert und kontrolliert werden. Insbesondere die absolute Höhe des Honorars kann zu-
dem für viele Anleger eine kaum überwindbare Hürde darstellen. Außerdem ist auch hier 
mit Standards eine kontrollierte Qualität vorzusehen. 

 Wirksame und praktisch kontrollierbare Informationspflichten der Anbieter zu ihrer 
Produkt-Kunde-Zuordnung (wer bekommt was warum?). Zu Unrecht wird häufig der Ein-
druck erweckt, der Verbraucher erhielte im Mengenkundengeschäft individuelle Empfeh-
lungen. Vielmehr werden Verbraucher in bestimmten Risikoprofilen mit verschiedenen Be-
zeichnungen und Bedeutungen (z.B. Sicherheit, Chance, Wachstum) eingeordnet, denen 
dann standardisiert ein „Riester“-Produkte zugeordnet wird. Anbieter sollten beispielsweise 
verpflichtet werden, die jeweiligen Profile und ihre Bedeutung sowie die entsprechende Zu-
ordnung von „Riester“-Produkten öffentlich zu machen (z.B. über eine Internet-Datenbank). 
Dies würde die Markttransparenz und den Wettbewerb erheblich steigern. Andere Produkte 
dürften nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch angeboten werden. 

 Ganz besonders mangelt es an einem einheitlichen Zertifizierungssystem mit realisti-
scher laufender Kontrolle (keine Zertifizierung pro forma ohne Wirkung für den Verbrau-
cher wie im aktuellen „Riester“-BaFin-System). Solcherlei echte Information, die unabhän-
gig von Anbieter und Produkt sowie jenseits von Gewinnerzielungsabsichten erfolgt, hat ei-
ne Zuordnung für typisierte Verbraucherinteressen vorzunehmen, damit die Informationen 
für Verbraucher tatsächlich einen Wert haben. Für Kunden wird damit der Beurteilungsauf-
wand reduziert. Es „führt“ zu qualitativ hochwertigen Angeboten und warnt gleichzeitig vor 
Angeboten schlechter Qualität. Kundentypen werden dann als „default“ (vgl. Abschnitt C.5) 
bestimmte Produktklassen zugeordnet, die auf eigenen Wunsch bzw. auf eigenes Risiko 
von Verbrauchern „abgewählt“ werden können („opt out“). Im „default“ liegen die Nachweis- 
und Sorgfaltspflichten bei den Anbietern. 

 Als Konsequenz der beiden letzten Punkte ergibt sich: Jeder potentiell an „Riester“-
Angeboten interessierte Verbraucher muss unabhängig vom jeweiligen Anbieter im 
Grundsatz bei gleicher Datenlage das selbe Produkt mit einer vergleichbaren Ausstat-
tung angeboten erhalten, um dann nach transparent offengelegten Kosten tatsächlich die 
Rendite-Risiko-Struktur sowie die Liquidität vergleichen zu können. Geeignete Vergleichs-
größen wären die in dieser Studie verwendeten Endvermögensgrößen nach Kosten zu 
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festgelegten Zeitpunkten (3, 5, 10 und 20 Jahre und Rentenbeginn) und gegebenenfalls 
der Kapitalbarwert.97 Unter definierten und vergleichbaren Konditionen kann eventuell auch 
die resultierende Rentenzahlung für einen Vergleich herangezogen werden (wenn alle Kos-
ten einbezogen werden, siehe oben, Bank- und Fondssparpläne). 

 Auf weitere Maßnahmen im Kontext Finanzdienstleistungen und Verbraucherfinanzen wie 
z.B. die Beweislastumkehr und Haftungsregeln, die die zu Lasten des Verbrauchers be-
stehende deutliche Asymmetrie verringern helfen, sei hier nur hingewiesen (vgl. Oehler 
2009a, Oehler et al. 2009). 

 

 

„Riester“ als „non profit“-Lösung? 

Aufgrund der Befunde aus der qualitativen und der quantitativen Analyse zu den in der Praxis an-
gebotenen „Riester“-Produkten privater und öffentlich-rechtlicher Anbieter des Finanzdienstleis-
tungssektors und den darin sichtbaren teilweise deutlichen Mängeln in Transparenz und Wettbe-
werb einerseits und Kostenstrukturen andererseits, könnte die Idee aufkeimen, ob nicht im Rah-
men der Institutionen der gesetzlichen Rentenversicherung kostengünstige Produkte zu „Riester“-
Varianten angeboten werden könnten. In dieser Studie sollte versucht werden, dieser Frage z.B. 
mittels Daten der Deutschen Rentenversicherung Bund DRV nachzugehen.  

Leider ist das Vorhaben an der Intransparenz des Monopols gescheitert. Die DRV wirbt zwar mit 
sehr niedrigen Kostensätzen bei den Verwaltungskosten (1,6%), ähnlich wie übrigens mancher 
privatwirtschaftlicher Anbieter auch (1%), allerdings wären für eine tragfähige Analyse mehr Daten 
erforderlich als nur die eine Zahl. Die Bitte an die Deutsche Rentenversicherung Bund (DRV), ge-
richtet an den Präsidenten und die Geschäftsführung, aktuelle Daten zur Verfügung zu stellen, 
wurde abschlägig beschieden, eine Auskunft wurde ohne Begründung verweigert. Es wurde ledig-
lich auf bekannte Publikationen verwiesen, die hierzu aber keine Aussagen treffen. (Die Anfrage 
lautete: „Wie hoch liegen die Gesamtkosten der gesetzlichen Rentenversicherung für abhängig 
Beschäftigte (ohne freiwillige Versicherung, ohne Witwen- und Waisenversorgung und andere 
verwandte „fremde“ Leistungen), insb. für Personal und Sachaufwendungen sowie Transaktionen 
(Zahlungsverkehr etc.) inkl. Rentenberatung? ... Im Rahmen der Ergänzung des Umlagesystems 
durch „Riester“ könnte man auch eine öffentlich-rechtliche Institution überlegen, die möglichst kos-
tengünstige „Riester“-Produkte anbietet: Welche rechtlichen Schranken gibt es für eine solche 
„non-profit“-Lösung (auch im Vergleich zur freiwilligen gesetzlichen Rentenversicherung)? Welche 
Realisierungschancen und -gefahren werden seitens eines solchen z.B. bei der DRV Bund ange-
siedelten Lösung gesehen?“). 

Insofern bleibt an dieser Stelle auf eine Antwort der Bundesregierung zu verweisen (Deutscher 
Bundestag (2008d) Drucksache 16/10501, 16. Wahlperiode 8.10.2008, 9): „... Aus wettbewerbs-
rechtlichen Gesichtspunkten ist es sehr problematisch, ob der Staat als Anbieter von privaten Fi-
nanzdienstleistungsprodukten auftreten darf. Dies gilt besonders auch vor dem Hintergrund des 
insoweit restriktiven Rechts der Europäischen Union. Darüber hinaus erscheint fraglich, ob ein 
staatliches Angebot tatsächlich für den Einzelnen immer das passende wäre. In jedem Fall bliebe 
es auch bei einem staatlichen Anbieter dabei, dass die Bürger sich vor Vertragsabschluss darüber 
informieren müssten, wer das für sie beste, also ertragsstärkste, kostengünstigste und zielgenau-
este Angebot unterbreitet. ...“. 

Manche Autoren mahnen im Kontext des bisherigen Angebots der staatlich geförderten kapitalge-
deckten Vorsorge die mangelnde Nutzung so genannter „economies of scale“ an, also die allein 
auf Größeneffekten beruhende Fixkostendegression: „... Das beeinträchtigt die Effektivität der für 

                                            
97 Die Verwendung einer so genannten Effektivverzinsung oder Effektivrendite auf der Basis der Methode des internen 

Zinsfußes ist im Unterschied zur kapitalwertigen Vorgehensweise in der Regel falsch und gegebenenfalls irreführend. 
Dies liegt unter anderem darin begründet, dass diese Methode möglicherweise nicht nur mehrdeutige Lösungen er-
zeugt, sondern vor allem nur das durchschnittlich gebundene Kapital berücksichtigt und damit die zeitliche Struktur 
eines Zahlungsstroms missachtet. Diese einheitliche und nicht nur herrschende Meinung in der Finanzwirtschaft 
scheint beim zuständigen Ministerium noch nicht berücksichtigt worden zu sein, da eine jüngere Publikation (BMELV 
2009, 2) im Kontext u.a. die Effektivverzinsung als sinnvolle Vergleichgröße fordert. 
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die Zusatzvorsorge erbrachten Beiträge. ...“ (Döring et al. 2009, 26). Nicht nur, dass betriebswirt-
schaftlich gut bekannt ist, dass rein auf quantitativen Größen beruhende Skaleneffekte oft weniger 
relevant sind als solche, die auf Qualität basieren (verschiedene „economies of scope“). Vielmehr 
bleiben solche Überlegungen zumindest zweifelhaft, solange nicht ansatzweise transparent offen-
gelegt wird, ob solche Skaleneffekte tatsächlich gegeben sind (siehe oben). Die Größe einer Insti-
tution oder eines Anbieters ist jedenfalls weder theoretisch noch empirisch per se ein Garant dafür, 
dass effektiv und effizient gearbeitet wird, weder in der Privatwirtschaft, noch im öffentlich-
rechtlichen Bereich. 

Grundsätzlich denkbar erscheint allerdings eine andere sehr kostengünstige Variante, zu-
mindest in der Ansparphase: Es wird zugelassen, anhand eines „Riester“-Kontos bei der 
Finanzagentur GmbH (ehemals Bundeswertpapierverwaltung) mit langlaufenden Bundes-
wertpapieren anzusparen und auf dieses Konto auch die Zulagen zu erhalten. Dies könnte 
auf Wunsch gegebenenfalls auch inflationsbereinigt durch Anlage in inflationsindexierte 
Bundeswertpapiere geschehen. Mit der „Riester“-Konto-Eröffnung wird vertraglich der 
Zwang zum Abschluss einer Verrentung zum Renteneintritt vereinbart. Kunden müssten 
dabei des Weiteren vertraglich zusagen, mindestens 70% in die Verrentung einzubringen. 
Zumindest solange Anbietern trotz BaFin-Zertifizierung gestattet wird, auf klare Aussagen 
und Angaben zur Verrentung zu verzichten (insbesondere Bank- und Fondssparpläne, siehe 
oben), besteht mit diesem Vorschlag eine kostengünstige „non profit“-Alternative jenseits 
der befürchteten (europa-)rechtlichen Verwicklungen mit der DRV.  

 

 

Kapitaldeckung und Umlage treffen auf Ageing und Finanzmärkte 

Die Analyse zeigt, dass es zunächst eine ganze Reihe von Chancen und Risiken gibt, die hinsicht-
lich Kapitaldeckung und Umlagesystem hohe Ähnlichkeiten erkennen lassen, von der Krisenanfäl-
ligkeit bis hin zu den Idiosynkrasien der politischen Entscheidungsträger, der Anbieter und der 
Verbraucher. Konkrete Auswirkungen von Marktentwicklungen und demographischem Wandel 
hängen für den einzelnen Verbraucher jeweils von seiner konkreten Situation ab, insbesondere 
z.B. davon, wie viel Zeit zur Verfügung steht, sein Vorsorgekapital tatsächlich zu benötigen (Siche-
rungsniveau der gesetzlichen Rente zum Renteneintritt?, Renteneintritt absehbar?, Durchhalten 
von Verträgen, aktuelle Preisbewegungen etc.). Auch angesichts der von der OECD (2009a) für 
die Zukunft als eher trüb angesehenen Aussichten für das bislang bekannte zukünftige deutsche 
System im Vergleich mit anderen Staaten, wird es, zumindest in Form der bislang realisierten und 
weiter vorgesehenen „Beimischung“ der Kapitaldeckung, einer zunehmenden Expertise der 
Verbraucher bedürfen. Nicht nur, dass die Abschätzung zu den Leistungen aus dem Umlagesys-
tem vorgenommen werden muss (Sicherungsniveau der gesetzlichen Rente zum Renteneintritt?, 
Renteneintritt absehbar? etc.). Vielmehr scheint zunehmend erwartet zu werden, dass Verbrau-
cher ihre individuellen Einkommens- und Konsumchancen und -risiken eigenverantwortlich ange-
hen, d.h. zunehmend mehr am Prozess der Rendite-Risiko-Teilung mit Staat und Anbietern aktiv 
mitwirken (vgl. für viele Zimmermann 2008, 99/100). Solcherlei Überlegungen können aber nur 
dann auch nur halbwegs erfolgreich in der Praxis reüssieren, wenn einige notwendige und hinrei-
chende Bedingungen erfüllt sind, z.B. ein funktionierender Qualitätswettbewerb und ein klares Haf-
tungssystem (vgl. oben und Oehler 2006a und Oehler 2009a), welches die real existierenden deut-
lichen Asymmetrien zu Lasten des Verbrauchers auf ein Maß zurückschneidet, bei dem er an-
satzweise in der Lage sein wird, die ihm zugedachte Rolle als Marktteilnehmer auszufüllen. 
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Altersvorsorge und Behavioral Economics 

Folgende Schlussfolgerungen sind komplementär und nicht substitutiv zu verstehen (vgl. Oehler 
2005d, 2009a und 2009b, Oehler/Kohlert 2008 und 2009, Oehler/Reisch 2008, Kohlert/Oehler 
2009a und 2009b, Kohlert 2009; vgl. auch Abschnitt C.3): 

 Es sollten spezifische, wissenschaftlich fundierte Vorgaben bzw. Standards entwickelt 
und in konkrete rechtliche Pflichten gefasst werden, die Verkäufer und Berater von Alters-
vorsorgeprodukten bei der „Diagnose“ der ihre Unterstützung nachsuchenden Verbrau-
cher befolgen müssen. Diese Standards sollten empirisch entwickelt sein, d.h., es sollte 
sichergestellt werden, dass der Diagnoseprozess die relevanten Aspekte der Kunden-
situation erfasst und dass er unabhängig von dem Berater, der den Prozess durchführt, 
bei gleicher Kundensituation zum gleichen Ergebnis kommt. Auf dieser Basis kann dann 
eine Standardisierung der Diagnostik, also der Erhebung der relevanten Information 
vom Kunden, seiner Ziele und deren Gewichtung, der Risikotragfähigkeit, der Risikoein-
stellung etc. erfolgen. Die empirisch fundierten Standards sollten dann Eingang in Check-
listen finden, die Verbrauchern eine Orientierung und Unterstützung hinsichtlich der Bera-
tung bieten sollen. Hiervon unabhängig sollte im Hinblick auf die Checklisten erheblicher 
Wert darauf gelegt werden, den Verbrauchern zu verdeutlichen, was diese Form der Un-
terstützung leisten kann, welche Rolle sie nur spielen kann und wo ihre Grenzen liegen. 
Checklisten können und sollen den Kunden eine eigene Entscheidung nicht abnehmen 
und sie dürfen auch nicht suggerieren, mit dem „Abhaken“ der Liste sei man auf der „si-
cheren Seite“. 

 Aufbauend auf der empirischen Entwicklung und Standardisierung des Diagnoseprozes-
ses sollte ebenso der Versuch unternommen werden, die Präsentation der relevanten 
Informationen an den Kunden im Sinne von Aufklärung und Beratung empirisch zu ent-
wickeln und zu standardisieren. Wesentlich ist hierbei, zu beachten, welche der potentiell 
verfügbaren Informationen für den Verbraucher relevant und gleichzeitig wahrzunehmen, 
zu verarbeiten und zu speichern sind, d.h., welche Information und auf welche Weise In-
formation den Verbraucher optimal erreicht. Insbesondere hinsichtlich der Risikoprofile 
von Finanzprodukten und ihrer Kombination mit bestimmten Anlegertypen muss si-
chergestellt sein, dass der Verbraucher nicht nur das Produktrisiko korrekt wahrnimmt, 
sondern auch seine eigene Bereitschaft, Risiken einzugehen und zu tragen, korrekt ein-
schätzt. 

 Standardisierte Verfahren der Generierung von Empfehlungen sollten auf die empiri-
sche Entwicklung konkreter Standards für Diagnose- und Informationsprozesse folgen. 
Wesentlich ist es auch hier, einen einheitlichen Qualitätsstandard zu schaffen, der Nach-
frage nach Finanzprodukten und Angebot an denselben effizient und interessengerecht 
aus Perspektive der Verbraucher zusammenführt. Dabei sind mehrere wesentliche Fakto-
ren zu berücksichtigen. 

o Erstens, welche Kategorien von Anlageoptionen kommen bei dem gegebenen Kunden 
aufgrund dessen Charakteristika wie Alter, Einkommen usw. nicht in Frage, d.h. dürfen 
vom Berater nicht angeboten werden (wohl vom Kunden angefordert werden). 

o Zweitens, welche Kategorien von Anlageoptionen kommen in Frage, insbesondere auch 
angesichts der Risikoeinstellung und Renditeerwartung des Kunden, und angesichts der 
Ratings durch eine unabhängige Institution. 

o Drittens, welche Art der Anlageoption standardmäßig (als default) empfohlen wird, falls 
der Kunde sich beispielsweise nicht ausführlicher mit dem Anlageproblem beschäftigen 
kann oder will. Ein solches Vorgehen nimmt dem Anleger nicht die Entscheidung ab und 
lässt ihm alle Wahlfreiheiten, bietet aber einen Rahmen, innerhalb dessen er die für ihn 
beste Entscheidung treffen kann).98 

                                            
98 Vgl. Thaler/Sunstein 2008, die hier mit dem Begriff „nudge“ eine Neuformulierung gefunden haben, die schon länger 

zu den Erkenntnissen der Behavioral Economics gehört. 
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Standardisierungen dieser Art würden dem Kunden eine Qualität der Beratung ga-
rantieren, die weitgehend unabhängig von Kompetenz und Motivation des individu-
ellen Beraters und auch dem Interesse des einzelnen Finanzdienstleistungsunter-
nehmens ist. 

 Die Freiheit der Wahl kann vom Verbraucher umso mehr in Anspruch genommen werden, 
je besser er selbst in Fragen der Geldanlage und Finanzierung kundig ist. Daher ist für ei-
nen Ausbau der Verbraucherbildung als notwendiger Voraussetzung eines funktionie-
renden Anbieter- und Qualitätswettbewerbs zu plädieren. Reflektierendes Handeln der 
Verbraucher ist zu fördern und sie sind für die Relevanz finanzieller Fragestellungen zu 
sensibilisieren. Um allerdings wirklich die Zielgruppen zu erreichen, die Finanzbildung be-
sonders benötigen, sollten verschiedene Aspekte Beachtung finden. 

o Erstens sollten Verbraucherorganisationen verstärkt Kooperationen zu erreichen su-
chen mit anderen Institutionen wie beispielsweise Unternehmen/Arbeitgebern, Universi-
täten und Gewerkschaften, welche die Verbraucher in ihrem speziellen Umfeld deutlich 
effektiver und effizienter erreichen können als die bislang überwiegend verfolgten, groß 
angelegten aber gleichzeitig relativ allgemein gehaltenen Ansätze. 

o Zudem sollte mehr Aufmerksamkeit darauf verwendet werden, Verbrauchern den unmit-
telbaren Nutzen der angebotenen Bildungs- und Beratungsleistungen zu vermitteln. 
Besonders betroffene Verbrauchergruppen, sei es hinsichtlich ihrer soziodemographi-
schen oder -ökonomischen Situation, welche fundierte Beratung dringend benötigen, 
werden sonst durch die Kosten der Verbraucherberatung abgeschreckt, denen kein an-
gemessener Nutzen gegenüberzustehen scheint. 

o Diese Gruppen sind es auch, die verstärkt direkt angesprochen werden sollten (z.B. 
Schüler vor dem ersten Abschluss, Senioren ohne Finanzerfahrung, Hochverschuldete). 
Das bestehende System, das es vom Verbraucher verlangt, selbst aktiv zu werden, um 
für seine individuelle Situation relevante Informationen zu bekommen, ist weder effizient 
noch effektiv. Was Verbraucher wissen wollen, können sie nur wissen, wenn sie 
wissen, was sie wissen müssten (Oehler 2005a). Dafür ist Sorge zu tragen (vgl. auch 
OECD 2009c).  

Der verhaltenswissenschaftliche Ansatz (Behavioral Economics) legt es im übrigen nahe, 
dass wenn Marktakteure (Anbieter, Nachfrager) schon nicht neo-klassisch perfekt handeln, 
dies die Akteure im politischen Prozess ebenso wenig tun (vgl. hierzu z.B. auch Hirshleifer 
2008). 
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D Der Blick über den nationalen Tellerrand: Alterssicherung in aus-
gewählten Ländern 

 

Einerseits: „... Mit den Rentenreformen der vergangen Jahre, die vor allem eine langfristige finan-
zielle Stabilisierung des Systems zum Ziel hatten, wurden in Deutschland die Ersatzraten der ge-
setzlichen Rentenversicherung für alle Einkommensgruppen reduziert. Wer heute als junger 
Mensch ins Arbeitsleben eintritt und über die gesamte Erwerbskarriere unterdurchschnittlich ver-
dient, dem wird durch die gesetzliche Rente ein so geringer Anteil seines Einkommens ersetzt wie 
in keinem anderen OECD-Land. Da es gleichzeitig immer mehr unterbrochene Erwerbsbiografien 
gibt, besteht ein erhebliches Risiko, dass in den kommenden Jahren die Altersarmut in Deutsch-
land erheblich zunimmt. ... Wer etwa in Deutschland über seine gesamte Erwerbskarriere die Hälf-
te des Durchschnittseinkommens verdient, dem werden nach 45 Beitragsjahren aus der gesetzli-
chen Rente 43,0 Prozent seines Bruttoeinkommens ersetzt. Im OECD-Schnitt sind es unter ver-
gleichbaren Bedingungen dagegen 71,9 Prozent. ...“ (OECD 2009b, 2). 

Andererseits: „... Die freiwillige private Altersvorsorge erreicht in Deutschland eine der höchsten 
Deckungsraten innerhalb der OECD. Dabei gelingt es Deutschland, vor allem durch eine ver-
gleichsweise großzügige staatliche Förderung, Geringverdiener für die freiwillige private Vorsorge 
zu gewinnen. So ist bei dieser Gruppe die Beteiligung an privater Vorsorge mehr als doppelt so 
hoch als in ähnlichen Systemen in den USA oder in Großbritannien. ...“ (OECD 2009b, 2). 

Die aktuellen Einschätzungen der OECD lassen es angezeigt erscheinen, bezüglich ausgewählter 
Staaten einen Vergleich von wesentlichen Bausteinen der Alterssicherungssysteme anzustreben, 
bei dem auch die Finanzierbarkeit betrachtet wird. Auftragsgemäß ist es möglich, einen Vergleich 
kapitalgedeckter und umlagefinanzierter Produkt- und Dienstleistungssysteme zu erörtern, der 
auch Erkenntnisse aus Daten anderer Länder nutzt, die im Zuge der Diskussion der letzten Jahre 
immer wieder prominent angesprochen werden: Schweden, USA, Großbritannien sowie Schweiz. 
Hinsichtlich UK gibt es bereits erste empirische Hinweise (vgl. Oehler/Werner 2008, Werner/Oehler 
2009, Werner 2009), die USA sind als zweites Land mit hoher kapital(markt)abhängiger Altersvor-
sorge mit beispielhaften Daten dazuzunehmen. Auf der anderen Seite sind auch Daten aus Skan-
dinavien, insb. Schweden, sowie der Schweiz zu berücksichtigen, da hier schon grundsicherungs-
ähnliche Systeme in öffentlicher Trägerschaft realisiert scheinen. Es soll nach der Analyse an-
schließend versucht werden, Rückschlüsse für die deutsche Problematik zu ziehen. 
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D.1 Vier ausgewählte Staaten  

D.1.1 Schweden 

 

Öffentliche Alterssicherung: Grundzüge und Reformen der Alterssicherung 

Die erste universale Versicherung mit gleichen Leistungen für Personen, die das Rentenalter er-
reicht haben, wurde in Schweden nach dem Zweiten Weltkrieg eingerichtet. Zuvor handelte es sich 
– trotz des „Universalprinzips“ der schwedischen Sozialsicherung, das seinen Ursprung in den 
Rentengesetzen von 1913 hat – um bedarfsgeprüfte Leistungen und hatte den Ausschluss einiger 
Bevölkerungsgruppen zur Folge (vgl. Palme 2003). Die Bedarfsprüfung wurde 1946 durch das Ge-
setz der universalen Grundrente abgeschafft. Die Grundrente garantierte allen, die mindestens 
drei Jahre in Schweden gewohnt hatten, unabhängig von der individuellen Bedürftigkeit eine 
Grundsicherung. Anspruch auf die Grundrente in voller Höhe hatte, wer 40 Jahre in Schweden 
gewohnt oder 30 Jahre dort gearbeitet hatte. Finanziert wurde die Grundrente ausschließlich aus 
Beiträgen der Arbeitgeber und Selbständigen und aus dem allgemeinen Steueraufkommen. Die 
Arbeitnehmer waren am Aufbau ihrer staatlichen Altersvorsorge nur indirekt über die von ihnen ge-
zahlten Steuern beteiligt. Die Arbeitgeberbeiträge in Höhe von 6,83% der unbegrenzten Lohn-
summe wurden durch einen stetig wachsenden Steueranteil von zuletzt über 30% ergänzt (vgl. 
Binne 2003).  

1960 wurde die allgemeine Zusatzrente, ATP, eingeführt, bei der die Erwerbstätigen Ansprüche 
auf zusätzliche einkommensbezogene Leistungen erwarben, die über die Grundrente hinausgin-
gen. Das ATP-System basierte auf dem Umlageverfahren. Die Rentenleistung war festgeschrieben 
(„defined benefit“): Nach der neuen Leistungsformel bestand nach einer 30-jährigen Erwerbstätig-
keit ein Anspruch auf Auszahlung der vollen Rente, die sich an den 15 besten Einkommensjahren 
orientierte. Die Obergrenze lag bei 60% des früheren Einkommens. 

Nach einem langwierigen politischen Prozess entschied der Schwedische Reichstag im Jahr 1994 
über die Richtlinien für das zukünftige allgemeine Altersrentensystem. Die gesetzlichen Regelun-
gen des neuen Rentensystems wurden dann vom Reichstag am 8. Juni 1998 verabschiedet. Das 
stufenweise in Kraft getretene Rentensystem gilt seit dem 1. Januar 2003 in vollem Umfang und 
deckt alle Personen ab, die 1938 oder später geboren wurden. Der älteste Personenkreis, die 
Jahrgänge 1938 bis 1953, erhält jedoch einen Teil seiner Rente nach den alten Regeln in Form ei-
ner Zusatzrente (vgl. Försäkringskassan 2008). Grund für die Einführung eines neuen Rentensys-
tems in Schweden war der Kostenanstieg des Rentensystems, der auf die höhere durchschnittli-
che Lebenserwartung, die zunehmenden ATP-Renten und die zunehmende Zahl der Rentner im 
Verhältnis zu den Berufstätigen zurückzuführen war (vgl. Försäkringskassan 2008). Die Altersren-
ten innerhalb des Systems waren unterfinanziert, so dass die Versicherung mit Hilfe der Zinsen 
aus den Pufferfonds am Leben erhalten wurde. Für das weitere Funktionieren des Systems muss-
ten diese Fonds jedoch erheblich abgebaut oder sogar völlig geleert werden. Einzige Alternativen 
waren die Reduzierung der Leistungshöhe oder die Anhebung der Beiträge (vgl. Palme 2003). Zu-
dem wurde die Regelung, dass für die Höhe der ATP-Rente lediglich die einkommensstärksten 15 
Jahre herangezogen wurden und nicht die gesamte Erwerbsbiographie, als ungerecht empfunden 
(vgl. Palmer 2000).   

Die Reform verändert das staatliche Sicherungssystem dahingehend, dass eine umlagefinanzierte 
„Einkommensrente“ und eine verpflichtende kapitalgedeckte „Prämienrente“ eingeführt wurden. Im 
Bedarfsfall werden diese durch eine steuerfinanzierten „Garantierente“ ergänzt. 

Von „Einkommensrente“ und „Prämienrente“ werden alle Erwerbstätigen über 16 Jahren erfasst, 
also auch Selbständige und Beamte. Voraussetzung für die garantierte Rente sind drei Jahre 
Wohnsitz in Schweden.  
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Öffentliche Alterssicherung: Finanzierung 

Eine entscheidende Zielgröße der Reform war die finanzielle Stabilität. Dazu wurde die öffentliche 
Alterssicherung von einem System mit Leistungszusage („defined benefit“), bei dem die künftige 
Rentenhöhe ex ante feststeht, auf ein System mit Beitragsprimat („defined contribution“) umge-
stellt, bei dem die Rentenhöhe von den eingezahlten Beiträgen abhängt. 

Bei der „Einkommensrente“ handelt es sich um virtuelle Rentenkonten. Die Beiträge eines Bei-
tragszahlers werden auf einem individuellen Konto gutgeschrieben.99 Das Kontoguthaben begrün-
det einen Anspruch auf künftige Rentenzahlungen. Es handelt sich jedoch um virtuelle Konten, da 
die Beiträge der erwerbstätigen Bevölkerung nach dem Umlageverfahren zur Zahlung der Renten 
von Ruheständlern herangezogen werden. Die Beiträge auf dem virtuellen Konto werden, ähnlich 
zur Verzinsung eines Sparguthabens, entsprechend dem gleitenden Dreijahresdurchschnitt des 
gesamtwirtschaftlichen Verdienstwachstums aufgewertet (vgl. OECD 2007, 184). Die Beitrage flie-
ßen in vier Fonds, National Pension Funds genannt, die jeweils ein Viertel der Beiträge erhalten 
und ein Viertel der Rentenauszahlungen vornehmen. Die monatlichen Rentenzahlungen erfolgen 
aus diesen National Pension Funds finanziert durch die Beiträge der Einzahler. Die National Pen-
sion Funds wurden im Januar 2001 ins Leben gerufen und erbten 540 Milliarden SEK aus dem 
vorherigen Pufferfonds. Mit der Rentenreform wurden die Regeln zur Investition dieser Gelder libe-
ralisiert. So müssen lediglich 30% des Vermögens in Rentenpapiere investiert werden, so dass bis 
zu 70% in Aktien investiert werden können. Die Reservefonds wurden im Laufe der letzten Jahre 
reduziert, um die Kosten des neuen Rentensystems zu kompensieren und Schulden abzubauen 
(vgl. Settergren 2005, 4). 

Falls der geschätzte Wert der Aktiva (Reservefonds plus Wert der Aktiva in Form von Beitragsein-
künften) geringer ist als der der Verbindlichkeiten (Renten), wird die Rendite verringert, um einen 
Ausgleich wiederherzustellen. Dieses Vorgehen, das die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Systems 
gewährleisten soll, wird als „Balancing“ bezeichnet und trifft sowohl die Guthaben auf den virtuel-
len Konten wie auch die Anpassung der Rentenleistungen.100 

Der ursprüngliche Umfang der Pufferfonds wurde so festgelegt, dass unter Annahme eines Szena-
rios mit festen Parametern101 der Balancing-Mechanismus für die Jahre 2001-2050 nicht ausgelöst 
werden muss (vgl. Settergren 2005, 4). Aufgrund der Entwicklungen der Finanzmärkte ist der 
Marktwert der National Pension Funds im Jahr 2008 stark gesunken. Daher wird im Jahr 2010 
erstmals der Balancing-Mechanismus ausgelöst, der sich sowohl auf die Renten als auch auf die 
Rentengutschriften auswirkt (vgl. Swedish Social Insurance Agency 2009). Die Annahmen zur Be-
rechnung des Umfangs der Reservefonds haben sich somit als unrealistisch herausgestellt.  

Die „Prämienrente“ funktioniert nach dem Kapitaldeckungsverfahren. Es handelt sich um individu-
elle Rentenkonten, die von privaten Fondsverwaltern innerhalb des öffentlichen Sektors verwaltet 
werden (vgl. Palme 2003). Die Beiträge werden durch die Premium Pension Authority (PPM) in 
verzinsliche Anlagen investiert bis die steuerliche Prüfung abgeschlossen und die exakte Höhe 
des Beitrags feststeht. Erst dann erwirbt die PPM die Anteile des Fonds/der Fonds (bis zu fünf), 
den der Versicherte ausgewählt hat. Die PPM agiert als eine Clearingstelle und verhandelt die Ge-
bühren mit den Fonds. Trifft ein Beitragszahler keine Wahl, wird der Beitrag in den Premium Sa-
vings Fund, ein Fond mit liberalen Investitionsvorschriften, der von einer staatlichen Behörde ver-
waltet wird, investiert. Dieser verfolgt eine feste Portfolio-Struktur von Aktien und Rentenpapieren, 
wobei Aktienanlagen nicht mehr als 90% und nicht weniger als 80% des Gesamtwertes des Fonds 
ausmachen dürfen (bis zu ein Maximum von 75% in ausländische Aktienanlagen) (vgl. Palme et al. 
2004).  

                                            
99 Die virtuellen Konten werden ebenso jedes Jahr um einen Anteil an den virtuellen Guthaben bereits verstorbener Bei-

tragszahler gleichen Alters erhöht. 
100 Wenn das Asset/Liability Ratio unter 1 fällt (und somit die Verbindlichkeiten die Vermoegenswerte uebersteigen), wird 

der Balancing-Mechanismus ausgelöst. Rentengutschriften und Rentenleistungen werden dann um die Veränderung 
des Balancing Index angehoben anstatt um die Lohnsteigerungsrate. Der Balancing Index ist das Produkt aus dem 
Asset/Liability Ratio und der Lohnsteigerungsrate. Vgl. zu einer detaillierten Beschreibung des Balancing Swedish 
Social Insurance Agency 2009, 12 f. 

101 Annahmen des Szenarios: demographische Entwicklung nach Vorhersage des Statistischen Amtes in Schweden, al-
tersabhängige Einkommenshöhen zur Zeit der Reform, 2% reales Wirtschaftswachstum pro Jahr, 3,25% Rendite der 
Pufferfonds pro Jahr. 
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Erklärtes Ziel dieses Fonds ist, dass Personen, die keine Auswahl treffen, eine ähnliche Rente er-
halten sollen wie Personen, die einen Fondsmanager wählen. Eine Konkretisierung dieses Ziels ist 
jedoch schwierig. Es ist nicht unumstritten, ob ein solcher Default-Fund primär Risiken minimieren 
sollte, Wachstum anstreben oder Kosten senken sollte (vgl. Weaver 2005). Besonders das Ziel 
von höheren langfristigen Renditen, dass der Fonds verfolgt, wird angesichts des damit einherge-
henden Risikos kontrovers diskutiert, da es zu hoher kurzfristiger Volatilität der Anlage führen 
kann. Die Kosten des Fonds sind vergleichsweise niedrig (0,15% des investierten Kapitals im Ver-
gleich zu 0,6% für Aktienfonds im Prämienrentensystem).  

Ende 2008 standen für die Prämienrente 773 Fonds zur Auswahl, die von 83 verschiedenen 
Fondsmanagern verwaltet werden. In 2000 waren ungefähr vier Millionen Schweden aufgefordert 
erstmals Fonds auszuwählen. Fast 70% trafen eine aktive Wahl. Diese Zahl ist in den letzten Jah-
ren dramatisch gesunken. Lediglich 10% der im System neu Versicherten trafen 2005 eine aktive 
Wahl (vgl. Settergren 2005, 5). Gründe für den hohen Anteil an Personen, die in 2001 aktiv Fonds 
auswählten, sind vermutlich, dass es sich um recht hohe Beträge handelte, da die Beiträge von 
vier Beitragsjahren (1995-1998) investiert wurden. Zudem initiierten sowohl das PPM als auch die 
Fondsindustrie umfangreiche Informationskampagnen (vgl. Weaver 2005). Jedes Jahr erhalten die 
Versicherten einen Katalog, indem die Fonds nach ihrer Art geordnet zusammen mit Rendite der 
letzten fünf Jahre, ihres Risikos und den Gebühren des Fonds aufgeführt werden (vgl. Palme et al. 
2004). Umschichtungen sind jederzeit kostenlos möglich. 

Bei Renteneintritt verkauft die PPM die Anteile des Versicherten und wandelt den Erlös in eine 
Leibrente um. Die Wertentwicklung der Fonds bedingt die Höhe des bei Renteneintritt verfügbaren 
Kapitalstocks.  

 

Der Gesamtbeitragssatz für das staatliche Sicherungssystem ist auf insgesamt 18,5% des berück-
sichtigungsfähigen Einkommens festgeschrieben und darf nicht verändert werden. Zur Wahrung 
der finanziellen Stabilität des Rentensystems muss die Höhe der Renten an wirtschaftliche und 
demographische Veränderungen angepasst werden. Vom Beitragssatz fließen 16% in das 
umlagefinanzierte Einkommensrentensystem und 2,5% in das kapitalgedeckte Prämienrentensys-
tem. Der Arbeitnehmer zahlt 7% seines Einkommens in das Rentensystem ein bis zu einer Höchstgren-
ze von SEK 360.000 in 2008 (vgl. Swedish Social Insurance Agency 2009, 11), den Rest zahlt der 
Arbeitgeber. Während der Arbeitnehmeranteil durch die Beitragsbemessungsgrenze begrenzt ist, 
ist der Arbeitgeberanteil auch auf das darüber liegende Einkommen zu zahlen. Dies steigert aller-
dings nicht die Rente des Arbeitnehmers, sondern fließt als Steuer in den Staatshaushalt (vgl. Bin-
ne 2003). 

 

Die Kosten für die Verwaltung des Einkommensrentensystems reduzieren die Rentengutschriften 
der Beitragszahler. Der Kostenfaktor wird jedes Jahr neu berechnet. Vorausgesetzt die Kosten 
verbleiben auf dem aktuellen Niveau, reduzieren die Kostenabzüge  die Einkommensrente um un-
gefähr 0,5% (vgl. Swedish Social Insurance Agency 2009, 13).  

Für das Prämienrentensystem dürfen die Kosten nicht mehr als 0,3% der aggregierten individuel-
len Prämienrentenkonten betragen. Die Kostenbeitrag wird einmal jährlich eingezogen und deckt 
sowohl die laufenden Kosten der PPM als auch Zinszahlungen und andere Aufwendungen.  

Die Kosten des Einkommensrentensystems haben sich in den letzten Jahren wenig verändert 
(2007: 2,801 Milliarden SEK, 2006: 2,821 Milliarden SEK, 2005: 2,851 Milliarden SEK). Die Kosten 
des Prämienrentensystems sind von 1,955 Milliarden in 2007 auf 1,787 Milliarden in 2008 entspre-
chend dem verwalteten Kapital (2007: 310 Milliarden SEK, 2008: 233 Milliarden SEK) gefallen (vgl. 
Swedish Social Insurance Agency 2009, 19). 

 

Beiträge für Zeiten der Kindererziehung, des Wehr- oder Zivildienstes und des Studiums werden 
aus dem Staatshaushalt finanziert und ebenfalls dem Rentenkonto gutgeschrieben. Auch für Zei-
ten, in denen Sozialleistungen fließen, etwa bei Krankheit, Arbeitslosigkeit oder Arbeitsunfällen, 
werden Rentenbeiträge gezahlt. 
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Öffentliche Alterssicherung: Leistungen und Risiken 

Das neue System ermöglicht einen flexiblen Renteneintritt ab dem 61. Lebensjahr. Das individuelle 
tatsächliche Renteneintrittsalter wird bei der Berechnung der Leibrente berücksichtigt. 

Das staatliche Rentensystem gewährt lediglich eine Absicherung für das Alter. Der Beitragssatz 
kann somit nicht mit dem der Deutschen Rentenversicherung verglichen werden (vgl. Binne 2003). 

Im Gegensatz zur ATP-Rente, die auf Basis der einkommensstärksten 15 Jahre berechnet wurde, 
wird für die einkommensbasierte Rente die gesamte Erwerbsbiographie berücksichtigt (vgl. 
Schwarze 2005). Entscheidend für die Rentenhöhe sind die geleisteten Beiträge. Das vorherige 
System der Leistungszusage wurde durch das Beitragsprimat abgelöst.  

In diesem System trägt der Versicherte das Risiko der demographischen und wirtschaftlichen Ent-
wicklung, da die Leistungshöhe entsprechend der demographischen und wirtschaftlichen Entwick-
lung angepasst wird (vgl. Settergren 2005). Bei Renteneintritt wird das angesparte fiktive Kapital in 
eine Leibrente umgewandelt. Dazu wird ein Koeffizient angewandt, der vom Alter des Empfängers 
zum Renteneintritts sowie der aktuellen Lebenserwartung (geschätzte Werte auf Basis der ge-
schlechtsneutralen Sterbetafeln der vorangegangenen fünf Jahre) abhängt (vgl. Verband Deut-
scher Rentenversicherungsträger/OECD 2005). Die Berechnung erfolgt auf Basis einer realen jähr-
lichen Rendite von 1,6%. Im Jahr 2000 betrug der Annuitätsfaktor bei einem Renteneintrittsalter 
von 65 Jahren 15,4. Im Jahr 2020 wird er auf 16,8 und in 2040 auf 17,4 ansteigen (vgl. OECD 
2007). Bei gleicher Höhe des virtuellen Kontos und gleichem Renteneintrittsalter werden somit die 
Rentenleistungen im Laufe der Zeit abnehmen. Das System bleibt auch angesichts der demogra-
phischen Entwicklung finanziell tragfähig, da analog zur steigenden Lebenserwartung der künfti-
gen Jahrgänge automatisch die Rentenleistungen dieser Jahrgänge gesenkt werden (vgl. Palmer 
2000). Setzt man den Geburtsjahrgang von 1940 als Referenzjahrgang, der im Jahr 2005 Rente 
bezieht, müssen alle späteren Geburtsjahrgänge wegen ihrer höheren Lebenserwartung – bezo-
gen auf den Referenzjahrgang 1940 – mit zunehmend niedrigeren Renten rechnen. Die Differenz 
reicht von minus 4% beim Jahrgang 1950 über minus 8% beim Jahrgang 1960 bis hin zu minus 
14% für den Jahrgang 1990 (vgl. Binne 2003). Wer diese Leistungskürzungen nicht in Kauf neh-
men will oder kann, muss sie durch eine über das 65. Lebensjahr hinausgehende Erwerbstätigkeit 
oder private und betriebliche Altersvorsorge ausgleichen. 

Ebenso wirkt sich das individuelle Renteneintrittsalter auf die Rentenhöhe aus: Bei einem Renten-
eintritt vor 65 Jahren erhöht sich der Annuitätenfaktor, so dass die Höhe der Rentenleistung sinkt, 
ein späterer Renteneintritt erniedrigt ihn, so dass die Höhe der Rentenleistung steigt.  

 

Die Höhe der Prämienrente hängt von der Entwicklung des investierten Kapitals ab und ist nicht 
garantiert. Das Guthaben der Prämienrente wird vom bei Renteneintritt in eine Leibrente umge-
wandelt. Es kann zwischen einer Leibrente auf Basis eines festen Zinssatzes und einer variablen 
Leibrente gewählt werden. Im ersten Fall geht die PPM von der Annahme aus, dass die tatsächli-
che Lebenserwartung der Kohorte die geschätzte Lebenserwartung übersteigt. Sie trägt mit Ver-
einbarung von festen monatlichen Beiträgen das Investitionsrisiko. Im letzteren Fall wird die 
monatliche Rente jedes Jahr abhängig von der Entwicklung der Fonds des Individuums und der 
aktuellen Lebenserwartung neu berechnet (vgl. Settergren 2005, 5).  

Studien, die die ursprüngliche Fondsauswahl im Jahr 2000 untersuchten, fanden, dass Personen 
am unteren Ende der Einkommensverteilung ebenso viel Risiko in Kauf nehmen wie Personen am 
oberen Ende der Einkommensverteilung, so dass zu vermuten ist, dass sie ihr Gesamtportfolio in-
klusive ihres Humankapitals nicht diversifizieren (vgl. Palme et al. 2004). Die Variabilität im Ein-
kommen und das Risiko den Arbeitsmarkt aufgrund von Erwerbsunfähigkeit oder Arbeitslosigkeit 
verlassen zu müssen werden bei der Anlageentscheidung nicht berücksichtigt. Ebenso weisen Ar-
beitnehmer, die in Industriezweigen mit starker ausländischer Konkurrenz arbeiten in ihrem Investi-
tionsverhalten einen Home Bias auf (vgl. Abschnitt C.5 und die dort zitierte Literatur). Sie ignorie-
ren bei der Investitionsentscheidung ihr Humankapitalrisiko (vgl. Palme et al. 2004).  
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Alle Versicherten erhalten einmal im Jahr einen „Orange Envelope“, in dem der Stand ihres Ein-
kommensrentenkontos und ihrer Prämienrente enthalten sind. 

 

Das Erwerbsunfähigkeitsrisiko ist im schwedischen Rentensystem nicht versichert. Ebenfalls nicht 
vorgesehen ist ein Hinterbliebenenschutz. Dieser kann lediglich im Rahmen der Prämienrente 
freiwillig versichert werden.  

 

Nach dem Renteneintritt werden die Renten entsprechend der durchschnittlichen Verdienstent-
wicklung abzüglich des „Normwachstums“ von 1,6% angepasst. Liegt das reale Lohnwachstum 
unter diesem Normwert, sinken die realen Renten (vgl. Verband Deutscher Rentenversicherungs-
träger/OECD 2005, 133, Swedish Social Insurance Agency 2009). 

Zudem gibt es, analog zur Indexierung der Rentengutschriften auch für die Indexierung der Ren-
tenleistungen einen Ausgleichsmechanismus (Balancing): Wenn der Wert der Aktiva (Reserve-
fonds plus geschätzter Wert der Beitragseinkünfte) unter den der Verbindlichkeiten (Renten) sinkt, 
wird die Indexierung der Rentenzahlung und der auf den fiktiven Rentenkonten angerechneten 
Rendite verringert. Im Jahr 2008 hat das System der Einkommensrente einen Verlust von SEK 261 
Milliarden erwirtschaften, wodurch der bisherige Überschuss des Systems zu einem Defizit von 
SEK 243 Milliarden gewandelt wurde (vgl. Swedish Social Insurance Agency 2009, 1). Das bedeu-
tet, dass Rentner nach Erhöhungen der vergangenen Jahre in 2010 erstmals mit sinkenden Ren-
ten rechnen müssen (vgl. Swedish Social Insurance Agency 2009, 1). 

Seit 1995 hat die durchschnittliche Verzinsung der Einkommensrente, die sich entsprechend der 
Lohnsteigerungsraten vollzieht, nach offiziellen Angaben zwischen 1,4% und 6,2% geschwankt. 
Die durchschnittliche Rendite von 1995 bis Ende 2008 (nach Kapitalstock gewichtet) betrug 3,1%. 
Ab 2010 wird allerdings der Balancing-Mechanismus ausgelöst, so dass die Renditen dann fallen 
werden. Die Reservefonds, deren Zweck darin besteht, kurzzeitige Fehlbeträge und Überschüsse 
im Einkommensrentensystem auszugleichen, haben in 2008 eine Rendite von -21.6% erzielt. Seit 
Beginn 2009 übersteigen die Ausgaben die Einnahmen im Einkommensrentensystem, so dass Zu-
schüsse aus den Reservefonds notwendig sind (vgl. Swedish Social Insurance Agency 2009, 28). 

Seit den ersten Einzahlungen in das Prämienrentensystem betrug die durchschnittliche Rendite 
abzüglich der Verwaltungsgebühren der Fonds -0,8%. In 2008 war die durchschnittliche Rendite 
minus 34,5%. Bislang ist das angesparte Kapital im Prämienrentensystem gering. Den individuell 
Versicherten trifft das Investitionsrisiko. Für risikobewusste Anleger ist es angesichts solcher Kri-
sen unumgänglich, bereits Jahre vor Rentenbeginn das angelegte Kapital umzuschichten. Der 
Premium Savings Fund hat sich ähnlich entwickelt, wie Fonds eines durchschnittlichen Investors, 
der eine aktive Auswahl getroffen hat. Für das Jahr 2008 lag die Rendite jedoch noch unter dem 
Durchschnitt des Gesamtsystems. Es handelt sich bei diesem Default-Fonds somit nicht um eine 
Anlageform mit geringerem Risiko. Die Volatilität scheint eher dem des Gesamtsystems zu ent-
sprechen (vgl. Swedish Social Insurance Agency 2009, 22, 54).  

 

Die Rentenleistungen sind steuerpflichtig. Allerdings wurde in der Vergangenheit abhängig vom 
Einkommen ein Steuerfreibetrag gewährt. Diese Vergünstigungen wurden in 2003 mit Einführung 
der Garantierente abgeschafft (vgl. Verband Deutscher Rentenversicherungsträger/OECD 2005, 
134). Auf Renteneinkommen sind keine Sozialbgaben zu entrichten. 

 

Die Garantierente ist eine aus Steuermitteln finanzierte Grundsicherung, deren Ziel die Vermei-
dung von Altersarmut ist. Anspruchsberechtigt sind Personen ab dem 65. Lebensjahr. Um die Ga-
rantierente in voller Höhe zu erhalten, muss die Person nach dem 25. Lebensjahr mindestens 40 
Jahre in Schweden gewohnt haben. Angerechnet werden auch Zeiten, die die Person in anderen 
Ländern der EU gelebt hat. In 2008 betrug der Höchstsatz der Garantierente für einen Alleinste-
henden SEK 7.278 pro Monat und für eine verheiratete Person SEK 6.492 pro Monat (vgl. Swedish 
Social Insurance Agency 2009, 14). Die Einkommensrente wird auf die Garantierente angerechnet. 
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Ein Alleinstehender, dessen monatliche Einkommensrente SEK 10.489 übersteigt (für eine verhei-
ratete Person: SEK 9293), erhält keine Garantierente. 

 

 

Öffentliche Alterssicherung: Versorgungsniveau 

Nach Hochrechnungen des Schwedischen Rentenversicherungsträgers wird das Niveau der Leis-
tungen aus der umlagefinanzierten Alterssicherung „Einkommensrente“ und dem kapitalgedeckten 
Baustein „Prämienrente“ bei einem mittleren Szenario102 von 66% für den Geburtsjahrgang 1944 
auf ungefähr 53% für den Geburtsjahrgang 1990 absinken. Das Leistungsniveau wird hier definiert 
als das Verhältnis der durchschnittlichen Renteneinkünfte (bei mindestens 30 Erwerbsjahren) zum 
durchschnittlichen Einkommen. Dieses Szenario geht von einer jährlichen Rendite von 3,25% für 
die Prämienrente aus.  Diese übersteigt die durchschnittliche Lohnwachstumsrate mit dem Ergeb-
nis, dass die Prämienrente im Vergleich zu den Beiträgen einen überproportionalen Anteil der 
staatlichen Rentenzahlungen ausmacht. Für den jüngsten Geburtsjahrgang beträgt die Einkom-
mensrente etwa 41% des durchschnittlichen Einkommens und die Prämienrente etwa 11% (vgl. 
Swedish Social Insurance Agency 2009, 34 f). 

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass sich Prognosen für das Rentenniveau unter-
scheiden. Settergren (2006) identifiziert die der Berechnungsmethode zugrundeliegende Einkom-
mensverteilung als ein Grund, der zu unterschiedlichen Ergebnissen führt.  

 

 

Private Alterssicherung: Arten und Ausgestaltung 

Die private Altersvorsorge umfasste Ende 2007 ungefähr 1,5 Millionen Konten mit einem Vermö-
gen von 64,4 Milliarden SEK (OECD 2009e, 281). Darin sind keine Lebensversicherungsverträge 
enthalten. 

 

Die Beiträge zur privaten Alterssicherung können bis zu einer bestimmten Höhe steuerlich geltend 
gemacht werden. Es existieren keine Zuschüsse für private oder betriebliche Vorsorgewege. 

 

Bei Prämienkonten handelt es sich um ein verpflichtendes System, so dass alle Versicherten Bei-
trage zu diesem System leisten. Die betriebliche Altersvorsorge beruht auf Tarifverträgen und er-
fasst rund 90% der schwedischen Beschäftigten. 

 

Zur Einführung der Prämienrente wurden umfangreiche Informationskampagnen aufgelegt sowohl 
von staatlicher Seite als auch von Fondsgesellschaften. Resultat war ein hoher Anteil der Bevölke-
rung (70%), der eine aktive Wahl getroffen hat. Diese Zahl ist mittlerweile auf 10% der neuen Bei-
tragszahler gesunken.  

Mit den Reformen des Rentensystems wurde angestrebt, ein Pensionsportal im Internet zu schaf-
fen, das Informationen von staatlichen, betrieblichen und privaten Trägern berücksichtigt. Nach 
fünfjährigen Vorarbeiten konnte das schwedische Pensionsportal mit einer umfassenden Netz-
werkorganisation zum 15. November 2004 die Arbeit aufnehmen. Für die Organisation und Trä-
gerschaft wurde eine Variante des Public-Private-Partnership, eine Zusammenarbeit zwischen den 
staatlichen Organisationen und privaten Pensionsanbietern, gewählt. Das Internetportal ‚Min Pen-
sion i Sverige AB’ wurde in Kooperation der unterschiedlichen Akteure geschaffen. Die Finanzie-
rung erfolgt nach der Gründung weiterhin über staatliche und private Mittel. Das Portal bietet den 
Nutzern individuell die Möglichkeit, eine kostenlose umfassende Information und Prognose zu den 
voraussichtlich zu erwartenden Ansprüchen aus dem öffentlichen System der Altersvorsorge und 
                                            
102 Das Szenario geht von den aktuellen Geburts- und Sterbetafeln aus. Siehe für eine detaillierte Beschreibung Swedish 

Social Insurance Agency 2009, 30. 
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aus dem betrieblichen System der Altersvorsorge über das Internet zu erhalten. Nach anfängli-
chem Zögern sind inzwischen die größten Anbieter betrieblicher Altersvorsorge mit den meisten 
ihrer Produkte an das Informationssystem angeschlossen. Auch zunächst ausgestiegene Anbieter 
privater Altersvorsorge sind inzwischen wieder an einer Mitarbeit interessiert. Allerdings bestehen 
Meinungsverschiedenheiten hinsichtlich der beizutragenden Kosten (vgl. Schwarze 2005, 15 f, 
OECD 2008b, 127). Künftig sollen Nutzer die Möglichkeit erhalten, sich ihre Ansprüche aus den 
drei Säulen der schwedischen Alterssicherung anzeigen zu lassen.  

Darüber hinaus erhalten die Versicherten jedes Jahr einen Katalog, in dem alle Fonds nach Krite-
rien sortiert aufgelistet sind und eine Broschüre über Fondsinvestments. Zudem erhalten die Ver-
sicherten einmal pro Jahr einen „Orange Envelope“, in dem die Guthaben der Konten aus Ein-
kommens- und Prämienrente aufgelistet sind. 

 

 

Zusammenfassung und Bewertung 

Das neue schwedische Rentensystem bringt umfassende Veränderungen für die Bevölkerung mit 
sich. Im Gegensatz zur Leistungszusage bringt das neue auf Beitragszusage basierende staatliche 
System zwar finanzielle Stabilität, jedoch auch Unsicherheit hinsichtlich künftiger Rentenansprü-
che des Individuums mit sich. Besonders der Balancing-Mechanismus, der 2010 zum ersten Mal 
ausgelöst wird, führt faktisch zumindest kurz- bis mittelfristig zu geringeren Rentenzahlungen und 
geringeren Rentenansprüchen. Hervorhebenswert erscheint im Hinblick auf die Generationenge-
rechtigkeit, dass sowohl Rentner als auch Beitragszahler die Belastungen gemeinsam tragen.  

Für die Fragestellung dieser Studie erscheint interessant, dass es bezüglich der Unsicherheit der 
künftigen Rentenzahlungen für das Individuum nicht auf die Art der Finanzierung nach Kapitalde-
ckung oder Umlageverfahren ankommt. Schwedens Einkommensrentensystem ist nach wie vor 
umlagefinanziert. Nichtsdestotrotz wurde das demographische Risiko auf das Individuum verlagert. 
Entscheidender scheint somit die Frage, ob staatliche Rentensysteme konsequent einen beitrags-
orientierten oder einen leistungsorientierten Ansatz verfolgen. Für die finanzielle Tragfähigkeit ei-
nes Rentensystems ist Schwedens konsequente Anpassung von Rentenzahlungen und Renten-
ansprüchen an geänderte demographische und wirtschaftliche Gegebenheiten durchaus sinnvoll. 
Politisches Tagesgeschehen hat einen sehr viel geringeren bis keinen Einfluss auf Rentenhöhe 
und Indexierung. Ein großes Fragezeichen verbleibt jedoch bei den kapitalgedeckten verpflichten-
den Prämienrenten. Kritikpunkte sind: 

 Nach einem hohen Anteil im Anfangsjahr treffen heute lediglich 10% eine aktive 
Fondsauswahl. Es ist zu vermuten, dass zu viele Fonds zur Auswahl stehen, die unter Be-
rücksichtigung der begrenzten Rationalität der Wirtschaftssubjekte einer fundierten Ent-
scheidungsfindung entgegenstehen. 

 Die Krise an den Kapitalmärkten beeinflusst den Wert der Prämienrente. Im Jahr 2008 er-
zielten die PPM-Fonds eine durchschnittliche Rendite von minus 34,5%. Damit bestehen 
zumindest für Rentnergenerationen, die zu einem solchen Zeitpunkt der Kapitalmarktkrise 
ihre Rente beziehen wollen, erhebliche Zweifel, ob das Niveau der Prämienrente ausrei-
chend sein wird. 

 Studien belegen, dass Individuen ihr Gesamtportfolio aus Vermögen und Humankapital 
nicht ausreichend diversifizieren. Besonders betroffen scheinen Personen in unteren Ein-
kommensklassen. Voraussichtlich sind besonders diese Personen mit der Auswahl geeig-
neter Fonds überfordert. 

 Belaufen sich Einkommens- und Prämienrente unter einer gewissen Grenze, wird die aus 
Steuermitteln finanzierte Garantierente gezahlt. Es ist zu erwarten, dass, besonders zu 
Zeiten von Kapitalmarktkrisen die Anzahl an Personen, die Garantierente beziehen, zu-
nehmen werden. 



Univ.-Prof. Dr. Oehler: „Alles Riester? Die Umsetzung der Förderidee in der Praxis“   
 
 

210 

 Der Premium Pension Fund, in den investiert wird, wenn der individuelle Beitragszahler 
keine Wahl trifft, ist zu einem Großteil in Aktienanlagen investiert. Die Rendite des Fonds 
ist volatil. Im Jahr 2008 hat er sich ähnlich zu anderen Aktienfonds im Prämienrentensys-
tem entwickelt. Angesichts der großen Anzahl an „Nichtwählern“ und der hohen Summen, 
die in dieses System investiert werden, ist eine Kapitalmarktkrise besonders gravierend. 
Einem Großteil der Beitragszahler wird nicht bewusst sein, dass sie in einen Fonds inves-
tieren, bei dem gemäß dem Risiko-Rendite-Trade-off eingezahlte Beiträge zum Renten-
eintritt gegebenenfalls nicht mehr zur Ausschüttung zur Verfügung stehen. 

Vorbildcharakter kommt dem Pensionsportal zu, das Nutzern die Möglichkeit bietet, sich ihre An-
sprüche aus allen drei Säulen der Altersvorsorge anzeigen zu lassen. 
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D.1.2 Vereinigte Staaten von Amerika USA 

 

Öffentliche Alterssicherung: Grundzüge und Reformen der Alterssicherung 

Grundstein für das Sozialversicherungssystem legte Franklin D. Roosevelt mit dem Social Security 
Act von 1935, der noch heute die wesentliche Grundlage für das US-amerikanische Sozialversi-
cherungsrecht bildet (vgl. Dünn 2003, 351). Es umfasste ursprünglich zwei Sozialversicherungs-
programme: ein bundesweit einheitliches System für Leistungen im Alter (old-age benefits) und ein 
einzelstaatliches Arbeitslosenversicherungssystem (unemployment compensation). Zusätzlich gab 
es ein Programm für Fürsorgeleistungen. Nach einer Vielzahl von Änderungen in den Folgejahren 
bedeuten Reformen seit 1986 Einschnitte für die Betroffenen, da das System im Jahr 1983 an den 
Rand der Zahlungsunfähigkeit geriet. Beitragssätze wurden stark angehoben, Überschüsse wer-
den seitdem in Treuhandfonds (trust fonds) angelegt. Angesichts der demographischen Verände-
rungen und des Renteneintritts der Baby Boom-Generation ist eine langfristige finanzielle Stabilität 
des Systems nicht mehr gewährleistet. Reformvorschläge unter G.W. Bush sahen die Bildung von 
privaten Rentenkonten auf freiwilliger Basis vor. Nach diesen Plänen sollten bis zu 4% der Beiträ-
ge zur gesetzlichen Rentenversicherung in private Rentenkonten investiert werden und den Bei-
tragssatz zur gesetzlichen Absicherung mindern. Gleichzeitig würden allerdings auch die gesetzli-
chen Ansprüche sinken. Die Auswahl und Verwaltung dieser Privatkonten würden dem gegenwär-
tigen Rentensystem des öffentlichen Dienstes gleichen. Einzahlungen würden in eine Mischung 
aus Pfandbriefen und Aktien investiert. Erst nach Eintritt in den Ruhestand hätte der Erwerbstätige 
Zugang zu diesen Konten. Es handelt sich somit um Pläne zur weiteren Privatisierung der Alterssi-
cherung, die allerdings auf starken politischen Widerstand gestoßen sind und bisher nicht umge-
setzt wurden (vgl. Carpenter 2007).  

Die gesetzliche Rentenversicherung und die Krankenversicherung der Rentner (Medicare) sind na-
tional einheitlich ausgestaltet, während die Arbeitslosenversicherung in den Verantwortungs- und 
Gestaltungsbereich der Einzelstaaten fällt. 

 

Jeder Arbeitnehmer sowie jeder Selbstständige ist beitragspflichtig zum Sozialversicherungssys-
tem. 

 

 

Öffentliche Alterssicherung: Finanzierung 

Es handelt sich um ein umlagefinanziertes System, bei dem Rentenleistungen aus den Beitrags-
zahlungen der gegenwärtig Erwerbstätigen erfolgen. Da der Beitragssatz nicht automatisch ange-
passt wird, erzielt die OSDI (Old-Age, Survivors and Disability Insurance) seit langem einen Ein-
nahmeüberschuss. Das beträchtliche Vermögen steht der Rentenversicherung allerdings nicht als 
Kapitalstock zur Verfügung. Das Vermögen wird in Treuhandfonds investiert, die es in eine beson-
dere Form von Staatsanleihen (Interest Bearing Securities of the U.S. Government) festlegt. Das 
Vermögen ist nur rechnerisch vom Bundeshaushalt getrennt und wird faktisch zur Finanzierung 
anderer Bundesausgaben verwendet (vgl. Dünn 2003, 364). In 2008 haben die Treuhandfonds ein 
Zinseinkommen erzielt, das 14% der Einnahmen des Systems ausmacht (Einnahmen im Jahr 
2008: $ 805,3 Milliarden) (vgl. Social Security Administration 2009, 34). 

Projektionen der Kuratoren der Rentenversicherung gehen davon aus, dass ab 2016 die Auszah-
lungen für Rentenleistungen die Einnahmen übersteigen werden, so dass die überschüssigen 
Verpflichtungen aus den Treuhandfonds geleistet werden müssen. Nach diesen Berechnungen 
werden die Treuhandfonds im Jahr 2037 aufgebraucht sein (vgl. The Board of Trustees, Federal 
Old-Age and Survivors and Federal Disability Insurance Trust Funds 2009, 2). Das Congressional 
Budget Office errechnet auf Basis etwas veränderter Annahmen, dass ab 2019 die Rentenleistun-
gen die Beitragszahlungen übersteigen und die Treuhandfonds im Jahr 2049 ausgeschöpft sind 
(vgl. Congressional Budget Office 2008). 



Univ.-Prof. Dr. Oehler: „Alles Riester? Die Umsetzung der Förderidee in der Praxis“   
 
 

212 

Ende 2008 erhielten fast 51 Millionen Menschen Zahlungen aus der gesetzlichen Rentenversiche-
rung, davon waren rund 35 Millionen Rentner und ihre Angehörige, 6 Millionen Hinterbliebene und 
9 Millionen Behinderte. Ungefähr 162 Millionen Menschen hatten ein sozialversicherungspflichti-
ges Einkommen und zahlten Einkommenssteuer. Insgesamt wurden in 2007 Leistungen in Höhe 
von $ 615 Milliarden ausgezahlt. Einzahlungen beliefen sich auf $ 805 Milliarden. Das Vermögen 
in US Schatzbriefen wuchs auf $ 2,4 Billionen an (vgl. The Board of Trustees, Federal Old-Age 
and Survivors and Federal Disability Insurance Trust Funds 2009, 2). 

Verwaltet wird die Rentenversicherung von de Social Security Administration (SSA). Sie ist unter 
anderem für die Vergabe der Sozialversicherungsnummern, für das Führen der Beitragskonten, 
die Verwaltung der Beitragseinnahmen in den Treuhandfonds, die jährliche Versendung von Ren-
teninformationen und die Ausführung des Supplemental Security Income Programmes, der steuer-
finanzierten Mindestabsicherung, zuständig. Die Einziehung der Beiträge erfolgt durch die Steuer-
verwaltung des Bundes (Internal Revenue Service).  

 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen jeweils 6,2% des Bruttolohns des Arbeitnehmers in die Ren-
tenkasse. Selbständige müssen den vollen Beitragssatz von 12,4% alleine aufbringen. Der Bei-
tragssatz setzt sich zusammen aus einem Anteil für die Alters- und Hinterbliebenenabsicherung 
und einem Anteil für die Invaliditätsabsicherung. Zusätzlich werden Beiträge für Medicare, der 
Krankenversicherung für Rentner, erhoben. Die Bemessungsgrenze (Social Security Wage Base) 
liegt bei einem Jahreslohn von $ 106.800 in 2009 (vgl. Social Security Administration 2009, 1). Auf 
Lohneinkommen, das die Bemessungsgrenze übersteigt, müssen keine Beiträge entrichtet wer-
den. Beiträge werden nicht als „Contributions“ sondern als Social Security Taxes oder Payroll Ta-
xes bezeichnet.  

Durch die Abführung von Beiträgen erwirbt der Versicherte sogenannte Credits. Pro Kalenderjahr 
können maximal vier Credits erworben werden. Für den Erwerb eines Credits gibt es eine Ver-
dienstgrenze, die in 2009 bei $ 1.090 liegt. Verdient der Versicherte mehr als $ 4.360 im Jahr wer-
den die vollen vier Credits gutgeschrieben. Wie viele Credits benötigt werden, um eine Leistung zu 
beziehen, hängt vom Alter des Versicherten und von der Art der Leistung (Alters-, Hinterbliebenen- 
oder Erwerbsunfähigkeitsrente) ab. Um den Status eines Vollversicherten zu erlangen muss für je-
des Kalenderjahr nach der Vollendung des 21. Lebensjahres mindestens ein Credit erworben wer-
den. Die maximale Anzahl an Credits, die notwendig sind, um als vollversichert zu gelten, ist 40. 
Um die Erwerbsunfähigkeitsrente zu erhalten, muss der Versicherte vollversichert sein und min-
destens 20 Credits während des Zehn-Jahres-Zeitraums vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit erhal-
ten haben (vgl. Social Security Administration 2009, 10). Für jüngere Versicherte gelten geringere 
Anforderungen. 

 

Prognosen der Kuratoren des gesetzlichen Rentensystems rechnen damit, dass ab 2016 die Aus-
zahlungen des gesetzlichen Rentensystems die Einnahmen übersteigen werden. Sie gehen davon 
aus, dass der OASDI Trust Fond ausgeschöpft wird und ab 2037 keine Leistungen mehr erbringen 
kann (vgl. The Board of Trustees, Federal Old-Age and Survivors and Federal Disability Insurance 
Trust Funds 2009, 3). Um eine Solvenz im 75-jährigen Prognosezeitraum sicherzustellen, werden 
verschiedene Handlungsalternativen gegeben, darunter eine sofortige Erhöhung des Beitragssat-
zes um 2,01%punkte, eine sofortige Absenkung des Leistungsniveaus um 13,3% oder einen 
Cash-Transfer von $ 5,3 Billionen (vgl. The Board of Trustees, Federal Old-Age and Survivors and 
Federal Disability Insurance Trust Funds 2009, 3). Werden Anpassungen erst später vorgenom-
men oder soll eine Solvenz des Systems über 75 Jahre hinaus sichergestellt werden, müssen 
dementsprechend größere Änderungen vorgenommen werden. Die Kosten für die Alters- und Hin-
terbliebenenrente werden Schätzungen zufolge vom derzeitigen Niveau von 4,8% des Bruttoin-
landsprodukts auf 6,1% in 2030 und 6,4% in 2034 steigen. Danach wird mit einer Stabilisierung auf 
5,8% des Bruttoinlandsprodukts gerechnet (vgl. The Board of Trustees, Federal Old-Age and Sur-
vivors and Federal Disability Insurance Trust Funds 2009, 3). 

Die Prognosen der Kuratoren haben sich im Vergleich zum Bericht des Vorjahrs (vgl. The Board of 
Trustees, Federal Old-Age and Survivors and Federal Disability Insurance Trust Funds 2008) ver-
schlechtert, zuvor wurde mit einer Ausschöpfung der Treuhandfonds in 2042 gerechnet. Änderun-
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gen in den Vorhersagen ergeben sich aus der Berücksichtigung des wirtschaftlichen Abschwungs 
und einer höheren Lebenserwartung. 

Die Verwaltungskosten des OSDI Systems beliefen sich auf 0,9% der Beiträge im Jahr 2008 (vgl. 
Social Security Administration 2009, 3).  

 

Die Anrechnung von Zeiten ohne Ausübung einer versicherungs- und beitragspflichtigen Beschäf-
tigung erfolgt im US-amerikanischen Rentenversicherungssystem nicht. Allerdings bleiben Zeiten, 
in denen aufgrund einer Behinderung keine oder nur geringe Einkünfte erzielt wurden bei der Be-
stimmung des Versichertenstatus und der Berechnung der Erwerbsunfähigkeitsrente unberück-
sichtigt. Bei der Berechnung von Abschlägen auf Ehegatten- und Hinterbliebenenrenten bleiben 
unter bestimmten Voraussetzungen Monate außer Betracht, in denen Kinder des Versicherten be-
treut wurden (vgl. Dünn 2003, 379).  

 

 

Öffentliche Alterssicherung: Leistungen und Risiken 

Das Rentenalter wird für Männer und Frauen gleichermaßen stufenweise von 65 auf 67 Jahre an-
gehoben. Für alle Personen, die nach dem 1.1.1960 geboren sind, beträgt das Renteneintrittsalter 
67 Jahre. Ab dem 62. Lebensjahr kann die Rente mit entsprechendem Abschlag beantragt wer-
den. Wer nach dem 1.1.1960 geboren ist und mit 62 in Rente gehen möchte, erhält eine um 30% 
geminderte Rente. Die Rentenzahlungen verbleiben auf dem geminderten Niveau, auch wenn das 
Renteneintrittsalter erreicht wird. Entsprechend kann der Rentner seinen Antrag bis zum 70. Le-
bensjahr aufschieben und jährliche Aufschläge in Anspruch nehmen. 

Im Hinblick auf die Abschläge gibt es einige Ausnahmeregelungen. So werden die Ehegatten- und 
Witwenrente nicht für die Monate reduziert, in denen ein Kind des verstorbenen Versicherten be-
treut wird, das selbst Anspruch auf Social-Security-Leistungen hat. 

 

Der Grundanspruch richtet sich nach den Beitragsjahren und nach der Höhe der Beiträge. Aller-
dings ist die Rentenversicherung in den USA stark von Umverteilungselementen geprägt, so dass 
die Höhe der eingezahlten Beiträge für die Rentenhöhe nur eine eingeschränkte Rolle spielt. Die 
Höhe der Rente ist abhängig von der Dauer der Erwerbstätigkeit, der Höhe des Einkommens wäh-
rend der Erwerbstätigkeit, dem Lebensalter des Antragstellers und der Rentenart. Das Altersruhe-
geld wird aus dem beitragspflichtigen Einkommen des Versicherten bis zur der Beitragsbemes-
sungsgrenze errechnet. Die Aufwertung vergangener Einkommen orientiert sich an der jährlichen 
Steigerungsrate des durchschnittlichen Lohneinkommens (vgl. Dünn 2003, 368). Das Durch-
schnittseinkommen des Jahres, in dem der Renteneintritt erfolgt, wird durch jedes Durch-
schnittseinkommen der Jahre zuvor dividiert. Dieser Faktor wird mit dem Jahreseinkommen des 
Versicherten multipliziert, um das indexierte Einkommen für jedes Jahr zu erhalten. Es werden die 
35 Jahre mit dem höchsten Einkommen des Versicherten durch die Zahl der Kalendermonate ge-
teilt. Daraus ergibt sich das durchschnittliche monatliche Einkommen (Average Indexed Earnings = 
AIME). Gemäß einer Formel, der Weighted Benefit Formula, wird aus dem AIME der monatliche 
Rentenzahlbetrag (Primary Insurance Amount = PIA) ermittelt. Diese Formel enthält einen Umver-
teilungsaspekt. Bezieher geringen Einkommens werden überproportional begünstigt. Dies erfolgt, 
indem die Berechnungsformel drei Grenzbereiche enthält, innerhalb derer die AIME unterschied-
lich gewichtet werden. Für die ersten $ 744 AIME werden 90% als Altersrente erstattet plus 32% 
für AIME von $ 744 bis $ 4.483 plus 15% für AIME über $ 4.483. Für Rentner wird bei Erreichen 
des Renteneintrittsalters zusätzlich erzieltes Einkommen bei der Berechnung der Rente nicht be-
rücksichtigt. Für jüngere Leistungsbezieher erfolgt eine Anrechnung, wenn der Verdienst eine fest-
gelegte Grenze überschreitet. 

Die durchschnittliche monatliche Altersrente beträgt zur Zeit $ 1.153. Die durchschnittliche Invalidi-
tätsrente beläuft sich auf $ 1.063 (vgl. Social Security Administration 2009, 15).  
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Die Sozialversicherung leistet Zahlungen für Altersrente (Old Age Insurance), Behindertenrente 
(Disability Insurance), Witwen- und Waisenrente (Surivors Insurance). Der hinterbliebene Ehepart-
ner erhält 60% des Anspruchs des Beitrags, den der Partner erhalten hätte. Zudem kann unter be-
stimmten Voraussetzungen bei Bezug von Alters- und Erwerbsminderungsrenten eine zusätzliche 
Rente an Familienangehörige des Versicherten gewährt werden.  

 

Es erfolgt eine jährliche Rentenanpassung, die sich an der Veränderung des Geldwertes orientiert. 
In 2009 beträgt der „Cost of Living Adjustment“ 5,8% (vgl. Social Security Administration 2009, 1). 

 

Gesetzliche Renten unterliegen der Besteuerung. Voraussetzung ist allerdings, dass das kombi-
nierte Einkommen des Rentners (Combined Income), welches auf Basis des Bruttoeinkommens 
und der Hälfte der Rentenleistung ermittelt wird, einen Grenzwert überschreitet. Für eine alleinste-
hende Person mit einem Combined Income zwischen $ 25.000 und $ 34.000 ($ 32.000 und $ 
44.000 bei Verheirateten) müssen 50% der Rentenleistung versteuert werden. Wird der obere 
Grenzbetrag überschritten, sind 85% zu versteuern (vgl. Social Security Online 2009a). 

 

Das soziale Sicherungssystem der USA bietet zahlreiche steuerfinanzierte Geld- und Sachleistun-
gen im Rahmen des Fürsorgesystems (Welfare-System). Die Leistungen sind einkommensabhän-
gig und unterliegen unterschiedlichen Anspruchskriterien, die sich häufig von Bundesstaat zu Bun-
desstaat unterscheiden. Ein mit der deutschen Sozialhilfe vergleichbares einheitliches und umfas-
sendes Mindestsicherungssystem existiert nicht (vgl. Dünn 2003, 352). Für Personen ab 65 und 
für behinderte oder blinde Menschen wird die gesetzliche Rentenversicherung von einer steuerfi-
nanzierten Mindestsicherung, dem Supplemental Security Income (SSI), ergänzt. SSI ist eine bun-
deseinheitliche Leistung, die von den meisten Mitgliedsstaaten durch ergänzende Maßnahmen 
aufgestockt wird. Einkommen, Renten und Vermögen (ausgenommen werden bestimmte Vermö-
genswerte wie das eigene Haus und geringes Sparvermögen) werden auf die SSI-Leistung ange-
rechnet, allerdings weichen die Einkommensgrenzen in den Bundesstaaten voneinander ab. Die 
maximale SSI-Leistung (Bundessatz) beträgt für 2009 $ 674 für Alleinstehende und $ 1.011 für 
Paare (Social Security Online 2009b). Durchschnittlich wurden in 2008 $ 478 ausgezahlt. SSI-
Leistungen werden jährlich mit dem Satz angepasst, der auch für gesetzliche Renten gilt. Perso-
nen, die SSI in Anspruch nehmen, haben in der Regel auch Anspruch auf andere Fürsorgeleistun-
gen, wie Medicaid (Krankenbeihilfe) oder Foodstamps (Ernährungsbeihilfe in Form von Lebensmit-
telkarten) (vgl. Dünn 2003, 352). Es beziehen ungefähr 7,4 Millionen Personen Leistungen aus 
dem System (vgl. Social Security Administration 2009, 22). 

 

 

Öffentliche Alterssicherung: Versorgungsniveau 

Die gesetzliche Rentenversicherung bietet in den USA lediglich eine leicht progressiv gestaltete 
Grundabsicherung im Alter, d.h. der Anteil des Einkommens der durch die Rente ersetzt wird ist für 
Geringverdiener höher als für Besserverdienende (vgl. Carpenter 2005, 3). Ein Arbeitnehmer mit 
einem durchschnittlichen Verdienst kann im Alter eine Leistung erwarten, die etwa 40% seines 
durchschnittlichen Lebenseinkommens beträgt (vgl. Dünn 2003, 358). Ein Geringverdiener erhält 
ca. 56% seines vorherigen Nettoeinkommens und ein Spitzenverdiener 30% (vgl. Carpenter 2005, 
4). Das Congressional Budget Office prognostiziert, dass die Nettoersatzquoten für einen Ver-
dienst in der Mitte der Einkommensverteilung für die Geburtsjahrgänge bis 1970 bei ungefähr 45% 
liegen werden, Nettoersatzquoten für spätere Geburtsjahrgänge hängen davon ob, ob Leistungen 
reduziert werden, wenn die Treuhandfonds ausgeschöpft sind (vgl. Congressional Budget Office 
2008, 15).  

In 2007 beträgt der Anteil der Sozialversicherung am aggregierten Einkommen der Personen über 
65 36%. Der Rest verteilt sich auf Arbeitseinkommen (29%), Einkommen aus Vermögenswerten 
(16%), Einkommen aus privater und betrieblicher Altersvorsorge (9% und 8%) und Sonstiges (3%) 
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(Social Security Administration 2009, 6). Trotz der Umverteilungselemente reicht die gesetzliche 
Rente vielfach nicht zur Deckung des grundlegenden Lebensbedarfs (vgl. Dünn 2003, 382).   

 

 

Private Alterssicherung: Arten und Ausgestaltung 

In der privaten Vorsorge sind besonders die steuerbegünstigten Individual Retirement Accounts 
(IRA) von Bedeutung. Es handelt sich um persönliche Altersvorsorgepläne, die bei Finanzdienst-
leistungsinstituten mit entsprechender Zulassung durch die nationalen Steuerbehörden erworben 
werden können. Ende 2007 wurden in IRAs ein Vermögen von $ 6,8 Billionen verwaltet. 

 

Da die Mehrheit des Pensionsvermögens in Aktien angelegt ist, hat die rückläufige Entwicklung 
der Aktienmärkte starke Auswirkungen für Pensionspläne. Daten der Federal Reserve lassen er-
kennen, dass der Kursverfall von Finanzprodukten Pensionsfonds (private plus  staatliche Pläne) 
vom zweiten Quartal 2007 bis zum zweiten Quartal 2008 ungefähr eine Billion US-Dollar gekostet 
hat – fast 10% ihres Anlagewertes (vgl. Orszag 2008a).  

Für leistungsorientierte Pläne hängt die Finanzausstattung (Relation von Vermögen zu Verbind-
lichkeiten) unter anderem vom Zinsniveau ab. Da Rentenleistungen in der Zukunft erbracht werden 
müssen, wird die notwendige Finanzierung mit Hilfe von Zinssätzen auf den heutigen Zeitpunkt 
diskontiert. Da diese Zinssätze in 2008 gestiegen sind, sind die Verbindlichkeiten der leistungsori-
entierten Pläne um rund 5-10% gesunken, so dass der Verfall in Vermögenswerten teilweise aus-
geglichen werden konnte (vgl. Orszag 2008a). Nichtsdestotrotz werden bei privaten leistungsorien-
tierten Plänen die Verpflichtungen das Vermögen wahrscheinlich um einen größeren Betrag über-
steigen als im Vorjahr. Das könnte dazu führen, dass Arbeitgeber ihre Beiträge erhöhen müssen, 
um den Fehlbetrag auszugleichen. Allerdings werden zukünftige Kursentwicklungen, die zum heu-
tigen Zeitpunkt nicht abschätzbar sind, die Finanzierungsanforderungen entscheidend mitbestim-
men. 

Für beitragsorientierte Altersvorsorgepläne hat der Wert des Vermögens eine direkte Auswirkung 
auf die Rentenleistung. Da diese Pläne einen größeren Anteil ihres Vermögens in Aktien investie-
ren als leistungsorientierte Pläne (mehr als zwei Drittel des Vermögens wird in Aktien angelegt), 
hat das Vermögen in diesen Plänen stärker abgenommen als das von leistungsorientierten Plänen 
(vgl. Orszag 2008a). Auch staatliche Vorsorgepläne spüren die sinkenden Kurse für Finanzproduk-
te deutlich. Der Anteil der künftigen Verpflichtungen, der durch vorhandenes Kapital gedeckt ist, ist 
in den letzten Jahren gesunken, bei einigen kleinern Plänen auf 60% (vgl. Orszag 2008a). 

 

Lohnbestandteile, die im Rahmen eines IRA als Beiträge abgeführt werden sind bis zu einer Höhe 
von $ 5000 ($ 6000 für Personen über 50) von der Einkommenssteuer steuerlich absetzbar. Neben 
den traditionellen IRA mit steuerbegünstigten Beiträgen wurde auch ein Roth-IRA geschaffen, 
dessen steuerliche Behandlung der eines Roth-401 (k) entspricht.  

 

Bildungsinitiativen werden sowohl vom gemeinnützigen Sektor als auch von der Privatwirtschaft 
initiiert und gefördert. Die öffentliche Informationskampagne „Choose to Save“ betont, dass heuti-
ges Sparen unerlässlich ist, um einen ausreichenden Lebensstandard im Alter zu sichern. Das 
Programm wird vom gemeinnützigen Employee Benefit Research Institute (EBRI) durchgeführt. Es 
werden verschiedene Medien genutzt wie Zeitungen, Radio, Fernsehen, Internet, Zug- und Bus-
werbung und Konferenzen. Partner wie das Untied States Department of Labor arbeiten mit EBRI 
zusammen bei der Erstellung von Broschieren (The Power to Chose, Top Ten Ways to Save for 
Retirement). Ursprünglich für einen Staat entwickelte Radioprogramme werden mittlerweile in 49 
Staaten übertragen. Im Fernsehen wurden seit 1997 viermal „The Savings Game“ ausgestrahlt. Im 
Internet sind zahlreiche Finanzrechner verfügbar, die Verbraucher bei der Finanzplanung unter-
stützen und ihnen helfen, abzuschätzen, wie viel Einkommen sie im Alter benötigen. Finanziert 
wurde diese Bildungsinitiative von Unternehmen, Partnerorganisationen des American Savings 
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Education Council (ASEC) und EBRI Mitgliedern (vgl. OECD 2008b, 129). Einige Unternehmen 
wie United Parcel Service und Weyerhaeuser Ltd bieten ihren Angestellten ein- bis zweitägige 
Schulungen zur Altersvorsorge und langfristigen Finanzplanung an (vgl. Braunstein/Welch 2002). 

Darüber hinaus werden in den USA besonders Ansätze diskutiert, die auf verhaltenssteuernde 
Elemente setzen. Dazu gehören eine Ausweitung der automatischen Teilnahme bei betrieblicher 
Altersvorsorge (vgl. Choi et al. 2002) und Mechanismen, die bewirken, dass bei Gehaltserhöhun-
gen automatisch ein höherer Teil des Einkommens in den Altersvorsorgeplan eingezahlt wird (vgl. 
Thaler/Benartzi 2001). 

 

 

Zusammenfassung und Bewertung 

Das Rentensystem und seine Finanzierung sind mit dem deutschen System nicht vergleichbar. Die 
durch die Social Security gewährte Grundabsicherung im Alter genügt als alleinige Einnahmequel-
le im Alter nicht. Darin liegt der Grund für die weit verbreitete Ausdehnung der Erwerbstätigkeit 
über das gesetzliche Rentenalter hinaus.  

Obwohl lediglich eine Grundabsicherung gewährt wird, wird das derzeitige umlagefinanzierte öf-
fentliche System in Zukunft die finanziellen Verpflichtungen nicht mehr erfüllen können. Allerdings 
besteht kein unmittelbarer Handlungsbedarf, da das System derzeit noch Überschüsse erwirt-
schaftet. Reformen zu einer weiteren Privatisierung von Rentenansprüchen waren zumindest unter 
der Regierung Bush politisch nicht durchsetzbar. 

Die betriebliche und private Vorsorge spielt eine wichtige Rolle für das Einkommen von Rentnern. 
Es ist jedoch festzuhalten, dass lediglich ein Teil der Bevölkerung Zugang zu einer zusätzlichen, 
vom Arbeitgeber geförderten Altersvorsorge hat. Bestehende soziale Ungleichheiten werden sich 
somit im Alter vermutlich verstärken. Sowohl kapitalgedeckte beitragsorientierte Altersvorsorgeplä-
ne als auch leistungsorientierte Altersvorsorgepläne sind von der derzeitigen Entwicklung der 
Kapitalmärkte betroffen. Eine Tendenz zu einer weiteren Umstellung von „defined benefit“ auf 
„defined contribution“ ist unverkennbar. 
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D.1.3 Großbritannien 

 

Öffentliche Alterssicherung: Grundzüge und Reformen der Alterssicherung 

1908 wurde mit dem Old Pensions Act ein aus Steuermitteln finanziertes, beitragsfreies Altersren-
tensystem eingeführt, das allen bedürftigen Personen ab dem 70. Lebensjahr eine pauschalisierte 
Rente gewährte. Nach dem zweiten Weltkrieg diente der Beveridge-Report als Grundlage für die 
Standardisierung und Optimierung des Systems der sozialen Sicherheit. Darin wurden das soziale 
Sicherungssystem als ein universelles System mit umfassender Risikoabsicherung und angemes-
senen Leistungen definiert. Einkommensausfall bei Krankheit, Arbeitslosigkeit und Alter sollen 
durch pauschalierte Leistungen ausgeglichen werden, die ein soziales Existenzminimum garantie-
ren. Als Folge dieses Reports entstand mit dem National Insurance Act von 1946 eine die gesamte 
Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter umfassende, auf Einzelleistungen beruhende Sozialversiche-
rung und ein Nationaler Gesundheitsdienst (vgl. Devetzi 2003, 391). Beverdiges Konzept einer 
universellen nationalen Versicherung implizierte ein kapitalgedecktes System, in dem die Beiträge 
eines Arbeitnehmers Leistungsansprüche auf zukünftige Zahlungen begründen. Politische Gründe 
bewirkten jedoch, dass ein umlagefinanziertes System eingeführt wurde, so dass Beiträge der Ar-
beitnehmer direkt für die Rentenleistungen an die ältere Generation verwendet werden (vgl. Pem-
berton 2006, 44 f). Entgegen der ursprünglichen Idee Beveridges wurde zudem die Grundrente auf 
einem sehr niedrigen Niveau festgesetzt (vgl. Harris 2006, 33). Ergänzende betriebliche Alterssi-
cherungssysteme erfassten hauptsächlich Angestellte im öffentlichen Dienst und qualifizierte Ar-
beitnehmer. Weniger qualifizierte Arbeitnehmer waren auf die geringe Grundrente und bedürftig-
keitsbezogene staatliche Fürsorgeleistungen angewiesen. 1975 wurde daher eine verdienstab-
hängige Zusatzrente eingeführt, die State Earnings Related Pension (SERPS), welche allen Ar-
beitnehmern zusätzlich zur Grundrente Zugang zu einer einkommensabhängigen Rente eröffnete. 
Seit den 80er Jahren zielten weitere Reformen darauf ab, staatliche Ausgaben zu verringern, in-
dem Leistungen stärker auf bestimmte Zielgruppen konzentriert wurden und Sozialleistungen pri-
vatisiert wurden. 

Das staatliche Rentensystem beruht auf Beitragsleistungen. Es umfasst als ersten Bestandteil eine 
einkommensunabhängige Grundrente (Basic State Pension – BSP). Die verpflichtende zweite 
Schicht des staatlichen Rentensystems ist die einkommensbezogene State Earnings-related Pen-
sion Scheme (SERPS). In 2002 wurde SERPS in die State Second Pension (S2P) umgewandelt. 
Ziel war, die Rentenansprüche von Geringverdienern, Behinderten und Personen in privater Kin-
der- und Altenbetreuung zu verbessern (vgl. Lourie et al. 2007, 39 f). Somit wandelt sich die S2P 
von einer einkommensabhängigen zu einem einkommensunabhängigen Rentenbaustein (Blake 
2003, 336).  

Traditionell können sich in Großbritannien Personen, die über eine angemessene betriebliche und 
private Altersvorsorge verfügen, von der S2P befreien lassen, was als Contracting-out bezeichnet 
wird.103 Angemessen sind private oder betriebliche Pläne, die bestimmte Standards einhalten und 
Mindestleistungen erfüllen. Contracting-out bedeutet, dass das Individuum weder Beiträge in das 
S2P System leistet, noch Leistungen aus diesem System erhält, sondern dass dieser Rentenbe-
standteil durch eine privatwirtschaftliche Vorsorge substituiert wird. Von Regierungsseite werden 
durch Rabatte zur Sozialversicherung für Individuen und Arbeitgeber Anreize für ein Contracting-
out gesetzt. Dieses Vorgehen entspricht dem politischen Ziel, das in der Vergangenheit sowohl 
von konservativen als auch von Labour-Regierungen verfolgt wurde, die Kosten der staatlichen 
Rentenzahlungen zu reduzieren und die Bürde für eine ausreichende Vorsorge auf den privaten 
Sektor zu übertragen (vgl. Schulze/Moran 2007, 63 f, Munnell 2006, 373).104 Allerdings ist die Zahl 
der Befreiungen seit Mitte der 90er Jahre rückläufig bei einer entsprechend steigenden Mitglied-
schaft im staatlichen System.105 Als private Altersvorsorgepläne für ein Contracting-out können 

                                            
103 Vgl. zu einer detaillierteren Darstellung des Contracting-out-Verfahrens Pensions Commission (2004), 72 f. 
104 Im ersten Report der Pensions Commission wird als Regierungsziel angegeben, das Verhältnis zwischen staatlicher 

und privater Vorsorge - von 60 % staatlich und 40 % privat – umzukehren in 40 % staatlich und 60 % privat; vgl. Pen-
sions Commission (2004), 70 und Emmerson/Johnson (2001), 328. 

105 Die Rabatte zur Sozialversicherung, die für eine Befreiung von S2P z.B. für den Zeitraum von 2002/2003 bis 
2006/2007 gewährt wurden, waren nicht hoch genug, um den Verlust der S2P- Ansprüche zu kompensieren; vgl. Bla-
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Personal Pensions, die zwischen Individuen und einem Finanzdienstleistungsanbieter geschlossen 
werden, Group Personal Pensions, die vom Arbeitgeber organisiert sind und durch die Bündelung 
mehrerer Personen einen Kostenvorteil bringen können, und Stakeholder Pensions, kostengünsti-
ge vereinfachte Altersvorsorgekonten, genutzt werden.  

In 2002 setzte die Regierung eine Kommission ein, die sogenannte Pensions Commission, deren 
Aufgabe es war, das nationale Rentensystem und die private und betriebliche Altersvorsorge zu 
analysieren und Verbesserungsvorschläge zu erarbeiten. Die Regierung griff Änderungsvorschlä-
ge auf und erarbeitete zwei White Paper, die sowohl das staatliche Rentensystem als auch die pri-
vate Vorsorge reformieren. 

Mit der Umsetzung des White Papers „Security in Retirement: Towards a new pension system” im 
Pension Act 2007 ergeben sich Änderungen zu den Modalitäten für die Befreiung von S2P. War es 
zuvor möglich, sich sowohl für Pläne mit Leistungs- als auch für Pläne mit Beitragszusage von der 
S2P befreien zu lassen, werden in Zukunft Pläne mit Beitragszusage von dieser Möglichkeit aus-
geschlossen (vgl. Department for Work and Pensions 2006a). Das White Paper „Personal Ac-
counts: A New Way to Save“, das im Pensions Act 2008 umgesetzt wurde, greift die Anregungen 
der Pensions Commission auf, für Personen ohne angemessene betriebliche Vorsorge kosten-
günstige betriebliche Altersvorsorgekonten zu schaffen, in die der Arbeitgeber einen Beitrag leistet 
und an denen der Arbeitnehmer automatisch teilnimmt, sofern er nicht widerspricht (vgl. Depart-
ment for Work and Pensions 2006b). 

 

Vom nationalen Versicherungssystem werden alle in Großbritannien ansässigen Arbeitnehmer des 
privaten und öffentlichen Sektors von 16 Jahren bis zum Renteneintrittsalter (derzeit 65 Jahre für 
Männer, 60 Jahre für Frauen) erfasst, deren Einkommen über einer bestimmten Mindestgrenze 
liegt (im Steuerjahr 2009/2010: £ 95 pro Woche). Selbstständige sind ebenfalls pflichtversichert, 
jedoch mit anderen Einkommensgrenzen (im Steuerjahr 2009/2010: bei einem jährlichen Einkom-
men von mehr als £ 5.075). Es besteht für Personen, die nicht von der Pflichtversicherung erfasst 
werden (beispielsweise aufgrund eines Einkommens unterhalb der festgesetzten Mindestgrenze), 
die Möglichkeit, sich freiwillig zu versichern (vgl. HM Revenue & Customs 2009). 

 

 

Öffentliche Alterssicherung: Finanzierung 

Es handelt sich bei der Basic State Pension und der gesetzlichen Zusatzversicherung State Se-
cond Pension um ein umlagebasiertes System, das sich aus einkommensabhängigen Sozialversi-
cherungsbeiträgen von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und Selbstständigen und, falls nötig, aus ei-
nem Staatszuschuss finanziert. Der National Insurance Fund erzielte im Steuerjahr 2007/2008 ei-
nen Überschuss von £ 9,6 Milliarden, welcher zur Deckung künftiger Leistungen vorhanden ist. Es 
wird erwartet, dass auch im Steuerjahr 2008/2009 ein Überschuss erzielt wird. Im Steuerjahr 
2007/2008 wurden £ 57,538 Milliarden als staatliche Rente ausgezahlt (vgl. HM Revenue and 
Customs 2008, 26).  

 

Beiträge richten sich nach dem Einkommen, wobei eine Beitragsbemessungsgrenze (Upper Ear-
nings Limit), eine untere Verdienstgrenze (Lower Earnings Limit) und eine sogenannte erste Ver-
dienstgrenze (Earnings Treshold) zu Grunde gelegt werden. Auf Arbeitseinkünfte unterhalb der un-
teren und über der oberen Verdienstgrenze werden vom Arbeitnehmer keine Beiträge erhoben. 
Übersteigt das Arbeitseinkommen zwar die untere Verdienstgrenze, bleibt aber unterhalb der ers-
ten Verdienstgrenze, muss der Arbeitnehmer ebenfalls keine Beiträge zahlen, aber er wird in Be-
zug auf die beitragsabhängigen Sozialleistungen und das Arbeitslosengeld so gestellt, als hätte er 
Beiträge entrichtet (vgl. Devetzi 2003, 396). Derzeit liegen die Beiträge zur Sozialversicherung 
(National Insurance) für Arbeitnehmer, deren Verdienst zwischen der unteren Verdienstgrenze von 
£ 110 pro Woche und der Beitragsbemessungsgrenze von £ 844 pro Woche bei 11% des Ein-
                                                                                                                                                 

ke/Turner (2005), 3. Auch die Rabatte nach 2007 bleiben auf geringem Niveau, so dass zu erwarten ist, dass eine 
Befreiung wenig attraktiv bleibt; vgl. Lourie et al. (2007), 42. 
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kommens. Der Arbeitgeber entrichtet zusätzlich 12,8% des Einkommens, das die erste Verdienst-
grenze überschreitet. Die Beitragsbemessungsgrenze gilt für Arbeitgeberbeiträge nicht. 

Falls der Arbeitnehmer von der Möglichkeit des Contracting-Out aus der S2P zugunsten eines be-
trieblichen oder privaten Vorsorgeplans Gebrauch macht, erhält er einen Beitragsnachlass von 
1,6%. Die Höhe des Beitragsnachlasses für den Arbeitgeber richtet sich bisher nach Art der Ver-
sorgungszusage: Für leistungsorientierte Zusagen beträgt der Rabatt 3,7%, für beitragsorientierte 
Zusagen 1,4%. Für den Beitragseinzug ist das Inland Revenue, das Finanzamt, zuständig.  

 

Die Gesamtausgaben des Rentensystems werden vom Department for Work and Pensions (Ar-
beits- und Rentenministerium) auf £ 220 Milliarden im Jahr 2050 geschätzt (auf Basis des Preisni-
veaus im Steuerjahr 2007/2008) und somit auf rund 6,4% des Bruttosozialproduktes (vgl. Depart-
ment for Work and Pensions 2008, 15). 

 

Zeiten für die Betreuung von Kindern und Pflegebedürftigen können als qualifizierende Jahre zur 
Erlangung der vollen Grundrente angerechnet werden (home responsibility protection). Dazu gehö-
ren Jahre, in dem der Antragsteller Kindergeld für ein Kind unter 16 Jahre bezogen hat, regelmä-
ßig mindestens 35 Stunden pro Woche für eine Person gesorgt hat, die ihrerseits Pflegegeld oder 
allgemeine Behindertenhilfe bezogen hat oder für die Pflege einer alten, kranken, behinderten 
Person Sozialhilfe bezogen hat, ohne dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen. Allerdings dür-
fen nicht weniger als 20 Jahre mit Beitragszahlungen übrig bleiben. Für Personen, die am oder 
nach dem 6. April 2010 das Renteneintrittsalter erreichen, wird diese „home responsibility protecti-
on“ durch Beitragsgutschriften zur Sozialversicherung auf wöchentlicher Basis ersetzt. Gutschriften 
erfolgen ebenfalls für Zeiten der Arbeitslosigkeit oder Erwerbsunfähigkeit auf wöchentlicher Basis 
(vgl. DirectGov 2009).  

 

 

Öffentliche Alterssicherung: Leistungen und Risiken 

Das bisherige Renteneintrittsalter ist 60 Jahre für Frauen, die vor dem 5. April 1950 geboren wur-
den, und 65 Jahre für Männer, die vor dem 5. April 1959 geboren wurden. Mit den Änderungen des 
Pension Act 2007 wird das Renteneintrittsalter von Männern und Frauen von 2010 bis 2020 schritt-
weise auf 65 angeglichen und von 2024 bis 2046 auf 68 Jahre erhöht.  

 

Die Höhe der Leistungen aus der BSP hängt nicht von der Höhe der Beiträge, sondern von der 
Dauer der Beitragszahlungen ab. Somit ist ihre Höhe einkommensunabhängig und beträgt derzeit 
£ 95,25 pro Woche (£ 152,30 für ein Paar). Basierend auf einem Renteneintrittsalter von 65 für 
Männer und 60 für Frauen erhalten Männer mit 44 Beitragsjahren und Frauen mit 39 Beitragsjah-
ren eine volle Grundrente. Wird die notwendige Anzahl an qualifizierenden Jahren nicht erreicht, 
wird die Grundrente anteilig gewährt. Die Anzahl der Beitragsjahre, die benötigt werden, um die 
staatliche Rente in voller Höhe zu erhalten, wird sowohl für Männer als auch für Frauen, die das 
Renteneintrittsalter am oder nach dem 6. April 2010 erreichen, auf 30 Jahre reduziert. Bei der BSP 
ist es möglich, den Rentenbeginn um mindestens sieben Wochen und höchstens fünf Jahre aufzu-
schieben. Während dieser Zeit ist nur der Arbeitgeber beitragspflichtig. Durch den Aufschub erhöht 
sich die Rente um 7,4% pro Jahr, ab April 2010 um 10,4% (vgl. OECD 2009g, 3). Ein Renteneintritt 
vor Erreichen des Renteneintrittsalters ist im britischen System nicht vorgesehen. Bei keinem oder 
nur einem geringen eigenen Anspruch auf eine BSP kann bei Erreichen des Renteneintrittsalters 
eine Ehegattenrente beantragt werden. Diese aus den Ansprüchen des Ehegatten abgeleitete 
Rente beträgt 60% der Grundrente des Partners. Bei einem geringen eigenen Anspruch wird je-
doch nur ein Teil ausgezahlt, so dass Ehegattenrente und eigener Anspruch 60% der Grundrente 
ausmachen. Bisher hatten lediglich Frauen einen Anspruch auf eine Ehegattenrente, ab April 2010 
können auch Männer eine Ehegattenrente auf Basis der Beiträge der Ehefrau beantragen (vgl. 
Devetzi 2003, 399). Es werden zudem verschiedene Zuschläge zur BSP gezahlt, zum Beispiel Zu-
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schläge für Unterhaltsberechtigte (dependency additions) und Zuschläge für Kinder (increase for 
dependent children).  

SERPS-Renten, die nach und nach durch S2P-Renten ersetzt werden, sind einkommensbezogene 
Leistungen, die auf dem entsprechend der Lohnentwicklung angepassten Durchschnittsverdienst 
während des Erwerbslebens basieren. Das Berechnungsverfahren führt dazu, dass für Personen, 
die nach 2009/2010 in Renten gehen, maximal noch 20% des die jeweilige untere Verdienstgrenze 
übersteigenden durchschnittlichen Arbeitseinkommens gezahlt werden (vgl. Devetzi 2003, 401). 
Die State Second Pension ergänzt und ändert das bisherige einkommensbezogene SERPS-
System zugunsten von Beziehern niedriger und mittlerer Einkommen sowie zugunsten Personen, 
die Lücken in der Versicherungsbiographie aufweisen. Es werden Credits für Zeiten der Kinder-
betreuung und Pflege gutgeschrieben.  

Durchschnittlich wurden im November 2008 £ 96,45 wöchentliche staatliche Rente ausgezahlt (vgl. 
Department for Work and Pensions 2009, 16). 

Bei Befreiung aus dem zusätzlichen SERPS/ S2P System zugunsten eines betrieblichen oder pri-
vaten Vorsorgewegs, hängt die Rentenleistung dieses Bausteins vom individuellen Plan ab. 

 

Zusätzlich zur Altersabsicherung gewährt das Sozialversicherungssystem Leistungen bei Arbeits-
unfähigkeit (Incapacity Benefit). Die Arbeitsunfähigkeit muss anhand medizinischer Kriterien von 
unabhängigen Dritten festgestellt werden. Es existiert zudem eine Hinterbliebenenleistung, deren 
Höhe sich danach richtet, ob Verwitwete Anspruch auf Kindergeld haben. Ist dies nicht der Fall 
wird lediglich eine Hinterbliebenenbeihilfe (bereavement allowance) gezahlt. 

 

Durch den Pension Act 2007 ist für die BSP eine Umstellung von einer preis- auf eine 
lohnindexierte Anpassung der Rentenleistungen frühestens ab 2012 vorgesehen. Allerdings kann 
abhängig von der finanziellen Situation des öffentlichen Haushalts der Einführungszeitpunkt um bis 
zu drei Jahre nach hinten verschoben werden. Rentenanpassungen der S2P bleiben preisindiziert. 

 

Eine alleinstehende Person im Alter von unter 65 Jahren hat einen Steuerfreibetrag von £ 6.475 
pro Jahr im Steuerjahr 2009/2010. Eine Person zwischen 65 und 74 Jahren hat einen Freibetrag 
von £ 9.490 pro Jahr und ein über 75-Jähriger von £ 9.640. 

Wenn das Einkommen eines Rentners £ 22.900 übersteigt, wird der zusätzliche Freibetrag um 
50% des Überschusses gekürzt, so dass Rentner mit hohem Einkommen die gleichen Steuerfrei-
beträge haben wie Erwerbstätige (vgl. OECD 2009g, 3). Ansonsten gibt es keine Steuererleichte-
rungen für Rentner. Ab Erreichen des Renteneintrittsalters müssen keine Beiträge zur Sozialversi-
cherung entrichtet werden. 

 

Eine weitere Komponente des staatlichen Systems ist die Gewährung von umfangreichen, aus 
Steuermitteln finanzierten Unterstützungsleistungen. Personen, die aufgrund nicht ausreichender 
Beitragsjahre keinen vollen Anspruch auf BSP und S2P haben, können Pension Credit beantra-
gen, dessen Gewährung jedoch eine umfangreiche Bedürftigkeitsprüfung vorausgeht (vgl. Disney 
2005, 258). Pension Credit setzt sich zusammen aus einem Garantie-Baustein (guarantee credit) 
und einem Spar-Baustein (savings credit). Im Moment liegt die Höhe des Garantie-Bausteins bei £ 
130 pro Woche für Alleinstehende und £ 198,45 pro Woche für Verheiratete. Er kann ab 60 bean-
tragt werden, wird analog zu Lohnsteigerungen angepasst. Das Alter, ab dem der Garantiebau-
stein beantragt werden kann, wird analog zum Renteneintrittsalter angepasst. Der Spar-Baustein 
ist für Personen ab 65 vorgesehen, deren wöchentliches Einkommen oder deren Ersparnisse zu 
hoch sind, um den Garantiebaustein zu erhalten, die aber unterhalb der Einkommensschwelle von 
£ 181 pro Woche für Alleinstehende und £ 266 pro Woche für Paare liegen. Maximal beträgt der 
Sparbaustein derzeit £ 20,40 pro Woche für Alleinstehende und £ 27,03 pro Woche für Paare. Mit 
den Änderungen des Pension Act 2007 wird die bisherige Preisinduzierung der Einkommens-
schwelle auf eine Lohninduzierung umgestellt. Ab 2015 erfolgt eine reale Fixierung des maximalen 
Saving Credits. Mit diesen und anderen Reformen sollen Anreize für eine eigenständige Vorsorge 
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geschaffen werden. Gleichzeitig sollen durch die höheren Einkommensschwellen, die sich durch 
die Lohninduzierung ergeben, die Anzahl der Personen, die sich einer Bedürftigkeitsprüfung unter-
ziehen müssen, reduziert werden (vgl. Department for Work and Pensions 2006a).  

Im August 2008 haben 2,73 Millionen Menschen Pension Credit beansprucht (3,34 Millionen inklu-
sive Partner), an die durchschnittlich £ 52,82 wöchentlich ausgezahlt wurden (vgl. Department for 
Work and Pensions 2009, 17). 

 

 

Öffentliche Alterssicherung: Versorgungsniveau 

Für Personen mit einem durchschnittlichen Verdienst betrug die Nettoersatzquote aus dem staatli-
chen System (BSP und S2P) in 2005 47% (vgl. European Commission 2006, 128). 

 

 

Private Alterssicherung: Arten und Ausgestaltung 

Neben der staatlichen und betrieblichen Altersvorsorge befindet sich als dritte Schicht die freiwilli-
ge Vorsorge, die entweder über zusätzliche freiwillige Beiträge zu betrieblichen Pensionsplänen 
oder über private Pensionspläne inklusive Stakeholder Pensions erfolgen kann. Diese Produkte 
werden unter der Bezeichnung Private Pension Funds vertrieben und investieren meist in eine 
Kombination aus Aktienfonds, festverzinsliche Papiere, Geldmarkt- und Immobilienfonds. Für Bei-
träge zu diesen Plänen werden Einkommenssteuererleichterungen gewährt, allerdings sind die Er-
sparnisse erst ab Erreichen des 55. Lebensjahres verfügbar.   

 

Es handelt sich bei den privaten und bei den betrieblichen Altersvorsorgeplänen um eine kapital-
gedeckte Finanzierung (vgl. OECD 2008a, 318). Für Pläne mit Leistungszusagen, für die eine Be-
freiung von der zusätzlichen staatlichen Rente (S2P) möglich ist, gelten Mindestanforderungen 
hinsichtlich der Kapitaldeckung. Zudem werden Ansprüche der Beitragszahler dieser Pläne durch 
den Pension Protection Fund geschützt. 

 

Daneben wurden 1999 Individual Savings Accounts (ISA) eingeführt, um privates Sparen zu för-
dern. Es können Beiträge bis zu £ 5.000 jährlich geleistet werden, Erträge sind sowohl von der 
Einkommens- als auch von der Kapitalertragssteuer ausgenommen. Obwohl nicht als Altersvor-
sorgeinstrument intendiert (z.B. keine Steuererleichterungen für Beiträge wie bei Private Pension 
Funds), können ISAs für die Finanzplanung verwendet werden, da sie jederzeit steuerfrei liquidiert 
werden können, ohne eine Annuität bei Renteneintritt erwerben zu müssen (vgl. Blake 2003, 339 
f). 

 

Auf Beiträge zu Personal Pension Plans werden Steuererleichterungen gewährt. Pro eingezahltem 
Pfund Sterling zahlen die Steuerbehörden 28 Pence auf das Konto bis zu einer Höchstgrenze. Es 
ist möglich, in einen Stakeholder Pension Plan £ 3.600 pro Jahr einzuzahlen (£ 2.880 plus Steuer-
erleichterung), selbst wenn kein Einkommen erzielt wird. Ein Viertel der Vermögenswerte sind ab 
dem 55. Lebensjahr als Einmalauszahlung steuerfrei verfügbar, die verbleibenden Werte werden 
meist verrentet und sind als Einkommen zu versteuern. Bei den Auszahlungen ist die Einmalaus-
zahlung steuerfrei, während bei einer Verrentung das Einkommen versteuert werden muss (vgl. 
OECD 2009e, 294). 

 

Rund 47% der Beschäftigten in Großbritannien verfügen über eine Form der betrieblichen Alters-
vorsorge. Ca. 19% haben einen privaten Altersvorsorgeplan (vgl. OECD 2009g, 2). Derzeit neh-
men 22,2 Millionen Personen an einem betrieblichen Altersvorsorgeplan mit Leistungszusage teil 
und 6,2 Millionen an einem Plan mit Beitragszusage (vgl. OECD 2009e, 294).  



Univ.-Prof. Dr. Oehler: „Alles Riester? Die Umsetzung der Förderidee in der Praxis“   
 
 

222 

Die Pensions Commission, die im Auftrag der Regierung das Rentensystem in Großbritannien und 
besonders den Umfang und die Angemessenheit der privaten freiwilligen Vorsorge untersuchte, 
stellte in ihrem zweiten Bericht anstatt eines steigenden Niveaus ein fallendes Niveau an freiwilli-
ger Vorsorge fest. In 2003/2004 leisteten 46% der arbeitenden Bevölkerung keinen Beitrag in ei-
nen privaten Vorsorgeplan, 400.000 weniger als im Vorjahr. Gleichzeitig ging auch die Teilnahme 
an freiwilligen, vom Arbeitgeber bereitgestellten Vorsorgeplänen, als einer Unterklasse der gesam-
ten privaten Vorsorge zurück. Die Teilnahme an Stakeholder Pension Plänen, die auf eine Initiative 
der Regierung zurückgehen, um freiwillige private Vorsorge zu fördern, bleibt hinter den Erwartun-
gen zurück (vgl. Lourie et al. 2007, 93). 

 

Forschungsprojekte im Auftrag der Financial Services Authority (FSA), der unabhängigen Auf-
sichtsbehörde für Finanzmärkte in Großbritannien, haben politische Entscheidungsträger auf das 
geringe Niveau finanzieller Handlungskompetenz in der Gesamtbevölkerung und besonders auf 
die geringen Handlungskompetenzen derjenigen mit geringen Lese-, Schreib- und rechnerischen 
Fähigkeiten aufmerksam gemacht (vgl. Atkinson et al. 2006; Atkinson 2007).106 Als Reaktion dar-
auf hat das Wirtschafts- und Finanzministerium (Treasury) eine langfristige Strategie der Regie-
rung zur Stärkung der finanziellen Handlungskompetenz der Bevölkerung dargelegt (vgl. HM Trea-
sury 2007). Die Federführung bei der Implementation dieser Strategie hat die FSA übernommen. 
Die nationale Strategie umfasst einen Sieben-Punkte-Plan, der Projekte in Schulen, am Arbeits-
platz, Projekte für die Zielgruppe junger Erwachsener und neuer Eltern ebenso vorsieht wie die 
Verbesserung der Verbraucherkommunikation, die Entwicklung von internetbasierten Hilfsmitteln 
und die Bereitstellung von Beratung rund um das Thema Geld. Ziel ist es, beginnend von 2006 bis 
2011 mindestens zehn Millionen Menschen mit diesen Angeboten zu erreichen. Zum Jahresende 
2008 hatten bereits rund 5,2 Millionen Menschen an Bildungs- oder Beratungsmaßnahmen der 
FSA teilgenommen. Die Fördermittel der FSA wurden von 10 Millionen britischen Pfund im Ge-
schäftsjahr 2006/2007 auf 17 Millionen im Geschäftsjahr 2007/2008 aufgestockt. Von 2009 bis 
2011 wurden jährlich 15 bis 20 Millionen britische Pfund eingeplant. Wie alle Ausgaben der FSA 
werden diese Mittel durch eine Umlage finanziert, die von den regulierten Unternehmen des Fi-
nanzdienstleistungssektors aufgebracht wird. 

In den Forschungsprojekten der FSA wurde festgestellt, dass für eine informierte Entscheidungs-
findung Beratung zu Geldangelegenheiten notwendig ist. Besonders Geringverdiener haben ent-
weder keinen Zugang zu Beratung oder fragen sie in nur eingeschränktem Umfang nach (vgl. FSA 
2005, 3). Aus diesem Grund wurde von HM Treasury (Wirtschafts- und Finanzministerium) eine 
Machbarkeitsstudie (Thoresen Review) in Auftrag gegeben, wie ein Beratungsservice aussehen 
sollte, der darauf zielt, die Verbraucher in ihrer Entscheidungsfindung in Geldangelegenheiten zu 
unterstützen. Empfohlen wird in der Studie ein kostenfreier Service für die Verbraucher. Dadurch 
soll sichergestellt werden, dass dieser Service für alle Bevölkerungsschichten erreichbar ist, und 
besonders die anspricht, die potenziell zu wenig sparen oder in Gefahr sind, sich zu überschulden. 
Dazu soll Geldberatung über die Zusammenarbeit mit Arbeitsämtern, Kindertagesstätten, Arbeit-
gebern, Bildungseinrichtungen, Arztpraxen und Gemeindezentren in Lebenssituationen verfügbar 
sein, in denen Veränderungen anstehen und wichtige Entscheidungen getroffen werden müssen 
(vgl. Thoresen Review of Generic Financial Advice 2007, 7). Thoresen kalkuliert auf Basis von vier 
Millionen Kunden mit durchschnittlichen Kosten pro Jahr in Höhe von 49 Millionen britischen 
Pfund, die jeweils zur Hälfte vom Finanzdienstleistungssektor und von der Regierung getragen 
werden sollen – ein Vorschlag, der vom Finanzdienstleistungssektor kritisiert wird. 

Mit dem Ziel, Bildungsinitiativen in Bezug auf Altersvorsorge zu unterstützen, damit Individuen eine 
informierte Entscheidung treffen, wurde in Großbritannien im Jahr 2003 ein Pension Education 
Fund (PEF) (Bildungsfond für Altersvorsorge) in Höhe von 3 Millionen britischen Pfund eingerich-
tet. Verwaltet wird der Fonds vom Department for Work and Pensions (DWP) (Arbeits- und Ren-

                                            
106 Atkinson et al. (2006) untersucht die finanzielle Handlungskompetenz einer repräsentativen Stichprobe der britischen 

Bevölkerung in den vier Bereichen Planung („planning ahead“), das Managen der eigenen Finanzen („making ends 
meet and keeping track“), die Auswahl geeigneter Produkte („choosing products“) und der Informiertheit („staying in-
formed“). Atkinson (2007) untersucht, ob sich die finanzielle Handlungsfähigkeit für Bevölkerungsgruppen mit gerin-
gen Qualifikationen („nothing above a GSCE grade of D-G“), ohne Qualifikationen und mit Leseschwierigkeiten vom 
Rest der Bevölkerung unterscheidet. 
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tenministerium). Damit sollen besonders Bevölkerungsgruppen erreicht werden, die eine zu gerin-
ge Vorsorge betreiben. Dazu gehören insbesondere Arbeitnehmer kleiner Unternehmen, Frauen, 
Selbstständige, Personen über 50, ethnische Minderheiten, Jugendliche und junge Erwachsene. 
Insgesamt werden in der fünfjährigen Laufzeit des Fond 26 Projekte von Wohltätigkeitsorganisati-
onen gefördert, die neue Wege zur Bildung und Information für Altersvorsorge testen. Folgende 
Beispiele illustrieren Art und Umfang der geförderten Projekte: 

 Service Against Financial Exclusion (SAFE) Futures at Toynbee Hall (Dienst zur Ver-
meidung des finanziellen Ausschlusses in der Zukunft in Toynbee Hall): SAFE Futures 
strebt an, ethnische Minderheiten und Personen ab 45 zu erreichen, die im gemeinnützi-
gen Sektor in London arbeiten. 

 Pensionsforce Project der National Association of Pension Funds (NAPF) (Altersvorsor-
ge mit Kraft – Projekt der Nationalen Organisation von Pensionsfonds): 18 Experten aus 
Unternehmen des Finanzdienstleistungssektors fungieren ehrenamtlich als „Pension Gui-
des“ für das Projekt und führen einstündige Gruppensitzungen am Arbeitsplatz in den Re-
gionen Nordosten, westliche Midlands und im Südwesten durch. 

 Pensions Champions Project at Trade Union Congress (TUC) (Altersvorsorge Champi-
ons – Projekt des Verbands der britischen Gewerkschaften): Ziel des Projekts ist es, Ar-
beitnehmer als Pensions Champions auszubilden, die dann als Ansprechpartner zum 
Thema Altersvorsorge für ihre Kollegen zur Verfügung stehen. 

 Retirement Planning Project at Royal National Institute of the Blind (Ruhestandspla-
nungsprojekt des Nationalen Königlichen Institutes für Blinde und Sehbehinderte): Das 
Retirement Planning Project strebt an, bei der Zielgruppe der Blinden und Sehbehinderten 
aller Altersklassen das Bewusstsein für den Umfang der staatlichen Rente und anderer 
Einkommensmöglichkeiten im Ruhestand zu erhöhen. 

 

Insgesamt wurden durch die Projekte des Bildungsfonds 100.000 Personen erreicht. Nach Auslau-
fen des Pension Education Fund Ende März 2008 werden viele der Projekte zwar weitergeführt, 
allerdings werden nur noch sechs Initiativen vom DWP weiterhin gefördert. Es handelt sich dabei 
um Projekte, die weniger auf Altersvorsorge und die Notwendigkeit des Sparens ausgerichtet sind, 
als vielmehr die Verlängerung des Arbeitslebens in den Mittelpunkt rücken. 

Eine bereits etablierte Organisation, die Beratung und Information zu Altersvorsorge anbietet und 
als Schlichter im Konfliktfall fungiert, ist The Pensions Advisory Service (TPAS) (Rentenberatungs-
service). TPAS ist eine unabhängige Organisation, die vom DWP über eine Umlage finanziert wird, 
die von Anbietern betrieblicher und privater Altersvorsorgepläne aufgebracht wird. Über 470 Eh-
renamtliche bieten schriftlich oder telefonisch Beratung an. Es ist davon auszugehen, dass TPAS 
im Rahmen der neuen Geldberatung der Thoresen Review (Studie der Regierung zur Geldbera-
tung) die Rolle einer spezialisierten Partnerorganisation übernimmt, die Beratung rund um das 
Thema Altersvorsorge anbietet (vgl. Oehler/Werner 2008, Werner 2009). 

Das Auslaufen der PEF zeigt, dass in Großbritannien im Bereich der Altersvorsorge – ähnlich wie 
im Bereich der finanziellen Allgemeinbildung – Beratungsleistungen stärker in den Mittelpunkt rü-
cken. Es bleibt abzuwarten, ob der neue Beratungsservice zu Geldangelegenheiten (Money Gui-
dance) (Thoresen Review 2008) dem Anspruch gerecht werden kann, auch einkommensschwache 
und bildungsferne Verbrauchergruppen zu erreichen und zur Altersvorsorge zu motivieren (vgl. 
Werner/Oehler 2009, Werner 2009). 

 

 

Zusammenfassung und Bewertung 

Das nationale Sozialversicherungssystem, zu dem die staatliche Rentensysteme Basic State Pen-
sion und State Second Pension gehören, wird über ein Umlageverfahren finanziert. Derzeit erwirt-
schaftet das System jährliche Überschüsse und ist somit hinsichtlich der finanziellen Tragfähigkeit 
weniger reformbedürftig als das deutsche Rentensystem. Allerdings bietet das staatliche Renten-
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system nur eine Grundsicherung auf sehr geringem Niveau, die zur Armutsvermeidung im Alter 
nicht ausreicht. Zusätzliche kapitalgedeckte betriebliche und private Vorsorge sind für einen Groß-
teil der Bevölkerung unerlässlich, um ihren Lebensstandard im Alter zu erhalten. Allerdings werden 
großzügige betriebliche Altersvorsorgepläne mit Leistungszusage entweder in Pläne mit Beitrags-
zusage umgewandelt oder für neue Mitglieder geschlossen. Somit trifft den individuellen Vorsorge-
sparer das Investitionsrisiko zu einem größeren Umfang als in Deutschland. Kapitalmarktkrisen 
wirken sich stark auf das Renteneinkommen der Rentnergeneration und auf das Niveau der Absi-
cherung der Beitragszahler aus. Es ist zu erwarten, dass sich staatliche Ausgaben für bedürftig-
keitsgeprüfte Leistungen in diesen Zeiten weiter erhöhen. Es bleibt abzuwarten, ob neue Wege in 
der Alterssicherung durch Mechanismen der automatischen Teilnahme und verpflichtenden Ar-
beitgeberbeiträgen bei Personal Accounts ausreichend sind, damit Personen über angemessene 
Alterseinkommen verfügen. 

Zudem handelt es sich um ein sehr komplexes Rentensystem, das nicht nur über zwei staatliche 
Rentenformen (und die Ansprüche aus den vorherigen bereits reformierten Systemen) verfügt, 
sondern auch staatliche mit betrieblicher und privater Vorsorge durch die Möglichkeit der Befreiung 
aus einem Teil des staatlichen Systems verbindet. Die Entscheidung, ob eine Befreiung sinnvoll ist 
und bleibt kann Bürger überfordern. Auch private und betriebliche Vorsorge sind für Verbraucher 
komplex. In der Vergangenheit haben Verbraucher auf Anraten von Finanzberatern betriebliche 
Vorsorgepläne zugunsten von privaten Vorsorgepläne verlassen. Diese Entscheidung führte viel-
fach zu weitaus geringeren Rentenleistungen für die Betroffenen. Das Ausmaß der Kompensati-
onszahlungen dieses sogenannten Misselling-Skandals beläuft sich auf £ 11,8 Milliarden.  

Ob und inwiefern Bildungs- und Beratungsangebote und insbesondere der neue Beratungsservice 
Money Guidance dazu beitragen, dass Altersvorsorge für Verbraucher besser verständlich wird, 
wird die Zukunft zeigen müssen. 
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D.1.4 Schweiz 

 

Öffentliche Alterssicherung: Grundzüge und Reformen der Alterssicherung 

Am 1. Januar 1948 trat nach einem Volksentscheid das Gesetz zur Schaffung einer Alters- und 
Hinterlassenenversicherung (AHV) in Kraft. Von Kriegsende bis in die siebziger Jahre bot die wirt-
schaftliche Entwicklung den finanziellen Spielraum für einen zügigen Ausbau der Sozialversiche-
rung, so dass durch verschiedene Gesetzesänderungen die Leistungen der AHV verbessert wur-
den. Angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Entwicklung und dem Rückgang der Geburtenra-
te hatte die 9. AHV-Revision in den siebziger Jahren erstmals das Ziel der Konsolidierung unter 
anderem durch eine Anhebung der Altersgrenze und Änderungen im Beitragsbereich (vgl. Becker 
2003, 256).  

Am 1. Januar 1997 ist die 10. AHV-Revision in Kraft getreten, deren Ziele die Gleichstellung von 
Männern und Frauen, Verbesserungen im Leistungsbereich und eine Sicherstellung der Finanzie-
rung waren. 1993 trat bereits eine neue Rentenformel zugunsten mittlerer Einkommen in Kraft. 
1997 wurde ein Splittingsystem für Ehepartner, Gutschriften für Betreuung und Erziehung sowie 
eine stufenweise Erhöhung des Rentenalters für Frauen eingeführt. Eine 11. AHV-Revision befin-
det sich zur Zeit im Gesetzgebungsverfahren. Ziel ist es, die AHV um rund 340 Millionen Franken 
zu entlasten. Dies soll unter anderen durch eine Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 65 reali-
siert werden. 

1985 wurde die Berufliche Vorsorge (BV), die bis dahin rund 80% der Beschäftigten erfasste, obli-
gatorisch und verpflichtete Unternehmen zu einer Mindestversorgung bei Alter, Tod und Invalidität. 
Das Freizügigkeitsgesetz aus dem Jahr 1995 ermöglicht Arbeitnehmern den Arbeitsplatzwechsel 
ohne dass die erworbenen Ansprüche verfallen.  

Das Alterssicherungssystem beruht auf einem Drei-Säulen-Modell aus eidgenössischer Versiche-
rung, der beruflichen Vorsorge und der Selbstvorsorge. Die Sicherungsziele der einzelnen Säulen 
werden verfassungsrechtlich definiert.  

Die erste Säule besteht aus einer umlagefinanzierten staatlichen Versicherung, die im Alters- und 
Todesfall die Grundbedürfnisse der betroffenen Personen in angemessenem Masse decken soll. 
Die berufliche Vorsorge als zweite Säule soll die Fortsetzung des bisherigen Lebensstandards der 
Versicherten angemessen sichern. Bei der dritten Säule steht die individuelle Vorsorge im Vorder-
grund, die über steuerliche Maßnahmen gefördert wird. 

 

Von der staatlichen Rentenversicherung werden alle Personen erfasst, die in der Schweiz ihren 
Wohnsitz haben und dort erwerbstätig sind. Zur obligatorischen zweiten Säule, der beruflichen 
Vorsorge, sind alle abhängig Beschäftigten zwischen 18 Jahren und dem gesetzlichen Rentenalter 
pflichtversichert, deren Bruttojahreslohn über einer Einkommensgrenze, der doppelten Minimalren-
te liegt. Die Minimalrente beträgt in 2009 1.140 Franken (vgl. Bundesamt für Sozialversicherung 
2009c, 22).  

 

 

Öffentliche Alterssicherung: Finanzierung 

Es handelt sich bei der ersten Säule um ein umlagefinanziertes System. Dieses Prinzip wird durch 
eine zusätzliche Einrichtung ergänzt: Artikel 107 des AHVG 1 sieht einen Ausgleichsfonds vor, 
dessen Funktion unter anderem darin besteht, Schwankungen der jährlichen Ausgaben aufzufan-
gen und vorübergehende Ausgabenüberschüsse zu decken. Die Leistungen werden durch die Bei-
träge der Versicherten und der Arbeitgeber, den Beitrag des Bundes sowie die Zinsen aus dem 
Ausgleichsfonds und einer Spielbanken-Steuer (seit 2000) finanziert (vgl. Bundesamt für Sozial-
versicherung 2009b, 5). Am 1. Januar 1999 wurde die Mehrwertsteuer zu Gunsten der AHV um ei-
nen Prozentpunkt erhöht, um die finanziellen Folgen der demografischen Situation zu bewältigen. 
Der Ertrag aus der Erhöhung dieser Steuern ist für die AHV bestimmt, der Bund zieht jedoch 17% 
davon für die Finanzierung seines Anteils an den Ausgaben der AHV ab (vgl. Bundesamt für Sozi-
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alversicherung 2009a, 2). Im Januar 2008 trat die Neugestaltung des Finanzausgleichs und der 
Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen in Kraft. D.h. unter anderem, dass die Kantone sich 
nicht mehr an der Finanzierung der AHV beteiligen und die Beteiligung des Bundes auf 19,55% 
der jährlichen Ausgaben angestiegen ist (Art. 103 AHVG). 

In 2008 wurden Renten in Höhe von 33 Milliarden Franken ausgezahlt. Die Wirtschaftskrise macht 
sich bei den Beitragseinnahmen nur verzögert bemerkbar. So haben im Rechnungsjahr 2008 die 
Beiträge um 4,7% auf 26,459 Mio. Franken zugenommen (vgl. Bundesamt für Sozialversicherung 
2009c, 25). Sie haben damit 84% der gesamten Einnahmen eingebracht (31,6 Mrd. Franken). Die 
öffentliche Hand als zweite bedeutende Finanzierungsquelle hat 6,6 Milliarden Franken überwie-
sen, ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr um 21,6%. Das Mehrwertsteuerprozent zu Gunsten der 
AHV hat 2008 einen Betrag von 2,4 Milliarden Franken erbracht (vgl. Bundesamt für Sozialversi-
cherung 2009a, 4). Die AHV hat ihre Jahresrechnung 2008 mit einem Defizit von 2,3 Milliarden 
Franken abgeschlossen. Das negative Betriebsergebnis ist auf die Turbulenzen an den Finanz-
märkten zurückzuführen, welche insbesondere infolge des veränderten Kapitalwertes zu einem 
Gesamtverlust bei den Anlagen von 4,7 Milliarden Franken führten (vgl. Bundesamt für Sozialver-
sicherung 2009c, 22). Damit belief sich der AHV- Ausgleichsfonds per Ende Jahr auf 38,4 Milliar-
den Franken oder 113,2% der jährlichen Ausgaben. Im Gesamtbetrag des AHV-Ausgleichsfonds 
inbegriffen ist ein Verlustvortrag aus der Invalidenversicherung im Umfang von 12,8 Milliarden 
Franken (vgl. Bundesamt für Sozialversicherung 2009a, 1). Der Altersquotient betrug im Jahr 2008 
28,1% und wird im Jahr 2028 auf 42,1% ansteigen (vgl. Bundesamt für Sozialversicherung 2009c, 
22).107 

Ein Bericht des Bundesamts für Sozialversicherung über die Zukunft der Sozialwerke prognosti-
ziert ab 2013 ein erstes negatives Umlageergebnis. Unter Berücksichtigung der Zinseinnahmen ist 
daher der Zeitpunkt, in welchem eine Revision zur nachhaltigen Sicherung der AHV-Finanzen in 
Kraft treten muss, im Jahr 2015 erreicht (vgl. Bundesamt für Sozialversicherung 2008b, 3). Der 
Fondsstand unterschreitet die Marke von 70% der Ausgaben bereits im Jahr 2017 statt 2020. Der 
Netto-Fondsstand (abzüglich IV-Verlustvortrag von 14,5 Mrd.) beträgt 2009 nur noch 70% und im 
Jahr 2019 weniger als 20% der Ausgaben (vgl. Bundesamt für Sozialversicherung 2008b, 3). 

Die organisatorische Abwicklung erfolgt über sogenannte Ausgleichskassen, öffentlich-rechtlichen 
Institutionen, denen die Festsetzung von Beiträgen, das Führen individueller Versichertenkonten, 
die Berechnung und Auszahlung von Renten obliegt. Die Zentrale Ausgleichsstelle (ZAS) in Genf 
ist organisatorisch Teil der Bundesverwaltung und ist zuständig für das Führen der Zentralregister, 
die Buchhaltung des Ausgleichsfonds und die Abrechnung mit den Ausgleichskassen. ZAS ver-
bucht die Beiträge aller Ausgleichskassen und stellt diesen die Mittel zur Auszahlung der Renten 
zur Verfügung. 

 

Beiträge zur AHV leisten Arbeitgeber und Arbeitnehmer paritätisch und belaufen sich auf insge-
samt 10,1% des Erwerbseinkommens. Die untere Einkommensgrenze, ab der Beiträge entrichtet 
werden müssen, liegt bei 9.200 Franken. Es existiert keine obere Beitragsbemessungsgrenze. 

 

Die Ausgaben der Altersversicherung beliefen sich im Jahr 2008 auf 33,9 Milliarden Franken 
(Bundesamt für Sozialversicherung 2009a). Verwaltungs- und Durchführungskosten der AHV 
beliefen sich 2008 auf rund 130 Millionen Franken (vgl. Bundesamt für Sozialversicherung 2009c, 
24). 

 

Die 10. AHV-Revision hat Gutschriften eingeführt. Diese nicht beitragspflichtigen Gutschriften flie-
ßen in die Rentenberechnung ein und werden für die aufgewendete Zeit zur Kindererziehung, die 
Betreuung von pflegebedürftigen Personen und unter bestimmten Bedingungen als Übergangs-
gutschriften an Personen, welche vor 1953 geboren sind, gewährt (vgl. Bundesamt für Sozialversi-
cherung 2009a, 20).  

                                            
107 Bei einem Altersquotient von 28,1% entfallen ca. 28 Rentner auf 100 Personen der aktiven Bevölkerung. 
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Anspruch auf Erziehungsgutschriften hat ein Versicherter dann, wenn er die elterliche Gewalt über 
ein oder mehrere Kinder unter 16 Jahren hat. Bei Ehepaaren werden die Erziehungsgutschriften 
im Allgemeinen unter den Ehegatten aufgeteilt. Die jährlichen Erziehungsgutschriften werden ab 
dem Jahr nach der Geburt des ersten Kindes bis zum Jahr, in dem das jüngste Kind 16 Jahre alt 
ist, gezählt. Um den Durchschnitt der Erziehungsgutschriften zu erhalten, wird die Summe der 
jährlichen Gutschriften multipliziert mit dem Dreifachen des Betrags der minimalen jährlichen Al-
tersrente und dividiert durch die Beitragsdauer.  

Anspruch auf Betreuungsgutschriften hat ein Versicherter dann, wenn er während der Zeit von 
seinem 21. Altersjahr bis zum ordentlichen Rentenalter einen oder mehrere Verwandte betreut, mit 
denen er im gleichen Haushalt lebt, sofern im selben Zeitraum nicht bereits Erziehungsgutschriften 
angerechnet werden. Der Durchschnitt der Betreuungsgutschriften wird auf die gleiche Weise wie 
derjenige der Erziehungsgutschriften berechnet (vgl. Bundesamt für Sozialversicherung 2009a, 
34). 

 

 

Öffentliche Alterssicherung: Leistungen und Risiken 

Das Renteneintrittsalter des gesetzlichen Systems und der beruflichen Vorsorge ist 65 Jahre für 
Männer und 64 für Frauen. Personen, die die Voraussetzungen für den Anspruch auf eine Alters-
rente erfüllen, können ein oder zwei Jahre früher in den Ruhestand gehen. Die Rentenkürzung be-
trägt pro vorbezogenes Jahr 6,8%. Bis ins Jahr 2009 beträgt der Kürzungssatz für Frauen 3,4% 
pro Vorbezugsjahr. Der Anfang des Rentenbezuges kann ebenso mindestens ein Jahr und höchs-
tens fünf Jahre aufgeschoben werden. Der Rentenaufschub führt zu einem Rentenzuschlag zwi-
schen 5,2 und 31,5% (Bundesamt für Sozialversicherung 2009b, 19). Eine Initiative für ein flexibles 
Renteneintrittsalter ab 62 ohne Abschläge wurde im Volksentscheid im November 2008 abgelehnt 
(vgl. Bundesanstalt für Sozialversicherung 2009c, 28). 

 

Anspruch auf eine Rente hat eine Person, wenn sie während mindestens einem Kalenderjahr 
AHV-Beiträge geleistet hat oder Erziehungs- oder Betreuungsgutschriften geltend machen kann. 
Es wird unterschieden zwischen Vollrenten und Teilrenten. Vollrenten werden bei einer vollständi-
gen Beitragsdauer in der Altersversicherung von 44 Jahren für Männer und 43 Jahren für Frauen 
ausgerichtet. Bei einer kürzeren Beitragsdauer wird eine Teilrente bezahlt (vgl. Bundesanstalt für 
Sozialversicherung 2009b, 19). 

Leistungen aus der ersten Säule sind sowohl nach unten durch einen Minimalbetrag als auch nach 
oben durch einen Maximalbetrag begrenzt. Seit 1. Januar 2009 liegt der Minimalbetrag bei 1.140 
Franken, der Maximalbetrag bei 2.280 Franken (vgl. Bundesamt für Sozialversicherung 2008a, 3). 
Für Ehepaare ist der Höchstbetrag 3.420 Franken begrenzt. Reichen die Versicherungsleistungen 
im Einzelfall nicht aus, gewähren die Kantone am Bedarf orientierte Ergänzungsleistungen. So soll 
eine Mindestsicherung garantiert werden.108 

Die Formel zur Rentenberechnung berücksichtigt das maßgebende durchschnittliche Jahresein-
kommen und die Beitragsdauer. Das durchschnittliche Jahreseinkommen ergibt sich aus den Ein-
kommensbeträgen, die der Beitragspflicht unterstellt waren. Diese Einkommen werden addiert und 
über den sogenannten Aufwertungsfaktor auf die Höhe der Einkommen des ersten Jahres des 
Rentenanspruchs gehoben (Bundesamt für Sozialversicherungen 2009a, 33). Wenn das durch-
schnittliche Jahreseinkommen geringer ist als 38.700 Franken, beträgt die Rentenleistung 9.546 
Franken plus 26% des durchschnittlichen Jahreseinkommens pro Jahr. Liegt das durchschnittliche 
Jahreseinkommen über diesem Wert, besteht ein Anspruch auf eine jährliche Rentenleistung in 
Höhe von 13.416 Franken plus 16% des durchschnittlichen Jahreseinkommens (vgl. OECD 2009g, 
1).  

                                            
108 Siehe unten, Elemente des sozialen Ausgleichs. 
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Einkommen, die Ehegatten während der Kalenderjahre der gemeinsamen Ehe erzielt haben, wer-
den geteilt und je zur Hälfte den beiden Ehegatten angerechnet (Splitting). Diese Einkommenstei-
lung wird vorgenommen:  

 wenn beide Ehegatten rentenberechtigt sind; 

 wenn eine verwitwete Person Anspruch auf eine Altersrente hat; 

 bei Auflösung der Ehe durch Scheidung (vgl. Bundesamt für Sozialversicherung 2009b, 
18). 

 

An Familienangehörige von Rentnern werden Zusatzrenten gezahlt. Es gibt Zusatzrenten für Ehe-
partner wie auch Zusatzrenten für Kinder. Personen mit Kindern und mit Anspruch auf eine Alters-
rente haben das Recht auf den Bezug von Kinderrenten. Die Kinderrente wird bis zur Vollendung 
des 18. Lebensjahres des Kindes bzw. für Kinder in Ausbildung bis zum Abschluss der Ausbil-
dung, längstens jedoch bis zum vollendeten 25. Lebensjahr gezahlt. Die 10. AHV-Revision hat den 
Anspruch auf eine Zusatzrente für Ehefrauen schrittweise aufgehoben: Es haben nur noch Frauen 
mit Jahrgang 1941 oder älter darauf Anspruch (vgl. Bundesamt für Sozialversicherung 2009a, 9).  

 

Die durchschnittliche monatliche Altersrente für Rentner, die alleine eine Rente erhielten, belief 
sich in 2008 für Frauen auf 1.971 Franken und für die Männer auf 1.980 Franken. Für Ehepaare, 
bei denen beide Partner rentenberechtigt waren, betrug der Gesamtbetrag im Schnitt 3.280 Fran-
ken, wobei diese Renten in 86% der Fälle plafondiert109 waren. In der Gruppe der Personen, die 
alleine eine Rente bezogen erhielt knapp ein Drittel der Männer und genau ein Drittel der Frauen 
mit 2.280 Franken pro Monat die Maximalrente. Bei den Ehepaaren erhielten 63% den Maximalbe-
trag von 3.420 Franken (vgl. Bundesamt für Sozialversicherung 2009a, 1). 

Gemäß der „Einkommens- und Verbrauchserhebung (EVE)“ des Bundesamtes für Statistik (BFS) 
2003-2005 stammte das Einkommen in Haushalten mit einer Referenzperson von 65 Jahren oder 
mehr im Durchschnitt zu 43% aus AHV- und IV-Renten. 

 

Alle Personen, die obligatorisch oder freiwillig in der AHV versichert sind, sind auch in der Invali-
denversicherung (IV) versichert. Die Leistungen der IV sollen die Invalidität mit geeigneten, einfa-
chen und zweckmäßigen Eingliederungsmaßnahmen verhindern, vermindern oder beheben, die 
verbleibenden ökonomischen Folgen der Invalidität im Rahmen einer angemessenen Deckung des 
Existenzbedarfs ausgleichen und zu einer eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Lebens-
führung der betroffenen Versicherten beitragen. Invalidität ist dabei die voraussichtlich bleibende 
oder längere Zeit dauernde ganze oder teilweise Erwerbsunfähigkeit. Leistungen umfassen nicht 
nur Rentenleistungen sondern ebenfalls medizinische Maßnahmen, Integrationsmaßnahmen und 
Maßnahmen beruflicher Art (Berufsberatung, Umschulung, Ausbildung, etc.) (vgl. Bundesamt für 
Sozialversicherung 2009b, 25 ff). 

Die Hinterlassenenrente gewährt Witwen-, Witwer- und Waisenrenten beim Tod des Ehepart-
ners/Ehepartnerin oder eines Elternteils. Anspruch auf eine Witwenrente haben Frauen, die beim 
Tod ihres Ehepartners ein oder mehrere Kinder haben. Frauen ohne Kinder wird eine Rente ge-
währt, wenn sie zum Zeitpunkt der Verwitwung mindestens 45 Jahre alt sind und mindestens 5 
Jahre verheiratet waren. Geschiedene Frauen haben unter gewissen Umständen ebenfalls An-
spruch auf eine Witwenrente. Der Anspruch beginnt mit dem Tod des (geschiedenen) Ehegatten 
und erlischt bei einer Wiederverheiratung oder mit dem Anspruch auf eine Altersrente oder Invali-
denrente, die höher ist als die Witwenrente (vgl. Bundesamt für Sozialversicherung 2009a, 9). Das 
Recht auf eine Witwerrente ist eingeschränkter als eine Witwenrente und wird nur an Witwer mit 
Kindern unter 18 Jahren ausgezahlt. 

                                            
109 Nachdem die Ehepaarrenten abgeschafft worden sind, erhalten verheiratete Personen zwar individuelle Leistungen, 

der Gesamtbetrag beider Renten eines Ehepaares darf jedoch nicht über 150% des maximalen Rentenbetrags lie-
gen. Wird dieser Höchstbetrag (Plafond) überschritten, werden beide Renten anteilsmäßig gekürzt. 
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Eine Hilflosenentschädigung wird Personen gewährt, die wegen der Beeinträchtigung der Ge-
sundheit für alltägliche Lebensverrichtungen dauernd der Hilfe Dritter oder der persönlichen Über-
wachung bedürfen. Die Höhe richtet sich nach dem Grad der Hilflosigkeit und beträgt in schweren 
Fällen 912 Franken monatlich, in mittleren Fällen 570 Franken monatlich (vgl. Bundesamt für So-
zialversicherung 2009b, 20).  

 

Rentenzahlungen sind zu 50% preis- und zu 50% lohnindexiert (vgl. OECD 2009h). In der Regel 
erfolgt eine Neufestsetzung des Rentenindexes alle zwei Jahre, es sei denn der Verbraucherpreis-
index steigt innerhalb eines Jahres um mehr als 4%. 

 

Die Beiträge von Versicherten und Arbeitgebern sowohl zur ersten (AHV) als auch zur zweiten 
Säule (BV) können vom steuerpflichtigen Einkommen abgezogen werden (vgl. Becker 2003, 286). 
Einkünfte aus AHV und IV und BV werden zur Ermittlung der Steuerlast herangezogen. Ergän-
zungsleistungen sind steuerfrei. 

 

Rentner, deren Renten zusammen mit weiteren Einkünften nicht ausreichen, die minimalen Le-
benskosten zu decken, sind zum Bezug von Ergänzungsleistungen (EL) berechtigt. Anspruch und 
Höhe der EL werden individuell ermittelt und ergeben sich aus Ausgaben minus Einnahmen. Sind 
die anerkannten Ausgaben höher als die anrechenbaren Einnahmen, besteht ein rechtlicher An-
spruch auf EL. Ende 2008 wurde an rund 12% der Altersrentner und -rentnerinnen eine EL gezahlt 
in der Höhe von durchschnittlich 1.433 Franken im Monat (vgl. Bundesanstalt für Sozialversiche-
rung 2009a, 29). Im Jahr 2008 beliefen sich die Kosten des Bundes für EL auf 1,1 Milliarden Fran-
ken, eine Erhöhung gegenüber 2007 um 63,7% (vgl. Bundesanstalt für Sozialversicherung 2009c, 
25). 

Neben den verschiedenen Zweigen der Sozialversicherung wie zum Beispiel die Kranken-, Unfall- 
und Arbeitslosenversicherung, bildet die kantonale Sozialhilfe ein soziales Sicherungsnetz, das 
Bedürftigen Leistungen gewährt, die sich am Existenzbedarf und den jeweiligen Verhältnissen des 
Einzelfalls orientieren. Zudem existieren kantonal geregelte Familienzulagen, die ausschließlich 
aus Arbeitgeberbeiträgen finanziert werden (vgl. Becker 2003, 257). 

 

 

Öffentliche Alterssicherung: Versorgungsniveau 

Die Nettoersatzquote aus der ersten Säule und aus der verpflichtenden zweiten Säule der berufli-
chen Vorsorge beläuft sich für einen Durchschnittsverdiener auf 64,5% seines vorherigen Netto-
einkommens (vgl. OECD 2009h). 

 

 

Private Alterssicherung: Arten und Ausgestaltung 

Die Verfassung hat zudem dem Bund vorgegeben, in Zusammenarbeit mit den Kantonen die priva-
te Vorsorge durch steuerliche Maßnahmen zu fördern (Gebundene Selbstvorsorge). Die dritte Säu-
le soll den Leistungsumfang der ersten und zweiten Säule ergänzen, so dass der darüber hinaus-
gehende Vorsorgebedarf gedeckt ist. Die Finanzierung obliegt den Versicherten. Beiträge werden 
auf ein gesperrtes Konto bei einer Bankstiftung oder auf eine gesperrte Versicherungspolice ein-
gezahlt. Dieser Betrag kann vom steuerbaren Einkommen bis zu den Grenzbeträgen (Arbeitneh-
mer: 6.566 Franken, Selbständigerwerbende: 32.832 Franken) abgezogen werden. Diese Beträge 
werden bis zum Eintritt des Versicherungsfalles gesperrt. Die nach Erreichen des ordentlichen 
Rentenalters weiterhin erwerbstätigen Vorsorgenehmer können während weiteren 5 Jahren Bei-
tragszahlungen für die gebundene Selbstvorsorge entrichten. Anspruchsberechtigt sind der Vor-
sorgenehmer und bei dessen Tod die direkten Erben sowie, wenn keine Erben vorhanden sind, die 
vom Versicherten bezeichneten Personen. Leistungen können frühestens 5 Jahre bevor der Vor-
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sorgenehmer das Rentenalter der AHV erreicht, ausgezahlt werden. Wenn der Vorsorgenehmer 
nach Erreichen des ordentlichen Rentenalters weiterhin erwerbstätig ist, kann der Bezug bis 
höchstens fünf Jahre aufgeschoben werden. Vorzeitige Auszahlungen z.B. für den Erwerb von 
Wohneigentum oder im Falle einer Invalidität sind möglich. 

 

Beiträge zur dritten Säule können vom steuerbaren Einkommen bis zu festgelegten Höchstgren-
zen (Arbeitnehmer: 6.566 Franken, Selbständigerwerbende: 32.832 Franken) abgezogen werden. 

 

Exemplarisch für finanzielle Bildungsmaßnahmen in der Schweiz sei an dieser Stelle die Budget-
beratung Schweiz angesprochen. Sie fördert mit ihren Dienstleistungen Menschen aus allen sozia-
len Schichten im Umgang mit finanziellen Mitteln und leitet sie zu bewusstem Verhalten in finan-
ziellen Belangen an. Budgetberatung Schweiz ist eine Dachorganisation von rund 35 Budgetbera-
tungsstellen, die vorwiegend im deutschschweizerischen Sprachraum tätig sind. Trägerschaften 
der Budgetberatungsstellen sind Frauenorganisationen, kirchliche, staatliche und private Non-
Profit-Institutionen. Budgetberatung Schweiz finanziert sich mit Mitgliederbeiträgen, Einnahmen 
aus Veranstaltungen, Publikationen, Beiträgen von Sponsoren und weiteren Zuwendungen. Auf 
der Homepage www.budgetberatung.ch werden aktualisierte Informationen und Budgetrechner zur 
Verfügung gestellt.  

 

 

Zusammenfassung und Bewertung 

Bei der ersten Säule handelt es sich um ein System, dass eine begrenzte Rentenhöhe bei unbe-
grenzter Beitragspflicht vorsieht. Es handelt sich um ein umlagefinanziertes System, bei dem Um-
verteilungsaspekte im Vordergrund stehen. Beiträge aus Einkommen jenseits der oberen Grenze 
dienen ausschließlich der Finanzierung niedriger Renten, sind also für die Beitragszahlenden nicht 
rentenbildend. Eine Umverteilung findet ebenfalls auf Ehepaarebene statt durch ein 
Ehegattensplitting. Aufgrund demographischer Entwicklungen besteht hinsichtlich der finanziellen 
Situation für die erste Säule weiterer Reformbedarf. Finanzkrise und Konjunktureinbruch haben zur 
Folge, dass für die AHV früher als angenommen eine Revision für die nachhaltige Sicherung der 
Finanzierung notwendig wird, die im Jahr 2015 ihre Wirkung entfalten muss. 

Die obligatorische berufliche Vorsorge, die auf einer kapitalgedeckten Finanzierung beruht sieht 
eine Mindestleistung und einen verpflichtenden Arbeitgeberanteil von mindestens 50% der Beiträ-
ge vor. Zudem existieren institutionelle Regeln zur Vermögensanlage. Sie ist somit geeignet die 
Vorsorge der ersten Säule zu ergänzen.  
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D.2 Ländervergleich mit Blick auf Deutschland 
 

Ein Vergleich der vier Länder ist aufgrund der unterschiedlich ausgestalteten Rentensysteme und 
der nicht vollständigen Datenlage nur schwer möglich und soll an dieser Stelle nur hinsichtlich 
maßgeblicher Eckpunkte erfolgen. Interessant sind in diesem Zusammenhang die von den Län-
dern gewählten unterschiedlichen Reformen, die im Hinblick auf eine nachhaltige Finanzierung un-
ternommen werden, da ja auftragsgemäß ein Blick auf die Finanzierbarkeit gerichtet werden soll.  

Charakterisiert nach den Kriterien Finanzierung (Umlage- und Kapitaldeckungsverfahren), Teil-
nahmemechanismen (obligatorisch, opt out, freiwillig), Rentenalter und Leistung ergibt sich folgen-
der Überblick über die erste Säule der Länder (vgl. Tabelle D.2.1). 

 

Das schwedische System zeichnet sich durch eine konsequente Ausrichtung am Ziel der finanziel-
len Stabilität aus. Der Balancing-Mechanismus weist Ähnlichkeit zum Nachhaltigkeitsfaktor in 
Deutschland auf. Allerdings ist zu beachten, dass das schwedische System weniger stark vom po-
litischen Tagesgeschehen beeinflussbar ist als das deutsche System. Die Beibehaltung der Umla-
gefinanzierung bei gleichzeitiger Anwendung virtueller individueller Konten ist in dieser Form ein 
Novum. Rentenansprüche sind beitragsorientiert, die Höhe der individuellen Rente wird sowohl 
durch die wirtschaftliche und demographische Entwicklung als auch durch das individuelle Ren-
tenalter bestimmt. Die Ausgestaltung der ergänzenden Prämienrente als verpflichtendes kapital-
gedecktes System wird von Experten durchaus auch kritisiert: Kapitalmarktkrisen können die Leis-
tungen dieses Systems schmälern, das keine garantierte Mindestleistung vorsieht. Ebenso er-
scheint die Anzahl der zur Wahl stehenden Fonds zu groß und überfordert wohl die Verbraucher. 
Bei dem Fonds, in den bei unterlassener Wahl des Verbrauchers investiert wird, handelt es sich 
um einen Fonds der einen Großteil in Aktien investiert (default), so dass durchaus im Falle von 
Bear-Phasen nicht nur keine positive Verzinsung zu verzeichnen ist, sondern einbezahlte Renten-
beiträge nicht garantiert sind und Wertverluste entstehen (zumindest Buchverluste). 

 

In Großbritannien garantiert das staatliche Rentensystem lediglich eine Grundabsicherung im Al-
ter. Neben dem bedarfsorientierten steuerfinanzierten Pension Credit existieren zwei staatliche 
umlagefinanzierte Rentenbausteine, die sich in ihrer Ausgestaltung und ihrem Zweck nicht stark 
unterscheiden. Die Möglichkeit der Befreiung aus der S2P zugunsten einer geeigneten privaten 
oder betrieblichen Altersvorsorge trägt zur Komplexität des Rentensystems bei. In Großbritannien 
ergibt sich ähnlich wie in der Schweiz Handlungsbedarf, um die langfristige finanzielle Stabilität der 
ersten Säule zu sichern. In den USA ist  ein solcher Handlungsbedarf aufgrund der umfangreichen 
Treuhandfonds bislang weniger stark zu verzeichnen.  

 

Die private Altersvorsorge in den betrachteten Ländern beruht auf dem Kapitaldeckungsverfah-
ren. Allerdings unterscheiden sich die Ausgestaltung hinsichtlich der Teilnahmemodalitäten, der 
Beitragsleistenden, der staatlichen Förderung und dem Verbreitungsgrad (vgl. Tabelle D.2.2).  
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Land Finanzierung Teilnahme Rentenalter Leistung 

Schweden 
Einkommensrente Umlage mit vir-

tuellen Konten; 
Pufferfonds mit 
Balancing-Me-
chanismus 

Verpflichtend Flexibel ab 
dem 61. Le-
bensjahr 

Beitragsprimat, Annuisierung des fik-
tiven Kapitals; Leistungshöhe wird an 
wirtschaftliche, demographische Be-
dingungen und Rentenalter ange-
passt 

Pämienrente Kapitaldeckung Verpflichtend Flexibel ab 
dem 61. Le-
bensjahr 

Rentenhöhe abhängig von Entwick-
lung der Anlage; keine garantierte 
Mindestrente 

Garantierente Steuerfinanziert Im Bedarfsfall Ab dem 65. 
Lebensjahr 

Bedarfsorientiert und abhängig von 
Höhe der Einkommensrente; höchs-
tens 7.278 SEK pro Monat 

USA 
OSDI (Old-Age, 
Survicors and Dis-
ability Insurance) 

Umlage mit 
Treuhandfonds 

Verpflichtend Anhebung von 
65 auf 67 

Nach Beitragszeit und -höhe mit Um-
verteilungsaspekten zugunsten Be-
zieher niedriger Einkommen; durch-
schnittliche monatliche Altersrente: $ 
1.153 

Supplemental Se-
curity Income 

Steuerfinanziert Im Bedarfsfall Analog zum 
Rentenein-
trittsalter 

Bedarfsorientiert und abhängig von 
Höhe der Rente, Einkommen und 
Vermögen. Höchstens $ 674 pro Mo-
nat (Bundessatz) 

Großbritannien 
Basic State  
Pension 

Umlage aus So-
zialversiche-
rungsbeiträgen 
(einkommens-
abhängig) 

Verpflichtend Derzeit: 60 
(Frauen), 65 
(Männer); 
schrittweise 
Erhöhung auf 
68 

Grundsicherung. Leistungshöhe ab-
hängig von Beitragsjahren  

State Second  
Pension 

Umlage aus So-
zialversiche-
rungsbeiträgen 
(einkommens-
abhängig) 

Verpflichtend 
mit Befrei-
ungs-
möglichkeit für 
private oder 
betriebliche 
Vorsorge 

Derzeit: 60 
(Frauen), 65 
(Männer); 
schrittweise 
Erhöhung auf 
68 

Zunehmend einkommensunabhängi-
ger Zusatzbaustein; im November 
2008 durchschnittlich gezahlte staat-
liche Rente £ 96,45 Pro Woche (BSP 
plus S2P) 

Pension Credit Steuerfinanziert Im Bedarfsfall Bisher ab 
60/65. Erhö-
hung analog 
zum Renten-
eintrittsalter 

Bedarfsorientiert und abhängig von 
Höhe des Renteneinkommens; 
höchstens £ 150 pro Woche 

Schweiz 
Alters- und Hin-
terlassenenversi-
cherung (AHV) 

Umlage mit Aus-
gleichsfonds 

Verpflichtend 65 für Männer, 
64 für Frauen 

Abhängig von Beitragsdauer und –
höhe; begrenzt durch Minimal- und 
Maximalbetrag; durchschnittliche mo-
natliche Altersrente in 2008: 1980 
Franken 

Ergänzungslei-
stungen 

Steuerfinanziert Im Bedarfsfall  Bedarfsorientiert nach individueller 
Prüfung der Einnahmen und Ausga-
ben 

 

Tabelle D.2.1: Erste Säule der Alterssicherung: Ländervergleich Schweden, USA, Großbritan-
nien, Schweiz (Quelle: eigene Darstellung)  
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Land Teilnahme Beitragsleistender Förderung Verbreitungsgrad 

Schweden 
Private Altersvor-
sorge 

Freiwillig Individuum Beiträge können 
steuerlich geltend 
gemacht werden 

1,5 Millionen Konten  

USA 
Private Altersvor-
sorge 

Freiwillig Individuum; Beitrags-
primat. (z.B. IRA) 

Es werden Steuer-
vorteile gewährt 

 

Großbritannien 
Private Vorsorge 
(Private Pension 
Plans) 

Freiwillig Individuum; Beitrags-
primat 

Für Beiträge kön-
nen Steuererleich-
terungen geltend 
gemacht werden 

Rund 19% der Bevöl-
kerung 

Stakeholder Pen-
sions 

Freiwillig Inidividuum; Bei-
tragsprimat 

Für Beiträge kön-
nen Steuererleich-
terungen geltend 
gemacht werden 

Gering 

Schweiz 
Gebundene 
Selbstvorsorge 

Freiwillig Individuum Für Beiträge kön-
nen Steuererleich-
terungen geltend 
gemacht werden 

 

 

Tabelle D.2.2: Private Alterssicherung: Ländervergleich Schweden, USA, Großbritannien, 
Schweiz (Quelle: eigene Darstellung)  

 

Die Ausgestaltung der privaten Altersvorsorge unterscheidet sich wenig voneinander. In allen vier 
Ländern wird über Steuererleichterungen freiwillige Vorsorge gefördert. Ein Zulagensystem ähnlich 
der „Riester“-Rente in Deutschland ist nicht zu finden. 

 

Um das Bewusstsein in der Bevölkerung für die private und betriebliche Vorsorge zu erhöhen, sind 
Informations- und Bildungskampagnen sinnvoll. Im Vergleich zu Deutschland werden in anderen 
Ländern wie zum Beispiel Großbritannien umfassende Anstrengungen unternommen, um Perso-
nen in ihren alltäglichen Lebensumständen zu erreichen und sie für eine eigenverantwortliche Vor-
sorge zu sensibilisieren. 
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E „Versicherungsfremde“ Leistungen in der gesetzlichen Rentenver-
sicherung  

E.1 Darstellung und Erläuterung „versicherungsfremder“ Leistungen 
 

Weder in der Wissenschaft noch in der Praxis existiert konsensual für jeden Zweig der Sozialversi-
cherung ein eindeutig abgrenzbarer Katalog, mit dem „versicherungsfremde“ Leistungen identifi-
ziert werden können. Ursächlich für diese Abgrenzungsschwierigkeiten sind unter anderem der 
erweiterte Sicherungsauftrag der Sozialversicherung (sozialer Ausgleich) und die allgemeinen 
Formulierungen der Aufgaben der einzelnen Sozialversicherungszweige (vgl. Deutscher Bundes-
tag 2003, Meinhardt/Zwiener 2005). So sind alle Leistungen, die die Rentenversicherung zu 
erbringen hat, im sechsten Buch Sozialgesetzbuch aufgeführt. In großem Umfang gehören hierzu 
auch vom Gesetzgeber festgelegte, sozialpolitisch motivierte Leistungen, die auf keiner individuel-
len Beitragszahlung des Rentners beruhen. Diese Rentenbestandteile, denen keine bzw. eine „zu 
niedrige“ Beitragsentrichtung zugrunde liegt, werden oft als „versicherungsfremde“ Leistungen be-
zeichnet. Der Begriff soll verdeutlichen, dass hier das Versicherungsprinzip als enger Zusammen-
hang zwischen Beitrag und Leistung durchbrochen wird (vgl. DRV 2006). Während bei einer Viel-
zahl von Leistungen dennoch weitgehend Einigkeit über die Zuordnung als „versicherungsfremd“ 
besteht, ist die Zuordnung bei anderen strittig. In der Rentenversicherung sieht die Literatur nun 
überwiegend folgende ausgewählte Leistungen als „versicherungsfremd“ an (vgl. Deutscher Bun-
destag 2003, Meinhardt/Zwiener 2005, DRV 2006, Sachverständigenrat 2005, S. 507 ff., Schmähl 
2006):110 

 Anrechnungszeiten, 

 Kriegsfolgelasten, 

 Familienleistungen, 

 Höherbewertung von Beitragszeiten, 

 abschlagsfreie Altersrenten vor Vollendung des 65. Lebensjahres, 

 arbeitsmarktbedingte Leistungen, 

 Hinterbliebenenrenten, 

 West-Ost-Transfer innerhalb der gesetzlichen Rentenversicherung. 

 

Anrechnungszeiten sind Zeiten, in denen der Versicherte aus primär persönlichen schutzwürdi-
gen Gründen keine Beiträge entrichtet hat, die aber trotzdem für die Wartezeit für die Rente für 
langjährig Versicherte (35 Jahre) und für die Rentenberechnung berücksichtigt werden. Grundsätz-
lich muss für die Geltung als Anrechnungszeit, sofern diese nicht zwischen dem vollendeten 17. 
und dem vollendeten 25. Lebensjahr liegt, eine versicherungspflichtige Beschäftigung unterbro-
chen worden sein. Zu den wichtigsten Anrechnungszeiten zählen (vgl. DRV 2009e): 

 Arbeitslosigkeit: Vor 1978 sind mangels Beitragszahlung alle Arbeitslosigkeitszeiten als 
Anrechungszeiten anerkannt. Vom 01.07.1978 bis zum 31.12.1982 sind Zeiten der Ar-
beitslosigkeit ohne Leistungsbezug  Anrechnungszeiten. Von 1983 bis 31.12.1991 gelten 
Zeiten des Bezugs einer Lohnersatzleistung in diesem Zeitraum als reine Anrechnungs-
zeiten. Wurden keine Beiträge gezahlt, dann ergeben sich Anrechnungszeiten, wenn eine 
versicherte Beschäftigung unterbrochen wurde. Seit dem 01.01.1992 sind Zeiten für sämt-
liche Leistungen der Arbeitslosigkeit (Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe, Arbeitslosengeld 
II) Pflichtbeitragszeiten. Anrechnungszeiten sind sie allein noch zusätzlich für Personen 
zwischen 17 und 25 Jahren. Vom 01.01.1992 bis zum 31.12.1997 ergab sich zudem eine 
Übergangsregelung, nach der Arbeitslosigkeitszeiten gleichzeitig Anrechnungszeiten wa-

                                            
110 Zu der Diskussion „versicherungsfremd“ oder nicht vgl. z.B. Meinhardt/Zwiener 2005, Sachverständigenrat 2005 oder 

Schmähl 2006. 
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ren, die bei der Rentenberechnung als beitragsgeminderte Zeiten behandelt werden. Ab 
1998 ergeben sich nur noch Anrechnungszeiten, wenn keine Versicherungspflicht nach § 
3 SGB VI oder Antragspflichtversicherung nach § 4 SGB VI vorliegt oder die Arbeitslosig-
keit eine Tätigkeit zwischen dem 17. und 25. Lebensjahr unterbricht. Bei Sozialleistungs-
bezug ergeben sich ausschließlich Pflichtbeitragszeiten. Es gelten unterschiedliche Bei-
tragsbemessungsgrundlagen. Bei Erhalt von Arbeitslosengeld wird der Versicherte so ge-
stellt, als hätte er mit 80% des vorherigen monatlichen Bruttoarbeitsverdienstes weiterge-
arbeitet. Für Arbeitslosenhilfe, die bis 31. Dezember 2004 bezogen werden konnte, wurde 
der Betrag für die Rentenversicherung gemeldet, der als Leistung vom damaligen Ar-
beitsamt gezahlt worden ist, und für die Rentenberechnung wie ein Bruttoarbeitsentgelt in 
dieser Höhe zugrunde gelegt. Nach der Einführung von Arbeitslosengeld 2 zum 1. Januar 
2005 wurden für die spätere Renten für Zeiten bis zum 31. Dezember 2006 hierfür 400 
Euro monatlich als beitragspflichtige Einnahme gutgeschrieben. Die Agentur für Arbeit 
zahlt seit dem 1. Januar 2007 die Beiträge an die Rentenversicherung auf Basis von 205 
Euro monatlich.111 

 Arbeitsunfähigkeit und Rehabilitation: Arbeitsunfähig ist, wer aufgrund seines krank-
heitsbedingten Gesundheitszustandes nicht fähig ist, seine zuletzt ausgeübte oder eine 
ähnlich geartete Beschäftigung auszuüben. Vom Vorliegen einer Arbeitsunfähigkeit ist 
auszugehen, wenn der Versicherte Krankengeld bezogen hat. Die Dauer der Arbeitsunfä-
higkeit ist aber nicht von vornherein auf die Zeit des Krankengeldbezugs beschränkt. Zei-
ten der Arbeitsunfähigkeit oder Rehabilitation vor Oktober 1974 werden generell als An-
rechnungszeiten anerkannt. Liegen solche Zeiten zwischen Oktober 1974 bis einschließ-
lich 1983, werden sie als Pflichtbeitragszeiten gewertet, als nach dem Rehabilitationsan-
gleichungsgesetz ab dem 13. Monat des Leistungsbezugs vom Leistungsträger Beiträge 
abzuführen waren. Das Haushaltsbegleitgesetz von 1984 legte die generelle Beitrags-
pflicht auf der Grundlage der Lohnersatzleistung fest. Ab 1985 bestand für diese Zeiten 
Beitragspflicht auf Basis von 80% des der Lohnersatzleistung zugrunde liegenden Ar-
beitsentgelts. Für den Zeitraum vom 01.01.1992 bis zum 31.12.1994 werden 70% des zu-
letzt für einen vollen Kalendermonat versicherten Arbeitsentgelt oder -einkommens he-
rangezogen. Seit dem 01.05.1995 ergibt sich beim Bezug von Entgeltersatzleistungen die 
Beitragsbemessungsgrundlage aus dem Arbeitsentgelt oder Arbeitseinkommen, auf dem 
die Entgeltersatzleistung basiert. Die Beitragsbemessungsgrundlage beläuft sich dabei 
auf 80% dieses Arbeitsentgelts oder -einkommens. 

 Kindererziehung: siehe unten. 

 Schwangerschaft und Mutterzeit: Zeiten, in denen Versicherte wegen Schwangerschaft 
oder Mutterschaft während der Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz eine versi-
cherte Beschäftigung oder selbständige Tätigkeit nicht ausgeübt haben. 

 Schulische Ausbildung: siehe unten. 

 

Kriegsfolgelasten sind Ersatzzeiten gemäß § 270 SGB VI. Ersatzzeiten wiederum sind bestimmte 
Zeiten ohne Versicherungspflicht nach vollendetem 14. Lebensjahr und historisch begrenzt bis 
zum Tag vor dem 1. Januar 1992, in denen der Versicherte aus Gründen, die nicht in seiner Per-
son lagen, keine Vorsorge für das Alter treffen konnte. Folglich unterblieb wie im Fall der beitrags-
freien Zeiten bei Ersatzzeiten aufgrund besonderer Umstände die Entrichtung von Beiträgen zur 
gesetzlichen Rentenversicherung. Diese besonderen Umstände können beispielsweise bedingt 
sein durch  
                                            
111 Obwohl für einen Empfänger von Arbeitslosengeld II ein geringerer Beitrag entrichtet wird als zuvor für einen durch-

schnittlichen Empfänger von Arbeitslosenhilfe, übersteigt die Anzahl der Arbeitslosengeld II-Empfänger die Anzahl 
der früheren Arbeitslosenhilfe- Empfänger deutlich. Daher kam es beispielsweise 2005 zu Beitragsmehreinnahmen in 
einer Größenordnung von rund 600 Millionen Euro. Der negative Beitragseffekt wurde somit von einem positiven 
Mengeneffekt überkompensiert. Dabei kann es sich jedoch nur um eine vorübergehende Entlastung handeln, denn 
obwohl diesen höheren Einnahmen zunächst keine höheren Ausgaben der Gesetzlichen Rentenversicherung für die 
Arbeitslosengeld II-Empfänger gegenüberstehen, werden langfristig die Rentenausgaben steigen, und bereits mittel-
fristig könnten, da diese Personengruppe auch Anspruch auf Rehabilitationsleistungen hat, die Ausgaben für Rehabi-
litation zunehmen (vgl. Sachverständigenrat 2005). 
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 Kriegsdienst im 2. Weltkrieg, Kriegsgefangenschaft und damaliger Wehrdienst und 
Reichsarbeitsdienst, 

 Zeiten der Verfolgung durch den Nationalsozialismus, 

 Zeiten der Vertreibung, Umsiedlung, Aussiedlung oder Flucht, Internierung, Verschlep-
pung und Festgehaltenwerden von Deutschen infolge des 2. Weltkrieges, 

 Haftzeiten im Gebiet der DDR in der Zeit vom 8. Mai 1945 bis 30. Juni 1990, soweit der 
Versicherte rehabilitiert oder das Strafurteil aufgehoben worden ist. 

 

Auch an diese Zeiten anschließende Krankheits- und Arbeitslosigkeitszeiten können als Ersatzzei-
ten gewertet werden. Ersatzzeiten haben Entschädigungscharakter, weshalb sie bei allen Renten-
fällen ohne weitere Voraussetzungen sowohl bei der Wartezeit als auch bei der Rentenberech-
nung mitzählen. Sie sind rentenrechtlich den beitragsfreien Zeiten zuzuordnen. In Abgrenzung zu 
den Ersatzzeiten sind Zeiten zu sehen, für die eine Nachversicherung durchgeführt wurde, ebenso 
wie Zeiten, für die eine Nachversicherung mangels Antragstellung ausgeblieben ist. 

 

Die Familienleistungen sollen Eltern einen Teil der durch Versorgung und Erziehung ihrer Kinder 
entstehenden Lasten abnehmen. Der Begriff Familienleistungen steht entsprechend für sämtliche  
staatlichen Maßnahmen, die auf eine Umverteilung von Einkommen zu Gunsten von Familien mit 
Kindern gerichtet sind. Die wesentlichen ökonomischen Begründungen der Umverteilung sind da-
bei Umverteilungsmaßnahmen zum Ausgleich von Kindererziehungskosten und Umverteilungs-
maßnahmen zur Honorierung der Erziehungsleistung als Wohlfahrtsgewinn für die gesamte Ge-
sellschaft. Ersteres steht für einen Nachteilsausgleich für die entstehenden unmittelbaren Kosten 
der Kindererziehung, aber auch Ausgleich für entgangenes Einkommen aufgrund der notwendigen 
Kinderbetreuung, und damit Familienlastenausgleich im engeren Sinne. Die Honorierung erkennt 
darüber hinaus positive Effekte der Erziehung von Kindern für die Gesellschaft als Leistung der El-
tern an und kann damit als Familienleistungsausgleich bezeichnet werden. Bei den familienbezo-
genen Leistungen der Rentenversicherung handelt es sich um ein Mischsystem aus Maßnahmen, 
die teilweise die Erziehungsleistung als solche honorieren und teilweise erziehungsbedingte Er-
werbslücken schließen (vgl. Letzner 2004).  

Das Rentenrecht kennt eine Reihe von familienspezifischen Leistungen (vgl. Thiede 2008): 

 Die Anrechnung von Kindererziehungszeiten, die als Pflichtbeitragszeiten die spätere 
Rente erhöhen. Diese werden bewertet wie Zeiten einer versicherungspflichtigen Beschäf-
tigung mit Durchschnittsentgelt. Die Beitragszahlungen werden dabei pauschal vom Bund 
übernommen. Für vor 1992 geborene Kinder werden ein, für später geborene Kinder drei 
Jahre Kindererziehungszeit angerechnet. 

 Die Gutschrift für Zeiten der Kindererziehung bis zum 10. Lebensjahr, die in Anspruch ge-
nommen werden kann, wenn entweder zwei Kinder unter 10 Jahren gleichzeitig erzogen 
werden oder neben der Erziehung eines Kindes eine versicherungspflichtige Beschäfti-
gung erfolgt. Voraussetzung ist, dass bis zum Rentenbeginn mindestens 25 Versiche-
rungsjahre vorliegen und die Kindererziehung nach 1991 erfolgte. Auch werden die Gut-
schriften nur wirksam, solange die Summe aus Gutschrift und anderen Rentenanwart-
schaften in einem Jahr nicht mehr als einen Entgeltpunkt beträgt (Rentenanwartschaft ei-
nes Durchschnittsverdieners). 

 Die Kinderberücksichtigungszeiten, die bis zur Vollendung des 10. Lebensjahres eines 
Kindes angerechnet werden. Diese führen zwar für sich genommen nicht zu einer Erhö-
hung der Rente, aber schließen Lücken in der rentenrechtlichen Versicherungsbiographie 
und können so die Rente indirekt erhöhen (insbesondere im Erwerbsminderungsfall). 

 Die Kinderzuschläge bei Witwen- und Witwerrenten als zielgerichteter Ausgleich für die 
langfristige Verringerung des Leistungsniveaus der Witwenrente von 60% auf 55% der 
Rente des verstorbenen Ehegatten (s.u.). Sie gelten auch nur für Fälle, bei denen diese 
Leistungseinschränkung der Hinterbliebenenrente wirksam wird. 
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Ebenso wie im Fall der Anrechnung von Kindererziehungszeiten kann es in anderen Bereichen zu 
einer Höherbewertung von Beitragszeiten kommen.  So bei der Rente nach Mindesteinkommen 
für Beitragszeiten vor dem Stichtag 1.1.1992: Sind mindestens 35 Jahre mit rentenrechtlichen Zei-
ten vorhanden und ergibt sich aus den Monaten mit vollwertigen Pflichtbeiträgen ein Durch-
schnittswert von weniger als 0,0625 Entgeltpunkten, wird die Summe der Entgeltpunkte für Bei-
tragszeiten gemäß § 262 SGB VI erhöht, wobei sich für die Monate mit vollwertigen Pflichtbeiträ-
gen vor dem 1. Januar 1992 ein Durchschnittswert in Höhe des 1,5 fachen des tatsächlichen 
Durchschnittswerts, höchstens aber in Höhe von 0,0625 Entgeltpunkten ergibt.  

Ähnlich gestaltet es sich hinsichtlich Zeiten der Berufsausbildung. So wurden vor 1992 maximal 13 
Jahre an schulischen Ausbildungszeiten für die Rente anerkannt und bewertet, wobei die Anrech-
nung frühestens ab dem 16. Geburtstag erfolgte. Der Besuch einer allgemeinbildenden Schule und 
einer Fachschule wurde bis zu 4 Jahren, der Besuch einer Hochschule bis längstens 5 Jahren an-
erkannt, wobei für die Anrechnung des Besuchs einer Fach- und einer Hochschule außerdem ein 
erfolgreicher Abschluss erforderlich war. Mit dem Rentenreformgesetz 1992 wurde die Anrechen-
barkeit auf maximal 7 Jahre ab dem 16. Lebensjahr verkürzt. Die Teilnahme an einer berufsvorbe-
reitenden Bildungsmaßnahme wurde dem Besuch einer allgemeinbildenden Schule gleichgestellt 
und eine Höchstdauer für einzelne Schularten wurde abgeschafft. Für Personen, die ab 1.1.1992 
in Rente gingen, gab es bestimmte Übergangsregelungen. Zum 1.1.1997 wurde durch das Wachs-
tums- und Beschäftigungsförderungsgesetz die Altersgrenze für die Anrechnung der Schulzeiten 
vom 16. auf das 17. Lebensjahr heraufgesetzt und die Höchstdauer auf 3 Jahre begrenzt, wobei 
allerdings nun kein Abschluss mehr erforderlich war. Im Zeitraum von Januar 1997 bis Dezember 
2000 gab es auch hier eine Übergangsregelung. Seit 1.1.2002 werden bis zu 8 Jahren schulischer 
Ausbildung als Anrechnungszeiten für die Rente berücksichtigt, es werden jedoch nur 3 Jahre be-
wertet. Die übrigen Zeiten wirken sich jedoch auf die Wartezeiten aus. Ab 1.1.2005 wird die 
Bewertung der Schul- und Hochschulzeiten für Neurentner aufgehoben. Lediglich Fachschulausbil-
dungen und Zeiten der Teilnahme an einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme werden auch 
weiterhin für längstens 36 Monate bewertet. Die Anerkennung als unbewertete Anrechnungszeit 
für höchstens 8 Jahre bleibt für alle schulischen Ausbildungszeiten erhalten. Eine Übergangsrege-
lung greift jedoch auch hier. Momentan erhalten bewertete Schulzeiten 75% der durchschnittlichen 
Entgeltpunkte, die der Versicherte während seines Berufslebens erreicht hat, höchstens jedoch 
75% des Durchschnittsverdieners (vgl. DRV 2009f). 

 

Abschlagsfreie Altersrenten vor Vollendung des 65. Lebensjahres sind möglich für (DRV 2009g): 

 Versicherte, die vor dem 1.1.1952 geboren sind, bei Beginn der Renten schwerbehindert 
sind (Grad der Behinderung mindestens 50%) oder berufs- oder erwerbsunfähig nach 
dem am 31.12.2000 geltenden Recht sind und die Mindestversicherungszeit (Wartezeit) 
von 35 Jahren erfüllen. Für diese Versicherten beträgt die Altersgrenze für eine ab-
schlagsfreie Rente 63 Jahre. 

 Versicherte, die in der Zeit vom 1.1.1952 bis 31.12.1963 geboren sind, bei Beginn der 
Renten schwerbehindert sind (Grad der Behinderung mindestens 50%) und die Mindest-
versicherungszeit (Wartezeit) von 35 Jahren erfüllen. Für diese Versicherten wird die Al-
tersgrenze für eine abschlagsfreie Rente stufenweise von 63 Jahren auf 65 Jahre ange-
hoben. 

 Versicherte, die vor dem 17.11.1950 geboren sind und am 16.11.2000 schwerbehindert 
waren oder berufs- oder erwerbsunfähig nach dem am 31.12.2000 geltenden Recht wa-
ren, genießen Vertrauensschutz und sind von der Anhebung der Altersgrenze für schwer-
behinderte Menschen nicht betroffen. Sie können die Altersrente für schwerbehinderte 
Menschen bereits nach Vollendung des 60. Lebensjahres ohne Rentenabschläge bean-
spruchen. 

 Versicherte, die vor dem 1.1.1955 geboren sind, am 1.1.2007 schwerbehindert waren und 
vor dem 1.1.2007 verbindlich Altersteilzeitarbeit vereinbart haben, haben ebenso An-
spruch auf eine abschlagsfreie Altersrente nach Vollendung des 63. Lebensjahres. 
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Wesentliche Komponente der arbeitsmarktbedingten Leistungen sind in der gesetzlichen Ren-
tenversicherung Erwerbsminderungsrenten, die nur wegen Berücksichtigung des Arbeitsmarktes 
als Rente wegen voller Erwerbsminderung geleistet werden. Bei einem sozialmedizinisch festge-
stellten Leistungsvermögen im Erwerbsleben von 3 bis unter 6 Stunden an einem Arbeitstag – be-
zogen auf eine 5-Tage-Woche – wäre grundsätzlich eine teilweise Erwerbsminderung anzuneh-
men. Steht in einem solchen Falle einem Versicherten aber kein Teilzeitarbeitsplatz zur Verfügung 
oder ist er arbeitslos, hat der Rentenversicherungsträger nach der Rechtsprechung des Bundes-
sozialgerichts die Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem Teilzeitarbeitsmarkt zu prüfen. Ist dem 
Versicherten aber der Teilzeitarbeitsmarkt verschlossen, kann ein Anspruch auf Rente wegen vol-
ler Erwerbsminderung bestehen. Renten, die wegen verschlossenen Teilzeitarbeitsmarkts geleistet 
werden, sind stets befristet (DRV 2009h). 

 

Die Hinterbliebenenrente bezieht sich auf folgende Renten (vgl. DRV 2009i):  

 Witwen-/Witwerrente, 

 Witwen-/Witwerrente an vor dem 1. Juli 1977 Geschiedene, 

 Witwen-/Witwerrente nach dem vorletzten Ehegatten, 

 Erziehungsrente an geschiedene Ehepartner, wenn die Ehe nach dem 30. Juni 1977 ge-
schieden wurde, oder an verwitwete Ehepartner, wenn die Partner das Rentensplitting 
gewählt haben, 

 Halb- oder Vollwaisenrente. 

 

Witwen-, Witwer- oder Waisenrenten sind abgeleitete Rentenansprüche, die aus der Versicherung 
des Verstorbenen gezahlt werden. Eigenes Einkommen wird auf die Hinterbliebenenrente ange-
rechnet. Auch nach einer Scheidung oder einem Rentensplitting ist es als erziehender Hinterblie-
bener möglich,  eine Erziehungsrente als Unterhaltsersatz zu beantragen. Während religiöse Ehe-
schließungen ohne vorherige standesamtliche Trauung einer Witwer-, Witwen- oder Erziehungs-
rente nicht entgegenstehen, führen sie nicht zu einem Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente. Die 
Partner einer eingetragenen Lebenspartnerschaft dagegen sind Partnern einer gültigen Ehe 
gleichgestellt. Ist der Ehepartner vor dem 1. Januar 2002 gestorben oder ist er nach dem 
31.Dezember 2001 gestorben, fand die Heirat jedoch vor dem 1. Januar 2002 statt und ist ein 
Ehepartner vor dem 2. Januar 1962 geboren, findet altes Recht für die Hinterbliebenenrenten An-
wendung. Anspruch auf eine Witwer- bzw. Witwenrente besteht dann, wenn der Hinterbliebene bis 
zum Tod des Partners mit diesem in gültiger Ehe verheiratet war, und Letzterer die Voraussetzung 
der Mindestversicherungszeit von 5 Jahren erfüllt, diese vorzeitig z.B. durch einen Arbeitsunfall er-
füllt ist oder der gestorbene Partner bereits eine Rente erhalten hat. Für Eheschließungen ab dem 
1. Januar 2002 werden Witwen- bzw. Witwerrenten grundsätzlich nur noch dann gezahlt, wenn die 
Ehe mindestens ein Jahr bestanden hat. Eine mögliche Ausnahme hiervon ist beispielsweise der 
Unfalltod des Ehepartners (vgl. DRV 2009j). 

Witwen- bzw. Witwerrente wird in kleine und große Renten unterschieden. Die „kleine“ Rente, die 
sich auf 25% des Anspruches des Partners zum Zeitpunkt des Todes beläuft und nur nach neuem 
Recht begrenzt ist (auf 2 Jahre nach dem Tod), erhält der Hinterbliebene, wenn er das 45. Lebens-
jahr noch nicht vollendet hat, nicht erwerbsgemindert ist und kein Kind erzieht. Stirbt der Partner 
vor Vollendung des 63. Lebensjahrs, werden Abschläge angesetzt. Die „kleine“ Rente, die sich auf 
25% des Anspruches des Partners zum Zeitpunkt des Todes beläuft und nur nach neuem Recht 
begrenzt ist (auf 2 Jahre nach dem Tod), erhält der Hinterbliebene, wenn er das 45. Lebensjahr 
noch nicht vollendet hat, nicht erwerbsgemindert ist und kein Kind erzieht. Stirbt der Partner vor 
Vollendung des 63. Lebensjahrs, werden Abschläge angesetzt. Anspruch auf eine „große“ Rente, 
die 55% der Versichertenrente beträgt, hat dagegen, wer das 45. Lebensjahr vollendet hat oder 
erwerbsgemindert beziehungsweise seit dem 31. Dezember 2000 berufs- oder erwerbsunfähig ist 
oder ein eigenes Kind oder ein Kind des Verstorbenen erzieht, das noch nicht volljährig ist bzw. ein 
behindertes eigenes Kind oder ein Kind des verstorbenen Ehepartners, das sich unabhängig von 
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dessen Alter nicht selbst unterhalten kann. Abschläge wegen des Todes des Partners vor dem 63. 
Lebensjahr gelten analog. Die Anhebung der Altersgrenzen um zwei Jahre gilt auch für die große 
Witwer- bzw. Witwenrente, so dass die Altersgrenze für Todesfälle ab dem 1. Januar 2012 stufen-
weise von 45 auf 47 Jahre steigt. Für beide Formen der Rente gilt jedoch, dass für die auf den To-
desfall folgenden drei Monate die volle Rente des Verstorbenen ausgezahlt wird (vgl. DRV 
2009j).112 

Bei der Waisenrente wird zwischen Halb- und Vollwaisenrente unterschieden. Eine Halbwaisen-
rente wird gezahlt, wenn noch ein unterhaltspflichtiger Elternteil lebt, eine Vollwaisenrente, wenn 
kein unterhaltspflichtiger Elternteil mehr am Leben ist. Die Halbwaisenrente beträgt 10%, die Voll-
waisenrente 20% der Versichertenrente, auf die der Verstorbene Anspruch gehabt hätte oder die 
er bezogen hat. Eine Waisenrente erhalten Kinder nach dem Tod eines Elternteils, wenn dieser die 
allgemeine Wartezeit von fünf Jahren erfüllt hat bzw. sie vorzeitig erfüllt ist oder er bis zum Tod ei-
ne Rente bezog. Eine Waisenrente können leibliche oder adoptierte Kinder, Stiefkinder und Pfle-
gekinder, die im Haushalt des Verstorbenen lebten, Enkel und Geschwister, die im Haushalt des 
Verstorbenen lebten oder von ihm überwiegend unterhalten wurden, erhalten. Waisenrenten wer-
den i.d.R. bis zum 18. Geburtstag des Kindes gezahlt. Darüber hinaus kann die Waise diese Rente 
längstens bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres erhalten, wenn sie sich in Schul- oder Be-
rufsausbildung befindet (bei Unterbrechung oder Verzögerung durch Wehr- oder Zivildienst auch 
über den 27. Geburtstag hinaus) oder ein freiwilliges soziales Jahr oder ein freiwilliges ökologi-
sches Jahr leistet oder behindert ist und deshalb nicht selbst für sich sorgen kann. Auch für soge-
nannte Übergangszeiten von höchstens vier Kalendermonaten, beispielsweise zwischen zwei 
Ausbildungen oder einem Wehrdienst und Ausbildungsbeginn, ist eine Waisenrente möglich. Zur 
Waisenrente wird zudem ein Zuschlag gezahlt, der sich nach den zurückgelegten rentenrechtli-
chen Zeiten des verstorbenen Elternteils bzw. der Eltern richtet. Ein Abschlag für den Tod vor dem 
63. Lebensjahr wird auch hier vorgenommen. Einkommen wird bei Waisenrenten erst angerech-
net, wenn die Waise über 18 Jahre alt ist (vgl. DRV 2009j).113 

 

Der West-Ost-Transfer schließlich entspricht dem Einnahmen-Ausgaben-Defizit der Rentenversi-
cherung in den neuen Bundesländern, das daraus resultiert, dass das Beitragsaufkommen in den 
neuen Bundesländern aufgrund der besonderen wirtschaftlichen Situation die dortigen Renten 
nicht finanzieren kann (vgl. DRV 2009k). Der Sachverständigenrat begründet die Klassifizierung 
des West-Ost-Transfers als „versicherungsfremdes“ Element wie folgt. Obwohl grundsätzlich gilt, 
dass der Defizitausgleich einer bestimmten Region durch Transfers aus den anderen Regionen 
Ausfluss des versicherungstypischen regionalen Ausgleichs ist, trifft dies nur dann uneinge-
schränkt zu, wenn in den beiden Regionen die gleichen Regelungen und institutionellen Rahmen-
bedingungen bestehen. Dies galt und gilt aber für den ostdeutschen Teil der gesetzlichen Renten-
versicherung nicht, was zum Beispiel an den immer noch bestehenden unterschiedlichen Bei-
tragsbemessungsgrenzen deutlich wird oder daran, dass in den neuen Bundesländern eine ge-
sonderte Rentenanpassung nach Maßgabe der dortigen Lohnentwicklung vorgenommen wird. Die 
gesetzliche Rentenversicherung in Ostdeutschland könnte man daher als eine gesonderte umlage-
finanzierte Rentenversicherung auffassen und argumentieren, dass ein Defizit dieser Rentenversi-
cherung, das durch Transferzahlungen der Rentenversicherung in Westdeutschland gedeckt wird, 
Transfers verursacht, die für die westdeutsche Rentenversicherung „versicherungsfremd“ sind. Ei-
ne Alternative zu diesen Transferzahlungen wäre ein höherer Beitragssatz in den neuen Ländern, 
dessen Ablehnung aus wirtschafts- oder beschäftigungspolitischen Gründen zu einer Interpretation 
der Transfers zur Defizitdeckung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe führt, die über Steuern und 
nicht über Beiträge zu finanzieren ist. Bei der Quantifizierung der West-Ost-Transfers als „versi-
cherungsfremde“ Leistung muss darüber hinaus berücksichtigt werden, dass das Defizit der Ren-
tenversicherung Ost auch aus Ausgaben für Leistungen resultiert, die als „versicherungsfremd“ 
einzustufen sind. Um bei der Bestimmung des Gesamtvolumens der „versicherungsfremden“ Leis-

                                            
112 Für weitere Details wie z.B. Zuschüsse bei Erziehung von Kindern unter 3 Jahren, mehrfache Heirat des Verstorbe-

nen, Rente im Fall der bereits erfolgten Scheidung oder die Möglichkeit eines Rentenvorschusses siehe DRV 2009j. 
113 Zu Besonderheiten der Einkommensanrechnung sowie bestimmter Abschläge wegen vorzeitigen Todes in allen Fäl-

len der Hinterbliebenenrente siehe DRV 2009j. 
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tungen Doppelzählungen zu vermeiden, dürfe der West-Ost-Transfer daher auch nur anteilig (2/3) 
berücksichtigt werden (vgl. Sachverständigenrat 2005, 373 f.).  

Auch die Ostrenten selbst könnten nach Ansicht des Sachverständigenrates als „versicherungs-
fremd“ aufgefasst werden, insofern Rentenzahlungen geleistet werden, denen keine früheren Bei-
tragszahlungen in das Rentenversicherungssystem gegenüberstehen, jedenfalls dann, wenn sie 
nach anderen Regeln bestimmt wurden oder wenn sie nach anderen Regeln als in Westdeutsch-
land dynamisiert wurden und deshalb höher ausfallen. Dies ist der Fall. Lag zum Zeitpunkt der 
Vereinigung das Nettorentenniveau in der DDR zwischen 49% und 63% und damit deutlich niedri-
ger als in der Bundesrepublik mit rund 70%, wurde mit dem Vertrag zur Wirtschafts-, Währungs- 
und Sozialunion das Nettorentenniveau der Ostrentner erhöht. So wurde für einen Durchschnitts-
rentner der DDR das Nettorentenniveau auf 70% des ostdeutschen Durchschnittslohns angeho-
ben, was dem damaligen Nettorentenniveau in Westdeutschland entsprach. Diese Anhebung des 
Einkommensniveaus der Bestandsrentner in Ostdeutschland im Vergleich zu einem Arbeitnehmer 
in Ostdeutschland ist gemäß Sachverständigenrat als eine sozialpolitisch motivierte Leistung zu 
interpretieren und damit nicht über Beiträge zu finanzieren. Ferner werde in den neuen Bundes-
ländern eine Höherbewertung der Entgelte bei Ermittlung der Entgeltpunkte dergestalt vorgenom-
men, dass die Entgelte mit einem Faktor größer eins multipliziert werden. Ziel der Höherbewertung 
sei die Angleichung der Eckrenten in Ostdeutschland an das westdeutsche Niveau, ein Aufholpro-
zess, der bei den Renten deutlich schneller als bei den Löhnen verlief.  Zudem sei es zu Beginn 
der neunziger Jahre zu mit sozial- beziehungsweise verteilungspolitischen Motiven begründeten 
starken Rentenanpassungen gekommen. Der Teil der Ostrentenzahlungen, der auf die Anwen-
dung dieser Sonderregelungen zurückzuführen ist, sei daher als „versicherungsfremd“ einzustufen 
und nicht durch die Versichertengemeinschaft, sondern durch alle Steuerzahler zu finanzieren. 
Soweit die höheren Renten in Ostdeutschland dagegen aufgrund der durchgängigen Versiche-
rungsbiographien auf eine höhere Anzahl von Versicherungsjahren zur zurückzuführen sind, läge 
keine „versicherungsfremde“ Leistung vor (vgl. Sachverständigenrat 2005, 374 f.). 
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E.2 Finanzierung „versicherungsfremder“ Leistungen 
 

Die Finanzierung der „versicherungsfremden“ Leistungen ist kein neues Thema im Kontext der ge-
setzlichen Rentenversicherung. So ergab sich bereits in der auf das Jahr 1985 bezogenen und 
vom Verband Deutscher Versicherungsträger im Jahr 1989 durchgeführten Bestimmung der Höhe 
der „versicherungsfremden“ Leistungen ein Anteil an den Gesamtleistungen von 35,4%. Dies war 
wesentlich auf kriegsbedingte Ersatzzeiten, die über 70% der Renten der männlichen Versicherten 
enthielten, und pauschale Ausfallzeiten zurückzuführen, die 84% der Renten zugutekamen. Allein 
die Ausgaben für Kriegsfolgelasten beliefen sich zu dieser Zeit auf 9,5% der gesamten Renten-
ausgaben. Die gesamten „versicherungsfremden“ Leistungen beliefen sich auf ca. 35,5 Mrd. Euro. 
Bereits zu diesem frühen Zeitpunkt wiesen die Verfasser der Studie trotz der auf einer Sonderer-
hebung der Rentenversicherung basierenden Untersuchung auf starke Unsicherheiten bei der Be-
stimmung der Höhe der „versicherungsfremden“ Leistungen hin, weshalb die Analyse auch mit 
dem Untertitel „Eine Schätzung“ versehen wurde  (vgl. Meinhardt/Zwiener 2005, Schmähl 2006, 
VDR 1987).  

In einer weiteren Erhebung durch den Verband Deutscher Rentenversicherungsträger im Jahr 
1995 wurde das Gesamtvolumen der „versicherungsfremden“ Leistungen auf 52,3 Milliarden Euro 
beziffert. Der West-Ost-Transfer, der auf 8,1 Milliarden Euro beziffert wurde, war in dieser Zahl je-
doch nicht enthalten. Begründet wurde dies mit dem Argument, regionale Ausgleichsmaßnahmen 
innerhalb des Systems seien nicht „versicherungsfremd“, sondern als Ausdruck des systemimma-
nenten Solidaritätsprinzips zu werten. Auch die Hinterbliebenenversorgung blieb ohne Berücksich-
tigung, da unterstellt wurde, dass diese Leistung zwar nicht auf einer eigenen, aber gleichwohl auf 
einer dem Versicherungssystem zuzurechnenden Beitragsleistung − nämlich der des verstorbenen 
Versicherten – beruhe und die Hinterbliebenenversorgung als Versicherungsleistung bewertet 
werden (vgl. Sachverständigenrat 2005, 372; VDR 2004). Sämtliche Positionen sind in Tabelle 
E.2.1 dargestellt. 

Die Einführung des zusätzlichen Bundeszuschusses im Jahre 1998 zum bereits bestehenden all-
gemeinen Bundeszuschuss zur Rentenversicherung trug der Tatsache der gesamtgesellschaftli-
chen Aufgabenwahrnehmung insbesondere durch die Rentenversicherung noch stärker Rech-
nung. Der zusätzliche Bundeszuschuss sollte nun auch der pauschalen Abdeckung nicht beitrags-
gedeckter Leistungen in der Rentenversicherung dienen und damit die Allgemeinheit verstärkt an 
der Finanzierung der Renten und damit auch an der Finanzierung nicht beitragsgedeckter Leistun-
gen beteiligen. Die Bundesregierung sollte in einer Pressemitteilung im April 2000 feststellen, dass 
durch die Zahlung echter Beiträge für die Kindererziehung und für einigungsbedingte Leistungen, 
die Rentenversicherung von „versicherungsfremden“ Leistungen, die nicht durch Beiträge zu de-
cken sind, befreit sei. Diese Feststellung ist heute nicht mehr haltbar. Gleichzeitig wurde betont, 
dass der Bundeszuschuss nicht auf die Finanzierung „versicherungsfremder“ Leistungen be-
schränkt sei, sondern dass diesem eine Entlastungs- und Ausgleichsfunktion zukomme, soweit 
Leistungen für die Allgemeinheit erbracht würden (vgl. Deutscher Bundestag 2003). In der Konse-
quenz unterteilte sich das Gesamtvolumen der Bundeszuschüsse damit in den allgemeinen Bun-
deszuschuss sowie den zusätzlichen Bundeszuschuss. Später kam der Erhöhungsbetrag zum zu-
sätzlichen Bundeszuschuss hinzu, der mit der Veränderungsrate der Bruttolöhne und -gehälter 
fortgeschrieben wird und ursprünglich an Einnahmen der Ökosteuer gekoppelt war (vgl. VDR 
2004). 
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Tabelle E.2.1: Nicht beitragsgedeckte Leistungen und Bundeszuschüsse der Arbeiterversiche-
rung ArV und der Angestelltenversicherung AnV (in Milliarden Euro; 
KnV=Knappschaftversicherung) (Quelle: VDR 2004, 579) 
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Tabelle E.2.2: „Versicherungsfremde“ Leistungen (Quelle: Meinhardt/Zwiener 2005, 8) 
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Der nächste Bericht der Bundesregierung zur Entwicklung der nicht beitragsgedeckten Bundesleis-
tungen an die Rentenversicherung stammt vom 13. August 2004. Explizit wird hier zunächst darauf 
hingewiesen, dass eine quantitative Abschätzung der zukünftigen Höhe (Prognose) der nicht bei-
tragsgedeckten Leistungen aufgrund insbesondere von Änderungen rechtlicher und politischer 
Rahmenbedingungen langfristig mit erheblicher Unsicherheit belastet ist und deshalb nur eine gro-
be Orientierungsgröße darstellen kann. Auch die zum Stichtag 1. Januar 1986 durchgeführte Da-
tenbasis könne daher nicht als Basis herangezogen werden. Es wurde daher mit Anpassungen auf 
der 1995 erfolgten Analyse aufgesetzt. Eine dieser Anpassungen aufgrund rechtlicher und politi-
scher Veränderungen in der Zwischenzeit ist die Einstufung des West-Ost-Transfers als „versiche-
rungsfremde“ Leistung. Die Änderung der Auffassung lag insbesondere darin begründet, dass sich 
bei einheitlichem Beitragssatz in West- und Ostdeutschland die Schere zwischen den Einnahmen 
und Ausgaben der Rentenversicherung in den neuen Bundesländern im Zeitverlauf, entgegen der 
ursprünglichen Erwartung einer Verkleinerung und bedingt durch anhaltende, massive ökonomi-
sche und soziale Unterschiede (unter anderem Rückgang abhängig Beschäftigter, unterschiedli-
che Erwerbsmuster, niedrigere Produktivität, schnellere Anpassung der Entgeltpunkte) immer wei-
ter geöffnet hatte. Hatte sich der zur Schließung dieser Lücke erforderliche West-Ost-Transfer im 
Jahr 1992 noch auf 2,4 Milliarden Euro bzw. 1,9% der Rentenausgaben (West und Ost) be-
schränkt, waren es 1997 bereits 9,1 Milliarden Euro (5,5%) und im Jahr 2003 13,6 Milliarden Euro 
bzw. 6,9%, wodurch auch für die Zukunft mit zweistelligen Milliardenbeträgen im Sinne von Trans-
ferleistungen gerechnet wurde. Im Grunde wurde damit wie durch den Sachverständigenrat (siehe 
oben) mit der Sonderstellung der Rentenversicherung in den neuen Ländern argumentiert. Auch 
die Hinterbliebenenversorgung sollte nun bei der Bestimmung der „versicherungsfremden“ Leis-
tungen der gesetzlichen Rentenversicherung Berücksichtigung finden, begründet u.a. mit einer 
Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, das die Hinterbliebenenrente als vorwiegend für-
sorglich motivierte Leistung einstufte, weil sie ohne eigene Beitragsleistung des Rentenempfän-
gers und ohne erhöhte Beitragsleistung des Versicherten gewährt wurde. Der Fürsorgecharakter 
der Hinterbliebenenrenten zeige sich ferner daran, dass grundsätzlich alle über einen Freibetrag 
hinausgehenden Einkünfte bei der Bemessung der Hinterbliebenenrenten angerechnet werden 
(vgl. Sachverständigenrat 2005, VDR 2004).  

Ohne Berücksichtigung dieser zusätzlichen Faktoren wurden die an sich in die 
gesamtgesellschaftliche Verantwortung fallenden Aufwendungen auf Basis der VDR-Studie von 
1995 auf ca. 57 Milliarden Euro und damit 29,1% am gesamten Rentenvolumen von 195,7 
Milliarden Euro geschätzt. Dem standen gezahlte Bundeszuschüsse in Höhe von 53,9 Milliarden 
Euro gegenüber, wodurch sich eine Unterdeckung von 3,1 Milliarden Euro ergibt. Trotz aller 
Warnungen vor mit erheblicher Unsicherheit verbundenen Prognosen wurden für einen Ausblick 
bis zum Jahr 2017 die gesamtgesellschaftlich zu finanzierenden Leistungen auf ca. 42,9 Milliarden 
Euro bzw. 15,3% der Rentenausgaben von dann 280,3 Milliarden Euro geschätzt. Ebenso wird 
festgestellt, dass der Steuerfinanzierungsanteil an den Gesamtausgaben der gesetzlichen 
Rentenversicherung bis 2020 bzw. bis 2030 leicht zurückgehen wird (vgl. Meinhardt/Zwiener 2005, 
VDR 2004).  Unter Berücksichtigung der zusätzlichen Faktoren werden die an sich in die gesamtgesellschaftli-
che Verantwortung fallenden Aufwendungen in der Rentenversicherung 2003 auf ca. 77,4 Milliar-
den Euro geschätzt, was bei einem Rentenvolumen der Rentenversicherung von 195,7 Milliarden 
Euro einem Anteil von 39,6% entsprach. Berücksichtigt man hierbei – wie vom Sachverständigen-
rat vorgeschlagen – nicht das Gesamtvolumen des West-Ost-Transfers, sondern nur 67% hiervon 
(9,2 Milliarden Euro), so gelangt man zu ca. 73 Milliarden Euro und ca. 37% des Rentenvolumens 
der Rentenversicherung. Die Bundeszuschüsse betrugen 53,9 Milliarden Euro. Folglich bleiben für 
das Jahr 2003 „versicherungsfremde“ Leistungen von 23,5 Milliarden Euro, die nicht durch den 
Bundeszuschuss gedeckt sind. Bis zum Jahr 2017 wurde ein Volumen der in die gesamtgesell-
schaftliche Verantwortung fallenden Leistungen von ca. 77,0 Milliarden Euro bzw. 27,8% der Ren-
tenausgaben ermittelt, die sich dann auch ca. 280,3 Milliarden Euro belaufen sollten. Die Bundes-
zuschüsse wurden gleichzeitig auf ca. 76,5 Milliarden Euro geschätzt (vgl. Meinhardt/Zwiener 
2005, Sachverständigenrat 2005, 370 ff., VDR 2004).  
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Auch das DIW beteiligte sich 2005 mittels einer im Auftrag des DGB Bundesvorstandes, der Hans-
Böckler-Stiftung und der Otto-Brenner-Stiftung durchgeführten Studie an der Diskussion um Höhe 
und Problematik „versicherungsfremder“ Leistungen der Sozialversicherung im Allgemeinen und 
der Rentenversicherung im Speziellen. Auch hier wird explizit klargestellt, dass sich die Bestim-
mung der Höhe der „versicherungsfremden“ Leistungen teilweise als sehr schwierig gestaltet und 
dies insbesondere auch an demographischen und gesetzlichen Veränderungen liege. Die Autoren 
beziehen die von der VDR selbst als unzureichend abgelehnte Datenbasis der VDR-Untersuchung 
von 1989 in ihre Untersuchung mit ein, merken die mangelnde Aussagekraft derselben an, spre-
chen aber schließlich davon, dass diese Unsicherheiten teilweise durch Auswertungen der Routi-
nestatistiken des VDR verringert oder beseitigt werden konnten.114 Die Quantifizierung der Höhe 
der „versicherungsfremden“ Leistungen erfolgt hier für 2002. Als Betrag für das Rentengesamtleis-
tungsvolumen für das Jahr 2002 werden 206,1 Milliarden Euro ermittelt. Dies sind mehr als 10 Mil-
liarden Euro mehr als der Betrag von 195,7 Milliarden Euro, den der VDR für das darauf folgende 
Jahr 2003 ermittelt. Insgesamt werden die „versicherungsfremden“ Leistungen auf 88,5 Milliarden 
Euro geschätzt, woraus sich abzüglich eines Bundeszuschusses von 49,3 Milliarden Euro ein 
deutlich höherer Fehlbetrag von 39,2 Milliarden Euro verglichen mit der Studie der VDR für das 
darauffolgende Jahr 2003 ergibt. Das Gesamtvolumen der „versicherungsfremden“ Leistungen 
setzt sich hierbei wie in Tabelle E.2.2 dargestellt zusammen (vgl. Meinhardt/Zwiener 2005).  

Das Potential zur Senkung von Beitragssätzen durch eine Finanzierung der Gesamtausgaben der 
Rentenversicherung durch allgemeine Haushaltsmittel anstelle von Beiträgen beläuft sich nach 
den vorliegenden Berechnungen folglich für das Jahr 2002 (DIW) auf fast 4 Beitragssatzpunkte 
und für das Jahr 2003 (VDR) auf gut 2 Beitragssatzpunkte. 

Schmähl (2006) kritisiert einige Punkte des VDR-Berichts. Er führt an, dass sich die Versiche-
rungsträger sich lange entschieden gegen die Vorstellung einer steuerfinanzierten Hinterbliebe-
nenrente gewandt haben, obgleich schwerlich zu bestreiten sei, dass die auf dem Anrechnungs-
modell beruhende Hinterbliebenenrente eine bedarfsgeprüfte Transferzahlung ist. Obwohl diese 
Auffassung nun im Prinzip akzeptiert sei, würde sie in quantitativer Hinsicht dadurch relativiert, 
dass die seit 2002 bestehende Alternative zur Hinterbliebenenrente – nämlich ein Splitting der An-
sprüche (wie im Scheidungsfall beim Versorgungsausgleich) – bei der Berechnung des Volumens 
herangezogen werde. Problematisch sei hier die auch vom Sachverständigenrat 2005 übernom-
mene Position, dass nur das, was über das Splitting hinausgehe, als „versicherungsfremd“ ange-
sehen und folglich aus Steuern zu finanzieren sei. Statt des Gesamtvolumens an Hinterbliebenen-
rentenzahlungen von 35,2 Milliarden Euro werde nur ein Betrag von 6 Milliarden Euro ausgewie-
sen, der aus Steuern zu finanzieren sei, ohne dass jedoch die zu diesem Betrag führende Berech-
nung nachvollziehbar wäre. Diese Position der Rentenversicherungsträger überzeuge nicht, denn 
es werde eine für die Zukunft geschaffene Möglichkeit auch auf die jetzigen Ausgaben für Hinter-
bliebene übertragen, deren Finanzierung gerade im Mittelpunkt stehe, da selbst für die Zukunft bei 
den Hinterbliebenenrenten mit Einkommensanrechnung die Forderung nach Steuerfinanzierung 
erhalten bliebe. Der Autor stellt ferner fest, dass eine Forderung nach einer Steuerfinanzierung von 
(auf Einkommensanrechnung beruhenden) Hinterbliebenenrenten aus politischen Gründen zum 
aktuellen Zeitpunkt schwerlich realisierbar sei und damit ein beträchtliches Potential der Beitrags-
satzsenkung ungenutzt bleibt. Ein höherer Beitragssatz in der GRV komme dabei denjenigen ent-
gegen, die eine weitere Senkung des Leistungsniveaus der GRV zugunsten privater Vorsorge an-
streben (vgl. Schmähl 2006). 

Als zweiten Punkt kritisiert Schmähl eine Finanzierung des West-Ost-Transfers durch Steuern, da 
auch zwischen anderen Regionen in Deutschland (so zwischen Nord und Süd) ökonomische und 
demographische Unterschiede sowie daraus resultierende Transferströme bestünden und der Fi-
nanzausgleich gerade solche unterschiedlichen Bedingungen ausgleichen sollte, damit ein einheit-
licher Beitragssatz und ein einheitliches Leistungsrecht im gesamten Bundesgebiet realisiert wer-
den könne (vgl. Schmähl 2006).  

                                            
114 Die Anteilswerte für das Jahr 2002 wurden teilweise als Fortschreibung der Entwicklung 1985 bis 1993 unter Berück-

sichtigung der demographischen und rechtlichen Entwicklung berechnet, bei gesetzlichen Neuregelungen bzw. bei 
einer Neubewertung als versicherungsfremde Leistung wurden die Ausgabenhöhen und die%sätze für 2002 auf der 
Grundlage der Rentenbestand- und -zugangsstatistik des VDR neu bestimmt (vgl. Meinhardt/Zwiener 2005). 
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Beide Studien (VDR 2004, Meinhardt/Zwiener 2005) und grundsätzlich auch Schmähl (2006) 
kommen jedoch zu dem Schluss, dass grundsätzlich „versicherungsfremde“ Leistungen nicht allein 
von den Versicherten getragen werden dürfen. So wird den Sozialversicherungen von der Politik 
eine Vielzahl von Leistungen auferlegt, für die keine Äquivalenz zwischen Beitragszahlung und 
Leistung besteht, die aber teilweise durch Sozialbeiträge gedeckt werden müssten. Diese Fehlfi-
nanzierung hätte negative Folgen insofern, als sie die Beitragssätze erhöhten, die Lohnkosten der 
Arbeitgeber steigerten und die Nettoeinkommen derselben reduzierten (vgl. Meinhardt/Zwiener 
2005). Dies sei problematisch, da die Einnahmen der deutschen Sozialversicherungen in hohem 
Maße von der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung abhängen würden, hohe Beitragssätze 
diese Art der Beschäftigung aber unattraktiver machten und ihren Rückgang unterstützten. Die Au-
toren konkludieren, damit leide auch die Akzeptanz und das Vertrauen der Bürger darauf, dass 
über Beitragszahlung erworbene Ansprüche dauerhaft bestehen bleiben. Ein solcher Vertrauens-
schwund hätte wiederum Folgen für die Mitgliedschaft und die Beitragszahlung. Soweit die Mög-
lichkeit besteht, sich der Mitgliedschaft zu entziehen oder die Beitragszahlung zu verringern (Mini-
Jobs), wird dies wohl in Betracht gezogen (vgl. Meinhardt/Zwiener 2005). Der hierdurch ausgelöste 
Rückgang wiederum schwächt die Einnahmebasis der Systeme und kann in der Folge Beitrags-
satzerhöhungen mit negativen Rückwirkungen auf die Beschäftigung nach sich ziehen. Um dem 
entgegenzuwirken gelte es, Beitragssatzsenkungen durch die Umfinanzierung „versicherungs-
fremder“ Leistungen zu erreichen. Leistungen, die nicht dem sozialversicherungstypischen Aus-
gleich zwischen niedrigen und hohen Risiken dienen, nicht dem Versicherungszweck entsprechen 
oder an Nichtversicherte gewährt werden, sind „versicherungsfremd“ und „versicherungsfremde“ 
Leistungen und „versicherungsfremde“ Umverteilungsanliegen stellen − sofern sie als notwendig 
erachtet werden − gesamtgesellschaftliche Aufgaben dar und sollten von der gesamten Gesell-
schaft, also von allen Steuerzahlern, finanziert werden und nicht nur vom kleineren Kreis der Bei-
tragszahler im Wesentlichen aus Lohneinkommen bis zu einer Beitragsbemessungsgrenze. Mit 
der Beseitigung der Beitragsanteile, die der Finanzierung von „versicherungsfremden“ Leistungen 
dienen, so das Argument, können der Steuercharakter der Sozialversicherungsbeiträge reduziert 
und das Äquivalenzprinzip in den Sozialversicherungen gestärkt werden. Sozialversicherungs-
pflichtige Beschäftigung wird so attraktiver, und der Einnahmeschwäche aufgrund einer schwin-
denden Beitragsbasis kann entgegengewirkt werden (vgl. Abschnitte B.1.3 und B.2; vgl. Sachver-
ständigenrat 2005, S. 331). 

Auch in der Studie des DIW (Meinhardt/Zwiener 2005) wird dafür plädiert, „versicherungsfremde“ 
Leistungen durch Steuern zu finanzieren und damit die Finanzierungsbasis zu erweitern. Eine sol-
che Verlagerung der Finanzierung dieser Leistungen von der Beitrags- auf die Steuerebene könne 
eine höhere Verteilungsgerechtigkeit gewährleisten und würde deutliche positive Wachstums- und 
Beschäftigungseffekte mit sich bringen. Zudem würde durch die Entlastung der Sozialversicherun-
gen diese wichtigste Säule der sozialen Absicherung stabilisiert. Gesellschaftspolitisch notwendige 
Leistungen sollten daher nicht nur von den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, sondern 
vom Kreis der gesamten Steuerzahler finanziert werden. Eine stärkere Beitragsäquivalenz zukünf-
tiger Leistungen sei nicht nur „verteilungsgerechter“, sondern erhöhe auch die Bereitschaft der 
jüngeren Erwerbstätigen, sich nicht der Sozialversicherungspflicht zu entziehen (vgl. Abschnitte 
B.1.3 und B.2; vgl. Meinhardt/Zwiener 2005). Sachverständigenrat und Schmähl kommen zu ei-
nem abweichenden Schluss hinsichtlich der von einer Umfinanzierung von „versicherungsfremden“ 
Leistungen zu erwartenden Beschäftigungseffekte. Obwohl diese als positiv angesehen werden, 
wird auch angemerkt, dass sie aufgrund des Mangels an einer Reduktion der Gesamtabgabenbe-
lastung begrenzt sind (vgl. Sachverständigenrat 2005, 332, Schmähl 2005).  

Dennoch wird sowohl vom DIW (Meinhardt/Zwiener 2005) als auch vom Sachverständigenrat emp-
fohlen, dass durch die Zahlung eines (höheren) Bundeszuschusses die „versicherungsfremden“ 
Leistungen abgedeckt und damit eine Beitragssatzsenkung erreicht werden können, die die in den 
Beiträgen enthaltene implizite Steuerbelastung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten re-
duziert und die Attraktivität des sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisses erhöht 
(vgl. Meinhardt/Zwiener 2005, Sachverständigenrat 2005). Die Umfinanzierung von „versiche-
rungsfremden“ Leistungen bedeute dabei keine Erhöhung der Gesamtabgabenbelastung, auch 
dann nicht, wenn es zur Finanzierung eines höheren Bundeszuschusses zu einer Steuererhöhung 
kommt, da in gleichem Ausmaß steuerähnliche Beiträge gesenkt werden (vgl. Sachverständigenrat 
2005, 332 ff.). 
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F Nach der Reform ist vor der Reform: Perspektiven und Lösungsan-
sätze 

F.1 Perspektive der Versicherten 
 

Es ist „... nicht vertretbar, dass die zukünftigen Aktiven für die gleichen Rentenzahlungen bis zum 
Doppelten dessen aufwenden, was heute notwendig ist, aber auch nicht vertretbar, dass sie für 
den gleichen Aufwand wie heute nur noch die Hälfte der heutigen Leistungen erhalten. ...“ 
(Laskowski 1957, 50, zitiert nach Schmähl 2009, 267/8). 

Dieses Zitat – es könnte sinngemäß aus der Reformdebatte 2009 stammen – ist mehr als ein hal-
bes Jahrhundert alt und stammt aus der Zeit der ersten großen Reform der deutschen Rentenver-
sicherung 1957, in der diametral entgegengesetzt zu heute unter anderem vom Kapitaldeckungs-
prinzip auf die Umlagefinanzierung umgestellt worden war (vgl. Abschnitt B). Es verdeutlicht die 
typische und prekäre Lage, die eben nicht erst seit den letzten Jahren, sondern erkennbar schon 
seit Jahrzehnten besteht und die z.B. hinsichtlich der demographischen Entwicklung grundsätzlich 
erst sehr spät realisiert worden zu sein scheint oder es sollte mit der Realisierung nicht nachhaltig 
begonnen werden (vgl. Abschnitt B). 

 

Die bisherige Analyse zeigt, dass es zunächst eine ganze Reihe von Chancen und Risiken gibt, 
die hinsichtlich Kapitaldeckung und Umlagesystem hohe Ähnlichkeiten erkennen lassen, von der 
Krisenanfälligkeit bis hin zu den Idiosynkrasien der politischen Entscheidungsträger, der Anbieter 
und der Verbraucher. Bei aller Tragik vor allem auch vieler Einzelschicksale im Kontext der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise hat diese potentiell aber auch einen didaktischen Wert, weil sie den 
Entscheidungsträgern ins Bewusstsein ruft, was ökonomisch schon sehr lange kaum umstritten ist: 
die Risiken der Altersvorsorge sind nicht nur kurzfristig miteinander korreliert. Ein Einbruch des 
Wirtschaftswachstums vermindert nicht nur die Kapitalwerte (oder zumindest deren Zuwachs), auf 
der die zweite und dritte Säule der Altersvorsorge aufbauen, sondern vor allem auch die Lohn-
summe, die Basis der ersten Säule ist. Langfristig sind die Risiken aller Säulen stark mitein-
ander korreliert, weil „Arbeit“ und „Kapital“ zu einem großen Teil komplementäre Elemente unse-
rer volkswirtschaftlichen Produktion und Produktivität sind (vgl. hierzu z.B. auch Börsch-Supan et 
al. 2009, Döring et al. 2009). 

Konkrete Auswirkungen von Marktentwicklungen und demographischem Wandel hängen für den 
einzelnen Verbraucher jeweils von seiner konkreten Situation ab, insbesondere z.B. davon, wie 
viel Zeit zur Verfügung steht, sein Vorsorgekapital tatsächlich zu benötigen (Sicherungsniveau der 
gesetzlichen Rente zum Renteneintritt?, Renteneintritt absehbar?, Durchhalten von Verträgen, ak-
tuelle Preisbewegungen etc.). Auch angesichts der von der OECD (2009a) für die Zukunft als eher 
trüb angesehenen Aussichten für das bislang schon bekannte zukünftige deutsche System im 
Vergleich mit anderen Staaten, wird es, zumindest in Form der bislang realisierten und weiter vor-
gesehenen „Beimischung“ der Kapitaldeckung, einer zunehmenden Expertise der Verbraucher be-
dürfen. Nicht nur, dass die Abschätzung zu den Leistungen aus dem Umlagesystem vorgenom-
men werden muss (Sicherungsniveau der gesetzlichen Rente zum Renteneintritt?, Renteneintritt 
absehbar? etc.). Vielmehr scheint zunehmend erwartet zu werden, dass Verbraucher ihre in-
dividuellen Einkommens- und Konsumchancen und -risiken eigenverantwortlich angehen, 
d.h. zunehmend mehr am Prozess der Rendite-Risiko-Teilung mit Staat und Anbietern aktiv 
mitwirken. Solcherlei Überlegungen können aber nur dann auch nur halbwegs erfolgreich in 
der Praxis reüssieren, wenn einige notwendige und hinreichende Bedingungen erfüllt sind, 
z.B. ein funktionierender Qualitätswettbewerb und ein klares Haftungssystem (vgl. oben und 
Oehler 2006a und 2009a), welches die real existierenden deutlichen Asymmetrien zu Lasten des 
Verbrauchers auf ein Maß zurückschneidet, bei dem er ansatzweise in der Lage sein wird, die ihm 
zugedachte Rolle als Marktteilnehmer auszufüllen. 
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Weitgehende Einigkeit besteht in der wissenschaftlichen Literatur darüber, dass das Versorgungs-
niveau der gesetzlichen Rentenversicherung zukünftig eher weiter ab als wieder zunehmen wird. 
Dies gilt trotz zwischenzeitlicher „Lichtblicke“, die jedoch stets nur von kurzer Dauer und großer 
Ernüchterung gefolgt waren. Deutliches Beispiel hierfür ist die Finanzkrise. Ging die Bundesregie-
rung im Rentenversicherungsbericht 2008 noch davon aus, dass der Beitragssatz aufgrund einer 
erheblichen Zunahme der Nachhaltigkeitsrücklage in den folgenden Jahren im Jahr 2012 auf 
19,2% abgesenkt werden könne, ist dies nun kaum mehr möglich. Im 15-jährigen Vorausberech-
nungszeitraum soll das Sicherungsniveau vor Steuern selbst nach dieser „offiziellen“ Schätzung 
von 50,5% im Jahr 2008 kontinuierlich bis auf 46,6% im Jahr 2020 und bis auf 46,2% im Jahr 2022 
absinken (vgl. BMAS 2009b). Auch die differenzierteren Annahmen und Berechnungen über ver-
schiedene Modellfälle, also nicht nur den „Eckrentner“115, deuten in die gleiche Richtung (vgl. 
BMAS 2009b, 152 ff.).  

Relativ sicher ist, dass eine Lebensstandardsicherung ohne Rückgriff auf die beiden anderen Säu-
len der Altersvorsorge  in der Zukunft kaum mehr möglich sein wird. Wie Leiber (2009) bemerkt, 
haben die erfolgten Einschnitte zur Folge, dass die erforderliche Zahl der Beitragsjahre, um über-
haupt eine gesetzliche Rente auf Grundsicherungsniveau116 zu erreichen (so genannter „Sozialhil-
fe break even“), beachtlich ansteigen wird. Steffen (2008) bestimmt hierzu folgende Werte. Wäh-
rend ein Durchschnittsverdiener heute 28 Beitragsjahre benötigt, um mit der daraus resultierenden 
Nettorente seinen Grundsicherungsbedarf von 664 EUR im Monat decken zu können, würden es 
infolge der Rentenniveausenkung im Jahre 2030 – nach heutigen Werten – bereits 34 Jahre sein. 
Wer auf nur 75% des Durchschnittsentgelts kommt, benötigt heute gut 37 Jahre, 2030 sind es 
schon 45 Jahre. Wer 50% des Durchschnitts verdient, müsste 56 Jahre durchhalten, 2030 bereits 
68 Jahre. Diese Orientierungswerte beruhen noch auf Annahmen und Berechnungen vor der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise und den seinerzeit bekannten Änderungen der Rentenanpassungen. 
Sie sind denen anderer Studien ähnlich (vgl. Börsch-Supan et al. 2008, Riedmüller/Willert 2008).  

Steffen (2008) sieht die Gefahr, dass das Äquivalenzprinzip als wichtige Legitimation des deut-
schen Rentensystems ausgehöhlt werden könnte, wenn die Beitrags-Leistungs-Verknüpfung stär-
ker asymmetrisch wird (vgl. hierzu auch allgemein Schmähl 2009, 377 ff.). Immerhin verweist ja 
auch der amtierende Arbeits- und Sozialminister ausdrücklich auf Artikel 20, Absatz 1 des Grund-
gesetzes (Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat) und 
betont: „... Unser Land ist stark, weil es sozial ist. ...“ (BMAS 2009e, 1). Studien der OECD zeigen 
aber, dass vor allem für Geringverdiener in Deutschland vergleichsweise wenige Ausgleichsme-
chanismen bestehen. Das deutsche Alterssicherungssystem liegt in Bezug auf die Nettoersatzquo-
ten von Geringverdienern (50% des Durchschnittsverdienstes) innerhalb der OECD an viertletzter 
Stelle. Bezüglich der Bruttoersatzquoten von Geringverdienern liegt es mit 43% an letzter Stelle 
(der OECD-Durchschnitt liegt bei 71,9%) (vgl. Abbildung F.1.1) (vgl. OECD 2009a).  

 

                                            
115 Vgl. zur Problematik des so genannten „Eckrentners“ z.B. Schmähl 2009, 385/6. 
116 Vgl. zur Problematik der Grundsicherung, also Versorgung und Vorsorge, z.B. Schmähl 2009, 335 ff.; BMAS 2008, 

71/2: „...Mit der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung wurde in Deutschland außerdem ein zielgerichte-
tes und effizientes Instrument zur Armutsvermeidung im Alter eingeführt, welches das soziokulturelle Existenzmini-
mum garantiert. Dabei handelt es sich um eine steuerfinanzierte Grundversorgung für Menschen mit geringem Ein-
kommen im Alter oder bei Erwerbsminderung, denen auf diese Weise in der Regel der Rückgriff auf das Einkommen 
ihrer Kinder erspart bleibt. Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ist keine Leistung der gesetzli-
chen  Rentenversicherung. Sie ist insofern keine „Mindestrente“, sondern eine Leistung der Sozialhilfe, die Bedürftig-
keit voraussetzt. Einkünfte zur Bestreitung des Lebensunterhalts werden daher nach § 82 SGB XII grundsätzlich auf 
die Grundsicherung angerechnet (Grundsatz der Nachrangigkeit nach § 2 SGB XII). ...“. 
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Abbildung F.1.1: Nettoersatzquoten von Geringverdienern (Männer, 50% des Durchschnittsver-
dienstes) (Quelle: OECD 2009d, 1) 

 

OECD (2009d, 2): „... Auch die bedarfsgeprüfte Grundsicherung für Rentner liegt in Deutschland 
deutlich niedriger als in den meisten anderen OECD-Ländern. So liegt die Grundsicherung im Alter 
nur bei 19 Prozent des Durchschnittseinkommens nach OECD-Standard. Im OECD-Mittel sind es 
dagegen 27 Prozent. Nur in Ungarn, Finnland, den USA und Japan ist die Grundsicherung im Ver-
hältnis zum jeweiligen Durchschnittseinkommen niedriger. ...“. 

 

In den vergangenen Jahren wurden Maßnahmen ergriffen, welche in den vergangenen Rentenre-
formen verstärkt darauf zielten, die Erwerbstätigen länger im Arbeitsleben zu halten. Dazu zählt 
das Auslaufen der staatlichen Förderung für die Altersteilzeit wie auch die schrittweise Erhöhung 
des gesetzlichen Renteneintrittsalters auf 67 Jahre. Menschen, denen es aus gesundheitlichen 
Gründen oder auf Grund der Arbeitsmarktlage nicht möglich ist, lange genug im Erwerbsleben zu 
bleiben, tragen aufgrund der Abschläge bei vorzeitigem Renteneintritt unter sonst gleichen Bedin-
gungen ein höheres Altersarmutsrisiko. Hinzu kommt, dass besondere Risikogruppen wie Men-
schen mit Zeiten langer Arbeitslosigkeit, geringem Einkommen, längeren Erwerbsunterbrechungen 
für Kindererziehung und Pflege, langen Phasen atypischer oder geringer Beschäftigung sowie 
„kleine“ Existenzgründer die angebotenen geförderten Vorsorgeformen häufig gerade nicht im 
notwendigen Umfang nutzen können, da sie entweder keinen Zugang zu einer betrieblichen Al-
tersvorsorge haben oder ihr Einkommen nicht ausreicht, um ausreichend privat vorzusorgen. Sozi-
ale Ausgleichsmechanismen für diese Gruppen (z.B. durch Rentenbeiträge für Arbeitslose, Anre-
chung von Kindererziehungszeiten und Pflege) sind nur im Rahmen der Sozialversicherung, nicht 
aber im Rahmen von privaten Versicherungsverträgen möglich. Diesen Tatbestand kann auch eine 
verpflichtende Lösung zur Privatvorsorge nicht kompensieren. Ein weiterer Ausbau der betriebli-
chen und privaten Altersvorsorge kann somit zwar ein wichtiger Beitrag zur Lebensstandardsiche-
rung insbesondere der Bevölkerungsgruppen mit kontinuierlichem Normalarbeitsverhältnis und 
besserem Verdienst sein, gleichzeitig aber kumulieren Armutsrisiken bei anderen Bevölkerungs-
gruppen, die unter den beschriebenen Umständen weder im (durch die Reformen eingeschränk-



Univ.-Prof. Dr. Oehler: „Alles Riester? Die Umsetzung der Förderidee in der Praxis“   
 
 

250 

ten) gesetzlichen System, noch über die private Vorsorge hinreichende Anwartschaften aufbauen 
können (vgl. Schmähl 2009 oder Leiber 2009 und die dort zitierte Literatur). 

Ferner ist ein wesentliches Problem, dass die Zusatzvorsorge ein Schlüsselrisiko aller Erwerbstä-
tigen, das Invaliditätsrisiko, nicht verbindlich durch die zweite Säule der Altersvorsorge abdeckt. 
Auch hier ist der Absicherungsgrad mit den Veränderungen des Rentenrechts deutlich abgesenkt 
worden. Er bietet in der heutigen Form allein keine ausreichende Absicherung mehr, obwohl die 
private Berufsunfähigkeitsversicherung mehrere problematische Aspekte aufweist. Es gibt höhere 
Beitragsbelastungen bestimmter Berufsgruppen und älterer Beschäftigter, und gehäuft rechtliche 
Konflikte bei der Anerkennung von Ansprüchen. Hier sind Verbesserungen der Absicherung im 
Rentensystem nötig, mindestens eine verbindliche Einbeziehung in die Zusatzversicherung (vgl. 
Schmähl 2009, Döring et al. 2009). 

Für die Versicherten bedeutet dies, dass sie grundsätzlich nicht erwarten können, eine ausrei-
chende Altersabsicherung zu erhalten. Solange die erörterte schwierige Lage der gesetzlichen 
Rentenversicherung in ihren wesentlichen Determinanten bestehen bleibt, wird sich hieran nichts 
ändern. Wer unabhängig von formal-juristischen oder politischen Überlegungen damit ganz prak-
tisch nicht einverstanden ist und auf eine lebensstandarderhaltende Rente nicht verzichten will, der 
muss faktisch bereit sein, hierfür entsprechende „Opfer“ zu bringen. Dies setzt aber das Bewusst-
sein voraus, dass finanzielle Entscheidungen insbesondere hinsichtlich der Altersabsicherung für 
die weitere Entwicklung der eigenen Lebenssituation eine erhebliche Bedeutung haben (können), 
und es daher essentiell wichtig ist, sich selbst über seine individuelle Situation, die zu erwartenden 
Leistungen und eventuelle Möglichkeiten zu informieren (vgl. Abschnitte C.3.5 und C.5). Es müs-
sen auch jenseits spezieller Krisenzeiten die Sensibilisierung erfolgen, das Bewusstsein geweckt, 
aber auch die notwendigen wettbewerblichen und regulatorischen Bedingungen geschaffen wer-
den, dass Verbraucher ihre „finanzielle Gesundheit“ bedenken und sich um diese kümmern müs-
sen.  

Ganz wesentlich dürfte es für viele Beschäftigte sein, eine „Mischstrategie“ zu fahren, bei der sie 
künftig etwas länger abreiten und gleichzeitig mehr privat vorsorgen. Auf diese Weise können sie 
die Minderung ihrer monatlichen Renten in der Rentenbezugsphase teilweise oder gänzlich ver-
meiden. Gleichzeitig böte die längere Erwerbsphase zusätzliche Sparmöglichkeiten. Insgesamt 
würde das angesparte private Vorsorgekapital in der etwas kürzeren Bezugsphase einen höheren 
Lebensstandard ermöglichen. Dies setzt abgesehen von entsprechenden gesamtwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen allerdings auch voraus, dass die Beschäftigten verstärkt und nachhaltig in 
ihr Humankapital bzw. in ihre Beschäftigungsfähigkeit investieren und sich auch in fortgeschritte-
nem Alter beruflich fortbilden (vgl. Schnabel/Ottnad 2008; vgl. auch oben C.4 und Schmähl 2009).  

Glücklicherweise existieren neben den (wenigen) Handlungsoptionen, die den Versicherten selbst 
zur Verfügung stehen, eine Reihe von Handlungsoptionen durch die Systemträger (DRV Bund, 
Staat), mit denen den aktuellen und zukünftigen Gefahren für das deutsche Alterssicherungssys-
tem wirksam entgegen gewirkt werden kann. Sie werden im nächsten Abschnitt erörtert.  
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F.2 Perspektive der Systemträger und ihrer Versicherten  
 

Das Sozialstaatsprinzip ist in Deutschland eine der Grundlagen der Verfassungsordnung und  ver-
pflichtet Gesetzgeber, Rechtsprechung und Verwaltung, nach sozialen Gesichtspunkten zu han-
deln und die Rechtsordnung entsprechend zu gestalten. Soziale Marktwirtschaft (des Wirtschafts-
systems der Bundesrepublik) bedeutet in diesem Kontext, dass der Staat der Wirtschaft einen 
Ordnungsrahmen vorgibt, der einen sozialen Ausgleich ermöglichen soll. Wie erörtert (vgl. Ab-
schnitt B), wurden im Zuge einer Vielzahl von Reformen und Eingriffen in das Rentensystem Leis-
tungen gesenkt und finanzielle Verpflichtungen abgegeben. Die hieraus entstehenden zusätzlichen 
Lasten wurden den Bürgern und/oder Steuerzahlern übertragen, die nunmehr grundsätzlich mehr 
tun müssen, um den vor den jeweiligen Reformen entsprechenden Status im Alter aufrecht erhal-
ten zu können.  

Wenn aber, wie mit der staatlich geförderten kapitalgedeckten privaten Altersvorsorge, die Ver-
antwortung für eines der zentralen Elemente des deutschen Sozialstaates – die Lebensstandard-
sicherung im Alter – teilweise an das Verhältnis von Kunden zu Finanzdienstleistern ausgelagert 
wird, deren vorrangiges Ziel nicht die Gewährung eines bestimmen Sicherungsniveaus, sondern 
die Erzielung von Unternehmensgewinnen ist, dann obliegt es dem Sozialstaat grundsätzlich, si-
cherzustellen, dass die durch die Absenkungen des Leistungsniveaus entstandenen Lücken tat-
sächlich auch unter realistischen sozialstaatlichen Bedingungen gedeckt werden können. Die aus 
der Analyse in Abschnitt C gewonnenen Ergebnisse deuten aber nun gerade darauf hin, dass im 
Wege der realisierten „Riester“-Förderung in sehr unzureichendem Maße Sorge getragen wird da-
für, dass die vorgenommene Regulierung/Zertifizierung diesen Namen auch rechtfertigt und die 
Verbraucher eine faire Chance haben, an der Förderung zu partizipieren. Die grundsätzlich begrü-
ßenswerte Förderinitiative wird in der Praxis über weite Strecken konterkariert, sei es durch 
Intransparenz und mangelnden Wettbewerb oder zu hohe Kostenforderungen der Anbieter oder 
die mangelnde Expertise vieler Verbraucher. Entscheidend ist, dass die von staatlicher Seite „ge-
führte“ Abstimmung zwischen Umlagefinanzierung und geförderter Zusatzvorsorge in einer für den 
Versicherten optimalen Weise erfolgt. Schmähl (2009, 399) weist zu Recht darauf hin, dass es 
aber auch auf die Reformen innerhalb des Umlagesystems ankommt, zumal die Belastungen aus 
der Finanz- und Wirtschaftskrise (vgl. Deutsche Bundesbank 2009) den Reformdruck noch erheb-
lich erhöhen dürften. 

Döring et al. (2009) plädieren dafür, das Sicherungsziel der gesetzlichen Rentenversicherung auch 
nach einer Gewichtsverschiebung so zu definieren, dass zumindest bei längerer Versicherungs-
dauer die durch Beiträge erworbenen Rentenansprüche deutlich höher liegen als der Betrag, den 
man ohne jede Beitragszahlung aus der bedarfsgeprüften Grundsicherung erhalten würde. Denn 
wer davon ausgeht, dass er im Alter von der gesetzlichen Rentenversicherung eine Rente unter-
halb der Grundsicherung erhält, für den bedeutet der Aufbau einer zusätzlichen Altersvorsorge, 
dass er mit seinem gegenwärtigen Konsumverzicht kein höheres Einkommen im Alter erzeugt, 
sondern dass er damit den Steuerstaat entlastet. Bei der Festlegung des Sicherungsniveaus ist 
ferner darauf zu achten, dass das Beitrags-Leistungs-Verhältnis der gesetzlichen Rentenversiche-
rung zumindest nicht negativ wird (siehe oben).  

Loose/Thiede (2006) formulieren dies ähnlich: „... Wenn aber auch in Zukunft die Alterssicherung 
grundsätzlich an das Erwerbssystem gekoppelt sein soll, muss sichergestellt werden, dass Er-
werbsarbeit und die Zahlung von Beiträgen aus dem Erwerbseinkommen auch tatsächlich zu ei-
nem Altereinkommen führt, das höher ist als jene Transferleistungen, die man auch ohne jede Bei-
tragszahlung erhalten würde. Nur wenn die erwerbsorientierte Alterssicherung in diesem Sinne 
armutsfest ist, kann sie auf die für ihren nachhaltigen Bestand notwendige Akzeptanz bei den Be-
troffenen hoffen. Der Hinweis darauf, dass andernfalls ja die Grundsicherung den Eintritt von Al-
tersarmut vermeiden würde, ist dabei nicht zielführend, da die Grundsicherung ja gerade das ideal-
typische Modell der Entkoppelung von Erwerbsarbeit und Alterssicherung darstellt. Ein erwerbsori-
entiertes Alterssicherungssystem, das auch bei langjährig erwerbstätigen Versicherten im Alter zu 
Armut führt, ist nicht zukunftsfähig. ...“. 
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Auch der Hinweis von Börsch-Supan et al. (2004, 1 ff.) ist zu berücksichtigen, dass die Kernprob-
lematik bei Rentenreformen darin bestehe, dass die meisten Lösungen des Rentenproblems eine 
lange Vorlaufzeit benötigten. So sei es zum Beispiel unmöglich, von heute auf morgen das Ren-
teneintrittsalter zu erhöhen, da den älteren Abreitnehmern Vertrauensschutz und Zeit gewährt 
werden müssen, die Lebensplanung an die neuen Regeln anzupassen. Damit das, was ein norma-
ler Arbeitnehmerhaushalt im Rahmen der Altersvorsorge ansparen kann, für eine substantielle Er-
gänzung der gesetzlichen Rente ausreicht, braucht es sehr viel Zeit. Reformen müssten daher 
deutlich vor dem Zeitpunkt verabschiedet werden, an dem es für alle offensichtlich und spürbar 
wird, dass sich die Situation wesentlich verschlechtert hat und sich dadurch ein Widerstand gegen 
Reformen von selbst verringert. 

Wesentlich ist vor diesem Hintergrund vor allem die Eindämmung diskretionärer Maßnahmen. Das 
Ziel, Stabilität im Rentenversicherungssystem zu erzeugen, lässt sich nicht durch einzelne kurzfris-
tige und teilweise gegensätzliche Veränderungen erreichen. Benötigt wird ein Weniger statt ein 
Mehr an Eingriffen in das System, die aber abgestimmt langfristig angelegt sind. Nur so wird eine 
langfristige Planung wie von Börsch-Supan et al. oben beschrieben überhaupt erst möglich. Einer-
seits muss eine „Politik nach Kassenlage“ vermieden werden. Dies gilt insbesondere auch hin-
sichtlich des Aufbaus einer „nachhaltigen“ Rücklage, die vom Sachverständigenrat auf 1,5 Mo-
natsausgaben beziffert wird und bislang durch Schutzklauseln und außerplanmäßige Rentenerhö-
hungen verhindert wurde. Allerdings ist unter Berücksichtigung des Ausmaßes der finanziellen 
Schwankungen in der Vergangenheit auch darüber nachzudenken, eventuell eine noch höhere 
Rücklage anzustreben. Döring et al. (2009) argumentieren beispielsweise für ein höheres Durch-
schnittsniveau der Nachhaltigkeitsrücklage von mindestens 3 Monatsausgaben, da sich dann auch 
die Verzögerung zwischen den konjunkturellen Veränderungen auf der Einnahmenseite der Ren-
tenversicherung und den Reaktionen auf der Ausgabenseite vergrößern würde. Damit könnte eine 
bessere Stabilisierung erreicht werden. Das gilt auch für die Berücksichtigung der Lohnzuwächse 
und für den Nachhaltigkeitsfaktor, der die Entwicklung des Verhältnisses von Rentnern zu Bei-
tragszahlern mit einbezieht. Wenn während einer langen konjunkturellen Abschwungphase die 
Zahl der Beitragszahler zurückgeht, die Zahl der Rentner aber unverändert bleibt, dann führt der 
Nachhaltigkeitsfaktor noch in der Abschwungphase zu einer reduzierten Rentenanpassung und 
verstärkt damit den konjunkturellen Abschwung durch geringere Transfers an die privaten Haus-
halte. Letztlich erscheint in diesem Zusammenhang auch die in der Rentenformel eingebaute Ver-
zögerung zwischen Lohnerhöhung und Rentenzuwachs von maximal 1,5 Jahren zu kurz für starke 
und vor allem länger andauernde Rückgänge der wirtschaftlichen Leistung (vgl. Döring et al. 
2009). 

Sinn und Thum (1999) weisen auf die Handhabung des Bundeszuschusses an das Umlagesystem 
als weiteres Problemfeld hin. Sie zeigen, dass sich der Beitragssatz leicht senken lässt, wenn man 
nur den Bundeszuschuss entsprechend erhöht. Gleiches gilt für das Leistungsniveau. Betrachtet 
man die schwankungsreiche Entwicklung der Höhe des Bundeszuschusses sowie auch dessen 
Zusammenspiel mit den übrigen wesentlichen Determinanten der Versicherungsleistung insbe-
sondere in den letzten beiden Jahrzehnten, so ist eine Steuerung, die eher im politischen Interesse 
als im Interesse der Versicherten liegt, nicht auszuschließen. Tegtmeier formuliert bereits 1998 so: 
„... Insbesondere aber dürfen der GRV keine zusätzlichen Belastungen - egal mit welcher Begrün-
dung - auferlegt werden, ohne dass gleichzeitig für eine entsprechende Finanzierung gesorgt wird. 
Es sollte hierbei die Stärkung der Beitragsorientierung der Rente im Vordergrund stehen, um all 
jenen den Weg zu verstellen, die gern gesamtgesellschaftliche Aufgaben auf die Sozialversiche-
rung verladen, um anschließend beredt den Anstieg der Beitragssätze zur Sozialversicherung zu 
beklagen. ...“. 

Der Sachverständigenrat (2007, 221) bemerkt, dass es dem Wesen einer Sozialversicherung ent-
spricht, Beitragsmittel nur zur Finanzierung der dem jeweiligen Versicherungszweck immanenten 
Aufgaben zu verwenden, während „versicherungsfremde“ Elemente − sowohl bestimmte Leistun-
gen als auch Umverteilungselemente − als von der gesamten Gesellschaft zu tragende Ausgaben 
über Steuern (oder den Sozialversicherungszweig, für den sie versicherungsimmanent sind) finan-
ziert werden sollten. Eine solche Aufgabenverteilung stärkt den Äquivalenzcharakter der Leistun-
gen und reduziert die verzerrende Steuerwirkung der Beiträge. Sozialversicherungspflichtige Be-
schäftigung wird so attraktiver, und der Einnahmeschwäche aufgrund einer schwindenden Bei-
tragsbasis kann auch entgegengewirkt werden. Die deutschen Sozialversicherungen enthalten ei-
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ne Vielzahl „versicherungsfremder“ Elemente. „Versicherungsfremde“ Leistungen und „versiche-
rungsfremde“ Umverteilungsanliegen stellen − sofern sie als notwendig erachtet werden − ge-
samtgesellschaftliche Aufgaben dar und sollten von der gesamten Gesellschaft, also von allen 
Steuerzahlern, finanziert werden und nicht nur vom Kreis der Beitragszahler im Wesentlichen aus 
Lohneinkommen bis zu einer Beitragsbemessungsgrenze (vgl. Sachverständigenrat 2006, 229 ff.). 

Über diese grundsätzliche Problematik mit dem Bundeszuschuss hinaus muss konstatiert werden, 
dass die Finanzierung über den Bundeszuschuss als weitere Finanzierungsquelle erhebliche 
Intransparenz mit sich bringt. Einen Lösungsansatz präsentiert der Sachverständigenrat (2005, 
386): Werden auch nach einer Evaluation die „versicherungsfremden“ Leistungen (zu diesen vgl. 
Abschnitt E) als notwendig angesehen, stellt sich die Frage, ob eine institutionelle Ausgliederung 
angezeigt ist, also die Leistungen aus dem Verantwortungsbereich des betroffenen Sozialversiche-
rungszweigs herausgenommen und dem allgemeinen Staatshaushalt zugeordnet werden sollen 
(zum Beispiel durch ein Leistungsgesetz) oder ob lediglich eine finanzielle Ausgliederung (durch 
einen Bundeszuschuss) stattfinden soll. Die Erhöhung der Transparenz, und das ist das Entschei-
dende an der Empfehlung des Sachverständigenrates, spricht für eine institutionelle Ausgliede-
rung. Auch können bei einer Ausgliederung solche Personen in den Genuss der Leistung kom-
men, die vorher allein den Versicherten zugute kam. Verwaltungsvereinfachung und Verwaltungs-
kostenersparnis sprechen allerdings theoretisch für eine finanzielle Ausgliederung, dies ist aber 
zumindest solange als eher nachrangig anzusehen, solange die Verwaltungskostenreduktion ge-
nauso wenig transparent wird wie die behaupteten niedrigen Verwaltungskosten der DRV und ihrer 
Schwestern (siehe oben). Da in der Arbeitslosenversicherung und der gesetzlichen Rentenversi-
cherung die identifizierten „versicherungsfremden“ Leistungen und „versicherungsfremden“ Umver-
teilungsmaßnahmen im Wesentlichen solchen Personen zugutekommen, die keine Beiträge zah-
len und damit nicht von der durch den Bundeszuschuss erzeugten Beitragssatzsenkung begünstigt 
werden, wäre die Zielgenauigkeit eines steuerfinanzierten Zuschusses in diesen beiden Sozialver-
sicherungszweigen grundsätzlich aber gewährleistet (vgl. Sachverständigenrat 2005, 331 ff.).  

Um die Finanzierung der GRV nachhaltig zu stärken, könnten in diesem Zusammenhang grund-
sätzlich weitere Gruppen potentieller Beitragszahler einbezogen werden (z.B. Selbständige). Vor-
aussetzung ist jedoch, dass die zusätzlichen Beiträge der zusätzlich Versicherten zur Senkung des 
Beitragssatzes oder des Bundeszuschusses verwendet werden. Es besteht jedoch die Gefahr – 
wie die diskretionären Eingriffe der Vergangenheit zeigen –, dass zusätzliche Mittel für eine Wei-
tergabe an die Bestandsrentner verwendet würden. Die Einbeziehung weiterer Personengruppen 
könnte auch den Vorteil haben, dass kleine Selbständige vor Altersarmut geschützt werden könn-
ten, wie aber zunächst empirisch nachzuweisen wäre (vgl. Schnabel 2008).  

Essentiell ist es ebenso, Transparenz zu schaffen. Ein „Entweder-Oder“ darf es dabei nicht geben, 
d.h., die Versuche, Transparenz im Bereich der Altersvorsorge zu erzielen, müssen sowohl auf die 
gesetzliche Rentenversicherung selbst gerichtet sein als auch auf den Bereich der privaten Zu-
satzvorsorge. Die Betroffenen müssen ein klares Bild davon erhalten, welche Leistungen sie er-
warten können und was das jeweilige System bzw. Produkt nicht leisten kann.  

Diese „Informationsleistung“ muss naturgemäß beim dominanten Umlagesystem beginnen. Nur 
wenn sich der Versicherte einen (groben) Eindruck davon machen kann, welche Leistungen er aus 
dem Umlagesystem im Alter erwarten kann, ist es ihm möglich, überhaupt zu entscheiden, ob und 
in welchem Maße sich eine private Zusatzvorsorge lohnt bzw. nötig ist, um das angestrebte Ein-
kommenslevel sicherzustellen. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang eine individualisierte In-
formation des einzelnen Versicherten, die Letzterem die Möglichkeit gibt, tatsächlich seine „eige-
ne“ Situation zu verstehen. Transparenz bedeutet daher zunächst, Informationen nicht nur aggre-
giert, sondern spezifisch anzubieten, zunächst orientiert an spezifischen Gruppen (z.B. Arbeitslo-
se, Frauen, Kohorten) und dann auch auf die einzelne Person ausgerichtet. An groben Orientie-
rungsgrößen wie beispielsweise dem „Standardrentner“ ausgerichtete Informationen nämlich sen-
ken zwar den Verarbeitungsaufwand und mögen als Vergleichsgrößen sinnvoll sein, dem Einzel-
nen helfen sie jedoch wenig, sich über seine individuelle Situation, insbesondere seine zu erwar-
tende individuelle Lage im Alter, klar zu werden (siehe oben zum „Eckrentner“ und zu den in jünge-
rer Zeit verwendeten „Modellfällen“).  
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Die Rentenversicherung Bund ist mit ihrem Informationsangebot sowohl on- als auch offline in die-
ser Hinsicht grundsätzlich gut aufgestellt. Neben der individualisierten Information über die zu er-
wartende Höhe der Leistungen wird ein umfangreiches und zielgruppenspezifisches Informations-
angebot in Form von Flyern, Broschüren, Webinhalten etc. sowie persönlicher Beratung vorgehal-
ten. Dennoch ist Börsch-Supan et al. (2004, 1 ff.) zuzustimmen, wenn sie verstärkte Aufklärungs-
anstrengungen hinsichtlich folgender spezifischer Punkte fordern. Erstens sollte die Aufklärung 
darüber verstärkt werden, was eine Umfinanzierung der Altersvorsorge für die intergenerative Ver-
teilung  bedeutet – nämlich die Entlastung der Kinder, die so während des Höhepunkts der demo-
graphischen Belastung weniger Beiträge zahlen müssen. Zweitens ist eine bessere Aufklärung 
über die Funktionsweise des Arbeitsmarktes notwendig, da z.B. die unzutreffende Vorstellung, 
dass die Älteren den Jüngeren die Arbeitsplätze wegnehmen, ein wichtiges Reformhindernis dar-
stellt. Auch ist nachzuvollziehen, dass die entscheidende Größe für mehr Beschäftigung die Lohn-
kosten sind und dass diese die rentenversicherungsbedingten Lohnnebenkosten mit einschließen. 
Drittens fehlt es an Sachkenntnis über die fundamentalen Eigenschaften der gesetzlichen Renten-
versicherung. Das Verständnis für den Reformbedarf dürfte größer sein, wenn z.B. bekannter wä-
re, dass die morgige Rente erst von den Kindern erwirtschaftet werden muss. Schließlich sollte 
auch die Tatsache bekannter werden, dass selbst die hohen Beiträge nicht ausreichen, um die ge-
setzliche Rentenversicherung vollständig zu finanzieren und dass vielmehr weit mehr als ein Drittel 
des Rentenbudgets aus Steuereinnahmen in Form von Bundeszuschüssen finanziert wird. 

Die bereits vorhandene, regelmäßig verschickte Renteninformation der DRV stellt allerdings nur 
einen ersten Anfang dar. Weder lässt sich für einen durchschnittlichen Verbraucher konkret herlei-
ten, wie seine individuelle Information wirklich zustande kommt, noch kann er nachvollziehen, was 
die gegebenen Informationen für seine Zukunft bedeuten. Interessanterweise wird in der Rentenin-
formation zweifach die Problematik der Inflation angesprochen, deren Berücksichtigung aber sei-
tens des DRV in eigenen Berechnungen systematisch als nicht sinnhaft angesprochen wird (vgl. 
Abschnitt C.3.5 und Fußnote 76). Der alleinige Hinweise in der Renteninformation hilft dem 
Verbraucher allerdings auch nicht weiter. Vor allem aber fehlt eine nutzbare vernetzte Information, 
zumindest mit anderen staatlichen und öffentlich-rechtlichen Vorsorgesystemen. 

Es fehlt des Weiteren eine unmittelbare informationsbezogene Verknüpfung zwischen gesetzli-
cher, privater und gegebenenfalls auch betrieblicher Altersvorsorge, die in der Öffentlichkeit häufig 
als getrennte Einheiten und nicht als gemeinsames System dargestellt und auch entsprechend un-
terschiedlich wahrgenommen werden. Grundsätzlich wären auch noch andere Sozialversiche-
rungssysteme einzubeziehen (Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung etc.). Es ist bislang 
noch nicht gelungen, das System als Einheit zu kommunizieren, aufgrund der erheblichen Unter-
schiede nicht nur hinsichtlich der „verkauften“ Produkte, sondern auch zwischen den „Anbietern“. 
Trotz aller Informationen, die der Einzelne in jedem einzelnen System enthält, bleibt die Aufgabe, 
diese Informationen sinnvoll miteinander zu verknüpfen, von ihm selbst zu leisten. Dies dürfte für 
viele Versicherte nur schwer möglich sein, da das einfache „Addieren“ der mitgeteilten zu erwar-
tenden Leistungen auch, aber nicht nur aufgrund der Unterschiedlichkeit der zur Verfügung gestell-
ten Informationen sowie der Systeme an sich hierfür kaum ausreicht. Es würde einen wesentli-
chen Schritt in Richtung Transparenz bedeuten, würde der Versicherte nicht meist unab-
hängig voneinander und durch unterschiedliche Institutionen erfahren, welche Leistungen 
er im jeweiligen System erhält bzw. wie sich die Wertentwicklung der jeweiligen Vorsorge-
produkte gestaltet, sondern unmittelbar und regelmäßig von einer zentralen Institution oder 
zumindest in einer abgestimmten zentralen Information darüber in Kenntnis gesetzt werden, 
welche „Anwartschaften“ er in allen Sozialversicherungssystemen zusammen bereits er-
worben hat, welche Leistungen er aus diesem „Vorsorge-Komplex“ erwarten kann, welche 
Risiken sich im Gesamtkontext darstellen und eventuell sogar, welche Schritte er unter-
nehmen könnte, um eventuell noch nicht genutzte Chancen zu ergreifen.  

Anzumerken bleibt jedoch, dass solche bislang leider fiktiven Informationsanstrengungen kaum 
ausreichen dürften, das Vertrauen der Bevölkerung wiederzugewinnen bzw. zu stärkern. Das ei-
gentliche Problem diskretionärer Eingriffe in das System (einschließlich der „Nutzung“ des Bun-
deszuschusses) lässt sich nicht durch Broschüren und Renteninformationen lösen, zumal sich un-
verzerrte und umfassende Informationen über derartige Maßnahmen für denjenigen, der sie ver-
breitet, kaum bezahlt machen würden. Reine Informationen (Nachrichten) allein können dieses 
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Problem weder abmildern noch lösen, entscheidend ist die individuelle Einschätzung im Gesamt-
kontext.  

Die Transparenz der privaten Zusatzvorsorge betreffend ist zunächst die aus dem internationa-
len Vergleich abgeleitete Empfehlung zu wiederholen, dass, wie in anderen Ländern wie zum Bei-
spiel Großbritannien auch, umfassendere Anstrengungen unternommen werden sollten, um Per-
sonen in ihren alltäglichen Lebensumständen zu erreichen und sie für eine eigenverantwortliche 
Vorsorge zu sensibilisieren (vgl. Abschnitte C und D). 

Bezüglich der Transparenz des Angebotes muss aufgrund der auch im Rahmen dieser Untersu-
chung gewonnenen Ergebnisse (vgl. Abschnitt C) eindeutig konstatiert werden, dass die Aussage 
der Bundesregierung, die Verbraucher seien aufgrund der bestehenden Informationsverpflichtun-
gen in der Lage, die einzelnen „Riester“-Produkte zu vergleichen und die für sie passenden Ange-
bote zu erkennen, trotz der Reformen des Jahres 2005 deutlich mehr Wunsch als Wirklichkeit ist 
(vgl. Deutscher Bundestag 2008d). In der Realität scheint es wohl eher so zu sein, dass der 
Verkaufs- und nicht der Vorsorgegedanke die Anbieter steuert und die Informationspflich-
ten entweder nicht eindeutig genug ausgestaltet sind oder aber nicht genügend ernst ge-
nommen werden. Für beides finden sich klare Hinweise in der Untersuchung. So erschweren 
ganz unterschiedlich ausgestaltete oder auf unterschiedlichen Annahmen beruhende Informati-
onsmaterialien einen Vergleich verschiedener Angebote sogar bei identischen Informationen und 
einige Anbieter stellen auch gesetzlich geforderte Informationen nicht oder nicht ausreichend be-
reit. Heute ist es relativ unwahrscheinlich, insbesondere die Kosten-Leistungs-Strukturen 
der Verträge in einer Art und Weise zu entdecken und zu bewerten, dass Verbraucher diese 
tatsächlich vergleichen und in eine Rangfolge bringen können. Sonst gäbe es nämlich einen 
funktionierenden Preis- und Qualitätswettbewerb und es ergäbe sich eine derart starke Nachfrage 
für gute bzw. günstige Anbieter, dass schlechte bzw. teure Anbieter vom Markt verschwunden wä-
ren. Dies ist aber gerade nicht der Fall. Aufgrund der erheblichen Heterogenität der im Rah-
men der Untersuchung betrachteten geförderten Altersvorsorgeprodukte und ihrer Qualität 
wäre es ganz im Sinne der „Riester“-Förderidee, einen solchen Preis- und Qualitätswettbe-
werb zu fördern.  

Dies kann vor allem auf zwei Wegen geschehen.  

 Die Produkte müssen entweder für die Kunden und/oder den Staat (eine mögliche Auf-
sicht) tatsächlich beurteilbar sein. 

o Erstere können die Marktstellung der Anbieter durch Honorierung guter (Bestrafung 
schlechter) Produkte wie beschrieben selbst stärken (schwächen), 

o der Staat andererseits kann die mangelnde Beurteilungsfähigkeit der Kunden gegebe-
nenfalls indirekt substituieren. 

 Gemäß der ersten Möglichkeit sind die „Kunden“ selbst in die Lage zu versetzen, nicht nur 
die hinsichtlich einer möglichen Vorsorgeentscheidung relevanten Informationen der je-
weiligen Anbieter in korrekter, vollständiger und (für die meisten in) verständlicher Art und 
Weise zu erhalten, sondern auch anhand dieser Informationen aussagekräftige Vergleiche 
mehrerer Angebote durchzuführen. Es bieten sich verschiedene Handlungsalternativen 
an. 

o Erstens mag es zutreffend sein, dass die geltenden Informationspflichten relativ konkre-
te Vorgaben machen. Solange es den Anbietern aber obliegt, diese Vorgaben sehr frei 
in ganz unterschiedlicher „Verpackung“, zu präsentieren, so dass selbst in Finanzange-
legenheiten erfahrenen Verbrauchern erheblicher Aufwand bei Identifikation und Inter-
pretation der wesentlichen Daten entsteht, lassen sich aussagekräftige Vergleiche und 
damit ein funktionierender Qualitätswettbewerb kaum erreichen.  

o Hier wäre es nun hilfreich, nicht nur vorzugeben, welche Informationen vor Ver-
tragsabschluss an den Kunden „geliefert“ werden müssen und dies auch engma-
schig regelmäßig zu überprüfen, sondern insbesondere auch sicherzustellen, 
dass diese von allen Anbietern möglichst in identischer Art und Weise aufbereitet 
werden. Gerade in dem aufgrund der Anzahl von Anbietern und Produkten verglichen 
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mit beispielsweise dem Wertpapiermarkt relativ überschaubaren Markt für „Riester“-
Produkte und den darüber hinaus ohnehin bei jedem Vertrag der gleichen Gattung iden-
tischen zu liefernden Informationen, sollte es möglich sein, für jeden Anbieter identische, 
standardisierte Informationsmaterialien zu schaffen (vgl. Abschnitt C.3.5). 

 Alternativ oder ergänzend wäre es möglich, die (fehlende) Qualitätsbeurteilung durch den 
Kunden institutionell zu substituieren. Hierzu bietet sich ein im Kontext der Finanzbera-
tung bereits vorgeschlagenes Modell an, ähnlich zur Finanzierung der Bankenaufsicht 
oder der „freiwilligen“ Jahresabschlussprüfung (DPR) alle in Deutschland tätigen Anbieter 
von Finanzdienstleistungen und damit auch „Riester“-Produkten in einem Umlageverfah-
ren regelmäßig in einen öffentlich-rechtlichen Fonds einzahlen zu lassen, dessen Mittel 
zwei vorrangigen Aufgaben dienen, ohne dass durch die Financiers Einfluss auf die Leis-
tung genommen werden kann (vgl. Oehler 2009a und 2009b). 

o Erstens sollte der konsequente Ausbau der Finanzberatung durch die Verbraucher-
zentralen hinsichtlich der Präsenz in der Fläche und der notwendigen Intensität der Be-
ratung anhand definierter Standards erfolgen. Einheitliche Qualitätsstandards sind hier 
jedoch aufgrund der grundsätzlichen Unabhängigkeit der einzelnen Länderorganisatio-
nen und der damit verbundenen Heterogenität der Landschaft der Verbraucherzentralen 
in Deutschland wesentlich. Sonst kann nicht ausgeschlossen werden, dass je nach 
Standort unterschiedliche Beratungskosten und auch unterschiedliche Beratungsqualität 
die Folge sind. 

o Zweitens sollte die Informationsvielfalt und -dichte der vergleichenden Untersu-
chungen durch die Stiftung Warentest, insb. im Internet, inkl. der Einrichtung von Bera-
tungsforen, aber auch durch andere neutrale Institutionen wie Nichtregierungsorganisa-
tionen oder Forschungseinrichtungen ausgebaut werden. Dies schließt die Entwicklung 
geeigneter einheitlicher Zertifizierungssysteme für Anbieter, Berater, Prozesse 
und Produkte ein. Solcherlei echte Information und Beratung, die unabhängig von An-
bieter und Produkt sowie jenseits von Gewinnerzielungsabsichten der Analyse der 
Verbraucher- und Produktsituation ausreichend Zeit zumisst und gleichzeitig bezahlbar 
bleibt, stellt für alle Beteiligten eine „win win“-Situation dar. Den Kunden nimmt sie den 
Beurteilungsaufwand ab und „führt“ sie zu den Anbietern „guter“ Produkte, warnt sie 
gleichzeitig aber auch vor Anbietern schlechter Qualität (vgl. Oehler 2009a und 2009b; 
Oehler/Kohlert 2009). Kundentypen werden dann als „default“ (vgl. Abschnitt C.5) be-
stimmte Produktklassen zugeordnet, die auf eigenen Wunsch bzw. auf eigenes Risiko 
von Verbrauchern „abgewählt“ werden können („opt out“). Im „default“ liegen die Nach-
weis- und Sorgfaltspflichten bei den Anbietern. 

o Als dritte Möglichkeit schließlich erscheint es sinnvoll, über eine zentrale und öffentlich 
uneingeschränkt zugängliche Datenbank nachzudenken, der alle Anbieter die Pflichtin-
formationen ihrer Angebote zur Verfügung stellen müssen. Auch diese Datenbank könn-
te über das zuvor beschriebene Modell finanziert werden. Zu überlegen ist hier bei-
spielsweise, ob als weiterer Schritt automatische Berechnungen und Übersichten der 
Vorteilhaftigkeit der Angebote und Verträge angeboten werden sollten. 

 Auch ein grundsätzlicher Ausbau der Verbraucherbildung ist zu empfehlen, um generell 
eine finanzspezifische Sensibilisierung der Verbraucher zu fördern und sie für die Re-
levanz finanzieller Fragestellungen zu interessieren, soweit die eigene „finanzielle Ge-
sundheit“ betroffen ist. Um allerdings wirklich die Zielgruppen zu erreichen, die Finanzbil-
dung besonders benötigen, sollten verschiedene Aspekte Beachtung finden (vgl. Ab-
schnitte C.3.5 und C.5). 

 

Selbst mit all diesen Maßnahmen können viele derjenigen nicht erreicht werden, für die eine zu-
sätzliche staatliche geförderte private Altersvorsorge nützlich sein könnte. Um auch hier erfolgreich 
zu sein, wurde beispielsweise vorgeschlagen, ein Pflichtsystem aufzubauen, dass ähnlich dem pri-
vaten Markt für Kraftfahrzeughaftpflichtversicherungen dem Einzelnen eventuell zwar die Wahl 
zwischen konkurrierenden Anbietern überlässt, nicht jedoch die Entscheidung darüber, ob über-
haupt ein Vertrag abgeschlossen wird. Hierzu müsste dann eine Mindestnachfrage, die im Normal-
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fall eine Versorgung oberhalb des Sozialhilfeniveaus sichert, gesetzlich vorgeschrieben werden 
(vgl. hierzu z.B. Schwintowski 2004, 96).  

Eine solche Pflichtversicherung ist jedoch aus ökonomischen Erwägungen abzulehnen. Wie 
Börsch-Supan et al. (2003, 46) anmerken, könnte die Einführung einer solchen Pflichtvorsorge 
zwar eventuell das Problem der Deckungslücke lösen, zumindest bei der jüngeren Generation, die 
noch Zeit zum Ansparen hat, sie wirkt aber nicht universal und schafft zudem neue Probleme. Ge-
rade diejenigen, die am wenigsten sparen, dürften auch am häufigsten keine regelmäßigen Be-
schäftigungsverhältnisse haben und sind daher mit einer Pflichtvorsorge schwer erreichbar. Ferner 
könnte der Staat indirekt in der Haftung oder Garantie bezüglich der Vermögensentwicklung gese-
hen werden. Börsch-Supan et al. befürchten zudem Verwerfungen am Kapitalmarkt, da eine 
Pflichtvorsorge partiell Steuercharakter mit den damit verbundenen negativen Anreizwirkungen für 
Beschäftigung und Konsum hat. 

Angemessen erscheint aber die bereits erörterte „opt out“-Lösung (vgl. Abschnitt C.5), die 
Verbraucher auch mit wenig Kompetenz in die Lage versetzt, geeignete Förderprodukte zu erhal-
ten. In anderen Bereichen wird dies bereits aktiv durch so genannte „default“-Strategien, also 
vorgegebene Standardeinstellungen, zu erreichen versucht.117 Hier übernehmen Verbraucher eine 
voreingestellte Vertragsvariante (z.B. eine Entgeltumwandlung in einen Vorsorgefonds), es sei 
denn, sie widersprechen der Vorgabe und wählen selbst eine alternative Lösung. Solche Vorsor-
gepläne haben in den USA Beteiligungsraten von über 85 Prozent zur Folge, während die „opt in“-
Varianten, bei denen man sich aktiv für eine Beteiligung aussprechen muss, zunächst aber unver-
sorgt bleibt, nur Beteiligungsraten von circa einem Drittel aufweisen (vgl. hierzu auch Börsch-
Supan et al. 2003, 47).118  

Grundsätzlich können Defaults sowohl von Anbietern119, als auch vom Staat oder von anderen ge-
sellschaftlichen Institutionen wie Kirche, Medien, Schulen (so genannte „Massen-Defaults“) und 
auch vom Verbraucher selbst gesetzt werden (so genannte „persönliche Defaults“).120 Die EU 
Kommission hat die Möglichkeit der Defaults erkannt und bereits in einem Fall in eine Gesetzes-
vorlage umgesetzt. So wird Art. 31.3 des Vorschlags für eine neue Verbraucherrechtsdirektive121 
damit begründet, dass Verbraucher sich in aller Regel bei Vertragsbedingungen nach den üblichen 
Standardvorgaben richten und nur selten aktiv eine vorgegebene Standardeinstellung abwählen – 
gerade beim E-Commerce und gerade bei Vertragsbedingungen (dem „Kleingedruckten“). Daher 
wird gefordert, voreingestellte Optionen, die eine Zustimmung signalisieren (d.h. bereits ange-
kreuzte Wahl-Kästchen) zu vermeiden und stattdessen grundsätzlich die ausdrückliche Einwilli-
gung der Verbraucher einzuholen. Hinsichtlich der Idee der massenhaften Beteiligung an der zu-
sätzlichen Altersvorsorge wäre dies aber kontraproduktiv. Es ist also nach Sachlage und Notwen-
digkeit zu differenzieren. Die Mächtigkeit der Defaults steht de facto bereits hinter vielen staatlich 
gesteuerten Spar- und Altersvorsorgeprogrammen, die Staaten weltweit einsetzen. Hier stellt der 
Default des regelmäßigen Einzahlens (z.B. Prozentsatz von Einkommenserhöhungen) ein wichti-
ges Designelement und einen zentralen Erfolgsfaktor dar.122 Das weltweit erste Sparprogramm, 
das sich explizit auf verhaltensökonomische Erkenntnisse stützt, ist das neuseeländische „KiwiSa-
ver“-Altersvorsorgeprogramm.123 

Ferner genügt es angesichts der vielfältig dargestellten Verknüpfung der Mechanismen und De-
terminanten der gesetzlichen Rentenversicherung mit umfeldbezogenen Einflussgrößen wie der 
Wirtschafts- und Arbeitsmarktpolitik und -situation nicht, nur auf das eigentliche System der 
gesetzlichen Rentenversicherung abzustellen. Wichtig ist zudem, dass Politik und Tarifpartner sich 
                                            
117 Vgl. zu den weiteren Ausführungen Oehler/Reisch 2008. 
118 Häufig zitiertes Beispiel für das Phänomen in anderen Bereichen sind die extremen Unterschiede im Anteil der Or-

ganspender in Ländern, bei denen der Default unterschiedliche Standards setzt: Während in den Ländern, in denen 
die Verstorbenen grundsätzlich als Organspender betrachtet werden und die Angehörigen der Organentnahme aktiv 
widersprechen müssen („opt out“) der Anteil bei 99% liegt (z.B. Österreich), ist der Anteil in Ländern mit „opt in“-
Bedingung im einstelligen Bereich (z.B. Deutschland); vgl. Johnson/Goldstein 2003.  

119 Vgl. Polak et al. 2008. 
120 Eine nützliche Klassifizierung von Default-Typen findet sich in Goldstein et al. 2008. 
121 COM(2008)614final. 
122 Für viele: Madrian/Shea 2001. 
123 Vgl. MacPherson 2006: Das Programm „KiwiSaver“ ist ein lohnbasiertes Sparprogramm, das seit 2007 läuft. Es ist 

„the first government scheme in the world to be designed using behavioural finance principles to encourage saving“ 
(32). Alle bisherigen Programme waren vom privaten Sektor initiiert (vgl. Madrian/Shea 2001; Thaler/Benatzi 2004).  
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setzlichen Rentenversicherung abzustellen. Wichtig ist zudem, dass Politik und Tarifpartner sich 
bemühen müssen, älteren Arbeitnehmern einen längeren Verbleib im Arbeitsprozess zu ermögli-
chen (vgl. Börsch-Supan et al. 2004). Strukturen und Verhaltensweisen, die dem entgegenstehen, 
wären zu korrigieren, insbesondere Regelungen, die entgegen ihrer Intention die Weiter- oder 
Wiederbeschäftigungschancen sogar mindern (vgl. Börsch-Supan et al. 2004, 1 ff.). In ähnlicher 
Weise argumentieren Döring et al. (2009), dass viele Voraussetzungen einer nachhaltigen Alters-
sicherungsstrategie nicht in der Rentenpolitik im engeren Sinne geschaffen werden, sondern eher 
in ihrem „Vorfeld“, also in der Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, liegen. Die Autoren nennen 
zwei Beispiele: so zeige der europäische Vergleich, dass jene Wohlfahrtsstaaten, die über längere 
Zeit besondere Anstrengungen in Bildung und Weiterbildung unternahmen, zumeist gute Beschäf-
tigungsniveaus bei hoher Erwerbsbeteiligung erreichen konnten. Desgleichen habe auch ein Aus-
bau des vorschulischen und schulischen Betreuungssystems in Verbindung mit einer Strategie, 
Männern und Frauen vergleichbare Karrierechancen zu eröffnen, nicht nur zu einer höheren Er-
werbsbeteiligung, sondern auch zu einer ausgeglicheneren demographischen Entwicklung beige-
tragen. Beides führe zu einer größeren Nachhaltigkeit der Rentenversicherung.  

Die Deutsche Bundesbank kommt daher in ihrer jüngsten Analyse im Kontext der Staatsfinanzen 
zu einem sehr klaren Bild (2009, 31): „...Die öffentlichen Finanzen werden perspektivisch sowohl 
von den Auswirkungen des derzeitigen drastischen Schuldenanstiegs als auch des demographi-
schen Wandels belastet. Es besteht daher weiterhin Anpassungsbedarf, wohingegen die Rück-
nahme bereits beschlossener Reformen die Probleme vergrößern würde. Besondere Bedeutung 
kommt einer Erhöhung und Verlängerung der Erwerbsbeteiligung der Älteren zu. Stark steigende 
Belastungen künftiger Generationen können außerdem dadurch abgemildert werden, dass Anpas-
sungen auf die nähere Zukunft vorverlagert werden. Hierzu trägt nicht zuletzt eine zeitnahe Konso-
lidierung der Staatsfinanzen bei, sobald sich die gesamtwirtschaftliche Entwicklung stabilisiert hat. 
...“. 

Die Betrachtung verschiedener aktuell zum Tragen kommender Rentenversicherungssys-
teme hat gezeigt, dass es aufgrund der unterschiedlich ausgestalteten Rentensysteme und 
der nicht vollständigen Datenlage nur schwer möglich ist, einen vollständigen Vergleich zu 
ziehen. Dieser Befund mag wenig spektakulär klingen, ist aber ganz wesentlich, führt er 
doch klar vor Augen, dass es nicht zielführend sein kann, einzelne vermeintlich positive 
oder auch negative Aspekte eines anderen Systems „häppchenweise“ herauszugreifen und 
ohne Kenntnis und Berücksichtigung des Gesamtzusammenhangs eine potentielle Vorteil-
haftigkeit oder Nachteilhaftigkeit gegenüber dem System in Deutschland zu diskutieren. Es 
lässt sich aber anmerken, dass Deutschland zwar das Recht auf Entgeltumwandlung eingeführt 
hat124, allerdings auch in diesem Bereich über einen Mechanismus der automatischen Teilnahme 
im Bereich der betrieblichen Altersvorsorge nachgedacht werden könnte (default). Um die Verbrei-
tung der betrieblichen Vorsorge zu erhöhen, wäre daher, wie oben bereits im Bereich der „Ries-
ter“-Förderung angesprochen, ein System mit automatischer Teilnahme bei Arbeitsbeginn mit der 
Möglichkeit des Widerspruchs sinnvoll. Das Versorgungsniveau für Angestellte ohne einen ent-
sprechenden Plan könnte durch eine finanzielle Beteiligung der Arbeitgeber an den Beitragszah-
lungen verbessert werden. Jedoch erscheint es hinsichtlich möglicher Finanz- und Wirtschaftskri-
sen sinnvoll, bei automatischer Teilnahme den Erhalt eingezahlter Beiträge und eine Mindestver-
zinsung ähnlich dem schweizerischen Modell der beruflichen Vorsorge zu garantieren.125  

 

                                            
124 Dies ist durchaus kritisch zu sehen wie Döring et al. (2009) darstellen. So ist die Entgeltumwandlung, die durch Steu-

er- und Beitragsfreiheit begünstigt wird, mit Blick auf die Steuerprogression insbesondere für Beschäftigte mit über-
durchschnittlichem Einkommen zwar vorteilhaft. Sie hat aber insofern problematische Rückwirkungen auf die gesam-
te Sozialversicherung als je mehr Beschäftigte sich für sie entscheiden, desto stärker die Beitragsausfälle für alle 
Sparten der Sozialversicherung ausfallen. In der gesetzlichen Rentenversicherung selbst erhöhen sie zusätzlich für 
die betroffenen Versicherten jene Lücke, die durch die allgemeine Rentenniveauabsenkung herbeigeführt wird. Diese 
Regelung hat daher also teilweise das Problem, zu dessen Abhilfe sie getroffen worden ist.  

125 Die zu wählenden Anlage-/Vorsorgeformen sollten aber auf jeden Fall fern des eigenen Unternehmens sein, so wie 
dies auch bei der Mitarbeiterbeteiligung zwingend erscheint, um eine Risikokumulation zu vermeiden. Darüber hinaus 
sollte ein solches Anlegen auch nicht allein in einem Unternehmen, einer Branche und eigentlich auch nicht allein in 
einem Nationalstaat oder Wirtschaftsraum erfolgen, sondern breit gestreut (siehe oben, C.4 und C.5). Dies lässt sich 
preiswert allein mit dem Kauf eines "Marktes", also eines großen Index erreichen. Es bleibt aber dabei: Über die Risi-
ken, also die sprichwörtliche Erfolgsabhängigkeit, muss ausreichend aufgeklärt worden sein.  
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Abschließend bleibt festzuhalten, dass die erörterte demographische Entwicklung in direk-
ter und indirekter Verbindung zu den angesprochenen strukturellen Änderungen der Er-
werbstätigkeit in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten massive Auswirkungen auf das 
gesamte soziale Sicherungssystem, insbesondere aber auch auf die gesetzliche und private 
sowie betriebliche Altersvorsorge haben. Es sei daher nochmals der dringend notwendige 
Perspektivenwechsel hin zu einer ganzheitlichen, die einzelnen Systeme übergreifenden 
Sichtweise angemahnt. Diese ist zum einen für die Verbraucher wesentlich, aber unter an-
derem wegen der intensiven finanziellen Verflechtungen auch aus Sicht des Staates und 
der Systemträger. Die Ganzheitlichkeit und Nachhaltigkeit muss aber dann sowohl die Leis-
tungsseite als auch die Finanzierungsseite einschließlich aller Kosten- und Verwaltungs-
strukturen und deren ökonomische Potentiale einbeziehen.  

So sehr es auf den ersten Blick durchaus sinnvoll erscheinen mag, im Zuge der Ergänzung des 
Umlagesystems die Einführung der staatlich geförderten privaten Altersvorsorge damit zu verbin-
den, dass mit dem arbeitsmarktpolitischen Argument nicht weiter steigender Lohnnebenkosten die 
Arbeitgeber keine weitere Belastung aus einer Beibehaltung eines Gesamtversorgungsniveaus der 
Versicherten erfahren, so sehr verwundert es in diesem Kontext aber, dass es gleichzeitig bis 
heute praktisch keine vergleichbare Diskussion zur Tragfähigkeit der zusätzlichen privaten 
Vorsorge für die Erwerbstätigen gegeben hat und gibt.126  

Das gleichzeitige Wirken zweier mächtiger und weniger in der ökonomischen als vor allem 
in der politischen Diskussion leider zu sehr getrennt „verarbeiteter“ Einflussgrößen, der 
demographische und der arbeitsstrukturelle Wandel, werden allein schon dadurch an Ge-
wicht gewinnen, dass die notwendige Finanzierungsbasis der Vorsorge durch politische 
Entscheidungen zu Lasten einer nicht geklärten freiwilligen privaten Tragfähigkeit reduziert 
wird. Nur wenn die immer weiter bemühte individuelle Tragfähigkeit tatsächlich hält und die 
zusätzlichen Belastungen übernimmt, kann gegebenenfalls ein stabiles Gesamtversor-
gungsniveau erreicht werden. Es ist unverständlich, warum man sich nicht längst umfas-
send mit der individuellen Tragfähigkeit, z.B. im Rahmen der „Riester“-Förderung, beschäf-
tigt hat. Manche Fehlentwicklungen und Fehlbelastungen im Zuge der Nutzung von „Ries-
ter“-Produkten in der Praxis wären dann sicherlich vermeidbar gewesen. 

 

Aber nach der Reform ist vermutlich vor der Reform ... 

 

 

                                            
126 Folgt man den in dieser Studie erörterten mittleren offiziellen Vorausschätzungen, dann wird für 2020 bis 2030 eine 

Absenkung des vorausberechneten Arbeitgeberanteils von 12 auf 11 Prozentpunkte eine Mehrbelastung bei den Er-
werbstätigen um 4 Prozentpunkte („Riester“) gegenüberstehen. Während die Arbeitgeber also um mehr als 8% ent-
lastet werden (11 statt 12 Punkte), müssen die Beschäftigten 25% mehr tragen (15 statt 12 Punkte). Eine analoge 
asymmetrische Entwicklung zeigt sich z.B. auch in der gesetzlichen Krankenversicherung. 
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Executive Summary – englisch  
 

Background 

From a consumer’s perspective, at least two major developments critically determine retirement 
provision and the financial services sector in the 21st century.  

 First, the need to provide for the future in an economic and financial sense does not only 
grow steadily but explosively. Ageing-processes of the social, welfare, and economic sys-
tems, amongst others, have emphasized the need of individual responsibility with regard to 
securing one´s livelihood and even more so to securing a standard of living above this 
minimum level. The so-called financial crisis, which is actually a systemic crisis, and the 
subsequent economic crisis are actually dominating the current political and economic dis-
cussion. The challenges in the medium- and long-term, however, particularly those result-
ing from demographic change and ageing processes of the population, have not disap-
peared. On the contrary, the need for action in the short-term even aggravates the long-
term challenges.  

 Past reforms of the German public pension system have reduced the level of benefits for 
future generations of retirees. Against the background of these reductions the state urges 
its citizens to additionally make provisions for their old-age themselves. This demand 
comes along with certain incentives, particularly since 2002 through the so called “Riester”-
pension. The latter is the main object of investigation of this study.  

 Second, the range of products and services, including various measures of public incen-
tives is steadily growing. As a result, the demands on the abilities to correctly and com-
pletely perceive and process relevant information as well as to make decisions based on 
the processed information are constantly increasing. Equally, the consequences of the de-
cisions made by the consumers are becoming more far-reaching. 

Additionally, empirical studies regularly show that financial intermediaries offering financial 
services and specific retirement products do not live up to these challenges (poor advice). 

Empirical research on Behavioral-Finance-phenomena also indicates that decision makers 
who do not feel up to a certain decision problem – because of its complexity and/or lacking 
competence – rather display some sort of avoidance behavior. This behavior entails re-
duced information processing efforts, as issues one is not familiar with and cannot under-
stand even with great efforts, are perceived as unpleasant. Another phenomenon that is of-
ten observed is an exaggerated tendency to focus on the present while simultaneously ne-
glecting the future. 

 

Despite all reform efforts the pay-as-you-go system remains the dominant basis of German retire-
ment provision today and in the future. After the paradigm shift to an explicit state subsidized pri-
vate pension based on the funding principle, however, consumers basically should – even though 
public subsidies are offered –, bridge the gap resulting of reduced individual benefit levels on a 
voluntary basis at their own expense. 

The chances and risks associated with this task are examined using the example of „Riester“-
products. In the context of the German pay-as-you-go pension system the practical implementation 
of the idea of state-subsidized products is being analyzed. Conclusions regarding further alterna-
tives for action after the paradigm shift are drawn.  

 

„Riester“ Meets Reality: Results and Demands 

The basic idea of state supported private pensions is to encorauge private pension provision in or-
der to compensate the citizens for the consequences of the paradigm shift, including the change in 
the distribution of the contributions, as decided by policy through. However, it does not seem to 
successfully attract the people it was intended for. At most half of the group of people with access 
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to state supported private pensions is willing or able to make use of the voluntary offer to stabilize 
the overall level of benefits by purchasing “Riester”-products. About eight years after the introduc-
tion of those products this is not really a convincing result. 

In a nutshell, the results of the qualitative and quantitative analysis of the „Riester“-products, seg-
mented by two samples of 45 and 30 year old clients, are. 

 Even assuming that the consumer is already aware of his or her potential retirement gap 
and willing to solicit and compare offers of “Riester”-products, there are considerable barri-
ers that complicate a successful participation in the market.  

o A first central finding is that only about half of the institutions offering „Riester“-products 
supply useful information about product costs and that this lack of transparency does not 
decrease even if the client explicitly asks for the missing information. Therefore, about 
half of the institutions analyzed fail due to lacking costs transparency.  

o 40% of the offers intended for the 45 year old clients and 30% of the offers intended for 
the 30 year old clients show one or more critical deficiencies. Either there is transparent 
information missing about costs of acquisition, distribution and administration, or there is 
no information given about the allocation of these costs, or the costs are not being stated 
in Euro as demanded by law.  

o Almost 40% of the offers do not state costs in Euro or supply only partial information. It 
hardly seems possible for a consumer to successfully compare the products and the in-
stitutions that offer them if even the most important information is missing. Doing the cal-
culations themselves would require consumers to have substantial expertise.  

 The quantitative analysis was based on various key figures of great importance to the con-
sumer. For instance, the terminal value of wealth available after certain periods of time (3, 5 
and 10 years, end of the savings period), and the size of the potential annuity payments 
were used. The analysis shows dramatic differences not only between the three categories 
of “Riester”-products but also within the products pertaining to a specific product category. 
In simple terms this means that only if a consumer is able to solicit multiple offers which are 
transparent and comparable he or she will have a chance to find a suitable and adequately 
priced contract. It is much more likely, however, that a consumer’s success in avoiding an 
unnecessary cost risk depends more on pure luck than a high level of financial knowledge. 
In practice, this development can be interpreted as an unambiguous contradiction to the 
state’s idea of state subsidized private pensions.   

 Bank and mutual fund savings plans often entail an important type of cost risk that is often 
neglected. Consumers are not informed about all the cost components they would need to 
understand in order to evaluate the product. In addition to the costs that are relevant during 
the period of saving, a meaningful analysis of a product also requires knowledge about the 
costs that are relevant during the rent payment period. How can the consumer choose a 
“Riester”-product under these conditions? A two-step approach seems reasonable. Atten-
tion should be paid first to the terminal value of wealth available at the retirement age and 
second to the conditions of the annuitization thereafter. Consumers should think about the 
price they are willing to pay for the fact that when choosing an insurance-type contract they 
hardly face any risks with regard to the annuitization phase while in the case of bank and 
funds savings plans, a considerably cost risk could reduce the actual return obtained during 
retirement. It is important to consider that the opportunity of a two-step decision process 
leads to the conclusion that selling or switching away from insurance-type products around 
the pension start date is hardly wise as this would mean foregoing the ”fees” paid in the 
previous years. Added to these costs must be the costs of entry for the annuitization at the 
retirement start age charged by a new issuer. 

 According to the information given today in the case of insurance-type products and possi-
bly also in the case of other product types that may only seem less costly today because no 
information about the costs of the annuitization (savings plans) is given, total costs of some 
products are hardly lower than total state subsidies paid over 22 and 37 years, respectively. 
The sum of the state subsidies is in one case, for instance, Euro 4,703 for the 22 year old 
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consumer and Euro 10,191 for the 37 year old consumer (in scenario 1 assuming a return 
of 3 percent and no inflation). From these state subsidies, only Euro 1,109 and Euro 1,063 
remain after costs. Consequently, more than 75 percent and 90 percent of state subsidies 
are absorbed in the cases of the 45 year old consumer and the 30 year old consumer, re-
spectively.    

 

There are potential solutions which could prevent that the size and the distribution of the costs as 
well as the resulting cost risks thwart the basic idea of state supported private pensions. 

 Of course consumers also face different cost levels when purchasing Non-„Riester“-
products. There are also problems with regard to the transparency of these products. Over-
all, however, it is questionable whether a significant fraction of the state support financed 
by taxes should redound to the advantage of the suppliers of these products or should 
rather encourage consumers to save while being used to improve the product’s relation be-
tween return and risk.   

 It would be beneficial to the basic idea of state supported private pensions to have these 
costs limited. This can be achieved in different ways that are complementary to each other. 

o Until the insured person reaches the statutory retirement age of 67 years, the total cost-
to-subsidies ratio of a “Riester”-contract, i.e., total costs divided by total state subsidies 
obtained, may not exceed 20 percent (correspondingly reduced in the case of earlier re-
tirement). 

o Total loss of terminal wealth at the statutory retirement age may not exceed 5 percent.  
The loss of terminal wealth after 3, 5, 10 and 20 years also may not exceed the 5 per-
cent hurdle. A higher cost ratio is only legitimate if the guaranteed return is correspond-
ingly higher. This facilitates exchanging an existing contract with a new one and fosters 
competition. It also thwarts the incentive of suppliers to create cost intransparent prod-
uct. 

o Total costs have to be distributed evenly over the contract period, at least over the whole 
period of saving. If the period of saving is shorter than 15 years, total costs must be dis-
tributed evenly over the contract period assuming average life-expectancy rates at the 
time of the conclusion of the contract. This facilitates exchanging an existing contract 
with a new one and fosters competition.  

o The corresponding losses in terminal wealth at the mentioned points in time must then 
be presented in relative (as percentages) and absolute terms (in Euro) in a clearly visible 
way at a prominent spot of the offer (page 1)  

o „Riester“-contracts which do not explicitly mention the costs of annuitization are not ac-
ceptable. The costs of annuitization must instead be included in the total cost figure.   

 

The results of the analysis, particularly those concerning the system´s transparency and intrans-
parency, respectively, show that there is considerable need for action with regard to advice giving 
about “Riester-“products and their certification. We therefore present some potential solutions 
which can prevent that consumer decisions including their tendency to avoid these products foil the 
actual idea of state-supported pensions.  

 Some of the offers that were evaluated in the course of this study clearly show that financial 
intermediaries are able to provide consumers with clearly structured and comprehensible 
written information. This holds true for products in all categories of “Riester-“products. 
Transparency of the system is a precondition for a functioning market for „Riester“-
products. Only if the consumers can evaluate the quality of the products and services of-
fered, effective competition with regard to quality can emerge.  

 Information and advice have to be independent from supplier and product; this must be 
guaranteed in practice. 
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 Effective and verifiable information duties requiring suppliers of „Riester”-products to spec-
ify how customers and products are matched should be implemented.  

 Particularly necessary is a certification system that is based on continuous control of sup-
pliers and products (a pro forma certification as in the actual “Riester”-BaFin-System that is 
only of very limited use to the consumer cannot be sufficient). 

 As a consequence of these aspects, a consumer who is potentially interested in „Riester”-
products must be offered the same product with similar characteristics independently of the 
specific supplier and also given transparent cost information. Under these conditions he or 
she will be able to compare the risk-return-relationship as well as liquidity constraints. Suit-
able characteristics for comparison purposes are the values of terminal wealth after costs 
at fixed points in time (3, 5, 10 and 20 years and start of retirement) and, if necessary, net 
present value. If contract terms are clearly defined and comparable, even the pension pay-
ments resulting from the single products can be used for comparison purposes (if all costs 
are considered, see above, bank- and funds-savings-schemes). 

 Further measures in the financial services and consumer finances context such as, for in-
stance, shifting of the burden of proof and extending liability rules help to reduce existing 
asymmetries on the consumers’ account. These shall only be mentioned here without fur-
ther elaboration.  

 

After the reform is before the reform ... 

It is critical to improve the transparency of the entire system of retirement provision. Therefore, at-
tempts to improve transparency have to include not only the public but also the private retirement 
provision subsystems. Consumers must get a clear picture of what they can realistically expect 
from the respective system and where its limitations are.  

This service of information provision naturally has to address the dominating pay-as-you-go-
system first. Only if the insured person gets an impression of the benefits he or she can expect 
from the public pension system, he or she is able to decide whether and to which extent supple-
mentary private pension is worthwhile and necessary in order to guarantee the aspired level of in-
come. It is essential in this respect that the insured person is offered individual advice which en-
ables him or her to really understand his or her own situation. Transparency therefore means to 
provide consumers not only with aggregated but with specific information that suits specific groups 
and preferably also the individual person.    

Also missing is an immediate information-related connection between the public, private, and, if 
applicable, occupational pension schemes which are often perceived by the public as separate and 
different units, not as common system. Basically, also other social security systems (e.g., unem-
ployment insurance, health insurance) could be covered by this approach. Because of the great 
differences not only with regard to the respective „products“ but also with regard to their „suppli-
ers“, it has not yet been archived to present the German system of retirement provision as a single 
unit. Despite of the information an insured person is provided with within each single system, the 
task to assemble this information in a reasonable way remains with the individual. For many con-
sumers it will be very hard to fulfill this task, as simply summing up the reported benefits that can 
be expected according to this information is not sufficient not only because of the diversity of the 
provided information but also because of the diversity of the systems. It could mean a significant 
step towards transparency if the insured person would not only receive information about the per-
formance of his or her retirement wealth and the status of his or her entitlements independently 
from each system and from different institutions but instead in a direct and regular fashion from a 
central institution. At least, the provision of information to the group of insured persons should be 
coordinated in a way that allows the recipient to determine what benefits to expect in total, what 
risks he faces overall and which steps he or she could undertake to make use of opportunities not 
yet exploited.  

Finally it remains to be said that the development of the demographic situation in direct or indirect 
relation to the structural changes of employment patterns during the last years and decades will 
massively affect the whole social security system and, in particular, public, private and occupa-
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tional pensions. This underscores the importance of adopting a holistic perspective that encom-
passes the single sub-systems. Such a comprehensive approach is not only essential to the con-
sumer, but also to the state and the system sponsor. It would have to encompass those who pro-
vide benefits as well as those who finance these benefits including all cost- and administrative 
structures and their economic potential. 

Although at first glance it might seem reasonable to argue that the partial substitution of the pay-
as-you-go system by supplementary private pensions reduces the burden for employers resulting 
from rising costs of benefits, it is very surprising against this background that until today there has 
not been a comparable discussion about the viability of the system of supplementary private pen-
sion.  

The simultaneous influence of the changes in demography and employment patterns, two powerful 
determinants that are not sufficiently considered together in economic and particularly in political 
discussions, will become even more important as the necessary financing base of the pension sys-
tem is reduced due to political decisions at the expense of a voluntary private system whose viabil-
ity is uncertain. Only if the system is really viable and can absorb the additional burden, a stable 
overall level of benefits can be achieved. It is hard to understand why the individual viability of the 
system of supplementary private pension has not been researched and tested more intensively, for 
instance, in the context of “Riester”-benefits. If that had happened, various mistakes in the course 
of the introduction and distribution of „Riester“-products could very likely have been avoided. 

 

But after the reform presumably is before the reform ... 

 

 

 

 


